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Zu 599 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
(VII. GP.). 

Erläuternde Bemerkungen. 

Einleitung. Bevor der erste Entwurf des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes erstellt wurde, wa­

Schon im Motivenbericht zur Regierungs- ren schon' viele Vorarbeiten zur Neuregelung 
vorlage, betreffend das Sozialversicherungs- des Sozialversicherungsrechtes in Österreich 
Überleitungsgesetz vom 12. Juni 1947, BGBl. geleistet worden. Nach dem ursprünglichen 
Nr. 142, wurde auf die Notwendigkeit hin- Plan bestand die Absicht, die Neuregehing 
gewiesen, das gesamte' Sozialversicherungs- in Etappen durchzuführen. In mehreren 
recht in Österreich von Grund auf zu er- aufeinariderfolgenden Gesetzen sollte auf ein-
neuern. Durch die Einführung der Reichs- zeInen Teilgebieten der Sozialversicherung 
versicherungsgesetze in Österreich war mit neues österreichischesRecht geschaffen werden. 
einem Schlage die frühere österreichische Zunächst war der Entwurf eines Allgemeinen 
Rechtsordnung - von einzelnen Ausnahmen Krankenversicherungsgesetzes ausgearbeitet 
abgesehen - beseitigt und durch die deutsche worden, dem weitere Gesetze, betreffend die 
Rechtsordnung ersetzt worden. Im Motiven- Unfallversicherung und die Pensionsversiche­
bericht zum Sozialversicherungs-Überleitungs- rung 'und schließlich ein Gesetz, enthaltend 
gesetz wurden die' Gründe angeführt, die es gemeinsame Bestimmungen der Sozialversiche­
damals nicht angezeigt erscheinen ließen, rung, folgen sollten. Der zur Stellungnahme 
einfach auf das frühere österreichische Sozial- ausgesendete Entwurf eines Allgemeinen Kran-
versicherungsrecht, wie es namentlich im kenversicherungsgesetzes scheiterte schließlich 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 1938 an dem Widerstand der land- und forstwirt­
und im Landarbeiterversicherungsgesetz vom schaftlichen Interessenvertretungen, die da-
18. Juli 1928, BGBl. Nr. 235, zusammenfassend mals die SchaffuQg eines besonderen land- und 
niedergelegt war, zurückzugreifen. Die seither forstwirtschaftlichen Sozialversicherungsgeset­
eingetretene Entwicklung des Sozialversiche- zes nach dem Vorbild des Landarbeiter­
rungsrechtes in Österreich konnte bei der versicherungsgesetzes aus dem Jahre 1928 
Neuordnung nicht unberücksichtigt gelassen verlangten. Vordringliche Teilreformen an 
werden. Bei der Neugestaltung des öster- der in der Übergangszeit geltenden Rechts­
reichischen Sozialversicherungsrechtes muß da- ordnung, besonders in der Rentenversicherung, 
her an den letzten Stand angeschlossen werden. und die wiederholt notwendig gewordene 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz Anpassung der Leistungen und Beiträge in 
soll alle derzeit geltenden Vorschriften über der Sozialversicherung an die eingetretenen 
die Sozialversicherung - von den Sonder- Änderunge.n des Geldwertes führten zu einer 
versicherungen der Krankenversicherung der zeitweisen Unterbrechung der Vorarbeiten 
Bundesangestellten; der Notarversicherung und an der Gesamtreform. Im Jahre 1952 wurden 
der Meisterkrankenversicherung abgesehen - die unterbrochene"u Arbeiten wieder fort­
ersetzen. Diese in einer Unzahl von Gesetzen, gesetzt und ein neuer Plan für eine etappen­
Verordnungen und Erlässen enthaltenen Vor- ,weise Neuregelung in Angriff genommen. 
schriften, insbesondere auch die ehemals Nach Verabschiedung des 1. Sozialversiche­
reichsdeutschen Vorschriften, soweit sie derzeit rungs-N euregelungsgesetzes vom 3. April 1952, 
noch in Geltung stehen, werden mit dem das in seinem Abschnitt I die Wartezeiten 
Wirksamkeitsbeginn des Allgemeinen Sozial- und Versicherungszeiten in den Rentenversi­
versicherungsgesetzes außer Kraft treten. N e- cherungen und in seinem Abschnitt II die 
ben dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz Kranken- und Invalidenversicherung derun­
werden als sozialversicherungsrechtliche Vor- ständig Beschäftigten in der Land- und Forst­
schriften in Österreich in der Hauptsache wirtschaft grundlegend neu regelte, wurde 
nur noch das Arbeitslosenversicherungsgesetz, der Entwurf eines 2. Sozialversicherungs­
das Bundesangestellten-Krankenversicherungs- Neuregelungsgesetzes am 30. Juni 1952 zur 
gesetz 1937, das Notarversicherungsgesetz und Stellungnahme versendet, der die Regelung 
die Vorschriften über die Meisterkranken-I des Umfanges der Versicherung und der 
versicherung bestehen bleiben. Aufbringung der Mittel zum Gegenstand hatte. 
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In qen hiezu eingelangten .Äußerungen sprachen 
sich mehrere Stellen gegen die Fortsetzung 
einer etappenweisen Neuregelung aus, wobei 
darauf hingewiesen wurde, daß es unmöglich 
sei, zu der im Entwurf vorgeschlagenen 
Regelung des Beitragswesens Stellung zu 
nehmen, solange nicht die geplante Regelung 
im Leistungsrecht bekannt sei. 

Unter diesen Umständen hat sich das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung 
entschlossen, unter Zugrundelegung von Vor­
schlägen des Hauptverbandes derösterreichi­
schenSozialversicherungsträger dell Entwurf 
eines Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
vorzubereiten, der eine Gesamtregelung des 
Sozialversicherungsrechtes bringen soll. 

Hiebei wurde von folgenden Leitsätzen aus­
gegangen: 

1. Das Gesetz hätte die allgemeine Sozial­
versicherung der. Arbeiter und Angestellten und 
der ihnen sozialversicherungsrechtlich gleich­
gestellten Gruppen selbständig Erwerbstätiger 
zu regeln. Eine Regelung der Sonderver­
sicherungen der Krankenverskherung der Bun­
qesangestellten, der Meisterkrankenversiche­
rung, der Notarversicherung, der Kranken­
versicherung der Empfänger von Arbeitslosen­
geld und Notstandshilfe und der Kranken­
versicherung der Kriegshinterbliebenen wurde 
- abgesehen von notwendigen Anpassungs­
und Übergangsbestimmungen - in die Vorlage 
nicht aufgenommen. Die Neuregelung dieser 
Sonderversicherungen wird, besonderen Ge­
setzen überlassen. 

2. Das neue österreichische Sozialversiche­
rungsrecht soll in klarer und ü bersichtlich(lr 
Weise zusammenfassend dargestellt und an 
die österreichischen Verhältnisse angepaßt 
werden. Hiebei soll die Zahl der einzelnen 
Bestimmungen gegenüber dem gegenwärtigen 
Stande wesentlich verringert werden. 

3. Der Kreis der Personen, denen der Ver­
sicherungsschutz zugute kommen soll, hätte 
im wesentlichen unverändert zu bleiben, doch 
soll der Versichertenkreis im allgemeinen 
für alle Versicherungszweige ,einheitlich ab­
gegrenzt werden. 
, 4. Das Leistungssystem in den Alters-, 
Invaliditäts- und Hinterbliebenenversicherun­
gen wäre zu einem Pensionsversicherungs­
system mit einer Annäherung des Leistungs­
umfanges an das, Pensionsrecht der öffent­
lichen Bediensteten auszubauen und durch 
Einführung einer Ausgleichszulage zu den 
versicherungsmäßig bemessenen Renten, die 
einen bestimmten Mindestbetrag nicht er­
reichen, zu ergänzen. 

5. Auf dem Gebiet der Aufbringung der 
Mittel wäre in der Pensionsversicherung auf 
die erhöhten Erfordernisse, die sich aus der 
Verbesserung des Leistungssystems ergeben 

werden, durch eine entsprechende Festsetzung 
d,er Beitragssätze und eine Neuregelung der 
Beteiligung des Bundes an der Aufbringung' 
der Mittel sowie· durch Heranziehung der 
Fürsorgeträger zur Tragung der Aufwendungen 
für die Ausgleichszulage zu den Renten 
Bedacht zu nehmen. 

6. Im Leistungsstreitverfahren wäre wohl 
die Schiedsgerichtsbarkeitin der gegenwärtig 
geltenden Form im wesentlichen beizubehalten, 
jedoch im Interesse der Sicherung der Ein­
heitlichkeit der Rechtsprechung eine Üb er­
prüfungsmöglichkeit ,durch Schaffung einer 
Oberinstanz vorzusehen. 

7. Im übrigen hätte sich die Regelung auf 
eine Kodifikation des gegenwärtigen Rechtes 
zu beschränken. Insbesondere wären hin~ 
sichtlich der inneren und äußeren Organisation 
der Versicherungsträger, der bundesstaatlichen 
Aufsicht und' der Vermögensanlage im 
wesentlichen die Regelmlgeri zu über­
nehmen, wie 'sie, derzeit im Sozial­
versicherungs-Überleitungsgesetz 1953 enthal­
ten sind. Die Beschränkung auf eine Kodi~ 
fikation erwies sich 'im Hinblick darauf als 
notwendig, daß sich schon bei einer bloßen 
Kodifikation viele und schwierige Probleme 
aufwerfen mid ein Hinausgehen über die 
Kodifikation im Sinne einer Reform noch 
viel mehr schwierige Fragen aufwerfen würden, 
bezüglich deren eine einheitliche Auffassung 
in den interessierten Kreisen ,nicht, besteht. 
Es wäre dann zu 'befürchten gewesen, daß das 
Hauptziei der Neuregelung des Sozial: 
versicherungsrechtes, nämlich das derzeit be­
stehende Vorschriftenchaos durch eine ein­
heitliche und übersichtliche Regelung zu er­
setzen, in naher Zeit nicht zu erreichen gewesen 
wäre. 

ZumlErsten Teil: 

Allgemeine Bestimmungen. 

Zum Abschnitt I (§§Il:bis 3): Geltungsbereich. 

Zu den §§ 1 und 2: 

In diesen einleitenden Bestimmungen wird 
der Geltungsbereich des Gesetzes abgegrenzt. 
Für die erfaßten Versicherungen wird die 
Sammelbezeichnung "Allgemeine Sozialversi­
cherung" gewählt, neben der noch folgende 
fünf Arten von Sonderversicherungen weiter­
bestehen bleiben sollen, die schon bisher in 
Sondergesetzen geregelt waren: 
die Krankenversicherung der Bundesangestell-, 

ten, geregelt imBundesangestellten-Kranken­
versicherungsgesetz 1937, BGBL Nr. 94; 

die Meisterkrankenversicherung, geregelt durch 
die §§ 115 b bis 115 u und 130 d der Ge­
werbeordnung und durch das Bundesgesetz, 
BGBL Nr. 547/1935, in der Fassung der 
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Bundesgesetze BGBL Nr., 466/1936 und 
449/1937; 

die Notarversicherung, geregelt durch das 
Notarversicherungsgesetz 1938, BGBL Nr. 2, 
in der Fassung der Novellen vom 4. Juli 1951, 
BGBL Nr. 174, vom 3. Juli 1952, BGBL 
Nr.159 und vom 9. März 1955, BGBL 
Nr.67; 

die Krankenversicherung der Empfänger von 
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe, ge­
regelt durch die §§ 29 bis 33 des Arbeits-, 
losenversicherungsgesetzes, BGin. Nr. 184/ 
1949; 

die Krankenversicherung der Kriegshinter­
bliebenen, geregelt durch die §§ 68 bis 75 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes vom 
14. Juli 1949, BGBI. Nr. 197, in der Fassung 
der Novellen vom25. Juli 1951, BGBI. Nr.159, 
und vom 6. Juli 1954, BGBI. Nr. 169. 
Die Bestimmungen des Gesetzes sollen für 

diese Sonderversicherungen nur so weit gelten, 
als dies in den genannten Sondergesetzen oder 
aber in einzelnen Bestimmungen der Vorlage 
(Neunter und Zehnter Teil) selbst angeordnet 
wird. 

Während das vor der Einführung des 
- Reichsversicherungsrechtes in Österreich in 

Geltung gestandene österreichische Sozial­
versicherungsrecht in zwei großen Gesetzes­
werken, nämlich' im' Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetz 'und im Landarbeiterver­
sicherungsgesetz ,geregelt war, umfaßt die 
Vorlage eine Gesamtregelung der Sozialver­
sicherung für alle unselbständig Erwerbstätigen 
mit alleiniger Ausnahme des öffentlichen Dien­
stes und der Notariatskandidaten, also auch 
die in der Land- und Forstwirtschaft be­
schäftigten Personen. Soweit die Besonder­
heiten der Land- und Forstwirtschaft Sonder­
regelungen erfordern, wurden. diese in der 
Vorlage entsprechend den Vorschlägen des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozial­
versicherungsträger berücksichtigt. 

Die Arbeitslosenversicherung wurde durch 
den Entwurf nicht erfaßt. Der von mehreren 
Stellen geäußerte Wunsch, auch die Arbeits­
losenversicherung in die Neuregelung durch 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz ein­
zubeziehen, wurde in der Erwägung nicht 
berücksichtigt, daß dieser Zweig der Sozial­
versicherung im weiteren Sinne des ' Wortes 
bereits durch ein neues österreichisches 
Gesetz aus dem Jahre 1949, nämlich durch 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz, BGBL 
Nr .. 184/1949, eine vollständige Neuregelung 
erfahr,en hat und weil die Arbeitslosenver­
sicherung im engen Zusammenhang mit den 
über die Sozialversicherung hinausgreifenden 
Rechtsbereichen der Arbeitsvermittlung und 
der Berufsberatung geregelt werden muß. 
Auch würde die Einbeziehung der Arbeits-

J 

losen versicherung' den ohnehin schon großen 
Umfang der Vorlage noch bedeutend er­
weitern und damit die Vorberatungund par,la­
mentarische Behandlung beträchtlich belasten. 
Die Vorlage beschränkt sich daher auf die 
Regelung der Krankenversicherung, der Unfall­
versicherung und der Pensionsversicherung, 
wobei sich die letztere wieder in die drei Zweige 
der' Pensionsversicherung -der Arbeiter, der 
Pensionsversicherung der Angestellten und 
der knaEpschaftlichen Pensionsversicherung 
gliedert. über die Notwendigkeit und Zweck­
mäßigkeit der Aufgliederung der Pensions­
versicherung in mehrere Zweige werden die 
näheren Gründe in den einleitenden Aus­
führungen zum Vierten Teil dargelegt werden. 

Zu §3: 

Im Abs. 1 wird der in der Sozialversicherung 
seit jeher geltende Grundsatz festgelegt, daß 
für die Einbeziehung in den Versicherungs­
schutz bei unselbständig erwerbstätigen Per­
sonen einzig und allein die Beschäftigung im 
Inland und nicht etwa die Staatsangehörigkeit 
maßgebend ist. Bei selbständig Erwerbstätigen 
wird die Einbeziehung in den österreichischen 
Versicherungsschutz davon abhängig gemacht, 
ob der Sitz des Betriebes und der Wohnsitz 
im Inland gelegen ist. Der Abs. 2 enthält 
mehrere Ausnahmen von diesen Regeln, und 
zwar für Dienstnehmer von Verkehrsunter­
nehmungen und für Dienstnehmer, die von 
Dienstgebern mit dem Sitz in Österreich ins 
Ausland entsendet werden. Der Versicherungs­
schutz der österreichischen Sozialversicherung 
wird sich mich der Vorlage auf solche ins 
Ausland entsendete Dienstnehmer erstrccken, 
soweit die Beschäftigung im Ausland die Dauer 
eines Jahres oder die im Einzelfall durch das 
Bundesministerium für' soziale Verwaltung 
verlängerte Frist nicht übersteigt. Dies be­
deutet eine Erweiterung des Versicherungs­
schutzes für die betroffenen Dienstnehmer 
gegenüber dem derzeit geltenden Recht. Die 
Bestimmungen der Abs. 2 und 3 werden 
allerdings als allgemeine Regeln nur soweit 
angewendet werden können, als nicht zwischen­
staatliche Abkommen mit anderen Staaten 
über die Sozialversicherung im Verhältnis 
zu diesen Staaten Sonderregelungen treffen. 

Zum Abschnitt 11 (§§ 4 bis 22): Umfang der 
Versicherung. 

Bei der Regelung des Umfanges der Ver­
sicherung im Al?schnitt Ir des Entwurfes 
wurden folgende Grundsätze beachtet: 

1. Der Versicherungsschutz soll für alle 
Personengruppen, die nach derzeit geltendem 
Recht der Sozialversicherung unterliegen, auch 
weiterhin beibehalten werden. Eine nennens­
werte Ausnahme von diesem Grundsatz wurde 
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bezüglich der im elterlichen Betrieb als Dienst- der Sozialversicherung werden beseitigt. Hiebei 
nehmer mitarbeitenden Kinder im § 5 Abs. 1 war es aber nicht zu vermeiden, daß für mehrere 
Z. ,.l getroffen. Solche Personen werden. nur Gruppen von Personen Teilversicherungen nur 
mehr in der Unfall- und Pensionsversicherung, in einem oder in mehreren dieser Versiche­
soweit es sich um eine' Beschäftigung in der rungszw!'lige vorgesehen werden. Zum Teil 
Land- und Forstwirtschaft handelt, nur in handelt es sich hier um Dienstnehmergruppen, 
der Unfallversicherung teilversichert sein. Die bei denen der dienstrechtliche Schutz die 
derzeit geltende Regelung, die es der Recht- Einbeziehung in den einen oder anderen 
sprechung im Einzelfall überließ, zu beurteilen, Zweig der Sozialversicherung entbehrlich er­
ob solche Kinder in einem entgeltlichen Be- scheinen ließ, wie zum Beispiel bei Dienst­
schäftigungsverhältnis oder nur im familien- nehmern im öffentlichen Dienst mit einer aus­
haften Verhältnis im elter1ichen Betrieb be- reichenden dienstrechtlichenAlters- und Hinter­
schäftigt werden und damit der Versicherung bliebenenversorgung, zum Teil sind es Per­
unterliegen oder nicht unterliegen, erwies sich sonengruppen, bei denen von vornherein nur 
als unhaltbar. Bei der Beweisführung, ob ein die Teilversicherung in dem einen oder anderen 
entgeltliches Beschäftigungsverhältnis oder ein Versicherungszweig in Betracht kommt, wie 
familienhaftes Verhältnis'vorlag, war man meist zum Beispiel bei den Rentnern aus der Sozial­
auf die Angaben der Eltern und der Kinder versicherung, die - so wie bisher - nur in 
angewiesen, weshalb die Versicherungseinrich- der Krankenversicherung teilversichert sein 
tung der Gefahr der Riskenauslese durch die werden. Zu den hier Teilversicherten gehören 
Betroffenen ausgesetzt war. Dies führte na- auch die oben unter Z. 1 erwähnten, iin elter­
mentlich in der Landwirtschaft zu einer un- lichen Betrieb beschäftigten Kinder. Die 
günstigen finanziellen Entwicklung der Renten- alle drei Zweige der Sozialversicherung (Kran­
versicherung. Die im Betrieb der Eltern mit- kimversicherung, Unfallversicherung und Pen­
arbeitenden Kinder werd. en daher ebenso I sionsversicherung) umfasscnde Versicherung 
wie die Ehegattin und die Eltern des Unter- wird im Entwurf als Vollversicherung be­
nehmers ausnahmslos VOll der Vollversicherung zeichnet.· 

ausgenomm~n, und zwar ohne Rücksicht 3. Aus der Vereinheitlichung des Versicherten­
?arau.~, ~b SIe gegen Entgel~ ode~ ohne Entgelt kreises ergab sich die Notwendigkeit, auch die 
o.eschaftIg~ werden. Als TCllv~rslCherte :werden Angestellten in einer leitenden oder höheren 
SlC aber m der Unfallvel'slcherung 1U den Stellung die bisher wohl unfallversichert und 
Versich~rungss~llUtz einbezogen ~§ 8 A~s~ 1 pensions'versichert, aber nicht auch kranken­
Z. 2 unCl, Z. 3 h~. b). In der. PenslOnsv:rslCUe-\ versichert waren, in die Krankenversicherung 
rung :werden;.dle 1m elte~llChen Betneb b:- und damit in die Vollversicherung einzu-
schäftlgten Kmde~ verschle~en behande.lt, Je beziehen. . . 
nachdem, ob es SICh um eme Beschäftigung 
in der Land- und Forstwirtschaft oder in einem Da es immerhin häufig vorkommt, daß im 
anderen Betrieb handelt. Die in der Land- und elterlichen Betrieb beschäftigte Kinder in 
Forstwirtschaft beschäftigten Kinder der Un- einem späteren Zeitpunkt den elterlichen 
ternehmer werden in der Pensionsversicherung Betrieb als selbständig Erwerbstätige weiter­
als Teilversicherte nicht erfaßt, weil aus land- führen oder sonst zu einer selbständigen Er­
und forstwirtschaftlichen Kreisen der Wunsch werbstätigkeit übergehen und damit aus eier 
geäußert wurde, für die Unternehmer in der Pflichtversicherung endgültig ausscheiden, so­
Land- und Forstwirtschaft und deren mit- daß sie der erworbenen Anwartschaften in 
arbeitende Kinder eine besondere gesetzliche der PensioJ;lsversicherung verlustig gehen, sieht 
Einrichtung für die Alters-, Invaliditäts- und die Vorlage im Vierten Teil (Leistungsrecht 
Hinterbliebenenversicherung zu schaffen. In der Pensionsversicherung) die teilweise Rück­
der Krankenversicherung sollen die mitarbei- erstattung der bis dahin geleisteten Pensions­
tenden Familienangehörigen des Unternehmers versicherungsbeiträge an den früher Pflicht­
eines landwirtschaftlichen Betriebes das Recht versicherten auf dessen Antrag vor. 
erhalten, der Krankenversicherung freiwillig 4. Abgesehen von den oben zu den §§ 1 und 2 
beizutreten (§ 18 Abs. 1 Z. 2); die in gcwerb- angeführten Sonderversicherungen enthält die 
lichen Betrieben mitarbeitenden Unternehmer- Vorlage im Abschnitt II eine vollständige 
kinder werden auf die _ Meisterkrankenver- Aufzählung aller Gruppen von Personen, die 
sicherung verwiesen. der Sozialversicherung teilhaftig werden sollen. 

2. Der Kreis der Versicherten wird für die Die in fremden Gesetzen bisher vereinzelt 
gesamte Versicherung, also Kranken-, Unfall- vorkommenden. Sonderregelungen, wie zum 
und Pensionsversicherung einheitlich um- Beispiel die Pflichtversicherung der in Aus­
schrieben. Die derzeit bestehenden erheb- bildung stehenden Ärzte (§ 57 Abs, 3 -dea 
lichen Unterschiede in der Abgrenzung des Ärztegesetzes, BGBL Nr. 92/1949), die Pflicht­
Versichertenkreises in den einzelnen Zweigen versicherung der selbständigen Peeher und 
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der Markthelfer (§§ 52 a und 52 b SV-ÜG. 
1953, BGBL Nr .. 99) und die Pflichtver­
sicherung der öffentlichen Verwalter· (§ 11 
des Verwaltergesetzes, BGBL Nr.157/1946) 
sollen durch die einschlägigen Bestimmungen 
des vorliegenden Entwurfes ersetzt werden. 

5. Wie schon oben zu den §§ 1 bis 3 erwähnt, 
wurde im Entwurf die Gliederung der Pensions­
versicherung in die drei Zweige der Pensions­
versicherung der Arbeiter, der Pensionsver­
sicherung der Angestellten und der knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung beibehalten; 
Dementsprechend war es notwendig, in der Vor­
lage auch die Zugehörigkeit zu den einzelnen 
dieser Versicherungen zu. regeln, wo bei eben­
falls im wesentlichen die bisherige Abgren­
zung beibehalten wurde, wenn auch hiefür 
eine von der bisherigen Formulierung ab­
weichende. vereinfachte Formulierung gewählt 
wurde. 

Im einzelnen wäre zu den Bestimmungen 
des Abschnittes H, betreffend den Umfang 
der Versicherung (§§ 4 bis 22) noch zu be­
merken: 

. Zu § 4: 

Die im Abs. 1 an erster Stelle genannte 
Hauptgruppe der Voll versicherten ist die der 
Dienstriehmer, wobei dieser Begriff im Abs. 2 
in Anlehnung an die in jahrelanger Spruch­
praxis entwickelte Begriffsbestimmung über-· 
nommen wurde. 

Durch die Z. 3 des Abs. 1 sollen Personen 
mit Hochschulbildung erfaßt werden, die zum 
Zweck der vorgeschriebenen Ausbildung für 
den künftigen Beruf nach Abschluß dieser 
Hochschulbildung beschäftigt werden, jedoch 
noch nicht in ejnem anerkannten Dienst­
oder Lehrverhältnis stehen. Es sind dies 
insbesondere: 

l. Die in Ausbildung stehenden Ärzte, die 
im allgemeinen schon derzeit nach § 57 Abs. 3 
des Ärztegesetzes,BGBl. Nr. 92/1949, der 
Pflichtversicherurig unterliegen. Hiebei wurde 
eine Formulierung gewählt, die jeden Zweifel 
darüber ausschließt, daß auch die sogenannten 
"Gastärzte", denen das im§ 57 des Ärzte­
gesetzes vorgesehene Entgelt nicht gereicht 
wird, aber gestattet ist, sich in einer Heil­
und Pflegeanstalt mit oder ohne Zuhilfenahme 
eines. Stipendiums ausbilden zu lassen, er­
faßt werden. 

2. Die· bei den Gerichten zur Absolvierung 
der vorgeschriebenen Gerichtspraxis mit oder 
ohne Unterstützungsbeitrag zugelassenen 
Rechtspraktikanten ; die in den Kanzleien 
der Rechtsanwälte tätigen Rechtsanwalts­
anwärter werden als Dienstnehmer bereits 
durch Abs. 1 Z. 1 für die Vollversicherung 
erfaßt. 

5 

3. Die das Probedienstjahr in Mittelschulen 
absolvierenden Probelehrer, die ebenso wie 
die unter Z. 1 und 2 genannten Ärzte und 
Rechtspraktikanten in keinem anerkannten. 
Dienst- oder Lehrverhältnis stehen, aber doch 
wie Dienstnehmer beschäftigt werden. Nach 
der herrschenden Spruchpraxis werden diese 
Probelehrer schon derzeit in der gesetzlichen 
Sozialversicherung in allen Zweigen der Ver­
sicheru~ (auch inder Arbeitslosenversicherung) 
versichert. . 

4. Die Apotheken-Aspiranten; es sind dies_ 
gemäß § 1 Abs. 2 Z. 2· der pharmazeutischen 
Hilfskräfteverordnung, BGBL Nr. 40/t930, 
in der Fassung der Verordnungen BGBL 
Nr. 206/1930 und BGBL Nr. 380/1936, Ma­
gister der Pharmazie, welche die zum Antritt 
der fachlichen Tätigkeit im Sinne des § 3 
Abs. 2 des Apothekengesetzes, RGBL Nr. 5/ 
1907, geforderte fachliche Ausbildung genießen. 

Wenn auch der Wunsch nach Einbeziehung 
in. die Sozialversicherung bei den oben ge­
nannten Personengruppen nicht einhellig ver­
treten wurde, so war doch kein triftiger Grund 
dafür gegeben, diese Gruppen bei Vorliegen 
gleichartiger sozialer Verhältnisse verschieden 
zu behandeln, je nachdem innerhalb der einen 
oder der anderen Gruppe der größere Teil 
der der betreffenden Gruppe zugehörigen 
Personen für oder gegen die Versicherung 
eingestellt ist. 

Volontäre werden jedoch. von der·Voll­
versicherung im Abs. 1 Z. 3 ausdrücklich 
ausgenommen, weil sich ihre Tätigkeit nicht 
im Rahmen eines geregelten Beschäftigungs­
oder Ausbildungsverhältnisses abspielt und sich 
als Grundlage für eine Vollversicherung nicht 
eignet. Sie werden aber immerhin in der 
Unfallversicherung durch § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c 
für die Fälle eines Unfalles, den sie während 
ihrer freiwilligen, zum Zwecke der Ausbildung 
verrichteten Tätigkeit erleiden, geschützt. 

Eine weitere Gruppe von Personen, die in 
einem Ausbildungsverhältnis stehen, aber weder 
als Lehrlinge in Abs. 1 Z. 2 noch wegen des 
Fehlens der Hochschulbildung in Abs. 1 Z. 3 
erfaßt sind, wird unter Abs. 1 Z. 4 angeführt, 
nämlich die Lernschwestern (Krankenpflege­
schülerinnen) und Hebammenschülerinnen. 
Die Krankenpflegeschülerinnen waren schon 
bisher nach § 9 Abs. 2 Krankenpflegegesetz 
der Pflichtversicherung unterstellt worden. 

Bei der Formulierung des Abs. 1 Z. 6, 
betreffend die Heimarbeiter, wurde das neue 
Heimarbeitsrecht (Heimarbeitsgesetz vom 
10. März 1954, BGBL Nr. 66) berücksichtigt. 
Es werden hiedurch zunächst auch· die den 
Heimarbeitern gleichgestellten Zwischen­
meister, die in der Regel mit nicht mehr als 
zwei familienfremden Hilfskräften arbeiten, fer-

.. 
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Die im § 4 bezeichneten PerSonen sind nur 
soweit' vollversichert, das heißt sowohl in 'der 
Kranken- wie auch ,in der Unfall- und Pen­
sionsversicherung versichert, als sie nicht 
gemäß den §§5 und 6 von der Vollversicherung 
ausgenommen oder nach § 7 nur in einer 
oder zweien dieser Versicherungen versichert 
(teilversichert ) sind. 

ner auch Zwischenmeister, bei denen diese Vor­
aussetzungen nicht zutreffen, und Mittelsper­
sonen, wenn sie bei Vorliegen einer. bes'onderen 
Schutzbedürftigkeit von der Heimarbeitskom­
mission als den Heimarbeitern gleichgestellt 
bezeichnet werden, erfaßt; Zwischenmeister 
(Stückmeister), die als solche bei einer Meister­
krankenkasse versichert sind, werden jedoch 
im § 5 Abs. 1 Z. 10 von der Vollversicherung 
ausgenommen und im § 7 Z. 2 lit. hals nur Zu den §§ 5 und 6: 
in der Unfall- und Pensionsversicherung teil- Die im § 5 vorgesehene Ausnahme von der 
versichert erklärt. Vollversicherung schließt nicht' aus, daß ein-

Die meisten der im Abs. 4 aufgezählten zeIne hier genannte Gruppen von Personen 
Gruppen von den Dienstnehmern gleich ge- im § 7 von einer Teilversicherung erfaßt 
stellten selbständig erwerbstätigen Personen, werden." Die von der Vollversicherung aus-

, die in ihren wirtschaftlichen und sozialen Ver- genommenen Personen sind zumeist auch 
hältnissen sich von den Dienstnehmern nicht schon nach bisherigem . Recht entweder von 
wesentlich unterscheiden, waren schon bisher der Pflichtversicherung überhaupt auagenom­
in der Sozialversicherung erfaßt. Eine kleine men oder aber in einem oder in mehreren 
Erweiterung hat dieser Personenkreis in der Versicherungszweigen versicherungsfreigestellt. 
Z. 3 dadurch erfahren, daß neben den selb- Die Gründe für die Ausnahme sind bei den 
ständigen Lehrern und Erziehern, Musikern einzelnen im § 5 aufgezählten Personen­
und Artisten, die schon nach derzeitigem gruppen' verschiedenartiger Natur. 
Recht sozialversichert sind, auch noch die Die im Abs.I Z.l angeführten Personen (Ehe­
selbständigen bildenden Künstler genannt wer- gatten, Kinder und Eltern) werden im Hinblick 
den, aus deren Kreisen schon seit langem auf ihre familienrechtliche Beziehung zum' 
der Wunsch nach Einbeziehung in den so- Dienstgeber, die Kinder aus den einleitend zum. 
zialen Versicherungsschutz laut geworden ist. Abschnitt II unter Z. 1 angeführten Erwägun­
Es besteht kein triftiger Grund, diese Gruppe gen, von der Vollversicherung ausgenommen. Die 
von Künstlern anders zu behandeln wie Musiker schon seit dem Jahre 1928 in Österreich be­
und Artisten, die selbständig erwerbstätig stehende Unfallversicherung der selbständigen 
sind. Die Einbeziehung aller zu den erwähnten Landwirte und ihrer Familienangehöri­
Gruppen gehörigen Personen ist allerdings an gen soll allerdings auch nach der Vorlage (§ 8 
die Voraussetzung geknüpft, daß die betreffen- Abs. 1 Z. 3 lit. b) beibehalten werden. Bezüg­
de Beschäftigung den Hauptberuf und die lieh der Unfall- und Pensionsversicherung 
Hauptquelle ihrer Einnahmen bildet und daß der in anderen als land- und forstwirtschaft­
sie in Ausübung ihres Berufes keine Ange- lichen Betrieben beschäftigten Kinder des 
stellten beschäftigen. Die Schwierigkeiten bei Dienstgebers sei auf die einleitenden Aus­
der Erfassung dieser Personen für die Pflicht- führungen zum Abschnitt II unter Z. 1 hin­
versicherung und die Feststellung des Ein- gewiesen. Im übrigen wird weder bei den 
kommens als Beitragsgrundlage und Bemes- Ehegatten noch bei den Eltern der Betriebs­
sungsgrundlage für. Leistungen werden bei inhaber der Wunsch nach einer Einbeziehung 
den bildenden Künstlern nicht erheblich größer in die Pflichtversicherung bestehen. 
sein als bei den anderen im Abs. 3 Z. 3 genannten Im Abs. 1 Z. 2 werden die nach der Höhe des 
Personengruppen, die schon bisher in die Entgeltes geringfügig Beschäftigten von der all­
Sozialversicherung einbezogen waren. Eine gemeinen Regelung der Vollversicherung aus­
Erweiterung des Versichertenkreises bedeutet genommen, weil das einzelne geringfügige 
auch die' Einbezieh~ng der im Abs. 3 unter Beschäftigungsverhältnis für' sich allein be­
Z. 6 und 7 angeführten Gepäckträger, Berg- trachtet, eine zu schmale wirtschaftliche Basis 
führer und Fremdenführer, bei denen ähnliche für den Aufbau einer Sozialversicherung als 
wirtschaftliche und soziale Verhältnisse wie einer Selbsthilfeeinrichtung abgeben würde 
bei den übrigen in Abs. 3 den Dienstnehmern und die Erfassung solcher geringfügige:.: Be­
gleichgestellten selbständig Erwerbstätigen die schäftigungsverhältnisse im allgemeinen prak­
Unterstellung unter die Vollversicherung recht- tisch kaum durchführbar wäre. In der Land­
fertigen. Ihre Erfassung wird keinen beson- und Forstwirtschaft werden derartige gering­
deren Schwierigkeiten begegnen, weil es sich fügige Beschäftigungen unter gewissen Voraus­
durchwegs um selbständig Erwerbstätige han- setzungen versicherungsmäßig berücksichtigt, 
delt, die 'ihre Tätigkeit auf Grund einer be- soweit die im Neunten Teil enthaltene Sonder­
hördlichen Lizenz ausüben oder aber, wie die regelung für unständig beschäftigte Arbeiter 
Gepäckträger, sonst in ihrer Tätigkeit organi- (§§ 461 bis 471) dies' vorsieht. Unter 
satorisch erfaßt sind. welchen Voraussetzungen eine Beschäfti-
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gung als geringfügig gilt, wird im Abs.2 aus- gesetzÜche Ermächtigung zurückgehenden Vor­
gesagt. Maßgebend ist hiefüreinzig und allein schrift (Verordnung oder Statut) enthalten 
die Höhe des Entgelts im einzelnen Beschäfti- ist, wie dies zum Beispiel bei den Bundes­
gungsverhältnis, wobei für Arbeiter der Be- theaterbediensteten (Bundestheater-Pensions­
trag von 210 S, für Angestellte der Betrag verordnung), bei den Bundesbahnbeamten 
von 270 S mon~tIich als Grenze gezogen (Pensionsvorschrift für die Bediensteten der 
wird. Kurzarbeiter und Hausbesorger werden Österreichischen .Bundesbahnen) oder bei den 
jedoch auf jeden Fall, also auch bei gering- Bediensteten der Österreichischen National­
fügigem Entgelt, von der allgemeinen Rege- bank (Pensionsordnung der Österreichischen 
lung der Vollversicherung nicht ausgenommen. Nationalbank) der Fall ist. 
Kurzarbeiterdeshalb, weil es sich nur um eine In den übrigen Fällen muß die Gleichwertig­
vorübergehende Einschränkung der Arbeits- keit durch das Bundesministerium für soziale 
leistung handelt, Hausbesorger, weil ihr Dienst- Verwaltung geprüft und festgestellt 'werden. 
verhältnis der Natur der Sache nach ein Selbstverständlich können dienstrechtliche 
ständiges ist, wenn auch das Entgelt der Höhe Versorgungseiurichtungen, die sich ihrem We­
nach sehr geringfügig sein kann, und weil es sen nach bloß als Zuschußeinrichtungen zu der 
ein ausdrücklicher Wunsch der zuständigen Pensionsversicherung darstellen, eine Aus­
Gewerkschaft ist, die Hausbesorger allgemein mihme von der Versicherungspflicht von -vorn-
dem Versicherungsschutz zu unterstellen. herein nicht begründen. Die diesbezügliche-

Die im § 5 Abs. 1 Z. 3 genannten Dienstneh- Regelung ist im § 6 enthalten. 
mer stehen in einem öffentlichen Dienstverhält- Zu § 5 Abs. 1 Z. 3 lit. b sei besonders darauf 
nis und müssen von der Vollversicherung ausge- hingewiesen, daß mit der Fassung·" .... 
nOlllmen werden, weil ihre. Krankenversiehe. oder im Falle der Einbeziehung der Dienst. 
rung im Bundesangestellten-Krankenversiche- nehmer m diese Versicherung begründen 
rungsgeset.z 1937, sei es auf Grund dieses Ge- würde" die Einbeziehung gemäß § 1 a 
setz es selbst oder auf Grund des Bundesgesetzes Bundesangestellten - Krankenversicherungsge­
vom 14. Juli 1949, BGBl. Nr.196, über die So- setz. 1937 gemehit ist. Nach dieser Be­
zialversicherung der Bediensteten der dem öf· stimmung können unter gewissen Voraus· 
fentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen, ge· setzungen in die Krankenversicherung 
regelt. ist oder weil für sie besondere dienst- der Bundesangestellten auch die Angestellten 
herrliche Einrichtungen für die Kranken· der Länder, der Stadt Wien und der landesun· 
fürsorge bestehen und der Dienstgeber ihnen mittelbaren Städte, ferner die Angestellten 
für die Fälle des Alters, der Invalidität und öffentlich·rechtlicher Interessenvertret.ungen 
des Todes Versorgungsleistungen zusichert. (mit Ausnahme der Kammern für Arbeiter und 
Die dauernd angestellten Bediensteten der Angestellte) und anderer öffentlich-rechtlicher 
Zentralsparkasse der Gemeinde Wien und Körperschaften einbezogen werden. Es werden 
der Salzburger Sparkasse, die schon bisher daher Angestellte dieser Art, also zum Beispiel 
als versicherungsfrei galten, werden gleich- Landesbeamte und Landeslehrer, unter die 
falls von der Vollversicherung ausgenom- Ausnahmebestimmung . des § 5 Abs. 1 Z. 3' 
men', weil für sie in ähnlicher Weise wie lit. b auch dann faHen, wenn von der Er­
für Dienstnehmer in einem öffentlichen Dienst· mächtigung des § 1 a Bundesangestellten­
verhältnis durch. entsprechende dienst- KIankenversicherungsgesetz 1937 hinsichtlich 
herrliche Einrichtungen vorgesorgt ist. dieser Angestellten tatsächlich kein Gebrauch 
Die Ausnahme wlrd von d~r Gleichwertigkeit gemacht wurde und sie daher nicht bei der 
der dienstrechtlichen Anwartschaft auf Ruhe- Krankenversicherungsanstalt der Bundesange­
und Versorgungsgenüsse mit d'en Anwart· stellten krankenversichert sind, sondern einer 
schaften auf die Leistungen. der Unfall- und eigenen für sie geschaffenen dienstherrlichen 
Pensionsversicherung abhängig gemacht .. Be- Krankenfürsorgeeinrichtung angehören. 
ruht diese Anwartschaft auf bundesgesetz. Bei den im § 5 Abs. 1 Z. 4 von der Voll-
lieh er Regelung oder einer gleichartigen landes- versicherung ausgenommenen Personen 
gesetzlichen Regelung, dann kann füglicher. (nichtständige Hochschulassistenten und 
weise die Gleichwertigkeit von vornherein Dorotheumsangeste1lte, die in einem öffent­
als gegeben angenommen werden, weshalb in lich·rechtlichen oder unkündbaren privat­
diesem Falle auf eine Feststellung der Gleich· rechtlichen Dienstverhältnis stehen) könnte 
wertigkeit in einem besonderen Verfahren aus es wegen der Eigenart des Dienstverhält­
Gründen der Verwaltungsvereinfachung ver· nisses oder der besonderen Stellung des 
zichtet wird. Hiebei wird eine <;lntsprechende Dienstgebers fraglich sein, ob sie v.on 
Anwartschaft auf bundesgesetzlieher Regelung den Ausnahmegründen der Z. 3 erfaßt werden. 
auch dann anzunehmen sein, wenn diese Um jeden Zweifel von 'vornherein zu beheben, 
Regelung 'nicht unmittelbar in einem Bundes- werden daher diese Personengruppen. in Z. 4 
gesetz selbst, sondern in eiuer auf eine bundes. ausdrücklich angeführt. Die nichtständigen 
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Hochschulassistenten waren schon nach bis­
herigem Recht in· der allgemeinen Sozial­
versicherung versicherungsfrei gestellt (§ 10 
Hochschulassistentengesetz). Sie bleiben nach 
wie vor in der Sonderkrankenversicherung bei 
der Krankenversicherungsanstalt der Bundes­
angestellten versichert. Bezüglich der in einem 
öffentlich-rechtlichen oder in einem unkünd­
baren privatrechtlichen Dienstverhältnis 
stehenden Angestellten des . Dorotheums, für 
die eine dienstrechtliche Pensionsregelung be­
steht und die bei der Krankenversicherungs­
anstalt ,der Bundesangestellten gemäß § 1 
Abs. 1 Z. 2 lit. b Bundesangestellten-Kr(tnken­
versicherungsgesetz 1937 krankenversichert 
sind, hat das ressortzuständige Bundesministe~ 
rium für Inneres angeregt, die Versicherungs­
freiheit, ähnlich wie. dies im § 224 Abs. 1 Z. 6 a 
Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 1938 
vorgesehen war, ausdrücklich im Gesetz aus­
zusprechen. 

Unter Ahs 1. Z. 5 werden die ständigen Salinen­
arbeiter als von der Vollversicherung ausge­
nommen, angeführt. Für sie ist im Krankheits­
fall durch eine dienstherrliche Krankenfürsorge­
einrichtung und für den Fall des Alters; der 
Berufsunfähigkeit und des Todes durch eine 
eigene Pensionseinrichtung des Dienstgebers 
ausreichend vorgesorgt. Es handelt sich hier 
um sehr alte Einrichtungen der Salinen­
verwaltung, deren Beibehaltung sowohl von 
den Arbeitern selbst als auch vom Dienstgeber 
gewünscht wird. Sie waren daher schon bisher 
in der Kranken- und Pensions~er:sicherung 
von der Versicherungspflicht ausgenommen. 
Die Ausnahme von der Vollversicherung geht 
von der Voraussetzung aus, daß die Pensions­
einrichtung, soweit sie nicht schon jetzt einen 
ausreichenden Schutz für Dienstunfäl1e ent­
halten sollte, entsprechend ergänzt werden 
wird. 

Die ständigen Arbeiter des Hauptmünzam.­
tes, die unter Abs. 1 Z.6 ausgenommen werden, 
sind bei der Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestellten krankenversichert. Auf sie 
finden außerdem die Vorschriften über die 
Ruhe- und Versorgungsgenüsse der Staats­
druckereiarbeiter Anwendung (Erlaß des Bun­
desministeriums für Finanzen vom 28, Dezem­
ber 1921, Zl. 90.930-15Aj21). Bezüglich der 
Unfallversicherung gilt das gleiche wie bei 
den Salinenarbeitern. 

Die,AusnahmeimAbs.l Z.7 betrifft die unter 
eincr geistlichen Verpflichtung stehenden Per­
sonen, die der Versorgung nach den für sie 
geltenden kirchenrechtlichen Vorschriften über­
lassen bleiben. Die Ausnahme erstreckt sich 
bei ,den Geistlichen allerdings nicht auf Tätig­
keiten, die solche Personen außerhalb ihrer 
geistlichen Verpflichtung, also auf Grund eines 
freien Arbeits- oder Dienstvertrages ausüben: 

Hingegen sind die Angehörigen der Orden und 
Kongregationen der katholischen Kirche sowie 
der Diakonissenanstalten der evangelischen 
Kirche hinsichtlich jeder Tätigkeit von der 
Pflichtversicherung ausgenommen. 

Für die im Abs.l Z. 8 genannten N otariatskan­
didaten und sonstigen Dienstnehmer von Not'a­
ren gelten die sonderrechtlichen Vorschriften 
über die Notarversicherung. 

Im Abs, 1 Z. 9 werden schließlich Ausländer bei 
exterritorialen Dienstgebern von der Pflicht­
versicherung ausgenommen, obwohl ihr Be­
schäftigungsort im Inland liegt, weil das Ter­
ritorialitätsprinzip auf diese Personen in An­
betracht der exte:rritorialen Stellung des Dienst­
gebers nicht angewendet werden kann. 

Bezüglich der unter Abs. 1 Z. 10 genannten 
Zwischenmeister (Stückmeister) \vird auf die 
Bemerkungen zu § 4 Abs. 1 Z. 6 hingewiesen. 

Zu § 7: 

Die im § 7 für eine Teilversicherung aus­
ersehenen Personengruppen gehören durchwegs 
dem im § 4 umschriebenen Personenkreis an; 
sie sollen aber nicht in allen drei Versicherungen 
(Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung), 
sondern nur in einer oder in zweien dieser Ver­
sicherungen teilversichert sein. Die Ein. 
schränkung des Versicherungsschutzes hat 
ihren Grund darin, daß für die in Betracht 
kommenden Personenkreise dienstrechtlich 
wohl nicht so weit vorgesorgt ist, daß sie in. 
allen Versieh erungszweigen ausgenommen 
werden können, daß aber immerhin eine teil­
weise dienstrechtliche Versorgung, sei es für 
die Fälle des Alters, der Berufsunfähigkeit und 
des Todes, sei es für den Fall der Krankheit oder 
aber für Dienstunfälle vorgesehen ist, sodaß 
der Versicherungsschutz nur ergänzen<,i in 
jenen Zweigen der Versicherung zu den dienst. 
rechtlichen Einrichtungen hinzutreten muß, 
in denen diese keine ausreichende Vorsorge 
treffen. 

In Z. 1 werden vier Sondergruppen von· 
Bediensteten nur der Kranken. und Unfall. 
versicherung unterstellt. Des Schutzes der 
Pensionsversicherung bedürfen sie nicht, weil 
eigene· dienstrechtliche Versorgungssysteme für 
die dort genannten Dienstnehmergruppen ein· 
gerichtet sind, und zwar 

a) fÜr ständige Arbeiter der Austria Tabak. 
werke AG. das Versorgungssystem nach 
dem vom Bundesministerium für Finan· 
zen unter Zl. 33,930/23/50 vom 11. Mai 
1950 genehmigten Provisionsstatut, 

b) für die angelobten Arbeit~r der Österrei. 
chischen Staatsdruckerei nach der 
mit dem Erlaß des Bundesministeriums 
für Finanzen vom 27. Juli 1927, Z1.l6.268/ 
XXII, genehmigten Vorschrift über die 
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Ruhe- und Versorgungsgenüsse, In der 
jeweils geltenden Fassung, 

c) für Vertragsbedienstete der Post- und 
Telegraphenverwaltung, die Teilnehmer 
am ehemaligen Provisionsfonds für Post­
boten waren und in die Provisions­
anwartschaft des Bundes rückübernom­
men wurden, nach der Postbotenprovi­
sionsveror~nung vom 25. Juli 1922, 
BGBL Nr. 611, in der Fassung der Ver­
ordnungen vom 7. Dezember 1926, BGBL 
Nr. 375, und vom 2. April 1930, BGBL 
Nr. 123, 

d) für die ständigen Forstarbeiter der Öster­
reichischen Bundesforste nach der für sie 
geltenden Vorsch,rift über die Versor­
gungsgenüsse vom 26. Mai 1930, Zl. 4l90. 

Die ständigen Arbeiter der Austria Tabak­
werke AG. haben, "wenn sie arbeits- und er­
werbsunfähig geworden sind und eine minde­
stens zehnjährige Dienstzeit in ständiger Eigen­
schaft zurückgelegt haben", gemäß § 1 Abs. 1 
des Provisionsstatuts Anspruch auf die Ver­
setzung in den Provisionsstand. Arbeiter, die 
das 60. Lebensjahr und das 35. Dienstjahr 
vollstreckt haben, können nach dem Provisions­
statut über eigenes Ansuchen auch ohne ärzt­
liche Konstatierung der Arbeits- und Er­
werbsunfähigkeit in den dauernden Provi­
sionsstand versetzt werden. Für den Fall des 
Todes sind .Witwen- und Waisenprovisionen 
vorgesehen. Das Provisionsstatut enthält für 
die ständigen Arbeiter der Austria Tabakwerke 
AG. wohl auch besondere Begünstigungen 
für den Fall des Eintrittes der Dienstunfähig­
keit bei Arbeitsunfällen (Hinzurechnungvon 
10 Jahren), doch reichen diese Begünstigungen 
nicht aus, um die Unfallversicherung zu er­
setzen. Da nämlich auch das Arbeitsverhältnis 
der ständigen Arbeiter nach der Arbeitsordnung 
für die Arbeiterschaft der Austria Tabakwerke 
AG. durch Kündigung aufgelöst werden kann, 
wenn gewisse Kündigungsgründe, wie zum 
Beispiel Änderung, Einschränkung oder Still­
legung des Betriebes vorliegen, und das Provi­
sionsstatut eine Provision nur gewährt, wenn 
der Arbeiter infolge der Unfallsfolgen "gänz­
lich arbeits- und erwerbsunfähig" geworden ist, 
ist es notwendig, diese Arbeiter - so wie bis­
her - auch in den Unfallversicherungsschutz 
einzubeziehen, damit sie bei einer bloß teil­
weisen Minderung der Erwerbsfähigkeit im 
Falle der Auflösung des Dienstverhältnisses 
ohne Anfall einer -Provision die in der Unfall­
versicherung vorgesehene entsprechende Ent­
schädigung in Form einer Teilrente erhalten. 
Die ständigen Arbeiter der Austria Tabakwerke 
AG. unterliegen nicht der Krankenversiche­
rung der Bundesangestellten. Für sie besteht 
auch keine Krankenfürsorgeeinrichtung des 
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Dienstgebers. Sie'sind vielmehr nach den !tll~ 
gemeinen Vorschriften über' die Krankenver­
sicherung' krankenversichert, und zwar bei 
einer eigens hiefür errichteten Betriebs­
krankenkasse. An diesem Zustand soll sich 
auch nach dem Entwurf nichts ändern. 

_Die im Gelöbnis stehenden männlichen und 
weiblichen Arbeiter der Österreichischen Staats­
druckerei haben nach der oben unter lit. b) 
bezogenen Vorschrift über die Ruhe-und Ver­
sotgungsgenüsse nach Maßgabe dieser Vor" 
schrift für sich und ihre Hinterbliebenen An­
spruch auf staatliche Ruhe- und Versorgungs­
genüsse. Der Anspruch auf den Ruhegenuß 
besteht, wenn der Arbeiter nach Ablauf von 
zehn anrechenbaren Dienstjahren dienstun­
tauglich geworden ist- oder unverschuldeter­
weise vom Dienst enthoben wird. Für Witwen 
und Waisen sind Witwen- und Waisenpen­
sionen vorgesehen. Bezüglich . der Notwendig­
keit eines Unfallversicherungsschutzes gilt das 
gleiche wie für die ständigen Arbeiter der 
Austria Tabakwerke AG. Auch bei den ange­
lobten Arbeitern der Österreichischen Staats­
druckerei kann der Fall eintreten, ·daß der 
Arbeiter infolge eines Arbeitsunfalles eine teil­
weise Minderung seiner Erwerbsfähigkeit er­
leidet, keinen Anspruch auf Provision hat und 
unter gewissen _ Voraussetzungen aus dem 
Dienstverhältnis ohne Provision entlassen wird. 
Di~ angelobten Arbeiter der Österreichischen 
Staatsdruckerei sind nicht nach den V orschrif­
ten über die Krankenversicherung der Bundes­
angestellten krankenversichert. Für sie besteht 
ebenfalls eine eigene Betriebskrankenkasse, 
bei der sie nach den Vorschriften über die all­
gemeine KrankeIiversicherung krankenver­
sichert sind. Dieser Zustand soll auch weiterhin 
beibehalten werden. 

Bei den oben unter lit. c) angeführten, Per­
sonen handelt es sich um eine zahlenmäßig 
sehr kleine Gruppe von, Bediensteten _(zirka 
50 Personen), die in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis zum Bund stehen und bezüg­
lich deren die Bestimmungen des Bundes­
gesetzes vom 8. Juli 1948, BGBL Nr.I77, über 
die Regelung sozialversicherungsrechtlicher 
Verhältnisse aus Anlaß der Aufnahme in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis oder 
beim Ausscheiden aus einem solchen gemäß 
§ 10 dieses Gesetzes durch Verordnung vom 
4. August 1949, BGBL Nr. 214, anwendbar 
erklärt worden sind. Ihre Einbeziehung in die 
Pensionsversicherung ist im Hinblick auf die 
bestehenden Provisionsanwartschaften gegen­
über deln Bund nicht erforderlich, Hingegen 
müssen sie - so wie bisher - in der Kranken-­
und Unfallversicherung teilversichert werden, 
in der Krankenversicherung, weil für sie keine 
andere Krankenversicherung oder Kranken-
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fürsorge einrichtung' geschafThn ist, inder Un­
fallversicherung aus ähnlichen Erwägungen, 
wie sie oben bei den ständigen Arbeitern der 
Austria Tabakwerke AG. und den angelobten 
Arbeitern der Österreichischen Staatsdruckerei 
dargelegt worden sind. 

Die unter lit. d) genannten provisionsberech­
tigten ständigen Bundesforstarbeiter wurden 
schon nach bisherigem Recht als invalidenver­
sicherungsfrei behandelt, weil die ihnen und 
ihren Hinterbliebenen durch die Provisions­
vorschrift zugesicherte Versorgung höher war 
als die Mindestleistung der Invalidenversiche­
rung. Da seit 1. Jänner 1926 eine Neuauf­
nahme in das ständige (immatrikulierte) Dienst­
verhä:ltnis bei den Bundesforstarbeitern nicht 
mehr stattfindet (§ 5 Abs. 4 letzter Satz des 
Bundesgesetzes vom 28. Juli 1925, BGBL 
Nr. 282, über die Bildung eines Wirtschafts­
körpers "Österreichische Bundesforste"), gibt 
es - wie das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft mitteilte - nur noch 
zirka. 50 provisionsberechtigte ständige Bundes­
forstarbeiter, die nur für die Teilversicherung 
in der Kranken- und Unfallversicherung in 
Betracht kommen. 

zu den Renten der Pensionsversicherung be­
ziehungsweise die Anrechnung solcher Ren­
ten auf die Pensionen der Versorgungsein­
richtung vorsieht. 

Unter Z. 2 lit. b mußten die den Heim­
arbeitern gleichgestellten Zwischenmeister 
(Stückmeister) als nur der Unfall- und Pen­
sionsversicherung nach dem gegenständlichen 
Bundesgesetz unterliegend angeführt werden, 
soweit diese Zwischenmeister als selbständige 
Gewerbeinhaber bereits bei einer Meister­
krankenkasse versichert sind. Eine' Befreiung 
von der Pflichtversicherung in der Meister­
krankenversicherung auf Antrag im Sinne 
des § 492 wird bei solchen Zwischen(Stück)­
meistern nicht zugelass~ll1 werden(§ 492 Abs. 2 
der' Vorlage). 

Nur der Unfallversicherung allein sollen die 
in Z. 3 des § 7.genannten Beschäftigten unter­
stellt werden. An erster Stelle werden' hier die 
von der Vollversicherung ausgenommenen ge­
ringfügig Beschäftigten genannt, die für die 
Voll versicherung nicht erfaßbar sind. In der 
Unfallversicherung begegnet die Feststellung 
der Leistungsansprüche keinen Schwierigkeiten, 
weil der Anspruch an das Vorliegen eines leicht 

Unter Z. 2 lit. a werden so wie im § 5 Abs. 1 feststellbaren Arbeitsunfalles geknüpft ist. 
Z. 3 Dienstnehmer im öffentlichen Dienst an- Hinsichtlich der Aufbringung der Mittel wird 
geführt, die deshalb nicht in allen Versicherun- I für diese Personen eine' Sonderregelung in 
gen von der Versicherungspflicht ausgenom- Aussicht genommen. Die in Z. 3 unter lit. b 
men werden können, weil eine dienstrechtliche genannten Personen bedürfen sozialversiche­
Versorgung für Dienstunfälle und für die Ver- rungsrechtlich nur eines Unfallversicherungs­
sicherungsfälle des Alters, der Berufsunfähig- schutzes. Die hier angeführten Bundesbahn­
keit und des Todes nicht besteht, für die aber beamten sind auf Grund des Bundesgesetzes 
hinsichtlich der Versicherungsfälle der Kran- vom 14. Juli 1949, BGBL Nr. 196, nach den 
kenversicherung entweder durch die Unter- Vorschriften über die Krankenversicherung 
stellung unter die Krankenversicherung der' der BundesangesteUten kranken versichert und 
Bundesangestellten oder unter ein Kranken- haben überdies Anwartschaft auf die Pensionen 
fürsorgeinstitut ihres Dienstherrn entsprechend nach der "Pensionsvorschrift für die Bedien­
vorgesorgt ist. Hieher gehören zum Beispiel steten der Unternehmung Österreichische 
Gemeindebedienstete; die in die Kranken- Bundesbahnen" gemäß der Kundmachung 
versicherung der Bundesangestellten einbe-des Bundesministeriums für Verkehr und ver-' 
zogen sind oder für die eine eigene Kranken- staatlichte Betriebe vom 14. November 1947, 
fürsorgeeinrichtung des Dienstgebers besteht, BGBL Nr. 263, betreffend die ,Besoldungs­
sofern sie keine Anwartschaft auf Ruhe- und ordnung für die Beamten der Österreichischen 
Versorgungsgenüsse aus ihrem Dienstverhält- Bundesbahnen. Die ferner unter lit. b noch 
nis haben. Ferner gehören hieher die Bedien- angeführten Sondervertragsangestellten der 
steten der Krankenfürsorgeanstalt der Bundes- Österreichischen Bundesbahnen werden im 
angestellten und der Versicherungsanstalt der Neunten Teil (§ 472 Abs. 2) als nach den 
österreichischen Eisenbahnen sowie Bedienstete gesetzlichen Vorschriften über die Kranken­
von öffentlich~rechtlichen Interel,>senvertretun- versicherung der BundesangesteUten für den 
gen (Kammern), die nach den Vorschriften Fall der Krankheit versichert erklärt, und 
über 'die Krankenversicherung der Bundes- zwar unter der Voraussetzung, daß sie im 
angestellten krankenversichert sind, aber keiner Erkrankungsfall Anspruch auf Weiterzahlung 
dienstrechtlichen Versorgungseinrichtungan- ihrer Dienstbezüge durch mindestens sechs 
gehören, die die Unfall- und Pensionsversiche- Monate haben und daß ihnen aus ihrem 
rung entbehrlich erscheinen ließe. Dies ist, Dienstverhältnis die Anwartschaft auf Ruhe­
wie schon erwähnt, auch dann der Fall, wenn und Versorgungsgenüsse zusteht, die den 
eine bestehende dienstrechtliche Versorgungs- Leistungen aus der für diese Angestell­
einrichtung nur die Gewährung vo~ Zuschüssen ten in Betracht kommenden Pensionsversiche-
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rung gleichwertig sind. Die erhöhten Unfall­
gefahren des Bahndienstes lasßen die Unter­
stellung der Beamten und Sondervertraas­
angestellten der Österreichischen Bund~s­
bahnen unter die Unfallversicherung neben der 
versorgungsrechtlichen Regelung nach wie vor 
geboten erscheinen. 

Die in lit~ cgenannten öffentlichen Ver­
walter, die unmittelbar vor ihrer Bestellung 
zu öffentlichen Verwaltern ausschließlich selb­
ständig erwerbstätig gewesen sind, waren schoh 
nach bisherigem Recht (§ 11 Abs. 5 des Ver­
waltergesetzes vom 26. Juli 1946, BG-BI. 
Nr. 157, in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 22. Juni 1949, BGBI. Nr. 163) nur unfall­
versichert, während alle übrigen öffentlichen 
Verwalter gemäß"§ 4 Abs. 4 Z. 8 in allen Ver­
sicherungszweigen versichert (vollversichert) 
sein sollen. 

Zu § 8: 

Im § 8 werden weitere Gruppen von nur in 
einzelnen Versicherungszweigen pflichtver­
sicherten Personen angeführt, die über den 
Kreis- der im § 4 erfaßten Personen 
hinausgehend in e~ne Teilversicherung ein­
bezogen -werden. Bei mehreren der dort ge­
nannten Personengruppen handelt es sich um 
die Beibehaltung eines schon nach bisherigen 
Vorschriften bestehenden Sozialversicherungs­
schutzes, wie in der Krankenversicherung 
der Bezieher einer Rente aus der Rentenver­
sicherung, in der Un!allversicherungder in 
der Land- und Forstwirtschaft selbständig er­
werbstätigen Personen und deren mitarbeiten­
den Familienangehörigen, ferner in der Unfall­
versicherung der im Abs. 1 Z. 3 unter lit. c, d 
und e genannten Personen (Teilnehmer an 
beruflichen - Ausbildungslehrgängen, Ferial­
praktikanten, Volontäre, Angehörige von 
Feuer- und Wasserwehren, im freiwilligen 
Hilfs- und Rettungsdienst tätige Personen und 
schließlich Personen, die wie ein nach § 8 
Abs. 1 Z. 3lit. abis d oder nach § 4 Versicherter 
tätig werden, aucl! wenn dies nur vorüber­
gehend geschieht). Was die Unfallversicherung 
der selbständig Erwerbstätigen, die Mitglieder 
einer- Kammer der gewerblichen Wirtschaft 
sind, a-nlangt, sei darauf hingewiesen, daß die 
zu bestimmten Berufsgruppen zugehörigen 
gewerblichen Unternehmer seinerzeit auf Grund 
des § 538 der Reichsversicherungsordnung 
durch die Satzung der in Betrachtkommeilden 
Träger der Unfallversicherung in die Unfall­
versicherung einbezogen worden sind. Diese 
satzungsmäßig begründete Pflichtversicherung 
wurde auch nach dem Jahre 1945 durch die 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt in Wien 
durchgeführt. Durch die Vorlage wird der 
Unfallversicherungsschutz auf die gewerblichen 
Unternehmer aller Berufsgruppen ausgedehnt. 
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Der Unfal1versicher~ngsschutz der im Abs: 1 
Z. 3 lit. d bezeichneten Personen (Angehörige 
von freiwill~gen Feuer- und Wasserwehren und 
im freiwilligen Hilfs- und Rettungsdienst tätige 
Personen) ers~reckt sich nur "auf Tätigkeiten, 
die sie in Ausübung des Dienstes verrichten, 
worunter alle Tätigkeiten zu verstehen sein 
werden, welche -die betreffenden Personen in 
Erfüllung ihrer Pflichten als Mitglieder einer 
freiwilligen Feuer- oder Wasserwehr oder im 
freiwilligen Hilfs- und Rettungsdienst aus­
üben, also z. B. auch die Teilnahme an übun­
gen, die Hilfe bei anderen Notständen als 
bei Brandbekämpfung, Überschwemmungen 
und dergleichen mehr. Die Bestimmung des 
Abs. 1 Z. 3 lit. e entspricht dem § 537 Z. 10 
RVO., wonach Personen, die wie ein nach 
Nr. 1 bis 9 des § 537 RVO. Versicherter 
tätig werden; ebenfalls gegen Arbeitsunfälle ver­
sichert sind, auch wenn dies nUr vorüber­
gehend geschieht. Hiedurch werden Personen 
geschützt, die zwar nicht einer regelmäßigen 
Beschäftigung als selbständig oder unselb­
ständig Erwerbstätige im Betrieb nachgehen, 
aber doch vorübergehend zu einer Arbeit im 
Betrieb herangezogen oder zugelassen werden 
und hiebei einen Arbeitsunfall erleiden. Es 
kommt zum Beispiel nicht selten in landwirt­
schaftlichen Betrieben vor, daß an sich be­
triebsfremde Personen, wie zum Beispiel Nach­
barn, Erntehelfer oder Sommergäste vorüber­
gehend im Betrieb aushelfen. 

Eine Neuerung gegenüber dem derzeit gel­
tenden Recht enthält § 8 Abs. 1 in Z. 2 und Z. 3 
lit. f. Bezüglich der in Z. 2 als in der Unfall­
und Pensionsversicherung teilversichert er­
klärten Personen -(im elterlichen Betrieb be­
schäftigte Kinder) wird auf die einleitenden 
Bemerkungen zum Abschnitt II unter Z. 1 
hingewiesen. Die Einbeziehung der Versicher­
tenvertreter in die Unfallversicherung in Z. 3 
lit. f trägt einem aus dem Kreise dieser Per­
sonen geltend gemachten Schutzbedürfnis Rech­
nung. 

Zu § 9: 

Die Bestimmungen des § 9 sollen zum Teil den­
§ 363 a RVO. ersetzen und die Möglichkeit 
geben, die Krankenversicherung auf weitere 
kleinere schutzbedürftige Personenkreise aus­
zudehnen, die dem im § 4 umschriebenen Kreis 
der Pflichtversicherten nicht angehören. Die 
Einbeziehung wird aber nicht mehr im 
Erlaßweg, sondern im Verordnungsweg 
mit Zustimmung des Hauptausschusses 
des Nationalrates zu erfolgen haben. Es 
kommen nach dem Wortlaut der V orlaga 
von vornherein nur Personen in Betracht, die 
keinem Erwerb nachgehen, wie zum Beispiel 
Teilnehmer an privaten Ausbildungslehrgängen 
und Schulungseinrichtungen (Caritasschülerin-
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nen) oder nicht krankenversicherte Pensions­
empfänger und ProvisIonsempfänger, ferner 
Grenzgänger, die in einem benachbarten Aus­
landsstaat unselbständig erwerbstätig sind und 
dort keinen gesetzlichen Krankenversicherungs­
schutz haben. Die Möglichkeit der Einbe­
ziehung in die Krankenversicherung nach § 9 
wird an die Voraussetzung geknüpft, daß der 
Einbeziehung nicht öffentliche Rücksichten 
vom Gesichtspunkt der Sozialversicherung ent­
gegenstehen. Es· darf also dem in Betracht 
kommenden Versicherungsträger durch die 
Einbe~hung keine Mehrbelastung in finan­
zieller und administrativer Beziehung zuge­
mutet werden, welche die Leistungsfähigkeit des 
Versicherungsträgers gegenüber den schon 
durch das Gesetz in die Versicherung einbe­
zogenen Personen beeinträchtigen würde. Über­
dies werden hiedurch auch verfassungsrecht­
liche Bedenken, die gegen die Erweiterung des 
Pflichtversichertenkreises im Verordnungsweg 
geltend gemacht werden könnten, entkräftet. 

Zu den §§ 10 bis 12: 

Die folgenden §§ 10 bis 12 regeln Beginn und 
Ende der Pflichtversicherung, und zwar ent­
hält § 10 die Regelung über den Beginn der 
Pflichtversicherung, die §§ 11 und 12 die Rege­
lung über das Ende der Pilichtversicherung. 
Im allgemeinen wurden hiebei im wesentlichen 
die in langjähriger Praxis erprobten bisherigen 
Regelungen . beibehalten. In der Kranken­
versicherung der Rentner war allerdings eine 
ErgäI,.lzung des derzeit geltenden Rechtes not­
wendig. Die derzeit geltenden. gesetzlichen 
Vorschriften über den Beginn der Rentner­
krankenversicherung haben sich als umm­
länglich erwiesen. Zwischen dem Tag der 
Stellu.ng des Antrages auf Zuerkennung der 
Rente und dem Tag der Rentenzuerkennung 
(Zustelluhg des Rentenbescheides) liegt oft ein 
Zeitraum von mehreren Monaten. Während 
dieser Zeit hat der Antragsteller noch nicht den 
gesetzlichen Schutz der Rentnerkranken­
versicherung. Einige Versicherungsträger haben 
diesem Mangel dadurch abzuhelfen versucht, 

,daß sie vorläufige Bescheinigungen über den 
voraussichtlichen Rentenbeginn ausstellten. 
§ 10 Abs. 6 und 7 des Ge.setzes sieht hier eine 
Regelung vor, die so früh wie möglich die 
Krankenversicherung der Rentner wirksam 
werden läßt. 

Zu den §§ 13 bis 15: 

Im Anschluß an § 2 Abs. 1 der Vorlage, der 
drei Arten der Pensions versicherung (Pensions­
versicherung der Arbeiter,. Pensionsversicherung 
der Angestellten und knappschaftliehe Pen­
sionsversicherung) entsprechend den derzeit 
als vorläufiges österreichisches Recht geltenden 
Bestimmungen der Reichsversicherungsord-

nung, des Angestelltenversicherungsgesetzes 
und des Reichsknappschaftsgesetzes vorsieht, 
werden in den §§ 13 bis 15 die der Pflicht­
versicherung unterliegenden Personen den ein­
zelnen Zweigen der Pensionsversicherung zu­
gewiesen. Hiebei wurde im wesentlichen an der 
bisherigen Zuweisung festgehaIten. Bei der Ab­
grenzung wurde, soweit es sich um die Pen­
sionsverslcherung der Angestellten handelt" 
auf die verschiedenartigen einschlägigen ar-' 
beitsrechtlichen Ordnungen, wie Angestellten­
gesetz, GutsangestellteIigesetz, Vertragsbedien­
s~etengesetz us"'., soweit es sich um die knapp­
schaftliehe Pensionsversicherung handelt, auf 
die einschlägigen berggesetzlichen Vorsqhriften 
entsprechend Bedacht genommen. 

Im einzelnen ist noch zu bemerken: Bei der 
Zuweisung der unter das Vertragsbediensteten­
gesetz 1948, BGBL Nr. 86, fallenden Perseinen 
zur Pensionsversicherung der Angestellten 
wurde aus Gründen der Verwaltungsverein­
fachung die Einteilung in Entlohnungsgruppen 
nach dem bezogenen Gesetz zugrunde gelegt. 
Bei den Entlohnungsgruppen a, bund c des 
Schemas I (höherer Dienst, gehobener Fach­
dienst und Fachdienst ) war es von vornherein 
feststehend, daß die nach diesen Entlohnungs­
gruppen entlohnten Vertragsbediensteten so wie 
bisher der Pensionsversicherung der Ange­
steliten zuzuweisen sind. Auch die Bediensteten 
der Entlohnungsgruppe d des Schemas I 
(mittlerer Dienst) dürften schon nach dem der­
zeit geltenden Recht zum weitaus überwiegen­
den Teil in der Pensionsversicherung. der An- . 
gestellten versichert sein. Hingegen sind die 
Vertr!\-gsbediensteten des Hilfsdienstes (Ent­
lohnungsgruppe e des Schemas I) derzeit zu 
einem nicht geringen Teil, wie z. B. in der 
Post- und Telegraphenv~rwaltung, nach den 
Merkmalen ihrer Tätigkeit in der Invaliden­
versicherung rentenversichert. Da nach der 
Vorlage' die Zuweisung zur Pensionsversiche­
rung der Angestellten ohne Bedachtnahme auf 
die Tätigkeitsmerkmale bloß nach der formalen 
Einreihung in die Entl04nungsgruppe e er­
folgen soll, wird sich für eine größere Anzahl 
von Bediensteten die Notwendigkeit einer 
ÜbersteIlung von der Pensionsversicherung 
der Arbeiter (bisher Invalidenversicherung) 
zur Pen,sionsversicherung der Angestellten 
(bisher Angestelltenversicherung) ergeben. Im 
Bereich der Post- und Telegraphenverwaltung 
würden hievon nach einer Mitteilung des 
Bundesministeriums für Verkehr und ver­
staatlichteBetriebe zirka 6000 bisher invaliden­
versicherungspflichtige Bedienstete betroffen 
werden. Dieser Überstellung kommt im Bei­
tragsrecht keine große Bedeutung zu, weil in 
dieser Beziehung voraussichtlich keine erheb­
lichen Unterschiede zwischen der Pensions­
versicherung der Arbeiter und der Pensions-

, 
I, 
I· 
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versicherung der Angestellten bestehen werden. 
Der sich hieraus ergebende Wechsel in der Zu­
ständigkeit des Versicherungsträgers wird 

, weder für die Versicherten noch für die Dienst­
geber von Nachteil sein. Wohl aber hätte die 

-Zuweisung der Bediensteten der Entlohnungs­
gruppe e des Schemas I (Hilfsdienst) zur 
Pensionsversicherung der Arbeiter für die 
immerhin in der überwiegenden Mehrzahl vor­
handenen Bediensteten dieser Art, die nach 
den Merkmalen ihrer Tätigkeit derzeit der 
Angestelltenversicherung zugehören, eine 
wenn auch nicht sehr erhebliche Verschlechte­
rung im Leistungsrecht zur Folge. Eine 
verschiedenartige Versicherungszugehörigkeit 
dieser Bediensteten je nach den Tätigkeits­
merkmalen würde die in der Vorlage gewählte 
einfache systematische Ordnung stören. Um 
Härten, die sich aus der Neuregelung ergeben 
könnten, zu vermeiden, werden im Abs. 4 des 
§ 14 Vertragsbedienstete öffentlich-rechtÜcher 
Körperschaften, die nach den für sie geltenden 
Entlohnungsvorschriften in ein Entlohnungs­
schema eingereiht sind, das einen gleichartigen 
Kreis von Bediensteten wie ein im Abs. 1 Z. 2 
bezeichnetes Entlohnungsschema (Schema I, 
I L, II L) er:t:aßt, der Pensionsversicherung der 
Angestellten zugewiesen. Es werden sohin 
Facharbeiter (Partieführer, Vorarbeiter oder 
Spezialarbeiter), die eine höherwertige Tätig­
keit ausüben und die Einreihung in die Pen­
sionsversicherung der Arbeiter im Hinblick 
auf die Einreihung von Bedil;msteten der Ent­
Iohnungsgruppe e des Schemas I (Hilfsdienst) 
als Benachteiligung empfinden könnten, in 
die Pensionsversicherung der Angestellten auf­
zunehmen sein." 

Von denim § 4 Abs. 3 genannten selbständig 
erwerbstätigen Personen, die als Pflichtver­
sicherte den Dienstnehmern gleichgestellt sind, 
werden die im § 4 Abs. 3 unter Z. 1,2, 3 und 8 
genannten pflichtversicherten selbständig Er­
werbstätigen (Hebammen, Krankenpfleger, 
Lehrer, Erzieher, Künstler., Musiker und Ar­
tisten sowie öffentliche Verwalter) als den 
Angestellten näherstehend in die Pensions­
versicherung der Angestellten eingereiht. Alle 
übrigen nach § 4 Abs. 3 den Dienstnehmern 
gleichgestellten Pflichtversicherten, wie die 
Pecher, Markthelfer, Gepäckträger, Berg- und 
Fremdenführer, die nach den überwiegenden 
Merkmalen ihrer Tätigkeit als Arbeiter zu 
qualifizieren sind, werden der Pensionsversiche­
rung der Arbeiter zugewiesen. 

Im § 14 Abs. 2 ist die Herausgabe eines 
Berufsgruppenverzeichnisses durch das Bun­
desministerium für soziale Verwaltung in 
Aussicht genommen und im § 14 Abs. 3 
außerdem die Ermächtigung vorgesehen, daß 
im Verordnungsweg Gruppen von Arbeitern 
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in gehobener Verwendung als zur Pensions­
versicherung .der Angestellten zugehörig er­
klärt werden. Derartige Verordnungen sind 
an die Zustimmung des Hauptausschusses 
des Nationalrates gebunden. 

Bei der Abgrenzung des Kreises der zur 
ll:nappschaftlichen Pensionsversicherung zuge­
hörigen Personen sieht die Vorlage eine 
wesentliche Änderung insofern vor, als die 
nach bisherigem Recht geltende Einschrän­
kung, daß Angestellte in knappschaftlichen 
Betrieben nur dann der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung unterstellt "sind, wenn 
sie regelmäßig, wenn auch nicht ununter­
brochen, bei Arbeiten tätig werden, die un­
mittelbar" dem Aufschluß,der Gewinnung 
oder der Fömerung von Bodenschätzen dienen, 
fallen gelassen wird. In Hinkunft werden also 
alle Angestellten, die in knappschaftlichen 
Betrieben oder in Betrieben beschäftigt werden, 
die den knappschaftlichen Betrieben nach 
§ 15 Abs. 3 und 4 gleichgestellt sind, hinsicht­
lich dieser Beschäftigung ausnahmslos der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung zu­
gewiesen sein. "Hiedurch werden insbesondere 
alle Angestellten, die im Bürodienst knapp­
schaftlicher Betriebe oder gleichgestellter Be­
triebe tätig sind, ebenfalls der knappschaft­
lichen Pensionsversicherung unterstellt sein. 
Bei der Bestimmung des Begriffes "knapp­
schaftliche Betriebe" in den Abs. 2 bis 4 
des § 15 wurde bereits das neue Berggesetz 
vom 10. März 1954, BGBI. Nr. 73, berück­
sichtigt. Unter Arbeiten, die dem Aufschluß, 
der Gewinnung oder der Förderung von 
Bodenschätzen dienen, sind im Sinne des 
Berggesetzes auch Arbeiten zu verstehen, 
die der Ausrichtung, Vorrichtung und dem 
Abbau von Bodenschätzen dienen. Die Aus­
dehnung des Geltungsbereiches der knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung auf die 
Büroangestellten in knappschaftlichen Be­
trieben führte dazu, auch die Angestellten 
und Bediensteten der Versicherungsanstalt 
des österreichischen Bergbaues mit ihren 
Einrichtungen der Krankenbehandlung, die 
schon nach bisherigem Recht in der Kranken­
versich"erung bei der Bergarbeiterversiche­
rungsanstalt versichert waren, nunmehr auch 
hinsichtlich der Pensionsversicherung dieser 
Anstalt, die in Hinkunft die Bezeichnung 
" Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues in Graz" erhalten wird, zuzuweisen. 

Zu den §§ 16 b~ 20: 
Der Entwurf sieht so wie das bisherige 

Recht drei Formen der freiwilligen Versiche­
rung vor: 

1. die Weiterversicherung im unmittelbaren 
Anschluß an eine beendete Pflichtversicherung, 
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2. die Selbstversicherung von Personen, 
die nicht dem Kreis der Pflichtversicherten 
angehören, und 

3. die Höherversicherung in der Pensions­
versicherung. . 

Die Weiterversicherung wird in der Kranken­
versicherung und in der Pensionsversicherung 
zugelassen. Die Voraussetzungen- für die 
Weiterversicherung in der Krankenversiche­
rung (§ 16) sind im wesentlichen die gleichen 
wie nach bisher geltendem Recht. Neuerungen 
enthält die Vorlage für die Weiterversicherung 
in der Krankenversicherung nur insoweit, als 
die Weiterversicherung nach dem Tode des 
Versicherten nicht nur dem überlebenden 
Ehegatten, sondern auch der überlebenden 
Wirtschaftsführerin, soweit ihr die Ange: 
hörigeneigenschaft iin Leistungsrecht der Kran­
kenversicherung zukommt, den überlebenden 
Doppelwaisen und überdies auch nach dem 
Ausscheiden· des Versicherten aus der Pflicht­
versicherung und Übernahme einer unselbstän­
digen Erwerbstätigkeit in einem Auslands­
staat der im Inland zurückbleibenden Ehe­
gattin und den im Inland zurückbleibenden 
Kindern ermöglicht werden soll. Es wird 
damit einem Bedürfnis Rechnung getragen, das 
in der Praxis bei der Anwendung der derzeit 
geltenden Bestimmungen zu Tage getreten 
ist. Was namentlich die Möglichkeit der 
Weiterversicherung durch die im Inland zu­
rückbleibenden Familienangehörigen eines im 
Ausland beschäftigten ehemaligen österreichi­
sche~ Pflichtversicherten anlangt, ist zu bemer­
ken, daß hiedurch die Übernahme von Beschäf-_ 
tigungen in einem Auslandsstaat durch erwerbs­
los gewordene ehemalige österreichische 
Pflichtversicherte im Interesse der Entlastung 
des österreichischen Arbeitsmarktes erleichtert 
werden soll. 

In der Pensionsversicherung wurde davon 
abgegangen, als Voraussetzung für die Weiter­
versicherung die Entrichtung einer bestimmten 
Anzahl von Versicherungsbeiträgen (minde­
sten~ 26 Wochenbeiträge) zu fordern. Es soll 
der Nachweis des Bestandes der Versicherung 
während eines bestimmten Mindestzeiti'aumes 
(26 Wochen oder 6 Monate innerhalb der 
letzten 52 Wochen oder 12 Monate, oder aber 
von 52 Wochen oder 12 Monaten innerhalb 
der letzten 156 Wochen oder 36 Monate) vor 
dem Ausscheiden aus der Pflichtversicherung 
genügen. Abs. 2 des § 17 regelt, in wel­
cher Pensionsversicherung und, sofern 
in einer Pensionsversicherung mehrere Ver­
sicherungsträger in Betracht kommen, bei 
welchem Pensionsversicherungsträger die Wei­
terversicherung zulässig ist. Neu ist die Be­
stimmung, daß Zeiten der Pflichtversicherung 
nach dem Notarversicherungsgesetz bei der 

Beurteilung, ob die erforderliche Vorversiche­
rungszeit für die Weiterversicherung vorliegt, 
den Versicherungszeiten in der Pensionsver­
sicherung der, Arbeiter, Pensionsversicherung 
der Angestellten oder knappschaftlichen Pen~ 
sionsversicherung gleichstehen. -Diese Be­
stimmung wurde in die Vorlage aufgenommen, 
um Notariatskandidaten, die im Falle eines 
Berufswechsels aus der Pensionsversicherung 
nach dem Notarversicherungsgesetz 1938 aus­
scheiden, ebenfalls die Möglichkeit der Weiter­
versicherung, die im Notarversicherungsgesetz 
nicht vorgesehen ist, für den Fall zu geben, 
daß sie die erforderliche Vorversicherungszeit 
nur unter Anrechnung ihrer in der Pensions­
versicherung nach dem Notarversicherungs­
gesetz zurückgelegten Versicherungszeiten 
nachweisen 'können. Das Notarversicherungs­
gesetz selbst sieht deswegen die Einrichtung 
der Weiterversicherung nicht- vor, weil die 
Notarversicherung eine ausgesprochene be­
rufsständische Versicherung für den Stand 
der Notare ist. ' 

Das Recht auf Weiterversicherung in der 
Pensionsversicherung soll nach Abs. 3 des 
§ 17 innerhalb einer bestimmten nicht allzu 
kurz bemessenen Frist (nämlich innerhalb von 
6 Monaten nach dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung) geltend gemacht werden, 
wobei Zeiten der Anstaltspflege, des Kranken­
geld- oder Wochengeldbezuges eine Verlänge­
rung der Frist herbeiführen. Diese Ein­
schränkung des Rechtes auf Weiterversiche­
rung ist darin begründet, daß die Sozial­
versicherung nach dem vorliegenden Entwurf 
grundsätzlich keine allgemeine Volksversiche­
rung werden, sondern auf die in der Vorlage 
genannten Bevölkerungsgruppen, so nament­
lich auf Arbeiter und Angestellte und diesen 
gleichgestellte Personen beschränkt bleiben 
soll und daß daher auch die Weiterversiche­
rung nach dem Ausscheiden aus der Pflicht­
versicherung nicht mehr zugelassen werden 
kann, wenn der zeitliche Zusammenhang mit 
der ehemaligen Pflichtversicherung aUzulange 
unterbrochen ist. 

Die Bestimmung des Abs. 4 Z. 2 des § 17, 
wonach die Weiterversicherung unter anderem 
endet, wenn die Beiträge für mehr als 24 auf. 
einanderfolgende Monate rückständig sind, 
entspricht der auch in den Vierten Teil der 
Vorlage übernommenen Regelung des § 8 
Z. 3 des 1. Sozialversicherungs-Neurege­
ungsgesetzes, BGBL NI'. 86/1952, wonach 
Zeiten freiwilliger Versicherung als Beitrags­
zeiten einer Renten'versicherung nur aner­
kannt werden, wenn die Beiträge innerhalb 
von zwei Jahren nach, Ablauf des Beitrags­
zeitra'umes, für den sie gelten sollen, entrichtet 
worden sind. 
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Dnrch die Bestimmung des Abs. 5 d.es 
§ 17 schließlich soll Personen; die schon 
längere Zeit (mindestens 520 Beitragswochen 
oder 120' Beitragsmonate) der Versicherungs­
gemeinschaft, sei es als Pflicht-, sei es als 
freiwillig Versicherte angehört haben, aber die 
Vorversicherungszeit nach Abs. 1 für' eine 
Weiterversicherung niCht aufweisen können, 
die spätere wirksame Einzahlung von Ver­
sicherungsbeiträgen. ermöglicht werden, damit 
sie ihrer bereits erworbenen Anwartschaften 
nicht verlustig gehen und auch weitere Steige. 
rungsbeträge erwerben können. 

Außer der freiwilligen Versicherung in Form 
einer Weioterversicherung im Anschluß an eine 
bestandene Pflichtversicherung ist eine frei­
willige Versicherung nur in der Kranken­
versicherung und in der Unfallversicherung, 
nicht aber in der Pensionsversicherung vor­
gesehen. Die nach dem geltenden Recht be­
stehende· Möglichkeit der Selbstversicherung 
aller ·österreichischen Staatsangehörigen bis 
zum vollendeten 40. Lebensjahr wurde in der 
Erwägung aufgelassen, daß' diese Einrichtung 
weit über den Rahmen einer Sozialversicherung 
für Arbeiter und Angestellte und ähnliche 
Gruppen von Beschäftigten hinausgeht und 
daß von dieser Einrichtung auch bisher sehr 
wenig Gebr.auch gemacht worden ist. Die 
nicht sehr zahlreichen Personen, die nach der 
derzeit geltenden Bestimmung des § 1243 RVO. 
der Selbstversicherung beigetreten sind, werden 
nach einer über.gangsbestimmung die Möglich­
keit erhalten, auch weiterhin freiwillig' ver· 
sichert zu bleiben. 
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krankenkasse angehören oder angehören kön­
nen und alle freiberuflich selbstän\lig·Erwerbs­
tätigen der allgemeinen Krankenversicherung 
beitreten können. Was die Familienangehöri­
gen der Dienstgeber anlangt, ist darauf 
hinzuweisen, daß die im elterlichen Betrieb 
mittätigen Kinder; auch wenn kein entgelt­
liches Beschäftigungsverhältnis vorliegt, nach 
§ 5 Abs. 1 Z. I von der Vollversicherung 
ausgenommen und nach § 8 Abs. 1 Z. 2 bezie­
hungsweise Z. 3 lit. b nur in der Unfall- und 
Pensionsversicherung beziehungsweise nur in 
der Unfallversicherung teilversichert werden. 
sollen. 

Für dIe im § 19 vorgesehene Selbstversiche­
rung in der Unfallversicherung werden prak­
tisch nur mehr folgende Personengruppen in 
Frage kommen: 

1. freiberuflich selbständig Erwerbstätige; 
2. die Familienangehörigen der freiberuflich 

selbständig Erwerbstätigen und der. gewerb­
lichen Unternehmer, soweit es sich nicht um 
Kinder handelt, die als im elterlichen Betrieb 
entgeltlich oder unentgeltlich tätig gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z. 2 in der Unfallversicherung 
der Pflichtversicherung unterliegen; 

3. die in Z.·3 des §l9 genannte kleine Gruppe 
von Personen, bei denen das Bedürfnis nach 
einem Unfallversicherungsschutz in Form der 
freiwilligen Versicherung gegeben ist; es sind 
dies Lehrkräfte in verschiedenen Lehr, und 
Unterrichtseinrichtungen, bei denen die Vor. 
aussetzungen für eine Pflichtversicherung (Be. 
schäftigungsverhältnis als Dienstnehmer oder 
als Lehrende bei einem der im § 8 Abs. 1 Z.3 
lit. c bezeichneten Lehrgänge) nicht zutreffen. 

§ 20 übernimmt schließlich aus dem bis­
herigen Recht auch die Rechtseinrichtung 
der freiwilligen Höherversicherung in 
der Pensionsversicherung. Es ist hierunter 
die Versicherung auf einer höheren Beitrags­
grundlage zu verstehen, als sie· in der 
Pflichtversicherung in Betracht kommt. Die 
Höherversicherung können sowohl Pflicht· 
versicherte wie auch Weiterversicherte ein· 
gehen .. 

Nach dem derzeit geltenden Recht sind unter 
anderen alle selbständig Erwerbstätigen, die 
in ihren Betrieben regelmäßig keine oder 
höchstens zwei Versicherungspflichtige be­
schäftigen, sowie auch die Familienangehörigen 
des Arbeitgebers, die ohne eigentliches Arbeits­
verhältnis und ohne Entgelt in seinem Betrieb 
tätig sind, in der Krankenversicherung 
versicherungsberechtigt. Die Vorlage er­
weitert diese Versicherungsberechtigung auf 
alle selbständigen Landwirte und deren im 
Betrieb tätigen Familienangehörigen sowie 

Zu den §.§ 21 und 22: auf alle sonst selbständig Erwerbstätigen, 
soweit ihnen die Krankenversicherung bei Die Rechtseihrichtung der Formalversiche­
einer Meisterkrankenkasse nicht offensteht, rung war nach bisherigem Recht in der 
ohne Rücksicht auf die Größe des Betriebes 'Krankenversicherung im § 213 RVO. vor­
und die. Zahl der. im Betrieb beschäftigten gesehen. In dieser Vorschrift ist eine Lei­
Dienstnehmer. Damit wird praktisch für alle stungspflicht des Trägers der Krankenversiche­
Gruppen selbständig Erwerbstätiger, für die rung für den Fall festgesetzt, daß der Ver­
keine eigene Einrichtung einer gesetzlichen sicherungsträger für eine Person nach vor­
Krankenversicherung besteht, die Möglichkeit schriftsmäßiger und nicht vorsätzlich un­
des freiwilligen Beitrittes zur allgemeinen richtiger Anmeldung drei Monate ununter­
Krankenversicherung eröffnet. Es werden also brochen und unbeanstandet die Beiträge an­
~ußer den selbständigen Landwirten auch alle genommen hat und sich' nach Eintritt des 
gewerblichen Unternehmer, die keiner Meister- Versicherungsfalles herausstellt, daß eine Ver" 
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sicherungspflicht nicht gegeben war. § 21 der 
Vorlage läßt ebenfalls eine Pflichtversicherung 
als Formalversicherung eintreten, auch wenn 
der Tatbestand einer versicherungspflichtigen 
Tätigkeit nicht besteht, ,sofern der Ver­
sicherungsträger auf Grund einer vorbehaltlos 
erstatteten, nicht vorsätzlich unrichtigen An­
meldung den Bestand der PHichtversicherung 
zunächst als gegeben angesehen und für den 
vermeintlich Pflichtversicherten drei Monate 
ununterbrochen die Beiträge unbeanstandet 
angenommen hat. Um jede Unklarheit von 
vornherein zu vermeiden, wird im Abs. 3 
des § 21 ausdrücklich festgehalten, daß die 
Formalversicherung für die Dauer ihres Be­
standes in allen in Betracht kommenden 
Versicherungen, also nicht nur in der Kranken­
versicheruitg, sondern gegebenenfalls auc,b. in 
der Unfall- und Pensionsversicherung die 
gleichen Rechtswirkungen wie die PHicht­
versicherung hat. Mit der Formalversicherung 
sind also für deren Dauer sowohl für' den 
vermeintlich PHichtversicherten wie auch für 
die in Betracht kommenden Versicherungs­
träger alle Rechte und Pflichten verbunden, die 
sich aus der Pflichtversicherung auf Grund 
einer wirklich versicherungspflichtigen Tätig­
keit ergeben hätten, dies insbesondere sowohl 
hinsichtlich der Beitragspflicht wie der An­
spruch,s berechtigung. 

§ 22 der Vorlage enthält eine ähnliche 
Regelung für Personen, die als vermeintlich 
Versicherungsberechtigte weiterversichert oder 
selbstversichert sind. 

Zum Abschnitt III (§§ 23 bis 32): Versiche­
rungsträger und ihre Zuständigkeit. Haupt­
verband der österreichischen Sozialversiche-

rungsträger. 

Zu den §§ 23 bis 32: 

Da das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz 
eine vollständige Neuregelung des Sozial­
versicherungsrechtes, soweit es sich ,nicht um 
Sonderversicherungen handelt, bringen soll, 
ist es notwendig, auch, die jetzt im Abschnitt I 
des Sozial versicherungs-Überleitungsgesetzes 
enthaltenen Bestimmungen über die Ver­
sicherungsträger neu zu kodifizieren. Die 
Vorlage übernimmt im wesentlichen unver­
ändert die derzeit nach den §§ 2 bis 10 des 
Sozial versicherungs-Überleitungsgesetzes gel­
tende Regelung, die allerdings durch Auf­
nahme von Bestimmungen über den örtlichen 
und sachlichen Wirkungsbereich ergänzt wer­
den mußten, weil sich das Sozialversicherungs. 
Überleitungsgesetz in dieser Hinsicht darauf 
beschränkte, auf die als vorläufiges öster­
reichisches Recht weitergeltenden ehemals 

reichsrechtlichen Bestimmungen hinzuweisen. 
In der derzeit bestehenden äußeren Organi­
sation der Versicherungsträger werden nach 
der Vorlage nur folgende, nicht sehr erhebliche 
Änderungen eintreten: 

1. Im § 23 Abs. 3 zweiter Satz ist die' Er. 
mächtigung 'vorgesehen, daß das Blmdes­
ministerium für soziale Verwaltung eine Be­
triebskrankenkasse als aufgelöst erklärt. Eine 
solche Auflösungsverfügung kann nach An­
hörung der in Betracht kommenden Interessen­
vertretungen aber nur verfügt werden, wenn 
eine der folgenden drei Voraussetzungen zu­
trifft: 

a) wenn die Hauptversammlung- der Be­
triebskrankenkasse die Auflösung der 
Betriebskrankenkasse selbst beantragt, 
oder 

b) wenn der Eintritt wesentlicher Ände­
rungen in den Verhältnissen, wie zum 
Beispiel die Auflösung des Betriebes, 
für den die Betriebskrankenkasse seiner. 
zeit errichtet wurde, Sinken der Zahl 
der Versicherten, die Auflösung geboten 
erscheinen läßt, oder 

c) wenn grobe Unregelmäßigkeiten in der 
Gebarung festgestellt werden, die den 
Fortbestand der Betriebskrankenkasse im 
Interesse einer geordneten Durchführung 
der Versicherung nicht lJlehr vertretbar 
8.cheinen lassen. 

2. Die im § 2 Abs. 3 des Sozialversicherungs­
Überleitungsgesetzes aus dem deutschen 
Reichsversicherungsrecht, übernommene Ein­
richtung der Eigenunfallversicherung der Ge. 
meinde Wien wird nach der Vorlage nicht mehr 
aufrechterhalten werden .. Nach Ansicht des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
besteht kein triftiger Anlaß, diese Sonder­
behandlung gewisser Gruppen von Bediensteten 
der Gemeinde Wien in der Unfallversicherung 
weiterhin beizubehalten. Träger der Unfall­
versicherung soll für diese Gruppen künftig 
auch die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
in Wien sein, die einen entsprechend ausge­
bauten und gut eingespielten Apparat für die 
Durchführung der Versicherung besitzt. Die 
Änderung wird für die betroffenen Versicherten 
nicht von Nachteil sein. Bezüglich der Über­
tragung der in der Eigenunfallversicherung 
angefallenen Versicherungslastwird in einer 
Übergangsbestimmung Vorsorge get!,offen wer­
den. 

3. Der sachliche Zuständigkeitsbereich der 
Landwirtschaftskrankenkassen wird auch auf 
die Bediensteten der Land- und Forstwirtschaft­
lichen Sozialversicherungsanstalt undderöffent­
lich-rechtlichen Interessenvertretungen der 
Dienstnehmer und Dienstgeber sowie der Be­
rufsvereinigungen der Dienstnehmer und Dienst-
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geber in der Land- und Forstwirtschaft, ferner 
auf das Forstschutz- und Forstaufsichtsdienst­
personal ausgedehnt; ferner' soll hinsichtlich 
der Rentner die sachliche Zuständigkeit der 
Landwirtschaftskrankenkasse nach der V or­
lage jedenfalls gegeben sein, wenn die Rente 
durch ,die Land- und Forstwirtschaftliche 
Sozialversicherungsanstalt ausgezahlt wird. 
Nach dem derzeit geltenden Recht ist für die 
sachliche Zuständigkeit der Landwirtschafts­
krankenkassen in der. Krankenversicherung 
der Rentner die Zugehörigkeit zu einer solchen 
Krankenkasse auf Grund der letzten Be­
schäftigung maßgebend. ·Diese Zugehörigkeit 
auf Grund der letzten Beschäftigung soll nach 
der Vorlage als zweiter Grund für die Zu­
ständigkeit 'bei der LandwirtschaftskrankeIi­
kasse in der Krankenversicherung der Rentner 
zugelassen werden. Er wird bei den Beziehern 
einer Rente aus der Pensionsversicherung der 
Angestellten, so wie bisher, der einzige Grund 
für die Zuständigkeit der Landwirtschafts­
krankenkasse sein. Personen, die ihre Rente von 
der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 
erhalten, werden in der Regel bei einer Ge­
bietskrankenkasse krankenversichert sein; es 
könnte allerdings der Fall vorkommen, daß 
auch ein solcher Rentner bei der Landwirt­
schaftskrankenkasse krankenversichert sein 
wird, weil er auf Grund der letzten Beschäfti­
gung vor dem Entstehen des Rentenanspruches 
bei einer Landwirtschaftskrankenkassekran~ 
kenversichert war und in dieser Versicherungs­
zuständigkeit keine Änderung eintreten soll. 
Wurde aber die Rente erstmals vor dem 
Wirksamkeitsbeginn der Bestimmungen des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes über 
die sachliche Zuständigkeit der Träger der 
Krankenversicherung festgestellt, dann soll 
es für die betreffenden Bezieher einer Rente 
nach früherem" Recht nach der Übergangs­
bestimmung des § 519 bei der alten Zu­
ständigkeitsregelung verbleiben, das heißt, alle 
Personen, die auf Grund früherer Vorschrift 
eine Rente zum Beispiel von der Allgemeinen 
Invalidenversicherungsanstalt bezogen haben, 
werden nach wie' vor bei den Gebietskranken­
kassen krankenversichert bleiben, es wäre 
denn, daß sie selbst eine Änderung dieser 
Versicherungszuständigkeit iin Sinne der be­
zogenen Übergangsbestimmung beantragen; 
Mit der neuen Zuständigkeitsregelung für 
künftig anfallende Renten wird einem aus 
Kreisen der Land- und Forstwirtschaft schon 
seit langem geäußerten Wunsch Rechnung 
getragen. Im übrigen schließt sich die Vorlage 
bei der Zuweisung land- und forstwirtschaft­
licher Betriebe zu{len Landwirtschaftskranken­
kassen eng an die Regelung des Landarbeits­
gesetzes vom 2. Juni 1948, BGBL Nr. 140, an. 
Es werden daher zum Beispiel land- oder 
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forstwirtschaftliche Nebenbetriebe nur dann 
als land- oder' forstwirtschaftliehe Betriebe 
im Sinne der Vorlage gelten, wenn auf sie die 
im § 5 Abs. 1 und 3 Landarbeitsgesetz ge­
nannten Merkmale zutreffen; damit wird hin­
sichtlich der Nebenbetriebe der' bisherige 
Rechtszustand, wie er sich aus § 'I Sozialver­
sicherungs-Überleitungsgesetz im Zusammen­
halt mit § 10 der Verordnung zur Durchführung 
und Ergänzung der Verordnung über die Ein­
führung, der Sozialversicherung in Österreich 
vom 9. Februar 1939,. DRGBl. I S. 196, und 
dem § 1 Abs. 2 des Landarbeiterversicherungs­
gesetzes vom 18. Juli 1928, BGBL Nr. 235, 
ergibt,beibehalten. Ferne.r werden Betriebe 
von Kleingärten, die gemäß § 5 Abs.2 des 
Landarbeitsgesetzes zum Gartenbau gehören, 
zum sachlichen Wirkungsbereich der land- und 
forstwirtschaftlichen Versicherungsträger ge­
hören. Eine Ausnahme von dem Grundsatz, 
daß als land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
im Sinne des ASVG. Betriebe im Sinne der 
Bestimmungen des Landarbeitsgesetzes gelten, 
wird hinsichtlich der von land- und forst­
wirtschaftlichen Erwerbsgenossenschaften be­
triebenen Sägen, Harzverarbeitungsstätten, 
Mühlen und Molkereien verfügt. Derartige 
Betriebe sollen bei der Anwendung der Be­
stimmungen des ASVG. nur dann als land­
und forstwirtschaftliche Betriebe behandelt 
werden, wenn sie nicht dauernd mehr als fünf 
Dienstnehmer beschäftigen. Die Einschrän­
kung auf kleinere Betriebe dieser Art (mit 
fünf oder weniger Arbeitern) war auch schon 
nach der gegenwärtigen Rechtslage gegeben, 
wie sie sich aus § 10 Abs. 4 der Durchführungs­
verordnung vom 9. Februar 1939, DRGBl. I 
S. 196, in Verbindung mit den §§ I bis 4,6 und 7 
des Landarbeiterversicherungsgesetzes vom 
18. Juli 1928, BGBL Nr. 235, ergibt und 
wonach ',Arbeiter in Betrieben der im § I 
Abs. I lit. d Landarbeiterversicherungs­
gesetz bezeichneten Genossenschaften, Ver­
einigungen und Verbä~de nur dann nach 
dem Landarbeiterversicherungsgesetz . ver­
sichert waren" wenn die betreffenden 
Unternehmungen im Jahresdurchschnitt 
nicht mehr aIs fünf ständige Arbeiter 
beschäftigten und nicht fabriksmäßig be~ 
trieben wurden. 

4. Hinsichtlich der sachlichen Zuständigkeit 
der Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen in der Krankenversicherung der 
Rentner wird in Z. 4 lit. c eine gleichartige 
Regelung vorgesehen' wie hinsichtlich der 
sachlichen Zuständigkeit der Landwirtschafts­
krankenkassen. 

5. Eine vorübergehende Änderung im Be­
schäftigungsverhältnis soll nach § 26 Abs. 2 
keine Änderung der Zuständigkeit herbei-

2 

Zu 599 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 17 von 144

www.parlament.gv.at



18 

führen, wenn der ,Dienstnehmer . im seI ben 
Beschäftigungsverhältnis in einer anderen Art 
beschäftigt wird. ' 

6. Aus welchem Zweig der Pensionsversiche­
rung (Pensionsversicherung der Arbeiter, ·Pen­
sionsversicherung der Angestellten, knapp­
schaftliche Pensionsversicherung) die Leistun­
gen zu erbringen sind, wenn der Versicherte 
in mehreren dieser Zweige der Pensionsver­
sicherung Versicherungszeiten erworben hat, 
wird im Vierten Teil (§ 245) geregelt. Aus­
schlaggebend soll hiebei sein, in welchem 
Zweig der Versicherung der Versicherte 
die längere od~r längste anrechenbare 
Versicherungszeit aufzuweisen hat, bei gleich 
langen anrechenbaren Versicherungszeiten, in 
welchem Zweig der Pensionsversicherung die 
letzte anrechenbare Versicherungszeit zurück­
gelegt wurde. Nach den gleichen Grundsätzen 
soll auch vorgegangen werden, wenn der in 
der Pensionsversicherung Versicherte Versiche­
rungszeiten.bei mehreren Trägern dieses Pen­
sionsversicherungszweiges (PenSionsversiche­
rungsanstalt der Arbeiter, Land- und Forst­
.wirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt, Ver­
sicherungsanstalt des österreichischen Berg­
.baues) erworben hat (§ 246). mes be­
deutet eine Neuerung gegenüber dem 
derzeit geltenden Recht, wonach in jedem 
Fall nur der letzte Versicherungsträger mit der 
Versicherungsleistung belastet wird. 

Die durch das Sozialversicherungs-Überlei­
tungsgesetz geschaffene Einrichtung des Haupt­
verbandes· der österreichischen Sozialversiehe­
rungsträger, in dem alle Krankenversi_cherungs­
träger einschließlich der Meisterkrankenkassen 
und auch alle Träger der Unfall- und Pen­
sionsversicherung zusammengefaßt sind, hat 
sich während der verhältnismäßig kurzen Zeit 
ihres Bestandes durchaus bewährt. Der Auf­
gabenbereich, der dem' Hauptverband im 
§ 9 und in vereinzelten sonstigen Bestimmungen 
des Sozialversicherungs-Überleitungs gesetzes 
derzeit zugewiesen ist, konnte, weil sich dessen 
Abgrenzung in der Praxis als richtig erwiesen 
hat, im § 31 der Vorlage 0 im großen und 
ganzen beibehalten werden. Nennens. 
werte Änderungen hinsichtlich dieses Wir­
kungsbereiches sieht die Vorlage in folgenden 
Punkten vor: 

1. Die unter Z. 3 des § 31 Abs. 3 angeführte 
Aufgabe des Hauptverbandes, Richtlinien zur 
Regelung der dienst-,' besoldungs- und pen­
sionsrechtlichen ,Y erhält nisse der Sozial ver­
sicherungsbediensteten aufzustellen, war wohl 
schon im gegenwärtig geltenden Recht (§ 9 
Abs. 3 lit. c Sozialversicherungs-Überleitungs­
gesetz) vorgesehen, doch wurde in der Formu­
lierung dieser sehr weitgehenden und bedeut-

samen Ermächtigung ausdrücklich hervor­
gehoben, daß die vom Hauptverband zu er· 
lassenden Richtlinien weder den gesetzlichen 
Bestimmungen des Arbeitsrechtes noch den 
öffentlichen Interessen vom Gesichtspunkt des 
Sozialversicherungsrechtes zuwiderlaufen dür. 
fen und daß auch die wirtschaftliche Leistungs. 
fähigkeit der Y:ersicherungsträger dadurch nicht 
gefährdet werden darf. Damit sind auch ver· 
fassungsrechtliche Einwendungen,. die gegen 
eine schrankenlose Ermächtigung des Haupt. 
verbandes auf diesem Gebiet vorgebracht wer· 
den könnten, im wesentlichen entkräftet. 
Kleine Ergänzungen enthält· die Fassung des 
§ 31 Abs. 3 Z. 3 der Vorlage gegenüber der 
entsprechenden Bestimmung_ des § 9 Abs. 3 
lit. c Sozialversicherungs-Uberleitungsgesetz 
noch insofern, als neben dem Ausdruck "Richt­
linien" der Klammerausdruck "Musterdienst" 
ordnungen" eingefügt und auch noch die Er­
stellung von Dienstpostenplänen besonders 
erwähnt wurde. Es hat sich nämlich in der 
Praxis gezeigt, daß sich die Richtlinien, 
die der Hauptverband auf Grund des § 9 
Abs. 3 lit .. c Sozial versicherungs-Überleitungs­
gesetz erlassen· hat, nicht bloß auf die Auf-' 
stellung von Grundsätzen beschränkt haben, 
sondern eine bis ins Detail gehende Gesamt­
regelung des Dienst-, Besoldungs- und Pen­
sionsrechtes der Sozialversiche:rungsbediens­
teten enthalten, so daß sie sich tatsächlich als 
Musterdienstordnungen darstellen. 

2. Z. 4 des § 31 Abs. 3 der Vorlage über­
trägt dem Hauptverband ganz allgemein 
die Aufgabe, für alle Sozial versicherungs­
träger bindende Richtlinien für das Zusammen­
arbeiten, für die Grundsätze der Verwaltung 
und Geschäftsführung und für eine wirt­
schaftliche Betriebsführung aufzustellen, so­
weit nicht die Regelung dieser Angelegenheiten 
Weisungen des Bundesministeriums für so­
ziale Verwaltung vorbehalten ist. Durch die 
Aufstellung von Grundsätzen der Verwaltung 
und Geschäftsführung soll erreicht werden, 
daß die Erfahrungen, die auf diesem Gebiete 
namentlich hinsichtlich der inneren Organi­
sation der Versicherungsträger und der Zu­
sammenarbeit zwischen den Versicherungs­
trägern untereinander, bei einzelnen Ver­
sicherungsträgern gemacht worden sind, ent­
sprechend ausgewertet werden und allen an­
deren Versicherungsträgern zugänglich ge­
macht werden. Auch können hiedurch Ver­
einheitlichungen und damit Kostenersparnisse 
auf dem Gebiet des Formularwesens erzielt 
werden. Schon nach derzeit geltendem Recht 
(§ 86 Abs. 2 SV-ÜG., in der Fassung der 
4, Novelle, BGBL Nr. 93/1950) hat der Haupt­
verband den gesetzlichen Auftrag, mit Zu. 
stimmung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung bindende Richtlinien für die wirt-

Zu 599 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 144

www.parlament.gv.at



schaftliche Betriebsführung der Träger der 
Sozialversicherung aufzustellen. Die Hinaus­
gabe . von Weisungen für die Rechnungs­
führung, Rechnungslegung sowie für die Er­
stellung des Jahresvoranschlages und des 
Jahresberichtes war im § 86 Abs. 2 SV-ÜG. 
dem Bundesministerium für soziale Verwal­
tung vorbehalten geblieben; diese dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung vorbe­
haltene Aufgabe soll auch nach der Vorlage 
dem Hauptv{lrband entzogen bleiben,' jedoch 
wird das Anhörungsrecht des Hauptverbandes 
unangetastet gelassen. 

3. Eine wesentliche Erweiterung des Auf­
gabenbereiches des Hauptverbandes enthält 
die Z. 5 des § 31 Abs. 3. Nach den Vorschlägen, 
die der Hauptverband selbst auf Grund der 
gewonnenen Erfahrungen bei der Anwendung 
der Vorschriften der §§ 69 bis 77 SV-ÜG., be­
treffend die Beziehungen der Sozialversiche­
rungsträger und ihrer Verbände zu den Ärzten 
und anderen Erfüllungsgehilfen, erstattet hat, 
soll diesem der Abschluß von Gesamtverträgen 
mit den öffentlich-rechtlichen Interessenver­
tretungen der Ärzte und anderen Vertrags­
partnern der Sozialversicherung nach Maßgabe 
der Bestimmungen des Sechsten Teiles primär 
übertragen werden, während es nach dem der­
zeit geltenden Recht jedem einzelnen Sozialver­
sicherungsträger überlassen war, solche Ge­
samtverträge entweder selbst abzuschließen 
oder aber den Hauptverband zum Abschluß 
derartiger Verträge zu ermächtigen. Dem 
Hauptverband ist nach derzeit geltendem 
Recht (§ 75 SV-ÜG.) primär nur der Ab­
schluß. sogenannter Rahmenverträge vorbe­
halten. Im übrigen wird auf die Bemerkungen 
zum Sechsten Teil hingewiesen. 

4. In Z. 11 des § 31 Abs. 3 werden die bisher 
in lit. kund lit. I des § 9 Abs. 3 SV-ÜG. 
vorgesehenen Aufgaben (Aufstellung von Richt­
linien über die ökonomische Verschreibweise 
von Arzneien und Heilmitteln sowie Heilbe­
helfen sowie Regelung hinsichtlich der Abgabe 
von Arzneispezialitäten für Rechnung der 
Sozialversicherung) zusammengefaßt, wobei die 
Herausgabe eines Verzeichnisses der zuge" 
lassenen Arzneispezialitäten (einer sogenannten 
"Positivliste") als Pflichtaufgabe des Haupt­
verbandes aufgelassen wird. Der Haupt­
verband hat bisher ein solches Verzeichnis 
nicht herausgegeben, sondern sich darauf 
beschränkt, in den Richtlinien das Verfahren 
zu regeln, nach dem Arzneispezialitäten für 
Rechnung der Sozialversicherungsträger ab­
gegeben werden dürfen. Der neue Text der 
Z. 11 des § 31 Abs. 3 der Vorlage läßt dem 
Hauptverband freien Spielraum bezüglich der 
Regelung der Abgabe von Arzneispezialitäten 
für Rechnung der Sozialversicherungsträger, 
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doch wird die Regelung im Rahmen der Richt­
linien auch nach der Vorlage der Zustimmung 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
bedürfen. überdies wird ähnlich wie in Z. 3 
aus verfassungsrechtIichen Erwägungen aus­
drücklich bestimmt, daß die Richtlinien in 
Wahrnehmung öffentlicher Interessen vom 
Gesichtspunkt des Sozialversicherungsrechtes 
und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit auf­
zustellen sind. Auch darf durch die Richt­
linien der Heilzweck nicht gefährdet werden. 
Hiedurch ist ausreichend sichergestellt, daß 
der Hauptverband bei der Regelung auf die 
Erfordernisse des Volksgesundheitsdienstes ent­
sprechend Bedacht nimmt und sich nicht aus­
schließlich von Erwägungen finanzieller Natur 
leiten läßt. 

Da die Meisterkrankenkassen so wie bisher 
nicht unmittelbar, sondern mittelbar über 
den schon derzeit' bestehenden Verband der 
Meisterkrankenkassen dem Hauptverband an­
gegliedert sein sollen und die Eigenart der 
Meisterkrankenversicherung auf gewissen Ge­
bieten Sonderregelungen angezeigt erscheinen 
läßt, wird im Abs. 4 des § 31 die Wirksamkeit 
der Richtlinien für das Zusammenarbeiten, für 
die Grundsätze der Verwaltung und Geschäfts­
führung sowie für eine wirtschaftliche Betriebs­
führung und auch die Wirksamkeit der Richt­
linien über die ökonomische Verschreibweise 
von Arznei- und Heilmitteln für den Bereich 
der. Meisterkrankenversicherung an die Zu­
stimmung des Verbandes der Meisterkranken­
kassen geknüpft. 

Eine mit großer Verantwortung verbundene 
neue Aufgabe wird dem Hauptverband noch 
im. Abs. 6 des § 31 übertragen. Von seiner 
Zustimmung soll es künftighin abhängen, ob 
gewisse Beschlüsse der Verwaltungskörper der 
einzelnen Versicherungsträger über die' Ver­
mögensverwaltung vollzogen werden dürfen. 
Es sind dies Beschlüsse über die Errichtung 
oder Erweiterung von Verwaltungsgebäuden 
oder von Gebäuden, die Zwecken der Kranken­
(Heil)behandlung oder Heilfürsorge dienen 
sollen, ferner auch Beschlüsse über die Er­
richtung oder Erweiterung von derartigen 
Zwecken dienenden Einrichtungen in fremden 
Gebäuden. Durch diese Bestimmung soll 
in . Verbindung mit den Bestimmungen des 
§ 438 Abs: 1 Z. 2 und Abs. 3 bis 5 eine wirksame 
Sicherung dafür geschaffen werden, daß der 
Einsatz von Mitteln der Sozialversicherung zu 
den angeführten Zwecken nach einheitlichen 
Grundsätzen im ganzen Bundesgebiet gelenkt 
wird. Es wird dadurch unter anderem auch 
der Entschließung Rechnung getragen, die der 
Nationalrat auf Grund eines Berichtes des 
Rechnungshofes und auf Antrag des Rech­
nungshofausschusses in der Sitzung vom 3. No-
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vember 1954 (393 der Beil!Lgen) einstimmig 
gef!Lßt h!Lt und mit der das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung aufgefordert wurde, 
im künftigen Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetz eine gesetzliche. Vorsorge dafür zu 
treffen, daß die Mittel der Sozialversicherung 

-.für erweiterte Heilbehandlung durch einheit­
liche Planung'und Lenkung bei den einzelnen 
Sozialversicherungsträgern wirtschaftlich yer­
waltet werden. Die in der V orlagehiefür 
vorgesehene Regelung bedeutet keinen Ein­
griff in die Selbstverwaltung, weil die Ver­
waltungskörper des Hauptverbandes selbst 
aus Vertretern der Versicherungsträger, also 
wieder aus Vertretern der Versicherten und 
ihrer Dienstgeber , zusammengesetzt sind. 

Zum Abschnitt IV (§§ 33 bis 43): Meldun­
gen und Auskunftspflicht. 

Zu den §§ 33 bis 43: 

In diesem Abschnitt übernimmt die Vor­
lage im allgemeinen langjährig erprobte Rege­
lungen früherer Gesetze über das Meldewesen 
und über die Auskunftspflicht der Dienstgeber. 
Gegenüber dem bisherigen Recht wären fol­
gende Änderungen hervorzuheben: 

1. Bei Versicherten, die nach der Vorlage 
wohl pensionsversichert, aber nicht gleichzeitig 
auch krankenversichert sein werden - in 
Betracht kommen Personen, die nach den 
Sondervorschriften über die Krankenversiche­
rung der Bundesangestellten krankenversichert 
sind oder einer eigenen Krankenfürsorgeein­
richtung ihres Dienstgebers angehören sowie 
Stückmeister, die bei einer Meisterkranken­
kasse krankenversichert sind - war nach 
bisherigem Recht die Erfassung und die Ein­
hebung der Beiträge den Trägern der Renten­
versicherung überlassen. § 33 Abs. 2 der Vor­
lage überträgt die Entgegennahme der Mel­
dungen für die nur in der Unfall- und Pensions-

, versicherung Teilversicherten den Trägern der 
Krankenversicherung, denen ein entsprechen­
der Apparat hiefür zur Verfügung steht, und 
zwar dem Träger der Krankenversicherung, 
der beim Bestehen' einer Krankenversicherung 
nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsc 
gesetz für sie sachlich und örtlich zuständig 
wäre, wenn die betreffenden Dienstnehmer der 
Krankenversicherung nach diesem Gesetz 
unterlägen; in der Regel wird dies die nach 
dem Beschäftigungsort in Betracht kommende 
Gebietskrankenkasse sein. Diesen zur Ent­
gegennahme der Meldungen berufenen Kran­
kenversicherungsträgern wird auch die Ein­
hebung der Beiträge zur Unfall- und Pensions­
versicherung obliegen. 

2. Im § 36 wurden alle Sonderregelungen 
zusammengefaßt, die für einzelne Sonder-

gruppen von Pflichtversicherten, die nicht 
als Dienstnehmer gelten, notwendig sind, wie 
zum Beispiel für im Ausbildungsverhältnis 
stehende Pflichtversicherte, für die den Heim­
arbeitern gleichgestellten Personen, für Markt­
helfer, Pecher und sonstige pflichtversicherte 
selbständig Erwerbstätige. An Stelle des 
Dienstgebers wird bei diesen Gruppen von 
Pflichtversicherten die Meldepflicht entweder 
den Pflichtversicherten selbst oder aber einer 
anderen Person übertragen, die für die be­
treffende Gruppe die Verbindung zum Ver­
sicherungsträgerherzustel1en hat (Träger der 
Ausbildungseinrichtung bei den in Ausbildung 
stehenden Pflichtversicherten, Partieführer bei 
Markthelfern, geschäftsführender Obmanneiner 
Gepäckträgergemeinschaft der Österreichischen 
Bundesbahnen bei Gepäckträgern). Hinsicht­
lich der Apotheken-Aspiranten zum Beispiel, 
die ihre Bezüge nicht von der Pharmazeutischen 
Gehaltskasse, sondern vom Apothekenbetrieb 
erhalten, in dem sie ausgebildet werden, 
werden nach der Regel des' § 36 Abs. 1 Z. 1-
der Vorlage. die Meldepflichten grundsätzlich 
dem Konzessionsinhaber der Apotheke, so­
weit er selbst pharmazeutisch tätig ist, sonst 
aber dem Pächter, beziehungsweise dem ver­
antwortlichen Leiter einer öffentlichen Apo­
theke oder dem Träger einer Anstaltsapotheke 
obliegen. 

3. Eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß 
die Meldungen bei einem Träger der Kranken­
versicherung· zu erstatten sind, enthält § 37 
der Vorlage bezüglich der nur in der Unfall­
versicherung Pilichtversicherten, jedoch mit 
Ausnahme der nur in der Unfallversicherung 
teil versicherten geringfügig Beschäftigten. Die 
Meldungen sind hier,soweit solche überhaupt 
vorgeschrieben sind, wie insbesondere· bei den 
selbständig Erwerbstätigen, die Mitglieder einer 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft sind, 
unmittelbar beim Träger der Unfallversicherung 
zu erstatten. Dies entspricht auch der derzeit 
geltenden Regelung. Inder Unfallversicherung 
der selbständigen Landwirte und ihrer Fa­
milienangehörigen wird auf Meldungen - so 
wie bisher - verzichtet, soweit die Beiträge 
in diesem Zweig der Versicherung in Form 
eines Zuschlages zur Grundsteuer unabhängig 
von der Zahl der Versicherten, der Dauer der 
Versicherung und der Höhe des Arbeitsver­
dienstes bemessen werden. Der Bestand des 
Versicherungsverhältnisses wird praktisch erst 
bei Eintritt des Versicherungsfalles festgestellt. 

4. Bezüglich der Form und des Inhaltes der 
Meldungen soll der Hauptverband deröster­
reichischen Sozialversicherungsträger mit Zu­
stimmung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung Richtlinien erlassen, in denen auch 
einheitliche Vordrucke vorgeschrieben werden 
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können (§ 41). Hiedurch soll nach Möglich- I 

keit eine Vereinheitlichung des gesamten 
Meldewesens herbeigeführt werden, die 
schon im Interesse der Bereitstellung der 
Versicherungsunterlagen für die Feststelhing 
der Leistungen der Pensionsversicherung durch 
die Träger der Krankenversichening geboten 
erscheint. Einem von Dienstgeberseite ge~ 
äußerten Wunsche kommt die im § 41 Abs. 1 
neu eingefügte Bestimmung' entgegen, wonach 
auch ohne Vordruck erstattete Meldungen 
als ordnungsgemäß -erstattet gelten, wenn sie 
alle wesentlichen Angaben enthalten, die für 
die Durchführung der Versicherung notwendig 
sind; es kann vorkommen, daß ein Dienstgeber 
nicht in der Lage ist, sich sofort einen Vordruck 
für die Erstattung der Anmeldung zu ver· 
schaffen und daher, um nicht meldesäumig zu 
werden, die Meldung vorläufig ohne Benützung 
eines Vordruckes erstattet. Er soll nicht unter 
die Strafsanktion für . Meldesäumige gestellt 
werden, vorausgesetzt, daß er in der Meldung 
alle Angaben macht, die erforderlich sind, um 
die Versicherung durchführen zu können. 
Es wird selbstverständlich erwartet, daß er 
die Meldung unter Benützung eines Vordruckes 
nachholt, wenn er hiezu aufgefordert wird. 
Durch die Bestimmung des § 41 Aps. 2, 
wonach je eine Ausfertigung aller Meldun- . 
gen auch dem zuständigen 'Arbeitsamt 
zu übermitteln ist, sollen die Arbeitsämter in 
die Lage versetzt werden, ihren Aufgaben auf 
dem Gebiet der Arbeitsmarktpolitik und der 
Arbeitslosenversicherung nachzukommen. 
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in der Unfallversicherung der Eisen· 
bahn bediensteten 
Beiträge der Eisenbahnunternehmungen, 
bemessen auf' der Grundlage der aus­
gezahlten Lohnsul!lmen, 

in der land wirtschaftlichen U nfall­
versicherung 
Beiträge der Betriebsunternehmer in Form 
von Zuschlägen zur Grundsteuer, ' 

in der Krankenversicherung der Rent· 
ner 
Beiträge der Pensionsversicherungsträger 
unter teilweiser Beteiligung der Renten­
empfänger selbst, 

für Teilversicherte in der Unfallver­
sicherung 
(zum Beispiel Teilnehmer an Schulungs­
und Ausbildungslehrgängen öffentlich­
rechtlicher Dienststellen, Angehörige der 
Feuer- und Wasserwehren und ähnliche 
mehr) Beiträge, für welche die Beitrags-, 
grundlage und der Beitragssatz innerhalb 
eines gesetzlich festgelegten Rahmens 
durch die Satzung des Versicherungs. 
trägers festgesetzt werden, 

für Teilversicherte in der Kranken­
versicherung, 
die auf Grund des § 9, der Vorlage in 
diese Versicherung im Verordnungsweg 
einbezogen werden (zum Beispiel Teil­
nehmer an privaten Ausbildungs- und 
Schulungseinrichtungen, Provisionsemp­
fänger, Grenzgänger), Beiträge nach Rege. 
lung im Verordnungsweg ; 

Zum Abschnitt V (§§ 44 bis 84): Mittel der 
Sozialversicherung. 

Allgemeines. 

Die Vorlage behält im allgemeinen das 
bisherige System der Aufbdngung der Mittel 
der Sozialversicherung bei. Sie sieht folgende 
Arten der Aufbringung der Mittel vor: 

Beiträge zur freiwilligen Versicherung 
(3. Unterabschnitt), die vom Versicherten 
allein zu tragen sind. Nach der Art der 
Tragung der Beitragslat;>t können drei große 
Gruppen von Arten der Aufbringung der 
Mittel in der Pfiichtversicherung der unselb· 
ständig Erwerbstätigen unterschieden wer­
den: 

Beiträge zur Pflichtversicherung, be­
messen auf der Grundlage des Arbeits· 
verdienstes (Erw.erbseinkommens) des ein­
zelnen Versicherten (1. Unterabschnitt), 
und zwar 

Allgemeine Beiträge, die vom laufenden 
Entgelt zu entrichten sind, und 

Sonderbeiträge, die von den in größeren 
Zeiträumen als den Beitragszeiträumen 
wiederkehrenden Sonderzahlungen (13. 
oder 14. Monatsbezug, Weihnachts- oder 
Urlaubsgeld und dergleichen mehr) zu 
entrichten sind, 

Sonstige Beiträge zur Pfiichtversicherung 
(2. Unterabschnitt), und zwar 

1. eine ungeteilte Aufbringung durch Bei. 
träge der Dienstgeber der Versicherten 
in der Unfallversichermig, 

2. eine zweigeteilte Aufbringung durch 
Beiträge der Versicherten und ihrer Dienst­
geber zu gleichen Teilen in der Kranken· 
versicherung, . 

3. eine dreigeteilte Aufbringung durch 
Beiträge der Versicherten ur,td ihrer Dienst. 
geber und durch einen Beitrag des Bundes 
hauptsächlich in der Pe~sionsversicherung. 

Der. Beitrag des Bundes in der Pensions-' 
versicherung ist in Form einer eingeschränkten 
Ausfallhaftung vorgesehen, wobei die Bil­
dung oder Erhaltung einer gewissen Betriebs­
reserve ermöglicht wird. Die Heranziehung 
allgemeiner öffentlicher Mittel zur teilweisen 
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Finanzierung der Pensionsversicherungist . von Personen in den Genuß von Renten ge. 
auch in Zukunft unerläßlich, weil bei aus· kommen, die ihnen bei strenger Anwendung 
schließlicher Bestreitung der Aufwendungen versicherungsmäßiger Grundsätze nicht ge· 
dieser Versicherung durch, Beiträge der Ver. bührt hätten. 
sicherten und ihrer Dienstgeber diese Beiträge 
eine Höhe erreichen würden, die für die Be· 
troffenen wirtschaftlich nicht mehr tragbar 
wäre. In die Vorlage werden zwar die durch 
Bundesgesetz vom 30. Juni 1955, BGBI. 
Nr. 137, ab August 1955 erhöhten Beitragssätze 
in der Pensionsvericherung der Arbeiter und 
der Angestellten einschließlich der Abzweigun. 
gen vom Unfallversicherungsbeitrag übernom· 
men, doch werden die hiedurch erzielten Mehr· 
einnahmen nur zum Teil die Mehraufwendungen 
der Versicherungsträger decken, die aus den 
Leistungsverbesserungen entstehen. Nach der 
in die Vorlage übernommenen Erhöhung 
werden die Beiträge zur Pensionsver. 
sicherung der Arbeiter bei der Pensions. 
versicherungsanstalt der Arbeiter 12 v. H., 
bei der" Land· und Forstwirtschaftlichen So· 
zialversicherungsanstalt 13 v. H., bei der 
Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen 12 v. H.,' die Beiträge zur 
Pensionsversicherung der Angestellten 11 v. H. 
der Beitragsgrundlage erreicht haben. Die 
Beiträge zur knappschaftlichen Pensionsver· 
sicherung werden für Arbeiter mit 17,5 v. H. 
und für Angestellte mit 18,5 v. H. der Bei­
tragsgrundlage festgesetzt. Angesichts des 
wegen des Rentnerzuwachses und der An­
sammlung von Anwartschaften auf Jahre 
hinaus noch zu gewärtigenden starken An­
steige~s des °Rentenaufwandes werden - da 
die Beiträge der Versicherten und ihrer Dienst­
geber eine kaum mehr zu steigernde Höhe 
erreicht haben - in den nächsten Jahren 
allgemeine öffentliche Mittel zur teilweisen 
Finanzierung des Aufwandes der Pensions­
versicherung in ständig steigendem Maß in 
Anspruch genommen werden müssen. Diese 
Inanspruchnahme ist aus folgenden Erwä­
gungen aber auch durchaus gerechtfertigt: 

1. Durch den Krieg und die N achkri~gs. 
ereignisse sind die seinerzeit angesammelten 
Rücklagen der Träger der Rentenversicherung 
zur Gänze verlorengegangen. 

2. Durch die staatliche Gesetzgebung wurde 
den Trägerri der Pensionsversicherung die 
Gewährung von Renten an Personen auf­
getragen, bei denen die Voraussetzungen der 
Erfüllung der Wartezeit und der Erhaltung 
der Anwartschaft nur unter Zuhilfenahme 
beitragsfreier Zeiten (österreichischer Vor­
dienstzeiten, Kriegsdienstzeiten) oder durch 
die kriegsbedingte Auflassung des Erlösehens 
von Anwartschaften bei längerer Unter· 
brechung in der Versicherung gegeben waren. 
Durch diese Begünstigungen sind Tausende 

3.' Gleichfalls durch die staatliche Gesetz­
gebung wurde die Versicherungslast in der 
Pensionsversicherung dadurch erhöht, daß 
für Kriegsdienstzeiten Steigerungsbeträge ge· 
zahlt werden mußten, ohne daß hiefür Ver· 
sicherungsbeiträge entrichtet worden sind. 

4. Durch die Einführung von, Beihilfen, 
Ernährungszulagen und Mindestrenten, also 
Leistungsteilen, die unabhängig von der Dauer 
und Höhe, der Beitragsleistung in gleicher 
Höhe für alle Rentenempfänger gewährt wur­
den und bei einer beträchtlichen Zahl \ der 
Renten den Hauptteil der Gesamtrente bil­
deten, wurde der versicherungsmäßige Grund· 
satz der Gleichwertigkeit zwischen Beiträgen 
und Renten weitgehend verlassen. Die wieder. 
holt aufeinanderfolgenden Anpassungcn der 
Löhne an die Preise ließen auch eine rasche 
Anpassung der Renten an den geänderten 
Kaufwert des Geldes unerläßlich erscheinen, 
doch führte diese Anpassung wegen des be" 
schränkten Ausmaßes der jeweils hiefür zur 
Verfügung gestellten Mittel letzten Endes 
zu einer immer weitergehenden Nivellierung 
der Renten. Die durch das Rentenbemessungs. 
gesetz vom 6. Juli 1954 in Angriff genommene 
sogenannte Entnivellierung brachte zwar eine 
Erhöhung der bei den Anpassungen zurück­
gebliebenen Renten mit sich, die im Ver~ 
hältnis zu den Löhnen und Beitragsleistungen 
im Zuge der Anpassung überhöhten Renten 
konnten aber begreiflicherweise nicht mehr 
auf das versicherungsmäßig entsprechende 
Ausmaß zurückgeführt werden. Auch hieraus 
ergab sich für längere Dauer eine beträchtliche 
Mehrbelastung der Versicherungsträger. 

Für die außerordentlichen Mehraufwendun· 
gen, die den' Versicherungsgemeinschaften in 
der Pensionsversicherung aus den obenange­
führten vom Gesetzgeber aus Gründen der 
Fürsorge getroffenen Maßnahmen erwachsen, 
können die Versicherten und ihre Dienst· 
geber nicht allein aufkommen. Die durch 
Beiträge der Versicherten und ihrer Dienst· 
geber in der Pensionsversicherung aufge­
brachten Mittel bedürfen daher einer Er­
gänzung durch allgemeine öffentliche Mittel. 
Hiebei soll - abgesehen von der Heran­
ziehung der Fürsorgeträger zur Tragung des 
Aufwandes für die neu eingeführte Ausgleichs. 
zulage (§ 299) - ausschließlich auf Mittel des 
Bundes gegriffen werden. Die Beitrags­
leistung des Bundes soll aber nicht mehr 
so wie bisher in Form eines mit einem festen 
Hundertsatz des Rentenaufwandes bestimmten 
'Beitrages und darüber hinaus noch durch eine 
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Ausfallhaftung, sondern nur durch eine ein­
geschränkte Ausfallhaftung unter Berück­
sichtigung der Bildung einer notwendigen 
Betriebsreserve bewirkt werden. Im übrigen 
sei bezüglich des Ausmaßes der Beitrags­
leistung des Bundes auf die Erläuternden 
Bemerkungen zu § 80 der Vorlage hinge­
wiesen. 

D~e durch das Rentenbemessungsgesetz vom 
6. Juli 1954, BGBl. Nr. 151, vorweggenommene 
Neuregelung des Entgeltbegriffes wurde 
mit einigen Änderungen, die darauf abzielen, 
den Lohnabzug zu vereinfachen und damit die 
Arbeit der Lohnbüros zu erleichtern, in die Vor­
lage übernommen. Der von den Lohnbüros der 
Betriebe geäußerte Wunsch nach einer 
weitergehenden Vereinfachung des Lohnab­
zuges entsprechend dem im früheren Lohn­
abzugsrecht aufgestellten Grundsatz der ein­
heitlichen Bemessungsgrundlage für Zwecke 
der Sozialversicherurig und der Lohnsteuer 
konnte im Rahmen des vorliegenden Bundes­
gesetzes nicht erfüllt werden. Die näheren 
Gründe hiefür sind in den Erläuternden 
Bemerkungen zu § 49 angeführt. In die 
Vorlage wurde insbesondere auch die Regelung 
übernommen, wonach von den sogenannten 
Sonderzahlungen (zum Beispiel 13. oder 14. 
Monatsbezug, Weihnachts- oder Urlaubsgeld 
und dergleichen mehr) Sonder beiträge mit 
dem gleichen Hundertsatz wie für die laufenden 
Entgelte insoweit zu entrichten sind, als 
die in einem Kalenderjahr fälligen Sonder­
zahlungen insgesamt den Betrag von 2400 S 
in der Krankenversicherung und VOn 3600 S 
in der Unfall- und Pensionsversicherung nicht 
übersteigen. Dementsprechend mußte zwischen 
einer "allgemeinen Beitragsgrundlage" 
für die vom laufenden Entgelt zu berechnenden 
Beiträge und den Sonderzahlungen als 
Grundlage für die Bemessung der Sonder­
beiträge unterschieden werden. Die VOn der 
allgemeinen Beitragsgrundlage zu entrich­
tenden Beiträge werden als "allgemeine 
Beiträge", die von den Sonderzahlungen 
zu entrichtenden Beiträge als "Sonderbei­
träge" bezeichnet. Wo in der Vorlage von 
Beiträgen schlechthin die Rede ist, sind 
darunter sowohl die allgemeinen Beiträge als 
auch die Sonder beiträge zu verstehen. 

Bei den vorbereitenden Verhandlungen über 
den Gesetzentwurf stand zur Erwägung, ob die 
im Rentenbemessungsgesetz eingeführte Min­
destbeitragsgrundlage beibehalten werden soll 
und in welcher Höhe eine Höchstbeitragsgrund­
lage festzusetzen wäre. Die Einhebung von Bei­
trägen von einer höheren Bemessungsgrundlage 
als dem tatsächlichen Arbeitsverdienst ent­
sprechen würde, löste bei den Dienstgebern 
großen Unwillen aus, zumal im Renten-
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bemessungsgesetz bestimmt worden war, daß 
der den Versicherten belastende Teil der 
Beiträge 20 v. H. seiner Geldbezüge nicht 
übersteigen dürfe und der Dienstgeber . den 
verbleibenden Teil zuzüglich dem von. vorn­
herein von ihm zu zahlenden Teil zu tragen . 
hat. Die seinerzeit hauptsächlich im Hinblick 
auf die Gewährung einer Mindestrente ein­
geführte Mindestbeitragsgrundlage wurde 
schließlich fallen gelassen. Die Einrichtung 
der Höchstbeitragsgrundlage wurde bei­
behalten, jedoch für die Krankenversicherung 
und im Anschluß daranauch für die Arbeits­
losenversicherung einerseits und für die Unfall­
und Pensionsversicherung anderseits ein ver­
schieden hoher Betrag (2400 S beziehungsweise 
3600 S monatlich) als Höchstbeitragsgrundlage 
festgesetzt. 

Die Beitragshundertsätze in der Unfall­
und Pensionsversicherung werden im Gesetz 
selbst fixiert, während in der Krankenver­
sicherung die Festsetzung der Beitragssätze 
bis zu gesetzlich bestimmten Höchstgrenzen 
der satzungsmäßigen Regelung überlassen wird. 
Es stand zur Erwägung, auch in der Kranken­
versicherung den Beitragssatz im Gesetz starr 
festzulegen, wie dies seinerzeit im Gewerb­
lichen Sozialversicherungsgesetz geschehen 
war. Dies hätte den Vorteil gehabt, daß im 
gesamten Bundesgebiet je ein einheitlicher 
Beitragssatz in der Sozialversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten gegolten hätte. 
Gegen eine solche starre Festsetzung der 
Beitragshöhe in der Krankenversicherung 
sprach aber zunächst die Überlegung, daß 
sich aus der verschiedenartigen Zusammen­
setzung des 'Versichertenkreises Unterschiede 
im Versicherungsrisiko ergeben und daß auch 
die Belastung der einzelnen Krankenver­
sicherungsträger durch die unterschiedlichen 
Tarife für die Krankenhausverpflegskosten 
.und für die ärztliche Hilfe ungleich ist. Schließ­
lich durfte auch nicht außer acht gelassen 
werden, daß die Vorlage den einzelnen Kranken­
versicherungsträgern freien Spielraum hin­
sichtlich der autonomen Regelung auf dem 
Leistungssektor bei den sogenannten satzungs­
mäßigen Mehrleistungen läßt. 

Die Vorlage verstärkt die Maßnahmen zur 
Sicherung der Ein bringung der Bei­
träge. Es wurden Bestimmungen in die 
Vorlage aufgenommen, die die Stellung der 
Versicherungsträger im Eintreibungsverfahren 
verbessern sollen. Darüber hinaus werden 
Bestimmungen über die Haftung der Mit­
unternehmer, Teilunternehmer und Betriebs­
nachfolger für Beitragsschuldigkeiten vorge­
sehen. Hingegen wurde die Haftung des 
Verpächters, des Bauherrn und des Ehe­
gatten, wie sie im früheren österreichischen 
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Recht vorgesehen war, in die Vorlage nicht 
übernommen, weil sie von seiten der Dienst­
geber entschieden abgelehnt worden war (§ 67). 

Die den Schluß des Abschnittes V bildenden 
Bestimmungen über die Anlage von Unter­
stützungsfonds (§ 84) entsprechen im wesent­
lichen den einschlägigen Bestimmungen der 
§§ 65 Abs. 4 und 65 a Sozialversicherungs­
Überleitungsgesetz 1953. 

Über die betragsmäßigen Auswirkungen 
der in der Vorlage vorgesehenen Regelung 
der Aufhrüigung der Mittel bei den "Ver­
sicherungsträgern gibt die den Erläuternden 
Bemerkungen beigeschlossene "Finanzielle Er­
läuterung" Aufschluß. 

Zum 1. Unterabschnitt (§§ 44 bis 70) : 
Beiträge zur Pflichtversicherung auf Grund des 

Arbeitsverdienstes (Erwerbseinkommens ). 

Zu § 44: 

Als unmittelbare - bei Einreihung der 
Versicherten in Lohnstufen mittelbare -
Grundlage für die Bemessung der allgemeinen 
Beiträge wird der Arbeitsverdienst des Ver­
sicherten mit Ausnahme der im allgemeinen 
Teil der Begründung näher bezeichneten 
Sonderzahlungenherangezogen, und zwar bei 
Lohnempfangern das Entgelt, bei selbständig 
Erwerbstätigen das Erwerbseinkommen aus 
der versicherungspflichtigen Beschäftigung und 
bei den in einem Ausbildungsverhältnis stehen­
den Pflichtversioherten, die wegen des Fehlens 
eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses nicht 
zu den Lohnempfängern gezählt werden kön­
nen, die wie immer gearteten Bezüge, die sie 
vom Träger der Ausbildungseinrichtung er­
halten. 

Der aus dem Reichsversicherungsrecht stam­
mende Begriff des Grundlohnes als einer auf 
den Kalendertag abgestellten Beitragsgrund­
lage wird aus Gründen der praktischen Durch­
führung der Beitragsbemessung fallengelassen. 
N ach der Vorlage wird der Begriff der Beitrags­
grundlage auf den gesamten Beitragszeitraum 
abgestellt sein. Da der Grundlohn nach bis­
herigem Recht auch die Grundlage für. die 
Bemessung der Geldleistungen aus der Kran­
kenversicherung und mit gewissen Einschrän­
kungen auch für die Bemessung der Steige­
rungsbeträge aus den Rentenversicherungen 
bildete, muß mit der Auflassung des Begriffes 
"Grundlohn" auch die Bemessungsgrundlage 

,für die Leistungen in diesen Zweigen der 
Versicherung neu geregelt werden. Dies ist 
für die Leistungen der Krankenversicherung 
im § 125 der Vorlage (Zweiter Teil) und für 
die Leistungen der Pensionsversicherung in 
den §§ 238 bis 242 der Vorlage (Vierter Teil) 
vorgesehen. 

Der Beitragszeitraum wird für den Normal­
fall im Gesetz selbst festgelegt; er umfaßt· 
für Pflichtversicherte mit Monatslöhnen den 
Kalendermonat, für die anderen Pflichtver­
sicherten (mit Wochen-, Tag-, Stundenlöhnen 
oder Akkord- und Stücklöhnen) die Kalender­
woche, in die der Monatserste fällt und die 
folgenden vollen Kalenderwochen dieses Ka­
lendermonates. Da jedoch für einzelne Ver­
sichertengruppen Bedürfnisse der Praxis be­
rücksichtigt werden müssen und daher eine 
starre gesetzliche Bindung nicht von Vorteil 
wäre, enthält die Vorlage die Ermächtigung 
für die Versicherungsträger, ausGründen der 
Verwaltungsvereinfachung und zUr Sicherung 
des Beitragseinzuges ilI). Wege der Satzung 
innerhalb eines gesetzlich festgelegten Rahmens 
für einzelne Gruppen von Versicherten oder 
Betrieben einen kürzeren oder längeren Zeit­
raum als Beitragszeitraum zu bestimmen. 

Der Verwaltungsvereinfachung dient auch 
die Bestiinmung des Abs. 3,· die dem Ver­
sicherungsträger die Möglichkeit gibt, nach 
Anhörung des beteiligten Dienstgebers oder 
deren öffentlich-rechtlicher Interessenvertre­
tungen sowie der öffentlich-rechtlichen Inte­
ressenvertretungen der Dienstnehmer die Bei­
tragsgrundlage pauschalmäßig festzusetzen. 
Von dieser Ermächtigung werden die -Träger 
der Krankenversicherung dann Gebrauch ma­
chen, wenn die laufende Erfassung der tat­
sächlichen Bezüge wegen deren ständig wech­
selnder Höhe allzu großen Schwierigkeiten 
begegnet. 

Durch die Aufnahme der Bestimmungen 
des Abs. 4 soll klargestellt werden, daß Zu­
lagen, Vergütungen und sonstige Zuwendungen 
der im § 49 Abs. 3 bezeichneten Art, die nicht 
zum Entgelt gehören, auch bei den im § 4 
Abs. 1 Z. 3 und 4 und Abs. 3. Z. 8 bezeichneten 
Personen, die nicht als Entgeltsempfänger 
im Sinlle des § 44' Abs. 1 Z. 1 gelten (im Aus­
bildungsverhältnis stehende Personen,öffent­
liehe Verwalter), nicht in die Grundlage für die 
Bemessung der allgemeinen Beiträge einbe­
zogen werden. 

Da es nicht selten vorkommt, daß Dienst­
geberauch den auf den Versicherten entfallen­
den Teil des Sozialversicherungsbeitrages oder 
auf den Versicherten entfallende Abgaben zur 
Zahlung übernehmen und damit praktisch 
den Lohn erhöhen, wird im Abs. 5 bestimmt, 
daß sich die Beitragsgrundlage um diese 
ebenfalls als Entgelt aufzufassenden Leistun­
gen des Dienstgebers erhöht. Durch diese 
Regelung soll erreicht werden, daß der durch 
die Übernahme des Versichertenanteiles am 
Beitrag oder der auf den Versicherten entfallen­
den Abgaben praktisch erhöhte Lohn wohl 
auch in der Beitragsgrundlage einmal erfaßt 
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wird, _aber nicht zu einer immer weiter steigen. 
den -Beitragsgrundlage führt. Diese Regeluug 
entspricht der -gegenwärtigen Praxis der Kran· 
ken versicherungsträger. 

Für Piiichtversicherte, die aus ihrem Be. 
schäftigungs. oder Ausbildungsverhältnis 
- wie die in die Teilversicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 2 einbezogenen, im elterlichen Betrieb 
ohne eigentliches Entgelt mitarbeitenden Kin­
der - ein Entgelt oder Bezüge aus dem Aus­
bildungsverhältnis überhaupt nicht erhalten, 
wird im Abs. 6 der Betrag von 16 S täglich 
einheitlich ohne Rücksicht auf Alter, Ge­
schlecht oder Art und Dauer der Beschäftigung 
(Ausbildung) als Beitragsgrundlage erklärt. 
Dieser Betrag entspricht dem Mindestbetrag 
des Grundlohnes nach bisherigem Recht (§ 13 
Abs. 1 Rentenbemessungsgesetz vom 6. Juli 
1954, BGBI. Nr. 151). 

Zu § 45: 

Als auf den Kalendertag entfallende Höchst· 
beitragsgrundlage wurde in der Kranken· 
versicherung der gleiche Betrag eingesetzt, 
der gegenwärtig gemäß § 13 des Rentenbemes­
sungsgesetzes vom 6. Juli 1954, BGBI. Nr. 151, 
als Höchstbetrag des Grundlohnes festgesetzt 
istc (80 S). In der Unfall· und Pensionsver­
sicherung wurde hingegen - abweichend vom 
derzeit geltenden Recht - der um 50 v. H. 
höhere Betrag von 120 S als kalendertägliche 
Höchstbeitragsgrundlage bestimmt. Hiedurch 
soll vermieden werden, daß die Rentenleistung 
bei den Piiichtversicherten mit einem höheren 
Arbeitsverdienst als 2400 S monatlich allzu weit 
hinter dem tatsächlichen Arbeitseinkommen, 
das durch die Rente ganz oder zum Teil ersetzt 
werden soll, zurückbleibt. Die sich aus dem 
Mindestbetrag des Grundlohnes ergebende 
Mindestbeitragsgrundlage, die derzeit gemäß 
§ 13 Abs. 1 des Rentenbemessungsgesetzes 
vom 6. Juli 1954, BGBI. Nr 151, mit 16 S 
täglich festgesetzt ist, wurde aus den schon 
in den einleitenden Bemerkungen zum Ab· 
schnitt V angeführten Gründen fallengelas­
sen. Auf die Mindestbeitragsgrundlage mußte 
auch aus dem Grunde schon verzichtet werden, 
weil in der Pensionsversicherung die Ein­
richtung der Mindestrente aus dem früheren 
Recht in die Vorlage ebenfalls nicht über­
nommen wurde. Die an Stelle der Mindestrente 
neu eingeführte Ausgleichszulage (§ § 292_bis 299) 
muß im Beitragsrecht nicht berücksichtigt 
werden, weil die Aufwendungen hiefür den 
Trägern der Pensionsversicherung von qen 
Trägern der allgemeinen Fürsorge zu ersetzen 
sind. 

Erwägungen praktischer Natur haben dazu 
geführt, im Abs. 2 eine Bestimmung aufzu­
nehmen, welche die Höchstbeitragsgrundlage 
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bei Piiichtversicherten, die nebeneinander meh· 
rere versicherungspflichtige Beschäftigungen 
ausüben, in jedem dieser Beschäftigungs. 
verhältnisse und damit in jedem der dadurch 
begründeten Versicherungsverhältnisse voll zur 
Auswirkung kommen läßt, auch wenn die 
Summe der Beitragsgrundlagen in allen diesen 
Beschäftigungsverhältnissen. die Höchstbei· 
tragsgrundlage überschreitet. Um Härten, die 
sich für den Versicherten aus der erhöhten 
Beitragsleistung in der Pensionsversicherung 
ergeben könnten, zu mildei-n, wird im § 70 
bestimmt, daß die bei gleichzeitigen ver· 
sicherungspflichtigen Beschäftigungen über die 
-Höchstbeitragsgrundlage hinaus geleisteten Bei­
träge als Beiträge für die Höherversicherung 
zu berücksichtigen sind. 

Zu § 46: 

Nach der herrschenden Praxis der Kranken· 
versicherungsträger werden gewisse Katego. 
rien von Pflichtversicherten - es handelt 
sich vorwiegend um Versicherte mit stabilen 
Löhnen - von vornherein zum Zwecke -der 
Bemessung der Beiträge in Lohustufen ein· 
gereiht. Es besteht kein Grund, von dieser in 
der Praxis bewährten Regelung abzugehen, 
weshalb entsprechende Bestimmungen über 
die Beitragsgrundlage nach Lohnstufen in 
den § 46 aufgenommen wurden; Da die 
Einreihung in Lohnstufen schon im vor· 
hinein bei der Anmeldung vorgenommen wird, 
ist es zweckmäßig, ohne Rücksicht auf die in 
Betracht kommende Dauer des ;Versiehe· 
rungsverhältnisses und der Beitragszeiträume, 
in den einzelnen Lohnstufen bloß den Tages. 
wert der Beitragsgrundlage einzusetzen. Für 
die Anwendung der Lohnstufentabelle wird 
diese sowohl auf Tages- wie auch auf Wochen· 
und Monatsverdienste abgestellt werden. In 
diesem Zusammenhang wird darauf hinge. 
wiesen, daß der lohnstufenmäßige Tageswert 
des Arbeitsverdienstes nach § 125 (Zweiter 
Teil) als Bemessungsgrundlage für die Bar· 
leistungen der Krankenversicherung heran­
zuziehen sein wird, gleichgültig, ob der 
Träger der Krankenversicherung von der 
Ermächtigung des § 46, die Beitragsgrundlage 
lohnstufenmäßig zu ermitteln, Gebrauch macht 
oder nicht. Er darf von dieser Ermächtigung 
jedenfalls nur Gebrauch machen, wenn sie 
der vereinfachten Berechnung der Beiträge 
und der Geldleistungen dient. Diese Ein­
schränkung der Ermächtigung war auch aus 
verfassungsrechtlichen Erwägungen notwendig. 

Zu § 47: 

Diese Bestimmung entspricht im wesent­
lichen der gegenwärtig geltenden Regelung. 
Nach § 11 Ahs. 3 führen Zeiten einer Arbeits­
unterbrechung infolge Urlaubes ohne Entgelt-

.-
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zahlung nur bis zur Dauer eines Monates keine 
Unterbrechung des Versicherungsverhältnisses 
herbei; dieser kurze entgeltlose Zeitraum 
kann unschwer dadurch überbrückt wer­
den; daß das Entgelt in dem Zeitabschnitt un­
mittelbar vor der Unterbrechung als Beitrags­
grundlage herangezogen wird. Der auf den 
Zeitraum der Arbflitsunterbrechung entfallende 
anteilsmäßige Beitrag des Versicherten kann 
bei der nächsten Lohnzahlung in Abzug ge­
bracht werden, ohne daß dies für den Ver­
sicherten eine zu gtöße Härte bedeut.en würde. 
Allerdings muß hiebei die Regel des § 60 Abs. 1 
letzter Satz beachtet werden, daß dem Ver­
sicherten bei einer Entgelt.zahlung nicht mehr 
Beiträge abgezogen werden dürfen, als auf 
zwei Lohnzahlungsz~iträume entfallen. 

Zu § 48: 

Die wiederholt eingetretenen Lohn- und 
Preisänderungen haben es mit sich. gebracht, 
daß die Sozialversicherungsträger bei Nachbe­
rechnung von Beiträgen im Falle verspäteter, 
unrichtiger oder unterlassener Anmeldung zu 
Schaden gekommen sind, weil sie die Leistun­
gen in einer den geänderten Lohn- und Preis­
verhältnissen angepaßten Höhe erbringen 
mußten, während sie die Beiträge, bemessen auf 
der Grundlage des noch nicht erhöhten früheren 
Arbeitsverdienstes, nachgezahlt erhielten. Auch 
war es mit administrativen Schwierigkeiten ver­
bunden,' bei der Nachberechnung von Beiträgen 
für weit zurückliegende Zeiten noch Rechts­
vorschriften anwenden zu müssen, die schon 
längst durch neue Vorschriften abgelöst sind. 
Diesem Übelstand soll durch die Bestimmung 
des § 48 abgeholfen werden. 

Zu § 49: 

. Nach den bis zum Inkrafttreten des Renten­
bemessungsgesetze~ in Geltung gestandenen 
Vorschriften hat Rechtsunsicherheit darüber 
Platz gegriffen, ob gewisse Bezüge des 'Dienst­
nehmers als Entgelt im sozialversicherungs­
rechtlichen Sinn aufzufassen und bei der Be­
messung der Beiträge und Leistungen der 
Sozialversicherung zu berücksichtigen sind. 
Diese Rechtsunsicherheit war hauptsächlich 
darauf zurückzuführen, daß während des 
Krieges aus Gründen der Entlastung der Lohn­
büros versucht worden war, den Lohnabzug 
in der Sozialversicherung und für die Lohn­
steuer zu vereinheitlichen. Der Grundsatz 
der Vereinheitlichung konnte von vornherein 
nicht restlos eingehalten werden, weil wegen der 
verschiedenartigen Zweckbestimmung der 
Sozialversicherungsbeiträge und der Lohn­
steuer Ausnahmen von diesem, Grundsatz un­
erläßlich waren. So konnten zum Beispiel 
gewisse Freibeträge, die für Lohnsteuerzwecke 
zugelassen werden mußten, in der Sozialver-

sicherung nicht berücksichtigt werden. Spätere 
Steueränderungsgesetze aus der Zeit nach dem 
Jahre 1945 brachten weitere Änderungen des 
Lohnsteuerrechtes, namentlich hinsichtlich der 
Befreiung gewisser Überstundene~tschädi­
gungen oder Sonn- und Feiertagszulagen von 
der Lohnsteuer, die in der Sozialversicherung 
nicht berücksichtigt wurden. Der Grundsatz. 
des einheitlichen Lohnabzuges war schon da­
mals weitgehend durchbrochen worden. Im 
§ 11 des Rentenbemessungsgesetzes wurde der 
Zusammenhang des sozialversicherungsrecht­
lichen Entgeltbegriffes mit dem Begriff des 
lohnsteuerpflichtigen Entgeltes - abgesehen 
von den geringfügigen Ausnahmen bei Fehl­
geldentschädigungen und Arbeitsklilidung -
vollends aufgelassen. Der sozialversicherungs­
rechtliche Entgeltbegriff wurde im Renten­
bemessungsgesetz dahingehend erweitert, daß 
grUndsätzlich jeder Geld- ode}: Sachbezug, auf 
den der Versicherte arbeitsrechtlich Anspruch 
hat oder der bei ihm regelmäßig wiederkehrt, 
sofern es sich nicht um sogenannte onerose 
Bezüge, wie Schmutzzulagen, Ersätze für 
besondere Aufwendungen, Fehlgeldentschädi­
gungen oder nur bei Beendigung des Dienst­
verhältnisses gewährte Vergütungen oder um 
Kinderbeihilfen handelt, als Entgelt erklärt 
wurde. 

Die früheren Vorschriften über die Ver-· 
einfachung des Lohnabzuges wurden durch 
das Rentenbemessungsgesetz außer Kraft ge­
setzt. Die getroffene Neuregelunglöste nament­
lich bei den größeren Unternehmungen Unzu­
friedenheit aus. Im Zuge der Vorberatung des 
Entwurfes wurde neuerdings der Wunsch vor­
gebracht, den Lohnabzug für Zwecke der Lohn­
steuer und der Sozialversicherung wieder nach 
Möglichkeit zu vereinheitlichen. Diesem 
Wunsch konnte in der Vorlage nur in beschei­
denem Ausmaß Rechnung getragen werden. 
Es war nicht möglich, alle steuerfreien Ein­
kÜnfte der Gehalts- und Lohnempfänger auch 
in der Sozialversicherung beitragsfrei zu stellen. 
Dies trifft insbesondere bei den sehr häufig unter 
verschiedenen Bezeichnungen vorkommenden 
steuerfrei gestellten Gehalts- und Lohnzulagen, 
wie Erschwernis- oder Gefahrenzulagen, Zu­
schläge für Mehrarbeit (überstundenentloh­
nung) und Zuschläge für Sonntags-, Feiertags­
und Nachtarbeit zu, die bei gewissen Ange­
stellten- und Arbeiterkategorien oft einen sehr 
namhaften Teil des Gesamtlohneinkommens 
ausmachen. Es konnte nicht außer acht 
gelassen werden, daß die Beitragsgrundlage 
vielfach auch als Grundlage für die Bemessung 
der Leistungen der Sozialversicherung dient. 
Begreiflicherweise werden die versicherten 
Dienstnehmer jede Erleichterung durch Frei­
stellung von Entgelten oder Entgeltteilen von 
der Steuerpflicht ohne jede Einschränkung be-
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sicherungsträger und die zur Rechtsprechung 
berufenen Verwaltungsbehörden und Schieds- . 
gerichte bei der Anwendung des § 49 an die 
rechtskräftigen Entscheidungen der Arbeits­
gerichte über Entgeltansprüche . halten, wobei 
allerdings nicht außer acht gelassen werden 
darf, daß sich der Begriff "Entgelt" im arbeits­
rechtlichen Sinn mit dem Entgeltbegriff des 
§ 49 vielfach nicht deckt. 

grüßen, während die gleiche Freistellung in 
der Sozialversicherung für sie wohl auch eine 
Entlastung bei der Beitragszahlung bringt, 
aber gleichzeitig die Anwartschaft auf die 
Leistungen aus der Versicherung schmälert. 
Es sei in erster Linie darauf hingewiesen, daß 
es in der Sozialversicherung unumgänglich 
notwendig ist, die Erfassung des Arbeitsver­
dienstes nach oben durch eine Höchstbeitrags­
grundlage, die sich als Höchstbeniessungs­
grundlage im Leistungsrecht auswirkt, zu Zu § 50: 
begrenzen. Unausweichlich ist a:uch, daß ge- Das im § 50 vorgesehene Verfahren bei Be­
wisse Absetzungen (Freibeträge, Absetzung wertung der Sachbezüge entspricht dem. bis­
der Sozialversicherungsbeiträge und anderer herigen Verfahren. Die Führung bei der Auf­
Absetzungsposten), . die im Lohnsteuerrecht stellung der Richtlinien für die Bewertung der 
vorgesehen sind, in der Sozialversicherung Sachbezüge liegt weiterhin beim Bundes­
nicht berücksichtigt werden. ministerium für Finanzen. Bis zur N eu-

Hingegen wurde in der Vorlage bei anderen in bewertung der Sachbezüge bleiben gemäß 
die Steuerpflicht nicht einbezogenen Einkünften § 543 Abs. 5 die nach den bisherigen Be­
aus nicht selbständiger Arbeit, die finanziell stimmungen festgesetzten Sachbezugswerte 
weniger ins Gewicht fallen, die Einheitlichkeit. unter Berücksichtigung der durch § 4 des 
des Lohnabzuges nach Möglichkeit hergestellt. Bundesgesetzes vom 30. Juni 1955, BGBL 
Hiezu gehören zum Beispiel Vergütungen für Nr. 137, verfügten 20%igen Erhöhung in 
einen Mehraufwand, der mit Arbeitenaußerhalb Geltung. 
des Betriebes verbunden ist, wie Bauzulagen, Zu § 51: 
Trennungsgelder, Zehrgelder, Entfernungszu-
lagen, Stör- und Außerhauszulagen, ferner § 51 regelt die Höhe der allgemeinen 
auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder Beiträge für Vollversicherte. Die Bestim­
kollektivvertraglicher Regelungen gewährte mungen der Abs. 1 bis 3 befassen sich mit 
Schmutzzulagen, und, soweit die in Betracht den vollversicherten Dienstnehmern, bei denen 
kommenden Bezüge einkommensteuerrecht- eine Verteilung der Beitragslast auf den Ver­
lieh nicht zum Arbeitslohn gehören (Z. 24 der sicherten und den Dienstgeber Platz greift. 
Durchführungsbestimmungen, betreffend den Abs. 4 betrifft die in, einem Ausbildungsver­
Steuerabzug vom Arbeitslohn 1954, zu § 19 hältnis stehenden PHichtversicherten und die 
Einkommensteuergesetz 1953), der Mietwert pHichtversichertenHeimarbeiter, also Personen, 
von Werks- oder Dienstwohnungen, freie oder die wohl in keinem eigentlichen Dienstverhält­
verbilligte Mahlzeiten und ähnliches mehr. Die nis stehen, bei denen aber der Träger der Aus­
Vielfalt der Arten von Zulagen und Zuwen- bildungseinrichtung beziehungsweise der Auf­
dungen der im Abs. 3 unter Z. 1, 2, 6 und 11 traggeber in der Sozialversicherung die Pflich­
genannten Art ließ es ratsam erscheinen, den tendes Dienstgebers zu übernehmen hat. Der 
Hauptverband der österreichischen Sozialver- Abs. 5 schließlich enthält die Regelung hin~ 
sicherungsträger zu ermächtigen, die hienach sichtlich der Höhe und der Tragung der Bei­
beitragsfrei gestellten Arten von Lohnabzügen träge für selbständig erwerbstätige Personen, 
nach Anhörung der Interessenvertretungen die hinsichtlich der Vollversicherunggemäß 
der Dienstnehmer und der Dienstgeher mit ver- § 4 Abs. 3 den Dienstnehmern g~eichgestellt 
bindlicher Wirkung festzustellen und zu ver- sind, bei denen. aber eine Verteilung der 
lautbaren. Es darf erwartet werden, daß die Beitragslast nicht in Frage kommt. 
in die Vorlage aufgenommene Regelung, die Bei einem Vergleich der im § 51 ent-

. nach eingehenden Vorberatungen mit Ver- haltenen Regelung mit der derzeit geltenden 
tretern. der Wirtschaft zustandegekommen ist, Regelung, betreffend die Höhe der Beiträge 
die Arbeit der Lohnbüros wenigstens einiger- und die Tragung der Beitragslast, ist folgendes 
maßen erleichtern und die bei der gegenwär- festzuhalten : 
tig geltenden Regelung bestehenden Unklar-
heiten beseitigen wird. Bezüglich der im 1. Die Festsetzung der Höhe des Beitrages 
Abs. 3 unter Z. 9 angeführten Zuschüsse des in der Krankenversicherung wird mit den bis­
Dienstgebers zum KraIikengeld aus der ge- herigen Einschränkungen auch in Hinkunft 
setzliehen Krankenversicherung sei auf die der autonomen Regelung durch die Satzungen 
einschlägigen Ausführungen zu §57 hingewiesen. der Träger der Krankenversicherung über-

lassen bleiben. Ein Hinausgehen über den 
Die neu· aufgenommene Bestimmung des Beitragssatz von 7 v. H. der Beitragsgrund­

Abs. 6 soll sicherstellen, daß sich die Ver- lage bei Arbeitern und über 4·5 v. H.bei An-
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gestellten soll auch in Zukunft mit Zustim­
'mung des Hauptausschusses des Nationalrates, 
und zwar nur dann zulässig sein, wenn dies 
zur Deckung des Erfordernisses des betreffen­
den Versicherungsträgers notwendig ist. 

2. In der Unfallversicherung wird der all­
gemeine Beitrag - so wie bisher - für Ar­
beiter mit 2 v. H., für Angestellte mit 0·5 v. H. 
der allgemeinen Beitragsgrundlage festgesetzt. 
Schon nach bisherigem Recht mußte die Un­
fallversicherung von den mit 2 v. H. der Bei­
tragsgrundlage berechneten Beiträgen 0·6 v. H. 
der 'Beitragsgrundlage an die Invalidenver­
sicherung abgeben (§ 85 Abs. 5 SV-ÜG. 1953). 
Bei den Angestellten wurden nach bisherigem 
Recht von den mit 0·5 v. H. der Beitragsgrund­
lage beniessenen Unfallversicherungsbeiträgen 
0·25 v. H. der Beitragsgrundlage, also die 
Hälfte, für die Rentenversicherung der Ange­
stellten abgezweigt. Dem Träger der Unfall­
versicherung verblieben bisher tatsächlich nur 
Beiträge im Ausmaß von 1·4 v. H. der Beitrags­
grundlage bei den Arbeitern und von 0·25 v.H. 
der _ Beitragsgrundlage bei den Angestellten. 
In der Unfallversicherung konnte mit den 
so verringerten Beitragssätzen nicht das Aus­
langen gefunden werden, weshalb die Ab­
zweigung für die Pensionsversicherung bei 
Arbeitern von 0·6v. H. auf 0·4 v. H. der 
Beitragsgrundlage herabgesetzt und bei An­
gestellten überhaupt aufgelassen wurde. Aber 
auch die verringerte Abzweigung soll nur für 
die Jahre 1956 bis 1960 wirksam sein; ab 
dem Jahre 1961 werden der Unfallversicherung 
die für sie bestimmten Beiträge wieder unge­
schmälert zufließElll./ 

3. In der Pensionsversicherung wurden 
- wie schon oben erwähnt - die gegenwärtig 
geltenden, durch das Bundesgesetz vom 30. Juni 
'1955, BGBL Nr. 137, ab August 1955 erhöhten 
Beitragssätze übernommen (in der Pensionsver­
sicherung der Arbeiter bei der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Arbeiter und bei der Ver­
sicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen 12 v. H., in der Pensionsversicherung 
der Arbeiter bei der Land- und Forstwirtschaft­
lichen Sozialversicherungsanstalt 13 v. H. 
und in der Pensionsversicherung der Angestell­
ten 11 v. H. der allgemeinen Beitragsgrund­
lage). In der Pensionsversicherung der 
Arbeiter bei der Pensionsversichermigsanstalt 
der Arbeiter und bei der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen, in Aus­
nahmsfällen auch bei der Land- und Forstwirt­
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt, soweit 
es sich nämlich um Betriebe handelt, bei denen 

. die Einhebung von Beiträgen zur Unfallver­
sicherung in Form von Zuschlägen zur Grund­
steuer nicht in Betracht kommt (land-und 
forstwirtschaft~iche Genossenschafts betrie be, 

Betriebe der Jagd, Fischerei, Harzgewinnung), 
kommt zu den oben angeführten Beitrags­
sätzen in den Jahren 1956 bis 1960 noch 
der vom Unfallversicherungsbeitrag ab­
gezweigte Teil in der Höhe von 0·4 v. H. 
der Beitragsgrundlage hinzu; der Pensionsver­
sicherung der Arbeiter werden daher insgesamt 
Beiträge in der Höhe von 12·4 v. H. bei den 
erstgenannten Versicherungsträgern und von 
13·4 v. H. bei der Land- und Forstwirtschaft­
lichen Sozialversicherungsanstalt, bei der letzt­
genannten allerdings nur, soweit überhaupt 
allgemeine Beiträge: zur Unfallversicherung ein­
gehoben werden, zufließen. Die Einrichtung 
eines Mindestbeitrages, wi'e sie im § 80 a SV­
ÜG. 1953 in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 3. Dezember 1953, BGBI. Nr. 13/1954, zur 
Zeit vorgesehen ist, wird nicht beibehalten. 
Im Hinblick auf die Erhöhung des Beitrags­
satzes von 12 auf 13 v. H. bei der Land­
und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs­
anstalt und mit Rücksicht darauf, daß bei 
ständig Beschäftigten in der Land- und Forst­
wirtschaft Monatslöhne unter 600 S kaum vor­
kommen dürften, erscheint die Einrichtung des 
Mindestbeitrages entbehrlich. Für unständig 
Beschäftigte ist im Neunten Teil durch eine 
Sonderregelung entsprechend vorgesorgt. 

In der knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung wird bei Arbeitern der gegenwärtig gel­
tende Beitragssatz von 18·5 v. H. der all­
gemeinen Beitragsgrundlage auf 17'5. v. H. 
dieser Beitragsgrundlage herabgesetzt. Die 
Differenz von 1 v. H. der allgemeinen Beitrags­
grundlage soll der Krankenversicherung der 
Arbeiter bei der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues zugewendet werden, 
um den Ausfall wettzumachen, der aus der Ein­
schränkung des im § 85 Abs. 3 lit. a SV-ÜG. 
1953 vorgesehenenZuschusses des Bundes in der 
bisherigen Höhe von 1 v. H. der Beitragsgrund­
lage der Arbeiter entstehen wird. Die Zuschuß­
pflicht des Bundes soll in Hinkunft erst dann 
wirksam werden, wenn der gesamte Aufwand 
für Leistungen in der bezeichneten Kranken­
versicherung durch die gesamten Einnahmen 
auch bei einer Festsetzung des Beitrages mit 
7 v. H. nicht zur Gänze gedeckt sein wird; 
aber ;tuch in diesem Fall wird die Zu schuß- . 
pflicht auf höchstens 0,5 v. H. der allgemeinen 
Beitragsgrundlage beschränkt bleiben (siehe 
im übrigen die Erläuternden Bemerkungen zu 
§ 80 Abs. 1). In der knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung für Angestellte wurde 
ein Beitragssatz von 18·5 v. H. der allge­
meinen Beitragsgrundlage eingesetzt. Es ist 
dies annähernd der gleiche Hundertsatz wie in 
der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
für Arbeiter; nur entfiel hier die Notwendigkeit 
der Absetzung von 1 v. H. der Beitragsgrund­
lage zum Ausgleich der Einschränkung des 
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Bundeszuschusses, weil in der knappschaft. 
lichen Krankenversicherung für Angestellte ein 
Bundeszuschuß schon bisher nicht vorgesehen 
war. Die Abzweigung eines Teiles des Beitrages 
zur Unfallversicherung für die knappschaft­
liche Pensionsversicherung (0,6 v. H. der Bei­
tragsgrundlage für Arbeiter und 0·25 v. H. 
der Beitragsgrundlage für Angestellte) ent­
fällt nach der Vorlage zur Gänze. Es ergibt 
sich demnach in der knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung für Arbeiter eine Herab­
setzung der Beiträge von derzeit 19·1 v. H. 
(18'5 v. H. zuzüglich Abzweigung aus der 
Unfallversicherung 0·6 v. H.) auf 17·5 v. H, 
in der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
für Angestellte von derzeit 21·75 v. H. (21'5 
v. H. zuzüglich Abzweigung aus der Unfall­
versicherung 0·25 v. H.) auf 18·5 v. II. der 
allgemeinen Beitragsgrundlage. Diese Herab­
setzung ist vertretbar, weil die Bergarbeiter­
versicherungsanstalt in der Rentenversiche­
rung auf Grund der bisherigen Beitragssätze 
so namhafte überschüsse erzielte, daß sie eine 
beträchtliche Rücklage ansammeln konnte. 
Die Herabsetzung bringt sowohl für die 
Betriebe als auch für die versicherten Arbeitet: 
und Angestellten eine fühlbare Entlastung. mit 
sich. 

Die folgenden Abs. 3 bis 5 des § 51 enthalten 
die allgemeinen Regeln über die Tragung der 
Beitragslast. Soweit es sich bei den Versicherten 
um Dienstnehmer handelt, wird der. Gesamt· 
beitrag - abgesehen von der Unfallversiche­
rung, in der d\:lr Dienstgeber den gesamten 
Beitrag zu leisten hat - auf den Versicherten 
und dessen Dienstgeber aufgeteilt, wobei sich 
die Vorlage weitestgehend an das derzeit gel­
tende Recht anschließt; In der Krankenver­
sichcrung und in der Pensionsversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten, jedoch mit 
Ausnahme der Pensionsversicherung bei der 
Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialver­
sicherungsanstalt, soll so wie bisher je die 
Hälfte des Gesamtbeitrages auf den Versicher­
ten und den Dienstgeber entfallen. Es werden 
also die Versicherten und deren Dienstgeber 
statt bisher je 5 v. H. künftighin in der Pen­
sionsversicherung der Arbeiter je 6 v. H. der 
Beitragsgrundlage und in der Pensionsversiche­
rung der Angestellten je 5·5 v. H. der Beitrags. 
grundlage zu tragen haben. In der Pensions­
versicherung bei der Land- und Forstwirt­
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt wird 
der Dienstgeber bei der Auf teilung des Bei­
tragssatzes etwas stärker belastet als der 
Versicherte (7 v. H. gegenüber 6 v. H. der 
allgemeinen Beitragsgrundlage), weil sich bei 
den in der Land- und Forstwirtschaft be­
schäftigten Arbeitern der Beitrag,sabzug im 
Hinblick auf die geringeren Geldbezüge emp­
findlicher auswirkt als bei anderen Arbeitern. 

29 

In der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
wird der vom Versicherten zu tragende Bei­
tragsteil für Arbeiter mit 6 v. H. (statt bisher 
6·5 v. H.), für Angestellte - so wie bisher -mit 
6·5 v. H. festgesetzt. Für den Dienstgeber ver· 
bleibt daher ein Beitragsteil von 11·5 v. H. der 
allgemeinen Beitragsgrundlage für Arbeiter und 
von 12 v. H. dieser Grundlage für Angestellte. 
Die den Dienstnehmern gleichgestellten voll­
versicherten selbständig erwerbstätigen Per­
sonen, die selbständigen Hebammen, Kranken­
pfleger, selbständigen Lehrer, Erzieher usw., 
Pecher, Markthelfer und öffentlichen Verwalter 
sollen. Beiträge mit dem gleichen Satz ent· 
richten, wie sie für vollversicherte Dienstneh­
mer zu entrichten sein werden. Eine Auf· 
teilung des Gesamtbeitrages entfällt, da diese 
Versicherten den Beitrag allein zu tragen haben. 

Zu § 52: 

Hier werden die Beiträge für Teilversicherte 
gemäß § 7 und § 8 Abs. 1 Z. 2, das ist für Perso­
nen, die entweder nur in der. Kranken- und Un­
fallversicherung oder nur in derUnfall-undPen-' 
sionsversicherung oder nur in der Unfallver­
sicherung allein pflicht versichert sind, geregelt. 
Die Regelung entspricht der für Vollversicherte 
geltenden Regelung. 

Zu § 53: 

Abweichend von den allgemeinen Regeln des 
§ 51 über die Auf teilung der Gesamtbeiträge 
auf Versicherte und Dienstgeber wurden im 
§ 53 Sondervorschriften über die Auf teilung 
des allgemeinen Beitrages aufgenommen. Die 
Sondervorschriften in den Abs. 1 und 2 'soHen 
bestimmte Gruppen von Versicherten vor allzu 
großen Härten, die sich bei Anwendung der 
allgemeinen Aufteilungsregeln für sie ergeben 
würden, schützen. Es sind dies Versicherte, 
deren Bezüge hauptsächlich aus Sachbezügen 
bestehen und deren Geldbezüge so gering sind, 
daß bei der Anwendung der allgemeinen Auf­
teilungsregeln der auf den Versicherten ent· 
fallende Beitragsteil 20 v. H. der Geldbezüge 
übersteigen würde, und Versicherte, die nur 
Anspruch auf Sachbezüge haben oder über­
haupt kein Entgelt erhalten, sodaß bei ihnen 
ein Beitragsabzug von vornherein nicht in 
Frage kommen kann. Im Abs. 3 des § 53 
schließlich wird umgekehrt der auf den Dienst­
geber entfallende Beitragsteil auf den Dienst­
nehmer überwälzt; es handelt sich hier um den 
selten vorkommenden Ausnahmsfall, daß ein 
Dienstgeber, dem Exterritorialität zukommt, 
es ablehnt, den auf ihn entfallenden Teil des 
Sozialversicherungsbeitrages für seine Dienst­
nehmer zu entrichten. Da bei solchen Dienst. 
gebern ein Zwang zur Be(1chtung der österrei· 
chischen Rechtsvorschriften nicht ausgeübt 
werden kann, bleibt nichts anderes übrig, als 
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den Dienstnehmer in solchen Fällen mit dem 
gesamten Beitrag zu belasten. 

Zu § 54: 

Die Einrichtung der Sonderbeiträge im § 54 
wurde aus dem § 12 des Rentenbemessungs­
gesetzes vom 6. Juli 1954, BGBL Nr. 151, über­
nommen. Die Sonderzahlungen (13. oder 14. 
Monatsbezug, Weihnachts- und Urlaubsgeld 
und dergleichen mehr) werden also auch nach 
dem Inkrafttreten des ASVG. zur Leistung 
von Sonderbeiträgen in allen Zweigen der 
Sozialversicherung herangezogen. Gegenüber 
dem derzeit geltenden Recht tritt eine Ände­
rung vor allem insoweit ein, als im Hinblick 
auf die geänderten Bestimmungen des § 45 
über die Höchstbeitragsgrundlagendarauf Be­
dacht zu nehmen war, daß in der Unfall­
und Pensionsversicherung die Höchstbeitrags­
grundlage auf 3600 S erhöht wird, während in 
der Krankenversicherung die Höchstbeitrags­
grundlage mit 2400 S monatlich beibehalten 

.wird. Weitere Änderungen gegenüber dem 
geltenden Recht enthält Abs. 2 des § 54. 
Abs. 2 tritt an die SteHe des § 12 Abs. 2 des 
Rentenbemessungsgesetzes, das dort ebenfalls 
bereits die Möglichkeit bot, die Beiträge von den 
Sonderzahlungen bei bestimmten Versicher­
tengruppen in einheitlichen Hundertteilen des 
versicherungsmäßig erfaßten laufenden Lohnes 
festzusetzen·. Die Arbeitslosenversicherung wird 
im Text des § 54 Abs. 1 nicht genannt, weil 
dieser Versicherungszweig durch ein besonderes 
Gesetz (Arbeitslosenversicherungsgesetz;) ge" 
regelt ist. 

Zu den §§ 55 und 56: 

Diese Bestimmungen regeln die Dauer der 
Beitragspflicht im allgemeinen entsprechend 
der bisherigen bewährten Regelung. Die Ver­
pflichtung zur Weiterentrichtung der Beiträge 
für den Fall, daß der Versicherte beim Kran­
kenversicherungsträger nicht oder nicht recht­
zeitig abgemeldet worden ist, wird auf die 
Höchstdauervon drei Monaten nach dem Ende 
der Versicherung eingeschränkt. Derzeit be­
steht diese Verpflichtung für die Dauer eines 
Jahres nach dem Ausscheiden aus der Versiche­
rung. Die Verpflichtung zur Weiterentrichtung 
der Beiträge wird sich auf Beiträge zu allen 
Zweigen der Versicherung erstrecken, denen der 
Versicherte angehört hat. Damit wird die 
derzeit in der Praxis bestehende Rechtsun­
sicherheit bezüglich der Anwendbarkeit der 
Bestimmungen über die Weiterzahlung von 
Beiträgen bei nicht rechtzeitiger Abmeldung 
auch in der Unfall- und Pensionsversicherung 
aus der Welt geschafft werden. Neu ist die 
Bestimmung des Abs. 2 im § 56, wonach die 
allgemeinen· Beiträge bis zum· Zeitpunkt der 
Meldung oder· der sonstigen Feststellung auf 

Grund der bisherigen Beitragsgrundlage zu 
entrichten sind, wenn die Herabsetzung des 
Entgeltes vom. Dienstgeber nicht oder nicht 
rechtzeitig gemeldet. wird. Die Aufnahme 
dieser Bestimmung entspringt der Erwägung, 
daß die Meldesäumnis des Dienstgebers sich 
nicht zum Schaden des Versicherten oder des 
Versicherungsträgers auswirken darf. Auch 
die Bestimmung des Abs. 4, daß die Verlänge­
rung der Beitragspflicht keine Formalversiche­
rung im Sinne des § 21 bewirkt, wurde neu 
hinzugefügt. Es wird damit klar zum Ausdruck 
gebracht, daß aus der weiteren Verpflichtung 
zur Entrichtung der Beiträge nach dem 
Ausscheiden aus der versicherungspflichtigen 
Beschäftigung ein Leistungsanspruch des Ver­
sicherten nicht entstehen kann. 

Zu § 57: 

Die Beitragspflicht während einer durch 
Krankheit hervorgerufenen Arbeitsunfähigkeit 
ist in. gleicher Weise geregelt wie im derzeit 
geltenden Recht. Erhält der Dienstnehmer 
während einer solchen Arbeitsunfähigkeit sein 
Entgelt weiter, so sind auch Beiträge von 
diesem Entgelt zu entrichten. Was hiebei als 
Entgelt zu berücksIchtigen ist, richtet sich 
nach den Vorschriften des § 49 über den 
Entgeltbegriff. Daher werden Zuschüsse des 
Dienstgebers, . die für die Zeit des Anspruches 
auf laufende Geldleistungen . aus der Kranken­
versicherung gewährt werden, sofern diese 
Zuschüsse das Ausmaß von 50 v. H. der 
vollen Geld- und Sachbezüge vor dem Eintritt 
der Arbeitsunfähigkeit nicht erreichen, im 
Hinblick auf § 49 Abs. 2 Z. 9, wonach solche 
Bezüge nicht zum Entgelt im versicherungs­
rechtlichen Sinn gehören, nicht die Beitrags­
pflicht nach sich ziehen. . Die Beitragspflicht 
für die Dauer der durch Krankheit hervor­
gerufenen Arbeitsunfähigkeit wird daher nur 
bestehen, wenn Geld- und Sachbezüge aus 
dem Dienstverhältnis im Ausmaß von minde­
stens 50 v. H. der vollen Geld- und Sachbezüge 
vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit weiter­
gezahlt werden. In diesem Zusammenhang 
sei auf' die Regelung im Zweiten Teil der 
Vorlage (Leistungen der Krankenversicherung), 
und zwar auf die Bestimmung des § 143 
Abs. 1 Z. 3 über das Ruhen des Krankengeld­
anspruches bei Fortbezug des Entgeltes im 
KrankheitsfaJl hingewiesen. Nach dieser Be­
stimmung wird das Krankengeld zu ruhen 
haben, wenn de~ Versicherte das Entgelt 
während der mit Arbeitsunfähigkeit verbun­
denen Krankheit weiter bezieht, wobei wieder 
für den Entgeltbegriff die oben' angeführten 
Bestimmungen des § 49 maßgebend sein 
werden. Im Abs. 2 des § 57 wird angeordnet, 
daß für Versicherte ohne Entgelt, und zwar 
für Lehrlinge ohne Entgelt und für die in 
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Ausbildung stehenden Personen ohne Bezüge träge für die Unfall· und Rentenversicherung 
die allgemeinen Beiträge auch für die Dauer schließt· sich die Vorlage im § 63 Abs. 1 an 
einer durch Krankheit hervorgerufenen Arbeits· die im ~. Durchführungserlaß des Bundes· 
unfähigkeit weiter zu entrichten sind. Alle ministeriums für soziale Verwaltung zum 
diese Versicherten sind gemäß § 138 Abs. 2 Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 31. Ok­
vom Anspruch auf Krankengeld ausgeschlos- tober 1949, Zl. III.1510970-11fI949, Amtliche 
sen. Die Feststellung einer Arbeitsunfähigkeit Nachrichten' 1949, S. 571, getroffene. und 
infolge der Krankheit entfällt daher bei ihnen, praktisch erprobte Regelung über die Abfuhr 
weshalb auch eine, Befreiung von der Weiter- der Beiträge für die Arbeitslosenversicherung 
entrichtung der Beiträge während einer Ar- an. Ergänzend wurde noch hinzugefügt, daß 
beitsunfähigkeit von vornherein nicht in Frage die Träger der Krankenversicherung zu nicht 
kommt, zumal die Beiträge für sie auch während rechtzeitig abgeführten Beiträgen Verzugs­
der Dauer der Arbeitsleistung zu entrichten zinsen zu zahlen haben. Dadurch sollen längere 
sind, obwohl sie kein Entgelt beziehen. Verzögerungen in der Abfuhr der Beiträge 

Zu den §§ 58 b~ 63: 

Die hier aufgenommenen Bestimmungen 
über die Entrichtung der Beiträge (Fälligkeit, 
Einzahlung, Lohnabzug und Beitragsabfuhr) 
sind im wesentlichen dem geltenden Recht 
oder erprobten früheren Vorschriften des 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 1938 
nachgebildet. Der letzte Satz des § 58 Abs. 1, 
betreffend die Fälligkeit der Sonderbeiträge, 
wurde aus dem § 12 Abs. 1 dritter Satz des 
Rentenbemessungsgesetzes vom 6. Juli 1954 
übernommen. Im § 59 werden an Stelle' des 
im geltenden Recht (§ 397 a RVO.) vorge­
sehenen einmaligen ßäumniszuschlages bei 
nicht rechtzeitiger Entrichtung der Beiträge 
wieder laufende Verzugszinsen eingeführt, so 
wie dies im § 92 des Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetzes 1938 bestimmt war. Die 
Höhe der Verzugszinsen wird mit einem Hun­
dertsatz der Beitragsschuld festgesetzt, der 
um 2 v. H. über der jeweiligen Rate der 
Oesterreichischen Nationalbank für den Wech­
seleskompte liegt, während der nach gegen­
wärtigem Recht einzuhebende einmalige Säum­
niszuschlag mit 2 v. H. der rückständigen 
Beiträge zu berechnen war. Der einmalige 
Säumniszuschlag war für Btlitragsschuldner, 
die nut kurze Zeit in Verzug waren, äußerst 
belastend, während .er Beitragsschuldner, die 
längere Zeit in Verzug waren, begünstigte. 
Diese Unbilligkeit soll durch die Einführung 
der Verzugszinsen vermi.eden werden. 

Abs. 3 des § 60 trifft eine Neuregelung 
bezüglich der Sonderbeiträge, die von den 
Sonderzahlungen (13. oder 14. Monatsbezug, 
Weihnachts· oder Urlaubsgeld und dergleichen 
mehr) zu entrichten sind. Der auf den Ver­
sicherten entfallende Anteil an diesen Sonder. 
beiträgen soll demnach, sofern diesbezüglich 
nicht eine andere Regelung nach § 54 Abs. 2 
vereinbart worden ist, nur von der Sonder­
zahlung, nicht aber vom laufenden Entgelt 
abgezogen werden dürfen. 

Bezüglich der Abfuhr der von den Trägern 
der Krankenversicherung eingehobenen Bei· 

nach Möglichkeit hintangehalten werden. Das 
Ausmaß der: Verzugszinsen wurde in gleicher 
Höhe festgesetzt wie die Verzugszinsen, die 
zahlungssäumige Dieristgeber fÜr rückständige 
Beiträge zu entrichten haben (siehe § 59). 
Da es ausnahmsweise immerhin denk­
bar· wäre, daß den Träger der Kranken­
versicherung nachweisbar kein Verschulden 
an der verspäteten Abfuhr der Beiträge an 
die Träger der Unfall- oder Pensionsversiche­
rung trifft, werden im letzten Satz des § 63 
Abs. 4 diese Träger ermächtigt, auf die Zahlmlg 
von Verzugszinsen durch den abfuhrsäumigen 
Träger der Krankenversicherung ganz oder 
teilweise zu verzichten. 

Zu den §§ 64 bis 67: 

Das Verfahren zur Eintreibung der Beiträge 
wird im § 64 nach dem bewährten . Vorbild 
des früheren österreichischen Rechtes geregelt. 
Durch die Bezugnahme auf die Bestimmung 
des § 3 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
1950, BGBL Nr. 172, in der einleitenden 
Bestimmung des § 64 Abs. 1 ist sichergestellt, 
daß die Versicherungsträger die Eintreibung 
der ihnen zustehenden. Geldleistungen, ins· 
besondere also der Beiträge, unmittelbar beim 
zuständigen Gericht beantragen können, weil 
ihnen gemäß § 32 Abs. l' der Charakter 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften zu· 
kommt. Einer .allfälligen exekutiven Ein· 
treibung rückständiger Beitragsforderungen, 
sei es im Wege der politischen 'Exekution, 
sei es im Wege der in der Regel in Anspruch 
genommenen gerichtlichen Exekution: hat eine 
schriftliche Mahnung vorauszugehen. Der Voll· 
streckung selbst soll ein vom beitragsein. 
hebenden Versicherungsträger auszustellender 
Rückstandsausweis zugrunde gelegt werden. 

Für die Durchführung der Mahnung und 
die Mahngebühr soll!3n die einschlägigen Be­
stimmungen des § 13 Abs. 1 bis 4 des Abgaben­
einhebungsgesetzes 1951, BGBL Nr. 87, ent­
sprechend gelten. Diese besagen, daß die 
Mahnung in der Regel im Postweg zu bewirken 
ist und durch Zustellung eines Mahnschreibens 
(Mahnerlagscheines) vollzogen wird, in dem. 
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der Schuldner aufgefordert wird,' die Schuld 
binnen zwei' Wochen, von der Zustellung an 
gerechnet, zu bezahlen (Mahnklausel). Nach 
§ 13 Abs. 3 desAbgabenei~hebungsgesetzesl951 
beträgt die Mahngebühr bei einem einge­
mahnten Betrag bis zu 100 Seinschließlich 
1 v. H., von dem Mehrbetrag 0'5 v. H., 
mindestens jedoch 1 S und höchstens 200 S. 
Die Mahngebühr ist nach unten auf einen durch 
zehn teilbaren Groschenbetrag abzurunden. 
Die MahngebÜhr ist in den Rückstandsausweis 
aufzunehmen. 

Durch die gegenwärtig geltende Verordnung 
über die Rangstellung der Beitragsrückstände 
zur Sozialversicherung, im Konkursverfahren 
yom 7. Mai 1942, DRGBI. I S. 330, wurden 
die Beitragsrückstände in der Sozialversiche­
rung, soweit sie nicht weiter als ein Jahr vor 
der Konkurseröffnung oder vor dem Ableben 
des Gemeinschuldners zurückliegen, in die 

'erste Klasse der Konkursforderungen ein­
gereiht, mithin günstiger behandelt als die 
Steuern und andere öffentliche Abgaben. 
Nach dem früheren österreichischen Recht 
(siehe insbesondere § 91 Abs. 1 letzter Satz 
'Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 1938) 
genossen die Sozialversicherungsbeiträge unter­
schiedslos im Konkurs- und Ausgleichsver~ 
fahren nur das Vorzugsrecht der Steuer­
rückstände. Auch § 52 der Österreichischen 
Konkursordnung wies die Sozialversicherungs­
beiträge, die nicht früher als drei Jahre vor 
der Konkurseröffnung fällig geworden sind, 
ebenso wie die Steuern und anderen öffent­
lichen Abgaben der zweiten Klasse der Kon­
k.ursforderungen zu; ältere Rückstände ge­
hörten gemäß § 53 der Konkursordnung in 
die dritte Klasse. Diese Bestimmung der 
Konkursördnung wurde mit dem Inkraft­
treten der, oben erwähnten Verordnung vom 
7. Mai 1942, DRGBI. I S. 330, praktisch 
außer Kraft gesetzt. 

Die Vorlage beschränkt sich im § 65 Abs. 1 
auf den Hinweis auf die einschlägigen jeweils 
geltenden Vorschriften der Ausgleichs- und 
der Konkursordnung. Hiebei wurde darauf 
Bedacht genommen, daß eine Abänderung 
und Ergänzung der Konkursordnung unter 
anderem auch hinsichtlich der Rangordnung 
der Beitragsrückstände in der Sozialversiche­
rung in die Wege geleitet worden ist. Danach 
.soll eine zweite Klasse neu geschaffen werden, 
in die Rückstände von Beiträgen zur Sozial­
versicherung und Ansprüche der "Urlaubs­
kasse der Arbeiter in der Bauwirtschaft" aus 
der Nichterfüllung der dem Dienstgeber nach 
dem Bauarbeiter-Urlaubsgesetz, BGBI. Nr. 811 
1946, obliegenden Verpflichtungen gehören 
sollen, und zwar soweit solche Rückstände und 
Ansprüche das letzte Jahr vor der Konkurs-

eröffnung oder vor dem Ableben des Gemein­
schuldners betreffen. In der ersten Klasse 
sollen also nur die im § 51 der Konkursordnung 
genannten Kosten, Forderungen und An­
sprüche, darunter insbesondere die Forde­
rungen von Dienstnehmern an Dienstbezügen, 
verbleiben. In die dritte Rlasse werden die 
Steuern, Gebühren und so weiter und in die vierte 
Klasse alle Übrigen Konkursforderungen ein­
gereiht werden. Da im gegenwärtigen Zeit­
punkt nicht feststeht, wann die Novelle zur 
Konkursordnung und wann das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz tatsächlich in Kraft 
treten werden, ist es notwendig, für den 
Fall eines späteren Inkrafttretens der Novelle 
zur Konkursordnung bis dahin die derzeit 
geltenden Vorschriften der Verordnung über 
die Rangstellung der Beitragsrückstände zur 
Sozialversicherung im Konkursverfahren vom 
7. Mai i942, DRGBI. I S. 330, weiter für 
anwendbar zu erklären. Eine diesbezügliche 
Schlußbestimmung enthält§ 541 Abs. 6 der 
Vorlage. 

Eine Neuerung gegenüber dem derzeit gel­
tenden Recht enthält die Bestimmung des 
§ 65 Abs. 2 erster Satz, wonach rückständige 
Beiträge aus dem letzten Jahr vor der Bewilli­
gung einer Zwangsverwaltung oder Zwangs­
verpachtung, die sich· auf Versicherungsver­
hältnisse aus dem betreffenden Betrieb oder 
aus der Unternehmung beziehen, vor den 
rückständigen Steuern und öffentlichen Ab­
gaben zu berichtigen sind. Hiedurch soll den 
Sozialversicherungsbeiträgen auch bei, der 
Zwangsverwaltung oder Zwangsverpachtung 
eine günstigere Stellung gegenüber den Steuern 
eingeräumt werden. 

Im Verfahren zur Eintreibung der Sozial­
versicherungsbeiträge fehlte nach bisherigem 
Recht eine Bestimmllng über die Sicherung 
der Beiträge durch eine vorläufige Sicher­
stellungsanordnung, wie sie im § 16 des 
Abgabeneinhebungsgesetzes 1951 für öffent­
liche Abgaben vorgesehen ist. In der Praxis 
der Versicherungsträger hat sich ergeben, daß 
bei gewissen Unternehmungen Eintreibungs­
maßnahmen nach Eintritt, der Fälligkeit. und 
Vollstreckbarkeit der Beitragsforderungen wir­
kungslos bleiben.' Zur Abwendung einer Ge­
fährdung oder Erschwerung der Eintreibung 
der Beiträge ist bei solchen Unternehmungen 
die Erlassung einer Sicherstellungsanordnung 
erforderlich, noch bevor die Beitragsforderung 
der Höhe nach feststeht und vollstreckbar 
geworden ist. Durch die im § 66 erklärte 
Anwendbarkeit der Bestimmungen des § 16 
Abs. 1 bis 3 des Abgabeneinhebungsgesetzes 
1951 auf Beitragsforderungen in der Sozial­
v:ersicherung erlangen die beitragseinhebenden 
Versicherungsträger die gleichen Möglichkeiten 
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ungebührlieh entrichteter Beiträge im all­
gemeinen in sechs Monaten nach Ablauf des " 
Kalenderjahres, in dem sie entrichtet worden 
sind; in der Rentenversicb.erung ist diese Ver­
jährungsfrist derzeit mit zwei Jahren festge­
setzt (§ 1445 c RVO.). In der Vorlage wird 
diese Frist der zweijährigEm Verjährungsfrist 
für die Einforderung rückständiger Beiträge 
durch den Versicherungsträger angeglichen. 

Die Maßnahmen zur Sicherung der Beiträge 
werden schließlich im § 67 durch Übernahme 
einiger Haftungsbestimmungen des früheren 
österreichischen Rechtes erweitert. Die bezüg­
,ichen Bestimmungen wurden auf Vorschlag 
desHauptverbandes der österreichischen Sozial­
versicherungsträger einschlägigen Bestimmun­
gen des ehemaligen Gewerblichen Sozialver-
sicherungsgesetzes 1938 nachgebildet. Soweit Zu § 70: 
es sich bei den zur Haftung Herangezogenen Hier wird eine Sonderregelung für den Fall 
nicht um Personen handelt, denen selbst in vorgesehen, daß der PHichtversicherte gleich­
irgendeinerForm die Dienstgebereigenschaft zeitig in mehreren versicherungspflichtigen Be­
zukommt, ist die Haftung darin begründet, schäftigungen steht und die Summe der Bei­
daß entweder der zur Haftung Herangezogene tragsgrundlagen für diese Beschäftigungen die 
am geschäftlichen Erfolg des Unternehmens, Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsver­
in dem der Versicherte beschäftigt ist, beteiligt sichermig im Betrage von 120 S täglich (§ 45 
ist, oder daß, wie dies beim Wechsel des -Abs. 1lit. b) überschreitet. Die Regelung knüpft 
Betriebsnachfolgers der Fall ist, die Beitrags- an die Regelung des § 45 Abs. 2 an, wonach bei 
schuld des Betriebsvorgängers als auf dem gleichzeitiger mehrfacher- Beschäftigung des 
Unternehmen lastend angenommen wird. Die Pflichtversicherten die Beiträge .in jedem ein­
weitergehenden Haftungen für Beitragsschul- zeInen Beschäftigungsverhältnis unter Berück­
digkeiten, - wie sie im Gewerblichen Sozial- sichtigung der Höchstbeitragsgrundlage zu 
versicherungsge~etz 1938 vorge~ehen waren, bemessen sind. Da es bei dieser Regelung 
wie zum Beispiel die Haftung des Ehegatten, vorkommen kann, daß die Beitragsgrundlagen 
des Bauherrn und so weiter, wurden in die bei mehreren Beschäftigungen in der Summe 
Vorlage nicht übernommen, weil sie von der die Höchstbeitragsgrundlage übersteigen, ist 
Dienstgeberseite als zu weitgehend und nicht es im Hinblick auf die Bestimmung des § 244 
ausreichend begründet abgelehnt wurden. Abs. 3 im Vierten Teil der Vorlage (Pensions­

Zu § 68: 

Die Bestimmungen über die Verjährung der 
Beiträge bringen gegenüber der derzeit gelten­
den noch aus dem Reichsversicherungsrecht 
stammenden Regelung (§ 29 RVO.) insofern eine 
Verbesserung der Stellung des Versicherungs­
trägers bei der Einbringung rückständiger 
Beiträge mit sich, als dem Versicherungsträger 
eine zweijährige Frist zur Geltendmachung des 
Rechtes auf Feststellung der Beitragsschuld 
und eine weitere zweijährige Frist zur Geltend­
machungdes Rechtes zur Einforderung fcst­
gestellter Beitragsschulden eingeräumt wird. 
Auch in dieser Bestimmung wurde früheres 
österreichisches Recht (§ 90 GSVG. 1938 und 
§ 191 Landarbeiterversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 235/1928) wieder hergestellt. 

Zu § 69: 

Die Rückforderung ungebührlich entrich­
teter Beiträge wird hier auf Grund der Er­
fahrungen der Praxis nach den Vorschlägen 
des Hauptverbandes der österreichischen Sozial­
versicherungsträger geregelt. Gegenüber dem 
derzeit geltenden Recht (§§ 29 Abs. 1 und 
1445 c RVO.) ist dieF~istfür die Rückforderung 
ungebührlich entrichteter Beiträge erweitert 
worden. Nach § 29 Abs. 2 RVO. verjährt 
nämlich. der Anspruch auf Rückerstattung 

versicherung), wonach die Beitragsgrundlagen 
von sich zeitlich deckenden Versicherungs­
zeiten zusammengerechnet und nur bis zur 
Höchstbeitragsgrundlage berücksichtigt wer­
den, notwendig, in der Pensionsversicherung 
dafür vorzusorgen, daß die Beiträge, die von 
dem die Höchstbeitragsgrundlage übersteigen­
den Betrag der Summe der Entgelte entrichtet 
worden sind, auch auf der Leistungseite in 
irgendeiner Form berücksichtigt oder aber 
zurückerstattet werden. Die' Vorlage läßt 
daher diese Mehrbeiträge als Beiträge zur 
Höherversicherung gelten, wenn der Versicherte 
einen diesbezüglichen Antrag beim zuständigen 
Träger der Pensionsversicherung stellt. In der 
Krankenversicherung werden die geleisteten 
Mehrbeträge in der Weise honoriert, daß die 
Barleistungen aus jeder der mehreren Beschäfti­
gungen von.der in jeder einzelnen Beschäftigung . 
in Betracht kommenden Beitragsgrundlage 
ohne Rücksicht darauf, ob die Summe dieser 
Beitragsgrundlagen die Höchstbeitragsgrund­
lage überschreitet, gewährt werden. 

Zum 2. Unterabschnitt (§§ 71 bis 75): Sonstige 
Beiträge zur PfliChtversicherung. 

Zu § 71: 

§ 71 der Vorlage über die Beiträge in der 
Unfallversicherung bei der Versicherungsan-

3 
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stalt der österreichischen Eisenbahnen ersetzt' Rahmen des Erforderlichen festgesetzt werden 
die einschlägigen Vorschriften des § 80 SV-ÜG. soll. Als untere Grenze für die Beitragsgrund-
1953 und die dort bezogenen alten Vorschriften lage wird der Betrag von 16 S täglich (eIit. 
des § 16 Abs. 3 des Unfallversicherungsgesetzes sprechend der derzeit geltenden Mindestbei. 
1929, BGBI. Nr. 150. An die Stelle der sonst tragsgrundlage gemäß § 13 des Rentenbe­
in der Sozialversicherung, auch in der aUge. messungsgesetzes, BGBL Nr. 151{1954), als 
meinen Unfallversicherung, vom Arbeitsver- obere Grenze ~er Betrag. von 120 S täglich 
dienst des einzelnen Versicherten berechneten (entsprechend der Höchstbeitragsgrundlage in 
Beträge treten also in der Unfallversicherung der Unfall- und Pensionsversicherung gemäß 
beiderVersicherungsanstaltderösterreichischen § 45 Abs. 1 lit. b) bestimmt. Die angeführten 
Eisenbahnen Beiträge, die lohnsummenmäßig Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem 
für jede Eisenbahnunternehmung oder jeden jetzt geltenden Recht waren notwendig, um 
sonstigen in Betracht kommenden Betrieb er· verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die zu 
mittelt werden. Die Höchstbeitragsgrundlage weitgehcndeVerordnungsermächtigung im § 79 
ist bei der Feststellung der Lohnsumme als Abs. 6 SV-ÜG. 1953 zu begegnen. 
Grundlage für die Ermittlung der Beiträge nicht 
zu berücksichtigen; wohl aber sind Sonder­
zahlungen nach § 49 Abs. 2, soweit sie als 
Grundlage für die Bemessung der Sonder­
beiträge für das betreffende Kalenderjahr 
heranzuziehen sind (13. oder 14. Monatsbezug, 
Weihnachts- und Urlaubsgeld und dergleichen 

'mehr), in die Lohnsumme einzubeziehen. 

Zu § 72: 

An dieser Stelle wurden nahezu wörtlich die 
derzeit geltenden Bestimmungen des § 79 
SV-ÜG. 1953 über die Aufbringung der Mittel 
für die landwirtschaftliche Unfallversicherung 
übernommen. Auch diese Sonderregelung be­
steht schon seit vielen Jahren. Sie hat sich 
in der Praxis durchaus bewährt und muß 
schon deshalb auch weiterhin beibehalten 
werden, weil in der Unfallversicherung bei 
der Land· und Forstwirtschaftlichen Sozial· 
versicherungsanstalt auch alle selbständigen 
Unternehmer und deren mitarbeitende Fa­
milienangehörigen einbezogen sind, die wegen 
des Fehlens einer Krankenversicherung einzeln 
nicht zur Versicherung gemeldet werden, 
daher namentlich gar nicht erfaßt sind und 
bei denen die Festsetzung einer individuellen 
Beitragsgrundlage in der Durchführung auf 
große Schwierigkeiten stoßen würde. Im 
Abs. 6 des § 72 wird die Aufbringung der 
Mittel für Personen geregelt, die der landwirt· 
schaftlichen. Unfallversicherung unterliegen, 
für die aber der Beitrag weder auf Grund des 
Arbeit,sverdienstes des einzelnen Versicherten 
noch auch in Form eines Zuschlages zur Grund­
steuer ermittelt werden kann - es sind dies 
zum Beispiel Lohndrescher ohne Grund­
besitz. Zunächst wird bestimmt, ,daß für 
solche . Personen die Beiträge zur Gänze 
vom Betriebsinhaber zu tragen sind. Er­
gänzend hiezu wird noch angeordnet, 
daß diese Beiträge von einer durch dic 
Satzung des Unfallversicherungsträgers zu be­
stimmenden kalendertäglichen Beitragsgrund­
lage zu bemessen sind, wobei die Beitragsgrund­
lage ,einheitlich. mit einem festen Betrag im 

Zu § 73: 

Gemäß § 83 Abs. 4 SV.ÜG. 1953 in der Fas­
sung der 2. Novelle vom 7. April 1954, BGBL 
Nr. 97, ha~en die Träger der Invaliden- und 
Angestellten(Pensions)versicherung für jeden 
krankenversicherten Rentenempfänger einen 
Beitrag an den zuständigen Träger der Kranken· 

. versicherung zu zahlen, dessen Höhe im 
Rahmen des Erforderlichen und von einem 
gewissen Betrag aufw.ärts an auch unter Be. 
dachtnahme auf die allgemeine finanzielle 
Lage des Trägers der Krankenversicherung, 
höchstens jedoch mit 30 S monatlich vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung 
auf begründeten Antrag des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger 
festgesetzt wird. Die ständig ansteigenden 
Kosten der Krankenpflege (ärztliche Hilfe, 
Heilmittel, Krankenanstaltspflege) brachten es 
mit sich, daß' die festen Beitragssätze im Be­
reich der einzelnen Krankenkassen von Zeit 
zu Zeit immer wieder geprüft und neu fest· 
gesetzt werden mußten. Um der Notwendig­
keit der immer wiederkehrenden Neufest· 
setzung der Beiträge auszuweichen, wird auf 
Vorschlag des Hauptverbandes der öster. 
reichischen Sozialversicherungsträger im §73 
von den starren Beitragssätzen abgegangen und 
ein Gesamtbeitrag jedes einzelnen Trägers 
der Pensiof\sversicherung vorgesehen, der mit 
einem Hundertsatz des Gesamtaufwandes des 
betreffenden Trägers der Pensionsversicherung , 
an ausgezahltEm Renten, bestimmt und zu­
nächst an den Hauptverband einzuzahlen 
sein wird, dem es seinerseits obliegen soll, die 
so einfließenden Mittel auf die in Betracht 
kommenden Träger der Krankenversicherung 
nach einem vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung festzusetzenden Schlüssel 
aufzuteilen, Dieses Verfahren bedeutet gegen· 
über dem derzeit geltenden Verfahren der 
Beitragsfestsetzung in der Krankenversiche· 
rung der Rentner eine" wesentliche Verein· 
fachung. ' Es ermöglicht überdies, daß die 
Träger der Krankenversicherung ohne uno 
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nötigen Verzug in den Besitz der erforderlichen I nis annäherungsweise angepaßt wird. Es wäre 
Mittel für die Durchführung der Kranken- nicht mehr angebracht, den einzubehaltenden 
versicherung der Rentner gelangen. Der Hun- Betrag bei den nach dem neuen Recht zu­
dertsatz wird verschieden hoch sein, je nach erkannten Renten einheitlich mit dem geringen 
dem, ob es sich um Rentenbezieher handelt, Betrag von 4·40 S monatlich festzusetzen. 
die bei einer" Landwirtschaftskrankenkasse Bemerkt sei noch, daß der mit einem Hundert­
versichert sind (6 v. H.), oder ob es sich um satz der Rente zu bemessende Betrag, der 
Rentenbezieher handelt, die bei einer Gebiets- von der Rente einzubehalten ist, auch von 
krankenkasse versichert sind (7 v. H.). Diese Hinterbliebenenrenten mit Ausnahme von 
Beitragssätze können im Verordnungsweg auf Waisenrenten einzubehalten sein wird; auch 
7·5 v. H. beziehungsweise 6·5 v. H. des im von den Rentensonderzahlungen nach § 105 
Abs. 2 näher bezeichneten Aufwandes erhöht wird ein Betrag im gleichen Hundertsatz 
werden, wenn: die Erfüllung folgender zwei wie von der laufenden Rente einzubehalten 
Voraussetzungen nachgewiesen wird: sein. Hingegen wird der Betrag, den die 

1. die Beitragssätze nach Abs. 2 reichen Empfänger von Altrenten zu leisten haben 
nicht aus, um die Summe der Aufwendungen werden, unve::ändert mi~ 4'4~ S ~onatlich 
in der Krankenversicherung der Rentner bei festgesetzt blClb?n. So~eIt es sICh be.l solchen 
den in Betracht kommenden Trägern der Altrenten u~ Hmterbliebenenrente? Je.der Art 
Krankenversicherung (Gebietskrankenkassen handelt, entfallt der Abzug - so WIe bIsher -
und Landwirtschaftskrankenkassen insgesamt zur Gänze. Von den Rentensonderzahlungen 
bet,rachtet) zu decken; wird bei Altrenten gleichfalls - so wie bis­

her - kein Abzug für die Krankenversicherung 2. die allgemeine finanzielle Lage der Kran­
kenversicherung (wieder Gebietskrankenkas­
sen und Landwirtschaftskrankenkassen ins­
gesamt betrach~et) läßt die Erhöhung erfor­
derlich erscheinen, wobei auch die Vermögens­
lage entsprechend zu qerücksichtigen sem 
wird. 

Die unterschiedliche Festsetzung der Bei­
tragssätze für Gebiets- und Landwirtschafts­
krankenkassen findet ihre Begründung darin, 
daß die Aufwendungen der Landwirtschafts­
krankenkassen für die Krankenpflege, nament­
lich für die Krankenanstaltspflege, durch­
schnittlich niedriger sind als die Aufwendungen 
der Gebietskrankenkassen für die gleichen 
Leistungen. 

Die Rentenerp.pfänger werden an der Auf­
bringung der Mittel für ihre Krankenver­
sicherung in der Weise beteiligt, daß von der 
Rente ein Betrag einbehalten wird." Dieser 
Einbehalt ist verschieden geregelt, je nachdem 
ob es sich um Renten handelt, die schon 
nach den Bestimmungen des Vierten Teiles 
des ASVG. oder noch nach früheren leistungs­
rechtlichen Bestimmungen zuerkannt worden 
sind (sogenannte Altrenten). Bei den nach 
neuem Recht zuerkannten Renten ist der 
einzubehaltende Betrag mindestens mit I"v. H. 
der Rente, -jedoch nicht weniger als mit 4·40 S 
monatlich, höchstens mit 2·6 v. H. der Rente 
im Verordnungswege festzusetzen;. innerhalb 
dieser Grenzen ist er nach der Rentenhöhe 
zu staffeln. Diese Regelung erfolgt unter 
Bedachtnahme darauf, daß das neue Leistungs­
recht in der Pensionsversicherung in seinem 
Aufbau hinsichtlich des Verhältnisses der 
Höhe der Rente zum Arbeitsverdienst weit­
gehend an das Pensionsrecht der Bediensteten 
m einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-

der Rentner zu machen sein. . 
In der Krankenversicherung der Bezieher 

einer Rente aus der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung und aus der von der 
Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen durchgeführten Pensionsver­
sicherung der Arbeiter soll die Zahlung 
von Beiträgen überhaupt entfallen, weil 
die Träger dieser Pensionsversicherungen 
gleichzeitig auch Träger der Kranken­
versicherung sind. Da aber gemäß § 444 
Abs. 3 bei diesen beiden Versicherungs­
trägern die Erfolgsrechnung für die einzelnen 
Versicherungszweige getrennt aufzustellen ist, 
wird die Pensionsversicherung der Kranken­
versicherung" den Aufwand für die Kranken­
versicherung der Rentner zu erstatten haben. 
Es kann hiefür auch ein Pauschbetrag satzungs­
mäßig festgesetzt werden, <;lamit die Schwierig­
keiten, die sich bei der Ermittlung der: tat­
sächlichen Aufwendungen hinsichtlich der Arzt­
hilfe und der Heilmittel in der Praxis ergeben 
könnten, vermieden werden. 

Zu den §§ 7~ und 75: 

Für die in der Unfallversicherung teil­
versicherten selbständig Erwerbstätigen, so­
weit sie Mitglieder einer Kammer der gewerb­
lichen Wirtschaft sind, 'ist der Beitrag derzeit 
durch die Satzung der Allgemeinen Unfall­
versicherungsanstalt mit 30 S jährlich fest­
gesetzt. Dieser Beitrags!,!atz, mit dem die 
Anstalt bisher das Auslangen gefunden hat, 
wurde auch in die Vorlage eingesetzt. Da 
nach der" Vorlage der Kreis der in die Unfall­
versicherung einbezogenen Gewerbe- und Han­
deltreibenden wesentlich erweitert wird - ge­
genwärtig sind nur etwa" zwei Drittel dieses 
Personenkreises durch die Satzung in die 
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Unfallversicherung einbezogen -, muß zu­
nächst abgewartet werden, ob der Beitragssatz 
von 30 S jährlich auch weiterhin ausreichend 
sein wird. Sollte sich nach einiger Zeit der 
Durchführung der Versicherung ergeben, daß 
die Anstalt mit diesem Beitragssatz nicht das 
Auslangen findet, um die Aufwendungen für 
die Unfallversicherung der selbständig Er­
werbstätigen zuzüglich einer entsprechenden 
Quote für Verwaltungsspesen zu decken, so 
ist das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung ermächtigt, einen höheren Betrag 
als 30 S, jedoch höchstens 60 S mit Zustim­
mung des Hauptausschusses des Nationalrates 
als Jahresbeitrag festzusetzen. Für die in 
der Land- und Forstwirtschaft selbständig 
Erwerbstätigen gilt bezüglich der Beiträge zur 
Unfallversicherung die Sonderregelung gemäß 
§ 72. 

Die im letzten Satz des Abs. 1 aufgenom­
mene Regel, daß der Beitrag zur Unfall­
versicherung der Versicherungsvertreter in den 
Vetwaltungskörpern der Versicherungsträger 
in gleicher Höhe einzuheben ist wie der Beitrag 
zur· Unfallversicherung der selbständig Er­
werbstätigen, die Mitglieder einer Kammer 
der gewerblichen Wirtschaft sind, ist nur an­
wendbar, soweit nicht die Beitragssonder­
regelung nach § 7l (für Eil;lenbahnen) oder nach 
§ 72 (für die Land- und Forstwirtschaft) Platz 
greift. 

Die Regelung der Beiträge der gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. c und d nur in der Unfall­
versicherung Teilversicherten wird - ab­
gesehen von der Beitragsregelung in der land­
wirtschaftlichen Unfallversicherung - so wie 
bisher der Satzl;ng des Unfallversicherungs­
trägers überlassen. Für die im Verordnungs­
weg in die Krankenversicherung einbezogenen 
Personen soll die Verordnung auch die Auf­
bringung der Mittel regeln. Die Vorlage 
setzt. jedoch dieser Satzungs- beziehungsweise 
Verordnungsermächtigung durch Aufstellung 
von Grenz beträgen beziehungsweise Grund­
sätzen Schranken. 

Zum 3. Unterabschnitt (§§, 76 bis 79) : 
Beiträge zur freiwilligen Versicherung. _ 

Zu den §§ 76 bis 79: 
Während die bei den ersten Unterabschnitte 

.sich ausschließlich mit der Aufbringung der 
Mittel für Pflichtversicherte befassen, regelt 
der 3. Unterabschnitt ausschließlich dic Bei­
träge zur freiwilligen Versicherung der in 
den §§ 16 bis 20 bezeichneten Arten (Weiter­
versicherung in der Kranken- und Pensions­
versicherung, Selbstversicherung in der Kran­
kenversicherung für' selbständige Landwirte 
und ihre Familienangehörigen sowie für sonstige 
selbständig Erwerbstätige, Selbstversicherung 
in der Unfallversicherung und Höherver-

sicherung in der Pensionsversicherung). In 
der Weiterversicherring im Anschluß an eine 
Pflichtversicherung auf Grund ,der Beschäfti­
gung (Tätigkeit) wird - ähnlich wie im 
derzeit geltenden Recht -die (allgemeine) 
Beitragsgrundlage im letzten Beitragszeitraum 
vor dem Ausscheiden aus der Pflichtversiche­
rung herangezogen, unter gewissen Voraus­
setzungen aber auf Antrag des Versicherten 
auch eine niedrigere Beitragsgrundlage zu­
gelassen, jedoch nicht unter 7 S für den Kalen­
dertag. Dieser Betrag stellt gemäß § 5 Abs. 2 
die unterste Grenze des täglichen Entgeltes 
dar, bei der die Ausnahme VOll der Ver­
sicherungspflicht wegen Geringfügigkeit der 
Beschäftigung nicht eintritt. .Für Selbst­
versicherte soll die Beitragsgrundlage durch 
die Satzung des Versicherungsträgers innerhalb 
von Grenzen festgesetzt werden, die nach 
unten durch den Betrag von .16 S täglich, 
das ist der Betrag der gegenwärtig geltenden 
täglichen Mindestbeitragsgrundlage (§ 13 Abs. 1 
Rentenbemessungsgesetz, BGBl. Nr. 151/1954) 
und riach oben durch den Betrag der Höchst­
beitragsgru.ndlage in der in Betracht kommen­
den Versicherung (80 S in der Kranken­
versicherung beziehungsweise 120 S in der 
Unfallversicherung) gebildet werden. Dem 
Versicherungsträger wird es also freigestellt 
sein, ob er - eventuell gruppenweise - feste 
Beträge als Beitragsgrundlagen in seiner Sat­
zung bestimmt oder das Erwerbseinkommen 
des selbständig Erwerbstätigen als Beitrags­
grundlage heranzieht. Für die freiwillige 
Höherversicherung in der Pensionsversicherung 
kann der Versicherte die Höhe des Beitrages 
selbst bestimmen, doch muß der ' Beitrag 
mindestens 10 S monatlich betragen; er darf 
den Betrag von 240 S monatlich nicht über­
steigen (§ 77 Abs. 2 zweiter Satz). 

Bezüglich des Ausmaßes der Beiträge für 
frei willig Versicherte wird bemerkt: 

Die Vorlage überläßt es der Satzung des 
Versicherungsträgers, den Hundertsatz der Bei~ 
tragsgrundlagefür die Höhe des Beitrages in 
der Krankenversicherung für Weiter- und 
Selbstversicherte zu bestimmen. Als Ober­
grenze hiefür wird jedoch der Beitragssatz 
erklärt, der für die Krankenversicherung der 
der Pensionsversicherung der Angestellten zu­
gehörigen Pflichtversicherten gilt. - Da in der 
Krankenversicherung der' pflichtversicherten 
Angestellten der Beitragssatz höchstens 
4,'5 v. H: der Beitragsgrundlage betragen 
darf (§ 51 Abs. 2), darf auch die Höhe des 
Beitrages in, der Krankenversicherung für 
Weiter- und Selbstversicherte nicht höher 
als mit 4'5 v. H. der Beitragsgrundlage fest­
gesetzt werden. Diese Begrenzung ist deshalb 
gerechtfertigt; weil freiwillig Versicherte keinen 
Anspruch auf Krankengeld beziehungsweise 

Zu 599 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)36 von 144

www.parlament.gv.at



Familien(Tag)geld haben und das Erfordernis 
in der freiwilligen Krankenversicherung das 
in der Krankenversicherung der pflichtver­
sicherten Angestellten, bei denen Krankengeld 
beziehungsweise Familien(Tag)geld wegen des 
Fortbezuges von Entgelt frühestens erst ab 
Beginn der 7. Woche gewährt werden, nicht 
übersteigen wird. Auch in der Unfallversiche­
rung wird die Festsetzung des Beitragssatzes 
für Selbstversicherte der satzungsmäßigen Re­
gelung im Rahmen des Erforderlichen über­
lassen. In der Pensionsversicherung bestand 
hingegen kein triftiger Grund, für Weiter­
versicherte eine besondere Regelung hinsicht­
lich des Beitragssatzes zu tr~ffen; es soll 
daher der gleiche Hundertsatz der Beitrags­
grundlage, wie er für Pflichtversicherte gilt, 
auch für Weiterversicherte in der Pensions­
versicherung gelten. Zu den Bestimmungen 
des § 78 über die Fälligkeit, Einzahlung und 
Haftung sei bemerkt, daß zur Sicherung der 

. Einbringung der Beiträge in der freiwilligen 
Kranken- und Unfallversicherung der Familien­
angehörigen selbständig Erwerbstätiger (selb­
ständig erwerbstätiger Landwirte) eine Haftung 
des selbständig Erwerbstätigen (des Land­
wirtes) z~r ungeteilten Hand mit dem ver­
sicherten Familienangehörigen, der ja selbst 
oft über kein eigenes Einkommen verfügt, 
vorgesehen ist. 

Zum 4. Unterabschnitt (§ 80): Beiträge des 
Bundes. 

Zu § 80: 

Dieser Unterabschnitt, der nur aus dem § 80. 
besteht; regelt die Beitragsleistung des Bundes 
in der Sozialversicherung, insbesondere in der 
Pensionsversicherung. Diese Beitragsleistung 
des Bundes ist nicht mehr, so wie dies im 
gegenwärtigen Recht (§ 85 Abs. 3 SV-OG. 1953, 
in der Fassung des § 15 Rentenbemessungs­
gesetz, BGBI. Nr. 151/1954) vorgesehen ist, 
aus einem mit einem bestimmten Hundertsatz 
des Rentenaufwandes festgesetzten Beitrag 
und einer allfälligen Ausfallhaftung zusammen­
gesetzt, sondern für alle Träger der Pensions­
versicherung mit dem Betrag bestimmt, um 
den uo. v. H. des im Abs. 2 umschriebenen 
Leistungsaufwandes für das betreffende Ge­
schäftsjahr die Einnahmen des Versicherungs­
trägers für dieses Geschäftsjahr übersteigen. 
Eine Beitragsleistung des Bundes wird daher 
bei den Trägern der Pensionsversicherung - ab­
gesehen von der Verpflichtung' des Bundes, in 
den Jahren 1956 bis 1960. ein Viertel der Auf­
wendungen für die Ausgleichszulagen zu tragen 
(§§ 299 und 522 Abs. 3 und 4) 
entfallen, bei denen in einem Geschäfts­
jahr die Einnahmen ausreichen, um den ge­
samten im Abs. 2 umschriebenen Leistungs­
aufwand zuzüglich eines zehnprozentigen Zu-
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schlages als pauschalierte A bgeltung für die 
sonstigen Ausgaben des Versicherungsträgers 
(insbesondere der Verwaltungsspesen) zu decken. 
Bei der Anwendung dieser Regel allein würde 
jede Rücklagenbildung bei den Versicherungs­
trägern ausgeschlossen sein; sie würde darüber 
hinaus bei dem einen oder anderen Ver­
sicherungsträger sogar dazu führen, daß eine 
in früherer Zeit angesammelte Rücklage nach 
und nach aufgezehrt wird, wenn die sonstigen 
Ausgaben mehr als 10 v. H. des Rentenauf­
wandes ausmachen. Um dieser Gefahr vor­
zubeugen und den Pensionsversicherungsträgern 
wenigstens eine Betriebsreserve in bescheide­
nem Ausmaß zu sichern, wird in der Vorlage für 
die Jahre 1958,1959 und 1960. eine zusätzliche 
Regelung in diesem Sinn getroffen, daß bei 
der Gegenüberstellung der Einnahmen und 'des 
Rentenaufwandes zuzüglich des zehnprozen­
tigen Zuschlages für die' sonstigen Aufwen­
dungen nicht die vollen Einnahmen, die in 
'den genannten Geschäftsj ahren erzielt werden, 
sondern nur die um 5 v. H.- verringerten 
Beitragseinnahmen berücksichtigt werden; wo­
bei wieder diesen Beitragseinnahmen ein Betrag 
hinzugerechnet wird, 'der einem bestimmten 
Hundertsatz (7 v. H.) des Reinvermögens des in 
Betracht kommenden Versicherungsträgers ~m 
Schluß des vorangegangenen Geschäftsjahres 
entspricht. Durch diese zusätzliche Regelung 
soll erreicht werden, daß einerseits Ver­
sicherungsträger, die über keine entsprechende 
Betriebsreserve verfügen, eine solche in den 
Jahren 1958,1959 und 1960. ansammeln können 
und daß anderseits Versicherungsträger, die 
bereits über Rücklagen in entsprechender 
Höhe _oder darüber hinaus verfügen, eine 
geringere Beitragsleistung des Bundes erhalten, 
so daß sie unter Umständen genötigt sein 
werden, ihre Rücklage anzugreifen, um die 
sonstigen Ausgaben, wie· insbesondere die 
Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner 
und die Verwaltungsspesen zu bestreiten. 
Was außer den laufenden Renten noch zum 
Rentenaufwand zählt, wird im § 80. Abs. 2 
ausdrücklich angeführt; es sind dies außer 
den"Renten und Rentensonderzahlungen ein­
schließlich der Zuschüsse (Kinderzuschüsse und 
Hilflosenzuschuß) und den Wohnungsbeihilfen 
die Abfertigungen der Witwenrenten bei Wieder­
vereheliehung der Berechtigten und die Bei, 
tragsrückerstattungen beim Ausscheiden aus 
der Pensionsversicherung aus Anlaß der Auf­
nahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit. 
Hingegen zählen die Ausgleichszulagen nach 
den §§ 292 bis 299 sowie die besonderen 
Steigerungsbeträge zu den Renten für die 
Höherversicherung nach § 248 Abs. 1 und 
§ 251 Abs. 3 nicht zum Rentenaufwand im 
Sinne des § 80. Abs.2, die Ausgleichszulagen 
deshalb, weil für die Tragung des Aufwandes 
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für dIe Ausgleichszulagen eine Sonderrege­
lung im § 299 beziehungsweise im § 522 
Abs. 3 und 4 vorgesehen ist. Was die 
im Abs. 2 erwähnten besonderen Stei­
gerungsbeträge für Höherversicherung an­
langt, so ist zu bemerken,daßdiesedemRenten­
aufwand bei der Bemessung des Bundes­
beitrages in der Pensionsversicherung deshalb 
nicht zugerechnet werden, weil es nicht 
zumutbar erscheint, daß aus allgemeinen 
öffentlichen Mitteln zu einer Rentenleistung aus 

, einer freiwillig gewählten Höherversicherung 
ein Zuschuß geleistet wird. Im übrigen werden 
die besonderen Steigerungs beträge in der 
freiwilligen Höherversicherung in einem solchen 
Verhältnis zu den geleisteten Beiträgen fest­
gesetzt, daß die Aufwendungen für diese 
Steigerungsbeträge aus den Beitragseinnahmen 
zur Höherversicherung voraussichtlich an­
nähernd bestritten werden können. Die im 
§ 85 Abs. 3 SV-ÜG. 1953 in der Fassung des 
§ 15 Rentenbemessungsgesetz, BGBL Nr. 151/ 
1954, an dieser Stelle noch als zum Renten­
aufwand gehörig angeführten· Beihilfen und 
Ernährungszulagen sind seit 1. Jänner 1955 in 
allen Zweigen der Rentenversicherung infolge 
der Neuberechnung der Renten gemäß § 1 
Rentenbemessungsgesetz weggefallen. 

Zu den Beitragsleistungen des Bundes in 
der Pensionsversicherung nach § 80 Abs. 2 
kommt außer der Beteiligung des Bundes an 
dem Aufwand für die Ausgleichszulagen in den 
ersten fünf Jahren der Wirksamkeit des neuen 
Gesetzes noch eine weitere Art einer Beitrags­
leistung des Bundes zur Sozialversicherung 
hinzu, die aber in ihrer finanziellen Aus­
wirkung nur von ganz untergeordneter Be­
deutung .ist. Es ist dies die Beitragsleistung 
in der Krankenversicherung bei der Ver­
sicherungsanstalt des österreichischen Berg­
baues (§ 80 Abs.l), die nur dann wirksam 
wird, wenn diese Anstalt in der Kranken­
versicherung in den Jahren 1956 bis 1960 
nicht in der Lage ist, mit den Einnahmen 
an Beiträgen der Versicherten und ihrer 
Dienstgeber bei Anwendung .des gesetzlich 
zulässigen Beitragshöchstsatzes von 7 v. H. 
der 'Beitragsgrundlage auszukommen. Der 
Zuschuß zur Deckung des etwa noch ver­
bleibenden Abganges ist mit 0·5 v. H. der 
Beitragsgrundlage der bei der Anstalt in der 
Krankenversicherung versicherten Arbeiter be­
grenzt. Er tritt an die Stelle des derzeit im 

. § 85 Abs. 3 lit. a SV-ÜG. 1953 festgesetzten 
Zuschusses in der knappschaftlichen Kranken­
versicherung von 1 v. H. der Summe der 
Beitragsgrundlagi:m der Arbeiter. 

Der Vollständigkeit halber sei an dieser 
Stelle, noch darauf hingewiesen, daß der Bund 
außer den im § 80 der Vorlage angeführten 
Beitragsleistungen in der Sozialversicherung 

gemäß § 168 (Zweiter Teil der Vorlage) auch 
noch eine Ersatzleistung in der Kranken­
versicherung, nämlich den Ersatz von 40 v. H. 
der Aufwendungen für das . Wochengeld, zu 
erbringen haben wird. 

Zum 5. Unterabschnitt (§§ ,81 bis 83): 
Gemeinsame Bestimmungen. 

Zu den §§ 81 bis 83: 

Dieser Unterabschnitt enthält' Bestimmun­
gen über die Verwendung der Mittel der Sozial­
versicherung, über die Vergütungen, die den 
Trägern der Krankenversicherung für die 
Mitwirkung an fremden Aufgaben gebühren, 
sowie über die Anwendbarkeit der Bestim­
mungen, betreffend die Eintreibung und Siche­
rung, Haftung, Verjährung und Rückforderung 
von Beiträgen auf Verzugszinsen, Mahngebüh­
ren und Verwaltungskostenersätze. 

Die Notwendigkeit einer Kostenvergütung 
zwischen den Versicherungsträgern für die 
Mitwirkung an fremden Aufgaben, wie sie im 
§ 82 Abs. 1 vorgesehen ist, ergibt sich aus dem 
Umstand, daß die Mittel der einzelnen Ver­
sicherungszweige auS verschiedenen Quellen 
fließen. Während in der Krankenversicherung 
die Beiträge je zur Hälfte vom Dienstgeber 
und Dienstnehmer aufgebracht werden, stam­
men die Mittel der Unfallversicherung aus­
schließlich aus Beiträgen der Dienstgeber und 
in der Pensionsversicherung ist auch der 
Bund an der Aufbringung der Mittel für 
diesen Versicherungszweig beteiligt. Im Hin-. 
blick auf diese verschiedenartige Herkunft 
der Vermögensbestände der einzelnen Ver­
sicherungsträger. konnte auf einen Ersatz der 
dem mit der Einhebung der Unfall- und 
Pensionsversicherungsbeiträge befaßten Träger 
der Krankenversicherung durch diese Mit­
wirkung erwachsenden Kosten durch die Trä­
ger der Unfall- und Pensionsversichernng 
nicht verzichtet werden. Umsomehr erscheint 
es verständlich, daß die Träger der Kranken­
versicherung) soweit sie auf Grund anderer 
gesetzlicher Vorschriften oder auf Grund von 
Vereinbarungen zur Einhebung von Beiträgen, 
Umlagen und so weiter verpflichtet sind (zum 
Beispiel Einhebung der Arbeiterkammerum­
lage), für die ihnen durch die Mitwirkung an 
diesen an sich versicherungsfremden Aufgaben 
erwachsenden Kosten eine· Vergütung erhalten, 
wie dies im Abs. 2 des § 82 vorgesehen ist. 

Zum 6. Unterabschnitt (§ 84): Unterstützungs-
fonds. 

Zu § 84: 

In diesem nur den § 84 umfassenden letzten 
Unterabschnitt werden die Bestimmungen 
des § 65 Abs. 4 und des § 65 a SV-ÜG. 1953, 
betreffend die Bildung· von Unterstützungs­
fonds bei den Trägern der Krankenver-
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sicherung und bei den Trägern der Unfall­
und Pensionsversicherung, mit kleinen Än­
derungen übernommen. Bezüglich der Ver­
wendung der Mittel der Unterstützungsfonds 
wird auch in der Krankenversicherung die 
gleiche Regelung übernommen, wie sie schon 
derzeit im § 65 a vorletzter und letzter Satz 
SV:ÜG. 1953 für die Verwendung von Mitteln 
der Unterstützungsfonds bei den Trägern 
der Unfall- und Pensionsversicherung gilt. 
Demnach werden diese Mittel in besonders 
berücksichtigungswürdigen Fällen für Unter­
stützungen herangezogen werden können; ins­
besondere werden bei der Gewährung von 
Unterstützungen die Familien-, Einkommens­
und Vermögensverhältnisse des zu Unter­
stützenden in jedem einzelnen Fall festzu­
stellen und zu berücksichtigen sein. Der 
Vorstand des Versicherungsträgers hat im 
Einvernehmen mit dem Überwachungsaus­
schuß Richtlinien hiefür zu erlassen. 

Zum Abschnitt VI (§§ 85 bis 104): Leistungs­
ansprüche. 

Dieser Abschnitt ~tellt allgemeine Regeln 
für die Ansprüche auf Versicherungsleistungen 
fest. 

Zu den §§ 85 und 86: 
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ab, als die Renten mit Ausnahme der Hinter­
bliebenenrenten nach einem Rentenempfänger 
mit dem Eintritt des Versicherungsfalles (also 
nicht erst mit dem darauffolgenden Monats­
ersten) anfallen, wenn der Antrag innerhalb 
zweier Monate, bei Hinterbliebenenrenten 
innerhalb von sechs Monaten nach dem Ein­
tritt des Versicherungsfalles gestellt wird. 
Hinterbliebenenrenten nach einem Renten­
empfänger, die innerhalb sechs Monaten nach 
Eintritt des Versicherungsfalles beantragt wer­
den, fallen - aus dem gleichen Grunde wie 
die Hinterbliebenenrenten aus der Unfall­
versicherung nach einem Verletztenrentner -
erst mit dem dem Versicherungsfall (Tod, 
des Rentenempfangers) folgenden Monats­
ersten an. Wird der Antrag auf eine Rente 
jeder Art aus der Pensionsversicherung erst 
nach Ablauf der vorangeführten Fristen ge­
stellt, so fällt die Rente erst mit dem auf 
die Antragstellung folgenden Monatsersten 
an. Durch diese Regelung wird die Frist, 
während welcher der Antrag noch ohne Hin­
ausschiebung des Anfalles der Leistung ge­
stellt werden kann, für Hinterbliebene er­
heblich verlängert und für sonstige Leistungs­
berechtigte einheitlich mit zwei ,Monaten 
(gegenüber bisher je nach dem Fall mit ein 
bis zwei Monaten [vergleiche § 1286 RVO.]) 
festgesetzt. Auch wird dadurch, daß Renten 
aus dem Versicherungsfall geminderter Arbeits­
fähigkeit bei Antragstellung innerhalb zweier 
Monate nach Eintritt des Versicherungs­
falles mit diesem anfallen, erreicht, daß 
Renten wegen vorübergehender gemin­
derter Arbeitsunfähigkeit unmittelbar an das 
Krankengeld anschließen. 

Von dem Zeitpunkt des Anfalles der Lei­
stung ist in der, Pensionsversicherung der 
Zeitpunkt zu unterscheiden, zu dein die 
allfällig vorgesehenen reinen versicherungs­
mäßigen Voraussetzungen des Leistungsan­
spruches (Erfüllung einer vorgeschriebenen 
Wartezeit, Anrechenbarkeit erworbener Ver­
sicherungszeiten) gegeben sein müssen .. ' Dieser 
ist im § 223 Abs. 2 bestimmt. Aus dem Ver­
gleich der Bestimmungen des § 86 und des 
§ 223 Abs. 2 ergibt sich ohne weiteres, daß 
sich die Entstehung des Anspruches, also 
der Leistungsfall, und der Zeitpunkt, zu 
dem die rein versicherungsmäßigen Voraus­
setzungen des Leistungsanspruches gegeben 
sein müssen, nicht decken müssen. 

Diese beiden Paragraphen regeln, mit wel­
chem Zeitpunkt der Anspruch auf Leistungen 
entsteht und mit welchem Zeitpunkt die 
Leistungen anfallen. § 85 stellt den Grund­
satz auf, daß der Leistungsanspruch ent­
steht, wenn alle für ihn festgesetzten Voraus­
'setzungen vorliegen. Sind also mehrere Vor­
aussetzungen für einen Leistungsanspruch vor­
gesehen, so entsteht er, sobald, ,die letzte 
noch nicht vorliegende Voraussetzung zu 
den übrigen schon vorliegenden V oraussetzun­
gen hinzutritt (siehe Erk. des VGH. vom 
25. April 1950, Zl. P/49/1, AN. 1950 S. 270). 
Dieser Zeitpunkt ist nach § 85 für das Ent­
stehen des Anspruches und nach § 86 Abs. 1 
im allgemeinen auch für den Anfall der 
Leistung maßgebend. Abweichend hievon wer­
den im § 86 Abs. 2 und 3 der Anfall der 
Hinterbliebenenrenten aus der Unfallver­
sicherung nach dem Tode des ,Empfängers 
einer Verletztenrente und der Anfall der 
Renten aus der Pensionsversicherung ge­
regelt. Der Anfall der Hinterbliebenenrenten 
nach einer Verletztenrente wird konform 
mit dem bisherigen Rechte mit dem Beginn 
des dem Tode des Rentenempfängers folgenden Zu § 87: 
Kalendermonates festgesetzt, da gemäß § 100 § 87 besagt, daß - so wie bisher - Ange­
Abi;. 1 lit. b für den Sterbemonat des Ver- hörigen verschollener Versicherter die Lei­
letzten noch die Verletztenrente gebührt. stungen zu gewähren sind, die ihnen als 
Die Regelung bezüglich des Anfalles der I Hinterbliebenen zustehen würden. Der Ver~ 
Renten aus der Pensionsversicherung schollenheitsbegriff wurde aus dem § 1 des 
weicht insofern von der bisherigen Regelung Todeserklärungsgesetzes 1950, BGBL Nr. 23/ 
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1951, mit der Änderung übernommen, daß Aufenthaltes im AUsland. Nach Abs. 1 
der für die Annahme der Verschollenheit entfällt die Leistung für Zeiten der Ver­
maßgebende Zeitraum, während. dessen der büßung einer vom Gericht oder von der 
Aufenthalt unbekannt ist, mit einem Jahr Verwaltungsbehörde (Polizei) verhängten Frei­
begrenzt wird. Zur Begründung des An- heitsstrafe oder der zwangsweisen Anhaltung 
spruches der Angehörigen auf die Betreuung in einem Arbeitshaus beziehungsweise in 
als Hinterbliebene wird daher nicht erforder- einer Bundeserziehungsanstalt für Erziehungs­
lich sein, daß ein gerichtliches Todeserklärungs- bedürftige sowie für die Dauer eines Aus­
verfahren durchgeführt und abgeschlossen ist. landsaufenthaltes. Hiebei gilt aber nicht 
Stellt sich nachträglich heraus, daß der Ver- als' Auslandsaufenthalt ein Aufenthalt außer­
schollene noch am Leben ist, so erlischt der halb Österreichs, während dessen der Be­
Anspruch auf die laufende Leistung ohne rechtigte im Sinne des § 3 Abs. 2 als im Inland 
weiteres Verfahren gemäß § 100 Abs. 1 lit. b. beschäftigt gilt;. ein solcher Aufenthalt kann 
Hinsichtlich des in der Sozialversicherung nämlich nach der Leistungsseite hin nicht 
anzunehmenden Zeitpunktes des. Todes Ver- anders behandelt werden als nach der Beitrags­
schollener wurde im Abs. 2 eine vom Todes- seite. Bes<1ndere Begünstigungen für politisch 
erklärungsgesetz abweichende Regel aufge- Geschädigte sind hinsichtlich des Ruhens beim 
stellt, um den praktischen Bedürfnissen der Auslandsaufenthalt im § 503 vorgesehen. 
Sozialversicherung Rechnung zu tragen und 
den Angehörigen des Verschollenen nicht 
allzu lange die Hinterbliebenenversorgung vor­
zuenthalten. Die Betreuung wird sohin späte­
stens mit dem ersten Tag nach Ablauf des 
Jahres einsetzen, während dessen keine Nach­
richten über den Verschollenen mehr ein­
gelangt sind. 

Zu § 88: 

§ 88 versagt den Versicherten', die eine 
Krankheit, einen Arbeitsunfall oder eine Min­
derung der Arbeitsfähigkeit durch Selbst­
beschädigung vorsätzlich herbeigeführt haben, 
ferner Personen (auch Hinterbliebenen), die 
den Versicherungsfall durch die Verübung 
eines Verbrechens veranlaßt haben, dessent­
wegen sie rechtskräftig verurteilt wurden, 
die Geldleistungen aus den so entstandenen 
Versicherungsfällen. Gleichzeitig wird jedoch 
den schuldlosen Angehörigen des Versicherten 
unter den in der Vorlage enthaltenen Voraus­
setzungen ein Rechtsanspruch auf die dort 
angeführten Leistungen gewährt. Von den 
bisherigen Rechtsvorschriften unterscheiden 
sich die Bestimmungen. der Vorlage haupt­
sächlich durch die kraft Gesetzes eintretende 
Verwirkung. der Geldleistungen aus der )(ran­
kenversicherung (bisher konnte das Kranken­
geld durch die Satzung versagt werden), 
durch . die Verpflichtung zur Versagung der 
Leistung aus der Unfall- und Pensionsver­
sicherung in Verbrechensfällen (bisher Kann­
bestimmung, die aber auch für F,älle vor­
sätzlicher Vergehen galt) und durch die 
Gewährleistung von Leistungsansprüchen für 
schuldlose Angehörige (bisher Kann bestim-

. mung). 

Aus praktischen Gründen sollen nach Abs. 2 
Ansprüche auf Renten, die ja in der Regel 
in Monatsbeträgen ausgezahlt werden, nicht 
ruhen, wenn die Dauer der Haft oder An­
haltung einen Monat nicht überschreitet. 
Auch soll nach Abs. 2 d~r Auslandsaufenthalt 
in einem Kalenderjahre, der zwei Monate 
nicht übersteigt, nicht zum Ruhen eines 
Rentenanspruches führen; in solchen Fällen 
haben die Rentenversicherungsträger in der 
Regel schon bisher gemäß § 61 Abs. 1 Z. 1 
SV-ÜG. österreichischen Staatsbürgern die 
Zustimmung zum Auslandsaufenthalt erteilt, 
sodaß das Ruhen unterblieb. Nunmehr 
sollen solche kurze Auslandsaufenthalte all­
gemein bei allen Versicherten ohne besondere 
Bewilligung' des Versicherungsträgers nicht 
zum Ruhen der Rente führen. Die Unter-' 
suchungshaftwird der Strafhaft (zwangs­
weisen Anhaltung) hinsichtlich der Renten­
anspruche nicht gleichgestellt, da sie bloß 
eine vorläufige Maßnahme darstellt und keinen 
Strafcharakter hat; es erschiene daher un­
billig, Rentenzahlungen schon aus dem Grunde 
der Untersuchungshaft zu verweigern, doch 
wird eine solche im Falle· der Verurteilung 
in dem Ausmaße, in dem sie auf die Strafhaft 
angerechnet wird, selbst als Strafhaft zu 
werten sein. Hingegen sollen nach Abs.2 
zweiter Satz Leistungen aus der Kranken­
versicherung auch während einer Unter­
suchungshaft ruhen, dies in der Erwägung, 
daß Naturalleistungen ohnehin nicht erbracht 
werden können und für Geldleistungen die 
innere Begründung, nämlich den durch die 
Erkrankung verursachten Verlust des Arbeits­
entgeltes zu ersetzen, fehlt . 

Von den Ruhensbestimmungen für den 
Fall des Auslandsaufenthaltes sind im Abs. 3 , Zu § 89: 
Ausnahmen vorgesehen, die sich mit delI 

§ 89 handelt vom Ruhen der Leistungs- bisher bestandenen decken. Die Z. 2 wird 
ansprüche in den Fällen der Haft und des allerdings nur mehr in Fällen anzuwenden 
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sein, in denen nicht schon nach Abs. 1 Z. 2 
oder nach Abs. 2 erster Satz ein Ruhen aus­
geschlossen ist. Auf Grund des § 89 Abs 3 Z. 1 
wird der Inhalt der seinerzeit auf Grund des 
§ 61 Abs. 1 Z. 2 SV-ÜG. erlassenen Verordnung 
vom 6. Februar 1951, BGB!. Nr. 79, in der 
Fassung der Verordnung vom 24. Oktober 1951, 
BGBl. Nr. 247, betreffend die Wahrung der 
Gegenseitigkeit in Sozialversicherungsange­
legenheiten im Verhältnis zu den Vereinigten 
Staaten von Amerika, in eine neu zu erlassende 
Verordnung zu übernehmen sein. 

Nach Abs. 4 und 5 werden die im Inland 
wohnenden Angehörigen solcher Versicherter, 
deren Anspruch ruht,- durch die Gewährung 
eigener Ansprüche weitgehend geschützt. 

In allen Bestimmungen des § 89 sind die 
einschlägigen nicht immer übereinstimmimden 
bisherigen Vorschriften der Reichsver­
sicherungsordnung und des Sozialversicherungs­
überleitungsgesetzes, den erfahrungsgemäß 
tatsächlichen Bedürfnissen angepaßt und ver­
einfacht, zusammengefaßt. 

Zum § 90: 

Nach den §§ 254 Abs. 1 Z. 2, 271 Abs. 1 Z. 2, 
277 Abs. 1 Z. 2 und 279 Abs. 1 Z. 2 fällt 
eine Rente aus dem Versicherungsfall vor­
übergehender geminderter Arbeitsfähigkeit 
jedenfalls ab der 27. Woche des Bestandes 
der geminderten Arbeitsfähigkeit an. Es ist 
ferner im § 139 Abs. 4 bestimmt, daß der 
Anspruch auf das Krankengeld durch die 
Zuerkennung eines Rentenanspruches aus dem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeits­
fähigkeit nicht berührt wird. Es kann sich 
daher ergeben, daß ein solcher Renten­
anspruch und ein Krankengeldanspruch neben­
einander laufen. Für diesen Fall soll also 
der' Krankengeldanspruch unberührt bleiben, 
der Rentenanspruch aber nur mit dem den 
Krankengeldanspruch übersteigenden Betrage 
flüssiggemacht werden. Dies verfügt § 90. 
Die gleiche Regelung greift Platz, wenn statt 
des Krankengeldanspruches Anstaltspflege ge­
währt wird. 

Zum § 91: 

Es ergibt sich das Bedürfnis, auch eine 
Regelung für das Zusammentreffen von Renten­
ansprüchen aus der Pensionsversicherung zu 
treffen. Da es nach § 100 Abs. 2 nicht vor­
kommen kann, daß nebeneinander Renten­
ansprüche aus eigener Pensionsversicherung 
(sogenannte direkte Renten) laufen, gibt es 
nur ein Zusammentreffen eines Rentenan­
spruches aus eigener Pensionsversicherung mit 
einem Hinterbliebenenrentenanspruch aus der 
Pensionsversicherung, allenfalls in Ausnahms­
fällen ein Zusammentreffen mehrerer Hinter-
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bliebenenrentenansprüche. In diesen Fällen 
soll - im wesentlichen im Einklang mit 
dem bisherigen übernommenen Reichsrecht 
(§ 1279 RVO.), das milder war als das frühere 
österreichische Recht (vergleiche § 66 Abs. 1 
GSVG. 1938) - die höhere Rente und die 
halbe kleinere Rente flüssiggemacht werden. 

Zu § 92:-

§ 92 regelt das Ruhen beim Zusammen­
treffen von Rentenansprüchen aus der Unfall­
versicherung und aus der Pensionsversicherung 
für den Rentenempfänger - einer von den 
Betroffenen vielfach geäußerten, nicht unbe­
rechtigten Klage Rechnung tragend - günsti­
ger als die bisherigen Rechtsvorschriften. Es 
erleidet nämlich in jedem Falle der Renten­
berechtigte gegenüber der Summe aus beiden 
Renten nur eine Einbuße im Betrage der 
Hälfte der kleineren Rente. Nach dem bis­
herigen Rechte gebührte neben einer Ver­
letztenrente nur die halbe Invalidenrente 
unverkürzt, die _andere Hälfte ruhte bis zur 
Höhe der. Verletztenrente. Beide Bezüge 
zusammen konnten somit den Betrag der 
vollen Invalidenrente nur übersteigen, wenn 
ditl Verletztenrente höher war als die halbe 
Invalidenrente. Nunmehr soll die Rente aus 
der Pensionsversicherung nur mit der Hälfte 
der niedrigeren Rente ruhen, was zur Folge 
hat, daß die Summe beider Bezüge den Betrag 
der vollen Pensionsversicherungsrente auch 
übersteigen wird, wenn die Verletztenrente 
den halben Betrag jener Rente nicht erreicht; 
es werden in diesem Falle beide Bezüge zu­
sammen immerhin noch um die Hälfte der 
Verletztenrente höher sein, als die volle Rente 
aus der - Pensionsversicherung. Auch wenn 
die Verletztenrente die halbe Rente aus der 
Pensionsversicherung übersteigt, jedoch noch 
unter dem vollen Betrage dieser Rente bleibt, 
tritt eine Verbesserung gegenüber der jetzigen 
Rechtslage insofern ein, als die genannte 
Leistung nicht um den Betrag der halben 
Pensionsversicherungsrente, sondern um den -
kleineren - Betrag der halben Verletzten­
rente verkürzt wird. 

Trifft eine Rente aus der Pensionsver­
sicherung mit Anstaltspflege oder Kranken­
geld aus oder Unfallversicherung zueammen, 
ohne daß diese Leistungen an die Stelle einer 
bis zu ihrem Beginn gewährten Rente treten, 
so führen sie nach Abs. 2 das Ruhen der 
Rente im gleichen Ausmaß wie die Voll­
rente herbei, da in diesen Fällen volle Er­
werbsunfähigkeitanzunehmen ist. Treten abe:t 
die Anstaltspflege oder Krankengeld aus der 
Unfallversicherung an die Stelle einer bis 
zu ih,rem Beginn gewährten Rente, so ver­
bleibt es bei dem Ruhen der Rente aus der 
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Pensionsversicherung, wie es durch die Ver­
letztenrente herbeigeführt wurde. 

Da im Falle der Abfertigung der Rente 
aus der Unfallversicherung diese wegfällt, 
würde das Ruhen der Rente aus der Pensions­
versicherung mangels besonderer Regelung 
vom Zeitpunkt der Abfertigung an unter­
bleiben. Dies würde eine ungerechtfertigte 
Besserstellung des abgefertigten gegenüber 
dem die Rente weiterbeziehenden Renten­
berechtigten bedeuten. Abs. 3 verfügt daher, 
daß die Rente aus der Pensionsversicherung 
nach der Abfertigung der Rente aus der 
Unfallversicherung, und zwar in der sich nach 
dem Betrage der bei den Rentenansprüche 
gemäß Abs. 1 ergebenden Höhe durch so 
viele Monate ruht, als der Abfertigungs­
betrag volle Monatsbeträge der Rente aus 
der Unfallversicherung enthält. 

Zu § 93: 

Im versendeten Entwurf war im § 91 b für 
den Fall des Zusammentreffeps eines Renten­
anspruches aus der Pensionsversicherung mit 
einem Ruhe(Versorgungs)genußanspruch aus 
einem pensionsversicherungsfreien Dienstver­
hältnis vorgesehen, daß der Rentenanspruch 
aus der Pellsiollsversicherung mit dem Grund­
betrag, höchstens jedoch mit dem Grulldbetrag 
des Ruhe(Versorgungs)genusses ruht. Hiebei 
war für Ruhe(Versorgullgs)genüsse als Grund­
betrag der Hundertsatz der im Ruhe(Ver­
sorgungs)genuß berücksichtigten Dienstbezüge 
angenommen, der nach dem Pensionsschema 
für die Bundesangestellten als niedrigster Satz 
des Ruhe(Versorgungs)genusses vorgesehen ist. 
Dieser Regelung lag der Gedanke zugrunde; 
daß der Teil der nebeneinander gebührenden 
'Versicherungs- und Versorgungsleistungen, der 
unabhängig von der Länge der Versicherungs­
zeit beziehungsweise der Dienstzeit bemessen 
ist, nur einmal, und zwar mit dem höchsten 
der zusammentreffenden Grundbeträge, gewährt 
werden soll. Dadurch sollte verhindert werden, 
daß ein solcher Dienstnehmer mit Rücksicht 
darauf, daß er verschiedenen Versorgungs- oder 
Versicherungseinrichtungen angehört hat, bes­
ser fahrt, als wenn er nur einer dieser Ein­
richtungen zugehörig gewesen wäre. 

Diese -Regelung des versendeten Entwurfes 
begegnete zahlreichen Einwänden. Vor allem 
wurde eingeweridet, daß in' solchen Fällen 
vielfach sowohl der Grundbetrag des Ruhe(Ver­
sorgungs)genusses wie auch der Grundbetrag 
des Rentenanspruches mit Rücksicht darauf 
sehr niedrig ist, weil sowohl in der einen wie 
in der anderen Laufbahn mit Rücksicht auf 
die nur teilweise Verbringung des Arbeitslebens 
in jeder dieser Laufbahnen der Bezug nicht 
erreicht werden konnte, der bei Verbringung 

des ganzen Arbeitslebens nur in der einen oder 
der anderen Laufbahn erreichbar gewesen wäre. 

Es wird daher in der Vorlage von der 
Regelung des versendeten Entwurfes ab­
gegangen und verfügt, daß beim Zusammen­
treffen eines Ruhe(Versorgungs)genußanspru­
ches mit einem Rentenanspruch der Grund­
betrag bei Renten aus eigener Pensionsver­
sicherung mit dem Betrage von 239 S, bei 
Hinterbliebenenrenten mit dem Betrage von 
147 S ruht. Damit wird die einschlägige Rege­
lung der§§ 6 Abs, 2 lit. bund 4 des Renten­
bemessungsgesetzes, BGBl. Nr. 151/1954, in 
einer vereinfachten Form auch für die auf 
Grund des ASVG. zuerkannten Renten über­
nommen. Diese Regelung ist wesentlich milder 
als die des versendeten Entwurfes, weil -nach 
dieser in vielen Fällen höhere Beträge zum 
Ruhen gekommen wären. 

Eine weitere Milderung der Regelung der 
Vorlage liegt darin, daß Waisenrentenan­
sprüche von dem Ruhen aus diesem Grunde 
überhaupt ausgenommen werden. 

Bemerkt soll werden, daß nach der Rege­
lung nur Ruhe(Versorgungs)genußansprüche 
aus einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis zum Ruhen führen. Zuschuß­
leistungen zu den Rentenansprüchen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung, die für Be- _ 
schäftigungszeiten gewährt werden; während 
derer der Dienstnehmer in die gesetzliche 
Pensionsversicherung einbezogen war, führen 
also überhaupt kein Ruhen des Renten­
anspruches nach dem vorliegenden Paragraphen 
herbei. Eine weitere Ausnahme wird im § 528 
statuiert (siehe dort). 

Zu § 94: 

Auch bezüglich der Regelung des Zusammen­
treffens von Rentenanspruch und Erwerbs­
einkommen weicht dic Vorlage weitgehend von 
dem versendeten Entwurf ab. 

Vor allem wird das Einkommen aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit überhaupt als 
Ruhensgrund ausgeschaltet. Es geschieht dies 
deswegen, weil die richtige Erfassung des Ein­
kommens aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
außerordentlich großen Schwierigkeiten be­
gegnet und die aufgewendete Verwaltungsarbeit 
mit dem erzielten 'Effekt kaum in Einklang 
stehen würde. 

Bezüglich des Ruhens bei Zusammentreffen 
eines Rentenanspruches mit Entgelt aus einer 
unselbständigen Erwerbstätigkeit verfügt 
Ab s. 1, daß der Grundbetrag mit dem Be­
trage ruht, um den das im Monat gebührende 
Entgelt 500 S übersteigt, höchstens jedoch mit 
dem Betrage, um den die Summe aus Rente 
und Entgelt den Betrag von 1300 S üqersteigt. 
Damit ist - abweichend vom versendeten 
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Entwurf, der nur einen Freibetrag von 240 S 
vorsah - der Freibetrag mit 500 S festgesetzt. 
Entgelt unter dieser Höhe führt also überhaupt 
zu keinem Ruhen des Rentenanspruches. Damit 
ist jedem Re~tenberechtigten ermöglicht, 500 S 
monatlich aus unselbständiger Erwerbstätig-

o keit zu verdienen, ohne daß eine Kürzung der 
Rente eintritt. Aber auch dann, wenn er mehr 
als 500 S verdient und Rente und Entgelt zu­
sammen nicht 1300 S übersteigen, tritt noch 
kein Ruhen des Rentenanspruches ein. Ferner 
ruht die Rente, wenn der Rentner mehr als 
500 S verdient, nicht auf jeden Fall mit dem 
500 S übersteigenden Verdienste, sondern wenn 
der Betrag, um den Rente und Entgelt zu­
sammen 1300 S übersteigen, kleiner ist als der 
500 S übersteigende Betrag des Arbeitsver­
dienstes, nur mit dem ersteren Betrag. 

Ein Ruhen über den Grundbetrag hinaus 
ist - im Gegensatz zum versendeten Ent­
wurf - nicht vorgesehen. Auch sind Waisen­
renten überhaupt vom Ruhen ausgenommen, 
da hier offenbar nur kleine Verdienste in 
Betracht kommen können. 

Zu § 95: 

Dieser Paragraph trifft gemeinsame Be­
stimmungen für die Anwendung der §§ 90 
bis 94. . 

Die §§ 91 bis 94 sollen nach Abs. 1 
auf Ansprüche auf Knappschaftsrente und 
Knappschaftssold nicht angewendet werden, 
da diese beiden Leistungen ihrer Natur nach nur 
zusätzliche Leistungen sind, das heißt Lei­
stungen, die schon auf Grund der Annahme 
geringer bemessen sind, daß neben ihnen ein 
anderes Einkommen der für ein allfälliges 
Ruhen in Betracht kommenden Arten besteht. 

Nach A bs. 2 sind bei Anwendung der §§ 90 
bis 94 die Renten mit allen Zuschüssen und 
Zuschlägen, jedoch nicht die besonderen Stei­
rungsbeträge für die Höherversicherung (§ 248 
Abs. 1 und § 251 Abs. 3) heranzuziehen, da 
ihre Einbeziehung in das Ruhen mit Rücksicht 
auf den Oharakter der Höherversicherung als 
einer der V ertragsversicherung naheste~enden 
Einrichtung untunlich erscheint. 

Im Ab s. 3 wird der Fall behandelt, daß 
mehrere der. Ruhensbestimmungen der §§ 90 
bis 94 anzuwenden sind. Hiefür werden 
folgende Regeln aufgestellt: 

1. Die bezeichneten Paragraphen sind in der 
Reihenfolge ihrer Bezeichnung (also zum Bei­
spiel § 90 vor § 92) anzuwenden (Abs. 3 erster 
Satz). 

2. Da durch die Anwendung jeder dieser 
Bestimmungen die Rentenansprüche aus der 
Pensionsversicherung einem teilweisen Ruhen 
zugeführt. werden, ist immer nur _der nach 
Durchführung der früher anzuwendenden Be-

43 

stimmungen verbleibende Rentenbetrag bei 
Anwendung der folgenden Bestimmungen 
heranzuziehen (Abs. 3 zweiter Satz), damit 
eine zu harte Auswirkung der Ruhensbestim­
mungen vermieden werde. 

Nach A bs. 4 endlich sind mehrere Renten­
ansprüche aus der Pensionsversicherung und 
mehrere Rentenansprüche aus der Unfall­
versicherung bei Anwendung der §§ 92 bis 94 
je zu einer Einheit zusammenzufassen, also 
jeweils der Gesamtbetrag der Ansprüche jeder 
dieser Arten heranzuziehen. Der sich hieraus 
für Ansprüche aus der Pensionsversicherung 
ergebende Gesamtruhensbetrag ist auf die 
mehreren Ansprüche im Verhältnis ihrer Höhe 
aufzuteilen. 

Zu § 96: 

Im Ab s. 1 soU das Ruhen von Renten­
ansprüchen aus der Unfall- und Pensions­
versicherung (also auch das Ruhen nach § 89) 
erst mit dem auf den Eintritt des Ruhens­
grundes folgenden .Monatsersten eintreten, um 
Rückverrechnungen zu vermeiden. Dagegen 
sind von dem Tage des Wegfalls des Ruhens­
grundes die Renten ungekürzt auszuzahlen. 

Im Ab s. 2 wurde das Ruhen des bereits 
bestehenden Rentenanspruches aus Gründen 
der· Vereinfachung der Verwaltung vom Zeit­
punkt der Aufnahme der laufenden Zahlung 
der hinzutretenden Rente auf den diesem 
Zeitpunkt nächstfolgenden Monatsersten ver­
legt. 

Zu §.97: 
§ 97 Abs. 1 sieht vor, daß die - nach bis­

herigem Recht nicht zulässige - Weiter­
gewährung von Waisenrenten und Kinder­
zuschüssen aus der Unfallversicherung und 
Pensionsversicherung über das 18. Lebensjahr 
hinaus, so. wie auch bisher schon die Erhöhung 
der Witwenrente aus der Unfallversicherung 
- abweichend von der' Grundregel, daß in 
derartigen Fällen die Leistungen nur für die 
Zeit nach Anmeldung des Anspruches ge­
bühren - auch für eine Zeit bis zu drei 
Monaten vor der Anmeldung möglich ist, bei 
der Erhöhung der Witwenrente unter der 
Voraussetzung, daß in dieser zurückliegenden 
Zeit schon die Voraussetzungen für die erhöhte 
Witwenrente gegeben waren. 

Zu § 98: 

§ 98 übernimmt im wesentlf~hen den b~s­
herigen Rechtszustand. Eine Anderung trItt 
dadurch ein, daß die Leistungsansprüche 
durch Alimentationsforderungen nur bis zur 
Hälfte belastet werden dürfen und die zur 
ausnahmsweisen Übertragung der Ansprü~he 
zu anderen als . den im Gesetz angeführten 
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Zwecken erforderliche Zustimmung, die bisher 
den Landesbehörden als den Nachfolgern der 
seinerzeitigen . Oberversicherungsämter oblag, 
aus Zweckmäßigkeitsgründen und zur Verein­
fachung den Versicherungsträgern überlassen 
wird. Diese ~erden ausdrücklich verpflichtet, 
bei der Erteilung der Zustimmung ausschließ­
lich auf die Interessen des Anspruchsberechtig­
ten und seiner Angehörigen Bedacht zu 
nehmen, um diese vor den möglichen wirt­
schaftlich nachteiligen Folgen einer voreiligen 
Zession zu bewahren. Da der Versicherungs­
träger nach der Bestimmung des § 407 Z. 6 
über den Antrag auf Zustimmung im Falle 
der gänzlichen oder teilweisen Ablehnung 
einen formellen Bescheid zu erteilen hat, ist 
der Anspruchsberechtigte in der Lage, im 
Instanzenzuge die Entscheidung des Ver­
sicherungsträgers überprüfen zu lassen; hie­
durc~ erscheint eine objektive Beurteilung 
jedenfalls gesichert. Um jeden Zweifel aus­
zuschließen, wird schließlich festgestellt, daß 
andere Ansprüche als auf Geldleistungen, 
insbesondere die in der Pensionsversicherung 
erworbenen Anwartschaften, von der über­
tragung, Pfändung und Verpfändung aus­
geschlossen sind. 

Zu den §§ 99 und 100: 

Diese Bestimmungen befassen sich mit dem 
Ende·der Ansprüche auf laufende Leistungen, 
das sind Leistungen, die auf bestimmte oder 
unbestimmte Dauer gewährt und in regelmäßig 
wiederkehrenden Zeiträumen flüssiggemacht 
werden. § 10.0 setzt - übereinstimmend mit 
dem bisherigen Recht - in: taxativer. Auf­
zählung die Fälle fest, in denen der Anspruch 
ipso jure endet, ohne daß es also eines kon­
stitutiven Verwaltungsaktes des Versiche­
rungsträgers bedürfte; es sind dies die Fälle, 
in denen der Wegfall der Voraussetzungen des 
Anspruches so eindeutig an den Tag tritt, 
daß sich ein weiteres Verfahren hierüber er­
übrigt. Der maßgeblichen Änderung der 
Sachlage wird einfach durch die Einstellung 
der Leistung Rechnung getragen. Die Vorlage 
bezeichnet diese Art des Endens des Anspruches 
als "Erlöschen". In allen anderen Fällen des 
Wegfalles der Anspruchsvoraussetzungen haben 
nach § 99 Abs. 1 die Versicherungsträger die 
Leistung zu "entziehen", das heißt, sie haben 
nach Durchführung eines Feststellungsver­
fahrens das Ende des Anspruches mit einem 
formellen, im Instanzenzuge anfechtbaren Be­
scheid auszusprechen. Um den weiteren Bezug 
einer nicht mehr gebührenden Leistung tun­
liehst zu verhindern, werden die V ersiehe­
rungsträger im § 99 Abs. 2 ermächtigt, die 
Leistung mit zeitlicher Begrenzung ganz oder 
teilweise auch zu entziehen, wenn der An­
spruchsberechtigte einer Aufforderung zu einer 

Nachuntersuchung oder Beobachtung unbe­
gründet nicht nachkommt und auf die Ent­
ziehung als Folge dieses Verhaltens aufmerksam 
gemacht worden ist. Für den Kalendermonat, 
in dem der Anspruch erloschen ist, gebühren 
nach § 100 Abs. 1 Schlußsatz jedenfalls noch 
die Rente ·und der Kinderzuschuß. In den· 
Fällen der "Entziehung" wird die Rente 
nach § 99 Abs. 3 auch noch für den der­
Zustellung des Entziehungsbescheides folgen­
den Monat gewährt, da in diesen Fällen nicht, 
wie in der Regel in den Fällen des "Erlöschens" , 
der Zeitpunkt des Endes der Rente schon 
lange vorher bekannt ist oder die wegfallende 
Rente durch eine Rente oder Leistung anderer 
Art ersetzt wird, also eine besondere Rück­
sichtnahme sozial indiziert erscheint. 

Im § 100 Abs. 2 wird der allgemeine Grundsatz 
aufgestellt, daß jeder Anspruch auf eine 
laufende Leistung aus eigener Pensiorisversiche­
rung (auf eine sogenannte direkte Rente) 
mit Anfall einer anderen derartigen Leistung, 
und zwar mit dem diesem Anfall folgenden 
Monatsletzten erlischt. Mehrere direkte Renten 
können also nicht nebeneinander gebühren. 
Die Aufnahme dieses Grundsatzes war mit 
Rücksicht darauf notwendig, weil nunmehr 
- abweichend vom bisherigen Recht - die 
Invalidenrente, das Ruhegeld und die Knapp­
schaftsvollrente je in zwei selbständige Lei­
stungen zerlegt wurden, und zwar in je eine 
Leistung aus dem Versicherungsfall des Alters 
und aus dem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit, ·die bei Zutreffen ihrer Vor­
aussetzungen nebeneinander anfallen und ge­
bühren können. Da dies nicht beabsichtigt 
ist, mußte obiger Grundsatz aufgestellt werden. 
Lediglich für den Knappschaftssold ist im 
§275 Abs. 2 abweichend verfügt, daß für die 
Dauer des Bestandes des Anspruches auf eine 
Leistung aus einem Versicherungsfall der 
geminderten Arbeitsfähigkeit nur ein Ruhen 
des Anspruches eintritt (siehe Erläuternde 
Bemerkungen zu § 275). Da es häufig vor­
kommt, daß Renten mit einem zurückliegenden 
Zeitpunkt anfallen, wird im Abs. 2 ferner 
verfügt, daß die noch über den Zeitpunkt des 
Anfalles des neuen Anspruches geleisteten 
Rentenraten des früheren Anspruches aus der 
Spitzrente hereingebracht werden. 

Zu § 101: 

Die Reichsversicherungsordnung gibt den 
Versicherungsträgern die Möglichkeit (Kann­
bestimmung), unter Verzicht auf die Rechts­
kraft ihrer Bescheide die Leistung neu fest­
zustellen, wenn sie sich bei erneuter Prüfung 
der Anspruchsberechtigung überzeugen, daß 
die Leistung zu Unrecht ganz oder teilweise 
abgelehnt~ entzogen, eingestellt oder_ zu niedrig 
festgestellt worden ist. Hingegen verpflichtete 
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das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz die Bei den Leistungsansprüchen aus der Kran· 
Versicherungsträger zum Widerruf der Zu· kenversicherung handelt es sich um kurzfristige 
erkennung oder zur Richtigstellung der Be- Leistungen, deren Eigenart es mit sich bringt, 
messung einer Leistung, wenn sich nachträg- daß für länger zurückliegende Zeiträume nicht 
lich ergab, daß diese Leistung infolge, eines mehr festzustellen "ist, ob und in welcher Dauer 
wesentlichen Irrtums über die tatsächlichen die primäre Voraussetzung für den Anspruch, 
Verhältnisse oder eines offenkundigen Ver- nämlich Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit 
sehens zuerkannt oder bemessen wurde. In infolge Krankheit vorgelegen war. Unter 
beiden Fällen hat sich der Gesetzgeber zur diesen Umständen kann angenommen werden, 
Auffassung bekannt, daß die Bescheide der daß ohne Schmälerung bedeutsamer Interessen 
Versicherungsträger über Leistungsansprüche der Versicherten mit der Festsetzung einer 
einer absoluten Rechtskraft überhaupt nicht nicht zu langen Ausschlußfrist - in der 
fähig sind, sondern ohne Bindung an die Vor- Vorlage sind zwei Jahre vorgesehen - das 
aussetzungen für die Wiederaufnahme des Auslangen gefunden werden kann. Es würde 
Verfahrens wegen materieller Unrichtigkeit den Grundsätzen der Einfachheit der Verwal· 
trotz ihrer formellen Rechtskraft aufgehoben tung widersprechen, für die~e Leistungsan. 
oder abgeändert werden können. Dieser Auf- sprüche dem Versicherungsträger zuzumuten, 
fassung ist grundsätzlich zuzustimmen, da die nicht einfachen Regeln des bürgerlichen 
mit Rücksicht auf den Öffentlich·rechtlichen Rechtes über die Verjährung anzuwenden und, 
Charakter der Versicherungsleistungen jeder. wenn er zu der Anschauung gelangt ist; 
zeit und ungehemmt durch formalrechtliche daß Verjährung nicht eingetreten ist, sich mit 
Bedenken die Herstellung des g~setzlichen der Schwierigkeit herumzuschlagen, auf Grund 
Zustandes möglich sein soll. Nicht einzusehen eines kaum mehr klärbaren Tatbestandes 
ist jedoch die Einseitigkeit der angeführten Leistungen festzustellen. 
gesetzlichen Vorschriften, von denen die der Was die Leistungsansprüche aus der U~fall. 
RVO. Bescheidänderungen nur zugunsten, versicherung betrifft, so liegen die Verhältnisse 
die des GSVG., zumindest hinsichtlich des bei den kurzfristigen Leistungen dieser Ver­
Leistungsanspruches an sich, nur zuungunsten sicherung wie Krankenbehandlung und Kra~. 
der Anspruchswerber oder Anspruchsberech. kengeld gleich wie bei den entsprechenden 
tigten zulassen beziehungsweise zuließen. Aus Leistungen der Krankenversicherung. Nach 
diesen Erwägungen verfügt § 101 zwingend den bisherigen Erfahrungen kann aber auch 
die Richtigstellung auf wesentlichem Irrtum für die übrigen Leistungsansprüche mit der 
über den Tatbestand - oder offenkundigem Festsetzung einer Ausschlußfrist das Aus. 
Versehen beruhender gesetzwidriger Feststel- langen gefunden werden, wenn - wie im bis· 
lungen, und zwar dem Gebote der Rechts- herigen geltenden deutschen Recht und im 
gleichheit folgend, nach beiden Richtungen. früheren österreichischen Recht - gewisse 
Hiebei wird ausdrücklich die Rückwirkung Ausnahmen von der Anwendung der Ausschluß· 
der Neufeststellung ausgesprochen, die aber, frist zugestanden werden. Diese Ausnahmen 
auch schon im Sinne der bisherigen Vor- können auf Grund der langjährigen Erfahrung 
schriften gelegen war. Der gutgläubige mit den bisherigen Regelungen übersichtlich 
Empfänger nicht gebührender Leistungen wird und für die Anwendung einfach gestaltet 
durch die Bestimmung weitestgehend ge· werden. _ Eine Ausnahme ist gegeben, wenn eine 
schützt, daß solche nur zu ersetzen sind, Folge des Unfalles überhaupt erst nach Ablauf 
wenn der Bezug durch bewußt unwahre der Frist oder nach diesem Zeitpunkt in einem 
Angaben oder bewußte Verschweigung maß- so verstärkten Ausmaße hervortritt, daß sich 
gebender Tatsachen herbeigeführt wurde. Diese das Bedürfnis nach Entschädigung ergibt, die 
Regelung hinsichtlich <ier rückwirkenden Her- zW(jite Ausnahme, wenn der Anspruchsbe. 
stellung des gesetzlichen Zustandes soll sich rechtigte an der Geltendmachung des Anspru. 
auch auf die Fälle unterlassener oder unge· ches durch Verhältnisse gehindert war, die 
bührlicher Ruhestellung von Leistungsansprü. außerhalb seines Willens lagen. Selbstver. 
chen erstrecken. ständlich muß aber verlangt werden, daß dann 

Zu § 102: 

Für die Pensionsversicherung - bedarf es 
besonderer Bestimmungen über den Verfall 
von Leistungsansprüchen wegen Zeitablaufes 
nicht, da durch die Bestimmung über die An­
rechenbarkeit der Versicherungszeiten und 
über die Wartezeit ohnehin eine wirksame 
Geltendmachung von Leistungsansprüchen 
zeitlich begrenzt ist. 

der Anspruch innerhalb einer gewissen Frist 
nach dem Auftreten der neuen Folge oder der 
Verstärkung der Folge oder nach dem Wegfall 
des Hindernisses geltend gemacht wird, schon 
deswegen, weil Leistungsansprüche desto 
schwieriger festzustellen sind, je länger die 
Zeit zurückliegt, für die sie geltend gemach1 
werden. ._ 

Im Abs. 5 ist nach dem Vorbild des § 53 
Abs.4 GSVG. der Verfall von einzelnen Renten· 
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raten nach Ablauf eines Jahres vorgesehen. 
Es handelt sich hiebei um die selten vorkom­
menden Fälle, daß Rentenraten infolge irgend­
welcher Umstände nicht zur Auszahlung ge­
langen. Die Frist eines J ailfes erscheint aus­
reichend, die Zahlung der ausgebliebenen 
Rentenraten zu verlangen. Verstreicht sie 
fruchtlos, kann wohl angenommen werden, 
daß der Entfall der Zahlung den· Versicherten 
nicht hart betroffen hat. 

Zu § 103: 

Dieser Paragraph übernimmt aus dem bis­
herigen Recht die Ermächtigung für die Ver­
sicherungsträger, eigene Forderungen gegen 
Anspruchsberechtigte auf die von ihnen zu 
erbringe~den Geldleistungen aufzurechnen, be­
schränkt jedoch die Aufrechnungsmöglichkeit 
auf geschuldete fällige Beiträge, auf zu Unrecht 
erbrachte Leistungen, soweit diese vom Emp­
fänger rückzuerstatten sind, und auf ge­
währte Vorschüsse. Die Aufrechnung ist, 
soweit es sich um geschuldete Beiträge oder 
zu Unrecht erbrachte Leistungen handelt, mit 
der Hälfte der zu er bringenden Leistung be­
grenzt. Vorschüsse können unbeschränkt auf­
gerechnet werden. Die Rechtmäßigkeit und 
das Ausmaß der Aufrechnung sind im Ver­
waltungsrechtsweg überprüfbar. 

Zu § 104: 

Zu § 105: 

Die Rentensonderzahlung - gewöhnHch als 
13. Rente bezeich-qet -, die in den Jahren 1954 
und 1955 auf Grund besonderer, nur auf das 
einzelne Jahr abgestellter gesetzlicher Regelung 
gewährt wurde, wird in der V örlage als Dauer­
einrichtung vorgesehen. Hiebei wurde im 
wesentlichen die Regelung des Bundesgesetzes 
vom 30. Juni 1955, BGBL Nr. 137, entspre­
chend angepaßt an die Bestimmungen der 
Vorlage, übernommen. 

Zu § 107: 

An dieser Stelle wird den Versicherungsträ­
gern zunächst die Verpflichtung auferlegt, zu 
Unrecht erbrachte Geldleistungen zurückzu­
fordern. Von_dieser Verpflichtung sind sie nur 
enthoben, wenn die GeIdleistung infolge eines 
wesentlichen Irrtums über den Tatbestand oder 
eines offenkundigen Versehens erbracht worden 
ist und der gesetzliche Zustand gemäß § 101 
Abs. 1 mit Wirkung vom Tage der Auswirkung 
des Irrtums oder Vyrsehens hergestellt wird, 
es sei denn, daß der Empfänger der Leistung 
den Bezug durch bewußt unwahre Angaben, 
bewußte Verschweigung maßgebender Tat­
sachen oder Verletzung der Meldevorschriften 
herbeigeführt hat. Das Rückforderungsrecht 
des Versicherungsträgers wird an eine Ver­
jährungsfrist gebunden, die ebenso wie die 
Frist für die Verjährung des Anspruches auf 
Leistungen aus der Kranken- oder Unfall­
versicherung mit zwei Jahren festgesetzt wird. 
Für besondere Ausnahmefälle erhält der Ver­
sicherungsträger die Ermächtigung, auf die 
Rückforderung zu verzichten oder die Er­
stattungin Teilbeträgen zuzulassen. 

Diese Bestimmungen enthalten die bei der 
Auszahlung der Leistungen zu beachtenden 
Regeln. Hinsichtlich der laufenden Geldleistun­
gen (Renten, Kranken-, Familien- und Tag­
geld) -tritt keine Änderung gegenüber dem Zu § 108: 
gegenwärtigen Zustand ein. Für einmalige Die Bezugsberechtigung im Falle des Todes 
Geldleistungen wird die Auszahlungsfrist aus des Rentenempfängers für eine in diesem 
technischen Gründen mit zwei Wochen vor- Zeitpunkt schon fällige, aber noch nicht aus­
geseheni.Um einem unberechtigten Renten- gezahlte Rente ist - so wie nach dem geltenden 
bezug vorzubeugen, erhält der Versicherungs- Recht --'- nacheinander dem Ehegatten, den 
träger im Abs. 5 di.e Ermächtigung, die Renten Kindern, dem Vater, der Mutter und den 
bis zu der von ihm verlangten Beibringung von Geschwistern zugestanden, wenn sie mit dem 
Lebens- oder Witwenschaftsbestätigungenzu- Berechtigten zur Zeit seines Todes in häuslicher 
rückzuhalten. Einem schon seit langem aus .Gemeinschaft gelebt haben (siehe zum Bei­
Rentnerkreisen geäußerten Wunsch kommt die spiel §§ 614 und 1292 RVO). 
Bestimmung des Abs. 6 entgegen, die besagt, 
daß die Gebühren für die Zustellung von Ren­
ten vom Versicherungsträger zu zahlen sind. 
Es soll dadurch eine auch nur geringfügige 
Schmälerung des Nettoerfolges der Rente durch 
eine Zustellgebühr für den Berechtigten hintan­
gehalten werden. Die praktische Durchführung 
dieser Bestimmung wird erfordern, daß die 
anweisenden Pensionsversicherungsträger ein 
Übereinkommen mit dem Österreichischen 
Postsparkassenamt wegen der Übernahme 
dieser Gebühren treffen. 

Zum Abschnitt VII (§§ 109 und 110): 
Befreiung von Abgaben. 

,Zu den §§109 und 110: 

In den Bestimmungen dieser Paragraphe 
wurden im wesentlichen die Vorschriften der 
§§ 118 und 119 SV-ÜG. in der zuletzt durch die 
8. Novelle festgestellten Fassung übernommen. 

Im § 109 ist für die Sozialversicherungsträger 
und den Hauptverband die persönliche Ge-
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bührenfreiheit von den Stempel- und Rechts­
~ebühren festgelegt. Die persönliche Gebühren­
freiheit bedeutet, daß diese Körperschaften 
für der Gebührenpflicht unterliegende Schrif­
ten und Rechtsgeschäfte welcher Art immer 
die hiefür festgesetzten Gebühren nicht zu ent­
richten haben. Ist an einem gebührenpflich­
tigen zweiseitigen Rechtsgeschäfte E<ine solche 
Körperschaft . beteiligt und kommt dem an­
deren Teil nicht Befreiung von der Gebühren­
pflicht zu, so sind die Gebühren zur Gänze von 
dem nicht befreiten Geschäftspartner zu ent­
richten. Bezüglich der Körperschaftssteuer 
wird nur mehr auf die einschlägige Regelung 
im Körperschaftssteuergesetz hingewiesen, der­
zufolge die Versicherungsträger und der Haupt­
verband als Körperschaften öffentlichen Rech­
tes von der Körperschaftssteuer befreit sind, 
jedoch die von ihnen geführten Betriebe ge­
werblicher Art der Körperschaftssteuer unter­
liegen. Hiedurch wird auch für die Sozial­
versicherungsträger völlig außer Zweifel ge­
stellt, daß sie für die von ihnen geführten 
Betriebe gewerblicher Art körperschaftssteuer­
pflichtig sind. 

Im § HO ist sachliche Freiheit, das heißt, eine 
auf Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, son­
stige Schriften und Amtshandlungen der dort 
angegebenen bestimmten Arten beschränkte 
Befreiung von der' Entrichtung der bundes­
rechtlich geregelten öffentlichen Abgaben sowie 
von der Entrichtung der Bundesverwaltungs­
gebühren und der Gerichts- und Justizver­
waltungsgebühren ausgesprochen. Diese Be­
freiung erstreckt sich auf die betreffenden 
Rechtsgeschäfte, die betreffenden Urkunden 
oder Amtshandlungen als solche. Es ist also 
auch von der anderen an' dem Rechts­
geschäfte beteiligten Seite keine Gebühr zu 
entrichten. Wird jedoch die von der Abgabe 
befreite Schrift zu einem anderen Zweck ge­
braucht, als dem, für den die Gebührenfreiheit 
zugestanden ist, so ist die Abgabe nachträglich 
zu entrichten. 

Im § llO Abs. 1 wurde a~ch die Abgaben­
freiheit für Rechtsgeschäfte, Schriften und 
Amtshandlungen aufgenommen, die. die Durch­
setzung von Ersatzansprüchen aus der Versi­
cherung gegen Dienstgeber oder dritte Personen 
betreffen, da es sich hiebei um eine enge 
mit der Durchführung der Versicherung ver­
bundene Aufgabe handelt. 

Zum Abschnitt VIII (§§ 111 bis 115) : 
Strafbestimmungen. 

Zu den §§ 111 bis 115: 

Wie in allen bisher in Österreich in Geltung 
gestandenen gesetzlichen Vorschriften über 

47 

die Sozialversicherung müssen auch in die 
Vorlage zum Schutz der Versicherungsgemein­
schaft und ihres geordneten Funktionierens 
Strafbestimmungen über Verstöße gegen die 
Melde- und Auskunftspflicht aufgenommen 
werden. Die Vorlage folgt in der Regelung 
im wesentlichen den vor 1939 in Geltung ge­
standenen österreichischen Vorschriften (ver­
gleiche insbesondere die §§ 138 bis 141 GSVG. 
1938). Im besonderen wird bemerkt: 

Die Untersuchung und Bestrafung wird ent­
sprechend den das österreichische Verwaltungs­
strafrecht beherrschenden Grundsätzen in 
erster Instanz den Bezirksverwaltungsbehörden 
übertragen (vergleiche §26 Abs. 1 VStG. 1950, 
BGBI. Nr. 272/1950). Insofern wird also von 
den einschlägigen Bestimmungen der reichs­
rechtlichen Vorschriften abgegangen, die auch 
die Verhängung vonVerwaltungsstrafen im 
engeren Sinne den Versicherungsträgern über­
tragen (siehe insbesondere §§ 529, 530, 1487, 
1492 RVO.). 

Bei der Festsetzung des Strafrahmens im 
§ 111 wurde auf das Rundschreiben des Bundes­
kanzleramtes vom 30. Novcmber 1950, 
Z. 39.467/2 a/50, Bedacht genommen, das 
darauf abzielt, daß die in Gesetzentwürfen 
beantragten Sätze für Verwaltungsstrafen sich 
in einem einheitlichen Rahmen bewegen und 
einen entsprechenden Abstand zu den Straf­
sätzen für gerichtlich strafbare Handlungen 
halten. Es sind daher auch im allgemeinen 
bloß Geldstrafen vorgesehen, die nur im Falle 
der Uneinbringlichkeit in Arr9ststrafen um­
gewandelt werden. Lediglich bei nachgewiese­
ner Schädigungsabsicht, also bei besonders 
erschwerenden Umständen, wird primär eine 
Arreststrafe verhängt. 

Neben den Verwaltungsstrafen ·im engeren 
Sinne wird im § H3 die Vorschreibung von 
Beitragszuschlägen durch den Versicherungs­
träger bei UnterlaSSUng der Anmeldung zur 
Pflichtversicherung oder . bei Meldung zu 
niedriger Entgelte vorgesehen. Das Höchst­
ausmaß dieser Zuschläge ist gleich hoch fest­
gesetzt wie der im § 531 RVO; vorgesehene 
Höchstbetrag an Beitragsmehrzahlung (Zwei­
faches der rückständigen Beiträge), aber viel 
niedriger als der Höchstsatz der Buße, wie er 
im, § 139 GSVG. 1938 festgesetzt war (zehn­
faches Ausmaß der nachzuzahlenden Beiträge). 
Die Übernahme des Höchstsatzes des letztange­
führten Gesetzes kam mit Rücksicht darauf 
nicht in Betracht, daß dieser auf die damals viel 
geringere Höhe der Beiträge (infolge der 
niedrigen Höchstgrenze der Beitragsgrundlage 
in der Arbeiterversicherung) abgestellt war. 

Eine Änderung gegenüber dem bisherigen 
Recht stellt die Strafbestimm urig des § '114 
insoweit dar, als Verstöße gegen die Vor-
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schriften über die Einbehaltung und Einzah-I meisten Krankenversicherungsträgern bereits 
lung der Beiträge eines Dienstriehmers durch das kaum mehr weiter zu steigernde Ausmaß 
den Dienstgeber jedenfalls als Vergehen von 7 v. H. der Beitragsgrundlage erreicht hat, 
durch die Gerichte geahndet werden. Das Aus- auch nicht möglich, gewisse sozialpolitisch 
maß der Freiheitsstrafe entspricht dem sonst erstrebenswerte Verbesserungen im Leistungs­
nach dem österreichischen Strafgesetz bei recht vorzunehmen. Es durfte nicht außer 
Vergehen üblichen Ausmaß der Strafe. Das acht gelassen werden, daß die Entwicklung 
Ausmaß der Freiheitsstrafe ist bezüglich des der Rentenversicherung ein weiteres beträcht­
Mindestausmaßes wesentlich höher als das in liches Ansteigen des Aufwandes in diesem 
den §§ 6 und 7 des Strafanwendungsgesetzes, Versicherungszweig erwarten läßt, sodaß alle 
BGBl. Nr. 148/1945, im Zusammenhalt mit Mehreinnahmen, die allenfalls in der Sozial­
§ 533 RVO. festgesetzte Mindestausmaß (24 versicherung noch erschlossen werden können, 
Stunden Arrest); hingegen ist das Höchstaus- der Rentenversicherung zugewendet werden 
maß (1 Jahr beziehungsweise bei sehr er- müssen. 
schwerenden Umständen 2 Jahre) erheblich Auch hinsichtlich des Ldstungssystems 
niedriger als das im Strafanwendungsgesetz bringt die Vorlage im Zweiten Teil keine 
derzeit zugelassene Höchstausmaß (3 Jahre einschneidenden Änderungen. Die bisherige 
strenger Arrest). Die im früheren österreichi- Einteilullg in Sachleistungen' und Geldleistun­
sehen Sozialversicherungsrecht getroffene Rege- gen wurde ebenso übernommen wie die 
lung, wonach die im Abzugsweg eingehobenen bisherige Einteilung der Leistungen in gesetz­
Beitragsteile bis zur tatsächlichen Abfuhr ein lieh vorgeschriebene Mindestleistungen und 
dem Dienstgeber anvertrautes Gut sind. (§. 89 Mehrleistungen, die durch die Satzung des 
Abs. 2 GSVG. 1938 und § 187 Abs. 2 Land- Versicherungsträgers eingeführt werden kön­
arbeiterversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 235/ nen. An nennenswerten' Neuerungen' seien 
1928), ergab unter Umständen den nach dem hervorgehoben: 
Strafgesetz zu ahndenden Tatbestand der Ver-
untreuung. Entsprechend der herrschenden 1. Die ArbeitsunHthigkeit infolge Krankheit 
Rechtsprechung zu der derzeit geltenden ein- wurde neben der Krankheit als eigener Ver­
schlägigen Regelung des § 533 RVO., betreffend' sicherungsfall mit besonderen Leistungen nach 

dem Vorbild der internationalen Konvention die Vorenthaltung von Beiträgen, wird der 
Tatbestand des § 114 nicht erfüllt sein, wenn über die Miridestnorm der sozialen Sicherheit 

konstruiert. ein Dienstgeber wegen Zahlungsschwierigkeiten 
nur einen Teil des Arbeitslohnes auszahlt. 

In Anlehnung an die Bestimmungen des 
Arbeitsinspektionsgesetzes, BGBl. Nr. 194/1947, 
wonach die Verletzung eines Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisses, das einem Organ der 
Arbeitsinspektion bei Ausübung seines Dienstes 
bekannt geworden ist, strafrechtlich verfo.lgt 
wird, war es notwendig, in die Vorlage auch 
für die Organe des Unfallverhütungsdienstes 
analoge Strafbestimmungen aufzunehmen 
(§ 115). 

Zum Zweit~n Teil: 

Leistungen der Krankenversicherung. 

'Der Zweite Teil, der die Leistungen der 
Krankenversicherung regelt, enthält im großen 
und ganzen keine umwälzenden Neuerungeri 
gegenüber dem derzeit geltenden Recht. Vor 
allem wurde darauf Bedacht genommen, daß 
das Niveau des Leistungsrechtes in der Kran­
kenversicherung beibehalten wurde und keine 
irgendwie nennenswerte Verschlechterung' in 

. den Leistungen eintritt. Allerdings war es im 
Hinblick auf die angespannte finanzielle Lage 
der meisten Träger der Krankenversicherung 
und in Anbetracht des Umstandes, daß der 
Beitrag zur Krankenversicherung bei den 

2. Bei länger dauernden, mit Arbeits­
unfähigkeit verbundenen Krankheiten wird 
das Krankengeld ab dem 43. Tag in der Höhe 
von 60 v. H. der· Bemessungsgrundlage als 
gesetzliche Mindestleistung gewährt. Nach dem 
derzeit geltenden Recht (§ 191 Abs. 2 RVO.) 
ist eine solche Erhöhung nur als satzungs­
mäßige Mehrleistung zugelassen. Hingegen 
wird der im Zuge der Anpassung der Geld­
leistungen der Sozialversicherung an die Lohn­
und Preisverhältnisse zugunsten länger dau­
ernd Erkrankter eingeführte Zuschuß zum 
Krankengeld in der Höhe von 1 S kalender­
täglich (§ 8 Abs. 3 Sozialversicherungs-An­
passungsgesetz 1951) fallen gelassen. Die 
Erhöhung des Krankengeldausmaßes für Ver­
sicherte mit Angehörigen soll - so wie bis­
her - der satzungsmäßigen Regelung vor­
behalten bleiben, wobei gemäß § 121 Abs. 3 
auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Ver­
sicherungsträgers und das wirtschaftliche Be­
dürfnis der zu begünstigenden Versicherten 
Redacht zu nehmen sein wird .. 

3. Die Regelung der Beziehungen der Träger 
der Krankenversicherung zu den öffentlichen 
Krankenanstalten wird im § 148 als Grundsatz­
bestimmung bezeichnet, weil es sich hier nicht 
um eine ausschließliche Angelegenheit des 
Sozialversicherungswesens im Sinne des 
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Art. 10 Abs. 1 Z.11 B.-VG., sondern auch um klarer Rechtsverhältnisse auch den Zeitpunkt 
eine Angelegenh{)it der Heil- und Pflege- des Eintrittes dieses Versicherungsfalles im 
anstalten im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z. 2 § 120 besonders zu fixieren. Die Arbeitsun­
B.-VG. handelt, in der nur die Gesetzgebung fähigkeit infolge Krankheit kann gleichzeitig 
über die Grundsätze Bundessache, die Er- mit dem Zeitpunkt des Eintrittes des Ver­
lassung von Ausführungsgesetzen aber Landes~ sicherungsfalles der Krankheit selbst einsetzen 
sache ist. Da das Allgemeine Sozialver- oder aber auch erst in einem späteren Zeit­
sicherungsgesetz ein einfaches Bundesgesetz, punkt eintreten, nach dem schon einige Zeit 
hingegen das ebenfalls in Vorbereitung ste- Krankheit, die, ärztliche Hilfe und die An­
hende Krankenanstaltengesetz ein Grundsatz- wendung von Heilmitteln erforderte, jedoch 
gesetz des Bundes sein wird, wäre es an- zunächst Arbeitsunfähigkeit nicht zur Folge 
gezeigt, die Regelung dieser Materieau'ch in hatte, bestanden hat. Die genaue Festlegung 
das Grundsatzgesetz, betreffend das Kranken- des Zeitpunktes des Eintrittes des' Ver­
anstaltenrecht, zu übernehmen. sicherungsfalles, insbesondere auch des Ver-

4. Die Geldleistungen nach § 7 des Mutter- sicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit infolge ' 
schutzgesetzes vom 17. Mai 1942, DRGBl. I Krankheit, ist schon im Hinblick auf die 
S. 321 (Wochen- und Stillgeld) werden bei Formulierung des § 122 notwendig, wonach die 
gleichzeitiger Aufhebung dieser Bestimmung Leistungen der Krankenversicherung in erster 
des Mutterschutzgesetzes als Versicherungs- Linie für Versicherungsfälle gewährt werden, 
leistung übernommen, das heißt, die im derzeit die während des Bestandes der Versicherung 
geltenden Recht vorgesehenen eingeschränkten eingetreten sind. 
Leistungen der Versicherung (Wochengeld in Die Bestimmung des § 119 überträgt 
der Höhe des Krankengeldes und Stillgeld in dem Träger der Krankenversicherung eben­
der Höhe des halben Krankengeldes) werden so wie im bisherigen Recht die Leistungs­
entsprechend erweitert, sodaß die derzeit vor- pflicht auch dann, wenn eS sich um die Folgen 
gesehenen Ergänzungsleistungen des Bundes eines Arbeitsunfalles oder um eine Berufs­
nach dem Mutterschutzgesetz entfallen können. krankheit handelt. Dem Träger der Kranken-' 
Den Versicherungsträgern wird aber nach wie versicherung steht in diesem Fall allerdings ein 
vor ein Anspruch auf Kostenersatz im bei- Ersatzanspruch gegen den Träger der Unfall­
läufigen bisherigen Ausmaß gegenüber dem versicherung zu, dessen Ausmaß im ersten 
Bund eingeräumt. Das Stillgeld wird als Regel- Abschnitt des Fünften Teiles der Vorlage ge­
leistung mit 2 S täglich ungefähr in der bis- regelt ist. 
herigen Höhe beibehalten, als satzungsmäßige Bei der Festlegung des Zeitpunktes des Ein­
Mehrleistung kann es bis auf 5 S erhöht werden. trittes des Versicherungsfalles im § 120 werden 
Die Leistung des Wochengeldes wird bei ge- hinsichtlich der Definition, des Begriffes 
wissen Gruppen von Versicherten (freiwillig "Krankheit" die Grundsätze herangezogen, 
Versicherte, vom Anspruch auf Krankengeld die sich in der Judikatur zu diesem Begriff 
ausgeschlossene Pflichtversicherte, den Dienst- herausgebildet haben. Der Eintritt des Ver­
nehmern gleichgestellte pflichtversicherte selb- sicherungsfalles der Mutterschaft wird mit 
ständig Erwerbstätige und aus der Pflicht- dem Beginn der 6. Woche vor der Entbindung 
versicherung 'ausgeschiedene, aber noch an- festgelegt, und zwar in der Erwägung, daß 
spruchsberechtigte Personen) durch eine ein- die Leistungen aus dem Versicherungsfall der 
malige Geldleistung in der Form eines namhaft Mutterschaft in Form des Wochengeldes für 
erhöhten Entbindungsbeitrages ersetzt. die letzten sechs Wochen vor der voraus-

sichtlichen Entbindung gebühren., In konse­
Im besonderen: wird zu den einzelnen Be- ,quenter Beachtung des Grundsatzes, daß 

stimmungen erläuternd bemerkt: Versicherungsleistungen erst nach Eintritt des 

Zum Abschnitt I (§§ 116 bis 132): Gemein­
same Bestimmungen. 

Zu den §§ 116 bis 124: 

Bei der Aufzählung der Versicherungsfälle 
im § 116 Abs. 1 wird - wie oben erwähnt - die 
Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit als be­
sonderer Versicherungsfall angeführt, dies in 
der Erwägung, daß dieser Versicherungsfall den 
ebenso sozialpolitisch wie finanziell bedeut­
samen Anspruch auf Krankengeld auslöst und 
es daher angezeigt erscheint, zur Schaffung 

Versicherungsfalles fällig werden können, erwies 
es sich als zweckmäßig, den Versicherungsfall 
der Mutterschaft bereits sechs Wochen vor der 
Entbindung eintreten zu lassen.'Es wird dadurch 
auch erreicht, daß das Wochengeld schon vor 
der Entbindung allwöchentlich fällig wird und 
ausgezahlt werden kann, während es im bis­
herigen Recht einer diesbezüglichen Ausnahme­
bestimmung bedurfte (§ 195 a Abs. 3 RVO.). 

Die Bestimmungen des § 121 über die Art 
der Leistungen der Krankenversicherung 
schließen mit der Einteilung in Pflicht­
leistungen und freiwilligen Leistungen an das 
bisherige Recht an, wobei die Pflichtleistungen 

4 
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entweder als gesetzliche Mindestleistungen oder 
alssatzungsmäßige Mehrleistungen gewährt 
werden. Um die bereits im bisherigen Recht 
vorgesehene Einrichtung der satzungsmäßigen 
Mehrleistungen, die sich im Hinblick auf die 
größere Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen 
sozialen und finanziellen Verhältnisse als sehr 
zweckmäßig erwiesen hat, mit den Grundsätzen 
der österreichischen Bundesverfassung (Art. 18 
B.-VG.) in Einklang zu bringen, wird im § 121 
Abs. 3 die gesetzliche Ermächtigung dahin­
gehend abgegrenzt,' daß als solche satzungs­
mäßige Mehrleistungen nur unter Bedacht­
nahme auf die finanzielle Leistungsfähigkeit 
des Versicherungsträgers und das wirtschaft­
liche Bedürfnis der Versicherten vorgesehen 
werden dürfen. Darüber hinaus' setzt das 
Gesetz bei den einzelnen Bestimmungen des 
Zweiten Teiles, in denen satzungsmäßige 
Mehrleistungen vorgesehen sind, jeweils noch 
weitere Grenzen fest, innerhalb deren die 
satzungsmäßigen Mehrleistungen gewährt 
werden können. 

Im § 122 Abs. 1 zweiter Satz wird der seit 
jeher in der Krankenversicherung geltende 
Grundsatz aufgenommen, daß auch nach dem 
Ende der Versicherung für einen vorher ein­
getretenen Versicherungsfall auszuleisten ist, 
solange die Voraussetzungen für den Anspruch 
überhaupt gegeben sind. In den Abs. 2 bis 5 
des § '122 wird zusammenfassend geregelt, an 
welche Personen und unter welchen Voraus­
setzungen auch für Versicherungsfälle, die nach 
dem Ende der Versicherung eintreten, als weiter 
ausstrahlende Auswirkung einer vorange­
gangenen Versicherung Leistungen zu gewähren 
sind. Es kommen hier vier Fälle in Betracht: 

1. Während des Bezuges von Kranken- oder 
Wochengeld oder während einer auf,Rechnung 
des Versicherungsträgers gewährten Anstalts­
pflege tritt der Versicherungsfall der Krankheit 
bei einem Familienangehörigen des aus der 
Versicherung, bereits ausgeschiedenen An­
spruchsberechtigten ein. 

2. Während des Bezuges von Kranken- oder 
Wochengeld oder wä,hrend einer auf Rechnung 
des Versicherungsträgers gewährten Anstalts­
pflege tritt l?ei dem aus der Versicherung 
berejts Ausgeschiedenen selbst ein weiterer 
Versicherungsfall ein, sei es der Versicherungs­
fall einer neuen Krankheit, sei es der Ver­
sicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge 
einer neuen Krankheit, sei es der Versicherungs­
fall der Mutterschaft oder der Versicherungs­
fall des Todes. 

3. Nach dem Ausscheiden aus der Pflicht­
versicherung und innerhalb der vorgesehenen 
Schutzfristen tritt bei dem erwerbslos ge­
wordenen ehemals Versicherten oder einem 
seiner Familienangehörigen einer der Ver-

sicherungsfälle ein, für die Leistungen der 
Krankenversicherung vorgesehen sind. 

4. Der Versicherungsfall der Mutterschaft 
tritt innerhalb der im § 122 Abs. 3 vorgesehenen 
besonderen Schutzfrist von sechs Wochen nach 
dem Ende der Pflichtversicherung ein. 

In allen diesen Fällen wird eine Anspruchs­
berechtigung eingeräumt, obwohl der An­
spruchsberechtigte nicht mehr dem Kreise 
der Pflichtversicherten angehört. 

Die dem § 116 als Abs. 2 angefügte Er­
mächtigung gibt den Trägern der Kranken­
versicherung die Möglichkeit, auch fremde 
Einrichtungen, die der Betreuung von Kranken 
oder der Krankheitsverhütung dienen, zuförd.ern 
und zu unterstützen, vorausgesetzt, daß diese 
Einrichtungen gemeinnützig sind und daß 
durch eine solche Maßnahme die Erfüllung der 
Hauptaufgaben der Krankenversicherung, wie 
sie im Abs. 1 des § 116 angeführt sind, nicht 
gefährdet wird. Als solche Einrichtungen kom­
men zum Beispiel Einrichtungen von Gewerk­
schaften, und anderen nicht Erwerbszwecken 
dienenden Organisationen für die Kra:nken­
behandlung und Krankheitsverhütung..inFrage, 
wie von solchen Organisationen betriebene 
Heime für Rekonvaleszente oder gesundheits­
gefährdete Arbeiter und Angestellte und deren 
Familienangehörige" medizinisch-wissenschaft­
liche Forschungsinstitute und dergleichen mehr. 
Hiedurch 'wird den Krankenversicherungs­
trägern die Möglichkeit gegeben, in be­
scheidenem Rahmen Mittel für Betreuungs­
und Fürsorgezwecke auszugeben, die letzten 
Endes wieder den Versicherten zugute kommen. 

Im § 123 wird der Kreis der Familien­
angehörigen, für die bei Eintritt des Ver­
sicherungsfalles in ihrer Person Leistungen 
gewährt werden, im wesentlichen gleich ab­
gegrenzt wie nach dem bisherigen Recht. Als 
Altersgrenze für die Einbeziehung in den 
Schutz der Krankenversicherung sieht die 
Vorlage bei Kindern und Enkeln das vollendete 
18. Lebensjahr vor. Darüber hinaus wird bis 
zur äußersten Grenze des vollendeten 
24. Lebensjahres die Angehörigeneigenschaft 
anerkannt, wenn die in der Vorlage genau 
angegebenen besonderen Gründe (Berufs­
ausbildung, Gebrechlichkeit) bei den betreffen­
den Familienangehörigen zutreffen. Nach dem 
derzeit geltenden Recht war es der Satzung des 
Versicherungsträgers überlassen geblieben, eine 
Altersgrenze festzusetzen. Um eine gleiche 
Behandlung der Versicherten bei allen Trägern 
der Versicherung sicherzustellen, wird die 
Autonomie der Versicherungsträger in dieser 
Frage auf Vorschlag des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger ein­
geschränkt. Die Herabsetzung der Alters­
grenze im Wege einerSatzungsbestimmungwird 
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also in Hinkunft als Maßnahme zur finan­
ziellen Sanierung .eines Institutes nicht mehr 
möglich sein. Bezüglich der Frage, welcher 
Versicherungsträger die Leistungen zu er­
bringen habe, wenn infolge mehrfacher An­
gehörigeneigenschaft die Zuständigkeit melire­
rer Versicherungsträger gegeben ist (§ 123 
Abs. 4), wird die Regelung dahin getroffen, daß 
der zuerst in Anspruch genommene Ver­
sicherungsträger die Leistungen zu erbringen 
habe. Aus Gründen der Verwaltungsver­
einfachung wird davon Abstand genommen, in 
diesem Falle eine Rückverrechnung mit den 
anderen in Betracht kommenden Versicherungs­
trägern vorzusehen. Eine kleine Erweiterung 
sieht die Vorlage bezüglich der Mutter, Tochter 
(auch Stief-, Enkel- oder Pflegetochter) oder 
Schwester des (der) Versicherten vor, die eine 
'bestimmte Zeit hindurch den Haushalt des (der) 
Versicherten führen (Wirtschaftsführerin). Als 
.besondere Voraussetzung für diesen aus dem 
früheren österreichischen Recht (§ 158 Abs. 2 
Z. 5 und § 228 Abs. 2 Z. 4 Gewerbliches Sozial­
versicherungsgesetz 1938) übernommenen er­
weiterten Familienschutz ist bei männlichen 
Versicherten ,erforderlich, daß eine arbeits­
fähige Gattin~ nicht vorhanden ist, bei weib­
lichen Versicherten, daß sie in Beschäftigung 
steht oder den Hilflosenzuschuß aus der 
Pensionsversicherurig bezieht. Im übrigen 
kann Eltern und Geschwistern oder anderen 
Familienangehörigen·' des Versicherten sowie 
auch der nicht verwandten Wirtschaftsführerin 
eines männlichen Versicherten der Schutz der 
Krankenversicherung unter gewissen Voraus­
setzungen, insbesondere unter der Voraus­
setzung der häuslichen Gemeinschaft, zuge­
wendet werden, wenn die Satzung des Ver­
sicherungsträgers dies ausdrücklich bestimmt. 
Auch hier wird aus verfassungsrechtlichen 
Gründen die dem Versicherungsträger erteilte 
Ermächtigung, durch die Satzung weitere 
Personen in den Kreis der Angehörigen ein­
zubeziehen, dadurch eingeschränkt, daß hiebei 
auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Ver­
sicherungsträgers Bedacht zu nehmen ist. 

Zu den §§ 125 bis 127: 

§ 125 sieht als Bemessungsgrundlage für die 
Barleistungen der Krankenversicherung (mit 
Ausnahme der Barleistungen aus dem Ver­
sicherungsfall der Mutterschaft), also für die 
Bemessung des Krankengeldes, des Familien­
geldes, Taggeldes und des Sterbegeldes im 
Anschluß an die in Aussicht genommene 
Regelung des Beitragsrechtes den Tageswert der 
Lohnstufe vor, in die der Versicherte auf Grund 
seines Arbeitsverdienstes zuletzt vor dem Ver­
sicherungsfall eingereiht war. Da aber die 
Ermittlung der Beitragsgrundlage nach Lohn­
stufen nicht allgemein zwingend vorgeschrieben 
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ist, sondern es der Satzung des Versicherungs" 
trägers überlassen ist, ob und inwieweit die 
Beitragsgrundlage nach Lohnstufen ermittelt 
werden soll, ist es notwendig, auch eine Rege­
lung für den Fall zu treffen, daß sich die. Bei­
tragsgrundlage nach dem wirklichen Arbeits­
verdienst richtet. Dieser selbst wird aber 
nicht als Bemessungsgrundlage für die Bar­
leistungen herangezogen. Im Interesse einer 
Vereinfachung erscheint es geboten, hier eine 
fiktive Beitragsgrundlage nach Lohnstufen zu 
ermitteln und diese sodann als Bemessungs­
grundlage für die Barleisttingen zu nehmen. 
Die Vorlage übernimmt auch hierin einen 
Vorschlag, den der Hauptverband der öster­
reichischen Sozialversicherungsträger dem 
Bundesministerium . für soziale Verwaltung 
erstattet hat. 

Die im bisherigen Recht (§ 12 Abs. 4 Renten­
bemessungsgesetz) vorgesehene Art der Be­
rücksichtigung der Sonderzahlungen bei der 
Bemessung der Geldleistungen der Kranken­
versicherung bereitete bei der praktischen 
Durchführung große Schwierigkeiten. Die 
Sonderzahlungen waren bisher in der Weise 
zu berücksichtigen, daß zum Grundlohn ein 
Zuschlag hinzuzurechnen war, der dem auf einen 
Kalendertag entfallenden Teil der beitrags­
pflichtigen Sonderzahlungen, die im Jahre des 
Eintrittes des Versicherungsfalles fällig ge­
worden sind, entsprach. Diese Regelung wurde 
in die Vorlage nicht mehr übernommen. Die 
Berücksichtigung der Sonderzahlungen soll 
nach der Bestimmung des § 125 Abs. 3 Vielmehr 
pauschalmäßig durch Erhöhung der Bemes~ 
sungsgrundlage um einen Hundertsatz erfolgen, 
der in der Satzung des Versicherungsträgers 
einheitlich oder gesondert für bestimmte 
Gruppen von Versicherten unter Bedacht­
nahme auf den Durchschnittswert der Sonder~ 
zahlung festgesetzt wird. Die Berechnung der 
Geldleistungen wirdhiedurch wesentlich ver~ 
einfacht werden. In den Fällen, in denen die 
von den Sonderzahlungen zu entrichtenden 
Sonderbeiträge auf Grund des im § 54. Abs.2 
vorgesehenen Verfahrens pauschalmäßig in 
Hundertteilen der allgemeinen Beitragsgrund­
lage zu errechnen sind, ist· dieser für die Er­
rechnung der Sonderbeiträge festgesetzte 
Hundertsatz gleichzeitig auch für die Er­
höhung der Bemessungsgrundlage für die Geld­
leistungen der Krankenversicherung heranzu­
ziehen. 

Für die Geldleistungen aus dem Versiche­
rungsfäll der Mutterschaft erübrigt sich nach 
der in der. Vorlage getroffenen Regelung die 
Festsetzung einer Bemessungsgrundlage. Diese 
Leistungen sind entweder, wie das Stillgeld 
und der Entbindungsbeitrag, iin Gesetz selbst 
mit einem festen Betrag bestimmt (§§ 163 
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und 164) oder es wird die Leistung, wie beim 
Wochengeld, in Anlehnung an die bisher 
geltenden Bestimmungen des § 7 des Mutter­
schutzgesetzes nach dem durchschnittlichen 
Arbeitsverdienst der letzten 13 Wochen, ver­
mindert um die gesetzlichen Abzüge, bemessen 
(§ 162). 

im wesentlichen der Regelung im bisherigen 
Recht. 

Die Sonderregelung für die oben unter Z. 2 
bezeichneten Personen trägt .praktischen Be­
dürfnissen Rechnung und soll den Versicherten 
und deren Angehörigen, soweit sie ihren 
ordentlichen Wohnsitz außerhalb des Sprengels 

Bei Weiterversicherten und Selbstversicher- des für sie zuständigen Versicherungsträgers 
ten ist eine Bemessungsgrundlage nur hin- haben, die Inanspruchnahme der Leistungen 
sichtlich des Sterbegeldes erforderlich, das erleichtern und die wechselseitigen Beziehungen 
gemäß § 171 in eine~ Vielf~chen ~er Be- der hiebei beteiligten Versicherungsträger nach 
messungsgrundlage gewahrt WIrd. DIe sonst erprobtem Vorbild des derzeit geltenden Rechtes 
für Weiterversicherte und Selbstversicherte regeln. .. 
noch in Betracht kommenden Barleistungen, 
(Stillgeld, Entbindungsbeitrag) werden im Ge- Die Sonderregelung für die oben unter Z. 3 
setz mit festen Beträgen festgesetzt (§§ 163 und genannten Personen schließt an die Be-
164). Für sie erübrigt sich daher die Be- stimmungen des § 3 Abs. 2 der Vorlage an, die 
stimmung einer Bemessungsgrundlage. abweichend von dem sonst in der Sozial­

Zu den §§ 128 bis 130: 

Die §§ 128 bis 130 enthalten die erforder­
lichen leistungsrechtlichen Sonderbestimmun­
gen für Personen, 

1. die mehrfach in der gesetzlichen Kr~nken­
versicherung erfaßt sind, sei es auf Grund 
mehrerer Beschäftigungen oder auf Grund 
einer Beschäftigung und des Bezuges einer 
Sozialversicher~ngsrente ; 

2. die ihren ordentlichen Wohnsitz außerhalb 
des Sprengels des für sie zuständigen Ver­
sicherungsträgers haben und 

3. die sich im dienstlichen Auftrag im Aus­
land aufhalten und bei denen während eines 
solchen Auslandsaufenthaltes der Ver­
sicherungsfall eintritt. 

Die Sonderregelung für die unter Z. 1 be­
zeichneten Personen ist notwendig, weil die 
Vorlage' eine mehrfache Versicherung nicht 
ausschließt. Übt zum Beispiel der Versicherte 
mehrere Beschäftigungen nebeneinander' aus, 
von denen jede die Voraussetzungen für die 
Pflichtversicherung aufweist, so tritt in jeder 
dieser Beschäftigungen die Pflichtversicherung 
ein. Das gleiche gilt, wenn ein aus dem Titel 
des . Rentenbezuges für den. Krankheitsfall 
Versicherter einer versicherungspflichtigen Be­
schäftigung nachgeht. In allen diesen Fällen 
besteht in jeder dieser Versicherungen die 
Pflicht zur Entrichtung der Beiträge, wobei die 
nöchstbeitragsgrundlage in jedem einzelnen 
Beschäftigungsverhältnis zu berücksichtigen 
ist (§ 45 Abs. 2). Es ist daher recht und billig, 
daß ein derart mehrfach Versicherter auch die 
Barleistungen aus jeder der.' in Betracht 
kommenden Versicherungen erhält: Hingegen 
läßt es die Eigenart der Sachleistungen nicht zu, 
auch diese Leistungen für ein und denselben 
Versicherungsfall mehrfach zu gewähren. Die 
in der y orlage vorgesehene Regelung entspricht 

versicherung geltenden Territorialitätsprinzip 
unter gewissen V orll.ussetzungen mehrere 
Gruppen von Personen dem österreichischen 
Sozialversicherungsrecht unterstellen, die nicht 
im Inland, sondern im Ausland beschäftigt sind. 
Tritt bei solchen Personen der Versicherungs­
fall während des Aufenthaltes im Ausland ein, 
so sind sie grundsätzlich ebe~~o anspruchs­
berechtigt wie Pflichtversicherte; bei denen der 
Versicherungsfall während der Beschäftigung 
im Inland eintritt. Da aber der inländische 
Versicherungsträger - abgesehen von zwischen­
staatlichen Regelungen, die eine Verwaltungs­
hilfe des örtlich und sachlich in Betracht 
kommenden ausländischen Versicherungs­
trägers vorsehen - in den Fällen der Er­
krankung des berechtigten Versicherten im 
Ausland praktisch keine Möglichkeit hat, dem -
Versicherten die Sachleistungen der Ver­
sicherung durch eigene oder Vertragsein­
richtungen der Krankenbehandlung zur Ver­
fügung zu stellen und auch eine Erfassung und 
Kontrolle der erkrankten Versicherten im 
Ausland durch den inländischen Versicherungs­
träger nicht möglich ist, wird der berechtigte 
Versicherte mit seinen Leistungsansprüchen 
zunächst an den Dienstgeber gewiesen, in 
dessen Auftrag er im Ausland tätig geworden 
ist. Der Dienstgeber seinerseits erhält die von 
ihm ausgelegten Kosten vom inländischen 
Versicherungsträger in den Grenzen erstattet, 
die sich im aligelleinen aus der Leistungspflicht 
bei Erkrankungen im Inland ergeben. Ein 
erhöhter Kostenersatz ist für die Fälle vor­
gesehen, in denen der Dienstgeber dem be­
rechtigten Versicherten das Entgelt während 
der Erkrankung im Ausland weiterzahlt. In 
diesen Fällen wäre es unbillig, flen inländischen 
Versicherungsträger durch den Wegfall des 
Krankengeldes einfach zu entlasten und den 
Dienstgeber auf die im Abs. 3 festgesetzten 
Höchstbeträge des Kostenersatzes zu be­
s~hränken, die in der Regel weit hinter den 
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tatsächlichen· Kosten zurückbleiben werden, \ der Ärzteschaft entgegen, die bei den Vor­
die dem Dienstgeber aus der Verpflichtung nach beratungen des Gesetzentwurfes mit Nachdruck 
Abs. 1. erwachsen sind. Der inländische Ver- die' Zulassung aller freiberuflich tätigen Ärzte 
sicherungsträger wird daher im Abs. 4 ver- zur Tätigkeit im Rahmen der Sozialversiche­
pflichtet, in den Fällen des Entgeltfortbezuges rung verlangte. Dadurch, daß der Versicherte 
und damit des Entfalles des Krankengeld- im Falle der Inanspruchnahme eines nicht im 
anspruches des Versicherten einen Kosten- Vertrag zur Sozialversicherung stehenden 
ersatz bis zur doppelten Höhe der nach Abs. 2 Arztes in der Regel nur einen Teil der von ihm 
bestimmten Höchstsätze zu gewähren. zunächst selbst gezahlten Kosten der Arzthilfe 

Zu den §§ 131 und 132: 

Die §§ 131 und ·132 sehen - hinsichtlich 
der im folgenden unter Z. 2 und Z. 3 genannten 
Punkte in Nachbildung geltender Vorschrif­
ten - bare Leistungen als Ersatz für Sach-
leistungen vor, und zwar . 

1. für den Fall, daß der Anspruchsberech­
tigte die Vertragseinrichtungen, insbesondere 
Vertragsärzte, oder die eigenen Einrichtungen 
des Versicherungsträgers -zur Erbringung der 
Sachleistungen der Krankenbehandlung (ärzt­
liche Hilfe, Heilmittel, Heilbehelfe) nicht in 
Anspruch nimmt (§ 131 Abs. I und 2); 

2. für den Fall, daß bei einer plötzlichen 
Erkrankung oder bei einem Unfall oder einem 
ähnlichen Ereigrusein Vertragsarzt oder eine 
Vertragskrankenanstalt oder eigene Einrich­
tungen des Versicherungsträgers für die ärzt­
liche Hilfe nicht rechtzeitig die notwendige 
Hilfeleisten können'(§ 131 Abs. 3 und 4); 

3. für den Fall, daß die Satzung Versicherte 
in besonders günstiger wirtschaftlicher Lage 
auf bare Leistungen an Stelle der Sachleistun­
gen allgemein verweist (§ 132). 

Die unter Z. 1 angeführte Regelung stellt 
in der Krankenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten eine Neuerung gegenüber dem 
bisher geltenden Recht dar. Eine ähnliche 
Regelung hat es bisher nur in der nach dem 
Bundesangestellten - Krankenversicherungsge­
setz 1937 geregelten Krankenversicherung 
(§ 8 Abs. 1) gegeben. In der Krankenversiche­
rung der Arbeiter und Angestellten waren beim 
Vorhandensein von eigenen oder Vertrags­
einrichtungen der Versicherungsträger für die 
Gewährung der Arzthilfe Kostenvergütungen 
bei Inanspruchnahme anderer ärztlicher Hilfe 
lediglich in dtm unter Z. 2 genannten Fällen 
vorgesehen. Der Versicherte wird nach den 
Bestimmungen des § 131 Abs. 1 und 2 bei der 
Auswahl des ihm zusagenden Arztes nicht auf 
den Kreis der Vertragsärzte der Versicherungs­
träger beschränkt sein. Er wird auch bei der 
Inanspruchnahme einer Nichtvertragseinrich­
t~ng eine Kostenvergütung in dem Ausmaß 
der Kosten erhalten, die dem Versicherungs­
träger bei Inanspruchnahme einer Vertrags­
einrichtung erwachsen wären. Diese Ein­
richtung der wahlweisen Behandlung durch 
Nichtvertragsärzte kommt einer Forderung 

ersetzt erhält und er daher in nennenswertem 
Ausmaß an den Kosten beteiligt bleibt, ist der 
Gefahr einer nicht gerechtfertigten Überinan­
spruchnahme von Mitteln der Krankenversicher­
ung vorgebeugt. Da der nicht im Vertragsver­
hältnis stehende Arzt weder Heilmittel· oder 
Heilbehelf~ als Sachleistungen auf Rechnung' 
des Versicherungsträgers verschreiben kann 
noch auch berechtigt ist, die Arbeitsunfähigkeit 
des erkrankten Versicherten in einer für d\Oln 
Versicherungsträger verbindlichen Weise fest­
zustellen, ergibt sich zwangsläufig die Not­
wendigkeit, auch für die Heilmittel und 
Heilbehelfe in solchen Fällen KosteIiersatz 
zu gewähren beziehungsweise dafür Vorsorge 
zu treffen, in welcher Weise die Arbeitsunfähig­
keit des Versicherten festzustellen· ist. Zweck­
mäßigerweise wird bei der Feststellung der 
Arbeitsunfähigkeit der vertrauensärztliche 
Dienst des Versicherungsträgers heranzuziehen 
sein, wo bei eine Bescheinigung des behandeln~ 
den Privatarztes über die Art und Dauer der 
Behandlung und der getroffenen therapeuti~ 
sehen Maßnahmen entsprechend zu beachten 
sein wird. . 

Die Regelung u~t~r Z. 2 ersetzt im wesent-. 
lichen die für derartige Fälle schon bisher 
vorgesehene Regelungdes § 73 Abs.2 SV-ÜG. 
Der Kostenersatz geht in diesen Fällen weiter 
als in den Fällen des § 131 Abs. 1 und 2, 
weil er nicht auf den Betrag eingeschränkt 
ist, der bei Inanspruchnahme der entsprechen. 
den Vertragseinrichtung vom Versicherungs­
träger aufzuw~nden gewes~n wäre. 

Eine der Regelung des § 132 - oben unter 
Z. 3 angeführt - entsprechende Bestimmung 
war bereits im § 52 Abs. 4 SV-ÜG. vorgesehen. 

Zum Abschnitt 11 (§§ 133 bis 171): 
Leistungen aus· den einzelnen Versicherungs­

fallen. 

Zu den §§ 133 bis 137: 

Der Umfang der Krankenbehandlung (bis­
her Krankenpflege genannt) ist im wesent­
lichen der gleiche wie. nach dem geltenden 
Recht. Die bisher gebräuchliche Sammel­
bezeichnung "Krankenpflege" für die Lei­
stungen der ärztlichen Hilfe, Heilmittel und 
Heilbehelfe wurde im Hinblick auf das Kran-
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kenpflegegesetz als zu eng erachtet und durch 
die Bezeichnung "Krankenbehandlung" er­
setzt. Die Dauer der Krankenbehandlung 
wird, solange das Versicherungsverhältnis be­
steht, zeitlich nicht begrenzt. Eine während 
dieser Zeit begonnene Krankenbehandlung 
wird noch durch 26 Wochen weitergewährt, 
nachdem die Versicherung geendet hat. Be­
zieht der Erkrankte Krankengeld, dann ge­
bührt die Krankenbehandlung selbstverständ­
lich für die ganze Dauer des Krankengeld­
anspruches. Diese für die Versicherten sehr 
günstige Regelung wurde unverändert aus dem 
derzeit geltenden Recht übernommen. Ebenso 
wurde auch der Grundsatz der freien Arzt­
wahl, der im § 70 Abs. 1 lit. ades SV-ÜG. 
enthalten ist, in den § 135 Abs. 2 übernommen. 
Dieser Grundsatz soll auch gegenüber eigenen 
Einrichtungen des Versicherungsträgers (Ver­
bandes) für die Gewährung der ärztlichen 
Hilfe (Ambulatorien) gelten, das heißt, es soll 
dem Versicherten freigestellt bleiben, ob er die 
ärztliche .Hilfe bei einem freiberuflich tätigen 
Vertragsarzt oder in einer kasseneigenen Ein­
richtung (Ambulatorium) in Anspruch nimmt. 
Eine Einschränkung dieses Wahlrechtes darf 
auch bei Röntgenleistungen, physiko-thera­
peutischen Behandlungen und Laboratoriums­
untersuchungen nicht Platz greifen. Die In­
anspruchnahme der eigenen Einrichtungen 
des Versicherungsträgers zur Gewährung der 
Leistungen der Krankenbehandlung, insbe­
sondere der Ambulatorien, soll künftighin 
auch dadurch nicht begünstigt werden, daß die 
Zuzahlungen der die Leistung in Anspruch 
nehmenden Personen in -verschiedener Höhe 
festgesetzt werden, je nachdem, ob die eigene 
Einrichtung des Versicherungsträgers (Ambu­
latorium) oder ein freiberuflich tätiger Ver­
tragsarzt in Anspruch genommen wird. Im 
übrigen sei an dieser Stelle auf die Ausführun­
gen zu den §§ 131 und 132 hingewiesen, die 
sich mit dem Recht des Versicherten auf 
Rückersatz' der zunächst von ihm selb~t 
bestrittenen Kosten der Inanspruchnahme 
eines nicht im Vertrag stehenden freiberuflich 
tätigen Arztes befassen. 

Eine Neuerung bringt die Vorlage im § 136 
Abs. 3 bezüglich der Einführung einer Rezept­
gebühr beim Bezug von Heilmitteln auf 
Rechnung des Versicherungsträgers. Eine jm 
wesentlichen gleichartige Einrichtung besteht 
bereits seit langem in der Krankenversicherung 
der Bundesangestellten. Es erwies sich ange­
sichts der angespannten finanziellen Lage bei 
einer Reihe von Krankenversicherungsträgern 
wie auch im Hinblick auf die ständig ansteigen­
den Ausgaben der Krankenversicherungsträger 
auf dem Medikamentensektor als notwendig, 
diese Maßnahme auch in der allgemeinen 
Krankenversicherung der Arbeiter und Ange-

stellten einzuführen, um durch eine solche 
Beteiligung des Versicherten an· den Kosten 
der Heilmittel einem unwirtschaftlichen Über­
konsum vorzubeugen. Bei dem bestehenden 
System der freien Arztwahl ist das Ausmaß 
der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe und 
damit auch des Heilmittelbezuges dem Ver­
sicherten anheimgegeben. Es müssen daher 
Vorkehrungen getroffen werden, daß die für 
den Versicherungsträger notwendige Ökono­
mie im Bezug von Heilmitteln gewährleistet 
ist. Bei dem großen Umfang dieser Leistungen 
sind Einrichtungen der. Kontrolle, mögen sie 
auch noch so gewissenhaft durchgeführt wer­
den, nicht ausreichend, um dem Überkonsum 
zu steuern. Daß ein solcher Überkonsum 
besteht, geht aus den Gebarungsausweisen 
der Versicherungsträger unzweifelhaft hervor. 
Der Aufwand für Heilmittel ist zu einer Höhe 
angewachsen, welche die Leistungsfähigkeit 
der Versicherungsträger beträchtlich über­
steigt. Er ist auch noch weiterhin im Ansteigen 
begriffen. Durch die Einführung der Rezept­
gebühr werden die Versicherten an einem 
wirtschaftlichen Konsum .mitinteressiert, ohne 
daß der Bezug der notwendigen Heilmittel 
wesentlich erschwert wird. Es soll hiedurch 
vor allem der Verbrauch an solchen Heil­
mitteln unter Kontrolle gebracht werden, 
die erfahrungsgemäß in großer Menge an die 
Versicherten und deren Familienangehörigen 
immer wieder ausgegeben zu werden· pflegen, 
wie zum Beispiel Kopfwehpulver und der­
gleichen mehr,und die Krankenversicherungs­
träger außerordentlich belasten. 

Die Rezeptgebühr muß in einer Höhe 
festgesetzt werden, daß das Interesse des 
Versicherten an einem wirtschaftlichen Kon­
sum wachgerufen wird, anderseits aber die 
Gebühr für ihn keine unerträgliche Belastung 
bedeutet. In der Familienhilfe werden die 
Versicherten bei den meisten Trägern der 
allgemeinen . Krankenversicherung schon nach 
bisherigem Recht an den Kosten der Heil­
mittel in der Weise beteiligt, daß der Ver­
sicherungsträger nur 80 v. H. der Kosten trägt. 
Die gesetzliche Handhabe hiefür bietet im 
bisherigen Recht § 205 Abs. 1 RVO.,· der 
grundsätzlich nur eine teilweise Erstattung 
der Kosten durch den Versicherungsträger 
vorsieht. Um die praktische Durchführung 
zu erleichtern, wird in der Vorlage hinsichtlich 
der Rezeptgebühr sowohl für die Versicherten 
selbst wie auch für deren Familienangehörige 
eine einheitliche Regelung getroffen. Der als 
Rezeptgebühr vorgesehene Betrag von 2 S 
entspricht ungefähr dem schon derzeit in 
der Familienhilfe zu tragenden durchschnitt­
lichen Kostenanteil des Versicherten von 
20 v. H., wenn man annimmt, daß der durch­
schnittliQheWert eines verordneten Heil-
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mittels zwischen 10 und 12 S liegt. In der Zu den §§ 138 bis 143: 
Familienhilfe wird daher die Einführung der' Der 2. Unterabschnitt (§§ 138 bis 143) 
Rezeptgebühr für die Versicherten insgesamt enthält eine zusammenfassende Regelung des 
betrachtet keine Mehrbelastung mit sich brin- Anspruches auf Krankengeld. Grundsätzlich 
gen, bei kostspieligen Arzneien wird die sollen nur PHichtversicherte und aus der 
Neuregelung für den Versicherten in der Pfiichtversicherung ausgeschiedene, ,aber noch 
Familienhilfe sogar eine Entlastung mit sich anspruchsberechtigte Personen diese Geld­
bringen, weil der Beitrag von 2 S bei solchen leistung beim Versicherungsfall der Arbeits­
Heilmitteln wesentlich niedriger sein wird als unfähigkeit infolge Krankheit erhalten. Für 
der bisherige 20%ige Selbstbehalt. Weiterversicherte und freiwillig Versicherte 

Die Abgabe von Heilmitteln für anzeige- ~d Krankengeld, das ja den bei Arbeits­
pHichtige, übertragbare Krankheiten ist von unfähigkeit infolge Krankheit ausfallenden 
Gesetzes wegen rezeptgebührenfrei. Darüber Arbeitslohn ersetzen soll, nicht gewährt. Aber 
hinaus werden der Satzung der Versicherungs- auch von den PHichtversichertenmüssen 
träger eine Reihe von Möglichkeiten zur gewisse Gruppen vom Anspruch ~uf Kranken­
Milderung dieser starren gesetzlichen Regelung geld ausgeschlossen werden, weil bei ihnen 
eingeräumt. -;Vor allem wird die Satzung er- ein Ersatz des bei Arbeitsunfähigkeit infolge 
mächtigt, die Rezeptgebührmit einem niedri- Krankheit ausfallenden Lohnes von vorn­
geren festen Betrag als 2 S festzusetzen oder herein nicht in Frage kommt. Es sind dies: 
von der Einhebl,lng einer Rezeptgebühr über- l. Lehrlinge ohne Entgelt, soweit es solche 
haupt Abstand zu nehmen. Von dieser Mög- derzeit überhaupt noch gibt, 
lichkeit werden solche Versicherungsträger . 2. nach §4Abs.l Z. 3 und 4 pfiichtversicherte, 
Gebrauch machen können, deren finanzielle in Ausbildung stehende Personen ohne Be­
Lage beziehungsweise deren Aufwand auf dem züge, wie zum :ßeispiel in Berufsausbildung 
Medikamentensektor die Einhebung der Re- stehende Ärzte ohne Entgelt, in Ausbildung 
zeptgebühr in der vollen gesetzlichen Höhe stehende Rechtspraktikanten, die kein Entgelt 
nicht notwendig erscheinen läßt. Eine weitere erhalten, 
Möglichkeit zur Milderung von Härten, die 3. in der Krankenversicherung der Rentner 
die -Einhebung der Rezeptgebühr mit sich Bezieher einer Rente aus der Pensionsversiche­
bringen kann, bietet die Vorlage mit der rung. 
Bestimmung, daß durch die Satzung auch bei Die Höchstdauer des Krankengeldanspruches 
anderen als übertragbaren Krankheiten oder wird wie im bisherigen Recht mit 26 Wochen 
allgemein bei Krankheiten von einer be- als gesetzliche Mindestleistung festgelegt. Es 
stimmten längeren Dauer von der Einhebung wird den Trägern der Krankenversicherung 
der Rezeptgebühr abgesehen werden kann und freigestellt, in ,ihrer Satzung die Dauer der 
schließlich auch Gruppen von sozial schutz- Krankenhilfe unter den Voraussetzungen des 
bedürftigen Personen von der Entrichtung § 121 Abs. 3 bis auf ein Jahr zu erweitern. 
einer Rezeptgebühr befreit werden können. Von der ursprünglich in Aussicht genommenen 

Um die praktische Durchführung zu er- Erweiterung der gesetzlichen Höchstdauer des 
leichtern, wird für den gebührenfreien Bezug Krankengeldanspruches auf 52 Wochen wurde 
von Heilmitteln die Auflegung besonderer im Zuge der Vorberatungen über den Entwurf 
Rezeptformulare vorgesehen, die den Aufdruck Abstand genommen, um den Versicherungs­
"rezeptgebührenfrei" tragen sollen. Solche trägern immerhin die Möglichkeit offenzulassen, 
Vordrucke werden vom Versicherungsträger einer allfälligen künftigen ungünstigen finan­
zweckmäßigerweise fortlaufend zu numerieren zieHen Entwicklung durch eine Anpasgung 
sein und nur durch den Chefarzt oder Ver- des Leistungsumfanges auch in dieser Hinsicht 
trauensarzt der Krankenkasse abgegeben wer- Rechnung zu tragen. 
den. Abs. 3 des § 139 enthält Bestimmungen 
Zu § 137: da~über, u!J.ter welchen Voraussetzungen das 

Die Bestimmungen des§ 137 übe~. die Krankengeld bei Wiedererkrankun~ an der­
Heilbehelfe enthalten keine wesentlichen Ande- selben nicht behobenen Krankheltsursache 
rungen gegenüber dem geltenden Recht. Ge- gebÜhrt, und zwar sowohl im Falle der 
wisse Heilbehelfe, wie Brillen, Schuheinlagen Unterbrechung des Krankenstandes vor ,Ab­
und sonstige kleinere Heilbehelfe, deren Kosten 1auf der gesetzlichen oder satzungsmä,ßIgen 
einen in der Satzung zu bestimmenden Betrag Höchstdauer als auch 'im Falle d~r WIeder­
nicht übersteigen, werden nach wie vor als erkrankung nach Ablauf der Hochstdauer. 
Regelleistungen zu gewähren sein. Darüber Im erstgenannten Fal~ ents~and n~ch der 
hinausgehend können' auch noch andere Heil-Rechtsprechung der SchIedsgerIchte kem neuer 
behelfe als satzungsmäßige Mehrleistungen un- Anspruch auf Krankengeld, wenn der :r er­
ter den allgemeinen Voraussetzungen des sicherte nach dem ersten Krankenst~nd mcht 
§ 121 Abs. 3 satzungsmäßig eingeräumt werden. wieder arbeitsfähig wurde und keme neue 
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Krankheit, sondern dasselbe Leiden neuerlich 
Behandlung erforderte. Es wurden also in 
einem solchen Falle die Zeiten der Arbeits­
unfähigkeit für die Beurteilung des Ablaufes 
der Höchstdauer zusammengerechnet, wobei 
die Dauer der Unterbrechung im Gesetz 
nicht begrenzt war. In der Vorlage wird 
eine solche Begrenzung in der Dauer von. 
vier Monaten vorgenommen. Wird der Ver­
sicherte vor Ablauf der Höchstdauer, aber 
nach Ablauf der Frist von vier Monaten 
infolge derselben Krankheit neuerdings arbeits­
unfähig, so beginnt ein neuer Versicherungs­
fall, für den wiederum Anspruch auf Kranken­
geld für die. Höchstdauer ohne Anrechnung 
der früheren Krankheitsdauer besteht. Auch 
die Regelung im zweiten Satz des § 139 Abs. 3 
weicht von der derzeit geltenden Regelung 
ab. Sie betrifft die sogenannten Ausge­
steuerten, daß heißt, die Versicherten, deren 
Krankengeldanspruch wegen Ablaufes der 
Höchstdauer erschöpft ist. Tritt ein solcher 
Ausgesteuerter in der Folgezeit wieder in 
ein Versicherungsverhältnis ein und wird 
er infolge einer anderen Krankheit als der 
Krankheit, für die er bereits ausgesteuert 
worden ist, neuerdings arbeitsunfähig, so 
gilt dies als ein neuer Versicherungsfall. Ist 
aber die neuerdings eintretende Arbeitsunlahig­
keit auf dieselbe Krankheit zurückzuführen, 
für die der weggefallene Krankengeldanspruch 
bestanden hat, dann hat es auch für die 
Wiedererkrankung bei den Folgen der Aus­
steuerung zu verbleiben, es sei denn, daß 
der Erkrankte in der Zwischenzeit mindestens 
13 Wochen in einer den Anspruch auf Kranken­
geld eröffnenden gesetzlichen Krankenver­
sicherung oder durch mindestens 52 Wochen: 
sonst in einer gesetzlichen Krankenversiche­
rung versichert war. Durch den Bestand 
einer Versicherung von so beträchtlicher Dauer 
soll der Versicherte eine neue Anwartschaft 
auf Krankengeld erwerben, auch wenn die 
Wiedererkrankung auf dieselbe nicht behobene 
Krankheitsursache zurückgeht, wie im früheren 
Versicherungsfall, für den er bereits ausge­
steuert wurde. 

Durch § 139 Abs. 4 werden die Leistungs­
verpflichtungen aus der Krankenversicherung 
gegenüber den Leistungsverpflichtungen aus 
der Pensionsversicherung in klarer W.cise 
abgegrenzt, sodaß diesbezüglich Streitigkeiten, 
wie sie bisher zwischen den Trägern der 
Kranken- und Rentenversicherung . immer 
wieder vorgekommen sind, vermieden werden 
können. Die Lösung, die in der Vorlage 
gewählt wurde, belastet primär jedenfalls 
die Krankenversicherung. Der Träger dicser 
Versicherung hat innerhalb der gesetzlichen 
und auch der allenfalls satzungsmäßig er­
weiterten Höchstdauer den Anspruch auf 

Krankengeld zu prästieren, auch wenn während· 
der Dauer des Krankengeldanspruches eine 
Rente aus dem Versicherungsfall des Alters 
oder aus dem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit anfällt. Um einen Doppel­
bezug zu vermeiden, der nicht vertretbar wäre, 
weil die wiederkehrenden Geldleistungen der 
Sozialversicherung (Krankengeld, Rente) 
gleichermaßen dazu bestimmt sind, einen 
Ersatz für den entfallenden Arbeitsverdienst 
zu bilden, bestimmt § 90 der Vorlage - Erster 
Teil, Abschnitt VI -, daß beim Zusammen­
treffen eines Rentenanspruches aus der Pen­
sionsversicherung mit dem Anspruch auf 
Krankengeld der erstgenannte Anspruch für 
die weitere Dauer des Krankengeldbezuges 
mit dem Betrag des Krankengeldes ruht; 
der Träger der Pensionsversicherung hat also 
nur eine Differenzleistung auszuzahlen, wenn 
der Rentenanspruch höher ist als der Kranken­
geldanspruch. 

Die Höhe des Krankengeldes wird, so wie 
bisher, im allgemeinen mit 50 v. H. der Be­
messungsgrundlage für den Kalendertag, das 
ist . des lohnstufenmaßigerfaßten täglichen 
Arbeitsverdienstes, bemessen werden. Auch 
die Familienzuschläge von 10 v. H. für den: 
Ehegatten und 5 v. H. der Bemessungs­
grundlage für jeden sonstigen Angehörigen 
werden als satzungsmäßige Mehrleistungen 
wieder vorgesehen. Die meisten Kranken­
versicherungsträger haben diese Mehrleistung 
eingeführt. Die Erhöhung des Krankengeldes 
ab dem 43. Tag einer mit Arbeitsunfähigkeit 
verbundenen Erkrankung auf 60 v. H. der 
Bemessungsgrundlage wird - wie schon in 
den einleitenden Bemerkungen zum Zweiten 
Teil hervorgehoben wurde - als gesetzliche 
Mindestleistung vorgeschrieben; dies bedeutet 
eine beachtenswerte Verbesserung· des Lei­
stungsrechtes, weil die Erhöhung auf 60 v. H. 
bisher nur als satzungsmäßigeMehrleistung vor­
gesehen war. Für jene Landwirtschaftskranken­
kassen, die derzeit in ihren Satzungen die Ge­
währung eines Teilkrankengeldes beim Fort~ 
bezug des Teilentgeltes, namentlich der Sach­
bezüge der freien Station (Unterkunft und Ver­
pflegung) vorsehen, enthält § 522 eine Über­
gangsregelung, die es diesen Landwirtschafts­
krankenkassen ermöglichen soll, ein Teil­
krankengeld auch in Hinkunft satzungsmäßig 
zu gewähren. 

Die Bestimmungen über das Ruhen des 
Krankengeldanspruches (§ 143) wurden im 
großen und ganzen den derzeit geltenden V or­
schriften nachgebildet. Die Vorlage unter­
scheidet in den §§ 142 und 143 ausdrücklich 
zwischen Tatbeständen, die den· Anspruch 
auf Kr.ankengeld von vornherein ausschließen 
(Versagungsgründc), und Tatbeständen, die· 
das Ruhendes Krankengeldanspruches zur 
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Folge haben. Während die Zeiten, für die 
das Krankengeld nach § 142 von vornherein 
versagt wird, auf die Höchstunterstützungs­
dauer nicht angerechnet werden können, sind 
die Zeiten des Ruhens des Krankengeld­
anspruches auf diese Höchstunterstützungs­
daueranrechenbar (siehe § 140). Die Ruhens­
gründe 'des § 143 Abs. 1 werden allgemein 
von Gesetzes wegen wirksam werden, während 
die im Abs. 5 des § 143 vorgesehenen Tat-
bestände das Ruhen des Krankengeldan­
spruches nur dann herbeiführen, wenn der 
Versicherungsträger dies ausdrücklich ver­
fügt. 

Von den im Abs. 4 des § 143 angeführten 
Ausnahmen vom Ruhen des Krankengeldes 
übernimmt die unter lit. a aufgenommene 
Bestimmung die schon bisher geltende 'Rege­
lung des Art. II Abs. 2 letzter Satz des Bundes­
gesetzes vom 9. Juli 1953, BGBL Nr. 141, 
womit das. Bundesgesetz noer die Beschäfti­
gung von Kindern und Jugendlichen abge­
ändert wurde. Der Bezug des Teilentgeltes, 
das Lehrlingen (Anlernlingen) vom Unter­
nehmer nach dem zitierten Bundesgesetz zu 
leisten ist, hat somit kein Ruhen des Kranken­
geldes zur Folge. Der unter lit. bangeführte 
Ausnahmegrund betrifft die Dienstverhältnisse 
im Sinne der Hausbesorgerordnung. Auch 
in diesen Fällen soll bei Fortbezug des Ent­
geltes kein Ruhen des Krankengeldes ein­
treten, weil dieses Entgelt, abgesehen von 
der Dienstwohnung, hauptsächlich aus dem 
Reinigungsgeld besteht, das vom erkrankten 
Hausbesorger, der in diesem Fall für die 
-Bestellung eines Stellvertreters aufzukommen 
hat, dem Stellvertreter überlassen werden 
muß und ihm selbst daher während der Zeit 
seiner Erkrankung nicht zlfgute kommt. 
Zu den §§ 144 bis 152: 

Die Ersatzleistung der Pflege in der all­
gemeinen Gebührenklasse einer öffentlichen 
Krankenanstalt wird im § 144 Abs. 1 aus­
drücklich zur Pflichtleistung der Kranken­
versicherung erklärt, auf die der Versicherte 
für sich und seine erkrankten Familien­
angehörigen, wenn und solange es die Krank­
heit erfordert, Anspruch hat, vorausgesetzt, 
daß im Sprengel des Versicherungsträgers 
eine öffentliche Krankenanstalt überhaupt 
besteht und der Erkrankte nicht etwa mit 
seiner Zustimmung in einer nichtöffentlichen 
Krankenanstalt untergebracht wird. Dies be­
deutet eine Verbesserung des Leistungsrechtes, 
weil die derzeit als vorläufiges österreichisches 
Recht geltende Reichsversicherungsordnung 
die Gewährung der Krankenhauspflege in das 
pflichtgemäße Ermessen des Versicherungs­
trägers gestellt hat. Eine finanzielle Mehr­
belastung der Versicherungsträger wird aber 
diese Änderung nicht mit sich bringen, weil 
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die österreichischen Versicherungsträger auch 
nach der Einführung der Reichsversicherungs­
ordnung im Erfordernisfall die Krankenhaus­
pflege ausnahmslos gewährt haben. Die Ge­
währung der Pflege in einer öffentlichen 
Krankenanstalt soll nur dann eine Kann­
leistung des Versicherungsträgers bleiben, wenn 
die Unterbringung in der Anstalt nicht durch 
die Art der Krankheit bedingt ist, sondern 
nur deshalb erfolllt, weil für den Erkrankten 
die Möglichkeit einer entsprechenden häus­
lichen Pflege nicht gegeben ist. In solchen 
Fällen einer sozialen Indikation muß es - um 
Mißbräuchen vorzubeugen - dem Versiche­
rungsträger im' Einzelfall überlassen bleiben, 
zu beurteilen, ob die Gewährung der Anstalts­
pflege auf Rechnung des Versicherungsträgers 
gerechtfertigt erscheint. In den sogenannten 
Asylierungsfällen, daß heißt in Fällen, in 
denen die Unterbringung in der Anstalt 
nicht wegen einer notwendigen Behandlung, 
sondern hauptsächlich wegen der Pflege er­
folgt, soll dagegen die Gewährung der Anstalts­
pflege auf Rechnung des Versicherungsträgers 
von vornherein ausgeschlossen werden, weil 
es über die Grenzen des Aufgabenbereiches 
einer Krankenversicherung hinausgehen würde, 
für derartige Versorgungsfälle aufzukommen. 

In der Regel wird der Versicherungsträger 
die Kosten der Pflege des Versicherten oder 
eines seiner Familienangehörigen in einer 
öffentlichen Krankenanstalt nur zu: über­
nehmen haben, wenn der Erkrankte nach 
den Bestimmungen der Satzung und Kranken­
ordnung auf Rechnung des Versicherungs­
trägers in die Anstalt eingewiesen worden ist. 
In besonderen Dringlichkeitsfällen soll aber 
der Versicherungsträger zur Übernahme der 

. Verpflegskosten auch dann verpflichtet werden, 
wenn eine vorherige Einweisung nicht mög­
lich war, weil bis zu einer solchen Einweisung 
ohne Gefahr für q.en .Erkrankten nicht zu­
gewartet werden konnte. In diesem Falle 
muß die Krankenanstalt dem Versicherungs­
träger die Aufnahme binnen acht Tagen 
anzeigen. 

Die Bestimmung des § 146 über die Höchst­
dauer der Pflege in öffentlichen Kranken­
anstalten schließt sich, soweit es sich um 
die Versicherten selbst handelt, eng an die 
Bestimmungen des § 139 über die Höchst. 
dauer des Krankengeldanspruches an. Für 
Angehörige wird die Gewährung der Pflege 
in öffentlichen Krankenanstalten im § 147 
der Satzung überlassen und mit längstens 
26 Wochen begrenzt. Während der Ver. 
sicherte, wenn er selbst in der öffentlichen 
Krankenanstalt ~ntergebracht ist, zu den 
Verpflegskosten, die der Versicherungsträger 
nach § 148 an die Krankenanstalt entrichtet, 
keine weiteren Kosten zu übernehmen hat, 

( 
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wird bei Unterbringung eines Angehörigen trägen zwischen den Versicherungsträgern und 
der Versicherte einen Kostenbeitrag an die den Krankenanstalten überlassen, die Auf­
öffentliche Krankenanstalt zu entrichten haben. nahme der auf -Grund sozialversicherungs­
Dieser Kostenbeitrag wird mit 20· v. H. rechtlicher Vorschriften eingewiesenen Erkrank­
des Betrages bemessen, den die Kranken- ten in der allgemeinen Gebührenklasse jeden­
anstalt insgesamt für den betreffenden Ver- falls sicherzustellen. Um keine Rechtsun­
pflegsfall zu erhalten hat. Die Versicherungs- sicherheit in dieser für die Versicherten. und 
träger sollen darüber hinaus ermächtigt werden, deren Angehörige überaus wichtigen Frage 
den Kostenanteil des Versicherten bei An- der Aufnahme in die allgemeine Gebühren­
gehörigen bis auf 10 v. H. des der Kranken- klasse aufkommen zu lassen, empfiehlt es 
anstalt gebührenden Verpflegskostenersatzes sich, diese Verpflichtung der öffentlichen Kran­
herabzusetzen. kenanstalten im Gesetz selbst zu verankern. 

Auch .. sonst sind die Bestimmungen des I Durch den ~n Z .. 2 des ~ 1~8 a~fgest~nten 
§ 148, der die Beziehungen der Versicherungs- Grundsatz wIrd dIe Pflege 111 e111er offenthchen 
träger zu den öffentlichen. Ktankenanstalten Krankenanstalt als Sachleistung gewährleistet, 
regelt, vielfach neu. Die hier vorgesehene die auf Rechn~ng d~s Versicherung~trägers, 
Regelung mußte - wie schon einleitend er- und zwar, sowmt es SICh um den VerSICherten 
wähnt - als Grundsatzregelung im Sinne selbst handelt, ohne jeden Kostenbeitrag des 
des Art. 12 Abs. 1 des Bundes7 Verfassungs- Yersicherten, soweit es sich aber um An­
gesetzes konstruiert werden, weil die An- gehörige des Versicherten handelt, mit einer 
gelegenheiten der Heil- und Pflegeanstalten geringen Kostenbeteiligung des Versicherten 
nach dieser Verfassungsbestimmung nur hin- erbracht wird. In Ergänzung ~iezu wird 

, sichtlich der Gesetzgebung über die Grund- unter Z. 3 und 5 des § 148 bestImmt, daß 
sätze als Bundessache erklärt sind. Die mit den nach Z. 2 geleisteten Verpflegskosten 
Erlassung von Ausführungsgesetzen und die die gesamten Kosten der Anstaltspflege ein­
Vollziehung bleibt Landessache. Die Auf- schließlich. der ärztlichen Behandlung und 
stellung einheitlicher Grundsätze für die Rege- der Beistellung von Heilmitteln als abgegolten 
lung der Beziehungen der Krankenversiche- gelten und daß der Rechtsträger der Kranken­
rung träger zu den öffentlichen Kranken- anstalt keine darüber hinausgehenden Kosten 
anstalten durch die Bundesgesetzgebung er- beim eingewiesenen Erkrankten und den für 
weist sich schon deshalb als notwendig, weil ihn unterhaltspflichtigen Personen verlangen 
das Sozialversicherungswesen gemäß Art. 10 darf. Der Grundsatz unter Z .. 4 soll den 
Abs. 1 Z. 11 des Bundes-Verfassungsgesetzes zahlungspflichtigen Versicherungsträgern' die 
sowohl hinsichtlich der Gesetzgebung wie der ·Möglichkeit geben, die Voraussetzungen für 
Vollziehung Bundessache ist und eine bundes. ihre Leistungspflicht zu prüfen. Z. 6 enthält 
einheitliche Regelung daher auch in diesem Be- eine Sonderregelung für den Fall der Unter­
reich unentbehrlich ist. Die Vorlage beschränkt bringung des Erkrankten in einer öffentlichen 
sich im § 148 darauf, einige wichtige allgemeine Heil- und Pflegeanstalt für Nerven- und 
Grundsätze für die Regelung der Beziehungen Geisteskranke. Sie übernimmt den derzeit 
der Versicherungsträger zu den öffentlichen in Erlässen festgelegten Grundsatz der Kosten­
Krankenanstalten aufzustellen, die vor allem teilung zwischen den Trägern der gesetzlichen 
die Rechte der Versicherten sowohl gegen- Krankenversicherung und den Fürsorgever­
über den Versicherungsträgern wie auch gegen- bänden. Diese Kostenteilung ist als Lasten­
über den öffentlichen Krankenanstalten, in ausgleich zwischen den beiden genannten 
die sie eingewiesen werden, sichern sollen. Kostenträgern gedacht, um die sonst in 
In erster Linie mußte die Verpflichtung der jedem einzelnen Fall notwendige schwierige 
öffentlichen Krankenanstalten festgelegt Untersuchung der Frage zu ersparen, ob die 
werden, die nach sozialversicherungsrechtlicher in der Regel durch einen Amtsarzt angeordnete 
Vorschrift eingewiesenen Erkrankten in die Unterbringung eines. Geisteskranken in einer 
allgemeine Gebührenklasse aufzunehmen. Das derartigen Anstalt im Interesse des Kranken 
geltende Krankenanstaltenreeht in den ein- oder aus sicherheitspolizeilichen Gründen er­
zeInen Ländern, in denen im wesentlichen folgte. Soweit § 148 der Vorlage und das 
das Krankenanstaltengesetz vom 15. Juli 1920, in Vorbereitung stehende neue Kranken­
StGBl. Nr. 327, übernommen worden ist, anstaltengesetz über die gegenseitigen Rechte 
enthält die Bestimmung, daß die allgemeine und Pflichten der Versicherungsträger und 
Gebührenklasse, die in jeder öffentlichen Heil- der Rechtsträger der Krankenanstalten keine 
und Pflegeanstalt bestehen muß, nur für Grundsätze enthalten, bleibt die nähere Rege­
Unbemittelte bestimmt ist und daß Bemittelte lung der Beziehungen zwischen den Ver­
in der allgemeinen Gebührenklasse nur im sicherungsträgern und den Krankenanstalten 
Falle und für die Dauer der Unabweisbarkeit den zwischen diesen abzuschließenden Ver­
verpflegt werden. Bisher war es den Ver- trägen überlassen; insbesondere bleibt es 
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den Verträgen auch vorbehalten, die Höhe der anstalt oder eine im Vertragsverhältnis 
von den Versicherungsträgern zu entrichtenden mit dem Versicherungsträger stehende nicht­
Verpflegskosten zu regeln, wobei vorausgesetzt öffentliche Krankenanstalt besteht oder nicht 
wird, daß die öffentlichen Krankenanstalten besteht. 
den Versicherungsträgern ermäßigte Verpflegs- Die Bestimmungen des § 152 über das 
gebühren einräumen werden. Die allfällige Familien- und Taggeld . entsprechen sowohl 
Festsetzung eines Höchstausmaßes des zu- hinsichtlich der Voraussetzungen für den 
lässigen Rabattes wird dem neuen Kranken- Anspruch wie auch hinsichtlich des Umfanges 
anstaltengesetz vorbehalten. der Leistung im allgemeinen dem derzeit 

§ 149 liefert die Rechtsgrundlage für die geltenden Recht. Eine Verbesserung ergibt 
Unterbringung von Versicherten und ihren sich hinsichtlich der Leistungen des Familien­
Familienangehörigen in eigenen Krankenan- und des Taggeldes zwangsläufig aus de! Fest­
stalten der Versicherungsträger oder in sonsti- setzung der Höhe des Krankengeldes im 
gen nichtöffentlichen Krankenanstalten. Die erhöhten Ausmaß von 60 v. H. der Bemessungs­
Unterbringung in einer solchen Anstalt auf grundlage bei länger dauernden Krankheiten 
Rechnung des Versicherungsträgers ist nur ab dem 43. Tag als gesetzliche Mindestleistung . 

. zulässig, wenn entweder im Sprengel des Diese Erhöhung wird sich bei länger dauernden 
Versicherungsträgers - wie dies zum Bei- Krankheiten auch in der Höhe des Familien, 
spiel im Lande Vorarlberg der Fall ist - und Taggeldes auswirken. 
eine öffentliche Krankenanstalt überhaupt Zu § 153: 
nicht besteht oder wenn der Erkrankte aus-
drü~klich seine Zustimmung hiezu gibt. Die Die im § 153 enthaltenen Grundsätze für die 
Unterbringung in der nichtöffentlichen Kran- Gewährung von Zahnbehandlung und Zahn­
kenanstalt steht im übrigen der Unterbringung ersatz entsprechen im wesentlichen der Rege­
in einer öffentlichen Krankenanstalt gleich. lung, wie sie schon bisher übereinstimmend 
Die Regelung der Beziehungen zu den nicht in den Satzungen der meisten Krankenver­
eigenen nichtöffentlichen Krankenanstalten sicherungsträger getroffen ist. Es wird grund­
wird den Verträgen überlassen. sätzlich dar an festgehalten, daß auch die Zahn-

Während die oben besprochenen §§ 144 bis behandlung und der Zahnersatz als Sachleistun-
149 die Gewährung der Anstaltspflege als gen gewährt werden. Beim Zahnersatz können 
Sachleistung der Krankenversicherung behan- allerdings auch Zuschüsse zu den Kosten 
deIn, trifft § 150 Vorsorge für den Fall, daß eines Zahnersatzes geleistet werden, für die 
der Erkrankte oder dessen Familienangehörige der Versicherte zunächst selbst aufgekommen 
eine Krankenanstalt aus eigenem aufsuchen ist. Die nähere Regelung wird nach wie vor 
und für die Kosten dieser Anstaltspflage der Satzung überlassen. Auch hier wird jede 
zunächst selbst aufkommen, beziehungsweise Begünstigung der eigenen Einrichtungen des 
daß ein Unterhaltsverpflichteter diese Kosten Versicherungsträgers (Zahnambulatorien) ge­
bezahlt. In einem solchen Fall sind dem genüber den freiberuflich tätigen Vertrags­
Versicherten die Kosten der Anstaltspflege nur fachärzten für Zahnbehandlung und Zahnersatz 
unter bestimmten Voraussetzungen und in dem und Vertragsdentisten dadurch ausgeschlossen, 
im § 150 Abs. 2 vorgesehenen eingeschränkten daß eine verschieden hohe Festsetzung von 
Ausmaß zu ersetzen. Als wichtigste Voraus- . Zuzahlungen der Versicherten zu den Leistun­
setzung wird verlangt, daß die Anstaltspflege gen im Gesetz ausdrücklich untersagt wird. 
notwendig und unaufschiebbar war. Diese Zu den §§ 154 bis 156: 
Voraussetzungen werden jedenfalls als gegeben Die Bestimmungen des § 154 über die Hilfe 
angesehen werden müssen, wenn Spitals- bei körperlichen Gebrechen und des 5. Unter­
bedürftigkeit und Unabweisbarkeit im Sinne abschnittes, betreffend die erweiterte Heil­
des Krankenanstaltenrechtes vorliegen. Beim fürsorge und Krankheitsverhütung, enthalten 
Zutreffen der genannten Voraussetzungen im wesentlichen keine nennenswerten Neu­
kommt der Kostenersatz nach § 150 in zwei erungen. Die derzeit geltende Regelung hat 
Fällen in Frage: sich in jahrelanger Anwendung durchaus 

1. wenn weder öffentliche Krankenanstalten bewährt und konnte daher im allgemeinen 
noch im Vertragsverhältnis stehende nicht- unverändert in die Vorlage überhommen 
öffentliche Krankenanstalten für die Gewäh- werden. Es handelt sich hier· durchwegs um 
rung der Anstaltspflege durch den Versiche- Leistungen, bei denen den Versicherungsträgern 
rungsträger zur Verfügung stehen; ein freierer Spielraum eingeräumt werden muß 

2. wenn die nichtöffentliche Krankenanstalt, als bei den sonstigen Leistungen der Kranken 
die der Erkrankte aufsucht, in keinem Vertrags- versicherung, damit sie die jeweiligen Bedürf 
verhältnis zum Versicherungsträger steht, wo- nisse der Versicherten und ihre finanziellen 
bei es gleichgültig ist, ob im Sprengel des Möglichkeiten entsprechend berücksichtigen 
Versicherungsträgers eine öffentliche Kranken- können. . 

./ 
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Eine . vom Versicherungsträger gewährte I des LeistungSrech. tes für den Versicherungsfall 
erweiterte Heilfürsorge im Sinne des § 155 der Mutterschaft. Hiebei soll den Versicherten, 
hat keinen Einfluß auf die Höchstdauer der die derzeit Anspruch auf das erhöhte Wochen­
Anstaltspflege im Sinne des § 146 oder des geld nach § 7 des Mutterschutzgesetzes haben, 
Krankengeldanspruches gemäß § 139. Zeiten ohne eine Wartezeit erfüllen zu müssen, das 
einer solchen Heilfürsorge werden daher auf Wochengeld im gleichen Umfang wie bisher 
die Höchstdauer der Anstaltspflege oder des auch ohne Wartezeit zugesichert werden. 
Krankengeldanspruches nicht anzurechnen sein. § 162 Abs. 1 bestimmt daher, daß das Wochen-

Zu den Bestimmungen des § 156 über die geld in der Höhe de~ a.uf den K~lende~tag 
. Krankheitsverhütung sei ausdrücklich fest- entfallenden durchschmttlIchen A-:beitsverdIer.t­

gestellt, daß durch diese Bestimmungen, soweit stes de~ letzten 1~ Woche~, vermmdert um. dIe 
sich die dort vorgesehenen Maßnahmen auch g~setzlichen ~bzuge, gebuhrt. Es ~ntsprlCht 
auf beschäftigte Jugendliche erstrecken, die dIes der derzClt geltenden .Regelung 1m § 7.des 
Vorschriften des § 25 des Bundesgesetzes Mutterschutzgesetzes. DIe Vorlage schlIeßt 
vom 1. Juli 1948, BGB}. Nr. 146, über die d~e Hausgeh~lfinnen und Hausangestellten .von 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, dIesem .~rwCl.terten W ochengeldanspru~~ ~l1cht 
~ie eine periodische Untersuchung der beschäf- au~. F~r dIese Gruppen. va? Beschaftlgten 
tigten Jugendlichen zwecks Überwachung ihres brmgt ~Ie Neuregelung d~her eme Verbesserung 
Gesundheitszustandes anordnen nicht berührt des Leistungsrechtes, dIe aber wegen der an 
werden. 'sich nicht allzu großen Zahl der hier in Betracht 

Zu den. §§ 157 bis 168: 
kommenden Personen für die Ve~sicherungs­
~räger keinen beträchtlichen Mehraufwand mit 
sich bringen wird . 

. Das Leistungsrecht für den Versicherungsfall 
der Mutterschaft ist hinsichtlich .des Wochen- Mit dem Wirksamkeitsbeginn der Neurege­
geldes und des Stillgeldes derzeit teils in der hing des Leistungsrechtes für den Versiche­
Reichsversicherungsordnung, teils im Mutter- rungsfall der Mutterschaft hinsichtlich des 
schutzgesetz vom 17. Mai 1942, DRGBl. I Wochen- 'und Stillgeldes werden die derzeit 
S. 321, geregelt. In BeschäftigunO" stehende geltenden einschlägigen Bestimmungen des 
weibliche Versicherte österreichischer Staats- Mutterschutzgesetzes (§§ 7 und 14 Abs. 3) 
bürgerschaft (einschließlich der Volksdeut- sowie der Ausführungsbestimmungen hiezu 
sehen) mit Ausnahme der Hausgehilfinnen für den Wirksamkeitsbereich des neuen Lei­
und Hausangestellten erhalten das Wochen- stungsrechtes außer Kraft treten. Hingegen 
und Stillgeld in dem erweiterten Umfang werden die arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
des § 7 des Mutterschutzgesetzes. Hiebei wird detl Mutterschutzgesetzes, insbesondere auch 
das Wochengeld in der Höhe des Nettodurch- jene Bestimmungen der §§ 7 und 14 Abs. 3 
schnittsverdienstes der letzten 13 Wochen des Mutterschutzgesetzes und der Ausführungs­
bemessen. Alle übrigen Versicherten (pflicht- bestimmungen hiezu, di~ sich mit dem Ent­
versicherte Hausgehilfinnen und Pflichtver- .geltanspruch gegen den Dienstgeber befassen, 
sicherte ausländischer Staatsangehörigkeit durch die Vorlage nicht berührt. Es wird 
mit Ausnahme der Volksdeutschen, ferner daher eine Dienstnehmerin gegen ihren Dienst­
Weiterversicherte und freiwillig Versicherte, geber nach wie vor keinen. Anspruch auf 
aus der Pflichtversicherung ausgeschiedene, Entgelt haben, solange sie während der im 
aber noch anspruchsberechtigte Personen, den Mutterschutzgesetz vorgesehenen Schutzfrist 
Dienstnehmern gleichgestellte pflichtversicherte mit der Arbeit aussetzt; hingegen wird der 
selbständig erwerbstätige Personen und die Entgeltanspruch für die Zeit bestehen, während 
Familienangehörigen aller Versicherten) er- der die Dienstnehmerin auch während der 
halten Wochengeld und Stillgeld nur in dem in Schutzfrist - in Betracht kommt nur· die 
der Reiehsversicherungsordnung(§ 195 a und Schutzfrist vor der Entbindung, weil in der 
§ 205 a) vorgesehenen Ausmaß, und zwar Schutzfrist nach der Entbindung ein ab· 
Wochengeld in der Höhe des Krankengeldes, solutes Beschäftigungsverbot besteht - tat· 
also nur das halbe versicherungsmäßig erfaßte sächlich arbeitet. 
Entgelt. Die sonstigen Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der Mutterschaft (Heb­
ammenhilfe,. Heilmittel, ärztliche Behandlung, 
einmaliger Entbindungsbeitrag, Wöchnerinnen­
heimpflege) richten sich bei allen Versicherten 
und ihren Familienangehörigen ausschließlich 
nach der Reichsversicherungsordnung. 

Die Vorlage beseitigt . diese Zweiteilung 
und enthält eine zusammenfassende Regelung 

Neu ist die Regelung, daß die unmittelbar 
Versicherten, die vom Anspruch auf das 
Wochengeld in der Höhe des auf den Kalender­
tag entfallenden durchschnittlichen Arbeits­
verdienstes der letzten 13 Wochen, vermindert 
um die gesetzlichen Abzüge, ausgeschlossen 
sind, und alle mitversicherten Familienange. 
hörigen nach einem in der Vorlage berücksich~ 
tigten Vorschlag' des Hauptverbandes an 
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Stelle der wiederkehrenden Barleistung des Gemäß § 14 Abs. 3 des Mutterschutzgesetzes 
Wochengeldes einen einmaligen Pauschbetrag werden den Trägern der Krankenversicherung 
erhalten sollen. Dies bedeutet für die Ver- derzeit die durch § 7 Abs. 1 des Mutterschutz-. 
sicherungsträger eine nicht unerhebliche Ver- gesetzes erwachsenden Mehrausgaben aus Bun­
einfachung der Verwaltung. Dieser Pausch- desmitteln ersetzt. Für den Ersatz kommt 
betrag wird für die bezeichneten Personen- bei weiblichen Versicherten, welche die Min­
gruppen einheitlich mit 300 S festgesetzt. destversicherungszeit für das Wochengeld nach 
Als satzungsmäßige Mehrleistung ist unter § 195 a RVO. aufweisen, die Ergänzung vom 
den Bedingungen des § 121 Abs. 3 eine Er- versicherungsmäßigen Wochengeld (in der Höhe 
höhung bis auf 1200 S vorgesehen. Mit dem des Krankengeldes, also des halben Entgelts) 
Pauschbetrag werden sowohl der einmalige auf das im § 7 des Mutterschutzgesetzes 
Beitrag zu den sonstigen Kosten der Entbin- vorgesehene Ausmaß des Wochengeldes (Netto­
dung, der nach dem derzeit geltenden Recht I durchschnittsverdienst pro Tag) in Betracht; 
im Betrag von S 36·50 bis höchstens S 91·30 bei Versicherten, welche die im § 195 a RVO. 
geleistet wird, als auch das Wochengeld I vorgesehene Mindestversicherungszeit nicht ha­
beziehungsweise Familienwochengeld in der ben, muß die gesamte Leistung des§7 Abs.l des 
in der Reichsversicherungsordnung vorgese- Mutterschutzgesetzes aus Bundesmitteln ersetzt­
henen Höhe abgegolten werden. werden. Ein Ersatz von Stillgeld oder anderen 

Für das tägliche Stillgeld ist im § 163 Abs. 2 L~istun.gen ist 'in de? g~ltenden. VorschrIften 
der Betrag von 2 S vorgesehen; er entspricht mcht vorge~ehen. ~Ie hieraus SICh .ergebende 
ungefähr der Höhe des Stillgeldes nach derzeit L~stenverteIlung ZWIschen den VersICherungs­
geltendem Recht (S 1,95). Als satzungsmäßige tragern un~ dem Bund soll auc~ nach ~er 
Mehrleistung wird nach der Vorlage eine Vorlag~ belbe~alten werden. Es ?st aber .lm 
Erhöhung auf 5 S zugelassen. Durch diese § 168 ein vereulfachtes Verfahren in dem Sinn 
Ermächtigung wird den Versicherungsträgern vorgesehen, daß der Bund 40 v. H. der Auf­
die Möglichkeit für ei e wesentrche Verbes. wendungen für das Wochengeld den Versiche­
serung der Leistung ;egenüber Idem 'derzeit rungsträgern ersetzt. Dies entspricht nach 
geltenden Recht geboten wobei sie allerdings den Erfahrungen ungefähr der bisherigen 
die allgemeine Regel des § 121 Abs. 3 beachten Beteiligung des Bundes an den Gesamtk~sten 
werden müssen. . der Wochengeldausgaben der KrankenverSIChe­

Für krankenversicherte Rentner sind so wie 
bisher Geldleistungen aus dem Versicherungs­
fall der Mutterschaft nicht vorgesehen. 

Die Bestimmungen des § 166 über das Ruhen 
des Wochengeldes bei Anstaltspflege und bei 
Fortbezug des Entgelts sind den entsprechen· 
den Bestimmungen des § 143 Abs. 1 Z. 2 und 3 
nachgebildet. In der Regel wird die Versicherte 
während der Zeit, für die ein Wochengeld. 
anspruch überhaupt in Frage kommt (sechs 
Wochen vor und sechs beziehungsweise acht 
oder zwölf Wochen nach der Entbindung), 
mit der Arbeit aussetzen und daher gegen 
den Dienstgeber keinen Anspruch auf Entgelt 
haben. Die in den §§ 2 und 3 des Mutterschutz­
gesetzes und in. den einschlägigen Bestim­
mungen der Landarbeitsordnungen vorgesehe­
nen Beschäftigungsverbote für werdende Mütter 
und für Mütter nach der Niederkunft gestatten 
eine Arbeitsleistung nur unter bestimmten 
Voraussetzungen. Bis zum Ablauf von sechs 
Wochen nach der Niederkunft besteht ein 
absolutes· Beschäftigungsverbot. Leistet die 
werdende Mutter mit ihrer eigenen Zustim­
mung vor der Entbindung Arbeit, dann hat 
sie in der Regel auch Anspruch auf Entgelt. 
In diesem Fall, der aus sozialmedizinischen 
Gründen nicht begünstigt werden soll, wird die 
Ruhensbestimmung des § 166 Abs. 1 Z. 2 wirk­
sam werden. 

rung. 

Zu den §§ 169 bis 171: 
An Leistungen aus dem Versicherungsfall 

des Todes sieht die Vorlage entsprechend den 
derzeit geltenden Bestimmungen ein Sterbe­
geld beim Tod des Versicherten als gesetzlich 
vorgeschriebene Pflichtleistung und ein Sterbe­
geld beim Tod eines Angehörigen als satzungs­
mäßige Mehrleistung vor. § 169 Abs. 2 enthält 
zugunsten der Hinterbliebenen nach einem 
sogenannten ausgesteuerten Versicherten eine 
Ausnahme von den Grundsätzen des § 122, 
betreffend die Anspruchsberechtigung während 
der Dauer der Versicherung und nach dem 
Ausscheiden aus der Versicherung. 

Bei der Aufzählung der Personen, die auf das 
Sterbegeld Anspruch haben, wird im § 170 das 
schon im geltenden Recht vorgesehene Priori· 
tätsrecht der Person oder der Stelle beibehalten, 
welche die Kosten der Bestattung bestritten 
beziehungsweise die Bestattung besorgt hat. 
Ein allIalliger Überschuß wird· an die An­
gehörigen in der iin Gesetz angeführten Reihen­
folge auszuzahlen sein. 

Hinsichtlich der Höhe des Sterbegeldes 
ist keine wesentliche Änder~ng gegenüber 
dem geltenden Recht vorgesehen. Die gesetz­
lrche Mindestleistung wird beim Tod des 
Versichert~n mit dem Zwanzigfachen der 
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Bemessungsgrundlage festgesetzt, die satzungs­
mäßige Mehrleistung mit dem Vierzigfachen 
der Bemessungsgrundlage begrenzt, wobei als 
Bemessungsgrundlage - so . wie bei allen 
übrigen nicht mit einem festen Betrag be­
stimmten Barleistungen der Krankenversiche­
rung - der gemäß § 125 zu ermittelnde 
Tageswert der Lohnstufe gilt. Für die satzungs­
mäßige Mehrleistung des Sterbegeldes beim 
Tod eines Angehörigen werden ebenfalls die 
gleichen Grenzwerte in die Vorlage übernom­
·men, wie sie § 205 b RVO. enthält (beim Tod 
der Ehegattin bis zu zwei Drittel des beim 
Tod des Versicherten gebührenden Sterbe­
geldes, beim Tod eines sonstigen Angehörigen 
bis zur Hälfte· des beim Tod des Versicherten 
gebührenden Sterbegeldes). 

Nennenswerte Änderungen bringt die Vor­
lage hinsichtlich der Höhe des Sterbegeldes 
in der Krankenversicherung der Bezieher 
einer Rente. Während nach derzeit geltendem 
Recht feste Beträge im Gesetz hiefür festgesetzt 
w~ren, macht die Vorlage im § 171 Abs. 3 die 
Höhe des Sterbegeldes im Falle des Todes 
des versicherten Rentenempfängers und auch 
im Falle des Todes des Ehegatten oder eines 
Kindes von der Höhe der Rente abhängig; 
es wird beim Tod des versicherten Renten­
empfängers und beim Tod des Ehegatten 
mit einer Monatsrente, beim Tod eines Kindes 
mit einer halben Monatsrente (ohne Kinder­
und Hilflosenzuschuß und ohne Berücksichti­
gung von Kürzungs- und Ruhensbestimmungen) 
zu gewähren sein. 

Die im § 171 Abs. 5 enthaltene Sonderrege­
lung, betreffend die Höhe des Sterbegeldes 
in der Krankenversicherung der Bezieher einer 
Rente aus der knappschaftli9hen Pensionsver­
sicherung, trägt der derzeit in dieser Versiche­
rung geltenden Regelung Rechnung, die durch 
das ASVG. nicht verschlechtert werden soll. 

Zum Dritten Teil: 

Unfallversicherung. 

Dieser Teil der Vorlage übernimmt im 
wesentlichen die Vorschriften des bisherigen 
Unfallversicherungsrechtes, das sich im all­
gemeinen gut bewährt hat und daher keiner 
größeren Abänderungen bedarf. Kleinere Än­
derungen wurden hauptsächlich dort vor­
genommen, wo es zur Vereinfachung der V or­
schriften selbst und deren Durchführung an­
gebracht und wo eine Verbesserung von 
Leistungen wünschenswert und vertretbar er­
schien. Auf die vorgenommenen Änderungen 
wird bei den- einzelnen Bestimmungen der 
Vorlage, auf deren systematisch richtige 
Gliederung besonders Bedacht genommen 
wurde, hingewiesen. Beigefügt wird, daß 

besondere Vorschriften für einzelne Gruppen 
von Versicherten, wie z. B. über die Erhöhung 
der Renten für die bei der Versicherungsanstalt 
der österreichischen Eisenbahnen Versicherten 
und deren Hinterbliebene beim Zusammen­
treffen des Rentenanspruches mit einem 
Schadenersatzanspruch nach den gesetzlichen 
Bestimmungen über die erhöhte Haftpflicht 
der Eisenbahnen, im Neunten ·Teil "Sonder­
bestimmungen" der Vorlage behandelt werden 
werden. 

Zum Abschnitt I (§§ 172 bis 184): Gemein­
same Bestimmungen. 

Zu den §§ 172 und 173: 

Die Reihenfolge in der Darstellung der 
Aufgaben und Leistungen der Unfallversiche­
rung soll zum Ausdruck bringen, daß die 
Gewährung von Renten - obwohl der umfang­
reichste Aufgabenkreis - der letzte Zweck der 
Versicherung ist. Die tunlichste Verhütung 
von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
und eine zum größtmöglichen Erfolg führende 
Unfallheilbehandlung sollen aus sozialen, aber 
auch aus wirtschaftlichen Gründen an der 
Spitze der Aufgaben der Versicherungsträger 
stehen. 

Zu § 174: 

Die Präzisierung des Begriffes "Eintritt 
des Versicherungsfalles" ist wegen der Alter­
native bei Berufskrankheiten no.twendig und 
erleichtert die Fassung der folgenden Bestim­
mungen, für die dieser Begriff von Bedeutung 
ist. 

Zu den §§ 175 bis 177: 

§ 175 definiert den Begriff "Arbeitsunfall" 
und zählt auch jene Unfälle auf, diE zwar 
nicht unter den engen Begriff "Arbeitsunfall" 
subsumiert werden können, aber wegen des 
Zusammenhanges mit der die Versicherung 
begründenden Beschäftigung als Arbeitsunfälle 
gelten sollen. 

§ 176 Abs. 1 Z. 1 dehnt den Versicherungs­
schutz für Personen, die nach dem Ersten 
Teil der Vorlage unfallversichertsind, auf 
Tätigkeiten aus, die sie außerberuflich aber 
doch im mittelbaren Zusammenhang mit 
ihrer versicherungspflichtigen Beschäftigung als 
Teilnehmer der Betriebsversammlung oder als 
Mitglieder des Betriebsrates ausüben. Dies 
stellt eine aus Billigkeitsgründen gebotene 
Verbesserung des bisherigen Rechtes dar. 

Zu § 177 sei bemerkt, daß eine erhebliche 
Erweiterung der gegenwärtigen Liste der 
Berufskrankheiten vorgesehen ist. Die neue 
Liste der Berufskrankheiten wird in Form 
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einer Anjage zum Gesetz (Anl~ge 1) auf­
genommen. Hiezu wird bemerkt: 

Die Krankheiten, die in Österreich gegen­
wärtig als entschädigungspflichtige Berufs­
krankheiten zu gelten haben, sind in der 
Anlage zur Dritten Verordnung über Aus­
dehnung der Unfallversicherung auf Berufs­
krankheiten vom 16. Dezember 1936, DRGBl. 
I S. 1117, in der Fassung der Vierten Ver­
ordnung zur Ausdehnung der Unfallversiche­
rung auf Berufskrankheiten vom 29. Jänner 
1943, DRGBl. I S. 85, aufgezählt. Die Vor­
schriften der Dritten Berufskrankheiten-Ver­
ordnung sind in Österreich gleichzeitig mit 
der Einführung der Reichsversicherungsord­
nung ab 1. Jänner 1939 wirksam geworden. 
Seit dem Erscheinen der Vierten Berufs­
krankheiten-Verordnung ist eine Zeitspanne 
von zwölf Jahren verstrichen, innerhalb der 
sich, besonders durch die Umstellung . auf 
die Friedensproduktion, das Wirtschaftsleben 
in seinem strukturellen Aufbau grundlegend 
geändert hat. Mit dieser Umstellung und 
Ausweitung der Güterproduktion haben auch 
die beruflichen Gefahrenmomente durch Ände­
rung der technischen Produktionsverfahren, 
durch Verwendung· anderer Rohstoffe, durch 
Erzeugung neuer Zwischen- und Endprodukte, 
bedeutend an Umfang zugenommen. Es hat 
sich daher die Notwendigkeit ergeben, ent­
sprechend dem raschen Fortschritt der Technik 
und ihren mit sich bringenden neuen Schädi­
gungsmöglichkeiten, die Liste der Berufs­
krankheiten, die sich in ihrer bisherigen 
Form mehr und mehr als unzureichend envies, 
durch Aufnahme einer Reihe von Erkrankun­
gen, die durch Metallgifte, wie Kadmium, 
Chrom usw., verursacht werden, sowie durch 
Einbeziehung mechanisch bedingter Schäden 
bei Arbeiten unter Tage beziehungsweise im 
Stollen; oder Tunnelbau zu ergänzen. Ent­
sprechend der zahlenmäßigen Zunahme und 
größer werdenden Bedeutung der allergischen 
Erkrankungen der Lunge durch Stoffe, die 
als Allergene besonders wirksam sind, wird 
auch das Asthma bronchiale, allerdings mit 
der Einschränkung auf Bäckerei- oder Mühlen­
betriebe, in die Liste der Berufskrankheiten 
aufgenommen. Ferner war es nach den 
Erfahrungen, die bei der Durchführung der 
erwähnten Ber\lfskrankheiten-Verordnungen 
gemacht wurden, notwendig geworden, die 
bisherige Textierung einzelner Punkte etwas 
zu ändern. So zum Beispiel wird bei der 
bisherigen Nr. 17a (neu Nr~ 26 a) "schwere 
Staublungenerkrankungen (Silikose)" das Wort 
"schwer" weggelassen und' gleichzeitig das 
Wort "Silikatose" in den Klammerausdruck 
eingefügt; dadurch werden Schwierigkeiten, 
die sich bisher in der Praxis bei der Be­
urteilung von Staublungenerkrankungen er-

• 
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gaben, beseitigt und wird der Versicherungs­
schutz auch auf durch Silikatstaub verursachte 
Lungenveränderungen ausgedehnt, sofern diese 
eine Leistungsminderung von Atmung oder 
Kreislauf nach sich ziehen. Imgleichen Sinne 
wird auch die bisherige Nr. 18 a (neu Nr. 27a) 
"Schwere Asbeststaublungenerkrankung (As­
bestose)" geändert. Die Schneeberger Lungen­
krankheit (bisher Nr. 21) wird nicht mehr 
in die Liste aufgenommen; soweit Erkran­
kungen dieser Art auftreten sollten, wären 
sie durch Nr. 16 (Erkrankungen durch Röntgen­
strahlen oder radioaktive Stoffe) erfaßt. 

In der vorliegenden Liste der Berufs­
krankheiten ist den Erkenntnissen der Arbeits­
medizin des letzten Dezenniums ·weitgehend 
Rechnung getragen: Mit ihr wurden auch 
Wünsche von Körperschaften hinsichtlich einer 
Änderung und Ergänzung der Liste, soweit 
diese medizinisch begründet waren, berück­
sichtigt. So stellt die neue Liste der Berufs­
krankheiten einen wesentlichen Fortschritt 
auf dem Gebiete des Versicherungsschutzes 
der Dienstnehmer dar. . . 

Im einzelnen werden nachstehende Ände­
rungen und Ergänzungen vorgenommen: 

1.. Nach Nr.5 wird eingefügt: 
,,6 - Erkrankungen durch Kadmium oder 

seine Verbindungen - Alle Unternehmen; 
7 - Erkrankungen durch Beryllium oder 

seine Verbindungen - Alle Unternehmen; 
8 - Erkrankungen durch Chrom oder seine 

Verbindungen - Alle Unternehmen." 

Die Nr. 6 bis 8, 8 a, 9 bis 12 erhalten die 
Bezeichnung 9 bis 16. 

2. An Stelle der bisherigen Nr. 13 tritt 
Nr. 17 in folgender Fassung: 

,,17 - Hautkrebs oder zur Krebsbildung nei­
gende Hautveränderuhgen durch Ruß, 
Paraffin, Teer; Anthrazen, Pech und 
ähnliche Stoffe - Alle Unternehmen." 

3. An Stelle der bisherigen Nr. 14 tritt 
Nr. 18 in folgender Fassung: 

,,18 - Krebs oder andere Neubildungen sowie 
Schleimhautveränderungen der Harn­
wege durch aromatische Amine - Alle 
Unternehmen.' , 

Die Nr. 15, 16 und 16 a erhalten die Be­
zeichnung 19 bis 21. 

4: Nach der Nr. 21 wird eingefügt: 
,,22 - Drucklähmungen_. der Nerven - Alle 

Unternehmen: 
23 - Chronische Erkrankungen der Schleim­

beutel der Knie- oder Ellbogengelenke 
durch ständigen Druck oder ständige 
Erschütterung - Alle Unternehmen; 

24 - Abrißbrüche der Wirbeldornfortsätze -
Alle Unternehmen; 
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25 - Meniskusschäden bei Bergleuten nach 
mindestens dreijähriger regelmäßiger 
Tätigkeit unter Tag und bei anderen 
Personen nach mindestens dreijähriger 
regelmäßiger die Kniegelenke in gleicher 
Weise in Anspruch nehmender Tätig­
keit -, Unternehmen des Bergbaues, 
Stollen- oder Tunnelbau. " 

5. An Stelle der bisherigen Nr. 17a und b 
tritt die Nr. 26a und b inofolgender Fassung: 

,,26 - a) Staublungenerkrankungen (Silikose 
oder Silikatose), mit objektiv fest­
stellbarer Leistungsminderung von 
Atmung oder Kreislauf - Alle Unter­
nehmen; 

b) Staublungenerkrankung in Verbin­
dung mit aktiv-fortschreitender Lun­
gentuberkulose (Siliko.Tuberkulose) -
Alle Unternehmen." 

6. An Stelle der bisherigen Nr. 18 a und b 
tritt die Nr. 27a und b in folgender Fassung: 

,,27 - a) Asbeststaublungenerkrankung (As­
bestose) mit objektiv feststellbarer 
Leistungsminderung von Atmung oder 
Kreislauf - Alle Unternehmen; 

b) Asbeststaubhmgenerkrankung (As~ 
bestose) in Verbindung mit Lungen­
krebs - Alle Unternehmen." 

7. Die bisherige Nr. 19 wird unter Nr. 8 
erfaßt. 

8. An Stelle der bisherigen N r. 20 tritt 
Nr. 29 in folgender Fassung: 

,,29 - Erkrankungen der' tieferen Luftwege 
, und der Lunge durch Thomasschlacken­
mehl - Thomasschlackenmühlen, Dünge­
mittelmischereien und Betriebe, die 
Thomasschlackenmehl lagern, befördern 
oder verwenden." 

9. An Stelle der bisherigen Nr. 20 a tritt 
Nr.28 in folgender Fassung: 

,,28 - Erkrankungen der tieferen Luftwege 
und der Lunge durch Aluminium oder 
seine Verbindungen Alle Unter­
nehmen." 

lO. Die bisherige Nt. 20 b wird unter Nr. 7 
erfaßt. 

11. Die bisherige Nr. 21 (Schneeberger 
Lungenkrankheit) entfällt. . 

12. Nach der Nr. 29 wird eingefügt: 
,,30 - Beruflich verursachtes Asthma 'bron­

chiale - Bäckerei. oder Mühlenbetriebe; 
31- Erkrankungen der Knochen, Gelenke 

und Bänder durch Fluorverbindungen 
(Fluorose) ; Alle Unternehmen; 

32 - Erkrankungender Zähne durch'Mineral­
säuren - Alle Unternehmen." 

-----------------------------

13. An Stelle der bisherigen NI'. 22 tritt 
Nr. 33 in folgender Fassung: 
,,33- Durch Lärm verursachte Taubheit 'oder 

an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit -
Metallbearbeitung und -verarbeitung, 
Webereien, Spinnereien, Zementmühlen, 
'Schotterwerke, Arbeit an Prüfständen." 

14. Nach NI'. 33 wird eingefügt: 
,,34 - Hornhautschädigungen des Auges durch 

Benzochinon - Chemische Industrie." 

15. Die bisherige Nr. 23 wird Nr. 35. 

16. An Stelle der bisherigen Nr. 24 tritt 
Nr.36 in folgender Fassung: 
,,36 - Wurmkrankheit der Bergleute, verur­

sacht durch Ankylostoma duodenale oder 
Strongyloides stercoralis ~ Unternehmen 

'des Bergbaues, Stollen- oder Tunnel­
bau." 

17. An Stelle der bisherigen Nr. 25 tritt 
Nr. 37 in folgender Fassung: 

,,37 - Tropenkrankheiten, Fleckfieber - Alle 
Unternehmen. " 

18. Die bisherige Nr. 26 wird Nr. 38. An 
Stelle der Worte "... und Tätigkeiten in 
der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege' 
und ... " treten die Worte "... und Be­
schäftigungen in der öffentlichen und privaten 
Fürsorge und .... " 

19. An Stelle der bisherigen Nr. 27 tritt 
Nr. 39 in folgender Fassung: 
,,39 - Von Tieren auf Menschen übertragene 

, Krankheiten - Tierhaltung und Tier­
pflege sowie Tätigkeiten, die durch Um­
gang oder Berührung mit Tieren, mit 
tierischen Teilen, Erzeugnissen und Ab­
gängen zur Erkrankung Anlaß geben." 

Zu den §§ 178 bis 182: 

Im § 178 wird der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes folgend ausdrücklich 
festgestellt, daß in die Bemessungsgrundlage 
für die Geldleistungen der Unfallversicherung 
bei der Ausübung mehrerer Tätigkeiten grund­
sätzlich die Einkünfte aus allen Tätigkeiten 
einzubeziehen sind,. die unter dem Schutz 
der Versicherung stehen, also nicht etwa 
bloß die Einkünfte aus der einen Tätigkeit, 
bei der der . Versicherungsfall eingetreten ist. 

Nach § 179 wird die Bemessungsgrundlage 
aus, den Beitragsgrundlagen während des 
Bemessungszeitraumes faktisch oder fiktiv 
errechnet und damit dem Pririzip der Äqui­
valenz zwischen . Beiträgen und Leistungen 
Rechnung getragen. Ansonsten .werden im 
großen und ganzen die bisherigen Vorschriften, 
soweit ihnen praktische Bedeutung zukommt, 
übernommen. 

Zu 599 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)64 von 144

www.parlament.gv.at



Zu § 183: 

Die Bestimmungen des § 183 weichen 
von den bisherigen Vorschriften dadurch ab, 
daß die im Abs. 2 vorgesehene einjährige 
Frist für die Neufeststellung der Rente nicht 
eingehalten zu werden braucht, wenn eine 
neue Heilbehandlung abgeschlossen oder eine 
vorübergehende Verschlimmerurig wieder be­
hoben wurde. Diese Regelung, die auch im 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz " ent~ 
halten war, erscheint sachlich absolut gerecht­
fertigt. 

Zu § 184: 

Die Vorlage stellt die Möglichkeit der Ab­
findung von Renten von mehr als 25 v. H. 
auf eine weitaus breitere Basis als das bis­
herige Recht, das ,die Abfindung solcher 
Renten nur zum Erwerb von Grundbesitz 
oder zur wirtschaftliche~ Stärkung vorhan­
denen eigenen Grundbesitzes zuläßt. Es er­
'scheint zweckmäßig, Abfindungen auch zu 
gewähren,' wenn hiedurch anderweitig die 
Schaffung einer sicheren Existenzgrundlage 
gewährleistet wird. 

Zum Abschnitt II (§§ 185 bis 188) : Unfall­
verhüh;mg; Vorsorge für eine erste Hilfe­

, leistung. 

Wie schon früher erwähnt, kommt der 
Unfallverhütung ,als vorbeugender Maßnahme 
im Rahmen der Unfallversicherung hervor­
ragende' Bedeutung zu. Sie dient der Er­
haltung des Lebens und der Gesundheit der 
Versicherten und ist geeignet, auch materielle 
Schäden hintanzuhalten. Neben diesen nicht 
nur sozial, sondern auch volkswirtschaftlich 

- wichtigen Zielen verfolgt sie schließlich den 
Zweck, die Rentenlast zu drücken. Um den 
an sie gestellten Anforderungen genügen zu 
können, muß die Unfallverhütung entsprechend 
gesetzlich' untermauert sein. Es war daher 
notwendig, in die Vorlage Bestimmungen 
aufzunehmen, um den Versicherungsträgern, 
so wie bisher, die rechtliche Möglichkeit 
eines ersprießlichen Wirkens auch auf diesem 
Gebiete zu geben und zu sichern. Mag sich 
hier auch der Aufgabenkreis der Träger 
der Unfallversicherung mit dem der arbeits­
rechtlichen und bergrechtlichen Aufsichtsbe­
hörden berühren, so erscheint es im Hinblick 
auf das eminente unmittelbare Interesse der 
Versicherungsträger an der Sache doch un­
möglich, diese von der Entfaltung einer 
zweckdienlichen Tätigkeit auszuschließen; da 
nach den, Bestimmungen der Vorlage, die 
im einzelnen wohl keiner Erläuterung be­
dürfen, ein Übergriff in behördliche Befug­
nisse nicht stattfinden kann, bestünde hiezu 
.auch in dieser Beziehung keine Veranlassung. 
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Beigefügt sei, daß die Bestimmungen der 
Vorlage mit den in anderen Gesetzen (zum 
Beispiel im Arbeitsinspektionsgesetz) ent­
haltenen einschlägigen Vorschriften nicht in 
Widerspruch zu bringen sind und daß diese 
nach wie vor volle Gültigkeit besitzen, sollen. 

Zum Abschnitt III (§§ 189 bis 220): Leistungen. 

Zu den §§ 189 bis 197: 

Nach der Unfallverhütung haben die Träger 
der Unfallversicherung ihr Hauptaugenmerk 
der Heilbehandlung der Versicherten zuzu­
wenden. Diese darf sich nicht damit begnügen, 
die Arbeitsunfähigkeit schlechtweg zu be­
seitigen, sondern soll weitestgehend den vor 
dem Eintritt des Versicherungsfalles bestan­
denen Gesundheitszustand wiederherstellen. 
Dieser Erfolg wird vielfach nur mit, den 
besonderen Mitteln und den besonderen Me­
thoden erreicht werden können, die auch 
heute schon sehr zum Nutzen der Versehrten 
arigewendet werden. Die Heranbildung be­
sonders geschulter Ärzte und der Betrieb 
entsprechend eingerichteter Unfallkranken­
häuser (Unfallstationen) durch die Träger 
der -Unfallversicherung ist heute aus der 
modernen Unfallheilbehandlung nicht mehr 
wegzudenken. Die hieraus erwachsenden 
Kosten erscheinen durch die erzielten Heil­
erfolge sozial gerechtfertigt" überdies ver­
mindern sie aber auch den Rentenaufwand. 

Die Bestimmungen der Vorlage sichern 
den unselbständig Erwerbstätigen die Heil­
behandlung - sei es durch den Träger der 
Krankenversicherung (Kranken behaJ!dlung), 
sei es durch den Träger der Unfallver­
sicherung - vom Eintritt des Versicherungs­
falles an. Die für' selbständig Erwerbstätige 
im bisherigen Recht zugelassene Karenzfrist 
bis zu 13 Wochen wird mit zwei Monaten 
fixiert, doch werden die Träger der Unfall­
versicherung ermächtigt, diese Frist satzungs­
mäßig herabzusetzen. 

Während einer vom Träger der Unfall­
versicherung gewahrten Anstaltsbehandlung 
besteht Anspruch auf Familiengeld und Tag­
geld (in der Krankenversicher'ung gebührt 
Taggeld nur an Stelle des Familiengeldes). 
Derzeit wird den Angehörigen Familiengeld 
in der Höhe der Hinterbliebenenrenten ge­
währt, das Taggeld beträgt S 1·59. Abweichend 
hievon erhalten nach der Vorlage als Familien­
geid die in der Krankenversicherung Pflicht­
versicherten das Familiengeld nach den Vor­
schriften der Krankenversicherung, 'andere 
Versehrte, sofern sie nicht ohnehinmin­
destens die Hälfte ihres vollen Entgeltes 
weiterbeziehen, für jeden Angehörigen 0·6 v. H. 
eines Zwölftels der Bemessungsgrundlage. Das 

5 
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Taggeld wird mit 4 S festgesetzt. Während 
das Familiengeld etwas hinter dem bisherigen 
'Betrage zurückbleiben kann, witd das Tag­
geld mehr als verdoppelt. Beide Leistungen zu­
sammen werden jedenfalls höher sein als 
bisher. Gleich wohl wird für den Bedarfsfall 
die Möglichkeit der Gewährung zusätzlicher 
Unterstützungen aus dem Grunde der Heil­
behandlung beibehalten. 

Zu den §§ 198 bis 201: 

Schäden, die durch die Heilbehandlung 
nicht behoben werden konnten, solleri tunlichst 
durch die unter dem Begriff "Berufsfürsorge" 
zusammengefaßten Maßnahmen ausgeglichen 
werden. Es sind dies im wesentlichen die 
Maßna.hmen, die in der derzeit noch geltenden 
Verordnung über Krankenbehandlung und 
Berufsfürsorge in der Unfallversicherung vor­
gesehen sind. 

sicherungsfälle zu einem Entschädigungsfall, 
lösen. Daß die daraus resultierende Gesamt­
rente nach der höchsten der in Betracht 
kommenden Bemessungsgrundlagen zu be­
messen ist, stellt einen großen Vorteil für 
den Anspruchsberechtigten dar; auch die 
Begründung der Leistungszuständigkeit eines 
Versicherungsträgers, wenn' nach der Ver. 
sicherungszuständigkeit verschiedene Ver. 
sicherungsträger leistungspflichtig wären, ist 
für ihn vorteilhaft, da er nur einem Partner 
gegenübe:r:steht. Eine Auseinandersetzung 
zwischen den etwa in Betracht kommenden 
mehreren Versicherungsträgern soll nicht statt· 
finden, weil hiedurch die Einfachheit der 
Lösung ohne einen entsprechenden Erfolg 
auf der' anderen Seite gestört würd~. Der 
zur Leistung der Gesamtrente verpflichtete 
Versicherungsträger hat nicht nur diese, son· 
dern auch alle anderen Geld· und sonstigen 
Leistungen, nötigenfalls auch Heilbehandlung, 

Zu § 202: zu erbringen, gleichgültig, auf welchen Ver. 
Hier sind die erforderlichen einschlägigen sicherungsfall sich der Anspruch gründet. 

Vorschriften des bisherigen Rechtes einschließ- § 211 übernimmt die Bestimmung der 
lich der Verordnung über Krankenbehandlung Verordnung über Ausdehnung der Unfall­
und. Berufsfürsorge in der Unfallversicherung versicherung auf Berufskrankheiten, betreffend 
gedrängt zusammengefaßt. die Übergangsrente, mit der Abänderung in 

die Vorlage, daß die Bezugsdauer mit einem 
Zu den §,§ 203 bis 213: Jahr, die Höhe aber mit dem Doppelten des 

Die Voraussetzungen für den Rentenan- bisherigen Ausmaßes begrenzt wird. Die 
spruch bleiben unverändert (§ 203). zeitliche Begrenzung soll den Übergangs-

§ 204 regelt den Anfall der Versehrten- charakter dieser Leistung, hervorheben, die 
rente, und zwar Abs. 1 für den Normalfall Erhöhung auf das Ausmaß der Vollrente 
des auch krankenversicherten Arbeitnehmers, solIden Anreiz zu einem Berufswecnsel er· 
Abs. 2 für die nach § 7 krankenversicherungs-. höhen. An Stelle der zeitlichen Übergangs. 
freien, in der Unfallversicherung teilver- rente kann auch ein einmaliges Übergangs­
sicherten Arbeitnehmer und Abs. 3 für die geld gewährt werden, . das höchstens den 
selbständig Erwerbstätigen und deren mit- Betrag der halben- Jahresvollrente erreicheri 
versicherte Angehörige; ,für diese letzte darf. 
Gruppe ist, wie bei der Heilbehandlung, Die Bezugsdauer für Versehrtengeld (bisher 
eine Karenzfrist von zwei Monaten vor- Krankengeld) aus der Unfallversicherung 
gesehen, die durch die Satzung herabgesetzt (§ 212) wird von einem halben auf ein ganzes 
werden kann. Jahr hinaufgesetzt. Für nicht nach dem 

Im § 206 wird der in Österreich früher im Entwurf vorliegenden Gesetz Kranken­
bestandene Hilflosenzuschuß wieder einge- versicherte bestimmt sich das Versehrtengeld 
führt. nach der Bemessungsg~undlage, und zwar so, 

Beim Kinderzuschuß tritt dadurch eine daß, es täglich die Hälfte des auf derrTag 
Verbesserung ein, daß er in den im § 207 entfallenden Teiles der Bemessungsgrundlage 
Abs. 4 angeführten Fällen nicht mehr mit beträgt. 
dem Ablauf des 18. Lebensjahres ,begrenzt 
wird. 

Die Einrichtung der "vorläufigen Rente" 
und der "Gesamtvergütung" wird aus ver· 
waltungsökonomischen Gründen beibehalten 
(§ 209). 

§ 210 will die Entschädigung nach mehreren 
Versicherungsfällen auf die verwaltungsmäßig 
denkbar einfachste und sicherlich auch dem 
Anspruchsberechtigten zusagendste Art, näm. 
lich durch die Zusammenziehung der Ver. 

Zu den §§ 214 bis 220: 

,Das Sterbegeld (§ 214) geht zum Unter· 
schied von der bisherigen Regelung primär 
zu Lasten der Krankenversicherung, da dieser 
als dem Grundelement der gesamten Sozialver­
sicherung in erster Linie die Leistungspflicht 
zukommt. 

Die Gewährung der erhöhten Witwenrente 
(§ 215 Abs. 2) wegen Vollendung des 60. Lebens· 
jahres ist bisher gesetzlich nicht vorgesehen. 
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In Angleichung an das Rentenversicherungs­
recht wird ferner auch in der Unfallversicherung 
die Witwenrente für Geschiedene eingeführt 
(Abs. 3), einerseits allerdings mit gewissen 
Sicherungen gegen eine mißbräuchliche Aus­
nützurg, anderseits aber wird die Gewährung 
der Geschiedenenrente nicht mehr dem Er­
messen des Versicherungsträgers anheimge­
stellt, sondern der Geschieden.en ein Rechts­
anspruch auf die Rente eingeräumt. Neu 
sind auch die Bestimmungen des § 215 Abs.5, 
wonach die Witwenrente bei Wiederver­
heiratung für den Fall der neuerlichen Witwen­
schaft unter bestimmten Voraussetzungen 
wieder auflebt. 

§ 217 weicht hinsichtlich der Anerkennung 
des Anspruches aufWitwen(Witwer)rente 
unter den Voraussetzungen der Z. 1 und 2 
von den bisherigen Vorschriften, die eine. 
solche Ausnahme nicht kennen, ab. 

Die BestimmungEin über die Waisenrente 
(§ 218) bringen dadurch eine Rechtsver­
besserung, daß sie - wie es auch beim Kinder­
zuschuß der Fall ist - die Gewährung oder 
Weitergewährung auch nach. der Vollendung 
des 18. Lebensjahres zulassen und für Doppel­
waisen das Ausmaß der Rente auf 30 v. H. 
erhöhen. 

Einem in der Praxis hervorgetretenen Be­
dürfnis entspricht § 219 insofern, als er außer 
bedürftigen Aszendenten auch unversorgten 
Geschwistern einen Anspruch auf Hinter. 
bliebenenrente zuerkennt. 

Zu,m Vierten Teil: 

Pensionsversicherung. 

Allgemeines. 

Die Bestimmungen des vorliegenden Vierten' 
Teiles über die Leistungen der <, Pensions­
versicherung gehen über eine bloße Kodifika· 
tion der gegenwärtigen einschlägigen Regelung 
erheblich hinaus. Die Vorlage geht in folgen­
den Punkten neue Wege: 

1. Die Dreiteilung der Pensionsversicherung 
in Pensionsversicherung der Arbeiter (bisher 
InvaJidenversicherung), Pensionsversicherung 
der Angestellten (bisher Angestelltenversiche­
rung) und knappschaftliehe Pensionsversiehe· 
rung wird zwar insofern aufrechterhalten, 
als jeder dieser Zweige seine besonderen 
Beitragssätze, sein besonderes Leistungssystem 
und seine besonderen Versicherungsträger hat. 
Die Grundlagen für die Bemessung der Beiträge 
und der Leistungen werden jedoch in allen 
drei Zweigen auf dieselbe Weise ermittelt. 
.Auch die Bestimmungen über die Erwerbung 
von Beitrags. und Ersatzzeiten und ihre An­
rechenbarkeit sind für alle drei Zweige im 
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wesentlichen gleich. Dies ßilt auch - ab· 
gesehen von gewissen Ausnahmen für die in der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung vor· 
gesehenen Spezialleistungen ~ hinsichtlich 
der Vorschriften über die Wartezeit für die 
einzelnen Leistungen und die Dritteldeckung. 
Hingegen bestehen hinsichtlich der Arten 
der Leistungen, deren Voraussetzungen und 
deren Bemessung Verschiedenheiten. Im Ver. 
hältnis zwischen Pensionsversicherung der Ar­
beiter und Pensionsversicherung der Ange. 
stellten werden diese Unterschiede allerdings 
sehr reduziert. Es bleibt noch als wichtigster 
Unterschied, daß beim Arbeiter die für die 
Zuerkennung einer Rente wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit erforderliche Einbuße an Er· 
werbsfähigkeit nach den sich auf dem ge· 
samten Arbeitsmarkt· bietenden Arbeiten, 
beim Angestellten dagegen nur nach den im 
Rahmen seiner Berufsgruppe in Betracht 
kommenden Arbeiten zu beurteilen ist. . Von 
größerer Bedeutung sind dagegen die Unter­
schiede zwischen dem Leistungsrecht dieser 
beiden Versicherungen einerseits und dem 
Leistungsrecht . der knappschaftlichen Pen· 
sionsversicherung anderseits, 

2. Hat ein Versicherter seinen Versicherungs. 
verlauf in mehreren Zweigen verbracht,so 
werden nicht mehr, wie bisher, bei Eintritt des 
Versicherungsfalles Teilrenten aus den durch­
laufenden Versicherungszweigen erbracht. Der 
Versicherte erhält vielmehr im Regelfalle die 
Leistung zur Gänze nach. den Vorschriften 
und von dem Versicherungsträger des Zweiges; 
in dem er in den letzten 15 Jahren überwiegend 
versichert war, wobei jedoch im allgemeinen 
die in den anderen Zweigen erworbenen 
Versicherungszeiten für die Begründung des 
Anspruches und die Bemessung der LeistU1;tg 
berücksichtigt werden. 

3. Um dem Versicherten im Alter und bei 
Minderung der Arbeitsfähigkeit und nach 
seinem Tode den Hinterbliebenen eine mög. 
liehst seinem Lebensstandard vor der Beren­
tung entsprechende Leistung zu sichern, werden 
die Renten, und zwar sowohl der Grund· wie 
auch der Steigerungsbetrag grundsätzlich mit 
einem Hundertsatz des Durchschnittes 'der 
Löhne (Gehäl~er) bemessen/von denen in den 
letzten 60 vor der Berentung in der Ver· 
sicherung verbrachten Monaten Beiträge ent­
richtet wurden. Dieser Durchschnitt bildet 
die Bemessungsgrundlage der Rente. Für 
Fälle, in denen der Lohn (Gehalt) des Ver­
sicherten mit zunehmendem Alter zurückging, 
ist eine zweite Bemessungsgrundlage nach 
Vollendung des 45. Lebensjahres vorgesehen, 
von welcher der Grundbetrag und der bis zum 
Stichtage für diese Bemessungsgrundlage er· 
worbene Steigerungsbetrag bemessen werden. 
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Es wird also in der Invaliden- und Angestellten­
versicherung von der bisherigen Art der 
Bemessung der Renten -abgegangen, wonach 
diese aus' einem fixen Grundbetrag und 
einem von der jeweiligen Beitragsgrundlage 
bemessenen Steigerungsbetrag (System der 
Durchrechnung) bestehen. Auch in der knapp­
schaftlichen Perisionsversicherung, in der die 
Renten (abgesehen vom Knappschaftssold) 
gegenwärtig nur aus den von den jeweiligen 
Beitragsgrundlagen errechneten Steigerungs­
beträgen bestehen, wird nunmehr die Rente 
aus Grund- Und Steigerungsbetrag zusammen­
gesetzt. Da in den Vorschriften über die 
Bemessungsgrundlage vorgesehen ist, daß Bei­
tragsgrundlagen aus der Zeit vor dem letzten 
Lohn- und Preisabkommen, die zur Errechnung 
der Bemessungsgrundlage herangezogen wer­
den, entsprechend aufgewertet werden, kann 
den bisherigen Vorschriften über die An­
passungszuschläge und die Ernährungszulage 
entraten werden. Das neue Rentenschema 
führt im Zusammenwirken mit der Erhöhung 
'der Höchstgrenze für die Beitragsgrundlage 
und mit dem Wegfall der Ernährungszulage 
dazu, daß im Leistungssystem . wieder das 
Versicherungsprinzip gegenüber dem Fürsorge­
prinzip in den Vordergrund tritt. 

4. Neu eingeführt wird in allen Versiche­
rungszweigen ein Hilfiosenzuschuß zur direkten 
Rente und als einmalige Leistung die Ab~ 
findung für Hinterbliebene, wenn Hinter­
bliebenenrenten mangels Erfüllung der Warte­
zeit nicht. gebühren' oder q.eswegen nicht 
anfallen, weil rentenberechtigte Hinterblie­
bene nicht vorhanden sind. Ferner ist vor­
gesehen, . daß _ die Witwenrente bei. Wieder­
verheiratung der Witwe nach Auflösung der 
neuen Ehe unter gewissen Voraussetzungen 
wieder auflebt~ 

5. Im versendeten ursprünglichen Entwurf 
war auch eine' Entnivellierung der bis zum 
Inkrafttreten der Neuregelung angefallenen 
Renten- (Altrenten) vorgesehen. Die Neu­
bemessung der Altrenten in diesem Sinne wurde 
durch das Rentenbemessungsgesetz vorweg­
genommen. Hiebei hat es nach der vor­
liegenden Fassung der Vorlage sein Bewenden. 
Die Vorlage beschränkt sich daher darauf, 
für den Verlauf und Ablauf der Altrenten 
mit' gewissen Ausnahmen und Modifikationen 
die Bestimmungen der Vorlage für Neurenten 
zu übernehmen. 

6. Die 13. Monatsrente, die erstmalig im 
Jahre 1954 gewährt und auf Grund eines 
besonderen Gesetzes auch im Jahre 1955 
flüssiggemacht wird, ist in der Vorlage nun­
mehr als Dauereinrichtung vorgesehen. Bei 
den . Altrentnern kann eine 13. Rente 
nur auf die Weise zustandekommen, daß 

zu den bisher ausgezahlten zwölf Monats­
renten eine 13. hinzutritt. Um die Gleich­
behandlung der Neurentner mit den Alt­
rentnern zu wahren, wird auch bei den N eu­
rentnern zu den zwölf Monatsrenten, die 
auf Grund der nach dem laufenden Entgelt 
ermittelten Bemessungsgrundlage und des 
neuen Rentenschemas' berechnet sind, eine 
13. Rente hinzugefügt. Siehe auch den vierten 
Absatz der Bemerkung zum § 243 und die 
Bemerkungen zum § 249 Abs. 3. . 

7. Mindestbeträge für die Renten sind, als 
dem Versicherungsprinzip widersprechend, 
nicht mehr vorgesehen. Für den Lebens­
unterhalt unzulängliche Renten werden je­
doch durch sogenannte Ausgleichszulagen, 
die von den Fürsorgeträgern getragen werden, 
aufgefüllt, soweit kein anderes Einkommen 
vorliegt, das zusammen mit der Rente für 
die Bestreitung des Unterhaltes ausr~icht. 

Schließlich sei noch bemerkt, daß die 
Bestimmungen dieses Teiles. in ihrer Regelung 
auch die unter der Geltung des bisherigen 
Rechtes erworbenen Versicherungszeiten er­
fassen.' Es wurde absichtlich vermieden, dies­
bezüglich die Regelung in eine Dauer- und eine 
Überleitungsregelung zu zerlegen, da auch 
die Überleitungsregelung noch durch lange 
Zeit neben der Dauerregelung anzuwenden 
wäre und die Trennung der beiden Regelungen 
die Anwendung der Bestimmungen nur er­
schweren würde. 

Zum Abschnitt I (§§ 221 bis 252) : Gemeinsame 
Bestimmungen. 

Zu § 221: 

Um die Versicherungsfälle der Invalidität, 
der Berufsunfähigkeit und der Dienst­
unfähigkeit gemeinsam kurz bezeichnen zu 
kömlen,. werden sie im Begriff der "Ver­
sicherungsfälle der geminderten Arbeitsfähig­
keit" zusammengefaßt. 

Die bisherige Berufsunfähigkeit der knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung wird zur 
Unterscheidung von der an strengere Voraus­
setzungen gebundenen "Berufsunfähigkeit" der 
Pensionsversicherung der Angestellten mit 
dem.Ausdruck "Dienstunfähigkeit" bezeichnet. 
Diese Bezeichnung wurde' gewählt, weil die 
Dienstunfähigkeit der knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung ihrem Inhalt nach der Dienst­
unfähigkeit, wie sie bei den öffentlich-recht­
lichen Bediensteten als Voraussetzung für die 
Versetzung in den Ruhestand gefordert wird, 
stark nahekommt. 

Abweichend vom versendeten Entwurfe wird. 
ein besonderer Versicherungsfall für das Berg­
mannstreuegeld nicht mehr vorgesehen. Die 
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Vorlage geht vielmehr davon aus (siehe 
§222 Abs. 2 Z. 5 und § 281 Abs. 1 und 2), 
daß das Bergmannstreuegeld unter gewissen 
besonderen Voraussetzungen als weitere Lei­
stung aus einem der Versicherungsfälle des 
Alters, der geminderten Arbeitsfähigkeit oder 
des Todes gebührt. 

Zu § 222: 
Im Abs. 1 ist als neue Leistung - ent­

sprechend dem Vorbild der österreichischen 
Angestelltenpensionsversicherung vor 1939 -
die Abfindung für Hinterbliebene hinzugefügt, 
die in den Fällen gewährt wird, in denen Hin­
terbliebenenrynten mangels Erfüllung der 
Wartezeit oder mangels solcher Hinter bliebe­
nen, die rentenberechtigt sind, nicht an­
fallen. 

Auch bei der kna'ppschaftlichen Pensions­
versicherung wird nach Abs. 2 die Abfindung 
fÜr Hinter b1ie bene den schon bisher vorge­
sehenen Leistungen hinzugefügt. Bei den 
Hinterbliebenenrenten wird in dieser Pensions­
.versicherung nur mehr eine Witwenrente 
vorgesehen, die ebenso wie schon bisher die 
Witwenrente in der Pensionsversicherung der 
Arbeiter und in der Pensionsversicherung der 
Angestellten ohne weitere Voraussetzungen, 
außer dem Tode des Versicherten, gebührt. 
Hinsichtlich der Z. 5 siehe den letzten Absatz 
der Bemerkung zu § 221. 

Zu § 223: 
Abs. 1 regelt, wann für die einzelnen Lei­

stungen der Versicherungsfall alS eingetreten 
gilt. Hiebei wird davon ausgegangen, daß der 
Versicherungsfall vorliegt, wenn der Tat­
bestand, für den die betreffende Leistung vor~ 
sorgen soll, das heißt, .die Minderung der Ar­
beitsfähigkeit, der Tod des Versicherten usw., 
also die für den konkreten Leistungsanspruch 
charakteristische Leistungsvoraussetzung ein­
getreten ist. Abs. 1 folgt bei Feststellung des 
Eintrittes des Versicherungsfalles für die ein­
zeInen Leistungen im allgemeinen der Regelung 
des§ 3 des 1. SV-NG. Er weicht hievon nur 
insofern ab,' als nach Z. 2 lit. b, um bei 
vorübergehender Invalidität, Berufsunfähig­
keit oder Dienstunfähigkeit den unmittelbaren 
Anschluß der Rente an das Krankengeld 
sicherzustellen, die 26 Wochen geminderter 
Arbeitsfähigkeit, die für den Eintritt des 
Versicherungsfalles gefordert werden, ebenso 
zu berechnen sind wie die Aussteuerungsfiist 
für' das Krankengeld. 

Abs. 2 stellt die Bedeutung des Eintrittes des 
Versicherungsfalles für di!l Durchführung der 
Versicherung klar. Hie bei _ geht die Vorlage 
davon aus, daß sich nach dem Eintritt des 
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Versicherungsfalles der Stichtag für die Fest­
stellung' richten. soll, ob, in welchem Zweige 
der Pensionsversicherung . und in welchem 
Ausmaße eine Leistung gebührt. Mit Rücksicht 
darauf, daß die Vorlage in allen Zweigen 
der Pensionsversicherung aus Gründen der 
Vereinfachung der' Verwaltung die Berech­
nung der Versicherungszeiten nach Kalen­
dermonaten vorsieht (§ 231), wird der Eintritt 
des Versicherungsfalles selbst nur' dann als 
Stichtag für die bezeichneten Feststellungen 
festgesetzt, wenn er auf einen Monatsersten 
fällt. Fällt. er nicht auf einen Monatsersten, 
sO verschiebt sich dieser Stichtag auf den dem 
Eintritt des VersicherungsfaiIes folgenden 
Monatsersten. Auf _diese Weise wird im Zu­
sammenhalt mit der Berechnung der Versiche­
rungszeiten nach Kalendermonaten sicher­
gestellt, daß bei der Leistungsfeststellung nur 
ganze Kalendermonate in die Rechnung .ein­
gehen, was auch wieder verwaltungsverein~ 

fachend wirkt. Dagegen, daß durch diese 
Verschiebung des Stichtages eine Schädigung 
des Versicherten eintreten kann, sorgt . § 234 
Abs. 1 Z. 1 vor (siehe die Bemerkung zu 
dieser Bestimmung). . 

Nach der Regelung der Vorlage soll es dem 
Versicherten nicht verwehrt sein, einen Lei­
stungsanspruch aus einem . Versicherungsfall 
des Alters, der geminderten Arbeitsfähigkeit 
oder der Eheschließung nicht gleichzeitig mit 
dem Eintritt des Versicherungsfalles, sondern 
erst später geltend zu machen, sei es, weil er 
in dem erst angeführten Zeitpunkt noch nicht 
die Wartezeit erfüllt hat oder weil er zur 
Ver besserung der Rente noch Versicherungs­
zeiten erwerben' will od. dgl. Für diese 
Fälle muß der erwähnte Stichtag, um eine 
solche Absicht nicht zu vereiteln, auf den 
Zeitpunkt der Stellung des Antrages auf die 
Leistung, beziehungsweise, wenn er nicht auf 
einen Monatsersten fällt, auf den nachfolgenden 
Monatsersten verschoben werden. 

Zu den §§ 224 b~232: 
Die §§ 224 bis 232 stellen fest, welch~ 

Zeiten aus der Zeit vor Inkrafttreten des 
ASVG. als Beitragszeiten (§ 226) oder als 
Ersatzzeiten (§§ 228 und 229) als erworben 
anerkannt und wie in der Zeit nach dem 
Inkrafttreten des ASVG. Beitragszeiten 
(§ 225) und welche Ersatzzeiten (§ 227) nach 
dem Inkrafttreten erworben werden können. 
§ 230 schränkt, soweit die Erwerbung von 
Beitragszeiten nach den §§ 225 und 226 die 
Entrichtung von Beiträgen voraussetzt, die 
Erwerbung von Beitragzeiten durch Ent­
richtung von Beiträgen entsprechend ein, 
um eine Verschiebung des Versicherungs­
risikos nach dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) zu­
ungunsten des Versicherungsträgers auszu-
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schließen. Die §§ 231 und .232 stellen sodann 
fest, wie diese erworbenen Versicherungszeiten 
bei" der Feststellung der Versicherungsleistun­
gen zu erfassen sind. 

Zu § 224: 

Dieser Paragraph schafft den Begriff "Ver­
sicherungszeiten" als gemeinsamen Oberbegriff 
für Beitragszeiten und Ersatzzeiten. 

Zu § 225: 

Die Regelung der Erwerbung von Bei­
tragszeiten fili: einen nach Inkrafttreten des 
Entwurfes gelegenen Zeitraum folgt in ihren 
Grundzügen der des § 8 des 1. SV-NG. Ab­
gesehen von der Anpassung der Fassung 
an die sonstigen Bestimmungen der Vor­
lage wurden jedoch auf Grund der seither 
gewonnenen Erfahrungen folgende inhaltliche 
Änderungen vorgenommen: 

1. In Z. 1 lit. a ist nunmehr vorgesehen, 
daß Zeiten der Beschäftigung als Dienst­
nehmer - ohne Rücksicht darauf, ob Bei­
träge entrichtet worden sind oder nicht -
als Beitragszeiten zählen sollen, wenn die 
Anmeldung binnen sechs Monaten vom Tage 
des Beginnes der Beschäftigung an erstattet 
worden ist. Hiedurch wird die Verwaltung 
wesentlich vereinfacht, da einer besonderen 
Evidenzhaltung hinsichtlich der Entrichtung 
der Beiträge nur mehr die verhältnismäßig 
seltenen Fälle bedürfen, in denen die An­
meldung nach Ablauf. dieser sechs Monate 
erstattet worden ist .. 

2. In Z. 1 lit. b ist die Beschränkung der 

unständigen Beschäftigungen, die nach der 
Vorlage nur mehr bei unständig beschäftigttln 
Arbeitern in der Land- und Forstwirtschaft 
vorkommen wird, im Abschnitt I des Neunten 
Teiles (§ 470) besonders geregelt ist, und 
Zeiten einer Nebenbeschäftigungohnehin unter 
Z. 1 fallen. 

4. Die Abs, 2 und 3 sollen Härten vor­
beugen, die sich entweder' dadurch . ergeben 
könnten, daß durch ein lange andauerndes 
Streitverfahren über die Versicherungspflicht 
oder Versicherungsberechtigung die Fristen 
für die Entrichtung von Beiträgen sich wesent­
lich verkürzen (Abs. 2) oder daß die ver­
spätete Entrichtung der Beiträge den Dienst­
nehmer, den selbst keine Mitschuld an der 
verspäteten Entrichtung trifft, um die An­
spruchsberechtigung auf Leistungen bringt, 
9.eren er dringend benötigt (Abs. 3). Von der 
Ermächtigung im Abs. 3 wird jedoch das 
Bundesministerium nur in Fällen besonderer 
Härte Gebrauch zu machen haben, um nicht 
durch zu weitgehende Anwendung dieser 
Bestimmung die Voraussetzungen der Halb­
deckung (§ 233), der Dritteldeckung (§ 237) 
und der Wartezeit (§ 236), an denen im Interesse 
der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit 
der Versicherung festgehalten werden muß, 
illusorisch zu machen. Ein Fall besonderer 
Härte kann beispielsweise vorliegen, wenn 
glaubhaft gemacht wird, daß von einer zu­
ständigen Stelle eine unrichtige Rechtsbe­
lehrung erteilt wurde. 

Zu § 226: 

Anrechnung von Beitragszeiten, für welche § 226 bestimmt, welche Zeiten aus der 
die Beiträge nachentrichtet werden, auf die Zeit vor Inkrafttreten des ASVG. als Bei­
Wartezeit fallengelassen ; es besteht nämlich tragszeiten aner kannt werden. Es werden 
kein Anlaß, allgemein eine solche Beschrän- nach Abs. 1 alle solchen Zeiten als Beitrags­
kung der Anrechnung festzusetzen. Gegen zeiten in die Neuregelung übernommen, die 
spekulative Nachentrichtung von Beiträgen nach den am Vortage des Inkrafttretens in 
sorgt § 230 genügend vor, auf den durch das Geltung gestandenen Vorschriften als solche 
Wort "wirksam" und die Zitierung des § 230 anerkannt waren. Zur Vermeidung von Zweifeln 
hingewiesen wird. Dadurch wird verhindert, wird im zweiten Satz dieses Absatzes aus­
daß. nach dem Stichtage (§ 223 Abs. 2) in drücklich festgestellt, daß hiezu auch· die 
spekulativer Absicht für längere Zeiten wirk- vor 1919 in der damaligen Pensioneversicherung 
sam Beiträge nachentrichtet werden können. erworbenen,in den Liquidationsübereinkommen 
Dagegen hat es keinen Sinn, jede Nachent- mit den· Nachfolgestaaten des ehemaligen 
richtung von Beiträgen, auch wenn sie lange Kaisertums . Österreich dem Versicherungs­
vor Eintritt des Versicherungsfalles oder vor träger eines anderen Nachfolgestaates als der 
der AntragsteIlung auf die Leistung liegt, Republik Österreich zugewiesenen Beitrags­
nur beschränkt für die Erfüllung der Warte- zeiten gehören, wenn die Voraussetzungen des 
zeit wirken zu lassen, wie es nach der bis- § "127 Abs. 2 AngVG. 1928 und des § 346 
herigen Regelung der Fall war· Abs. 1 Z. 2 lit. d des GSVG. 1938 erfüllt sind, 

3. In Z.2 sind nicht mehr die Zeiten einer nicht dagegen die Zeiten für die nach § 114 
unständigen Beschäftigung oder einer Neben~ Abs. 4 SV-ÜG. 1953 in der zuletzt geltenden 
beschäftigung als Dienstnehmer angeführt, Fassung, nach § 31 des 1. SV-NG. in der 
da die Erwerbung von Beitragszeiten aus zuletzt geltenden Fassung oder nach § 502 
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Abs. 4 der Vorlage Beiträge nach entrichtet 
worden sind. Die letztangeführten Zeiten 
scheinen unter § 228 Abs. 1 Z. 2 als Ersatz­
zeiten auf. Ihre Berücksichtigung bei der 
Feststellung von Leistungsansprüchen wird 
im § 251 besonders geregelt. 

Im dritten Halbsatz des ersten Satzes des 
Abs. 1 wird bestimmt, daß die Bestimmungen 
der am Vortag des Inkrafttretens der Neu­
regelung geltenden Vorschriften, nach denen 
die in die Neuregelung übernommenen Bei­
tragszeiten nicht im vollen tatsächlichen Aus­
maß auf die Wartezeit oder auf die Bemessung 
der Leistungen anzurechnen sind, außer Be­
tracht zu bleiben haben. Diese Bestimmung 
erweist sich als notwendig, weil in der Pen­
sionsversicherung der Angestellten bisher diese 
Beschränkungen der Anrechnung aus den 
früheren Gesetzen übernommen waren und 
die AUlrechterhaltung dieser Beschränkungen 
eine Schlechterstellung der Angestellten gegen­
über den Arbeitern mit Rücksicht auf die 
im § 229 Z. 1 vorgesehene günstige Anrechnung 
der Vordienstzeiten zur Folge gehabt hätte; 
siehe hiezu auch die Bemerkungen zum 
§ 229 Z. 2. 

Im letzten Satz des Abs. 1 wird schließlich 
- mit Rücksicht auf die Aufhebung des 
SV-V"G. 1953 in der zuletzt geltenden Fassung 
mit dem Inkrafttreten der Regelung der 
Vorlage - der Inhalt der §§ 55' und 56 
des SV-ÜG. 1953 über die aus der Zeit vor 
dem 10. April 1945 zu übernehmende Ver· 
sicherungslast in die Vorlage übernommen. 
Es wird hiebei daran festgehalten; daß hie· 
durch einer abweichenden zwischenstaatlichen 
Regelung, die entweder schon getroffen ist 
(siehe zum Beispiel Art. 24 des Ersten Abc 
kommens uher Sozialversicherung mit der 
Bundesrepublik Deutschland) 'oder noch ge­
troffen werden wird (siehe Z. 13 des Schluß­
protokolls zu diesem Abkommen und Z. 1 
des Zusatzprotokolls zum Vertni,g mit Italien 
über Sozialversicheru.ng), nicht Eintrag getan 
wird. 

Abs. 2 regelt, inwieweit Beitragzeiten nach 
Inkrafttreten der Regelung der Vorlage noch 
für eine vorher gelegene Zeit erworben wer· 
den können. Voraussetzung für eine solche 
nachträgliche Erwerbung von Beitragszeiten 
ist zunächst, daß für die betreffende Zeit 
nach den für sie in Geltung gestandenen oder 
nachträglich für sie getroffenen Bestimmungen 
Beiträge auf Grund der Pflichtversicherung 
zu entrichten waren oder auf Grund frei­
williger Versicherung hätten entrichtet werden 
können. Für die Frage aber, ob die Nach· 
entrichtung noch zulässig ist und in welcher 
Höhe die Beiträge zu entrichten sind, sollen 
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schon die Bestimmungen der Vorlage gelten, 
um die Anwendung der bezüglichen nach 
Zeiträumen verschiedenen alten Vorschriften 
zu vermeiden. 

Zu § 227: 

Aus der Zeit nach dem Inkrafttreten des 
ASVG. werden Ersatzzeiten nur. in zwei 
Fällen erworben werden können. 

Nach Z. 1 wird jedes volle Schul(Studien)­
jahr, das in Schulen bestimmter im Gesetz 
bezeichneter Arten zurückgelegt wurde, an­
gefangen von demjenigen Schul(Studien)j~hr, 
das im Kalenderjahr der Vollendung des 
15. Lebensjahres begonnen hat, bis zu einem 
festgesetzten zeitlichen Gesamthöchstausmaß 
mit sechs Monaten als Ersatzzeit angerechnet. 
Voraussetzung für diese Aurechming ist, daß 
zwischen dem Verlassen der Schule und einer 
sonstigen nachfolgenden Versicherungszeit oder 
einer neutralen Zeit im Sinne des § 234 Abs. 1 
Z. 4 nicht mehr als drei Jahre liegen, damit 
der Zusammenhang des Schulbesuches mit 
der versicherungspflichtigen Beschäftigung als 
schulmäßige Vorbereitung für diese nach~ 

gewiesen ist. Da in vielen Fällen dem Schul­
besuch während des ersten und zweiten 
Weltkrieges Kriegsdienstzeiten oder Dienst­
pflichtzeiten irgend welcher Art unmittelbar 
gefolgt sein werden und für die Anrechnung 
dieser Zeiten nach § 228 Abs. 1 Z. 1 Voraus­
setzung ist, daß die letzte. Beitrags- oder 
Ersatzzeit nicht länger als drei Jahre vor 
dem 'Beginn des Kriegsdienstes oder der 
Dienstpflipht liegt, mußte -gesorgt werden, 
daß der Schulbesuch auch dann als Ersatzzeit 
gilt, wenn ihm eine Kriegsdienstzeit oder 
Dienstpflichtzeit innerhalb dreier Jahre nach­
folgt und diese Zeit nur als neutrale Zeit 
nach § 234 Aos. 1 Z. 4 zählt. 

Die vorliegende Bestimmung soll diejenigen 
Versicherten, bei denen infolge erweiterter 
Schulbildung der Eintritt in das Erwerbs­
leben und damit auch der Beginn der Ver­
sicherung hinausgeschoben wird, einigermaßen 
für den daraus resultierenden Verlust·· an 
Beitragszeiten schadlos halten. Die Anrech­
nung erfolgt nur im halben Ausmaß, da 
Beiträge nicht entrichtet wurden. Diese Be­
schränkung der Anrechnung gilt sowohl für 
die Wartezeit als auch für die Bemessung 
der Leistungen. 

Nach Z. 2 werden auch Zeiten der Kriegs­
gefangenschaft (Zivilinternierung) und der 
Heimkehr aus ihr, die nach dem Inkrafttreten 
der Neuregelung liegen, unter den gleichen 
Voraussetzungen und in gleicher Weise als 
Ersatzzeiten angerechnet, wie solche vor dem 

o 
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Inkrafttreten der Neuregelung liegende Zeiten 
(siehe § 228 Abs. 1 Z. 1). 

Zu den §§ 228 und 229: 

Da die Festlegung der Ersatzzeiten aus 
der Zeit vor Inkrafttreten der Neuregelung 
sehr umfangreiche Bestimmungen erfordert, 
wurde die bezügliche Regelung - abweichend 
vom versendeten Entwurf - auf zwei Para­
graphen aufgeteilt, von denen der erste, § 228, 
die allen Zweigen der Pensionsversicherung 
gemeinsamen Ersatzzeiten und der zweite, 
§ 229, die auf einzelne Z,veige der Pensions­
versicherung beschränkten Ersatzzeiten regelt. 

§ 228 Abs'- 1 Z. 1 (Kriegsdienst- und Dienst­
pfiichtzeiten) entspricht dem § 11 Z. 4 des 
1. SV-NG. 

versicherung als Ersatzzeiten der Rensions­
versicherung der Arbeiter anerkannt werden. 
Die Umschreibung dieser Zeiten wird konform 
dem § 11 Z. 3 des 1. SV-NG. getroffen. Auch 
stimmt die Berücksichtigung dieser Zeiten 
für die Erfüllung der Wartezeit mit der ein­
schlägigen Regelung des § 11 Z; 3 des 1. SV-NG. 
überein. Hinsichtlich der Berücksichtigung 
dieser Ersatzzeiten für die Bemessung der 
Leistungen wird jedoch von der bezüglichen 
Regelung des § 14 des 1. SV-NG. abgegangen. 
Während nämlich hinsichtlich der Berück­
sichtigung dieser Ersatzzeiten für die Erfüllung 
der Wartezeit noch von dem tatsächlich 
nachgewiesenen Ausmaß dieser Ersatzzeiten 
ausgegangen. werden konnte - werden doch 
solche Zeiten mit Rücksicht auf die . lange 
Dauer der seit 1938 verstrichenen Zeit nur 
noch in verhältnismaßig seltenen Fällen für 

In der Z. 2 des § 228 Abs. 1 werden als die Erfüllung der Wartezeit heranzuziehen 
Ersatzzeiten die Zeiten erfaßt, für die nach sein·-, kann diese Methode für die Erfassung 
§ 114 Abs. 4 SV-ÜG. 1953, nach § 31 des dieser Ersatzzeiten für die Bemessung der 
1. SV-NG. - beide Bestimmungen in der Leistungen nicht angewendet werden. Es 
am Tage vor dem Inkrafttreten der Neu- werden nämlich für die Bemessung der Renten 
regelung geltenden Fassung - oder nach noch durch lange Zeit solche Ersatzzeiten in 
§ 502 Abs. 4 der Vorlage Beiträge entrichtet, sehr vielen Berentungsfällen heranzuziehen 
worden sind. Es handelt sich hiebei um sein; die Feststellung des tatsächlichen Aus­
Zeiten, für die wohl Beiträge, aber von einer maßes dieser Zeiten würde kaum mehr mög­
begünstigt niedrigen Beitragsgrundlage ent- lich sein, jedenfalls aber außerordentlich viel 
richtet worden sind. Sie stehen sozusagen Verwaltungsarbeit mit sich bringen. Es wer­
in der Mitte zwis.chen Beitrags- und Ersatz- den daher diese Ersatzzeiten für die Be­
zeiten~ Die Vorlage teilt sie den Ersatz- messung der Leistungen pauschalmäßig er­
zeiten zu, trifft jedoch hinsichtlich· ihrer faßt. Riebei wird angenommen, daß in 
Auswirkungen bei der Feststellung. der Lei- jedem zwischen dem Eintritt in das arbeits­
stungen im § 251 besondcrc BestImmungen fähige Alter und dem 1. Jänner 1939 fallenden 
(siehe dort). ,Kalenderjahr bei Versicherten der Geburts-

In Z. 3 des § 228 Abs. 1 wird endlich die jahrgänge bis 1905 acht, der ab 1906 bis 1916 
im § 227 Z. 1 hinsichtlich der Berücksichtigung sieben und der ab 1917 sechs Monate an 
von bestimmten Schul- und Studienzeiten Versicherungszeiten erworben worden wären; 
als Ersatzzeiten enthaltende Regelung auch es wird also fingiert, daß in jedem in Betracht 
für Zeiten dieser Art, die vor Inkrafttreten der kommenden Kalenderjahr durch acht be-
Neuregelung liegen, anwendbar erklärt. ziehungsweise sieben beziehungsweise sechs 

I Z 4 d § 228 Ab 1 dl ' h . d Monate Beschäftigung als Arbeiter vorlag. 
n. es s. en lC wer en H d V . h t b . d b 

d' Z't . Fr 'h 't b h" k d' atte er erslC er e a er m em angege enen 
I'~h eldend e1n

B
er t eI .6
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, Zeitraum andere Versicherungszeiten erworben 
wa ren er ese zung s errelC s a pr! d ' lb .. d'· b t .. t· 
1945 f " t d h d ß' h d 0 er war er se stan 19 erwer s a Ig, so ver ug wur e, 0 ne a eIn nac en . d . h 'd' I b lt d 
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er a . jedoch um je acht beziehungsweise sieben 

Im 1\bs. 2 wird des näheren angegeben, beziehungsweise sechs Monate für ein Kalender­
inwieweit die Heimkehr aus der Kriegs- jahr. Die Abstufung der für jedes Kalender­
gefangenschaft dieser .gleichgehalten wird. jahr anzurechnenden Versicherungsmonate 
Ferner wird im Einklang mit dem früheren nach dem Geburtsjahrgange, dem der' Ver­
österreichischen Recht (siehe § 128 Abs. 2 sicherte angehört, trägt pem Umstande Rech­
AngVG. 1928) die Zivilinternierung der Kriegs- nung, daß die VersicherteIl aus den älteren 
gefangenschaft gleichgestellt. Jahrgängen bis zum Eintritt des Versicherungs-

§ 229 Z.1 regelt, inwieweit die nicht renten- falles mit Rücksicht auf die erst mit 1. Jänner 
versicherten Beschäftigungszeiten als Arbeiter 1939 erfolgte Einführung der Invalidenver­
aus "der' Zeit vor Einführung der Invaliden- sicherung bei Eintritt eines Versicherungsfalls 
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regelmäßig viel weniger Beitragsmo~ate aUf-I ergeben würde (Summe 1). Dann ist die 
zuweisen haben werden als die jüngeren Summe aus' den nachgewiesenen Beschäfti­
Jahrgänge und daher· zur Erlangung einer gungszeiten nach dem ersten Halbsatz und 
ihrer Beschäftigungszeit entsprechenden Rente der Beitragszeit aus dem Zeitraum bis zum 
einer besseren Berücksichtigung ihrer nicht 31. Dezember 1938 festzustellen (Summe 2). 
versicherten Beschäftigungszeiten bedürfen. Das Ausmaß,. um das die Summe 1 die Summe 2 

Diese' Regelung steIlt eine sehr weitgehende 
Berücksichtigung der vor der Einführung der 
Invalidenversicherung gelegenen Vor dienst-

- zeiten als Arbeiter dar. Es wird dadurch ein 
Versicherter, der das 65. Lebensjahr bei 
Inkrafttreten des neuen Gesetzes vollendet, 
eine anreehenbare Versicherungszeit von rund 
39 Jahren erreichen können. 

§ 229 Z. 2,' betreffend die Anrechnung 
nichtversicherter Beschäftigungszeiten der An­
gestellten aus der Zeit vor dem 1. Juli 1927 

. wurde gegenüber der den gleichen Gegenstand 
regelnden Bestimmung des § 11 Z. 1 des 
1. SV-NG., mit der auch noch der § 231 Z. 1 
des versendeten Entwurfes übereinstimmt, 
grundlegend geändert. 

In den Stellungnahmen zu der angeführten 
.Bestimmung des versendeten Entwurfes 'wurde 
eingewendet, einerseits, daß sie die Anwendung 
alter nur schwer zugänglicher Vorschriften 
erfordere, anderseits, daß die in diesen Vor­
schriften vorgesehenen Beschränkungen der 
Anrechnung eine erheblieheSchlechterstellung 
der Angestellten gegenüber den Arbeitern 
mit Rücksicht auf die im Entwurf vorgesehene 
günstige Anrechnung der Vordienstzeiten dieser 
bedeutet. ' 

Diesen Einwendungen wurde in der neuen 
Bestimmung des § 229 Z. 2 Rechnung getragen. 
Nach dem ersten Halbsatz dieser Bestimmung 
sollen nunmehr die vor dem 1. Juli 1927 
und nach der Vollendung. des 15. Lebens­
jahres gelegenen Zeiten, die nach. dem Stand 
der Vorschriften am 1. Juli 1927 (das ist 
nach den Vorschriften des Angestelltenver­
sicherungsgesetzes 1928) - doch ohne die 
dort vorgel'?ehene Einschränkung, daß die 
Versicherungspflicht erst mit. dem vollendeten 
17. Lebensjahr beginnt - die Pflichtver­
sicherung in der damaligen Angestellten­
Pensionsversicherung begründet hätten, als 
Ersatzzeiten gelten. Hienaeh ist also zunächst 
die nachgewiesene Dauer solcher Beschäfti­
gungszeiten für ihre Anrechnung als Ersatz~ 
zeiten maßgebend. N ach dem zweiten Halb­
satz wird. jedoch ein gewisses Mindestausmaß 
an solchen Ersatzzeiten garantiert und tritt 
dieses Mindestausmaß, wenn es höher ist als 
das Ausmaß der nachgewiesenen Ersatzzeiten, 
an dessen Stelle; bei der Bestimmung dieses 
Mindestausmaßes ist nach dem zweiten Halb­
satz wie folgt vorzugehen: Zunächst ist fest­
zustellen, welches Ausmaß an Ersatzzeiten 
sich nach Z. 1 für den 31. Dezember 1938 

übersteigt, ist den nachgewiesenen Beschäfti­
gungszeiten aus der Zeit vor dem 1. Juli 1927 
insoweit zuzuschlagen, als hiedureh das Aus­
maß der kalendermäßigen Zeit vom voll­
endeten 15. Leben~jahr bis zum 30. Juni 1927 
nicht überschritten wird. Hiedurch ist im 
allgemeinen sichergestellt, daß ein Angestellter 
zum 31. Dezember 1938 nicht. weniger an 
Versicherungszeiten haben kann als ein gleich­
aIteriger' Arbeiter auf Grund des § 229 Z. 1, 
also die gerügte Schlechterstellung der An­
gestellten gegenüber den Arbeitern vermieden . 

§ 229 Z. 3 entspricht 'in seiner Fassung 
dem gegenwärtig geltenden Recht des § 11 
Z. 2 des 1. SV-NG. 

Zu § 230: 

Das in der Vorlage vorgesehene Leistungs­
system geht davon aus, daß der Eintritt 
eines Versicherungsfalles beziehungsweise die 
erfolgte Antragstellung auf die Leistung und 
der dadurch gemäß § 223 Abs. 2 herbei­
geführte Eintritt des Stichtages für die Fest­
stellung der Leistung es nicht ausschließt, 
daß für eine nach dem Stichtag gelegene 
Zeit durch Leistung von Pflicht- oder frei­
willigen Beiträgen Versieherungsz;eiten er­
worben werden, die zwar nicht mehr für 
die Leistung aus dem eingetretenen Ver­
sicherungsfall, jedoch für Leistungen aus 
einem später eintretenden Versiche-, 
rungsfall gleicher oder' anderer Art. 
wirksam werden können. Da nämlich in 
der Vorlage Befreiungen von' der V ersiche~ungs­
pflicht aus dem Grunde des vorgerückten 
Lebensalters, der geminderten Arbeitsfähig­
keit oder des Bezuges einer Rente aus der 
Pensionsversicherung nicht vorgesehen sind, 
muß man konsequenterweise die während 
solcher Zustände gezahlten Beiträge für die 
Leistungen aus künftigen Versicherungsfällen 
wirksam werden lassen. 

Dagegen ist es, wie schon bemerkt, aus­
zuschließen, daß Beiträge, die nach dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) - und zwar gleichviel, 
ob für vorher oder für nachher gelegene 
Zeiträume- entrichtet·' werden, für die 
Leistung aus diesem schon eingetretenen 
Versicherungsfall noch berücksichtigt werden; 
Hievon ist jedoch eine Ausnahme insofern 
zu machen, als für den letzten dem Stichtag 
unmittelbar vorangegangenen Beitragszeit­
raum, für den vielleicht am Stichtag die 
Frist zur Zahlung der Beiträge noch nicht 
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einmal abgelaufen war, mit Wirksamkeit für 
die Leistung aus diesem Versicherungsfall 
noch Beiträge entrichtet werden können. 

Diesen Erwägungen trägt die Bestimmung 
des Abs. I Rechnung. -

A bs. 2 stellt fest, daß die Einschränkungen 
der wirksamen N achentrich.tung von Bei­
trägen, wie sie im ersten Satz enthalten sind, 
nicht gelten, wenn die Versicherungspflicht 
oder Versicherungsberechtigung erst nach dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) in einem schon vorher 
eingeleiteten Verfahren festgestellt wird, da 
in solchen Fällen eine spekulative einseitige 
Verschiebung der Versicherungslast wohl nicht 
vorliegen kann. 

Zu § 231: 

Nach dem geltenden Recht des § 12 
des 1. SV·NG. werden die Versicherungs­
zeiten der Angestelltenversicherung und der 
knappschaftlichen Rentenversicherung nach 
Kalendermonaten erfaßt. Sind mindestens 
15 Tage eines Kalendermonates durch Ver­
sicherungszeiten gedeckt, so wird dieser als 
voller Monat gezählt, kürzere Versicherungs­
zeiten innerhalb eines Kalendermonates werden 
solchen in den nachfolgenden Monaten so lange 
zugeschlagen, bis in einem Kalendermonat 
mindestens 15 Tage an Versicherungszeiten 
vorliegen. Dieser Kalendermonat zählt sodann 
voll. Die Versicherungszeiten der Invaliden­
versicherung werden dagegen nach Kalender· 
wochen erfaßt. Sind mindestens drei Tage 
einer Kalenderwoche durch Versicherungs­
zeiten gedeckt, so wird diese Kalenderwoche 
als volle Woche gezählt, kürzere Versicherungs­
zeiten werden solchen' in den nachfolgenden 
·Monaten so lange zugeschlagen, bis in einer 
Kalenderwoche mindestens drei Tage an Ver­
sicherungszeiten vorliegen. Diese Kalender. 
woche zählt sodann voll. Hievon greift die 
Ausnahme Platz, daß Beitragsmonate oder 
Beitragswochen, für die Beiträge nach Beitrags­
klassen berechnet worden sind, jedenfalls als 
volle Monate oder Wochen zählen. 

Der versendete Entwurf hatte diese 
Regelung unverändert übernommen. In den 
Stellungnahmen hiezu wurde eingewendet, 
daß die Weiterrechnung kürzerer Ver. 
sicherungszeiten als eine Woche oder ein 
Monat eine bedeutende administrative Arbeit 
verursache, die mit dem erzielten Erfolg 
in Anbetracht der' verhältnismäßigen Selten­
heit solcher kurzer Versicherungszeiten nicht 
im Einklang stehe. 

Demgegenüber ist einzuwenden, daß solche 
kur,ze Versicherungszejten bei gewissen Kate­
gorien von Dienstnehmern eine häufige Er­
scheinung darstellen und daher· ihre gänzliche 

Vernachlässigung zu erheblichen Nachteilen 
für die betreffenden Versicherten führen würde. 

Es ist aber trotzdem möglich, eine gewisse 
Vereinfachung, und zwar in der Pensions­
versicherung der Arbeiter, in der solche kurze 
Versicherungszeiten am häufigsten sind, da· 
durch herbeizuführen, daß auch in dieser 
Versicherung die Versicherungszeiten nach 
Kalendermonaten gezählt werden und daher 
auch nur die Ergänzung auf Kalendermonate 
vorgenommen wird. Dadurch verringert sich 
die Zahl der Weiterrechnungen von kurzen 
Versicherungszeiten erheblich. Es wird aber 
dadurch auch in Fällen, in denen sowohl 
Versicherungszeiten der Pensionsversicherung 
der Arbeiter' wie auch Versicherungszeiten 
eines anderen Zweiges der Pensionsversicherung 
vorliegen, die Ermittlung der ges!1mten Ver. 
sicherungszeit wesentlich erleichtert, da Um­
rechnungen von Wochen in Monate oder 
umgekehrt .nicht lUehr stattzufinden brauchen. 

Die Vorlage sieht also nunmehr in allen 
Zweigen der Pensionsversicherung die Er­
fassung der Versicherungszeiten für die Fest­
stellung der Leistungsansprüche nach Kalen­
dermonaten vor. Es zählt jeder Kalender­
monat als Versicherungsmonat, in dem min· 
destens Versicherungszeiten in der Dauer 
von 15 Tagen oder von zwei Beitragswochen, 
für die, der Beitrag nach Beitragsklassen 
berechnet worden ist, oder eine solche Beitrags­
woche und 8 Tage an sonstigen Versicherungs­
zeiten liegen. Liegen in' einem Kalender. 
monat Versicherungszeiten in einem kürzeren 
Ausmaß vor, so erfolgt die Weiterrechnung 
auf einen oder mehrere nachfolgende Kalen­
dermonate, die nicht das obige Mindest­
ausmaß an Versicherungszeiten aufweisen, 
bis in einem solchen Kalendermonat das 
Mindestausmaß erreicht ist. Dieser Kalender. 
monat zählt dann als Versicherungsmonat. 

Zeiträume (Kalendermonate oder Kalender­
wochen), für welche die Beiträge nach Beitrags. 
klassen berechnet worden sind, gelten hiebei 
zur Gänze als Versicherungszeiten, also ein 
mit solchen Beiträgen gedeckter Kal€mder­
monat oder zwei zur Gänze in einem Kalender. 
monat' gelegene mit solchen Beiträgen belegte 
Kalenderwochen als ein Versicherungsmonat. 
Sollte in einmn Kalendermonat eine mit 
solchen Beiträgen belegte Kalenderwoche nur 
zum Teil liegen, so zählt der in diesem Kalender­
monat liegende Teil der Woche, wenn nicht 
schon der Kalendermonat als Versicherungs. 
monat gerechnet wird, für die Weiterrechnung 
mit so vielen Tagen als Versicherungszeit, 
als Tage dieser Woche in dem Kalender. 
monate gelegen sind. 

Im letzten Satz dieses Paragraphen wird 
allgemein die Regel aufgestellt, daß VOn 
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Versicherungszeiten, die sich zeitlich decken, 
nur eine gezählt wird, wobei eine be~timmte 
Reihenfolge dafür aufgestellt wird, welche 
der zusammentreffenden Zeiten herangezogen 
wird und welche wegfällt;' die Reihenfolge 
ist so bestimmt, daß die höherwertige Zeit 
der geringerwertigen Zeit vorangeht. Eine 
gewisse Ausnahme von der Regel, daß von 
sich deckenden Versicherungszeiten nur eine 
berücksichtigt wird, stellen die Bestimmungen 
der ~§ 244 Abs. 3 und 249 Abs. 1 dar; sie 
bleiben nach dem Schlußsatz des vorliegenden 
§ 231 unberührt, 
Zu § 232: 

Enthält ein Versicherungsmonat nur Ver­
sicherungszeiten gleicher Art, also nur Beitrags­
zeiten der Pflichtversicherung oder Beitrags­
zeiten der freiwilligen Versicherung oder Er­
satzzeiten, ,so ist es klar, daß auch der Ver­
sicherungsmonat nur dieser allein vertretenen 
Art angehört. Die Unterscheidung der Ver­
sicherungsmonate nach diesen Arten ist für 
die Anwendung der Be&timmungen des vor­
liegenden Vierten Teiles der Vorlage wichtig, da 
zum Beispiel Beitragsmonate der freiwilligen 
Versicherung· anders für die Erfüllung der 
Wartezeit wirken als BeitragslIlonate der 
Pflichtversicherung, da ferner Beitragsmonate 
der freiwilligen Versicherung und Ersatz­
monate nur mit gewissen Beschränkungen 
bei BHdung der Bemessungsgrundlage heran­
gezogen werden und da weiters Ersatzmonate 
bei der Bemessung des Ausstattungsbeitrages 
nicht berücksicht werden und so weiter. Nun 
kann es vorkoinmen~ daß ein Versicherungs­
monat durch Versicherungszeiten verschie­
dener Art gebildet wird. Solche Versicherungs­
monate werden nach Abs. 1, je nachdem 
welche Art. von Versicherungszeiten in dem 
Monat das zeitliche Übergewicht hat, als 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung, . als 
Beitragsmonate der freiwilligen Versicherung 
oder als Ersatzmonate angesehen. Hat aber 
keine der in dem Versicherungsmonat liegenden 
Arten das zeitliche Übergewicht, so bestimmt 
sich die Reihenfolge nach § 231 vorletzter 
&~. . 

Nach Abs. 2 ist auch, wenn in einem 
Versicherungsmonat 'Versicherungszeiten meh­
rerer Zweige der Pensionsversicherung vor­
liegen, für die Zuteilung des Versicherungs­
monates zu einem der beteiligten Zweige 
maßgebend, welcher Zweig durch die längsten 
Versicherungszeiten vertreten ist. Läßt sich 
demnach die Zugehörigkeit nicht bestimmen, 
so gilt die Reihenfolge: knappschaftliche 
Pensionsversicherung , Pensionsversicherung 
der Angestellten, Pensionsversicherung der 
Arbeiter. Es erfolgt die Reihung also nach 
der Wertigkeit der Versicherungszweige hin­
sichtlich des Leistungssystems. 

75 

Endlich ist auch nach Abs. 3 für die Fest­
stellung, bei welchem Träger der Pensions­
versicherung der Arbeiter ein Monat als 
erworben gilt, wenn in dem Monat ein Wechsel 
des Versicherungsträgers stattgefunden hat, 
maßgebend, bei welchem Träger die längere 
Versicherungszeit zugebracht wurde. Hiezu 
mußte aber auch mit Rücksicht darauf, daß 
die derzeitigen Träger der Pensionsversicherung 
der Arbeiter erst seit 1. Jänner 1948 bestehen, 
näher geregelt werden, bei welchem dieser 
jetzigen Träger Versicherungszeitender Pen­
sionsversicherung der Arbeiter aus der Zeit 
vor dem 1. Jänner 1948 als erworben gelten. 
Ist nach der Hauptregel der für den Ver­
sicherungs monat zuständige Versicherungsträ­
ger nicht zu bestimmen, so erfolgt. die Zu­
teilung in der Reihenfolge: Pensionsversiche­
rungsanstalt der Arbeiter, Land- und Forst­
wirtschaftliehe Sozialversicherungsanstalt, Ver­
sicherungsanstalt der österreichischen Eisen­
bahnen. Maßgebend war für die Reihung 
die Größe des Versicherungsträgers. 

Zu § 233: 

Die Vorlage macht die Anrechenbarkeit 
der Versicherungszeiten nur mehr davon ab­
hängig, daß sie in dem Anrechnungszeitraum 
liegen. Die weitere Voraussetzung für die 
Anrechenbarkeit der Versicherungszeiten, die 
sogenannte Dritteldeckung, wie sie noch im 
versendeten Entwurf vorgesehen war, wird 
zwar nicht fallen gelassen. Sie wird jedoch 
mit dem gleichen Inhalt neben die Wartezeit 
als allgemeine Voraussetzung für den Leistungs­
anspruch gestellt. Die bezügliche Regelung 
ist in den §§ 235 und 237 enthalten (siehe 
des näheren die Erläuternden Bemerkungen 
zu diesen beiden Paragraphen). 

Aus dieser anderen Konstruktion ergibt 
sich eine' wesentliche Vereinfachung der Be­
stimmungen über die Anrechenbarkeit der 
Versicherungsmonate. Im übrigen ist der An-· 
rechnungszeitraum so wie im § 5 des 1. SV-NG. 
als der längste unmittelbar vor dem Stich­
tag (§ 223 Abs. 2), jedoch nach dem 31. De-. 
zeinber 1938 gelegene Zeitraum konstruiert, 
der mindestens zur Hälfte durch Versiche­
rungszeiten gedeckt ist. Hiebei wird inder 
Vorlage nun ausdrücklich festgestellt, daß 
Versicherungsmonate aUer Zweige der Pen­
sionsversicherung zu berücksichtigen sind. 
Dieser Grundsatz der Gleichstellung der Ver­
sicherungszeiten aus allen drei Pensionsver­
sicherungszweigen, der auch für die Erfüllung 
der Wartezeit - mit Ausnahme für die 
Sonderleistungen der Knappschaftsrente und 
des Knappschaftssolds .der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung - und . für die . Be­
messung der Leistungen mit Ausnahme der 
Knappschaftsrente gilt, macht es möglich, 
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bei einem aus Zeiten mehrerer Zweige der 
Pensionsversicherung gemischteri Versiehe­
rungsverlauf die Leistung nur aus einem 
Zweige. zu gewähren und dabei den ganzen 
Versicherungsverlauf zu berücksichtigen. 

Die Voraussetz~ng für die Anrechenbarkeit 
der vor dem 1. Jänner 1939 gelegenen Ver­
sicherungszeiten ist konform mit § 5 Abs. 2 
des 1. SV-NG. geregelt. 

Auch sieht die Vor1age, wie im § 5 Abs. 3 
des 1. SV-NG., die Einrichtung der neutralen 
Zeiten vor, die jedoch nunmehr so wie die 
Versicherungszeiten - zur Vereinfachung der 
Verwaltung - in Monaten (sogenannten neu­
tralen Monaten) erfaßt werden. Mit den 
neutralen Monaten werden Zeiten der Unter­
brechung der Versicherung erfaßt, die nicht 
mit einem dauernden Ausscheiden aus dem 
Versichertenkreis ver bunden sind. Sie werden 
in der Weise berücksichtigt, daß sie bei 
:Feststellung des Anrechnungszeitraumes außer 
Betracht bleiben. Praktisch kommt dies darauf 
hinaus, daß sich um die Hälfte dieser Monate 
das zur Erreichung der Halbdeckung er­
forderliche Ausmaß der Versicherungszeiten 
vermindert. 

Die durch verschiedene Ergänzungen recht 
umfangreich gewordene Aufzählung der Ersatz­
zeiten und die nähere Regelung ihrer Er­
fassung in Monaten wird in einen besonderen 
Paragraph, den § 234, aufgenommen. 

Zu §234: 

Dieser Paragraph enthält im Abs. 1 die 
Aufzählung der verschiedenen Arten von 
Ersatzzeiten. 

Überschreitens der Einkonimensgrenze für 
die Versicherungspflicht, durch Befreiung der 
Ehefrauen von nach den §§ 1234, 1237 und 
1242 RVO. beziehllngsweise nach den §§ 11, 14 
und 17 RA VG. v-ersicherungsfreien oder von 
der Versicherungspflicht befreiten Personen. 

Z. {) berücksichtigt endlich Zeiten einer im 
Zuge eines strafgerichtlichen Verfahrens ver­
hängten Untersuchungshaft, wenn das Ver­
fahren so dann nicht zu einer Verurteilung 
geführt hat. 

Die Zeiten eines öffentlich-rechtlichen Dienst­
verhältnisses werden nicht mehr als neutrale 
Zeiten anerkannt. Jeder andere Versicherte, 
der aus der Versicherung ausscheidet, muß 
zur Erhaltung der Anwartschaft die Versiche­
rung freiwillig fortsetzen. Es liegt kein Grund 
vor, demjenigen, der infolge Übertrittes. in 
das pragmatische Dienstverhältnis aus der 
Versicherung ausscheidet, Versicherungszeiten, 
für die weder der Dienstgeber noch der Ver­
sicherte nach den Vorschriften des § 308 
einen Überweisungsbetrag verlangt hat und 
die daher in der Versicherung zunäc,:hst weiter 
fortwirken, ohne weitere Beitragsleistung auf­
rechtzuerhalten. In Fällen, in denen der 
Übertritt in das öffentlich-rechtliche Dienst­
verhältnis vor dem Inkrafttreten der ein­
schlägigen Bestimmungen der Vorlage er­
folgt ist, daher noch das Bundesgesetz vom 
8. Juli 1948, BG BI. NI'. 177, angewendet worden 
ist, in welchen Fällen bisher noch nach § 5 
Abs. 3 lit. f des 1. SV-NG. Zeiten des öffentlich­
rechtlichen Dienstverhältnjsses als neutrale 
Zeiten behandelt wurden, werden nach § 527 
Abs. 1 Z. 2 auch nach Inkrafttreten des 
ASVG~ diese Zeiten als neutrale Zeiten be­
handelt werden, um die Rechte der Ver­
sicherten gegenüber dem bisherigen· Rechts­
zustand nicht zu beeinträchtigen. 

Die Z. 2, 4, 5, 6 und 7 dieses Absatzes 
waren bereits im § 5 Abs. 3 des 1. SV-NG. 
vorgesehen. Es wurde lediglich Z. 5 noch 
vervollständigt, um auch Zeiten der Arbeits­
unfähigkeit infolge Krankheit von Personen 
zu erfassen, die als Arbeitslose nicht kranken­
versichert sind, wie die Hausgehilfen. 

Abs. 2 ordnet, damit bei der Erfassung 
des Versicherungsverlaufes zur Vereinfachung 
der bezüglichen Feststellungen nur Monate 

. in Erscheinung treten, die Erfassung der 
o Z. 1 wurde neu eingefügt, um eine Schädi- neutralen Zeiten in Monaten an. Neutraler 

gung in Fällen. zu verhin~ern, ~o der An- Monat ist hienach jeder K~lendermonat, der 
spru?hswerber In d.er ZeIt .zwIschen dem" nicht lVersicherungsmonat ist und mindestens 
VerSICherungsfall bezIe~ungsweISe der Antrag- 15 Tage neutraler Zeiten enthält, Auch hier 
s~ellung u.nd dem StIChtag (§ 223 Abs. 2) gilt die Regelung, daß neutrale Zeiten, die sich 
Illcht verSIChert war. zeitlich decken, nur einfach gezählt werden. 

Die ebenfalls neue Z. 3 beugt vor, daß in 
gewissen Grenzfällen durch Verspätung der Zu den §§ 235 bis 237: 
Antragste1Jung auf die Altersrente kein Nach­
teil eintreten kann. Dief" e Paragraphen behande.ln die allgemeinen 

Vorau setzungen für die im § 222 Abs. I und 2 
Z. 8 soll Lücken der Versicherung unschäd- angef' hrten Leistungsansprüche mit Ausnahme 

lieh machen, die durch von Gesetzes wegen, für di Abfindung nach § 269 Abs. I Z. 1. 
also nicht auf Antrag erfolgte Befreiungen Nach em bisherigen Recht (§ 4 des 1.SV-NG.) 
von der Pensionsversicherungspflicht entstan-

I 

und uch noch nach dem .versendeten Ent­
den sind - welche die Vorlage nicht mehr wurf gab es als allgemeine Voraussetzung 
kennt - zum Beispiel durch Befreiung wegen für d n Leistungsanspruch nur die Erfüllung 
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der Wartezeit. _ Wie schon zum -- § 233 erwähnt 
wurde, tritt nun hiezu als weitere allgemeine 
Voraussetzung, daß die sogenannte Drittel­
deckung in einem dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
pahegelegenen, im § 237 näher bestimmten 
Zeitraum -erfüllt ist. Diese - Dritteldeckung 
stellt sich ihrem Wesen. nach· als eine Ver­
schärfung der Wartezeit dar, der nach wie vor 
nicht entraten werden -kann, sollen nicht 
Personen, die längst versicherungsfremd ge­
worden sind, noch in den Genuß von Leistungen 
gelangen können. 

Zu § 235: 

Für die beiden allgemeinen Voraussetzungen 
der Leistungsansprüche sind nach § 235 Abs. 2 
die nach § 233 anrechenbaren Versicherungs­
zeiten aller Zweige der Pensionsversicherung 
zu berücksichtigen. Hievon greift .für die 
besonderen Leistungen der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung, das ist die Knappschafts­
rente und der Knappschaftssold, die Ausnahme 
Platz, daß für sie nur die anrechenbaren 
Versicherungsmonate der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung, beim Knappschaftssold 
außerdem diejenigen anrechenbaren Beitrags­
monate der ehemaligen österreichischen An­
gestellten(Pensions)versicherung zu berück· 
sichtigen sind, während derer wesentlich berg­
männische oder ihnengleichzuhaltendeArbeiten 
(§ 236 Abs. 3) verrichtet worden sind. Die Ein· 
schränkung, die für diese beiden besonderen 
Leistungen der knappschaftlichen Pensions· 
versicherung getroffen wird, erklärt sich aus 
dem Umstand, daß es sich hier um Leistungen 
handelt, die in den beiden anderen Zweigen 
derPensionsversicherung nicht vorgesehen 
sind und die in der knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung wegen der ausnehmend star­
ken Abnützung durch die Beschäftigung des 
Bergmannes eingerichtet wurden und auch 
nur dort - wegen der besonders hohen Bei­
tragsleistung - finanziell möglich sind. Wenn 
hiebei für den Knappschaftssold auch die an­
rechenbaren Beitragsmonate der ehemaligen 
österreichischen Angestellten (Pensions )ver­
sicherung, während derer wesentlich berg· 
männische oder ihnen gleichzuhaltende Ar· 
beiten verrichtet wurden, berücksichtigt wer­
den, so soll dies die wesentlich bergmännisch 
beschäftigten Angestellten vor dem Nach­
teil bewahren, daß sie, die erst mit 1. Jänner 
1939 in die knappschaftliche Pensionsver­
sicherung aufgenommen wurden, erst im höhe­
ren Alter als die Arbeiter in den Genuß des 
Knappschaftssolds gelangen können. 

Bemerkt wird noch, daß zufolge der Bestim­
mung des § 281 Abs. 1, nach der Bergmanns­
treuegeld nur gebührt, wenn Knappschaftssold 

77 

bezogen wurde oder hätte- bezogen werden 
können, der vorliegende Abs. 2 auch für 
das Bergmannstreuegeld gilt. 

Abs. 3 entspricht dem Abs. 3 des § 4 des 
1. SV-NG. Um die bei der Anwendung dieser 
Bestimmung des 1. SV-NG. aufgetretenen 
Zweifel, was hiebei als Arbeitsunfall oder 
Berufskrankheit anzusehen ist, zu beseitigen, 
wurde klargestellt, daß mir solche Arbeits­
unfälle und Berufskrankheiten zu berück­
sichtigen sind, die bei einem unfallversicherten 
Dienstnehmer oder einer den unfallversicherten 
Dienstnehmern nach § 4 Abs. 3 gleichgestellten 
Person eingetreten sind. 

Zu § 236: 

Gegenüber der einschlägigen Regelung des 
§ 4 Abs. 2 des 1. SV-NG. ist geändert, daß bei 
Personen, die erstmals -nach Vollendung des 
50. Lebensjahres und nach Inkrafttreten des 
ASVG. versicherungspflichtig geworden sind, 
die kleine Wartezeit 96 Monate beträgt 

(Abs. 1 Z. 1). Die kleine -- Wartezeit von 
60 Monaten- ist tragbar bei Versicherten, die 
schon in jungem Alter in die Versicherung 
eintreten. Sie werden in aller Regel .weit mehr 
als die 60 Monate an Versicherungszeiten auf­
weisen, . bevor sie eine Rente in Anspruch 
nehmen. Wenn aber ein solcher Versicherter 
ausnahmsweise schon in frühem Alter invalide 
oder berufsunfähig wird, soll ihm die kurze 
Wartezeit zur Erlangung einer Rente verhelfen. 
Anders liegen aber die Verhältnisse bei Per­
sonen, die in vorgerücktem Alter erstmalig 
in die Versicherung eintreten. Für diese 
Fälle ist die Wahrseheinlichkeit einer naeh 
kurzem Versicherungsverlauf eintretenden In: 
validität oder Berufsunfähigkeit viel größer; -
auch kann nicht ganz von der Hand gewiesen 
werden, daß die kurze Wartezeit für außerhalb 
des Kreises der unselbständig Erwerbstätigen 
stehende Personen den Anreiz _ bietet, im 
vorgerückten Alter durch Scheinanstellungen 
in den Genuß einer Monatsrente zu gelangen, 
die nach einem Pensionsschema bemessen ist, 
das kurze Versicherungszeiten durch Fest­
setzung eines höhen -Grundbetrages außer­
ordentlich begünstigt. 

Zu Abs. 1 Z. 2 wird bemerkt, daß zufolge 
der Bestimmung des § 275 Abs. 1, nach dem 
Voraussetzung für die Gewährung des Berg­
mannstreuegeldes ist, daß Knappschaftssold 
bezogen wurde oder_ hätte bezogen werden 
können, praktisch die Wartezeit von 300 Mona­
ten auch für das Bergmannstreuegeld erfor­
derlich ist. 

Abs. 2 verlangt im Einklang mit dem gel­
tenden Recht für den Knappschaftssold, daß 
während der für dieWartezeit erforderlicheIl 
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300 anrechenbaren Versicherungsmonate wenig- immer ein Zeitraum von 36 Monaten vorliegt, 
stens durch 180 Monate wesentlich berg- für den die Dritteldeckung festzustellen ist. 
männische oder ihnen gleichzuhaltende Arbei- Nach Abs. 2 wird von dem Erfordernis 
ten verrichtet worden sind. Analog wird bei der Dritteldeckung abgesehen, wenn für die 
der Knappschaftsrente - jedoch nur für Zeit vom 1. Jänner 1939 oder vom Zeitpunkt 
Angestel1te - verlangt, daß während der für des späteI'en erstmaligen Eintrittes in die 
die Wartezeit nach Abs. 1 Z. 1 erforderlichen Versicherung bis zum Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
anrechenbaren Versicherungs monate minde- die Dreivierteldeckung durch Versiche­
stens durch 30 Monate solche qualifizierte rungsmonate gegeben ist. Hiedurch soll Ver­
Arbeiten verrichtet worden sind. Ein Ange- sicherten, die vor dem Zeitraum, für den 
stellter, der nach § 15 Abs. 1 der knappschaft- ansonsten die Dritteldeckung festzustellen ist, 
lichen Pensionsversicherung zugehört, obwohl eine besöndere Dichte der Versicherungszeiten 
er nur ·Büroarbeiten verrichtet, kann also aufweisen, die Erlangung der Leistung ermög­
die Knappschaftsrente nur erlangen, wenn licht werden, auch wenn sie das Erfordernis 
er durch die angegebene Mindestzeit die der Dritteldeckung nicht erfüllen. 
bezeichneten schweren Arbeiten verrichtet hat.· 
Für einen stets nur mit Büroarbeiten be- Für die Knappschaftsrente und den Knapp­
schäftigt gewesenen Angestellten scheidet die schaftssold, damit aber auch (zufolge der Be­
Knappschaftsrente als Versicherungsleistung stimmung des § 281 Abs. 1, nach der als Voraus­
Bohin aus, er hat jedoch jedenfalls auf die setzung für die GewährungdesBergmannstreue­
gegenüber der Invaliditäts- u,nd Altersrente geldes gefordert ist, daß Knappschaftsold 
und den Hinterbliebenenrenten der Pensions- bezogen wurde oder hätte bezogen werden 
versicherung der Angestellten unter gleichen können) für das· Bergmannstreuegeld werden 
Verhältnissen höheren Leistungen der Knapp- nach Abs. 3 nicht neutrale Monate schlechthin, 
schaftsvollrente, Knappschaftsaltersrente und sondern nur solche neutrale Monate bei Fest­
Hinterbliebenenrenten der knappschaftlichen stellung der Dritteldeckung ausgeschaltet, denen 
Pensionsversicherung Anspruch. zuletzt einVersicherungsmonat der knapp-

q schaftlichen Pensionsversicherung vorangeht. 
Im Abs. 3 sind die wesentlich bergmän- Andere neutrale Monate wirken also so wie 

nischen Arbeiten im Einklang mit der bis- Zeiten, während der keine Versicherung bestand 
herigen einschlägigen Judikatur umschrieben. und die auch nicht als neutral gelten. Diese 
Die Bestimmung, welche Arbeiten ihnen nach Änderung gegenüber dem geltenden Recht 
Schwere und Gefahr gleichzuhalten sind, wird wurde aus analogen Gründen, wie sie zu 
dem Verordnungswege überlassen. § 235 Abs. 2 angeführt sind, vorgesehen. 

Zu § 237: Zu § 238: 
Die Dritteldeckung für den Leistungsan- Siehe z~nächst die Ausführungen unter All-

spruch ist gegeben, wenn die 36 Kalender- gemeines P. 3. 
monate, die nach Ausschaltung der neutralen Im Normalfall ist die Bemessungsgrundlage 
Monate zuletzt vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) nach Abs. 1 gleich der Beitragsgrundlage, die 
liegen, zwölf Versicherungsmonate nach § 235 im Durchschnitt des Bemessungszeitraumes, 
Abs. 2 enthalten. das ist der letzten 60 anrechenbaren Ver-

Nach § 5 Abs. 1 des 1. SV-NG. mußten die sicherungsmonate vor dem Bemessungszeit­
letzten 36 Monate vor dem Eintritt des punkt, das ist dem Stichtage (§223 Abs. 2), auf 
Versicherungsfalles (vor der AntragsteIlung) einen Versicherungsmonat entfällt. Hiebei 
durch Versicherungszeiten gedeckt sein. Da greifen jedoch folgende Besonderheiten Platz: 
vielfach in der letzten Zeit vor Eintritt des 1. Versicherungsmonate aus der Zeit vom 
Versicherungsfalles (vor der Antragstellung auf 1. Jänner 1947 bis 30. September 1950 bleiben 
die Leistung) sogenannte neutrale Zeiten nach Abs. 2 außer Betracht, weil in dieser Zeit 
(§ 5 Abs. 3 des 1. SV-NG.) liegen, die bei die Höchstgrenze der Beitragsgrundlage (des 
Feststellung der Dritteldeckung außer Betracht Grundlohnes) nicht entsprechend den ge­
zu lass"en sind und daher die 36 Monate ver- änderten Lohn- und Preisverhältnissen erhöht 
kürzen, führte die bisherige Regelung dazu, war, daher gegenüber der Zeit vorher und nach­
daß es oft Zufall war, ob die verbleibenden her eine Unterversicherung vorlag. 
wenigen Monate noch iu einem Drittel durch 2. Von den letzten 60 anrechenbaren Ver­
Versicherungszeiten gedeckt waren. Um dem sicherungsmonaten werden nach Abs. 3 zu­
abzuhelfen, wird nunmehr verfügt, daß die nächst nur die Beitragsmonate der Pflicht-· 
letzten 36 Kalendermonate vor dem Stichtage, versicherung zur Bildung der Bemessungs­
die nicht als neutrale Monate gelten, zu einem. grundlage herangezogen. Wenn mindestens 
Drittel durch Versicherungsmonate gedeckt 36 Beitragsmonate der ~flichtversicherung 
sein müssen. Hiedurch wird erreicht, daß unter diesen letzten 60 Ver~icherungsmonaten 
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vorliegen, so wird nur aus den Beitrags­
grundlagen in diesen Beitragsmonaten der 
Pflichtversicherung die Bemessungsgrundlage 
errechnet. Sind aber in den letzten 60 an­
rechenbaren Versicherungsmonaten weniger als 
36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung 
enthalten, so werden, um wenigstens einen 
Durchschnitt von 36 Monaten zu erlangen, zu 
den vorhandenen Beitragsmonaten der Pflicht­
versicherung auch die auf 36 Monate fehlende 
Zahl von Ersatzmonaten und Beitragsmonaten 
der freiwilligen Versicherung herangezogen; 
die Beitragsmonate freiwilliger Versicherung 
zählen hiebe i aber nur zur Hälfte. Die Regelung 
sucht also möglichst einen Durchschnitt von 
Beitragsgrundlagen aus der Pflichtversicherung 
zu erlangen, da diese Beitragsgrundlagen das 
verläßlichste Bild von den Einkommenverhält­
nissen des Versicherten in der in Betracht 
kommenden Zeit bieten. Beitragsgrundlagen 
von Ersatzmonaten und aus freiwilliger Ver­
sicherung werden nur aushilfsweise heran­
gezogen, wobei obendrein die Beitragsmonate 
freiwilliger Versicherung nur zur Hälfte ge­
rechnet werden, sodaß gegenüber diesen, die 
gewöhnlich niedrige Beitragsgrundlagen auf­
weisen, auch die Beitragsgrundlagen von 
Ersatzmonaten bei der Bildung der Be­
messungsgrundlage schwerer wiegen. Es wer­
den ferner Versicherungsmonate innerhalb der 
Bemessungszeit, während derer Krankengeld, 
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe aus ge­
setzlicher Versicherung bezogen wurde oder bei 
Einbeziehung in eine solche Versicherung hätte 
bezogen werden können, für die Bildung der 
Bemessungsgrundlage außer Betracht ge­
lassen, um eine Drückung der Bemessungs­
grundlage durch die Berücksichtigung solcher 
nicht voll mit Versicherungszeiten ausgefüllter 
Versicherungsmonate zu vermeiden. 

. Für. die Bemessungsgrundlage als Durch­
schnitt der Beitragsgrundlagen aus der Be­
messungszeit ergibt sich ein Höchstbetrag, der 
von den' für die Versicherungsmonate der 
Bemessungszeit geltenden Höchstbeitrags­
grundlagen abhängt. In der Vorlage ist eine 
Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage von 
2400 S nach bisherigem Recht auf 3600 S vor­
gesehen. Dies bringt die Gefahr mit sich, 
daß auch dann die Bemessungsgrundlage 
sich stark über 2400 S erheben wird, wenn 
in der verhältnismäßig geringen Zahl von 
Versicherungsmonaten, welche die Bemessungs­
zeit bilden, Beitragsgrundlagen mit oder gegen 
3600 S vorliegen, in den übrigen Versiche­
rungsmonaten aber die Beiträge von viel 
geringeren Beitragsgrundlagen gezahlt wurden. 
Um dieser Gefahr einer ungerechtfertigten Be­
lastung der V-erßicherung vorzubeugen, wird 
im Abs. 4 bestimmt, daß ein übersteigen 
von 2400 S· durch die Bemessungsgrundlage 
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nur bis zu dem Betrag anerkannt wird, um 
den auch die durchschnittliche monatliche 
Beitragsgrundlage aus den letzten 120 an­
rechenbaren Beitragsmonaten der Pflichtver­
sicherung den Betrag von 2400 S übersteigt. 
Hiedurch wird eine höhere Bemessungsgrund­
lage als 2400 S davon abhängig gemacht, 
daß~ durch eine entsprechend lange Zeit die 
Beiträge von Beitragsgrundlagen über 2400 S 
entrichtet wurden. Auch bei der Ermittlung 
der durchschnittlichen monatlichen Beitrags­
grundlage ·aus den letzten 120 anrechenbaren 
Beitragsmonaten der Pflichtversicherung wer­
den Beitragsmonate; deren Beitragsgrundlage 
dadurch gedrückt ist, daß während derselben 
teilweise ein Krankenstand oder Arbeitslosig­
keit vorlag, außer Betracht gelassen. Siehe 
auch die Bemerkungen zum § 526 .. 

Zu § 239: 

Die hier geregelte Bemessungsgrundlage 
nach Vollendung des 45. Lebensjahres soll 
Versicherte, bei denen der . Versicherungsfall 
für die. Leistung nach dem Höhepunkt ihrer 
Schaffenskraft eintritt und deren Entgelt sich 
seither verringert hat, vor Nachteilen be­
wahren. Diese Bemessungsgrundlage w~d für 
denjenigen Tag als Bemessungszeitpunkt ge­
bildet, an dem der Ver~icherte erstmalig nach 
Vollendung des 45. Lebensjahres 60 Beitrags­
monateder Pflichtversicherung oder Ersatz-, 
monate einer Kriegs- oder sonstigen Pflicht­
dienstleistung aufzuweisen hat. Beitrags­
monate der freiwilligen Versicherung werden 
hiebei nicht herangezogen. Auch für diese 
Bemessungsgrundlage bleiben Versicherungs­
monate der bezeichneten Arten aus der Zeit 
vom 1. Jänner 1947 bis 30. September 1950, 
und zwar aus dem gleichen Grunde wie bei der 
normalen Bemessungsgrundlage außer Be­
tracht. Dagegen werden Versicherungsmonate 
der bezeichneten Arten aus der Pensions­
versicherung der Angestellten und der knapp­
schaftIichen Pensionsversicherung auch' aus 
der Zeit vor dem 1. Jänner 1939 herangezogen. 
Zur Bildung der Bemessungsgrundlage werden 
von den vorhandenen Beitragsgrundlagen der 
bezeichneten Arten die letzten 60 herangezogen. 
Von dieser besonderen Bemessungsgrundlage 
werden dann der Grundbetrag und die bis zum 
Bemessungszeitpunkt für diese Bemessungs­
grundlage entfallenden Steigerungsbeträge er­
rechnet. Von der niedrigeren normalen nach 
§ 238 ermittelten Bemes1;!ungsgrundlage werden 
nur die auf die Zeit nach diesem Bemessungs­
zeitpunkt entfallenden Steigerungsbeträge be­
messen. Auf diese Weise ist der Versicherte 
dagegen geschützt, daß er die Auswirkung von 
in früheren Jahren bestandenen höheren Bei­
tragsgrundlagen auf die Bemessung der 
Leistungen verliert. 
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'SO 

Zu § 240: 

Diese Bestimmung verfolgt den Zweck, den 
Versicherten davor zu bewahren, daß für eine 
Leistung, die innerhalb einer verhältnismäßig 
kurzen Zeit nach Wegfall einer anderen 
Leistung anfällt, eine niedrigere Bemessungs­
grundlageals für die weggefallene Leistung 
ermittelt wird. Erfahrungsgemäß ist in den 
ersten Jahren nach Wegfall einer Rente mit 
einer Schmälerung des Lohn(Gehalts)bezuges 
zu rechnen, dies umsomehr, wenn bald nach dem 
Wegfall der Rente wieder ein Versicherungs­
fall eintritt und aaher . kaum angenommen 
werden kann, daß der Versicherte zwischen­
durch seine volle Leistungsfähigkeit erlangt hat. 
In diesen Fällen soll dem Versicherten die der 
früheren Leistung zugrunde gelegte höhere Be­
messungsgrundlage für den Grundbetrag und 
den bis zum Bemessungszeitpunkt der weg­
gefallenen Leistung erworbenen Steigerungs­
betrag erhalten bleiben. 

Zu § 241: 

Bei Eintritt eines Versicherungsfalles der 
geminderten Arbeitsfähigkeit als Folge eines 
Arbeitsunfalles nach kurz vorher erfolgtem 
Eintritt in das Berufsleben kann sich leicht 
ergeben, daß· sich eine Bemessungsgrundlage 
nach § 238 nicht ermitteln läßt. Für solche 
Fälle wird die Bemessungsgrundlage aus der 
Unfallversicherung mit dem auf einen Monat 
entfallenden Betrag, also mit einem Zwölf tel, 
einfach in die Pensionsversicherung über­
nommen. 

Zu § 243: 

In diesem Paragraph werden die näheren 
Bestimmungen darüber getroffen, was· als 
Beitragsgrundlage für die in den Bemessungs­
zeitraum fallenden Versicherungszeiten anZu­
nehmen ist, Diese Bestimmungen sind mit 
Rücksicht darauf, daß der Ausdruck "Beitrags­
grundlage" nicht allen früheren Regelungen der 
Rentenversicherungen bekannt ist, aber auch 
deswegen notwendig, weil Beitragsgrundlagen 
aus der Zeit vor dem 1. August 1951 nicht un­
verändert, sondern erst nach einer entsprechen­
den Aufwertung herangezogen werden können. 

Nach Abs. 1 Z. 1 gilt als Beitragsgrundlage 
für nach dem Inkrafttretendes Bundesgesetzes 
gelegene Beitragszeiten die allgemeine Beitrags­
grundlage nach den §§ 44 bis 48 der Vorlage. 
Da in der allgemeinen Beitragsgrundlagedie 
Sonderzahlungennicht berücksichtigt werden, 
diese vielmehr bis zu einem Betrage von 
3600 S jährlich eine besondere Grundlage für 
die Einhebung von. Sonderbeiträgen bilden, 
scheiden diese Sonderzahlungen auch für die 
Berücksichtigung in der Bemessungsgrundlage . 
aus. Gegenleistung für die Sonderbeiträge ist 
gewissermaßen die zusätzlich zu den 12 Monats­
renten während eines Kalenderjahres gewährte 
13. Monatsrente, wie sie im § 106 vorgesehen 
ist. In Fällen, in denen in einem Kalenderjahr 
Sonderbeiträge von mehr als einem Monats­
bezug oder vier Wochenbezügen entrichtet 
wurden, kommt als weitere Gegenleistung der 
besondere Steigerungsbetrag nach §249 Abs. 3 
hinzu. 

Es ist dies eine der beiden in. Betracht 
Zu § 242: kommenden Möglichkeiten für die Konstruk-

Abs. 1 stellt gemeinsam für die Bemessungs- tion der 13. Monatsrente. Die andere Möglich­
grundlage nach den §§ 238 und 239 fest, daß sie keit wäre gewesen, als Beitragsgrundlage für 
aus den Beitragsgrundlagel}. der die Bemessungs- nach dem Inkrafttreten des Gesetzes liegende 
zeit nach § 2'38 Abs. 3 beziehungsweise § 239 Zeiten die allgemeine Beitragsgrundlage zu­
Abs. 2 Z. 2 bildenden Versicherungsmonate zu züglich des auf diesen Teil entfallenden· Teiles 
bilden ist und verfügt - konform mit § 238 von Sonderzahlungen des betreffenden 
Abs. 3 erster Satz zweiter Halbsatz ~, daß· Kahinderjahres einzusetzen, das 13fache der 
Beitragsgrundlagen der freiwilligen Versiehe- im Durchschnitt auf . einen Versicherungs­
rung nur mit dem halben Betrage heranzu- monat hienach entfallenden Beitragsgrundlage 
ziehen sind. als Bemessungsgrundlage zu nehmen und aus 

Abs. 2 besagt, daß unter dem im Abs. 1 dieser für das Jahr ermittelten Bemessungs­
gebrachten Begriff "Beitragsgrundlage des grundlage eine Jahresrente mit den sich aus 
Versicherungsmonates" die Summe der nach den Paragraphen über die Bemessung der 
den beiden folgenden §§ 243 und 244 er- einzelnen Renteriarten ergebenden Hundert­
mittelten Beitragsgrundlagen der Versiehe- sätzen zu errechnen und diese in 13 Teil­
rungszeiten zu verstehen ist, aus denen der Ver- beträgen auszuzahlen. 
sicherungsmonl1t nach § 233 entstanden ist. Die erstangeführte Methode wurde gewählt, 
Diese Beitragsgrundlagen sind unter Außer- weil sie auch bei den Altrenten nach dem 
achtlassung einer allfälligen Höherversicherung Rentenbemessungsgesetz angewendet wurde 
zu ermitteln. Die Höherversicherung wird und in den Fällen, wo Sonderzahlungen ent­
also für die Ermittlung der Bemessungsgrund- weder überhaupt nicht oder doch in einer ge­
lage gänzlich ausgeschaltet. Sie wird in der ringeren . Höhe als einem Monatsbezug vor­
Leistung nach besonderer Regelung berück- liegen, die zweitangeführte Methode den Betrag 
sichtigt (siehe § 248). der Monatsrente stark drückt. Der erstange-
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führten, in der Vorlage angewendeten Methode sc~nittlichen Verdienst der Angestellten ent- " 
haftet der Nachteil an, daß das J ahres- spricht., Die tatsächlichen Bezüge können nicht 
ausmaß der Rente, bezogen auf das Jahres- herangezogen werden, weil sie entweder vor 
einkommen, wenn Sonderzahlungen im Aus- der Inflation der Jahre 1919 bis 1922 liegen 
maß von mehr als, einem Monatsbezug vor- oder zwar nach dieser Inflation liegen, aber 
liegen, gegenüber den in den Bestimmungen noch nicht entsprechend nachgezogen waren. 
über die Bemessung der Renten festgesetzten In lit. d wird für die knappschaftliche 
Hundertsätzen etwas zurückbleibt. Diesem 

Pensl'onsversl'cherung für die Zeit vor dem Nachteil wird durch den in solchen Fällen 
1. April 1939, für die bisher (§ 15 des 1. SV-NG.) 

nach § 249 Abs. 3 gebührenden besonderen auch die Steigerungsbeträge von einem ein-
Steigerungsbetrag abgeholfen (siehe oben). heitlichen Monatsentgelt von 150 S zu be-

Im Abs. 1 Z. 2 wird festgestellt; was als rechnen waren, ebenfalls eine einheitliche 
Beitragsgrundlage für yor dem Inkrafttreten Beitragsgrundlage angegeben. Da der Betrag 
des Bundesgesetzes zurückgelegte Beitrags- von 150 S offenkundig zu niedrig war und eine 
zeiten gilt. Hiebei wird unterschieden, o.b in der Hauptursachen für die derzeitige geringe 
den Untcrlagen für die Bemessung der Steige- Höhe der Renten aus der knappschaftlichen 
rungsbeträge einArbeitsverdienst (lit. a), wie für Pensionsversicherung ist, wurden die Ansätze 
Beitragszeitcn nach dem GSVG. und für Bei- so erhöht, daß sie dem derzeitigen Durch­
tragszeiten, für die zur Berechnung des Beitrages schnittsverdienst der knappschaftlich Ver­
seit dem 30. Juni beziehungsweise 1. Juli 1942 sicherten nahekommen. 
nach der' Zweiten Lohnabzugsverordnung ein Im Abs. 1 Z. 3 werden die Beitragsgrundlagen 
Grundlohp zugrunde gelegt wurde, oder eine für die sogenannten Vordienstzeiten bestimmt, 
Beitrags(Gehalts)klasse (lit. b) vorgemerkt ist, und zwar in lit. a für die Vordienstzeiten der 
wie in der Invaliden- und der Angestellten- Arbeiter mit dem in der betreffenden Zeit 
versicherung für die Beitragszeiten vom üblichen Arbeitsverdienste gleichartig Be­
l. Jänner 1939 bis 30. Juni 1942 allgemein und schäftigter, in lit. b für die Vordienstzeiten der 
abI. Juli 1942 für Zl;:litender Selbstversicherung, Angestellten, die ja vor Juli 1927 liegen 
der freiwilligen Weiterversicherung und für müssen, mit dem gleichen Wert wie für 
Zeiten der Pflichtversicherung der Selb~t- Beitragszeiten der Pensionsversicherung der 
ständigen. Hiebei ist in lit. ader Aufwertungs- Angestellten in dieser Zeit (Z. 2 lit. c) und in 
faktor, bei lit. b in der Anlage 2 zur Vorlage lit. c für die Vor dienstzeiten der Bergarbeiter 
der aufgewertete Betrag selbst angcgeben. mit dem gleichen Wert wie für Beitragszeiten 
Sonderzahlungen im Sinne des § 11 Abs. 1 des der knappschaftlichen Pensionsversicherung 
Rentenbemessungsgesetzes werden ebenso- aus dieser Zeit (Z. 2 lit. d). 
wenig berücksichtigt wie die Sonderzahlungen Nach Abs. 2 Z. 4 ist für Ersatzzeiten nach 
nach dem ASVG. in Z. 2 lit. a. 

§ 227 Z. 2 mid nach § 228 Abs. 1 Z. 1 (Kriegs-
'In lit. a ist der Aufwertungsfaktor für dienst- oder Dienstpflichtzeiten) die Beitrags­

Zeiten vor 1947 mit 6, für die Zeit von Ok- grundlage aus dem Durchschnitt der Beitrags­
tobel' 1950 bis Juli 1951 mit 1·2 angesetzt. grundlagen der letzten drei Versicherungs­
Ferner wird' in lit. a die Höchstbeitrags- monate vor dem Beginn der Ersatzzeit zu 
grundlage bestimmt, bis zu der die allenfalls ermitteln. Für Ersatzzeiten nach § 227 Z. 1 
aufgewerteten Arbeitsverdienste zu berück- und nach § 228 Abs. 1 Z. 3 (Schulzeiten) 
sichtigen sind. Die in der Anlage 2 ange- wh-d eine einheitliche Beitragsgrundlage von 
gebenenBeträge der Beitragsgrundlagen für 210 S . für den Kalendermonat (7 S für den 
die Zeit vor 1947 wurden auf der Grundlage Kalendertag) festgesetzt. 
der in den betreffenden Gehalts(Beitrags)- Abs. 2 soll spekulativen Erhöhungen in den 
klassen zu entrichtenden Beiträge beziehungs- letzten Versicherungsmonaten der Bemessungs­
weise im Bereiche der knappschaftlichen Pen- zeit vorbeugen. . 
sionsversicherung auf der Grundlage der mitt-
leren Arbeitsverdienste der Beitragsklassen in 
Verbindung mit dem Aufwertungsfaktor 6 
ermittelt. Für die Zeit von Oktober 1950 bis 
Juli 1951 wurde aus Gründen der Vereinfachung 
der Aufwertungsfaktor von 1·2 an Stelle des 
etwas höher liegenden rechnungsmäßigen Auf­
wertungsfaktors angewendet. 

In lit. c wurde für Beitragszeiten vor dem 
1. Juli 1927 aus der Pensionsversicherung der 
Angestellten eine einheitliche Beitragsgrund­
lage angegeben, die dem derzeitigen durch-

Zu § 244: 

Dieser Paragraph trifft nähere Bestimmun­
gen über die 'Beitragsgrundlage in gewissen 
Sonderfällen. 

Ahs. 1 bestimmt, daß bei Verlust der 
Unterlagen für die Bemessung der Steigerungs­
beträge für vor dem l. Jänner 1946 gelegene 
~eitragszeiten die Beitragsgrundlage für Zeite~ 
der Pflichtversicherung auf Grund der damah­
gen Arbeitsverdienste gleichartig Beschäftigter 

6 
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zu ermitteln ist und daß als Beitragsgrundlage Zu § 245: 
für Zeiten der freiwilligen Versicherung die . Während nach der bisherigen Regelung ein 
Beitragsgrundlage von 7 S für den Kalender- Versicherter, der Versicherungszeiten mehrerer 
tag angenommen wird (vergleiche § 243 Rentenversicherungen erworben hatte,· eine 
Abs. 2 Z. 4). Während im § 67 SV-ÜG. für aus Teilleistungen der einzelnen Versicherungs­
Fälle des Verlustes der Unterlagen in der ~ zwei"ge zusammengesetzte Gesamtleistung er-
Invalidenversicherungeinheit1iche Steigerungs- hielt, die nach den Vorschriften über die 
beträge für Männer und für Frauen bestimmt sogenannte Wanderversicherung bemessen 
waren, werden hier für die Zeiten der Pflicht- wurde, wird nach der neuen Regelung der 
versicherung in allen Zweigen der Pensions- Versicherte für die Leistungsgewährung aus-
versicherung nach der Art der Beschäftigung schließlich einem der durchlaufenen Zweige 
differenzierte Beitragsgrundlagen festgesetzt. der Pensionsversicherung als leistungszuge-

Abs. 2 sorgt für den Fall vor, daß Beiträge hörig zugewiesen. Hiebei wird zwischen den 
zur Höherversicherung gemeinsam mit den Leistungen aus den im § 221 angeführten 
Beiträgen zur Pflicht- .oder freiwilligen Ver- Versicherungsfällen des Alters, der Minderung 
sicherung in einer Beitrags(Gehalts)klasse ent- der Arbeitsfähigkeit, des Todes und der Ehe­
richtet wurden. Da die Beiträge zur Höher- schließung einerseits und den Leistungen der 
versicherung, wie schon erwähnt, in der Gesundheitsfürsorge anderseits unterschieden. 
Leistung eine besondere Berücksichtigung fin-
den sollen, ohne die Höhe der Bemessungs- Für die erstangeführten Leistungen be­
grundlage· zu beeinflussen, muß aus der ge- stimmt sich die Leistungszugehörigkeit nach 
meinsamen Beitragsleistung der Anteil· der den letzten Jahren vor dem Stichtag (§ 223 
Hauptversicherung herausgeschält werden. Es Abs. 2). So wie die Leistung im allgemeinen 
geschieht dies auf die Weise, daß als Beitrags- von einer aus den Beitragsgrundlagen der 
grundlage für die Hauptversicherung die Bei- letzten fünf Jahre. vor Eintritt. des Ver­
tragsgrundlage angesehen wird, die der in sicherungsfalles (vor der. AntragsteIlung) ge­
Betracht kommenden höchsten Beitrags(Ge- bildeten Bemessungsgrundlage bemessen wird, 
halts)klasse der Pflichtversicherung entspricht. soll sich entsprechend die Leistungszugehörig­
Ist aber der gemeinsame Beitrag für die keit, also die Entscheidung darüber, welches 
Haupt- und die Höherversicherung in einer L~istungssystem und welche Leistungsarten für 
niedrigeren als der angeführten Beitragsklasse den Versicherten in Betracht kommen, nach 
entrichtet worden, so wird angenommen, seiner Versicherungszugehörigkeit in den letz­
daß die Hauptversicherung in der tatsächlich ten 15 Jahren vor dem Stichtag (§ 226 Abs. 2) 
versicherten Beitragsklasse bestanden hat, richten. Hat der Versicherte während dieser 
so als ob keine Höherversicherung durchge- Zeit nur Versicherungsmonate eines Zweiges 
führt worden wäre. aufzuweisen, so ist er diesem leistungszugehörig 

Im Abs. 3 wird für "den Fäll, daß sich (Abs. 2), sonst richtet sich die Leistungs­
Versicherungszeiten decken, verfügt; daß die zugehörigkeit nach dem Zweig, in dem in 
Beitragsgrundlagen zusammengerechnet wer- diesen· letzten 15 Jahren die größere oder 
den und für die Bildung der Bemessungs- größte Zahl von Versicherungsmonaten an­
grundlage bis zur Höchstbeitragsgrundlage rechenbar ist (Abs. 3). Diese Regel ist dadurch 
berücksichtigt werden. Ergänzend hiezu be- verfeinert, daß Versicherungsmonate, die mehr 
stimmt § 249 für vor dem Inkrafttreten des als 10 Jahre vo.r dem Eintritt des Versiche­
ASVG. liegende Zeiten, daß ein bestimmter rungsfalles (vor der Antragstellung) liegen, nur 
Hundertsatz der den Höchstbetrag über- zur Hälfte zählen. Dadurch bekommen im 
schreitenden Summe der Beitragsgrundlagen Sinne des Leitgedankens die letzten 10 Jahre 
sodann als Beitrag zur Höherversicherung größeres Gewicht. 
gilt. Daq,urch ist für die Versicherungs- . Praktisch führt dies zum Beispiel dazu, daß 
zeiten vor Inkrafttreten des ASVG. in gleicher ein Versicherter, der vor dem Stichtag 
Weise wie für Versicherungszeiten nach dessen (§ 223 Ahs. 2) ununterbrochen durch minde­
Inkrafttreten (vergleiche § 70) vorgesorgt, stens 614 Jahre in einem Zweig der Pensions­
daß sie iri der Leistung berücksichtigt werden. versicherung versichert war, zu diesem Ver-

Abs. 4 soll Benachteiligungen des Ver- sicherungszweig leistungszugehörig geworden 
sicherten vorbeugen, die sich. daraus ergeben ist, wenngleich er die gesamten vorher­
würden, daß in einer Beitragszeit der Pflicht- gelegenen Versicherungsmonate in anderen 
versicherung wegen Arbeitsunfähigkeit infolge Zweigen der Pensionsversicherung, allenfalls 
Krankheit nur ein Teilentgelt (zum Beispiel sogar in einem einzigen Zweig erworben hat. 
nach § 8 Abs. 1 letzter Satz des Angestellten- Wird also durch 614 Jahre ununterbrochener 
gesetzes) geleistet wurde. In solchen Fällen soll Versicherungszugehörigkeit zu einem Zweig 
für die betreffende Zeit das volle Entgelt als der Pensionsversicherung die Leistungszuge­
Beitragsgrundlage eingesetzt werden. hörigkeit zu diesem Zweig gesichert, so ist es 
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anderseits auch vertretbar, daß der Ver­
sicherte die vordem bestandene Leistungs­
zugehörigkeit - zu einem vielleicht höher­
wertigen -Zweig - dadurch verliert, daß er 
durch 6% Jahre hindurch ununterbrochen in 
einem anderen Pensionsversicherungszweig ver­
sichert war. 

Abs. 4 bestimmt, daß bei Bestimmung der 
Leistungszugehörigkeit nach den Abs. 2 
und 3, also nur in dieser Hinsicht, neutrale 
Monate, in denen ein Rentenanspruch aus 
eigener Versicherung bestand - also Monate 
des Bestandes eines Rentenanspruches, wäh­
rend derer· nicht eine Pensionsversicherung 
lief - als Versicherungsmonate des Zweiges, 
aus dem die Rente gebührt, zu gelten haben. 
Hiedurch soll vermieden werden, daß der 
Versicherte beziehungsweise seine Hinter­
bliebenen für die Leistung aus einem späteren 
Versicherungsfall, zum Beispiel dem des Todes 
oder des Alters nach einem Versicherungsfall 
der Minderung der Arbeitsfähigkeit einem ande­
rEm Zweige leistungszugehörig werden, weil 
die Zeit des Rentenbezuges aus den letzten 
15 Jahren herausfällt und dadurch allenfalls 
Versicherungsmonate eines anderen Zweiges als 
desjenigen, aus dem die Rente gebührte, ein 
stärkeres Gewicht bekommen, ohne daß tat­
sächlich eine Änderung in den erworbenen 
Versicherungsmonaten seit dem früheren Ver· 
sicherungsfall eingetreten ist. 

Abs. 5 bestimmt eine Ausnahme von den 
Regeln der Abs. 2 und 3. Ist nämlich ein Ver­
sicherter aus einem dem Leistungssystem 
nach minderwertigen Zweig der Pensions­
versicherung in einen in dieser Beziehung 
höherwertigen Zweig übergetreten und hat 
er nachher einen Arbeitsunfall erlitten oder 
sich eine Berufskrankheit zugezogen, so soll 
er jedenfalls für eine Leistung aus dem Ver­
sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähig­
keit oder ·des Todes dem höherwertigen Zweig 
leistungszugehörig sein,· dem er bei Eintritt 
des Versicherungsfalles für die U nfallver­
sicherung versicherungszugehörig war. Dies 
auch dann, wenn er nach den Abs. 2 und 3 
noch dem minderwertigen Zweig der Pen­
sionsversicherung leistungszugehörig wäre. 

Für die Leistungen der Gesundheitsfürsorge 
weist Abs. 6 den Versicherten dem Zweige zu, 
in deni er zuletzt ununterbrochen durch sechs 
Monate versichert war, und zwar auch dann, 
wenn er gleichzeitig Rentner ist, den Rentner 
aber im übrigen dem Zweige der Versicherung 
zu, aus dem er die Rente bezieht. 

Zu§ 246: 

§ 246 stellt fest, daß der Versicherungsträger 
des Zweiges zu leisten hat, dem der Versicherte 
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leistungszugehörig ist. Dieser allgemeine 
Grundsatz bedarf einer näheren Ausführung 
für die Pensionsversicherung der Arbeiter, für 
die mehrere Versicherungsträger zuständig 
sind und in der daher auch bei mehreren 
Versicherungsträgern Versicherungsmonate er· 
worben sein können. Unter diesen mehreren 
Versicherungsträgern wird der leistungszu­
ständige Versicherungsträger unter entspre­
chender Anwendung der Regelung des § 245 
bestimmt. Hinsichtlich der Frage, bei welchem 
derzeitigen Träger der Pensionsversicherung 
der Arbeiter Versicherungszeiten aus der Zeit 
vor deren Errichtung (1. Jänner 1948) als 
erworben gelten, wird auf die Regelung des 
§ 232 Abs. 3 zweiter Satz verwiesen. 

Zu § 247: 

Dieser Paragraph stellt den Grundsatz auf, 
daß der leistungszuständige Versicherungs­
träger gegenüber den anderen Versicherungs­
trägern, die an dem in der Leistung berück­
sichtigten Versicherungsverlauf beteiligt waren, 
Anspruch auf einen entsprechenden Ersatz 
der von ihm gewährten Leistung hat. Da gegen· 
wärtig kein Überblick darüber besteht, wie 
sich die von Grund auf neue Regelung prak. 
tisch auswirken wird, wird die nähere Regelung 
des Leistungsersatzes, von dem bloß die 
Versicherungsträger betroffen sind, dem Bun,~ 
desministerium für soziale Verwaltung über­
lassen. Als Richtlinie für die zu treffende 
nähere Regelung wird festgesetzt, daß in 
erster Linie auf die Zahl der anrechenbaren 
Versicherungsmonate, ,die bei jedem der be· 
teiligten Versicherungsträger zugebracht. wor· 
den sind, Bedacht zu nehmen ist und daß 
- zur Vereinfachung der Verwaltung - auch 
eine Pauschalierung des Ersatzes vorgesehen 
werden kann. 

Zu den §§ 248 und 249: 

Bei der Höherversicherung sind zwei Arten 
zu unterscheiden, und zwar erstens Höher· 
versicherungen, die durch abgesonderte Bei. 
tragsleistung zu ihr entstanden sind (§ 1389 
RVO. und § 170 a RA VG.) oder nach § 20 in 
Hinkunft noch entstehen werden (§ 248 Abs. 2 
lit. a), zweitens Höherversicherungen, zu 
denen Beiträge nicht abgesondert, sondern 
zusammen mit dem Beitrag zur Pflicht- oder 
freiwilligen Versicherung. in einer Beitrags~ 
klasse geleistet wurden (§ 248 Abs. 2 lit. b) 
und drittens Höherversicherungen, die vom 
Gesetzgeber fingiert werden, um bei sich 
deckenden Versicherungszeiten über die 
Höchstbeittagsgrundlage hinaus geleistete Bei­
träge in _der Leistung berücksichtigen zu 
können (§§ 249, 250 und 251). 
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In diesen Fä,llen der Höherversicherung 
wird nach § 248 Abs. 1 zur direkten Rente mit 
Ausnahme der Knappschaftsrente monatlich 
1 v. H., zur Knappschaftsrente monatlich 
% v. H. der geleisteten oder fingierten Beiträge 
als besonderer Steigerungsbetrag gewährt. In 
den Fällen der oben erwähnten dritten Gruppe 
von Höherversicherungen gilt, soweit sie in 
§ 249 Abs. 1 erfaßt sind, ein bestimmter 
Hundertsatz des Betrages, um den die mehre­
ren Beitragsgrundlagen die höchste Beitrags­
grundlage übersteigen, als zur Höherversiche­
rung geleisteter Beitrag. 

Da § 249 Abs. 1 auf dem Gedanken beruht, 
nur eine Beitragsleistung in der Leistung zu 
erfassen, die auf Grund mehrerer gleichzeitiger 
versicherungspflichtiger Beschäftigu'ngen oder 
auf einer freiwilligen Versicherung neben einer 
Pflichtversicherung in einem anderen Zweige 
beruht, wird im Abs. 2 ausdrücklich fest­
gestellt, daß die Regelung des Abs. 1 auf die 
in Österreich in den Jahren 1939 bis 1942, auf 
Grund derselben Beschäftigung von Gesetzes 
wegen einerseits in der Pensionsversicherung 
der Arbeiter, anderseits in der damali­
gen knappschaftlichen Pensionsversicherung 
durchgeführte Doppelversicherung nicht anzu­
wenden ist. 

Nach § 249 Abs. 3 gelten auch die Sonder­
beiträge nach § 54 zur Pensionsversicherung, 
soweit sie von Sonderzahlungen entrichtet 
wurden, die über das Ausmaß eines Monats­
bezuges oder von vier Wochenbezügen hinaus­
gehen, als Beiträge zur Höherversicherung. 
Über den Zweck vorliegender Bestimmung 
siehe die bezügliche Ausführung im vierten 
Absatz der Bemerkungen zum § 243. 

Zu § 250~ 

Besondere Bestimmungen mußten für die 
Versicherten getroffen werden, die bereits die 
sogenannte kleine Wartezeit von 60 Ver­
sicherungs(Mitglieds)monaten bei einer Sonder­
versicherungsanstalt des Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetzes (Versicherungsanstalt für 
Angestellte in der Land- und Forstwirtschaft, 
Versicherungsanstalt der Presse und Ver­
sicherungsanstalt der Pharmazeuten) am 
31. Dezember 1938 oder bei einem Träger der 
Pensionsversicherung der Bediensteten der 
privaten Eisenbahnen am 31. Dezember 1939 
zurückgelegt hatten. -

Die Anwartschaften der erstbezeichneten 
Gruppe von Versicherten, die sie mit 31. De­
zember 1938 bis zu einem Höchstausmaß der 
Beitragsgrundlage von 800 S (533 RM) er­
worben hatten, waren gemäß § 27 Abs. 1 EVO. 
in -die Reichsangestelltenversicherung über­
nommen worden. Diese Versicherten hatten 
in der Folge nach § 21 der Ersten DVO. zur 

EVO. die Begünstigung, als Pflichtversicherte 
in die Gehaltsklasse J eingereiht zu werden, 
wenn ihr Arbeitsverdienst400 RM überstieg. 
Ab 1. Juli 1942 trat mit Rücksicht auf die 
Abs~haffung der Gehaltsklassen für die Pflicht­
versicherung an Stelle dieser Höherreihung die 
Gewährung eines jährlichen Stei~erungsbetra­
ges von 2·40 RM (S) gegen die Entrichtung 
eines monatlichen Zusatzbeitrages von 
10 RM (S) durch den Arbeitgeber. 

Die Anwartschaften der oben zweitange­
führten Gruppe, die bei dem Pensionsinstitut 
für die Bediensteten der privaten Eisenbahnen 
bis zum 31. Dezember 1939 erworben worden 
waren, waren nach § 28 Abs. 6 der Zweiten 
DVO. zur EVO. bis zu einer Bemessungs. 
grundlage von 420 RM (S) in die Reichs· 
angestelltenversicherung übernommen worden., 

Diese Begünstigungen für die Versiehe· 
rungszeiten bis' Ende 1938 bei der erstange. 
führten Gruppe und bis Ende 1939 bei der 
zweitangeführten Gruppe werden in der Vor­
lage in der Weise berücksichtigt, daß für diese 
Versicherten, wenn ihre nach § 238 oder § 239 
ermittelte Bemessungsgrundlage kleiner ist 
als der sechsfache Betrag der im Bescheid zur 
Feststellung der Anwartschaft zum 31. De­
zember 1938 beziehungsweise zum 31. De­
zember 1939 festgestellten Bemessungsgrund­
lage, dieser Betrag an die Stelle der Be· 
messungsgrundlage nach § 238 oder § 239 
für die Berechnung des Grundbetrages und des 
auf die Zeit bis zum 31. Dezember 1938 be· 
ziehungsweise zum 31. Dezember 1939 entfal· 
lenden Steigerungsbetrages tritt. Insoweit 
wird ihnen also die Bemossungsgrundlage, die 
seinerzeit zum Stichtag für deli Übergang in 
die Reichsversicherung durch gegenüber den 
sonstigen Versicherten erhöhte Beitragsleistung 
erworben wurde, entsprechend valorisiert, er­
halten. 

Die weitere Begünstigung dererstbezeich· 
neten Gruppe, nämlich die Einreihung in die 
Gehaltsklasse J, ab 1. Jänner 1939, wird im 
Abs. 3 und im Abs. 4 lit. -a dadurch berück~ 
sichtigt, daß für diese Zeit bei Errechnung der 
Bemessungsgrundlage eine monatliche Bei­
tragsgrundlage von 1800 S (also um 300 S 
mehr als nach der Anlage zu § 243 für die 
höchste Gehaltsklasse) eingesetzt und außerdem 
die Leistung eines Beitrages zur Höher. 
versicherung von 60 S monatlich angenommen 
wird. Ferner- wird aufdie ab 1. Juli 1942 bis 
31. Dezember 1946 geleisteten Zusatzbeiträge 
die Leistung eines Beitrages zur Höh~r. 
versicherung von 120 S und für jeden späteren 
Zusatzbeitrag die Leistung eines - Beitrages 
zur Höherversicherung von 80 S monatlich 
angenommen. 
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Zu § 251: Es war zu diesem Gegenstand auch die 
Ersatzzeiten nach § 228 Abs. 1 Z. 2, das sind Frage zu prüfen, ob bei Versicherung beider 

alle Ersatzzeiten, für die zu den ermäßigten Elternteile Anspruchsberechtigung auf Waisen-
, Sätzen des § 31 des 1. SV-NG. Beiträge nach- rente etwa nur gegenüber einem Elternteil, 
entrichtet worden sind, müssen im Interesse zum Beispiel bei ehelichen Kindern nur 
der Versicherten eine Sonderbehandlung für gegenüber "dem Vater, bestehen soll. Es wurde 
die Berücksichtigung in den Leistungen er- davon abgesehen, diese Einschränkung Platz 
fahren. Vor allem .müssen sie bei der Er- greifen zu lassen, da auch sonst eine An­
mittlung der Bemessungszeit außer Betracht spruchsberechtigung einer Person aus mehreren 
bleiben, da sonst eine Schmälerung der Be- Versicherungen dem Grunde nach anerkannt 
messungsgrundlage infolge der diesen Beiträgen wird (zum Beispiel Anspruch auf Invaliditäts­
entsprechenden geringen Beitragsgrundlagen rente neben Witwenrente) und nur eine 
eintreten könnte. Dies wird im Abs. 3 erster teilweise Stillegung der einen oder anderen 
Satz verfügt. Die Beiträge dieser Art werden Leistung Platz greift. Es besteht kein Grund, 
nach Abs. 3 zweiter Satz als Beiträge zur gerade bei der Anspruchsberechtigung von 
Höherversicherung behandelt, das heißt, sie Kindern anders vorzugehen. Es wird also 
werden auch bei Bemessung des normalen, allenfalls ein doppelter Anspruch auf Waisen­
Steigerungsbetrages nicht berücksichtigt, es rente anerkannt, solche nebeneinander ge­
wird vielmehr für ,sie ein besonderer Steige- gebührenden Waisenrenten werden jedoch 
rungsbetrag nach § 248 Abs. '1 von 1 v. H., auch teilweise dem Ruhen zugeführt. 
bei der Knappschaftsrente von monatlich 
1!z v. H. gewährt, wobei jedoch bei der Knapp­
schaftsrente und bei der Knappschaftsvoll­
rente - um die für solche Beiträge gegen­

Zum Abschnitt)I (§§ 253 bis 269): Pensions­
versicherung der Arbeiter. 

wärtig gewährten Steigerungsbeträge nicht zu Zu § 253: 
unterschreiten - der besondere Steiger~ngs- Das Anfallsalter für die Altersrente ist 
betrag für den Monat mit 25 g beziehungs- im Abs.l sowie in der gegenwärtigen Regelung 
weise 40 g festgesetzt wird. mit 65 Jahren für Männer, mit 60 Jahren 

Nach Abs. 2 werden diese Zeiten aber bei der für Frauen festgesetzt. Die Altersrente ge,­
Feststellung des Best~ndes eines Leistungs- bührt aber im Gegensatz zum gegenwärtigen 
anspruches, also für die Anrechenbarkeit der Recht nur, wenn der Anspruchswerber am 
Versicherungszeiten und für die Erfüllung der Stichtag (§ 223 Abs. 2) in der Pensions­
Wartezeit und der Dritteldeckung im vollen versicherung nicht pflichtversichert ist. Der 
Ausmaß als Ersatzzeiten berücksichtigt. Nur An~rag auf Altersrente kann also mit Erfolg 
werden die auf Grund des § 31 des 1. SV-NG. nur gestellt werden, wenn sich der Anspruchs­
erworbenen Zeiten (nicht also auch die auf werber zur Ruhe gesetzt hat. Der Umstand, 
Grund des § 114 Abs. 4 des SV-ÜG. 1953 daß durch die Regelung des vorliegenden 
erworbenen Zeiten, für die nur die Beitragssätze Entwurfes den Versicherten ausreichende Ren­
des § 31 des 1. SV-NG. Itngewendet wurden) ten gesichert werden, berechtigt anderseits 
höchstens mit 24 Monaten auf die Erfüllung dazu, vom Versicherten zu verlangen, daß 
der Wartezeit angerechnet, welche Beschrän- er nicht jüngeren Arbeitskräften einen Arbeits­
kung schon im gegenwärtigen Recht vor- platz durch weiteres Verbleiben in seiner 
gesehen 1st. bisher innegehabten pensionsversicherungs-

Zu § 252:, 

Die in allen Zweigen der Pensionsversiche­
rung für die Kinder der Versicherten vor­
gesehenen Leistungen (Leistungsbestandteile) 
der Waisenrente und des Kinderzuschusses 

'ließen es angezeigt erscheinen, den Begriff 
des Kindes einheitlich festzustellen. 

Der Kreis deI' Kinder wird im Abs. 1 gegen­
über dem bisherigen Rechtszustand durch 
die Einbeziehung der Stiefkinder erweitert. 
Die Ausdehnung der leistungsbegründenden 
Kindeseigenschaft über das 18. Lebensjahr 
hinaus im Abs. 2 wurde dem früheren öster­
reichischen Sozialversicherungsrecht nachge­
bildet. 

pflichtigen Beschäftigung wegnimmt. Nimmt 
er nach dem Stichtag wieder eine unselb­
ständige Beschäftigung auf, so ist § 94 an­
zuwenden. 

Nach § 230 Abs. 1 können nach dem Stich­
tag (§ 223 Abs. 2) Versicherungszeiten mit 
Wirksamkeit für die Leistung aus dem ein­
getretenen Versicherungsfall nicht mehr er­
worben werden. Hat also zum Beispiel ein 
Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitsrentner 
während des Bestandes des Rentenanspruches 
Versicherungszeiten erworben, so wirken diese 
nur für eine Rente aus dem nachfolgenden 
Versicherungsfall des Alters oder des Todes. 
Nun könnte es sich ergeben, daß ein solcher 
Rentner trotz der hinzuerworbenen Versiche­
-rungszeiten bei Erreichung des Anfallsalters 
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für die Altersrente nicht die für diese Rente 
vorgesehene längere Wartezeit aufzuweisen 
hat und daß er daher die unter Berücksichti­
gung der während des Rentenanspruches 
erworbenen Versicherungszeiten zu errechnende 
Altersrente nicht bekommen katln. Dem 
wird durch Abs. 2 erster Satz vorgebeugt. 
Der zweite Satz dieses Absatzes besagt, daß 
die Invaliditätsrente, die bis zum Anfalls­
alter für die Altersrente gebührte, mit der 
Erreichung dieses Alters in die Altersrente 
übergeht, wodurch der Rentner für eine 
Entziehung der Rente wegen Wegfalles der 
Invalidität nicht mehr in Betracht kommt. 
Diese in eine Altersrente umgewandelte In­
validitätsrente gebührt mindestens in dem 
bis zur Erreichung des Anfallsalters für die 
Altersrente, bestandenen Ausmaß. Eines be­
sonderen Antrages bedarf es zur Umwandlung 
nur, wenn während des Bezuges der Invali­
ditätsrente Yersicherungszeiten erworben 
wurden, -damit diese Zeiten in einem Steige­
rungsbetrag berücksichtigt werden. 

Zu § 254: 

Nach Abs. 1 besteht außer bei dauernder 
auch bei vorübergehender Invalidität, und 
zwar ab der 27. Woche ihres Bestandes, An­
spruch auf Invaliditätsrente. Die Berechnung 
der Karenzzeit erfolgt konform wie im § 223 
Abs. I Z. 2 lit. b (siehe die Bemerkung 
hiezu). Es ist also i~ Zusammenhalt mit 
§ 86 Abs. 3 für die lückenlose Aneinander­
reihung von Krankengeld und Invaliditätsrente 
gesorgt. Ab der 27. Woche des Bestandes 
vorübergehender Invalidität besteht Anspruch 
aufInvaliditätsrente, auch wenn noch Kranken­
geld gebührt. Nach § 90 ruht aber dann 
die Invaliditätsrente mit dem Betrag des 
Krankengeldes. 

Abs. 3 schließt aus, daß nach Anfall einer 
Rente aus dem Versicherungsfall des Alters 
(mit Ausnahme des Knappschaftssoldes) noch 
eine Invaliditätsrente anfallen kann. Dies 
bedeutet, daß während des Bestandes des 
Altersrentenanspruches zurückgelegte Ver­
sicherungszeiten nur mehr init Wirkung fÜr 
eine Leistung aus dem Versicherungsfall des 
Todes erworben werden können. 

Zu§ 255: 

Abweichend vom bisherigen Recht wird 
nur mehr die Einschränkung der Erwerbs­
fähigkeit auf mehr als die Hälfte (nicht mehr 
auf mehr als zwei Drittel) verlangt. Dagegen 
bleibt es dabei, daß bei Prüfung, ob diese 
Einschränkung' der Erwerbsfähigkeit gegeben 
ist, der ganze Arbeitsmarkt und nicht etwa 
nur die Berufsgruppe ,des Versicherten in 
Betracht zu ziehen ist. 

Zu § 256: 

Durch die zeitlich begrenzte Zuerkennung 
der Invaliditätsrente bei vorübergehender In­
validität soll dem Rentenberechtigten klar 
zum Ausdruck gebracht werden, daß es sich 
nur um einen auf die voraussichtliche Dauer 
der Krankheit zeitlich beschränkten Renten­
bezug handelt, .er also mit einem Wegfall 
der Rente nach Ablauf der Frist, für die sie 
zuerkannt ist, rechnen muß. Die Möglichkeit 
der zeitlich begrenzten Zuerkennung der Rente 
wirkt auch verwaltungsvereinfachend', da ein 
Entziehungsverfahren erspart wird. 

Zu § 257: 

Nach dem zweiten Satz hat bei der Fest­
stellung der Hinterbliebenenrenten nach einer als 
Rentenempfänger aus der Pensionsversicherung 
gestorbenen Per§lon die Prüfung, ob. die 
allgemeinen Voraussetzungen für den HIllter­
bliebenenrentenanspruch erfüllt sind, zu unter­
bleiben. 

Zu § 258: 

Der Ausschließungsgrund des § 258 Abs. 2, 
Z. l.wurde gegenüber dem' geltenden Recht 
(§ 66 Abs. 3 SV-ÜG. 1953) dadurch gemildert, 
da.ß auch dann, wenn ein Rentner nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres geheiratet 
hat, die Witwe Anspruch auf Witwenrente 
hat, wenn der Altersunterschied zwischen 
den Gatten nicht mehr als zehn Jahre beträgt 
und die Ehe drei·J ahre gedauert hat. Hiedurch 
wird es ermöglicht, daß auch die Witwe aus 
einer Ehe, die der Gatte, nachdem er im späten 
Alter Witwer geworden war, geschlossen hat, 
um die Vorteile eines durch eine Frau besorgten 
Haushaltes zu genießen, noch eine Witwenrente 
bekommen kann. Ein Mißbrauch dieser Be­
günstigung wird dadurch hintangehalten, daß 
der Altersunterschied nicht mehl' als zehn Jahre 
betragen darf. 

Eine gegenüber dem geltenden Recht neue 
Bestimmung ist Abs. 3 Z. 3. Diese Bestim­
mung soll verhindern, daß eine Witwe des­
wegen vom Witwenrentenanspruch ausge­
schlossen wird, weil sie den Ehegatten nach 
S~heidung der Ehe mit ihm nochmals, aber 
erst in dessen späteren Jahren geheiratet hat. 
Eine solche Witwe wäre sonst schlechter 
gestellt, als wenn sie einen anderen Mann 
geheiratet hätte, weil sie in diesem Fall eine 
Rente nach dem Gatten aus erster Ehe nach 
Abs. 4 bekommen könnte. -

Abs. 4 gestaltet die Kannleistung der 
Witwenrente der Frau aus geschiedener, für 
nichtig erklärter oder aufgehobener Ehe, wie 
sie im gegenwärtigen Recht vorgesehen ist, 
in eine Pilichtleistung bei Zutreffen gewisser 
Voraussetzungen um. Um eine spekulative 
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Ausnützung dieser Einrichtung auszuschließen, 
sind gewisse Sicherungen eingebaut. 

Zu § 260:· 

Neu ist die sich aus Abs. 1 im Zusammenhalt 
mit § 246 Abs. 2 verfügte Gewährung der Wai­
scnrente unter gewissen Voraussetzungen über 
das 18. Lebensjahr hinaus. Sie erfordert 
eine besondere Antragstellung, da geprüft 
werden muß, ob die besonderen Voraussetzun­
gen für die Weitergewährung vorliegen; von 
dem Zeitpunkt der Antragstellung hängt es ab, 
von wann an die Weitergcwährung einsetzt 
(siehe § 97 Abs. 1). 

Zu § 261: 

Der Grundbetrag ist gegenüber dem ver­
sendeten Entwurf von 40 auf 30 v. H. der 
Bemessungsgrundlage im Abs. 1 herabgesetzt . 

. Es ist jedoch durch Abs. 4 vorgesorgt, daß 

87 

anrechenbaren Versicherungsmonate aus allen 
Zweigen dcr Pensionsversicherung, höchstens 
jedoch 540 Versicherungsmonate berücksich­
tigt. 

Die folgende kurze Gegenüberstellung dient 
dem Vergleich des vorliegenden Renten­
schemas mit dem im Gewerblichen Sozial­
versicherungsgesetz 1938 vorgesehenen und 
mit dem Schema der Bundesbeamten. 

Zurück- Ausmaß der Direktrente in Ausmaß des 
gelegte Hundertteilen der Bemesslmgs- Ruhegenusses 

Ver- grunlilage nach dem der Bundes· 
sicherungs- beamten in 

zeit 
ASVG I Hundertteilen 

(Dienst- des pensions· 
zeit) in 

InvaJ.-R I Altersrente 
GSVG fähigen 

Jahrcn Bezuges 

10 46 v. H. - 35 v. H. 31'3 v. H. 
20 50 v. H. 45 v.H. 45 v. H. 47'0 v. H. 
30 57 v. H. 57 v. H. 57 v. H. 62'6 v. H. 
40 72 v. H. 72 v. H. 72 v. H. 78'3 v. H. 

der Grundbetrag bei Invaliditätsrenten nach Der Vergleich mit dem Schema des GSVG.· 
§ 254 Abs. I einen Zuschlag bis zu 10 v. H. der zeigt, daß das Ausmaß der Invaliditätsrente 
für den Grundbctrag maßgebenden Bemes- bei cincr zurückgelegten Versicherungszeit 
sungsgrundlage erfährt, soweit die Rente von 30 Jahren an, das Ausmaß der Altersrente 
durch diesen .Zuschlag . nicht auf mehr .. als (von geringen Abweichungen in den Zwischen-
50 v. H. ansteIgt. UnmIttelbar nach Zuruck- werten abgesehen) fast bei allen Versicherungs­
legung der Wartezeit würde dic Invaliditäts- I zeiten das gleiche ist wie im GSVG. 
re~te n~r 33 v. H. betrage~, dur.eh den Zus.chlag Der Vergleich mit dem Schema der Bundes­
steIgt SIe auf 43 v. H. DIes ZeIgt, daß dIe In- b te zeigt daß die Hundertsätze für 

l"d' .. . N If 11 . d 43 H eam n , va I ltatsrentelm orma a ml~ esten~ . v' . . kürzere Versicherungszeiten größer und für 
d.er Be~essungsgrundlage betragt. Hler~n 1st längere Versicherungszeiten (mehr als 20 Jahre) 
em~ wel~ge~lCnde Anerkennung des Ahmen- kleiner sind; bei 45 (oder mehr) Versicherungs­
tatlOnspnnzlps gelegen. jahren steigt jedoch der Hundertsatz des ASVG. 

Die Steigerung~beträge (Abs. 2) sind von I wieder etwas über den Höchstsatz des Bundes­
. ~20 zu 120 VersICherungsmonaten gestaffelt schemas an, nämlich auf 79·5 v. H. 

festgesetzt. 
Nach Abs. I, 2 und 4 gebührt demnach Zu § 262: 

als Invaliditätsrente Der Kinderzuschuß wird abweichend vom 

I 
der Bemessungs It d . R ht . ht 't' f t nach 10 Versicherungsjahren 46 v. H. grundlage (ein: ge en en cc nlC ml eInem es en 

.. 15 " 50 v. H. schl.desZuschla- Betrage, sondern mit 5 v. H. der Bemessungs-
20 50 H ges zum Grund- dl .. d t b . 't d B t " ", v.. betrag) grun age, mln es ens a er ml em. e rage 

" 30 " 57 v. H. } der Bemessungs-. von 32 S (gegenüber in allen Fällen 31·80 S) 
" 40 " 72 v. H. grundlage festgesetzt. Diese Art der Bemessung liegt 

und fü~ jedes weitere Versicherungsjahr auf der Linie der Entnivellierung; sie bewirkt 
1·5v.H.,höchstensjedochnachAbs.579·5v.H. gegenüber der gegenwä~tigen Höhe eine Ver­
der Bemessungsgrundlage. besserung der Leistung für alle Bemessungs-

Als Altersrente gebühren 
nach 15 Versicherungsjahren 40'5 v. H.l 

(Wartezeit fürdle Altersrente) der' Be-
" 20 " 45 v. H. messungs-
" 30 " 57 v. H. grundlage 

'" 4.0 tf 72 V 4 H. 

und für jedes weitere V ersicherungsj ahr 
1·5 v.H., höchstens jedoch nach Abs. 5 79·5v.H. 
der Bemessungsgrundlage. 

Ebenso wie bei der Anrechenbarkeit der 
Versicherungszeiten und der Erfüllung der 
Wartezeit werden nach Abs. 5 auch bei 
der Bemessung der Steigerungsbeträge die 

grundlagen über 640 S. Hinsichtlich der 
Weitergewährung des Kinderzuschusses über 
das 18. Lebensjahr gilt das gleiche wie bei 
der Waisenrente. 

Zu § 263: 

Der Hilflosenzuschuß in der Höhe der 
halben Rente wird nach dem Vorbild des 
früheren österreichischen Rechtes eingeführt. 
Entsprechend dem Zweck dieses Leistungs­
zuschusses, für die Kosten der notwendigen 
Wartung und Hilfe einen Beitrag zu leisten, 
wird er im Abs. I nach unten mit 300 S 
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und nach oben mit 600 S monatlich be­
grenzt. 

Erhält der Rentner die Pflege, deren Kosten 
der Hilflosenzuschuß decken soll, in einer 
Kranken-, Heil- oder Siechenanstalt, in der 
er auf Kosten des Versicherungsträgers unter­
gebracht ist, so ruht der Hilflosenzuschuß 
nach Abs. 2, jedoch erst ab dem Beginn 
der fünften Woche der Anstaltspflege. Kürzer­
dauernde Anstaltsaufenthalte so11en nicht das 
Ruhen des Hilflosenzuschusses herbeiführen, 
da gewöhnlich in solchen Fällen die, Kosten 
für die Pflege weiterlaufen und auch die 
mit der Ruhestellung des Hilflosenzuschusses 
verbundene Verwaltungsarbeit kaum in ent­
sprechendem Verhältnis mit dem erzielten 
finanziellen Erfolg stehen würde. 

Zu § 264: 

Nach Abs. I erster Satz beträgt die Witwen­
rente 50 v. H. der Invaliditätsrentc, auf die 
'der Versicherte bei seinem Ableben Anspruch 
gehabt hat oder hätte. Die Bemessung der 
Witwenrente muß allein mit einem Hundert­
satz ~er InvaHditätsrente (und nicht auch der 
Altersrente) erfolgen, auf die der Versicherte 
Anspruch gehabt hat oder hätte, weil bei einer 
anrechenbaren Versicherungszeit zwischen 15 
und 24 J ahrcn die Invaliditätsrente infolge 
der im § 261 Abs. 4 verfügten Erhöhung 
des Grundbetrages höher ist als die Altersrente 
und nach einem im aktiven Stand verstor­
benen Versicherten es zweifelhaft wäre, ob die 
Invaliditäts- oder Altersrente als Grundlage 
für die Bemessung der Witwenrente heran­
zuziehen wäre. Es wird daher auch bei einer 

Demgegenüber st,ellt die Vorlage in der 
neuen Fassung eine weitgehende Verbesserupg 
dar. Vor allem wird im Abs. 2 der Abferti­
gungsbetrag auf das Fünffache der J ahres­
witwenrente erhöht. Im Abs. 2 wird be­
stimmt, daß die wiedcrverheiratete Witwe, 
wenn die neue Ehe durch Tod des Ehegatten, 
durch Aufhebung oder Scheidung aus 
alleinigem oder überwiegendem Verschulden 
der Ehegattin aufgelöst oder, ohne daß die 
Ehegattin als schuldig anzusehen ist, für 
nichtig erklärt wird und sich für die Ehefrau 
aus dieser Ehe kein Anspruch auf eine mit 
der Witwenrente aus früherer Ehe gleich­
wertige Versorgung ergibt, die Witwenrente 
aus erster Ehe mit dem der Auflösung (Nichtig­
erklärung) der zweiten Ehe folgenden Monats­
'ersten, frühestens jedoch von dem Monats­
ersten wieder erhält, der dem Ablauf von 
fünf Jahren seit dem seinerzeitigen Wegfall 
der Rente folgt. Aus dieser Regelung ergibt 
sich, daß die Witwe durch die Eingehung 
einer neuen Ehe, sofern sie nicht alleiniges 
oder überwiegendes Verschulden an der Auf­
lösung dieser Ehe trifft oder bei Nichtig­
erklärung dieser Ehe als schuldig anzusehen 
ist, keinen Nachteil erleidet. 

Zu· § 266: 

Neu ist die Einführung eines höheren Satzes 
der Waisenrente für doppelt verwaiste Kinder. 
Die Waisenrenten werden in einem Bruchteil 
der Witwenrente festgesetzt, um ihnen auch 
einen Mindestsatz der Rente zu sichern, wie 
bei der Witwenrente. 

nach einem Altersrentner angefallenen Witwen- Zu § .268: 
rente diese nach der Invaliditätsrente zu Der Ausstattungsbeitrag entspricht der, Bei-
bemessen sein, die ihm gebührt hätte. tragserstattung des geltenden Rechtes. Er 

InfoJge dieser Regelung wird sich der zweite ist mit 4 v. H. der normalen Bemessungs­
Satz dieses Absatzes für Witwen, die am grundlage des § 238 für jeden anrechenbaren 
Stichtag das 40. Lebensjahr vollendet haben, Bei~ragsmonat (nicht Versicherungsmonat) 
nur in Fällcn auswirken, in denen ein In- festgesetzt. Mit Rücksicht darauf, daß der 
validitätsrentner oder ein aktiver Versicherter Beitragssatz bis 1949 niedriger als 10 ·v. H. 
stirbt, der trotz des Zuschlages nach §261 war und die' Beitragserstattung von der 
Abs. 4 nicht eine Invaliditätsrente von 50 v. H. Bemessungsgrundlage berechnet wird, die aus 
erreicht, also bei anrechenbaren Versicherungs- den letzten und daher im Regelfalle höchsten 
jahren bis zu nicht ganz 15 Versicherungs- Beitragsgrundlagen ermittelt wird, entspricht 
jahren. der Ausstattungsbeitrag dem Ausmaß nach 

Abs. 2 entspricht der einschlägigen Regelung ungefähr der Beitragserstattung nach dem 
des geltenden Recht,es (§ 1272 Abs. 4 RVO.). geltenden Recht. 

Zu §.265: 

Im versendeten Entwurf war ein Wahlrecht 
der Witwe vorgesehen, sich bei Wieder­
verheiratung mit dem dreifachen J ahres­
betrag der Rente abfertigen zu lassen oder 
die Witwenrente für den Fall der Auflösung 
der neuen Ehe vorzubehalten, wenn ihr aus 
dieser Ehe keine Versorgung anfällt. 

Zu § 269: 

In dem zur Stellungnahme versendeten 
Entwurf war nach dem Muster des früheren 
österreichischen Rechtes der Angestellten­
(Pensions)versicherung nur eine Abfindung 
für die Witwe (den Witwer) beziehungsweise' 
für die Kinder (§ 252) vorgesehen, wenn 
Hinterbliebenenrenten aus dem alleinigen 
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Grunde nicht gebühren, weii die Voraus­
setzungen für den Anspruch auf Hinter-

. bliebenenrenten (Wartezeit oder Dritteldek­
kung) nicht gegeben sind. Im übrigen kamen 
als Jeistungsberechtigt nur Personen in Be­
tracht, die ansonsten die Voraussetzungen 
für einen Hinterbliebenenrentenanspruch er­
füllen; bei der Witwenrente darf also kein 
Ausschließungsgrund im Sinne des § 258 
Abs. 2 gegeben sein und die Kinder müssen 
den Voraussetzungen des § 252 entsprechen. 

In mehreren zum versendeten Entwurf 
erstatteten Äußerungen wurde es bemängelt, 
daß die im § 46 des Reichsangestelltenver­
sicherungsgesetzes vorgesehene· Beitragser­
stattung für weibliche Versicherte, die nach 
Erfüllung der Wartezeit, ohne selbst eine 
Rente bezogen zu haben und ohne Hinter­
lassung von anspruchsberechtigten Hinter­
bliebenen gestorben sind, vom Entwurf nicht 
übernommen wurde. Mit' Rücksicht darauf, 
daß in solchen Fällen eine einmalige Leistung 
an die Hinterbliebenen unter gewissen Voraus­
setzungen gerechtfertigt erscheint, dies aber 
unter gleichen Voraussetzungen auch bei 
männlichen Versicherten zutrifft, wird nun­
mehr in der Vorlage außer für die im vorher­
gehenden Absatz erwähnten Fälle auch für die 
vorbesprochenen Fälle, und zwar für alle 
Versicherten, Männer und Frauen, eine Ab­
findung vorgesehen. Die Voraussetzungen 
sind für diese Abfindung im wesentliehen 
gleich geregelt wie seinerzeit im Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz 1938 für die Ange­
stellten(Pensions )versicherung. 

Die Abß.ndung, die in beiden Fällen eine 
Übergangsmaßnahme für die ihres Ernährers 
beraubten Hinterbliebenen darstellt, beträgt in 
den erstgenannten Fällen in der Regel das 
Sechsfache, in den zweitgenannten Fällen 
das· Dreifache der monatlichen, Bemessungs­
grundlage nach § 238. 

Die Konstruktion dieser einmaligen Leistung 
als Beitragserstattung wie im gegenwärtig 
geltenden Recht hätte dem sich durch das 

. ganze Leistungsrecht hindurchziehenden 
Grundsatz nicht entsprochen, der Bemessung 
der Leistungen nicht die während des ganzen 
Versicherungsverlaufes bestandenen Beitrags­
grundlagen, sondern nur den Durchschnitt 
der Beitragsgrundlagen in einem zeitlichen 
Ausschnitt des Versicherungsverlaufes zu-
grunde zu legen. . 

Zum Abschnitt III (§§ 270 bis 274): 
Pensionsversicherung der Angestellten. 

Zu den §§ 270 bis 274: 

Mit Rücksicht auf die weitgehende An­
gleichung des Leistungsrechtes der ,Pensions-
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versicherung der Arbeiter und desjenigen der 
Pensionsversicherung der Angestellten genügt 
es, für alle Leistungen der Pensionsversicherung 
der Angestellten mit Ausnahme der Berufs­
unfähigkeitsrente auf die einschlägigen Be­
stimmungen für die Pensionsversicherung der 
Arbeiter im vorhet:gehenden Abschnitt zu 
verweisen. Dies geschieht im § 270. 

Während im § 271 die Berufsunfähigkeits­
rente für ähnliche Fälle wie die Invaliditäts­
rente aus der Perisionsversicherung der Ar­
beiter vorgesehen ist, wird sie nach § 272 
- wie bisher das Ruhegeld (vgl. § 397 
RAVG.) - auch an Versicherte, die das. 
60. Lebensjahr vollendet und seit mindestens 
einem Jahr ununterbrochen arbeitslos sind, 
für die Dauer der Arbeitslosigkeit gewährt. 

Der im § 273 vorgesehene Begriff der 
Berufsunfähigkeit . ist dem des gelt~nden 
Rechtes gleich. 

Nach § 274 gelten für die Bemessung der 
Berufsunfähigkeitsrente und die Gewährung 
von Zuschüssen zu ihr die für die Invaliditäts" 
rente der Pensionsversicherung der Arbeiter 
getroffenen Bestimmungen entsprechend. 

Zum Abschnitt IV (§§ 275 bis . 291): 
Knappschaftliche Pensionsversicherung. 

Zu § 275: 

Die Anspruchsvorraussetzungen für den 
Knappschaftssold sind im Abs. 1 gleich wie 
im gegenwärtigen Recht geregelt. 

Wenn im Abs.2 abweichend vom geltenden 
Recht der Knappschaftssold nicht als mit 
der Gewährung einer Rente aus dem Ver­
sicherungsfall geminderter Arbeitsfähigkeit 
wegfallend, sondern als ruhend erklärt wird, 
so war der Grund dafür der, daß er bei Wegfall 
einer solchen Rente automatisch und ohne 
besondere AntragsteIlung wieder aufleben soll. 
Dagegen soll mit dem Anfall einer sonstigen 
Altersrente der Knappschaftssold endgültig 
wegfallen. 

Zu § 276: 
Außer mit der Vollendung des 6'5., bezie­

hungsweise bei Frauen des 60. Lebensjahres 
soll die Knappschaftsaltersrente bei Männern 
auch gebühren, wenn sie nach Vollendung des 
60. Lebensjahres die besondere Wartezeit für 
den Knappschaftssold erfüllen, die 300 Monate 
an Versicherungszeiten, davon 180 Monate 
wesentlich bergmännische Arbeiten erfordert 
(Abs. 3). Männer, die so lange Zeiten schwerer 
Arbeit aufweisen, sollen schon früher in den 
Bezug_ der Altersrente gelangen. Im übrigen 
ist die Regelung für die Begründung des An­
spruches auf Knappschaftsaltersrente konform 
mit der einschlägigen Regelung für die Alters-
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rente der Pensionsversicherung der Arbeiter, 
insbesondere also auch Voraussetzung für 
den Anspruch auf Knappschaftsaltersrente, 
daß am Stichtage (§ 223 Abs. 2) nicht Ver­
sicherungspflicht in der Pensionsversicherung 
vorliegt (siehe die einschlägigen Bemerkungen 
zum § 253 Abs. 1). Nur konnte die Wartezeit 
für die Altersrente nicht als erfüllt ange­
nommen werden, wenn bis zum Anfallsalter 
für sie bloß eine Knappschaftsrente gebührte, 
da die Knappschaftsrente eine geringer be­
messene Rente ist. Aus dem gleichen Grunde 
findet von der Knappschaftsrente, die bei 

• Erreichung des Anfallsalters für die Alters­
rente gebührt, nicht ein automatischer Über­
gang auf die Knappschaftsaltersrente statt. 

Zu § 277: 
# 

Für die besondere Berufsunfähigkeit, die 
für die Gewährung der Knappschaftsrente 
vorliegen muß, übernimmt die Vorlage den 
Ausdruck "Dienstunfähigkeit" (siehe dazll die 
Ausführungen zu § 221). 

Zu § 278: 

Die Umschreibung des Begriffes der Dienst­
u.nflihigkeit deckt sich im wesentlichen mit 
dem des Begriffes der Berufsunfähigkeit im 
§ 35 des RKG. Es wurde nur der Ausdruck 
"wirtschaftlich gleichwertige Tätigkeiten", der 
vielfach in der Spruchprax:is zu eng ausgelegt 
wurde', durch den Ausdruck "nicht erheblich 
geringer entlohnte Tätigkeiten" ersetzt, wo­
durch zum Ausdruck' kommen soll, daß der 
Versicherte zum Beispiel sich auch auf Tätig­
keiten verweisen lassen muß, die mit einem 
um etwa 10 bis 15 Prozent geringeren Lohn 
ver bunden sind. 

Zu den §§ 279 und 280: 

Voraussetzungen für dessen Bezug ab­
gesehen von der AntragsteIlung - erfüllt 
haben. Aus dieser Bedingung ergibt sich 
mittelbar, daß er auch die besondere Wartezeit 
für den Knappschaftssold erfüllt haben muß 
(siehe die entsprechenden Bemerkungen bei 
§ 235 Abs. 2 und bei § 236). 

Sind im Falle des Todes des Versicherten 
die oben unter Z. '2 und 3 angeführten Voraus­
setzungen gegeben, so steht nach Abs. 2 der 
Anspruch auf das Bergmannstre.p.egeld be­
stimmten Angehörigen des Versicherten zu. 

Zu § 282: 

Für den Anspruch auf Hinterbliebenenrenten 
gelten die einschlägigen Vorschriften der Pen­
sionsversicherung der Arbeiter. Die einfache 
Witwenrente des geltenden Rechtes der knapp­
schaftlichen Rentenversicherung ist also nicht 
mehr vorgesehen. Es ist nicht einzusehen, 
warum die Witwe eines Bergma.nnes, solange 
sie nicht gewisse strengere Voraussetzungen 
erfüllt, nur diese recht unzulängliche - von 
der Knappschaftsrente abgeleitete - Witwen­
rente bekommen soll, während bei den son­
stigen Arbeitern eine vollwertige Witwenrente 
ohne jede besondere Voraussetzung gewährt 
wird. Es wird daher nur eine Witwenrente 
vorgesehen, die von der Knappschaftsvoll­
(alters)rente zu bemessen ist. 

Zu § 283: 

Der Knappschaftssold, der ebenfalls wie die 
Knappschaftsrente zumeist neben Erwerbs­
tätigkeit gewährt wird, ist in ungefähr gleicher 
Höhe wie nach geltendem Recht (einschließlich 
des Zuschlages nach dem Sozialversicherungs­
Anpassungsgesetz 1951) festgesetzt. 

Zu § 284: 

Die· Regelung stimmt im wesentlichen mit Von dem Rentenschema des bisherigen 
der für die InvaIiditätsrente der Invaliden-' Rechtes, das für die Knappschaftsvoll(alters)­
versicherung überein. rente nur Steigerungsbeträge, ergänzt durch 

Zu § 281: 

Die einmalige Leistung des Bergmanns­
treuegeldes erfordert das Vorliegen folgender 
Voraussetzungen: 

1. Dem Versicherten muß die Knappschafts­
rente oder Knappschaftsvoll(alters)rente an­
gefallen sein. 

2. Er muß im Zeitpunkt des Anfalles der 
Knappschaftsrente oder Knappschaftsvoll­
(alters)rente mindestens ein volles Jahr eine 
nach Vollendung des 50. Lebensjahres zurück­
gelegte Hauer- oder ihr gleichzuhaltende 
Tätigkeit aufzuweisen haben. 

3.Er muß während dieses Jahres Knapp­
schaftssold bezogen haben oder doch die 

einen Mindest- und einen Höchstbetrag der 
Rente vorsieht, wird abgegangen. Dieses 
S.chema krankt an dem Nachteil, daß ein 
Ansteigen der Rente nur in einer verhältnis­
mäßig engen Zone desVersicherungsverlaufes 
stattfindet, da der Mindest- und der Höchst­
betrag der Rente die Auswirkung der Stei­
gerungsbeträge sehr einschränkt. Demgegen­
über steigt die Rente nach dem in der Vorlage 
vorgeschlagenen Schema vom Zeitpunkt. an, 
wo überhaupt eine Rente anfallen kann, 
kontinuierlich an. Die Funktion des Mindest­
betrages der Rente übernimmt der Grund­
betrag, der ebenso wie in den übrigen Zweigen 
der P.ensionsversicherung mit 30 v. H. der 
Bemessungsgrundlage festgesetzt ist (Abs. 2). 
Zu diesem Grundbetrag kommt bei der 
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Knappschaftsvollrente wie bei der Invalidi­
tätsrente aus der Pensionsversicherung der 
Arbeiter (§ 261 Abs. 4) und auch bei der 
Berufsunfähigkeitsrente aus der Pensionsver­
sicherung der Angestellten (§ 274) ein Zuschlag 
bis zu 10 v. H. der Bemessungsgrundlage, die 
für den Grundbetrag maßgebend ist; durch 
diesen Zuschlag darf sich jedoch die Knapp­
schaftsvollrente bis auf 56 v.' H. der Be­
messungsgrundlage - und nicht nur wie in 
den beiden anderen Zweigen auf 50 v. H. der 
Bemessungsgrundlage" - erhöhen. Diese Er­
höhung der Begrenzung mußte mit Rücksicht 
auf das um durchschnittlich um etwas mehr 
als 10 v. H. höherwertige Schema der knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung vorgenom­
men werden. Die Steigerungsbeträge (Abs. 3) 
sind wie bei der Irivaliditäts(alters)rente der 
Pensionsversicherung der Arbeiter von 120 
zu 120 Versicherungsmonaten gestaffelt, jedoch 
bis zu 30 Versicherungsjahren mit höheren 
Sätzen bemessen. 

Als Knappschaftsvollrente gebührt 

nach 10 VerslCherungsJahren 49 v. H. grundlage (ein-
.' .' } der Bemessungs-

" 15 " 55 v. H. schließlich des 
20' 56 H Zuschlages zum 

" " v.. Grundbetrag ) 
" 30 ' 65 v. H. ,} der Beme~ungs. 
" 40 80 v. H. '. grundlage 

und sodann 

für jedes weitere Versicherungsjahr 1·5 v. H. 
der Bemessungsgrundlage, höchstens jedoch 
nach~ Abs. 5 87·5 v. H. der Bemessungs-

. grundlage. 

Als Knappschaftsaltersrente gebühren 

nach 15 Versicherungsjahren ... 40 v. H. 
" 20 " 51 v. H. 
" 30 " 65 v. H. 
" 40 " 80 v. H. 

der Bemessungsgrundlage und für jedes weitere 
Versicherungsjahr 1·5 v. H., höchstens jedoch 
nach Abs. 5 87'5 v. H. der Bemessungs­
grundlage. 

Dieses Schema ist also in Berücksichtigung 
der Gefährlichkeit und Schwere der von den 
knappschaftlichen Versicherten im allgemeinen 
zu leistenden Arbeiten höherwertig als das der 
Pensions versicherung der Arbeiter und der 
Pensions versicherung dei- 'Angestellten. Es 
ergibt bei gleicher Versicherungszeit und 
gleicher Bemessungsgrundlage eine im Durch­
schnitt um etwas mehr als 10 v. H. höhere 
Rente. 

Zu dieser so errechneten Rente kommt noch 
der Leistungszuschlag für wesentlich berg­
männische Tätigkeit oder ihr gleichzuhaltende 
Tätigkeit (Ab s. 6). Dieser Leistungszuschlag 
setzt aber abweichend vom gegenwärtigen 

91 

Recht nicht erst mit dem 11. Jahr der er­
forderlichen qualifizierten Tätigkeit, sondern 
schon mit dem ersten Jahr dieser Tätigkeit ein. 
Ferner gebührt er - wie 'schon erwähnt, 
ebenfalls abweichend vom geltenden Recht -
bei wesentlich bergmännischer Tätigkeit, bis­
her nur bei Hauertätigkeit unter Tage. 

Die Bemessung des Leistungszuschlages in 
Hundertteilen der Bemessungsgrundlage be­
deutet gegenüber dem geltenden Recht, wonach 
der Leistungszuschlag mit absoluten Beträgen 
bemessen' ist, eine Verbesserung der Leistung 
für die überwiegende Mehrzahl der in Betracht 
kommenden Fälle. Beispielsweise ergibt sich 
für eine 30jährige Dauer der wesentlich 
bergmännischen Tätigkeit nach dem neuen 
Recht für alle Bemessungsgrundlagen von mehr 
als 1060 S monatlich ein höherer Leistungs­
zuschlag. 

Zu § 285: 

Die Knappschaftsrente besteht aus den­
selben Bestandteilen wie die Knappschafts­
(alters)vollrente, jedoch sind die Hundertsätze 
sowohl für den Grundbetrag, wie auch für den 
Steigerungsbetrag und den Leistungszuschlag 
nur halb so hoch wie für die Knappschafts­
vollrente. Kinderzuschüsse und Hilflosen­
zuschuß werden zur Knappschaftsrente nicht 
gewährt (siehe die §§ 286 und 287). Die 
Knappschaftsrente ist eine Leistung, die nicht 
so strenge Voraussetzungen hat, daß nicht 
daneben eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wer­
den könnte und auch· fast regelmäßig aus­
geübt wird. Wenngleich die Knappschafts­
rente nach der Vorlage unter sonst gleichen 
Verhältnissen nur die Hälfte der Knappschafts­
vollrente - nach dem geltenden Recht jedoch 
fünf Achtel derselben - ergibt, liegt hierin 
keine absolute Verschlechterung der Leistung, 
da in der Regel die Bemessungsgrundlage für 
die Knappschaftsvollrente nach dem neuen 
Recht wesentlich größer sein wird als das 
durchschnittliche Entgelt, das gegenwärtig 
der Bemessung dieser Rente zugrunde zu 
legen ist. 

Zu den §§ 286 und 287: 
Für den Kinder- und Hilflosenzuschuß zur 

Knappschaftsalters(voll)rente gilt hinsichtlich 
Gebührlichkeitund Bemessung das gleiche wie 
in der Invalidenversicherung; der Leistungs­
zuschlag ;vitd aber bei der Bemessung des 
Hilflosenzuschusses nicht berücksichtigt. 

Zu § 288: 
. Das Bergmannstreuegeld wird nicht mehr, 

wie bisher, nach den beiden ersten und den 
folgenden Jahren differenziert, . Yielmehr mit 
dem einheitlichen Betrage von 3000 S fest-
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gesetzt und mit 30.000 S insgesamt maximiert. 
Da das . Bergmannstreuegeld nur für Jahre 
gegeben wird, während derer Knappschaftssold 
bezogen wurde oder hätte bezogen werden 
können, Knappschaftssold aber nur gezahlt 
wird, wenn weder Knappschaftsrente noch 
Knappschaftsvoll(alters)rente gebührt ~§275 
Abs. 2), bleibt es bei der einschlägigen Regelung 
des geltenden Rechtes, daß Zeiten, während 
derer die letztgenannten Leistungen gebührten, 
bei der Bemessung. des Bergmannstreuegeldes 
nicht berücksichtigt werden. . 

Zu § 289: 

Bei der hier angeordneten entsprechenden 
Anwendung der Bestimmungen über das Aus­
maß der Hinterbliebenenrenten aus der Pen­
sionsversicherung der Arbeiter war darauf 
Bedacht zu nehmen, daß 

l. das Höchstausmaß der Hinterbliebenen­
renten sich selbstverständlich nach der im 
einzelnen Falle in Betracht kommenden Knapp­
schaftsvoll(alters)rente zu richten hat (§ 289 
Z. I) und daß 

2. das Rentenschema der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung im Durchschnitt zirka 
10 v. H. höherwertiger ist als das der~Pensions­
versicherung der Arbeiter, daß daher aiIch der 
Mindestbetrag der Witwenrente mit einem 
entsprechend höheren Hundertsatz (28 v. H.) 
anzusetzen ist (§ 289 Z. 2). 

Zu § 290: 

Der Ausstattungsbeitrag, für den im übrigen 
die gleichen Vorschriften wie für den Aus~ 
stattungsbeitrag in der Pensionsversicherung 
der Arbeiter gelten, ist mit Rücksicht auf den 
höheren Beitragssatz in der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung an Stelle von 4 mit 5 v. H. 
der Bemessungsgrundlage nach § 238 fest­
gesetzt. 

ZU?I Abschnitt V (§§ 292 bis 299): Aus­
gIelchszuIage zu Renten aus der Pensions­

versicherung. 
. Das bisherige Recht hatte für die Renten aus 

eigener Pensionsversicherung und für die 
Hinterbliebenenrenten Mindestbeträge fest-
gesetzt. Sie betrugen . 

für qie Invalidenrente (Altersfü-rsorge­
rente), das Ruhegeld (Alters­
fürsorgerente) und die Knapp-
schaftsvollrente ................. 411 S 

für die Witwen(Witwer)rente aus der 
Invaliden- und Angestelltenver-
sicherung ................. _...... 233 S 

für die Witwenvollrente aus der 
knappschaftlichen Rentenversiche-
rung .. , ................. ; ........ 251 S 

und . für die Waisenrenten aus der 
Rentenversicherung. . . . . . . . . . . . .. 217 S; 

von denen aber wegen des Anspruches auf 
Kinderbeihilfe 147 S gemäß § 5 des Renten­
bemessungiJgesetzes ruhen. Zu diesen Mindest­
sätzen trat noch die Wohnungsbeihilfe. 

Die Vorlage sieht für die nach seinen 
Bestimmungen zuerkannten Renten solche 
Mindestbeträge für die Renten nicht mehr vor, 
da Mindestrenten mit dem Versicherungs­
gedanken nicht in Einklang stehen. 

An ihrer Stelle soll nach § 292 Abs. I die 
Einrichtung der Ausgleichszulage treten, die 
zu Renten aus der Pensionsversicherung tritt, 
wenn das Gesamteinkommen des Rentners 
- und der im Richtsatz berücksichtigten 
Angehörigen - den Richtsatz nicht erreicht. 

Nach § 292 Abs. 2 ist das Gesamtein­
kommen eines Rentenberechtigten nach den, 
bei Bemessung einer Fürsorgeunterstützung 
nach den Vorschriften über die öffentliche 
Fürsorge anzuwendenden Vorschriften zu be­
rechnen, wobei, wenn der Richtsatz mit 
Rücksicht auf Angehörige eine Erhöhung 
erfährt (siehe § 292 Abs. 3 lit. a), auch die 
Einkommen dieser Angehörigen miteinzube­
zieh~n sind. Jedenfalls bleibt aber kraft Abs. 2 
Schlußsatz die Wohnungsbeihilfe außer Be­
tracht, die auch in die Mindestsätze des 
bisher geltenden Rechtes nicht einbezogen 
war. :per Richtsatz beträgt nach § 292 Abs. 3 

für Rentenberechtigte aus eigener Pensions-
(Renten)versicherung 500 S und erhöht sich 
für die Ehegattin und für jedes Kind, für 
das Anspruch auf Kinderzuschuß besteht, 
um je 100 S, 

für Berechtigte auf Witwenrente ... ;. 400 .S, 
für Berechtigte auf einfache Waisen-

rente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 S, 
für Berechtigte auf Doppelwaisen-

rente ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 S. 

Nach Abs. 3 und 4 des § 292 greifen hinsicht­
lich der Gewährung der Ausgleichszulage zwei 
Einschränkungen Platz, nämlich 

1. daß nur der höchste in Betracht kommende 
Richtsatz anzuwenden ist und nur zur höchsten 
Rente eine Ausgleichszulage gebührt, wenn 
ein Rentenberechtigter Anspruch auf mehrere 
Renten aus der Pensionsversicherung oder 
bisherigen Rentenversicherung hat, und daß 

2. ein Rentenberechtigter, der nach Abs. 2 
bei der Bemessung des Richtsatzes eines 
anderen Rentenberechtigten berücksichtigt ist, 
keinen Anspruch auf Ausgleichszulage haben 
soll. 

Durch die im obigen P. I angeführte Be­
stimmung des § 292 Abs. 4 soll verhindert 
werden, daß eine Person, die zwei R,enten 
aus der Pensionsversicherung hat, zum Beispiel 
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eine Rente aus eigener Versicherung und 
eine Witwenrente, zwei Ausgleichszulagen be~ 
kommt und so zu einem höheren Bezug als 
den für sie bestimmten Richtsatz gelangt. 
Außerdem wird durch diese Bestimmung 
klargestellt, daß in' solchen Fällen nur der 
höchste in Betracht kommende Richtsatz 
anzuwenden ist und zu welcher von mehreren 
Renten die Ausgleichszulage gebührt, was für 
den Versicherungsträger wichtig ist. Nach P. 2 
wird verhindert, daß durch die Ausgleichs­
zulage innerhalb einer Familie ein über den 
ohnehin nach der Größe des Familienstandes 
bemessenen Richtsatzes hinausgehender Bezug 
entsteht. 

Nach § 293 ist die Ausgleichszulage, so­
weit in der Vorlage nichts anderes bestimmt 
ist, als Bestandteil der Rente anzusehen und 
auch für ihre Feststellung das für die Fest­
stellung von Renten vorgesehene Verfahren 
anzuwenden. ,Die Ausgleichszulage ist also 
grundsätzlich als Leistung aus der Sozial­
versicherung konstruiert .. Abweichungen von 
diesem Grundsatz ergeben sich unter anderem 
daraus, 

1. daß bei Anwendung der Ruhensbestim­
mungen der §§ 90 bis 96 die Ausgleichszulage 
nach § 295 außer Betracht zu lassen ist, 

2. daß für die Neufeststellung der Aus­
gleichszulage im § 296 besondere Bestimmungen 
getroffen sind und 

3. daß endlich der Fürsorgeträger bei Fest­
stellung des Gesamteinkommens als ortsnahe 
Stelle nach § 297 erster Satz Verwaltungshilfe 
zu leisten hat, 

4. daß, die Ausgleichszulage nach § 299 
- abgesehen von der Übergangszeit bis 1960 
und von dem Ausnahmefall des § 299 Abs. 3-
zur Gänze vom Fürsorgeverband zu tragen ist, 
weshalb auch dem Fürsorgeträger nach § 297 
zweiter Satz ParteisteIlung eingeräumt wird. 

§ 294 setzt fest, daß die Ausgleichszulage mit 
dem Betrage gebührt, um den das Gesamt­
einkommen den Richtsatz unterschreitet. 

Bei Anwendung der Ruhensbestimmungen 
ist nach § 295 die Ausgleichszulage nicht 
heranzuziehen. Inwieweit die Rente ruht, 
ist also ohne Heranziehung der Ausgleichs­
zulage festzustellen. Ruht ein Teil der Rente 
ohne die Ausgleichszulage wegen des Zu­
sammentreffens mit einer anderen Rente aus 
der Pensionsversicherung, mit einer' Rente 
aus der Unfallversicherung oder mit einem 
Ruhe(Versorgungs)genuß aus einem pensions­
versicherungsfreien Dienstverhältnis zu einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstgeber, so kann 
dies zur Folge haben, daß entweder erst 
eine Ausgleichszulage zustandekommt oder 
daß sie dem Betrag nach höher ist, als sie 
ohne die Ruhensbestimmung wäre. Soweit 
nun eine solche Auswirkung auf die Ausgleichs-
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zulage durch einen Bezug, der nicht aus der 
Sozialversicherung herrührt, also durch einen 
Ruhe(Versorgungs)genuß herbeigeführt wird, 
soll nach § 299 Abs. 3 diese Auswirkung 
nicht zu Lasten des Fürsorgeträgers gehen. 
Insoweit hat also der Pensionsversicherungs­
träger die Ausgleichszulage selbst zu tragen. 
Es soll sohin wegen dieses Ruhensgrundes 
nicht der Pensionsversicherungsträger zu­
gunsten des Fürsorgeträgers entlastet werden. 
Aus der Regelung des § 295 ergibt sich im 
übrigen, daß bei Rentenberechtigten, die 
eine Ausgleichszulage erhalten, die Ruhens­
bestimmungen sich nur dadurch auswirken, daß 
ein Teilbetrag der eigentlichen Rente aus dieser 
auf die Ausgleichszulage verschoben wird. 
Derartige Rentenberechtigte erfahren somit 
durch die Ruhensbestimmungen keine Einbuße 
an ihrem Gesamtrentenbezug. 

Durch § 296 erster Satz wird vorgesorgt, 
daß schon durch den Rentenantrag das 
Verfahren zur Feststellung der Ausgleichs­
zulage ausgelöst wird, es also hiezu keines 
besonderen Antrages bedarf. Die Neufest­
stellung der Ausgleichszulage, die übrigens 
nach dem zweiten Satz dieses Paragraphen 
nur vorzunehmen ist, wenn der Tatbestand sich 
so geändert hat, daß eine Ausgleichszulage 
wegfallen oder anfallen oder sich um 50 S 
ändern würde, ist auf Antrag oder von Amts 
wegen vorzunehmen. 

Zu den §§ 297 und 298 siehe die Bemerkungen 
zu § 293. 

§ 299 regelt die Tragung des Aufwandes 
für die Ausgleiche. Grundsätzlich soll die 
Ausgleichszulage aus Fürsorgemittelngetragen -
werden. Hienach käme der endgültige Pflicht­
fürsorgeverband, der für den Empfänger der 
Ausgleichszulage zuständig ist oder wäre, 
zur Tragung der Ausgleichszulage in Betracht. 
Es mußte jedoch darauf Bedacht genommen 
werden, daß hieraus eine über die Leistungs­
fähigkeit eines Fürsorgeverbandes hinaus­
gehende Belastung entstehen kann, wenn 
sich in dem Sprengel eines finanzschwachen 
Fürsorgeverbandes besonders viele Rentner 
niedergelassen haben. Es mußte daher für 
einen Ausgleich dieser Belastung innerhalb 
der Fürsorgeverbände eines Landes vorgesorgt 
werden. 

Es wird daher - übrigens auch aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung - im § 299 
Abs. I bestimmt, daß zunächst das Land, 
in dem der für den Empfänger der Ausgleichs­
zulage zuständige endgültig. verpflichtete Für­
sorgeträger seinen Sitz hat, die Ausgleichs­
zulage zu ersetzen hat, soweit nicht in den 
Abs. 2 und 3 hinsichtlich der Tragung der 
Ausgleichszulage etwas anderes bestimmt ist. 
Nach § 299 Abs. 2 übernimmt nämlich der 
Bund - zur Erleichterung der Belastung 
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der Fürsorgeverbände - ein Viertel der I 1. Entsprechend den von mehreren Stellen 
Ausgleichszu.lage zur Tr~gung. Nach § 299 (auch .von Versicherungstr~gern) vorge?racli.­
Abs. 3 greift ferner dIe Ausnahme Platz, ten Emwendungen wurde 1m § 300 die Er­
daß der Träger der Pensionsversicherung mächtigimg zu allgemeinen 'Maßnahmen zur 
eine Ausgleichszulage zu tragen hat, soweit Hebung der gesundheitlichen Verhältnisse der 
sie durch Anwendung der Ruhensbestimmung Versicherten als. eine Aufgabe des allgemeinen 
des § 93 zustandekommt (über den Grund Gesundheitswesens, zu der die Pensionsver­
dieser Bestimmung siche die Ausführungen sicherungsträger nicht b~rufen sind, weg-
zu § 295). gelassen. 

Das Land hat sodann nach § 290 Abs. 4 2. Im § 301 Abs. 3 wurden' auch die Kranken-
den Aufwand für Ausglcichszulagen, den si~ anstalten als eine Einrichtung, in der Heil­
nach Abs. 1 ersetzt hat, auf die Fürsorge- verfahren durchgeführt werden können, auf­
verbände des Landes im Verhältnis der Finanz- gezählt, da besonders in Tuberkulosefällen 
kraft der den einzelnen Fürsorgeverbänden vielfach die Einweisung in Krankenanstalten 
angehörenden Gemeinden aufzuteilen. erfolgt. 

Schließlich wird zu diesem Abschnitt be- 3. § 302 Abs. 1 w)lrde an die Regelung 
merkt, . daß dessen Bestimmungen nach den für die entsprechenden Leistungen der Kran­
übergangsvorschriften des § 522 . Abs. 3 kenversicherung angepaßt. 
und Abs. 4 auch auf die noch unter Anwendung 4. § 303 wurde zur Sicherstellung eines ein­
der Bestimmungen des bisherigen Rechtes heitlichen Vorganges bei allen Versicherungs­
zuerkannten Renten anzuwenden sind. Dies trägern und weil der Verfassungsdienst des 
mußte schon deswegen geschehen, weil die Bundeskanzleramtes gegen die im versendeten 
Richtsätze, wie sie im § 292 Abs. 3 bestimmt Entwurf vorgesehene uneingeschränkte Er­
sind, höher liegen als die bisherigen Mindest- mächtigung der Versicherungsträger, nach 
sätze der Renten und sohin ansonsten die ilirem Belieben hinsichtlich der Rente zu 
Altrentner hinsichtlich der Existenzsicherung verfügen, Einspruch erhoben hat, die bindende" 
schlechter behandelt. wären als die Neu- Regelung getroffen, daß die Rente während 
rentner. eines Heilverfahrens nicht berührt, dagegen 

Familien- und Taggeld an Rentner nicht 

Zum Abschnitt VI (§§ 300 bis 307): gewährt wird. 
Gesundheitsfürsorge. 

Zu den §§ 300 bis 307: 

Die Regelung schließt sich im allgemeinen 
der gegenwärtig geltenden Regelung für das 
Heilverfahren an. Besonders zu erwähnen ist: 

1. Heilverfahren wegen Tuberkulose soll 
auch Angehörigen des Versicherten und ande­
ren in seinem Haushalt lebenden Personen 
gewährt werden, wenn hiedurch eine Gefähr­
dung des Versicherten abgewendet oder ver­
hindert wird (§ 301 Abs. 2). 

2. Im § 306 wird die Versicherungsanstalt 
des österreichischen Bergbaues ermächtigt, 
Mittel für eine besondere Gesundheitsfürsorge 
aufzuwenden, um den gesundheitlichen Ge­
fahrender bergmännischen Arbeit zu be. 
gegnen. Die näheren Bestimmungen erlassen 
der Vorstand und überwachungsausschuß des 
Versicherungsträgers mit Zustimmung des 
Ministeriums. Hiemit ist di!; gesetzliche Grund­
lage gegeben, in gewissen Grenzen .die Maß­
nahmen, die im Abschnitt II der Verordnung 
über den weiteren Ausbau der Knappschaft. 
lichen Versicherung vom 19. Mai 1941, 
DRGBl. I S. 287, eingeführt wurden, auf­
rechterhalten zu können. 

Gegenüber dem versendeten Entwurf wurden 
im übrigen folgende Änderungen in diesem Ab­
schnitt vorgenommen: 

Zum Abschnitt VII (§§ 308 bis 313): Aufnahme 
in ein pensionsversicherungsfreies Dienstver­
hältnis und Ausscheiden aus einem solchen. 

1m Abschnitt VII (§§ 308 bis 313) werden 
die Übertritte aus einem pensionsversicherungs­
pflichtigen Dienstverhältnis in ein pensions­
versicherungsfreies Dienstverhältnis und um­
gekehrt aus einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis in ein pensionsversicherungs­
pflichtiges Dienstverhältnis geregelt. Die Rege­
lung folgt dem Grundgedanken der einschlä­
gigen Regelung des § 71 des GSVG. 1938, 
weicht jedoch im einzelnen verschiedentlich 
von dieser Regelung ab. 

Zu § 308: 

Die Regelung für den übertritt aus einem 
pensionsversicherungspflichtigen Dienstver­
hältnis in ein Dienstverhältnis, in dem der 
Dienstnehmer nach einer der im Abs. 2 an­
geführten Bestimmungen nicht der Pensions­
versicherung unterliegt, beruht auf dem Ge­
danken, daß der Dienstgeber; wenn er von 
den in der Versicherung erworbenen an­
rechenbaren Versicherungsmonate gewisse in 
lit. abis c' näher bezeichnete Versicherungs­
monate für die Begründung des Anspruches 
auf einen Ruhe(Versorgungs)genuß und dessen 
Ausmaß anrechnet, für diese Versicherungs-
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monate einen Überweisungsbetrag auf seinen 
Antrag erhält und daß dem Versicherten, 
wenn sonach der Überweisungs betrag geleistet 
wird, auf jeden Fall die Beträge, die auf vom 
Dienstgeber nicht angerechnete Beitragsmonate 
entfallen, . zurückgezahlt werden. Damit wird 
dem sowohl von den öffentlich-rechtlichen 
Dienstgebern wie auch von den Gewerk­
schaften der öffentlichen Bediensteten ver­
tretenen' Standpunkt Rechnung getragen, daß 
ein gänzliches Ausscheiden des in das pen­
sionsversicherungsfreie Dienstverhältnis über­
getretenen Bediensteten aus der Versicherung 
Platz greifen soll. 

95 

mäßig vor dem 18. Lebensjahr liegen, also für. 
eine Anrechnung im öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis von vornherein nicht in 
Betracht kommen, Hochschulzeiten aber auf 
jeden Fall, auch ·wenn kein Überweisungs­
betrag geleistet wird,· angerechnet werden. 

Als Überweisungsbetrag werden für jeden 
sonach für die Pensionsversorgung bedingt 
oder unbedingt angerechneten Beitragsmonat 
7 v. H. und für jeden angerechneten Ersatz­
monat 1 v. H. der Bemessungsgrundlage nach 
§ 238 geleistet. Für Ersatzmonate ist des­
wegen ein niedrigerer Überweisungsbetrag vor­
gesehen, weil der Versicherungsträger für 

Im einzelnen ist zu der getroffenen Regelung sie keine Beiträge erhalten hat. Bei der Fest-.· 
folgendes zu bemerken: setzung des Überweisungsbetrages für die 

Beitragsmonate mußte darauf Rücksicht ge-
N~ch Ab~. llit. a b~s c m:uß der ~ienstgeber, nommen werden, daß der Versicherungsträger 

damIt er mIt Erfol~ emen ÜberweisungS?etrag. bis zur Aufnahme in das pensionsversicherungs­
verlangen kann, dIe anrechenbaren BeItrags- freie Dienstverhältnis .das Versicherungsrisiko 
monate der Pflichtversicherung und die an- getragen hat' r 

rechenbaren ,Ersatzmonate nach § 229 (die . . .. " ,. 
sogenannten Vordienstzeiten), während der . Na?h vo~stehe~denAusfuhrungen uber~bs. I 
der Versicherte bei öfferitlich-rechtlichen smd 1m :tJberweIsungsbetrag .an den. DIenst­
Dienstgebern - also nicht nur bei dem geber BeItragsmonate der Pflwhtversicherung 
betreffenden Dienstgeber selbst, sondern auch und Ersat~mona~e vor .. de.m .vollendeten 
bei anderen öffentlich-rechtlichen Dienst- 1~, LebensJahr. mcht berucksl~htlgt. , ~e~ner 
geber - besch"ft'gt ar ab d mollendet smd auch Beitragsmonate der freIWilligen 

n a 1 w, e v en p' . h d B 't " H "h 
18. Lebensjahr, soweit er aber bei privaten en~lOnsversw ~rung un" e.I ra?e zur . 0 e.~-
Dienstgebern beschäftigt war, ab dem voll- v~rslChe.rung mcht beruckslC~tlgt. pIe fur 
endeten 25. Lebensjahr voll, wenn aber dIe BeItrag~m.o~ate der. PfllChtverslC~erung 
während dieser Versicherungsmonate Teil- un~ ~er freIwill~~en V~rs.~cherung ge~~Isteten 
beschäftigung vorlag, zu dem e;ntsprechenden ~eltrage u.nd Ie BeItrage zur Hoherver­
Teil für seine Pensionsversorgung anrechnen. s~cherung smd nun nach Abs .. 3 an den Ver­
Er muß ferner Ersatzmonate nach § 228 sI?herten, und zwar automatIsch, soba:Id der 
Abs. 1 Z. 1 und 4 und § 227 Abs. 2, das sind Dwnstgeber den Antrag au! den ÜberweIsungs­
also die Kriegsdienste und Dienstpflichtzeiten bet:ag gestell~ hat, . zuruckzue~~tatten.. E~ 
sowie die Verschleppungszeiten wenn vor diesen bleIben also beIm VerslClierungstrager kemerleI 
eine Beschäftigung bei einem 'öffentlich-recht- ~eiträge. stehen, die für den Versicherten an 
lichen Dienstgeber bestand, ab dem vollendeten Ihn geleIstet wurden. 
18. Lebensjahr, sonst von dem vollendeten Abs. 4 bestimmt, daß als Stichtag für die 
25. Lebensjahr voll für seine Pensionsversor- Feststellung der Anrechenbarkeit der Ver­
gung anrechnen .. Endlich muß er die an- sicherungsmonate der im § 11 Abs. 5 an­
rechenbaren Beitragsmonate der Pflichtver- gegebene Tag zu gelten hat. 
sicherung und Ersatzmonate der oben an-
gegebenen Art, die. zwischen dem vollendeten Zu § 309: 
18. und 25. Leoensjahr liegen und nicht Abs. 2 sieht - konform der einschlägigen 
schon nach vorstehendem angerechnet werden, Regelung bei der Gewährung von Leistungen 
bedingt für den Fall der Versetzung in den auf Grund eines gemischten Versicherungs­
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit oder des verlaufes - vor, daß dem leistungszuständigen 
Todes, wenn also ein Rrihe(Versorgungs)genuß Versicherungsträger· die an den Dienstgeber 
vor Erreichen der Vollpension anfällt, für und Dienstnehmer überwiesenen Beträge, so­
seine Pensionsversorgung anrechnen. weit sie auf bei anderen Pensionsversicher-

Mit .diesen Zeiten, die der Dienstgeber an- ungsträgern erworbene Versicherungszeiten 
rechnen muß, sind alle Beitragsmonate der entfallen, von diesen ersetzt werden. 
Pflichtversicherung und alle Ersatzmonate, 

, Zu § 310: ' mit Ausnahme der auf Schulzeiten gegründeten ' 
(§227 Z. 1 und § 228 Abs. 1 Z. 3), erfaßt, 
sofern' sie nach dem 18. Lebensjahre liegen. 
Die Schulzeiten wurden nicht einbezogen, weil 
sie mit Ausnahme der Hochschulzeiten regel-

Nach diesem Paragraphen erlöschen alle An­
sprüche und Anwartschaften, die aus den 
Versicherungs monaten erhoben werden kön­
nen, die im Überweisungsbetrag oder in den 
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rückerstatteten Beiträgen berücksichtigt sind. 
Der Versicherte gilt also aus allen diesen 
Anwa~tschaften und Ansprüchen entfei'tigt. 

Zu § 311: 

Nach den bisherigen Vorschriften waren für 
einen Dienstnehmer beim Ausscheiden aus 
einem pensionsversicherungsfreien Dienstver­
hältnis für die Zeit des Dienstverhältnisses, in 
der der Dienstnehmer sonst versicherungs­
pflichtig gewesen wäre, Beiträge nach dem 
jeweiligen Lohn n.achzuentrichten, wenn beim 
Ausscheiden keine Versorgungsleistung anfiel. 
An Stelle dieser Beitragsnachentrichtung tritt 

. 'nun nach § 297 Abs. 1 --'- vorbehaltlich der 
Bestimmung des Abs. 3 - die Leistung eines 
Überweisungsbetrages an den Versicherungs­
träger, der für das aufgelöste Dienstverhältnis 
zuständig gewesen wäre. Dieser Überweisungs­
betrag wird mit 7 v. H. des auf den letzten 
Monat des pensionsversicherungsfreien Dienst­
verhältnisses entfallenden Entgeltes im Sinne 
des § 49, höchstens jedoch von dem im Zeit­
punkte des Ausscheidens für die Beitrags­
grundlage maßgebenden Höchstbetrag bemes­
sen. Der nach dem ASVG. geltende Höchst­
betrag von 3600 S konnte nicht allein heran­
gezogen werden, da die Regelung der §§ 308 
bis 313 nach § 543 Abs. 2 lit. a auf alle Fälle 
rückwirken soll, in denen die Aufnahme oder 
das Ausscheiden aus einem pensionsversiche-' 
rungsfreien Dienstverhältnis nach dem31. März 
1952 erfolgte. Der Überweisungsbetrag erhöht 
sich um einen an den Dienstgeber allenfalls 
seinerzeit bei Begründung des pensionsver­
sicherungsfreien Dienstverhältnisses auf Grund 
gesetzlicher Vorschrift empfangenen Über. 
weisungsbetrag. 

Abs. 2 sieht zur Vereinfachung der Ver­
waltung vor, daß im Falle des unmittelbaren 
Übertrittes des Dienstnehmers aus einem 
pensionsversicher1,lngsfreien Dienstverhältnis in 
ein anderes pensionsversicherungsfreies Dienst· 
verhältnis, in dem der Dienstgeber die Vor· 
aussetzungen für die Leistung eines Über­
weisungsbetrages an ihn nach § 308 erfüllt, 
der frühere Dienstgeber den Überweisungs­
betrag nach Abs. l' unmittelbar an den neuen 
Dienstgeber zu leisten hat. In solchen Fällen 
entfällt dann die Leistung eines Überweisungs. 
betrages des Versicherungsträgers an den neuen 
Dienstgeber nach § 308. 

Nach Abs. 3 ist der Dienstgeber von der 
Leistung des Überweisungsbetrages naeh Abs.1 
entbunden, wenn der Dienstnehmer entweder 
beim Ausscheiden durch Tod keine nach der 
Pensionsregelung des Dienstgebers versorgungs­
berechtigten Hinterbliebenen hinterläßt oder 
wenn der Dienstnehmer nach den Pensions­
vorschriften für seine laufenden Versorgungs-

ansprüche entfertigt wurde, das heißt den 
kapitalsmäßigen Wert dieser Versorgungs­
ansprüche erhalten hat. In diesen Fällen kann 
der Dienstnehmer jedoch innerhalb sechs 
Monaten nach dem im § 11 Abs. 5 bezeichneten 
Zeitpunkt, solange ein Versicherungsfall nicht 
eingetreten ist, den Überweisungs betrag selbst 
leisten. Ebenso kann ein nichtentfertigter 
Dienstnehmer, solange ein Versicherungsfall 
nicht eingetreten ist, innerhalb der gleichen 
Frist einen Überweisungsbetrag, den er aus 
Anlaß der Aufnahme in das pensionsver­
sicherungsfreie 'Dienstverhältnis erhalten hat, 
wie auch Beiträge, die ihm nach § 308 Abs. 3 
zurückgezahlt wurden, an den Versicherungs­
träger. rückerstatten. 

Zu § 313: 

Die im Überweisungs betrag (in der Beitrags­
rückzahlung nach § .311) berücksichtigten 
vollen Monate werden in die Pensionsver­
sicherung als Beitragsmonate übernommen. 

Zum Abschnitt VIII (§ 314): Ausscheiden 
aus der Pensionsversicherung aus Anlaß der 

übernahme des elterlichen Betriebes. 

Zu § 314: 

Nach § 8 Abs. 1 Z. 2 sind die im Betriebe 
der Eltern, Großeltern, W ahl~ oder Stiefeltern 
als Dienstnehmer oder Lehrlinge beschäftigten 
Kinder, Enkel, Wahl- oder Stiefkinder, ferner 
die im Betriebe·der Eltern, Großeltern, Wahl­
oder 'Stiefeltern beschäftigten Kinder, Enkel, 
Wahl· oder Stiefkinder, die das 17. Lebensjahr 
vollendet haben und keiner anderen Erwerbs. 
tätigkeit hauptberuflich nachgehen, 'alle diese 
soweit es sich nicht um' eine Beschäftigung 
in einem land- oder forstwirtschaftlichen oder 
gleichgestellten Betrieb (§ 27 Abs. 2) handelt, 
in der Unfall~ und Pensionsversicherung teil­
versichert. Die öffentlich-rechtlichen· Infer­
essen vertretungen der Unternehmer vo'n nicht 
landwirtschaftlichen Betrieben verlangten je­
doch, daß solchen Versicherten, wenn sie wegen 
Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätig­
keit, also nicht nur bei Übernahme des elter­
lichen Betriebes, aus der Pensionsversicherung 
ausscheiden, die Beiträge aus. der Pensions­
versicherung rückerstattet werden. Diesem 
Verlangen wird in der Vorlage insoweit Rech· 
nung getragen, als 90 v. H. der Beiträge, die für 
die auf Grund der Beschäftigung im elterlichen 
Betrieb erworbenen, bei der Aufnahme der 
selbständigen Erwerbstätigkeit anrechenbaren 
Beitragsmonate zur Pensionsversicherung ent. 
richtet wurden, rückerstattet werden, wenn 
diesen Personen nicht schon vorher ein Renten­
anspruch gemäß § 222 Abs. 1 und 2 angefallen 
ist. Die Kosten eines aus der Pensions-
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versicherung gewährten Heilverfahrens werden 
von den rückzuerstattenden Beiträgen abge­
zogen. Bekanntlich war nach der Recht­
sprechung auf Grund der. gegenwärtigen Ge­
setzeslage das als Betriebsnachfolger aus-

. ersehene .Kind jedenfalls als vcrsicherungsfrei 
anerkannt. Nach der Regelung der Vorlage 
wird zwar auch dieses Kind in die Unfall­
und Pensionsversicherung einbezogen, erhält 
aber init den oben angegebenen Beschrän­
kungen bei Aufnahme einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit die zur Pensionsversicherung 
auf Grund der Beschäftigung im elterlichen 
Betriebe gezahlten Beiträge zurück. 

Zum Fünften Teil: 

Beziehungen der Versicherungsträger (Ver­
bände) zueinander und Ersatzleistungen. 
Haftung des Dienstgebers bei Arbeitsunfällen. 

Allgemeines. 

In. diesem Teil werden geregelt 
1. die Ersatzansprüche, die sich aus den 

Beziehungen zwischen den Trägern der Kran­
kenversicherung einerseits und den Trägern 
der Unfall- und Pensionsversicherung ander­
seits dadurch ergeben, daß die Voraussctzun­
gen für Leistungsansprüche aus cin und dem­
selben Anlaß in mehreren Versicherungen 
(Kranken- und Unfallversicherung oder Kran­
ken- und Pensionsversicherung) gegeben wären 
(Abschnitt I, 1. und 2. Unterabschnitt) ; 

2. die Zusammenarbeit der Versicherungs­
träger (Verbände) miteinandcr durch, Ge­
währung gegenseitiger Verwaltungshilfe und 
durch einheitliche Festsetzung der Verpflegs­
kosten in den Einrichtungen der Versicherungs­
träger (Abschnitt I, 3. Unterabschnitt) ; 

3. dic Ersatzansprüche der Träger der. all­
gemeinen Fürsorge, die diesen gegenüber den 
Versicherungsträgern dann zustehen, wenn die 
Fürsorgeträger einen in der Sozialversicherung 
Anspruchsberechtigten aus Mitteln der all­
gemeinen Fürsorge vorläufig unterstützcn (Ab­
schnitt II); 

4. das' zivilrechtliche Schadenersatzrecht, 
soweit dieses im Zusammenhang mit der 
sozialversicherungsrechtlichen Regelung einer 
Ergänzung oder Änderung bedarf (Abschnitt 
IV). 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Fünften 
Teiles wird erläuternd bemerkt: 

Zum Abschnitt I (§§ 315 bis 322): Beziehungen 
der Versicherungsträger zueinander. 

Zu den ~§ 315 bis 319: 

Bei "einer durch einen Arbeitsunfall vcr­
ursachten Krankheit oder bei einer Berufs-

97 

krankheit eines in der Kranken- und Ullfall. 
versicherung Versicherten hat ,primär der 
Träger der Krankenversicherung die Kranken· 
behandlung und die wiederkehrenden Geld· 
leistungen der Krankenversicherung zu ge· 
währen (§ 119 der Vorlage, Zweiter Teil). Die 
Unfallheilbehandlung, die - wie auch die 
Krankenbehandlung in der Krankenver· 
sicherung - ärztliche Hilfe, Heilmittel und 
Heilbehelfe sowie allenfalls an deren Stelle 
auch Anstaltspflege (Pflege in Kranken-, Kur. 
und sonstigen Anstalten) umfaßt, sowie das 
Familien· und Taggeld aus der Unfallver. 
sicherung, sind nach § 191 der Vorlage (Dritter 
Teil) grundsätzlich erst zu gewähren,. werin und 
soweit der Versicherte die entsprechenden 
Leistungen nicht aus der Krankenversicherung 
erhält. Bezüglich der Auseinandersetzungzwi. 
schen dem Träger der Krankenversicherung 
und dem Träger der Unfallversicherung über 
die ,endgültige Tragung der Kosten der zunächst 
vom Träger der Krankenversicherung er­
brachten Leistungen enthält § 315 die An­
ordnung, daß der Träger der Krankenver. 
sicherung für die Kosten der Krankenbehand· 
lung in den ersten vier Wochen aus eigenen 
Mitteln (ohne Kostenersatz) aufzukommen hat, 
daß ihm aber bei einer länger als vier Wochen 
dauernden Krankenbehandlung vom ersten 
Tag der fünften Woche nach dem Arbeits­
unfall beziehungsweise nach dem B.eginn 
der Berufskrankheit an ein Kostenersatz aus 
den Mitteln der Unfallversicherung gebührt. 
Die gleiche Regelung gilt auch für die wieder. 
kehrenden Geldleistungen aus der Kranken­
versicherung. Bezüglich des Sterbegeldes ent­
hält § 214 Abs. 4 der Vorlage (Dritter Teil) 
die Bestünmung, daß neben dem allfälligen 
Anspruch auf Sterbegeld aus der Kranken­
versicherung gegebenenfalls noch eine Er· 
gänzungsleistung als Sterbegeld aus der Unfall· 
versicherung gewährt wird, wenn die not· 
wendigen Bestattungskosten aus dem Sterbe­
geld der Krankenversicherung nicht gedeckt 
werden können. Der Träger der Unfall­
versicherung soll aber nach der Bestimmung 
des § 315 Abs. 2 dem Träger der Kranken. 
versicherung das aus der Krankenversicherung 
gewährte Sterbegeld bis zu dem Betrag er· 
setzen, um den das nach § 214 Abs. 2 errechnete 
Sterbegeld den Betrag eines allenfalls nach §214 
Abs. 4 tatsächlich gewährten Sterbegeldes 
übersteigt. 

Die in die Vorlage auf Vorschlag des Haupt. 
verbandes der österreichischen Sozialversiche. 
rungsträger aufgenommene Regelung der Er· 
satzansprüche im Verhältnis zwische~ Kranken­
und Unfallversicherung geht von der Überlegung 
aus, daß die Leistungen der Krankenver· 
sicherung bei jeder Krankheit ohne Rücksicht 
auf die Ursache der Krankheit gebühren, daß 

7 
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aber anderseits bei einer längeren Dauer der die Einzelabrechnung wegen der geringen Zahl 
durch den Arbeitsunfall verursachten Krank- der Verrechnungsfälle zulassen kann, soll 
heit oder der Berufskrankheit die Kosten der gemäß Abs. 3 eine vierteljährliche pauschal­
Krankenbehandlung (Heilbehandlung) in· das mäßige Abgeltung der gegenseitigen Ersatz­
vom Träger der Unfallversicherung zu tragende ansprüche stattfinden. Das Nähere hierüber 
Versicherungsrisiko einzubeziehen wären. Eine haben die Versicherungsträger zu vereinbaren. 
solche Auf teilung hinsichtlich der endgültigen Den zu vereinbarenden vierteljährlichen 
Tragung der Kosten ist auch im gegenwärtig Pauschalabgeltungen sollen die unter Berück­
geltenden Recht vorgesehen, jedoch fallen nach sichtigung der im Abs. 1 für Einzelfälle fest­
dem derzeit geltenden Recht (§ 1505 RVO.) gesetzten Ersatzbeträge schätzungsweise zu er­
die Aufwendungen dem' Träger der Unfall- mittelnden Aufwendungen des ersatzberech­
versicherung erst vom 46. Tag nach dem tigten Versicherungsträgers zugrunde gelegt 
Unfall an zur Last. werden. Kommt eine Vereinbarung zwischen 

Eine Sonderregelung enthält § 316 für den den beteiligten Versicherungsträgern innerhalb 
Fall, daß der Träger der Unfallversicherung der im § 318 festgesetzten Fristen nicht zu­
die Heilbehandlung eines in der Kranken- stande, so hat das Bundesministerium für 
versicherung Anspruchsberechtigten während soziale Verwaltung den Inhalt der Verein­
der ersten vier Wochen der Krankheit selbst barung, insbesondere die Höhe des viertel­
gewährt hat. In diesem Fall soll der Träger jährlich zu leistenden Pauschbetrages zu 
der Krankenversicherung die AUfwendungen bestimmen. 
dem Träger der Unfallversicherung ersetzen. Betraut der Unfallversicherungsträger einen 
Dem Träger der Unfallversicherung muß Krankenversi~herungsträger mit der Durch­
billig~rweise ein Ersatzanspruch gegenüber ,führung der Heilbehandlung im Sinne des 
dem Träger der Krankenversicherung auch § 193 der Vorlage (Dritter Teil), so muß er 
dann eingeräumt werden, wenn sich später dem Träger der Krankenversicherung die aus­
herausstellt, daß die Krankheit, für die der gewiesenen Kosten eines solchen Heilver­
Träger der Unfallversicherung Heilbehandlungs- fahrens ersetzen. 
aufwendungen gemacht hat, nicht die Folge 
eines Arbeitsunfalles ist. Die Ersatzpflicht Zu § 320: 
des Trägers der Krankenversicherung bleibt in 
diesem Fall auf das Ausmaß der Leistungen der 
Krankenversicherung beschränkt. 

§ 317 rege~t das Ausmaß der Ersatzansprüche 
im Verhältnis zwischen Kranken- und Unfall­
versicherung. Im Abs. 1 wird das Ausmaß der 
Ersatzansprüche für den Fall der nur aus­
nahmsweise bei einer geringen Zahl der Ver­
rechnungsfälle zuzulassenden Abrechnung nach 
Einzelfällen und Kalendertagen der Behand­
lungszeit (Einzelabrechnung) bestimmt. Hiebei 
wird aus Gründen der Vereinfachung eine Ab­
geltung des für jeden Kalendertag der Behand­
lungszeit zu leistenden Ersatzes mit einem Teil­
betrag beziehungsweise Vielfachen des Kranken­
geldes vorgesehen. Der Ersatz ist verschieden 
hoch festgesetzt, je nachdem, ob außer den 
Sachleistungen der Krankenbehandlung (ärzt­

Diese Bestimmungen schließen an die Be­
stimmungen der §§ 301 ff. über die Gewährung 
eines Heilverfahrens in der. Pensionsversiche­
rung (Vierter Teil der Vorlage) an. Da ange­
nommen werden kann, daß im Falle der Ein­
leitung eines Heilverfahrens durch den Träger 
der Pensionsversicherung auch der Versiche­
rungsfall der Krankheit im Sinne der Kranken­
versicherung gegeben sein wird, ersche,int es 
recht und billig, den Krankenversicherungs­
träger zur teilweisen Tragung der Kosten des 
Heilverfahrens im Wege der Leistung eines 
Kostenersatzes heranzuziehen. Dieser Kosten­
ersatz wird durch einen Pauschbetrag ge­
leistet, der für jeden Kalendertag des Heil­
verfahrens der Höhe des täglichen Kranken­
geldes entspricht. 

liche Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe) auch Zu den §§ 321 und 322: 
Kranl,r.engeld oder statt diesen Sachleistungen 
Anstaltspflege gewährt wird oder nicht. rm 
ersten Fall wird der Ersatz in der Höhe des 
Einunddreiviertelfachen des Krankengeldes, 
im zweiten Fall in der Höhe des halben Kran­
kengeldes zu leisten sein. In den Fällen, in 
denen infolge. des Arbeitsunfalles Arbeits­
unfähigkeit während der Kranken(Heil)be­
handlung überhaupt nicht eintritt, hat jede 
Ersatzpflicht zwischen den Versicherungs­
trägern zu entfallen. 

Abgesehen von den seltenen Fällen, in denen 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 

Im § 321 wird eine gegenseitige Verwaltungs­
hilfe der Versicherungsträger angeordnet. 

Eine besondere Regelung für die Zusammen~ 
arbeit der Versicherungsträger untereinander 
enthält § 322 hinsichtlich der von einem Ver­
sicherungsträger zu leistenden Kosten der 
Pflege in der einem anderen Versicherungs­
träger gehörigen Einrichtung der Kranken­
behandlung (Krankenanstalt, Heilstätte und 
dergleichen mehr). Die Versicherungsträger 
sollen hierüber eine Vereinbarung treffen. Für 
den Fall des Nichtzustandekommens einer 
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solchen Vereinbarung wird der Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger 
ermächtigt, die Verpflegskosten mit verbind­
licher Kraft für die beteiligten Versicherungs­
träger festzusetzen. Dieser hat gemäß§ 31 
Abs. 3 Z. 10 der Vorlage (Erster Teil) auch die 
Aufgabe, Vorkehrungen zur gemeinsamen 
zweckmäßigen Ausnützung und wirtschaft­
lichen Betriebsführung derartiger Ein­
richtungen der Versicherungsträger zu treffen. 

Zwn Abschnitt II (§§ 323 bis 330): Beziehungen 
der Versicherungsträger zu den Fürsorge­

trägern. 
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läufig unterstützend eingreüen müssen. Aus­
nahmsweise. wird aber auch ein Eingreifen des 
Fürsorgeträgers dann notwendig sein, wenn 
eine Versicherungsleistung zwar bereits fest~ 
gestellt wurde, diese aber aus irgendeinem 
Grund, wie zum Beispiel wegen unvorher­
gesehener Verzögerungen in der Auszahlung 
nicht rechtzeitig in die Hand des Bezugs­
berechtigten gelangt. In einem solchen Fall 
soll dem Fürsorgeträger ebenfalls Ersatz für 
die von ihm vorläufig gewährte Unterstützung 
geleistet werden. 

Die Frist für die Geltendmachung des Ersatz­
anspruches des Trägers der allgemeinen Für­
sorge wird im § 330 verschieden lang festgesetzt, 
je nachdem es sich um eine Sachleistung oder 

Zu' den §§ 323 bis 330: eine Geldleistung des Fürsorgeträgers handelt. 
Bei Sachleistungen ist die Frist, so wie dies 

Die Vorlage räumt dem Träger der all- im geltenden Recht (§ 1539 RVO.) vorgesehen 
gemeinen Fürsorge, der einen Hilfsbedürftigen ist, mitsechs Monaten nach Abli:tUfder Fürsorge­
für eine Zeit unterstützt hat, für die dieser unterstützung begrenzt. Bei Geldleistungen 
einen Anspruch auf eine Versicherungsleistung der Fürsorge ist die Geltendmachung des Er­
nach dem ASVG. hat, einen Ersatzanspruch ein. satzanspruches an eine vorherige Anzeige beim 
Der Ersatz wird - so wie dies auch im derzeit Versicherungsträger, die innerhalb von 14 
geltenden Recht vorgesehen ist - in An- Tagen nach Zuerkennung der Fürsorgeleistung 
sehung der Versicherungsleistung gewährt, die zu erstatten ist, und an eine Frist zur Geltend­
für den Versicherungfall gebührt, dessent- machung von zwei Monaten nach Ablauf der 
wegen die Fürsorgeleistung gewährt wurde. Fürsorgeleistung geknüpft. Dadurch sollen 
Wurde also zum Beispiel die Fürsorgeleistung die Versicherungsträger rechtzeitig in die Lage 
wegen eines Arbeitsunfalles gewährt, so ist der versetzt werden, die Versicherungsleistung zur 
Ersatz in Ansehung der Leistung der Unfall- Befriedigung des Ersatzanspruches heranzu. 
versicherung vom Träger dieser Versicherung ziehen. 
zu leisten. Hingegen ist der Ersatzanspruch 
nicht auf die Versicherungsleistung beschränkt, Ausgeschlossen ist der Ersatzanspruch des 
die für den Zeitraum gebührt, für den die Fürsorgeträgers bei Geldleistungen für eine 

Zeit, für die eine Geldleistung aus der Sozial­Fürsorgeleistung gewährt wurde; es genügt 
vielmehr, daß der Unterstützungsempfänger versicherung fällig geworden ist, wenn der 
für die Zeit, für die ihm die Unterstützung Fürsorgeträgernach einer innerhalb von 
gewährt wurde, überhaupt einen Anspruch auf 14 Tagen erstatteten Anzeige vom Anfall dei' 

Geldleistung aus der Sozialversicherung durch eine Versicherungsleistung hat. Es kann daher 
d E t h · A h d Ve s' h gs den Versicherungsträger benachrichtigt worden . er rsa z auc In nse ung er r 10 erun -
leistung gewährt werden, die für einen späteren ist. Der Fürsorgeträger soll in einem solchen 
Zeitraum fällig wird als für den die Unter- Falle seine Fürsorgeleistung unter Bedacht­
stützung gegeben wird. Dies wird vielfach nahme auf die ihm bekanntgegebene Ver-

h t d " . il d t fl' htl'ge sicherungsleistung einstellen oder entspre. ch.end " auc no wen 19 seIn, we er ersa zp IC 
einschränken:; unterläßt er dies, so ist kein Versicherungsträger seinerseits den geleisteten . 

E t d . d k hr d G ldl . t triftiger Grund für eine Ersatzpflicht des Ver-rsa z von er Wie er e en en e eIS ung 
der Versicherung nur bis zum halben Betrag sicherungsträgers mehr gegeben. 
dieser Geldleistungen durch Abzug herein-
bringen darf. Der Träger der allgemeinen 
Fürsorge soll sowohl für die von ihm er­
brachten Sachleistungen wie auch für Geld­
leistungen Ersatz erhalten. Der Ersatz von 
Geldleistungen wird in der Regel dann in 
Frage kommen, wenn ein Verfahren zur Fest­
stellung der Versicherungsleistung bereits an~ 
hängig ist, die Versicherungsleistung vom 
Versicherungsträger aber noch nicht fest­
gestellt wurde. In einem solchen Fall wird der 
Träger der allgemeinen' Fürsorge im Falle der 
Hilfsbedürftigkeit des Anspruchswerbers vor-

Zum Abschnitt III (§ 331): Bevorschussung von 
Renten aus der Pensionsversicherung aus den 

Mitteln der Arbeitslosenversicherung. 

Zu § 331: 

Hinsichtlich der Bevorschussung von Renten 
aus der Pensionsversicherung aus den Mitteln 
der Arbeitslosenversicherung, der Rückerstat­
tung solcher Leistungen an das' Arbeitsamt 
und der Anrec!J.nung auf die nachzuzahlenden 
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Rentenbeträge konnte sich die Vorlage darauf 
beschränken, auf die einschlägigen Bestim­
mungen des § 20 b des Arbeitslcisenversiche­
rungsgesetzes, BGBL Nr. 184/1949, in der 
Fassung der 6. Arbeitslosenversicherungs­
gesetz-Novelle vom 30. .;Juni 1954, BGBL 
Nr. 167, hinzuweisen. 

Zum Abschnitt IV (§§ 332 bis 337): Schaden­
ersatz und Haftung. 

Zu den §§ 332 bis 337: 

Die Bestimmungen dieses Abschnittes treten 
ergänzend und teilweise auch abändernd zu den 
zivilrechtlichen Schadenersatzbestimmungen 
hinzu. 

Die im § 332 vorgesehene Legalzession wurde 
aus dem bisherigen Recht übernommen. Die 
Legalzession wird in allen Arten der Ver­
sicherung (Kranken-, Unfall- und Pensions­
versicherung) eintreten. Ansprüche auf Schmer­
zengeld werden von der Legalzession aus­
genommen. Dadurch wird eine Streitfrage, 
deren Lösung bisher der Judikatur überlassen 
blieb, im Gesetz selbst in einer jeden Zweifel 
ausschließenden Weise aus der Welt geschafft. 

§ 333 schränkt den zivilrechtlichen Schaden­
ersatzanspruch des Versicherten gegenüber 
dem Dienstgeber bei. einem durch einen 
Arbeitsunfall oder durch eine Berufskrankheit 
hervorgerufenen Schaden auf die Fälle der vor­
sätzlichen Herbeiführung des Arbeitsunfalles 
oder der Berufskrankheit durch den Dienst­
geber ein. Auch in diesem Fall vermindert 
sich der Schadenersatzanspruch um die Leistun­
gen aus der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Die gleiche Einschrärikung gilt gegenüber den 
Hinterl:!liebenen des Versicherten, wenn der 
Tod des Versicherten auf den Arbeitsunfall 
oder auf die Berufskrankheit zurückzuführen 
ist. Eine Sonderregelung ist im Abs. 3 des 
§ 333 für gewisse bei der Teilnahme des Ver­
sicherten am allgemeinen Verkehr eintretende 
Arbeitsunfälle enthalten; sie ist im Hinblick 
auf die erhöhte Haftpflicht beim Betrieb be­
stimmter Verkehrsmittel, wie Eisenbahn und 
Kraftfahrzeuge, angefügt worden. Eine _ Teil­
nahme des Versicherten am allgemeinen Ver­
kehr im Sinne des § 333 Abs. 3 ist aber nicht 
anzunehmeri, wenn der Geschädigte das Ver­
kehrsmittel in Ausübung seineß Dienstes zum 
Beispiel als Lokomotivführer oder Schaffner 
und so weiter bedient. 

Bei der Anwendung des § 333 Abs. 1 und 2 
sind dem Dienstgeber gleichgestellt der gesetz. 
liehe oder bevollmächtigte Vertreter des Unter­
nehmers sowie der Aufseher im Betrieb und 

bei den im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. d bezeichneten 
Betrieben und Tätigkeiten (Feuerwehren, 
Wasserwehren, Österreichisches Rotes Kreuz, 
Rettungsgesellschaften, Rettungsflugwacht und 
Österreichischer Bergrettungsdienst) die in 
Betracht kommende Körperschaft und ihre 
Organe, die Angehörigen der Körperschaft und 
die beigezogenen Helfer. 

Während § 333 den Schadenersatzanspruch 
des Versicherten bei Arbeitsunfällen (Berufs­
krankheiten) gegenüber dem Dienstgeber regelt, 
sieht der folgende § 334 bei Arbeitsunfallen 
(Berufskrankheiten) Ersatzansprüche der in 
Betracht kommenden Träger der Sozialversi­
cherung gegenüber dem Dienstgeber vor .. Bei 
leichter Fahrlässigkeit des Dienstgebers sind 
solche Ersatzansprüche ausgeschlossen. Der 
Dienstgeber wird also bei von ihm durch leichte 
Fahrlässigkeit herbeigeführten Arbeitsunfällen 
(Berufskrankheiten) hier durch die Sozial. 
versicherung nicht nur von seiner zivilrecht. 
lichen Schadenersatzpflicht gegenüber dem 
Versicherten, sondern auch von jeder Ersatz. 
pflicht gegenüber dem Versicherungsträger 
befreit. Es wird hiedurch darauf Rücksicht 
genommen, daß die Dienstgeber für die Ver. 
sicherungslast der hauptsächlich hier leistungs. 
pflichtigen Unfallversicherung allein aufzu. 
kommen haben und die von ihnen zu erhaltende 
Unfallversicherung die zivilrechtliehe Schaden­
ersatzpflicht des Unternehmers zum Teil ab­
lösen soll. Bei einem grob fahrlässig durch den 
Dienstgeber herbeigeführten Arbeitsunfall wird 
der Dienstgeber zwar von seiner Schaden­
ersatzpflicht gegenüber dem Versicherten be. 
freit, er muß jedoch den in Betracht kommenden 
Trägern der Sozialversicherung (Kranken-, 
Unfall- und Pensionsversicherung) für die von 
diesen gewährten Leistungen Ersatz leisten. 
Bei vorsätzlicher Herbeiführung des Arbeits .. 
unfalles durch den Dienstgeber trifft diesen die 
Schadenersatzpfiicht gegenüber dem Versicher­
ten' soweit der nach Zivilrecht gebührende 
Schadenersatz über die Leistungen des Sozial­
versicherungsträgers hinausgeht. Der Dienst. 
geber hat aber auch den Sozialversicherungs. 
trägern die von dies~:lll gewährten Leistun­
gen zu ersetzen, sodaß in diesem Fall eine Ent. 
lastung des Dienstgebers durch die Unfall. 
versicherung überhaupt nicht Platz greift. 

Bezüglich der Verjährung der Ersatzan­
sprüche war nur eine Sonderregelung . hin· 
sichtlich des Ersatzanspruches des Versiehe· 
rungsträgers gegenüber dem Dienstgeber nach 
§ 334 erforderlich. Die Verjährungsfrist wird 
in Anlehnung an die dreijährige Frist für die 
Geltendmachung von Beitragsforderungen all. 
gemein mit drei Jahren nach der ersten rechts­
kräftigen Feststellung der Entschädigungs. 
pflicht festgesetzt. 
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Zum Sechsten Teil: 

Beziehungen der Träger der Sozialversicherung 
und ihrer Verbände zu den Ärzten, Dentisten, 
Hebammen, Apothekern, Krankenanstalten und 

- anderen Vertragspartnern. 

Die gesetzlichen Bestimmungen, welche die 
Regelung der Beziehungen zwischen den So­
zialversicherungsträgern und ihren Vertrags­
partnern zum Gegenstand haben, wurden 
- abgesehen von den im Zweiten Teil (§ 148 
und § 149 Abs. 2) enthaltenen Bestimmungen, 
betreffend die Beziehungen zu den Kranken­
anstalten, die mit dem Leistungsrecht, soweit 
es die Anstaltspflege betrifft, eng zusammen­
hängen - in einem besonderen Teil des 
Gesetzes zusammengefaßt. Dieser Teil, der 
die Beziehungen der Sozialversicherungsträger 
und ihrer Verbände zu den Ärzten, Dentisten 
und anderen Vertragspartnern regelt, wird 
an die Stelle der einschlägigen Bestimmungen 
des Abschnittes X (§§ 69 bis 77) des Sozial­
versicherungs-Überleitungsgesetzes treten. 

Die aus dem Privatrecht in das Sozial­
versicherungs-Über leitungsgesetz ü bernom­
mene Bezeichnung "Erfüllungsgehilfen" wurde, 
weil sie in mißverständlicher Deutung dieser 
Bezeichnung bei der Ärzteschaft Anstoß er­
regt hat, durch die Bezeichnung "Vertrags­
partner" ersetzt. 

An dem durch die Praxis bewährten Grund­
satz der vertraglichen Regelung der Be­
ziehungen der Versicherungsträger zu ihren 
Vertragspartnern wird auch in der Vorlage 
festgehalten, ebenso wird die Einrichtung 
des Abschlusses von Gesamtverträgen aus 
der Regelung des Sozialversicherungs-Über­
leitungsgesetzes übernommen, jedoch mit ge­
wissen _ Abänderungen, die den Erfahrungen 
Rechnung tragen, die bei der Anwendung der 
Bestimmungen des Sozialversicherungs-Über­
leitungsgesetzes seither gemacht worden sind. 

Der Abschnitt I enthält Bestimmungen, 
die als gemeinsame Bestimmungen im Ver­
hältnis zu allen Vertragspartnern gelten sollen, 
der Abschnitt II behandelt die Beziehungen 
der Sozialversicherungsträger zu den Ärzten, 
während der Abschnitt III die Beziehungen 
zu den anderen Vertragspartnern zum Inhalt 
hat. 

Außer dem im § 338 dargestellten Grund­
satz der vertragsmäßigen Regelung der Be­
ziehungen der Sozialversicherungsträger zu 
den Vertragspartnern der Gesundheitsberufe 
enthält der Abschnitt I im § 339 Vorschriften 
über die Beteiligung der öffentlich-rechtlichen 
Interessenvertretungen der Gesundheitsberufe 
am Verfahren bei der Errichtung, Erwerbung 
oder Erweiterung eigener Einrichtungen der 
Träger der Krankenversicherung zur Betreu-
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ung der Versichertenc und ihrer Angehörigen. 
Diese Beteiligung soll einerseits schon beim 
Versicherungsträger, der eine solch{j Ein­
richtung zu errichten, zu erwerben oder zu 
erweitern beabsichtigt, selbst stattfinden, ander­
seits aber auch im sanitätsbehördlichen Ge­
nehmigungsverfahren. Die einschlägigen Be­
stimmungen, die einer nachdrückliehst ver­
tretenen Forderung der Ärzteschaft entgegen­
kommen, werden in sinnvoller Verbindung 
mit den gleichfalls die versicherungseigenen 
Einrichtungen zur Krankenbehandlung be­
treffenden Bestimmungen des § 23 Abs. 6 
und des· § 31 Abs. 6 anzuwenden sein. Auf 
versicherungseigene Einrichtungen der Tr~ger 
der Unfall- und Pensionsversicherung (§ 24 
Abs. 2 und § 25 Abs. 2) finden die Vorschriften 
des § 339 keine Anwendung. 

Es entspricht einem oftmals geäußerten 
Wunsch der Ärzteschaft, in paritätisch zu­
sammengesetzten Ärzteausschüssen ein Forum 
zu erhalten, das für die Beratung von grund­
sätzlichen Fragen der Sozialversicherung ver­
wendet werden -soll. Nicht mit Unrecht 
wurde darauf hingewiesen, daß die Einigungs­
kommissionen, die bestimmte. Streitfälle zu 
schlichten und zu entscheiden haben, solche 
Ärzteausschüsse nicht ersetzen können. Die 
psychologischen Voraussetzungen, die not­
wendig sind, um eine ersprießliche Tätigkeit 
erwarten zu lassen, liegen dann nicht mehr 
vor, wenn ein bestimmter Streitfall zur Be­
handlung steht. Das Gesetz sieht daher als 
Beratungsorgane Landesärzteausschüsse in 
jedem Bundesland und einen Bundesärzte-­
ausschuß in Wien vor. Damit ist die Möglich­
keitgegeben, daß alle Fragen, die in der 
Sozialversicherung die freiberuflich tätigen 
Ärzte berühren, gemeinsam -mit den Ver­
tretern der Sozialversicherungsträger beraten 
werden können. Die Aufgaben und die Tätig­
keit dieser Ärzteausschüsse sollen in Geschäfts­
ordnungen geregelt werden, die zwischen der 
Österreichischen Ärztekammer und dem 
Hauptverband der österreichischen Sozialver­
sicherungsträger zu vereinbaren sind. 

§ 341 überträgt den Abschluß der Gesamt­
verträge mit den öffentlich-rechtlichen Inte­
ressenvertretungen der Ärzte,o soweit es sich 
um die Krankenversicherung handelt, aus­
schließlich dem Hauptverband. Hiedurch _soll 
nach Möglichkeit eine Ausrichtung des Ver­
tragsrechtes nach einheitlichen Grundsätzen 
für den' Bereich der gesamten Krankenver­
sicherung gewährleistet werden. Den ein­
zelnen Trägern der Krankenversicherung, in 
der MefSterkrankenversicherung dem Verband 
der Meisterkrankenkassen, wird eine Einfluß­
nahme auf -das Zustandekommen und auf den 
Inhalt der Verträge in der Weise eingeräumt, 
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daß jeder vom Hauptverband abgeschlossene 
Vertrag der Zustimmung der in Betracht 
kommenden Versicherungsträger beziehungs­
weise des Verbandes der Meisterkrankenkassen 
bedarf. Hinsichtlich der Meisterkrankenver­
sicherung bestimmt § 480 Abs. 1 Z. 9 ergänzend, 
daß in dieser Versicherung der Abschluß 
Von Gesamtverträgen oder von Ergänzungs­
vereinbarungen auch dem 'Verband der Meister­
krankenkassen übertragen werden kann. Auf 
der Seite der Ärzteschaft tritt als Partner 
beim Abschluß der Gesamtverträge die örtlich 
zuständige Ärztekammer oder mit deren Zu­
stimmung die Österreichische Ärztekammer 
auf. 

Wie dies schon im § 70 SV-ÜG. geschehen 
war, stellt das Gesetz Grundsätze für den 
wesentlichen Inhalt der Verträge auf. Diese 
Grundsätze müssen beim Abschluß der Ver­
träge beachtet' werden. Zunächst wird im 
§ 341 Abs. 3 bestimmt, daß der Inhalt des 
G'esamtvertrages auch Inhalt des Einzelver­
trages ist, der zwischen dem Träger der 
Krankenversicherung- und dem Arzt abzu­
schließen sein wird, und daß dem Gesamt­
vertrag zuwiderlaufende Einzelvereinbarungeii 
rechtsunwirksam sind. Im § 342 werden 
die durch die Gesamtverträge zu regelnden 
Gegenstände beispielsweise aufgezählt; vor 
allem wird der Grundsatz der freien Ärzte­
wahl aus § 70 Abs. 1 lit. a SV-ÜG. über­
nommen. Einen wesentlichen Ausbau erfährt 
das gegenwärtige Recht hinsichtlich der An­
sprüche der Ärzte und Zahntechniker auf Ver­
gütung der Behandlung. Das derzeit geltende 
Recht gibt den Vertragspartnern diesbezüglich 
freien Spielraum. Die Vorlage schränkt diese 
Vertragsfreiheit ein, indem sie vorsieht, daß die 
Vergütung grundsätzlich nach Einzelleistungen 
zu bemessen Ulid für die Gesamtausgaben des 
VersicherUligsträgers eine Höchstgrenze zu 
vereinbaren ist. Das derzeit in den meisten 
Verträgen vereinbarte System der pauscha­
lierten Vergütung nach Behandlungsfällen (so· 

'genanntes Fallpauschale ) hatte wohl in der 
praktischen Anwendung den Vorteil größerer 
Einfachheit, war aber im höchsten Grade 
ungerecht, weil für einen Behandlungsfall 
mit einer einzigen ärztlichen Leistung gleich 
viel gezahlt wurde, wie für einen Behandlungs. 
fa~l, der eine intensive und länger dauernde 
ärztliche Behandlung mit zahlreichen Ordina­
tionen und Hausbesuchen erforderte. Dieses 
Entlohnungssystem nahm den Ärzten be­
greiflicherweise jeden Anreiz, die Behandlung 
eines Falles, soweit überhaupt medizinisch 
die Möglichkeit dafür gegeben ist, selbst bis 
zur Wiederherstellung der Gesundheit des 
Patienten durchzuführen. Nur die Vergütung 
nach Einzelleistungen gibt dem Behandler 
Gewähr dafür, daß seine Leistung im Einzel-

fall gebührend vergütet wird. Aber auch vom 
Standpunkt des Versicherten muß diese Form . 
der Vergütung als die einzig richtige bezeichnet 
werden, weil er bei dieser Art der Vergütung 
mit einer ausreichenden und individuellen 
Betreuung rechnen darf. Der mit dem System 
der Vergütung nach Einzelleistungen für die 
Versicherungsträger verbundenen Gefahr des 
Ansteigens des Aufwandes auf ein nicht 
mehr erträgliches Ausmaß soll dadurch be­
gegnet werden, daß für die Gesamtausgaben 
des Versicherungsträgers eine Höchstgrenze 
vereinbart wird. lIiebei ist die Leistungi>­
fähigkeit des' einzelnen Versicherungsträgers, 
die sich am besten in der Summe der Beitrags­
grundlagen widerspiegelt, entsprechend zu 
berücksichtigen, damit auch die Befriedigung 
der sonstigen Leistungsansprüche, insbesondere 
auch der Ansprüche auf die Geldleistungen 
und die Ansammlung einer ausreichenden 
Rücklage für unvorhergesehene Ausgaben­
steigerungen sichergestellt wird. 

Das Sozialversicherungs. Überleitungsgesetz 
hat _ keine nähere Regelung hinsichtlich der 
Aufnahme der Ärzte in ein Vertragsverhältnis 
und der Auflösung des Vertragsverhältnisses 
getroffen, sondern in dieser Hinsicht den 
Verträgen völlig freien Spielraum gelassen. 
Dies wurde als ein gewisser Mangel emp­
funden, der durch die Bestimmungen des 
§ 343 der Vorlage beseitigt werden soll. . Im 
§ 343 Abs. 1 werden die Träger der Kranken­
versicherung verpflichtet, bei der Aufnahme der 
Ärzte in das Vertragsverhältnis im Einver­
nehmen mit der zuständigen Ärztekammer 
vorzugehen. Es wird damit einer schon seit 
langem vertretenen Forderung der Ärzte­
schaft nach gesetzlicher Verankerung des 
Rechtes ihrer Interessenvertretungen, bei der 
Aufnahme der Ärzte in das Vertragsverhältnis 
mitzuwirken, Rechnung getragen. Im Abs. 2 
werden die Gründe taxativ' aufgezählt, die 
zu einem Erlöschen des Vertragsverhältnisses 
ohne vorherige Kündigung führen. Auch diese 
Bestimmung stellt ebenso wie die ergänzend 
hinzutretende Bestimmung des Abs. 3 über 
die Verpflichtung des Trägers der Kranken­
versicherung zur Auflösung des Vertrags­
verhältnisses mit einem Vertragsarzt einen 
bedeutsamen Ausbau des gegenwärtig gelten­
den Rechtes dar. Die Abs. 4 und 5 gewähr~ 
leisten dem Vertragsarzt einen gewissen Schutz 
vor ungerechtfertigter oder vor unbegründeter 
vorzeitiger Auflösung des Vertrages. Die 
Bedingungen, die im Gesamtvertrag bezüglich 
der Auflösung des Vertrages zu vereinbaren 
sein werden, müssen für beide Vertragsteile 
gleich sein. Sie müssen mit den Bestimmungen 
des § 343, insbesondere auch des § 343 Abs. 5 
über die Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist im Einklang stehen. 
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_ Die Entscheidung von Streitigkeiten aus Verträgen vorgesehen. - Eine gesetzliche Be­
dem Einzelvertrag soll - wie bisher stimmung erweist sich als notwendig, da es 
Schiedskommissionen überlassen bleiben, die fraglich ist, inwieweit eine diesbezügliche 
im wesentlichen als Vertragseinrichtungen Vertragsbestimmung gegenüber den Einzel­
tätig werden sollen. Immerhin erweist sich verträgen wirksam werden kann. 
ihre Verankerung im Gesetz selbst als zweck- Während der oben besprochene Abschnitt II 
mäßig, umsomehr als durch die Schieds-
kommissionen die Zuständigkeit der Gerichte 

zunächst ausschließlich die Beziehungen der 
Träger der Sozialversicherung und ihrer Ver-

in den hier in Frage stehenden Streitfällen- bände zu den Ärzten regelt, enthält der 
ausgeschlossen werden soll. Dies kann nur folgende Abschnitt III Bestimmungen über die 
dureh eine 'gesctzliche Bestimmung selbst Bezieh.,ungen der Träger der Sozialversicherung 
geschehen. und ihrer Verbände zu anderen Vertrags­

Das Gesetz unternimmt es schließlich, die 
überaus knappen Bestimmungen des § 71 
SV-ÜG. 1953 auch hinsichtlich der Entschei­
dung von Streitigkeiten aus dem Gesamt­
vertrag entsprechend auszubauen. Die p·ari­
tätische Einigungskommission beziehungs­
weise die paritätische Obereinigungskommis­
sion soll im Gesetz selbst vorgesehen :werden. 
Ihre Errichtung beim Amt der zuständigen 
Landesregierung beziehungsweise beim Bun­
desministerium für soziale Verwaltung be­
deutet, daß diese K0l11missioncn in den Be­
hördenaufbau eingegliedert wcrden. Ein 
Rechtszug in Gesamtstreitigkeiten an die 
Obereinigungskommission hat sich im 
Hinblick auf den hohen Streitwert, den solche 
Streitigkeiten haben können, als notwendig 
erwiesen. 

partnern als Ärzten; wie zum Beispiel zu 
Dentisten, Apothekern, Optikern, Orthopädie­
mechanikern. Hiebei werden auf die Gesamt­
verträge hinsichtlich aller dieser Berufe die 
Bestimmungen des § -341 sinngemäß mit -der 
Maßgabe anzuwenden sein, daß an die Stelle 
der Ärztekammern die zuständigen öffentlich­
rechtlichen Interessenvertretungen der ge­
nannten Berufsgruppen treten. Es wird daher 
der Abschluß der Gesamtverträge auch bei 
diesen Berufen - ebenso wie beidcn Ärzten­
Sache des Hauptverbandes sein, wobei aller.­
dings jeder Vertrag wieder der Zustimmung 
der in Betracht kommenden Versicherungs­
träger (Verband der Meisterkrankenkassen) 
bedürfen wird. Mit anderen Vertragspartnern 
als Ärzten, Dentisten und Krankenanstalten 
wird der· Abschluß von Gesamtverträgen 
jedoch nicht - so wie bei den Ärzten und 

Die Obereinigungskommission soll befugt Dentisten - zwingend vorgeschrieben; sie 
sein, einen Gesamtvertrag, der aufgekündigt können abgeschlossen werden, sofern sich dies 
ist, für eine begrenzte Zeit zu verlängern. als zweckmäßig erweist. Hinsichtlich der 
Damit soll die Voraussetzung geschaffen wer- Krankenanstalten ist der Abschluß von Ge­
den, daß die Vertragsparteien sich einigen und samtverträgen in der Vorlage nicht vorgesehen;­
einen neuen Vertrag schließen. Die bisher die Beziehungen zu den Krankenanstalten 
vorgesehene Dreimonate-Frist hat sich als zu werden vielmehr durch Einzelverträge, die 
kurz erwiesen; sie ist daher auf sechs Monate mit den Rechtsträgern der in Betracht kom­
verlängert worden. Im übrigen werden eine menden Krankenanstalten abzuschließen seln 
Reihe von bisher nicht einheitlich ausgelegten I werden, zu regeln sein. - -
Bestimmungen eindcutigcr gefaßt. So wird ... . 
zum Beispiel ausgcsprochen, daß die Seclis- HmsIC~thch der ~eZ1ehungen zu den Apothe-
monate-Frist vom Tag der Entscheidung zählt, I kern bezw~.ungswelse zu d.en Hausa~otheken 
weiters, daß der Antrag auf Verlängerung f~hrenden Arzten enthält dIe Vorlage 1m § 350 
des aufgekündigten Vertrages vor Ablauf der d~e Anordnung, unter ~el?hen Vo~.aussetzungen 
Wirksamkeit des Gesamtvertrages gestellt wer- dIe Abgabe von. HellmItte~ fur ~ec~n~ng 
den muß; andernfalls würde ja eine rück- d~r Kran~enversICheru~gstr~gcr zulasslg l?t. 
wirkende InkniJtsetzung des außer _ Kraft I DIese. Best~mmung e.rwClst SICh als notwer:dl?, 
getretenen Gesamtvertrageszur Rechtsun- um eme emwandfrCle Rechtsgrundlage hwfur 
sicherheit führen. Die Vertragspartner werden zu schaffen. 
daher den Antrag an die Obereinigungskom- Im Verhältnis zu den Dentisten, Hebammen 
mission vor Ablauf des aufgekündigten Ge- und Apothekern sollen gleichfalls im Gesetz 
samtvertrages stellen müssen; in diesem Falle selbst Instanzen zur Entscheidung von Streitig­
soll allerdings der aufgekündigte Gesamtvertrag keiten aus dem Einzelvertrag oder aus dem 
bis zur Entscheidung der Obereinigungskom- Gesamtvertrag vorgesehen werden. Bisher 
mission vorläufig in Kraft bleiben. Daß mit wurden diese Einrichtungen für die Heb­
Ablauf der Geltungsdauer eines durch die ammen und Apotheker in den abgeschlossenen 
Obereinigungskommission verlängerten Ge- Gesamtverträgen . vereinbart. Es ist jedoch 
samtvertrages auch die in Betrachtkommenden zweckmäßig, die paritätischen Einigungs­
Einzelverträge erlö.schen, war bisher in d-en kommissionen und die paritätische Ober-
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einigungskommission auch für diese Vertrags­
partner durch eine gesetzliche Bestimmung 
für zuständig zu erklären, wobei selbstverständ­
lich die sonst von den Ärztekammern zu 
berufenden Beisitzer, auf Vorschlag der in 
Betracht kommenden öffentlich-rechtlichen 
Interessenvertretung zu bestellen sind. 

Zum Siebenten Teil. 

Verfahren. 

I. Allgemeines. 

Vor Erläuterung der einzelnen Bestimmun­
gen dieses Teiles seien im folgenden einige 
grundsätzliche Fragen erörtert. 

1. Das Verfahren vor den Versicherungs­
trägern und das allgemeine Verwaltilngsver­

fahrensgesetz. 

Das Verfahren in der Sozialversicherung 
war im früheren österreichischen Recht (siehe 
insbesondere GSVG., BGBL Nr. 1/1938) in das 
Verfahren in Leistungssachen und das Ver­
fahren in Verwaltungssachen gegliedert, es war 
ferner geschieden in das Verfahren vor den Ver­
sicherungsträgern und das Verfahren vor den 
Behörden (Verwaltungsbehörden, Schieds-

. gerichten).· Den Versicherungsträgern oblag 
insbesondere die Erfassung der Versicherten 
durch Entgegennahme der Meldungen oder 
durch amtswegige Einbeziehung in die Ver­
sicherung, die Einhebung der Beiträge und 
die Zuerkennung der Leistungen. Zur Durch-

. führung dieser Aufgaben war den Versiche­
rungsträgern vom Gesetzgeber Bescheidrecht 
gegenüber den Personen verliehen, zu denen 
sie das Gesetz in rechtlicher Beziehung setzte 
oder die nach den Vorschriften des Gesetzes 
zu ihnen in 'rechtlicher Beziehung treten konn­
ten, wie Pflichtversicherte, deren Dienstgeber, 
für die Beitragszahlung haftende Drittper­
sonen, freiwillig Versicherte und Personen, 
die aus einem Versieherungsverhältnis An­
sprüche ableiten oder Leistungen beziehen, Ein 
solcher Bescheid stellte sich als rechtsfest­
stellende Verständigung über ein8ich aus einem 
bestimmten Tatbestand nach den Sozialver­
sicherungsvorschriften ergebendes Rechtsver­
hältnis dar und hatte für die an diesem Rechts­
verhältnis Beteiligten bindende Wirkung, wenn 
er unangefochten blieb. Der Bescheid forma­
lisierte also das konkrete Rechtsverhältnis so, 
daß die getroffene Rechtsfeststellung so lange 
maßgebend blieb, bis sie durch den über deren 
Anfechtung erlassenen Bescheid der Ver­
waltungsbehörde oder des Schiedsgerichtes 
oder durch einen anderen auf Grund einer 
maßgebenden Änderung des Tatbestandes er-

gangenen Bescheid des Versicherungsträgers· 
ersetzt wurde (siehe Kerber "Die gewerbliche 
Sozialversicherung", Verlag der Österreichi­
schen Staatsdruckerei, Wien 1936, S. 214). 

Für das dem Bescheid des Versicherungs­
trägers vorangehende Verfahren und den Be­
scheid des Versicherungsträgers selbst galten 
kraft Gesetzes gewisse Bestimmungen des, 
AVG., jedoch insbesondere nicht die Bestim­
mungen des letzterwähnten Gesetzes über das 
Ermittlungsverfahren. Dies deswegen nicht, 
weil es praktisch bei dem Massenbetrieb der 
Versicherungsträger einfach unmöglich wäre, 
und eine vollkommene StiUegung der ihnen 
obliegenden Aufgaben· herbeiführen würde, 
wenn die Versicherungsträger verhalten wür­
den, ein Ermittlungsverfahren nach den 
strengen Grundsätzen des A VG. durchzu­
führen. Die trotzdem durch den Bescheid des 
Versicherungsträgers in bestimmten Formen 
erfolgende Formalisierung des Rechtsverhält­
nisses hatte die große praktische Bedeutung, 
daß sie auf diese Weise rasch erfolgen konnte 
und damit zunächst eine vorläufige eindeutige 
Grundlage für die Durchführung der Versiche­
rung geschaffen wurde, die mangels An­
fechtung für den Versicherungsträger 
und die mit Bescheid beteiligten Per­
sonen so dann endgültige Wirkung erhielt. 

War eine der Parteien, die an dem durch 
den Bescheid festgestellten Rechtsverhältnis 
beteiligt war, mit dem Bescheid des Versicher­
rungsträgers nicht einverstanden,· so hatte 
sie die Möglichkeit, den Bescheid, je nachdem 
es sich um eine Verwaltungssache oder eine 
Leistungssache handelte, bei der Verwaltungs­
behörde oder bei dem Schiedsgericht anzu­
fechten. In diesem Stadium setzte erst dann 
ein geregeltes Ermittlungsverfahren nach den 
Vorschriften, die für die zur Entscheidung des 
Streites berufenen Stelle galten, ein; in diesem 
Verfahren kam auch dem Versicherungsträger 
nur mehr Parteistellung zu. 

Auch das Verfahrensrecht der RVO. unter­
scheidet zwischen dem Verfahren in Leist­
ungssachen, dort Spruchverfahren genannt, 
und dem Verfahren in Verwaltungssachen, 
dort als Beschlußverfahren bezeichnet. . Es 
sind auch im großen und ganzen die gleichen 
Angelegenheiten einerseits dem Spruchver­
fahren und anderseits dem Beschlußverfahren 
zugewiesen, wie im früheren österreichischen 
Sozialversicherungsrecht dem Verfahren in 
Leistungssachen und dem in Verwaltungs­
sachen. Spruch- und Beschlußverfahren be­
ginnen jedoch erst vor der Behörde. Das 
Verfahren vor den Versicherungsträgern ist 
in der RVO. sehr dürftig geregelt. So enthält 
die RVO. überhaupt keine Regelung für das 
Verfahren vor den Versicherungsträgern in 
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Beschlußsachen. Sie kennt wohl Entscheidun­
gen der Versicherungsträger in Beschluß­
sachen, die jedoch an keine bestimmte Form 
gebunden und auch nicht fähig sind, Rechts­
kraft zu erlangen. In einer Angelegenheit, in 
der ein Versicherungsträger eine solche Ent­
scheidung erlassen hatte, kann jederzeit ein 
Streit bei der Verwaltungsbehörde anhängig 
gemacht werden. Das gleiche gilt für Leistungs­
sachen in der Krankenversicherung. Lediglich 
das von den Versicherungsträgern durchzu­
führende Feststellungsverfahren für Leistun­
gen der Unfallversicherung und Pensionsver­
sicherung ist in der RVO. ausführlicher ge­
regelt und vorgesehen, daß der Versicherungs­
träger einen der Rechtskraft fähigen Bescheid 
erläßt. 

Wir sehen also auch in den reichsrechtlichen 
Vorschriften die Tendenz, dic Versicherungs­
träger möglichst nicht einem streng geregelten 
Verfahren zu unterwerfen. 

Die im vorstehenden besprochene Regelung 
des GSVG. hinsichtlich der Anwendung von 
Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungs­
verfahrensgesetzes auf das Verfahren vor den 
Versicherungsträgern beruhte auf langjährigen 
Erfahrungen,O die bei der Durchführung der 
Sozialversicherungsvorschriften gewonnen wor­
den sind. Es erschien daher begründet, hinsicht­
lich der Anwendung von Bestimmungen des 
AVG. 1950 auf das Verfahren vor den Ver­
sicherungsträgern im wesentlichen die Rege­
lung des GSVG. zu übernehmen. Hiebei war 
auch der Regelung des GSVG. in der Hin­
sicht zu folgen, daß im ASVG. nur angeführt 
wird, welche Paragraphen des AVG. 1950 
entsprechend anzuwenden sind. Es war also 
zu vermeiden, den Wortlaut dieser Be­
stimmungen in das ASVG. einzubauen. Die 
Änderungen des Wortlautes des AVG. 1950, 
die sich hiebei als erforderlich erweisen 
würden, brächten nämlich die Gefahr mit sich, 
daß die zu den bezüglichen Bestimmungen des 
AVG. 1950 vorhandene reiche Judikatur 
nicht auch ohne weiteres als für das Ver­
fahren vor <len Versicherungsträgern maß­
gebend anzuerkennen wäre. Dies aber wäre 
ein großer Nachteil. 

2. Das Verfahren vor den zur Entscheidung von 
Streitigkeiten berufenen Behörden. 

Zur Entscheidung von Streitigkeiten in 
Verwaltungssachen werden im Entwurf wie 
bisher die Landeshauptleute und das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung berufen. 
Zur Entscheidung von Streitigkeiten in 
Leistungssachen waren im früheren öster­
reichischen Recht und sind auch unter der 
Geltung des SV-ÜG. Schiedsgerichte berufen. 
Für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung 
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der Schiedsgerichte, gegen deren Erkenntnisse 
kein Rechtsmittel zugelassen war, sorgte die 
Einrichtung, daß Erkenntnisse der Schieds­
gerichte vom Verwaltungsgerichtshof auf An­
trag des Bundesministeriums für soziale Ver­
waltung' seit Inkrafttreten des SV-ÜG. auch 
des Hauptverbandes der österreichischen Sozial­
versicherungsträger ,auf die richtige Anwendung 
des Gesetzes überprüft wurden. Die bezügliche 
Bestimmung des SV-ÜG. (§ lU) hat jedoch 
der Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis 
vom 15. Juni 1953, G 3/53-8, mit Wirkung vom 
15. Juni 1954 als verfassungswidrig aufge­
hoben. -Seither fehlt es an einer Vorsorge für 
eine einheitliche Rechtsprechung in Leistungs­
sachen der Sozialversicherung. 

Die Vorlage hält daran fest, daß über 
Leistungsstreitigkeiten Schiedsgerichte ent­
scheiden sollen, da diese Einrichtung der 
Schiedsgerichte eingelebt ist und sowohl bei 
den Versicherten wie auch bei den Versiche­
rungsträgern großes Vertrauen genießt. 

Es mußte jedoch dem Umstand Rechnung 
getragen werden, daß der Verfassungsgerichts­
hof in dem obenangeführten Erkenntnis die 
Schiedsgerichte als Gerichte erklärt hat und 
daß es dem in der Verfassung verankerten 
Gedanken der Trennung der Justiz von der 
Verwaltung widersprechen würde, wenn das 
als Gericht anzusehende Schiedsgericht im 
Instanzenzug über ein Rechtsmittel gegen 
den Bescheid eines Versicherungsträgers, der 
bei Ausübung der Bescheidbefugnis wie eine 
Verwaltungs behörde fungiert (vergleiche Erk. 
VGH., Jg.1934, der Sammlung der Erkenntnisse 
des VGH. Nr. 17960), entscheiden würde. 

Die Vorlage sieht daher vor, daß der An­
spruchswerber, wenn er sich mit dem Inhalt 
des Bescheides des Versicherungsträgers, also 
mit der Ablehnung seines Leistungsantrages 
oder mit der Bemessung der ihm in Erledigung 
seines Antrages zuerkannten Leistung nicht 
zufrieden gibt, eine Klage beim Schiedsgericht 
einbringen kann. Mit der Einbringung .der 
Klage tritt aber nach der Regelung der Vorlage 
der Bescheid des Versicherungsträgers. außer 
Kraft. Der Versicherungsträger hat jedoch 
bis zur rechtskräftigen Beendigung des ge­
richtlichen Verfahrens eine Leistung insoweit 
zu gewähren, als nach dem außer Kraft ge­
tretenen Bescheid eine Leistungspflicht an­
erkannt ist. 

Auf diese Weise wird die Entscheidung des 
Versicherungsträgers mit der Einbringung der 
Klage unwirksam und das Schiedsgericht eht" 
scheidet über die Klage in erster Instanz. 
Damit ist aber dem Grundsatz der Trennung der 
Gewaften nach Schrifttum und Rechtsprechung 
Rechnung getragen. 

Im übrigen wird die Einrichtung der Schieds­
gerichte und das von ihnen .zu beobachtende 
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Verfahren im wesentlichen konform mit dem 
geltenden Recht geregelt. Jedoch wird dem 
jetzt seit Wirksam werden der Aufhebung des 
§ 111 SV-üU. bestehenden Mangel einer Vor­
sorge für eine einheitliche Rechtsprechung in 
Leistungssachen der Sozialversicherung Rech­
nung getragen. Es wird nämlich als zweite 
Instanz über den Schiedsgerichten das Ober­
landesgericht . Wien berufen, an das in ge­
wissen wichtigeren Fällen die Parteien, also 
sowohl die Versicherten wie auch die Ver­
sicherungsträger, Berufung bzw. Rekurs 
einlegen können. 

Eine weitere Vorsorge für die Einheitlichkeit 
der Rechtsprechung besteht darin, daß das 
Oberlandesgericht auf Verlangen des J ustiz­
ministeriums, wenn in derselben grundsätz­
lichen Frage abweichende Entscheidungen der 
Schiedsgerichte oder des Oberlandesgerichtes 
vorliegen, ein Gutachten zu erstatten hat. 

11. Besonderer Teil. 

Zum Abschnitt I (§§ 352 bis 360): Allgemeine 
Bestimmungen. 

Zu § 352: 

Die Bestimmungen des vorliegenden Sieben­
ten Teiles der Vorlage können auf das Ver­
fahren zur Durchführung der Bestimmungen 
dieses GeEletzes nicht ausnahmslos angewendet 
werden. Vor allem kommen sie dann nicht zur 
Anwendung, wenn die Durchführung der 
Gesetzesbestimmungen im Wege des Ab­
schlusses privatrechtlicher Verträge erfolgt 
(Z. 1), wie dies hinsichtlich der Versorgung der 
Versicherten und ihrer Angehörigen mit den 
gesetzlich und satzungsmäßig vorgesehenen 
Sachleistungen (vergleiche § 164), und hin­
sichtlich der personellen Vorsorge für die 
Erledigung der Bürogeschäfte der Fall ist 
(§ 420). Die Anwendung der Verfahrensbestim­
mungen des Siebenten Teiles 1st auch ausge­
schlossen bei Angelegenheiten, zu deren Ent~ 
scheidung im Streitfall schon in erster Instanz 
die ordentlichen Gerichte zuständig sind, wie 
zum Beispiel nach § 348 für Streitigkeiten aus 
Abschnitt IV des Fünften Teiles, betreffend 
Schadensersatz und Haftung. Die vorliegenden 
Verfahrensbestimmungen sind ferner nicht 
anzuwenden, wenn in anderen Teilen der Vor­
lage besondere verfahrensrechtliche Regelungen 
getroffen sind (Z. 2), so zum Beispiel für die 
Durchführung der vorgeschriebenen Meldungen 
(§§ 33 bis 41) oder für die Eintreibung der 
Beiträge (§ 64). Jedenfalls bleibt auch die An­
wendung der Bestimmungen des Siebenten 
Teiles für die Behandlung. von Angelegenheiten 
der Bundesbeiträge (§ 80) und der Kosten­
ersätze des Bundes (§ 160) außer Betracht 

(Z.3). Endlich werden diese Bestimmungen 
auch nicht angewendet, wenn die in anderen 
Teilen der Vorlage vorgesehenen Straf-, Auf­
sichts-, Entscheidungs- oder Genehmigungs(Zu­
stimmungs)befugnisse· von den dort hiezu 
berufenen Behörden- ausgeübt werden (Z. 4); 
in diesen Fällen gelten die Verfahrensvor­
schriften, nach denen diese Behörden auch 
sonst vOI'zugehen haben. 

Mit diesen Einschränkungen sollen die Ver­
fahrensvorschriften des vorliegenden Siebenten 
Teiles auch bei Durchführung der Be­
stimmungen über die zusätzliche Pensions­
versicherung von Bediensteten der öster­
reichischen Bundesbahnen sowie von Be­
diensteten von Privatbahnunternehmungen 
gelten. 

Zu § 353: 

Die Gliederung der Regelung in Vor­
schriften für das Verfahren in Leistungssachen 
und in Vorschriften für das Verfahren in 
Verwaltungssachen ergibt sich aus dem wesent­
lich verschiedenen Charakter der Leistungs­
und Verwaltungssachen, der in weiterer Folge 
auch dazu führt, daß zur Entscheidung von 
Streitigkeiten in Verwaltungssachen die Be­
hörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung, 
zur Entscheidung von Streitigkeiten in Lei­
stungssachen hingegen die Schiedsgerichte der 
Sozialversicherung und das Oberlandesgericht 
Wien berufen werden. 

Zu § 354: 

In diesem Paragraph werden taxativ elie 
Angelegenheiten aufgezählt, die als Leistungs­
sachen gelten. Hiebei werden in Z. 1 die Fragen 
der Versicherungszugehörigkeit, der Versiche- -
rungszuständigkeit, der Leistungszugehörig­
keit und der Leistungszuständigkeit aus den 
Leistungssachen ausgeschieden. Diese Frag~n, 
soweit sie bei Feststellung des Bestandes, des 
Umfanges oder des Ruhens eines Anspruches 
auf eine Versicherungsleistung oder im Lei­
stungsstreitverfahren auftauchen, ~ind nicht 
als Leistungssachen anzusehen. über diese 
Fragen hat nach § 413 Abs. 1 Z. 2 unter Aus­
schluß eines Bescheidrechtes der Versicherungs­
träger der Landeshauptmann zu entscheiden. 
Soweit sie aber erst im Leistungsstreitverfahren 
erster oder zweiter Instanz auftauchen,. darf 
nach §413 Abs. 4 über diese Fragen als Vor­
fragen nicht entschieden werden; es muß viel­
mehr in diesem Falle die Einleitung des Ver­
fahrens zur Entscheidung dieser Vorfragen 
beim Landeshauptmann beantragt werden und 
das Leistungsstreitverfahren ausgesetzt be­
ziehungsweise unterbrochen werden. Diese 
Regelung wurde gewählt, weil, soweit die Fra­
gen der Versicherungszugehörigkeit oder Ver-. 
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sicherungszuständigkeit unabhängig vom Lei­
stungsfeststellungsverfahren oder vom Lei­
stungstreitverfahren bei Durchführung der 
Versicherung auftauchen, also etwa im Hin­
bHck auf die Beitragsleistung sie ohne Zweifel 
Verwaltungssachen darstellen, hi der Kranken­
und Unfallversicherung aber damit gleich­
zeitig "auch geklärt ist, welcher Versicherungs­
träger zu leisten hat, also leistungszuständig ist 
und in der Pensionsversicherung die Leistungs­
zugehörigkeit und Leistungszuständigkeit ihrer­
seits wieder von der Versicherungszuständigkeit 
und Versicherungszugehörigkeit in dem gan,zen 
anrechenbaren in· der Leistung zu berücksich­
tigenden Versicherungsverlauf nach den Vor­
schriften der §§ 245 und 246 abhängt. Mit 

. dieser Regelung soll also die Zuständigkeit 
verschiedener Behörden zur Entscheidung der­
selben Frage ausgeschlossen werden. Dagegen, 
daß durch die Unterbrechung des Leistungs­
feststellungsverfahrens oder des Leistungs­
streitverfahrens zwecks Entscheidung der be­
zeichneten Vorfrage eine Verzögerung in der 
Leistungsgewährung eintritt, ist durch § 413 
Abs. 5 vorgesorgt. Schließlich sei bemerkt, daß 
diese Regelung ihr Vor bild in der einschlägigen 
Regelung des GSVG. 1938 hat (vgl. § 132 c 
des angeführten Gesetzes). 

In Z. 3 werden die Streitigkeiten über 
Ersatzansprüche der Fürsorgeträger ge­
mäß Abschnitt II des Fünften Teiles den 
Leistungssachen wegen des engen Zusammen­
hanges, in dem die Ersatzansprüche der Für­
sorgeträger mit den Leistungsansprüchen 
stehen (vgl. § 98 unddie§§ 323 bis 330), zu­
gewiesen. 

Zu § 355: 

Die Umschreibung der Verwaltungssachen 
in diesem Paragraph geht davon aus, daß 
alle Angelegenheiten, für welche die verfah­
rensrechtlichen Bestimmungen dieses Teiles 
gelten und die nicht Leistungssachen sind, als 
Verwaltungssachen anzusehen sind .. Die Auf­
zählung VOn hieher gehörigen Angelegenheiten 
in den Z. 1 bis 6 ist nicht taxativ. Die Streitig­
keiten zwischen den Versicherungsträgern 
(Verbänden) aus der Durchführung des Ge­
setzes, insbesondere auch die Streitigkeiten 
aus gegenseitigen Ersatzansprüchen der Ver­
sicherungsträger (Z. 6) werden unter die Ver­
waltungssachen eingereiht. Was· insbesondere 
die Ersatzstreitigkeiten zwischen Versiche­
rungsträgern betrifft, handelt es sich dabei um 
Angelegenheiten, die sich besser zur Entschei­
dung im Verwaltungsverfahren "gern. § 416 
durch das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung, das zugleich oberste Aufsichtsbehörde 
der Versicherungsträger ist, als zur Entschei­
dung durch· die im Leistungsstreitverfahren 
berufenen Stellen eignen. Allenfalls wäre die 
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Schaffung einer eigenen Schiedsinstanz für 
solche Streitigkeiten in Betracht gekommen; 
da jedoch besondere Vorteile sich hieraus 
nicht ergeben würden und die Schaffung 
neuer Behörden möglichst zu vermeiden· ist, 
wurde davon abgesehen. 

Zu § 356: 

Die Berufung der ordentlichen Gerichte zur 
Entscheidung von Streitigkeiten aus den Be­
stimmungen des Gesetzes über Schaden­
ersatz und Haftung (Abschnitt IV des Fünften 
Teiles) ergibt sich daraus, daß es sich bei 
diesen Vorschriften nur um Ergänzungen der 
Bestimmungen des ABGB. über Schaden­
ersatz handelt, die jedenfalls als bürgerliche 
Rechtssachen anzusehen sind, zu deren Ent­
scheidung die ordentlichen Gerichte berufen 
sind (§ 1 Jurisdiktionsnorm). Im übrigen wird 
die Zuständigkeit 'der. ordentlichen Gerichte 
njcht berührt (siehe § 352 Z. 1). 

Zu § 357: 

Siehe hiezu die Ausführungen im Punkt 2 
des allgemeinen Teiles der Bemerkungen zum 
vorliegenden Siebenten Teil der Vorlage. Aus 
den dort angeführten Gründen werden (so 
wie im GSVG. 1938) die Bestimmungen des 
AVG. 1950 über das Ermittlungsverfahren 
nicht als für die Versicherungsträger geltend 
angeführt. Auch sonst decken sich. im all· 
gemeinen die angeführten Paragraphen des 
A VG. 1950 mit den in § 127 Abs. 2 und § 130 
Abs. 5 GSVG. 1938 angeführten Paragraphen 
des AVG., die im Verfahren vor den Versiche­
rungsträgern anzuwenden waren. Darüber 
hinaus werden insbesondere die Vorschriften 
über Inhalt und Form der Bescheide mit Aus­
nahme der für die Versicherungsträger nicht 
in Betracht kommenden Bestimmungen des 
§ 58 Abs. 3 und der Abs. 1 bis 3 des § 62 als 
anwendbar erklärt. 

Zu § 358: 

In der Frage. der Einvernahme von Be" 
teiligten (Parteien) und· Auskunftspersonen 
erwies sich eine besondere von den einschlä­
gigen Bestimmungen des AVG. 1950 ab­
weichende Regelung als erforderlich, da den 
Versicherungsträgern eine Zwangsgewalt 
gegenüber den in Betracht. kommenden Per­
sonen nicht zusteht. 

Zu § 359: 

Auch die Regelung des AVG. 1950 über die 
Kosten des Verfahrens mußte durch besondere, 
den Bedürfnissen der Sozialversicherung ent­
sprechende Bestimmungen ersetzt werden. 
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Zu § 360: 

Dieser Paragraph entspricht dem § 135 
GSVG. 1938 und den §§ 115 und 116 RVO. 

Bemerkt wird, daß unter den Verwaltungs­
behörden auch die' Gemeinden zu verstehen 
sind. 

Zum Abschnitt II (§§ 361 bis 408): Verfahren 
in Leistungssachen. 

Zu § 361: 

Die hier für die Einleitung des Verfahrens 
zur Feststellung von Leistungsansprüchen ge­
troffene Regelung entspricht der Regelung des 
geltenden Rechtes (vergleiche §§ 1538, 1545 und 
1613 Abs. I und 6 RVO.). Jedoch wurde das 
Alter, von dem an Minderjährige zur selbstän­
digen Stellung eines Leistungsantrages be­
rechtigt sind, entsprechend einem Antrage des 
Arbeiterkammertages vom vollendeten 16. 
auf das vollendete 14. Lebensjahr, mit dem 
Minderjährige vielfach ,schon im Berufsleben 
stehen, herabgesetzt. 

Der A bs. 4 ist an die Stelle des § 350 des 
versendeten Entwurfes getreten. Dort war 
verfügt, daß Anbringen aller Art mit, Wirkung 
für den zuständigen Versicherungsträger auch 
bei einem anderen Versicherungsträger oder 
bei einer Behörde der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung eingebracht werdenkönnen und daß 
dann der Tag des Einlangens bei dieser Stelle 
als Tag der Einbringung bei dem zuständigen 
Versicherungsträger gilt. Sowohl der Haupt­
verband wie auch der Arbeiterkammertag und 
einzelne Ämter der Landesregierungen haben 
sich gegen. diese Regelung als zu weitgehend 
ausgesprochen und wollen sie auf Leistungs­
anträge in Leistungssachen beschränkt haben 
'und wünschen außerdem, daß im Gesetz 
selbst die rasche Weitergabe solcher nicht bei 
dem zuständigen Versicherungsträger einge­
brachten Leistungsanträge angeordnet wird. 
Diesen Anregungen wurde Rechnung getragen 
und die nunmehr auf Anträge auf Leistungen 
in der Unfallversicherung und Pensionsver­
sicherung beschränkte Regelung in den Ab­
schnitt II (Verfahren in Leistungssachen), 
wohin sie nunmehr gehört, als Abs. 4 des § 361 
übernommen. 

Zu § 362: 

Auch hinsichtlich der Behandlung von 
Rentenanträgen der Unfall- und Pensions­
versicherung, die noch vor Ablauf eines Jahres 
nach ;Rechtskraft der Abweisung' eines An­
trages auf eine Verletztenrente oder auf eine 
Rente aus der Pensionsversicherung wegen ge­
minderter Arbeitsfähigkeit odel" nach Rechts­
kraft der Entziehung einer solchen Rente ohne 

Nachweis einer Änderung der Unfallsfolgen 
beziehungsweise des Gesundheitszustandes 
wieder eingebracht werden, folgt die Regelung 
derjenigen des, § 125 GSVG. 1938 und des 
§ 1635 RVO. Die Regelung dient der Verein­
fachung des Verfahrens. 

Gegenüber dem' versendeten Entwurf .wurde 
auf Antrag einiger Stellen geändert, daß der 
Versicherungsträger ver halten wird, vor 
Zurückweisung des Antrages den Leistungs­
werber zur Beibringung einer Bescheinigung 
über die wesentliche Änderung des Gesund­
heitszustandes aufzufordern. 

Zu den §§ 363 bis 365: 

Die Unfallsanzeige, die Erhebungen des 
Trägers der Unfallversicherung und die be­
hördlichen Erhebungen von Arbeitsunfällen 
sind ebenfalls nach dem Vorbilde des bisher 
geltenden Rechtes geregelt (vergleiche §§ 1552 
und 1553 Abs. I RVO; §§ 6 und 7 der Dritten 
Verordnung über Ausdehnung der Unfall­
versicheruug auf Berufskrankheiten vom 
16. Dezember 1936, DRGBl. I S. 1117 in der 
jetzt geltenden Fassung). Die Regelung ent­
spricht auch im wesentlichen den einschlägigen 
Vorschriften des GSVG. 1938(§§ 50 und 121), 
nur ist, im Entwurf die Unfallsanzeige auch bei 
Berufskrankheiten vorgeschrieben. 

Gegenüber dem versendeten Entwurf wurde 
über das in zahlreichen Äußerungen gestellte 
Verlangen die Meldefrist von drei auf fünf Tage 
erhöht, ferner entsprechend dem Antrag der 
Unfallversicherungsträger auch eine Melde­
pflicht der Ärzte für Berufskrankheiten vor­
gesehen. 

Zu § 366: 

Um den Versicherungsträgern die Möglich­
keit zu geben, festzustellen, ob die für einen 
Leistungsanspruch geforderten gesundheitlichen 
Voraussetzungen gegeben sind, muß den 
Anspruchswerbern und den Anspruchsberech­
tigten die Verpflichtung auferlegt werden, sich 
einer vom Versicherungsträger angeordneten 
ärztlichen Untersuchung oder der Beobach­
tung in einer Krl;tnkenanstalt zu unterziehen, 
Auch eine Sanktion für den Fall der Nicht­
einhaltung dieser Verpflichtung war fest­
zusetzen. Diese Sanktion wurde entsprechend 
mehreren Äußerungen gegenüber dem ver­
sendeten Entwurf dahin geändert, daß die 
Entscheidung über den Leistungsanspruch nicht 
auf die für den Säumigen ungünstigste Sach­
verhaltsfeststellung gegründet werden kann, 
sondern daß ihr der Sachverhalt, soweit er 
festgestellt wurde, zugrunde zu legen ist. Es soll 
also die Sanktion nur dahin gehen, daß der 
Versicherungsträger, ohne sich dem Vorwurf 
mangelhaften Verfahrens auszusetzen, von der 
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Ergänzung seiner Erhebungen durch die ärzt­
liche Untersuchung des Anspruchswerbers oder 
Anspruchsberechtigten Abstand nehmen und 
auf Grund der sonstigen Erhebungen ent­
scheiden kann. 

Im versendeten Entwurf war noch nicht der 
Abs. 3 enthalten. Durch diesen Absatz der 
nach gepflogenem Einvernehmen mit' den 
Sektionen III und V des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung und den Trägern der 
Unfallversicherung in den Entwurf aufge­
nommen wurde, soll die bestehende Institution 
des Arbeitsinspektionsarztes auch weiterhin wie 
bisher der Aufgabe dienstbar gemacht werden 
kpnnen, eine einheitliche Beurteilung der 
Frage, ob eine Berufskrankheit vorliegt oder 
nicht, bei allen Unfallversicherungs trägern 
sicherzustellen. 

109 

Zu § 368: 

'Im Interesse der Versicherten werden im 
Abs. 1 die Versicherungsträger, so wie im 
früheren österreichischen Recht (vergleiche 
§ 127 Abs. 3 GSVG: 1938) und entsprechend 
dem Vorbild des § 73 Abs. 1 A VG. 1950, ver­
halten, die Bescheide über Leistungen binnen 
einer gewissen Zeit nach der 'Anspruchs­
erhebung beziehungsweise in der Unfallver­
sicherung nach Erstattung der Unfallsanzeige 
zu erlassen. Bei der Feststellung der Fristen 
mußte auf die Verzögerungen im Feststellungs­
verfahren, die durch die Verluste von Unterlagen' 
über den Versicherungsverlauf in der Kriegs­
und ersten Nachkriegszeit häufig herbeigeführt 
werden, Bedacht genommen werden. 

Nach Abs. 2 wird der Versicherungsträger, 
wenn er die nach Abs. 1 in Betracht kommende 
Frist zur Bescheiderteilung nicht einhalten 
kann, weil die erforderlichen Erhebungen.nicht 

Zu § 367: abgeschlossen' sind, verhalten, die Leistung zu 

Hinsichtlich der Verpflichtung des Versiche- bevorschussen, wenn seine Leistungspflicht 
dem Grunde nach feststeht. Wird sodann der 

rungsträgers bei Feststellung eines Leistungs- Bescheid bis zum Ablauf von neun Monaten 
anspruches oder bei einer sonstigen im Abs. 2 
angeführtenVerNgung über einen Leistungs- nach der AntragsteIlung beziehungsweise nach 
anspruch einen Bescheid zu erteilen wird dem Einlangen der Unfallsanzeige nicht er-

. h d ' lassen, so kann der Anspruchswerber nach 
ZWISC en en Leistungsansprüchen aus der 
Krankenversicherung und den Ansprüchen aus § 383 Abs. 2 den Leistungsanspruch durch 
der Unfallversicherung auf den Leistungen der Klage beim Schiedsgericht geltend machen 
Krankenversicherung gleichartige Leistungen (siehe dort). 
(das ist Unfallheilbehandlung, Familien-" Tag- Zu § 369: 
oder Versehrtengeld und Gewährung von 
Hilfsmitteln sowie von Berufsfürsorge ) einerseits Der § 369 regelt das Verfahren über Ersatz­
und den übrigen Leistungsansprüchen ' der ansprüche der Fürsorgeträger und Gemeinden 
Unfallversicherung und ,den Leistungsan- gemäß Abschnitt II des Fünften Teiles. Es 
sprüchen der Pensionsversicherung anderseits wird festgestellt, daß es in diesem Verfahren 
unterschieden. Hinsichtlich der ersten Gruppe ein Bescheidrecht der Versicherungsträger nicht 
von Leistungsansprüchen, bei denen es sich gibt. In diesen Fällen besteht nämlich ein 
durchwegs um kurzfristige im Leben der Ver- Bedürfnis nach rascher vorläufiger Formali­
sicherten des öfteren entstehende, Leistungs. sierung der gegenständlichen Rechtsbeziehung 
ansprüche handelt, soll ein Bescheid nur erteilt nicht. Es wird also in Form eines Schriften­
werden, wenn entweder ohne Einwilligung des wechsels zunächst der beiderseitige Rechts­
Erkrankten (Versehrten) eine Anstaltspflege standpunkt klargestellt werden. Führt dieser 
oder Wiederaufnahme der Heilbehandlung Schriftenwechsel nicht zu einem für den 
angeordnet wird oder eine Leistung ganz oder Fürsorgeträger befriedigenden Ergebnis oder 
teilweise abgelehnt, entzogen; zum Ruhen nimmt der Versicherungsträger nicht binnen 
gebracht oder deren Rückersatz auferlegt wird. sechs Monaten nach Geltendmach'clllg des 
Für diese durchwegs kurzfristigen Leistungs. Ersatzanspruches schriftlich zu der Ersatz­
ansprüche dem Versicherungsträger eine un- forderung Stellung, so hat der Fürsorgeträger 
b~ding.te Bescheidpflicht aufzuerlegen, würde nach § 383 Abs. 4 die Möglichkeit, binnen einem 
eme mcht zu bewältigende Verwaltungsarbeit Monat nach Zustellung der Mitteilung über die 
herbeiführen. Dagegen muß wie schon im Ablehnung des Ersatzanspruches beziehungs­
früheren österreichischen Recht und auch nach weise nach Ablauf der sechsmonatigen Frist 
dem zuletzt als vorläufiges österreichisches Klage auf Anerkennung des Ersatzanspruches 
Recht in Geltung gestandenen Reichsrecht beim Schiedsgericht einzubringen. 
bei den langfristigen Leistungsansprüchen der 
Unfallversicherung und auch bei den Leistungs­
ansprüchen der Pensionsversicherung, die eben­
falls langfristigen Charakters sind, jedenfalls ein 
Bescheid erteilt werden. 

Zu den §§ 370 bis 399: 

Die Bestimmungen dieser Paragraphen, die 
das den Schiedsgerichten der Sozialversicherung 
übertragene Leistungsstreitverfahren erster In-
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stanz regeln, decken sich ill vielen Punkten 
mit den einschlägigen Bestimmungen des 
Sozialversicherungs-Überleitungsgesetzes 1953 
und der hiezu erlassenen. Schiedsgerichts­
verordnung, BGBL Nr. 1'8/1948. In den 
folgenden Bemerkungen werden daher nur die 
Abweichungen von der geltenden Regelung 
erläutert. 

Zu § 370: 

Die Absätze 1 und 2 übernehmen, abgesehen 
von einigen terminologischen Änderungen, die 
Regelung des § 94 Abs. 1 SV-ÜG. 1953. 

Abs. 3 regelt die Bezeichnung der Schieds­
gerichte. Er folgt hiebei der Bestimmung' des 
§ 1 derSchiedsgerichtsverordnung. Zur Klar­
stellung wurde jedoch nach dem Wort "fur" 
der Hinweis: ,,(folgt der Name d"es Landes)", 
und nach dem Wort "in" der Hinweis: ,,(folgt 
der Name der Stadt, in der das Schiedsgericht 
seinen Sitz hat)" aufgenommen. 

Zu § 371: 

Hier werden die Streitigkeiten aufgezählt, 
zu deren Entscheidung die Schiedsgerichte in 
erster Instanz ausschließlich zuständig sind. 
Hiezu gehören die Streitigkeiten über alle im 
§ 354 aufgezählten Leistungssachen, somit 
außer den Streitigkeiten über den Bestand, 
den Umfang und das Ruhen eines Anspruches 
auf eine Versicherungsleistung (§ 354 Z. 1) 
auch die Streitigkeiten über die Verpflichtung 
zum Rückersatz einer zu Unrecht empfan­
genen Versicherungsleistung (§ 354 Z. 2) und 
über Ersatzansprüche der Fürsorgeträger ge­
mäß Abschnitt 11 des Fünften Teiles (§ 354Z. 3). 

Überdies gehört zur Zuständigkeit der 
Schiedsgerichte die Entscheidung über Streitig­
keiten in Verfahrenskostensachen nach § 359 
Abs. 2 und 4. Bei § 359 Abs. 2 handelt es sich 
um den Kostenersatzanspruch der dort ge­
nannten Personen gegen den Versicherungs­
träger, bei § 359 Abs. 4 um die Verpflichtung" 
einer Partei zum Kostenersatz an den Ver­
sicherungsträger. 

Zu § 372: 

Für die örtliche Zuständigkeit des Schieds­
gerichtes ist der Wohnsitz (Sitz), in Ermange­
lung eines solchen der Aufenthaltsort des 
Klägers im Inland maßgebend. Falls der 
Kläger im Inland weder einen Wohnsitz (Sitz) 
noch einen Aufenthaltsort hat, ist das Schieds­
gericht der Sozialversicherung für Wien zu­
ständig. Ob ein Wohnsitz, Sitz oder Aufenthalts­
ort im Inland gegeben ist, ist nach den hiefür 

. in Betracht kommenden Bestimmungen der 
Jurisdiktionsnorm (§§ 66 ff.) zu beurteilen. 

Aus der Bestimmung des Abs. 2 ergibt sich, 
daß grundsätzlich das bei Einleiturig des Ver­
fahrens zuständige Gericht bis zu dessen Be­
endigung zuständig bleibt. Ein Wechsel in der 
Zuständigkeit tritt nur in den Fällen ein, in 
denen sich die Zuständigkeit nach "dem W ohn­
sitz richtet und dieser während der Anhängig­
keit des Verfahrens verlegt wird. Der Wechsel 
des Aufenthaltsortes des Klägers hat daher 
auf die Zuständigkeit des Schiedsgerichtes 
keinen Einfluß. Er kann jedoch allenfalls Anlaß 
zur Delegierung eines anderen Schiedsgerichtes 
auf Grund der Bestimmung des § 375 Abs. 2 
geben. 

Zu § 373: 

Die vor die Schiedsgerichte gehörigen Strei­
tigkeiten können in erster Instanz weder vor 
die ordentlichen Gerichte noch vor die Arbeits­
gerichte, die vor die ordentlichen Gerichte, 
oder vor die Arbeitsgerichte gehörigen Rechts­
sachen nicht vor die Schiedsgerichte der Sozial­
versicherung gebracht werden. Die Schieds­
gerichte haben den Mangel ihrer Zuständigkeit 
in jeder Lage des Verfahrens bei sonstiger 
Nichtigkeit wahrzunehmeR; bei mangelnder 
örtlicher Zuständigkeit haben sie nach §374 
Abs. 1 vorzugehen. 

Zu § 374: 

Im § 13 der Schiedsgerichtsverordnung war 
für den Fall, daß eine Klage, die von einem 
örtlich unzuständigen Schiedsgericht an das 
nach seiner Auffassung örtlich zuständige 
Schiedsgericht überwiesen worden war, ver­
fügt worden, daß dieses nicht mehr seine Unzu­
ständigkeit mit der Begründung aussprechen 
kann, daß das überweisende Schiedsgericht 
zuständig sei. Zur Vereinfachung und Ab­
kürzung der Erledigung eines solchen nega­
tiven Kompetenzkonfliktes wird nunmehr im 
zweiten Satz des Abs. 1 bestimmt, daß das 
Schiedsgericht, an das die Klage überwiesen 
worden ist, sich nicht mehr örtlich unzuständig 
erklären kann. Damit ist auch die Bestimmung 
des zweitim Satzes des § 9 Abs. 2 der Schieds­
gerichtsverordnung, wonach über einen ver­
neinenden Zuständigkeitsstreit das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung zu ent­
scheiden hat, überflüssig geworden. 

Zu § 375: 

Die hier vorgesehene Einrichtung der Dele­
gierung eines anderen Schiedsgerichtes durch 
das Oberlandesgericht Wien soll für die Fälle 
vorsorgen, in denen ein Schiedsgericht infolge 
des Ausscheidens eines abgelehnten Mitgliedes 
beschlußunfähig geworden ist oder in denen 
aus Gründen der Prozeßökonomie die Behand­
lung der Streitsache durch ein anderes als das 

. 0 
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örtlich zuständige Gericht zweckmäßiger er­
scheint. 

Zu § 376: 

- Der erste Satz des Abs. 1 übernimmt, ab­
gesehen von einigen terminologischen Ände­
rungen, die Bestimmungen -des § 96 Abs. 1 
SV-VU.1953. Da die Unterscheidung zwischen 
Beisitzern und Beisitzer-Stellvertretern keinen 
praktischen Wert hat, wurde die Bezeichnung 
"Beisitzer-Stellvertreter" nicht mehr über­
nommen. 

Der zweite Satz des Abs. 1 weicht von 
§ 98 Abs. 2 SV-VR 1953 insoweit ab, als 
nicht nur die Beisitzer, sondern auch die 
Vorsitzenden der- Schiedsgerichte und deren 
Stellvertreter einelll Verwaltungskörper eines 
Versicherungsträgers nicht als Mitglieder an-

-gehören dürfen. 
Abs. 2 übernimmt die Regelung des § 96 

Abs. 2 SV-VR 1953 mit der Abweichung, 
daß der Vorsitzende und -dessen Stellver­
treter aus dem Kreise der bei einem Gericht am 
Sitze des Schiedsgerichtes ernannten Richter 
zu bestellen sind. Die Aufnahme dieser Ein­
schränkung ermöglicht die Regelung, daß ein 
zum Vorsitzenden eines Schiedsgerichtes oder 
zu dessen Stellvertreter bestellter Richter im 
Falle seiner strafweisen Versetzung an einen 
anderen Dienstort seine Funktion beim 
Schiedsgericht verliert. 

Im Abs. 3 wird die Berufung der Beisitzer 
den Landeshauptleuten übertragen, da diese 
als ortsnahe Stellen besser und schneller 
funktionieren werden als das Bundesministe-. 
rium für soziale Verwaltung, das bisher nach 
§ 96 Abs. 3 SV-ÜG. 1953 zur Berufung der 
Beisitzer zuständig war. Ferner werden die 
Landeshauptleute ermächtigt, für Dienstgeber­
gruppen, für welche keine öffentlich-rechtlichen 
Interessenvertretungen vorhanden sind,Vor­
schläge allenfalls bestehender freier Interessen­
vertretungen dieser Gruppen einzuholen. Abs. 4 
übernimmt die Bestimmungen des § 98 Abs. 1 
SV-ÜG. 1953. In Übereinstimmung mit der 
im § 420 Abs. 2 getroffenen Regelung wurde 
jedoch die Altersgrenze von 30 auf 24 Jahre 
herabgesetzt. 

Zu § 377: 

Die Ablehnung der Berufung zum Beisitzer 
war bisher im § 3 der Schiedsgerichtsverordnung 
geregelt. Die dort angeführten Ablehnungs­
gründe haben sich jedoch in der Praxis als 
etwas zu eng erwiesen. Es sollen daher neben 
hohem Alter und die Amtsführung hindernden 
Gebrechen auch sonstige die ordnungsmäßige 
Ausübung des Amtes hindernde Umstände zur 
Ablehnung der Berufung berechtigen. Die 
Entscheidung über die Ablehnung (Nieder-
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legung) ist in gleicher Weise wie die Berufung 
zum Beisitzer dem Landeshauptmann und 
nicht mehr dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung übertragen. Die· Abs. 2 und 3 
übernehmen die Vorschriften der §§ 4 und 5 
der Schiedsgerichtsverordnung. Auch hier 
wird jedoch zur Enthebung eines Beisitzers und 
zur Bestellung eines neuen Beisitzers der 
Landeshauptmann und nicht das Bundes­
.ministerium für soziale Verwaltung berufen. 

Zu § 378: 

Die Bestimmungen des § 99 SV-ÜG. 1953 
wurden im wesentlichen unverändert über­
nommen. Durch die Fassung des ersten Satzes 
des Abs. 1 soll schärfer zum Ausdruck gebracht 
werden, daß der Vorsitzende und seine Stell­
vertreter in dieser Funktion als Richter im 
Sinne des Bundes-Verfassungsgesetzes tätig 
sind. Im letzten Satz des Abs. 1 wird überdies 
bestimmt, wer den Vorsitzenden bei der Lei­
tung und Einteilung der Geschäfte des Schieds­
gerichtes zu vertreten hat. 

Zu § 379: 

Abs. 1 übernimmt unverändert die Vor~ 
schriften des § 6 der Schiedsgerichtsverord­
nung. 

Die Abs. 2 und 3 übernehmen die Regelung 
des § 8 der Schiedsgerichtsverordnung mit den 
Änderungen, daß das zulässige Ausmaß der 
Ordnungsstrafe von 300 Sauf 1000 S erhöht 
und die Zuständigkeit zur Entscheidung über 
Beschwerden gegen Verfügungen nach Abs. 2 
dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien 
übertragen wird. 

Abs. 4 bestimmt nunmehr ausdrücklich, 
daß zur Bewilligung der Urlaube der Beisitzer 
der ständige Vorsitzende zuständig ist. 

Zu § 380: 

Hier wird die Regel~ng des § 100 SV-ÜG. 
1953 mit der Abweichung übernommen, daß 
über die Ablehnung eines Vorsitzenden oder 
eines seiner Stellvertreter immer der Präsident 
des Oberlandesgerichtes Wien zu entscheiden 
hat. 

Zu § 381: 

Zum- Unterschied vom geltenden Recht 
(§ 95 SV-ÜG. 1953) haben die Schiedsgerichte 
- außer den im § 480 Abs. 1 Z. 10 vorgese­
henen Abteilungen - nur zwei Abteilungen, 
und zwar eine land- und forstwirtschaftliche 
Abteilung und eine allgemeine Abteilung, zu 
errichten. Es wird ihnen aber freigestellt, im 
Bedarfsfall weitere Abteilungen, und zwar für 
die Dienstnehmer des Bergbaues und für 
Eisenbahnbedienstete, zu errichten. 
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Zu § 382: 

Die Vorschriften dieses Paragraphen folgen, 
abgesehen von einigen terminologischen Ände­
rungen, der Regelung des § 96 Abs. 4 und 5 
SV-Du. 1953 und des § 2 der Schiedsgerichts­
verordnung. So wie bisher muß der Senat aus 
dem ständigen Vorsitzenden oder einem seiner 
Stellvertreter und zwei Beisitzern bestehen, 
von denen der eine dem Kreise der Dienst­
nehmer, der andere dem Kreise der Dienstgeber 
angehören muß. Der Beisitzer aus dem Kreise 
der Dienstnehmer ist nach Tunlichkeit aus 
dem Kreise der für die Abteilung in Betracht 
kommenden Dienstnehmer auszuwählen. 
Durch die Einfügung der Worte "nach Tun­
lichkeit" werden Streitigkeiten über die Aus­
wahl des Beisitzers aus dem Kreise der Dienst­
nehmer vermieden werden können. 

Zu § 383: 

anspruch des Fürsorgeträgers schriftlich ab­
gelehnt oder es unterlassen hat, dem Fürsorge­
träger innerhalb von sechs_Monaten nach An­
meldung des Anspruches seine Stellungnahme 
schriftlich mitzuteilen. 

Da es für den Versicherungsträger unbedingt 
notwendig ist, daß seine Pflichten und Rechte 
üi Leistungssachen und in Verfahrenskosten­
sachen möglichst" rasch endgültig geklärt 
werden und diese rasche Klärung auch im 
Interesse der Kläger liegt, wurde das Klage­
recht befristet, und zwar in Leistungssachen 
nach § 354 Z. 3 mit einem Monat, in allen 
übrigen Fällen mit drei Monaten ab Ent­
stehung des Klagerechtes. 

Die Abs. 6 und 7 übernehmen, abgesehen 
von einigen terminologischen Änderungen, die 
Regelung des § 10 der Schiedsgeriehtsverord­
nung unverändert. 

Zu § 384: 

Nach einer vielfach vertretenen Ansicht Damit dem in der Verfassung festgelegten 
kommt den Versicherungsträgern die Stellung Grundsatz der Trennung der Justiz von der 
von Verwaltungsbehörden zu. Da die öster- Verwaltung auf jeden Fall entsprochen wird, 
reichische Verfassung die Überprüfung von mußte festgesetzt werden, daß durch die recht­
Bescheiden einer Verwaltungsbehörde durch zeitige Einbringung der Klage der Bescheid 
eine instanzenmäßige Gerichtsbarkeit nicht des Versicherungsträgers im Umfang des Klage­
kennt, ist es nicht möglich, den Schiedsgerichten begehrens außer Kraft tritt (Abs. 1). 
der Sozialversicherung die Überprüfung der Hat der außer Kraft getr~tene Bescheid 
Bescheide des Versicherungsträgers auf Grund einen früheren in der gleichen Leistungssache 
eines dagegen erhobenen Rechtsmittels zu ergangenen Bescheid abgeändert, so würde 
übertragen. Das Verfahren vor den Schieds- mangels einer anderen gesetzlichen Regelung 
gerichten muß daher mittels Klage eingeleitet mit der Einbringung der Klage der frühere Be­
werden (Abs. 1). scheid des Versicherungsträgers wieder wirk-

Um zu verhüten, daß ein Versicherter in sam werden. Der Versicherqngsträger wäre in 
Leistungssachen nach § 354 Z. 1 und 2 sowie in einem solchen Fall verpflich,tet, bis zur rechts­
Verfahrenskostensachen nach § 359, Abs. 2 kräftigen Beendigung des Leistungsstreitver­
und 4 die Entscheidung des Schiedsgerichtes fahrens die in dem früheren, nunmehr wieder 
anruft, bevor noch ein Verfahren vor dem wirksam gewordenen Bescheid festgestellte 
Versicherungsträger eingeleitet oder das dort Leistung zu er bringen. Um dem Versiche­
eingeleitete Verfahren abgeschlossen wurde, rungsträger das Recht, eine Leistung wegen 
mußte in den Abs. 2, 3 und 5 bestimmt werden, wesentlicher Änderung der Verhältnisse neu 
daß in solchen Fällen die Klage nur zulässig ist, festzusetzen, zu sichern, mußte daher im zweiten 
wenn der Versicherungsträger bereits einen Be- Halbsatz des Ahs. 1 angeordnet werden, daß 
scheid erlassen hat. frühere Bescheide, insoweit sie durch den außer 

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz Kraft getretenen Bescheid abgeändert worden 
besteht nur in Leistungssachen nach § 354 Z. 1. sind, nicht wieder wirksam werden. 
Hier kann nämlich eine Klage auch dann er- Das durch die Einbringung der Klage be­
hoben werden, wenn der Versicherungsträger wirkte Außerkrafttreten des Bescheides (Abs. 1) 
innerhalb von neun Monaten nach Zustellung hätte mangels einer anderen Regelung zur 
des Antrages auf Zuerkennung des Leistungs- Folge, daß der Versicherungsträger nicht ver­
anspruches einen Bescheid nicht erlassen hat. pflichtet wäre, die in dem Bescheid zuerkannte 
Durch die Einführung dieser dem geltenden Leistung während der Dauer des Leistungs­
Recht fremden Säumnisklage wird ein wirk- streitverfahrens zu erbringen. Im Interesse 
sainer Schutz der Versicherten gegen Verzöge- des Schutzes des in vielen Fällen mittellosen 
rungen des Verfahrens vor dem Versicherungs- Versicherten ist es daher unbedingt notwendig 
träger geschaffen. anzuordnen, daß der Versicherungsträger dem \ 

Klagen in Leistungssachen nach § 354 Z. 3 Kläger die Leistung, die Gegenstand der 
haben nach Abs. 4 zur Voraussetzung, daß der Klage ist, bis zur rechtskräftigen Beendigung 
Versicherungsträger entweder den Ersatz- des Verfahrens vorläufig insoweit zu gewähren 
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hat, als dies dem außer Kraft getretenen Be­
scheid entspricht (Abs. 2). 
_ Durch die Bestimmung des Abs. 3 wird dem 

Versicherungsträger das Recht gesichert, auch 
während der Anhängigkeit eines' Leistungs­
streitverfahrens im Hinblick auf eine Ände­
rung der Verhältnisse über die Leistung einen 
neuen Bescheid zu erlassen. Macht der Ver­
sicherungsträger von diesem Recht Gebrauch, 
so erlischt seine im Abs. 2 festgelegte Ver­
pflichtung; er hat vielmehr vom Zeitpunkt der 
Erlassung des neuen Bescheides an lediglich 
die darin festgesetzte Leistung zu erbringen. 
Der Versicherte kann den während der An­
hängigkeit eines Leistungsstreitverfahrens er­
lassenen neuen Bescheid des Versicherungs­
trägers durch die Einbringung einer neuen 
Klage außer Kraft setzen. Falls im Zeitpunkt 
der Einbringung dieser Klage das ursprüng­
liche Verfahren noch anhängig ist, können 
beide Verfahren unter den Voraussetzungen 
des § 187 Abs. 1 der Zivilprozeßordnung ver­
bunden werden. 

Zu § 385: 

Nach § 384 Abs. 1 und 2 hat die Einbringung 
einer Klage zur Folge, daß der Bescheid im 
Umfange des Klagebegehrens außer Kraft tritt 
und daß der Versicherungsträger dem Kläger 
die Leistung, die Gegenstand der Klage ist, 
bis zur rechtskräftigen Beendigung des Ver­
fahrens in dem im Bescheid festgestellten Aus­
maß zu gewähren hat. 

Durch die Zurücknahme der Klage wird das 
Verfahren beendet. Mangels einer anderen 
gesetzlichen Regelung würde daher mit dem 
Zeitpunkt der Zurücknahme der Klage der 
im § 384 Abs. 2 festgelegte Anspruch des 
Klägers auf vorläufige Gewährung der im 
außer Kraft getretenen Bescheid zuerkannten 
Leistung erlöschen. Der Kläger würde in 
einem solchen Fall selbst den Anspruch ver-. 
lieren, den ihm der Versicherungsträger in 
seinem Bescheid zuerkannt hatte. Es kommt 
immer wieder vor, daß rechtsunkundige und un­
v~rtretene Kläger ihre Klage zurückziehen, 
ohne sich über die rechtliche Tragweite ihrer 
Prozeßhandlung klar geworden zu sein. Im 
Interesse des Schutzes der meist rechtsunkun­
digen und oftmals unvertretenen Kläger ist 
es daher unbedingt erforderlich, im Verfahren 
in Leistungssachen nach § 354 Z. 1 und 2 die 
Möglichkeit der Zurücknahme der Klage aus­
zuschließen' (Abs. 1). 

Wenn sich während' der Anhängigkeit eines 
Verfahrens vor dem Schiedsgericht über eine 
Leistungssache nach § 354 Z. J die Verhältnisse 
des Klägers dahin ändern, daß er eine höhere 
als die eingeklagte Leistung verlangen kann, 
so müßte er mangels einer anderen gesetzlichen 
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Regelung beim Versicherungsträger beantragen, 
daß dieser die Leistung wegen der Änderung 
der Verhältnisse durch Bescheid neu festsetzt; 
falls der Versicherungsträger diesem Antrag 
nicht entspricht, könnte der. Versicherte die 
höhere Leistung beim Schiedsgericht mittels 
Klage geltend machen. Dieser sowohl für den 
Versicherungsträger als auch für den Versicher­
ten umständliche Weg wird durch die Regelung 
des Abs. 2 vermieden. Danach kann der 
Kläger die höhere Leistung im Wege einer 
Änderung der Klage geltend -machen. Eine 
solche Klagsänderung ist auch dann zuzulassen, 
wenn zu besorgen ist, daß hiedurch eine er­
hebliche Erschwerung oder Verzögerung des 
Verfahrens eintreten wird. 

Der Versicherungsträger ist berechtigt, eine 
Leistung, über die im Lc~tungsstreitver­
fahren bereits rechtskräftig entschieden worden 
ist, wegen Änderung der Verhältnisse durch 
Bescheid neu festzustellen. Eine Klage, mit 
der eii\ solcher Bescheid außer Wirksamkeit 
gesetzt wird, müßte mangels einer anderen 
gesetzlichen Regelung wegen rechtskräftig ent­
schiedener Sache auf Einrede oder von Amts 
wegen zurückgewiesen werden. Es mußte 
·daher im "Abs. 3 angeordnet werden, daß in 
solchen Fällen die Rechtskraft einer den 
gleichen Anspruch betreffenden' früher ge­
fällten Entscheidung des Schiedsgerichtes oder 
des Oberlandesgerichtes Wien nicht zu berück­
sichtigen ist. 

Zu § 386: 

Hier werden die Personen bezeichnet, die zur 
Vertretung vor den Schiedsgerichten zuzu­
lassen sind. Diese Regelung wurde, abgesehen 
von einigen stilistischen Änderungen, unver­
ändert aus § 102 Abs. 3 SV-ÜG. 1953 und § 11 
der Schiedsgerichtsverordnung übernommen. 
Sie wurde lediglich durch die Bestimmung des 
Abs. 1 Z. 4 ergänzt, wonach juristische Per­
sonen auch durch ein Mitglled eines geschäfts­
führenden Organes oder durch einen eigenen' 
Angestellten vertreten werden können. Diese 
Ergänzung ist deshalb notwendig, weil nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes außer den 
Sozialversicherungsträgern auch andere juri­
stische Personen, z. B. Fürsorgeträger, vor den 
Schiedsgerichten als Parteien auftreten können. 

Zu § 387: 

Hier werden die Vorschriften des § 102 Abs. 1 
SV-ÜG. 1953 und des § 15 der Schiedsgerichts­
verordnung unverändert übernommen. 

Zu § 388: 

Abgesehen von ellllgen terminologisqhen 
Änderungen wurden die Bestimmungen des § 12 
der Schiedsgerichtsverordnung unverändert 
übernommen. 

8 
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Zu § 389: 

Die Abs. 1 und 2 entsprechen den Bestim­
mungen des § 14 der Schiedsgerichtsverord­
nung. Abs. 3 übernimmt die Regelung des 
§ 16 Abs. 1 der Schiedsgerichtsverordnung. 

Zu § 390: 

Im ersten Satz wird in Übereinstimmung mit 
§ 105 Abs. 3 SV-ÜG. 1953 ausgesprochen, daß 
der Senat seine Entscheidungen in nicht~ 
öffentlicher Sitzung zu beschließen hat. Der 
zweite Satz übernimmt die Bestimmung des § 17 
der Schiedsgerichtsverordnung. Durch den 
dritten Satz werden die Bestimmungen der 
Jurisdiktionsnorm über die Beratung und 
Abstimmung im Senat für sinngemäß !Ln­
wendbar erklitrt. Im letzten Satz werden 
schließlich die Vorschriften des § 16 Abs. 2 und 3 
der Schiedsgerichtsverordnung unverändert 
übernommen. 

Zu § 391: 

Im Abs. 1 wird angeordnet, daß die Schieds­
gerichte über den klageweise erhobenen An­
spruch grundsätzlich· durch Urteil. zu ent·· 
scheiden haben. Eine Ausnahme besteht nur 
bei der Entscheidung über Streitigkeiten in 
Verfahrenskostensachen nach § 359 Ahs; 2 
und 4. In diesen Streitigkeiten ist auch über 
den erhobenen Anspruch durch Beschluß zu 
entscheiden, und zwar durch den Vorsitzenden 
des Schiedsgerichtes ohne vorhergehende münd­
liche Verhandlung. Die weitgehende Ver­
einfachung des Verfahrens bei Streitigkeiten 
nach § 359 Abs. 2 und 4 erscheint deshalb 
vertretbar, da der Gegenstand dieser Streitig­
keiten nur ausnahmsweise die Bagatellgrenze 
übersteigen wird. . 

Im Abs. 2 werden, . abgesehen von einigen 
stilistischen und terminologischen Änderungen, 

. die Vorschriften des § 18 Abs. 1 der Schieds­
gerichtsverordnu!lg unverändert üb~rnommen. 

Die Vorschrift des Abs. 3 schafft eine für das 
Verfahren in Leistungssachen nach § 354.Abs. 1 
unbedingt erforderliche Ausnahme von den 
Bestimmungen des § 406 erster Satz der 
Zivilprozeßordnung. Abs. 4 übernimmt die 
Bestimmungen des § 18 Abs.4 der Schieds­
gerichtsverordnung mit der Abänderung, daß die 
Leistungsfrist statt mit zwei Wochen mit 
höchstens vier Wochen bestimmt werden kann. 

Zu § 392: 

Hier werden, abgesehen von einigen termino· 
logischen und stilistischen Änderungen, die 
Vorschriften der Ahs. 5 und 6 des § 105 SV·ÜG~ 
1953 und des § 22. der Schiedsgerichtsver­
ordnung unverändert übernommen. 

Zu § 393: 

Durch Beschluß erfolgen alle Entscheidungen, 
die nicht über den erhobenen Anspruch er· 
gehen, und überdies die meritorischen Ent­
scheidungen über Klagen in Verfahrenskosten­
sachen nach § 359 Abs. 2 und 4 (siehe § 391 
Abs. 1). 

Zu § 394: 

Durch diese Vorschrift soU den Parteien die 
Möglichkeit geboten werden, sich nach der 
Zustellung der Entscheidung ohne Hast über 
ihr weiteres Vorgehen klar zu werden. 

Zu § 395: 

Hier wurde, abgesehen von einigen termino­
logischen Änderungen, die Regelung des § 106 
Abs. 2 sv·DG. 1953 und des § 25 Abs. 1 der 
Schiedsgerichtsverordnung unverändert über­
nommen. 

Zu § 396: 

Abweichend vom geltenden Recht (§ 103 
Abs. 1 und 2 SV.ÜG.1953) wurden von der 
subsidiären Geltung der Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung die. Bestimmungen über 
das Ruhen des Verfahrens, über die Möglichkeit 
der Abhaltung einer ersten Tagsatzung, über 
Urteile in Versäumnisfällen und über das Ver· 
fahren in Bagatellsachen ausgenommen. 

Der Ausschluß der Bestimmungen über d:S 
Ruhen des Verfahrens, über die Möglichkeit 
der Abhaltung einer ersten Tagsatzung und 
über Urteil in Versäumnisfällen erfolgte einer­
seits im Hinblick auf den öffentlich·rechtlichen 
Charakter der Ansprüche aus der Sozial­
versicherung und andererseits im Interesse des 
Schutzes rechts unkundiger und unvertretener 
Versicherter. 

Wie sich aus § 400 ergibt, soll für die Frage 
der Zulässigkeit einer Berufung die Höhe 
des Streitwertes grundsätzlich ohne Bedeu­
tung sein. Im Hinblick darauf mußte für 
das Verfahren vor den Schiedsgerichten die 
Geltung der Bestimmungen der Zivilprozeß­
ordnung über das Verfahren in Bagatell­
sachen (§§ 448 bis 453) ausgeschlossen werden. 

Zu § 397: 

.. Abgesehen von einigen terminologischen 
Anderungen wurden hier· die Bestimmungen 
des § 27 Abs. 1 und 2 der Schiedsgerichts­
verordnung unverändert übernommen. 

Zu § 398: 

Die Bestimmungen des § 28 der Schiedsge­
richtsverordnung wurden unverändert· über· 
nommen. 
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Zu § 399: 

Hier wird ausgesprochen, daß die Träger 
der Sozialversicherung den Schiedsgerichten 
alle aus ihrer Tätigkeit erwachsenden Kosten 
zu ersetzen haben. Hiezu gehören nicht nur 
die Kosten im Sinne des § 1 Z. 6 des Gericht­
lichen Einbringungsgesetzes 1948, BGBL 
Nr. 109, wie z. B. die Gebühren der Zeugen, 
Sachverständigen und Beisitzer sowie die 
Postgebühren, sondern auch die Vergütung, 
die den Schiedsgerichten für die Besergung der 
Kanzleigeschäfte zu leisten ist. Letztere, wird 
vom Bundesministerium für Justiz nach An­
hörung des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger, allenfalls in einem 
Pauschbetrag, festgesetzt. 

Der erste Satz des Abs. 2 bestimmt, daß die 
Versicherungsträger den Schiedsgerichten zur 
vorläufigen Bestreitung der Kosten einen V or­
schuß zu leisten haben. Der zweite Satz regelt, 
wie Kosten, die in mehreren Verfahren, an denen 
verschiedene Versicherungsträger beteiligt 
sind, entstanden sind (zum Beispiel Beisitzer­
gebühren), auf die beteiligten Versicherungs­
träger aufzuteilen sind. Soweit Abs. 2 ab­
weichende Bestimmungen nicht enthält, werden 
die von den Versicherungsträgern zu ersetzen­
den Kosten nach den Bestimmungen des 
Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1948 ein­
zubringen sein. 

Zu den §§ 400 bis 405: 

Hier wird das ,Leistungsstreitverfahren 
zweiter Instanz, dessen Durchführung dem 
Oberlandesgericht Wien für den Bereich des 
ganzen Bundesgebietes übertragen ist, be­
handelt. 

Zu § 400: 

In diescm Paragraph werden die Gründe 
festgesetzt, aus denen ein Urteil eines Schieds­
gerichtes mit Berufung angefochten werden 
kann. Eine Berufung ist nur zulässig, wenn das 
Urteil aus einem der im § 477 der Zivilprozeß­
ordnung bezeichneten Mängel nichtig ist, wenn 
ihm in einem wesentlichen Punkte eine tat­
sächliche Voraussetzung zugrunde gelegt er­
scheint, die mit den Akten in Widerspruch 
steht (Aktenwidrigkeit), oder wenn es auf 
einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung der 
Sache beruht. 

Die Berufung wegen Aktenwidrigkeit oder 
unrichtiger rechtlicher Beurteilung der Sache 
wird im Abs. 3 auf solche Streitsachen ein­
geschränkt, die für den Anspruchswerber oder 
Anspruchsberechtigten von größerer wirt­
schaftlicher Bedeutung sind. Es wird daher 
die Berufung überhaupt nicht zugelassen in 
Sachen, wo ein' Leistungsanspruch aus der 
Krankenversicherung strittig ist, da es sich 
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hiebei durchwegsrtur um kurzfristige Leistun­
gen handelt, bei denen die Prüfung durch den 
Versicherungsträger und das Schiedsgericht als 
a'usreichend angesehen werden kann. 

Gegen Urteile der Schiedsgerichte über 
einen Leistungsanspruch aus der Unfallver­
sicherung wird nach Abs. 3 Z. 1 die Berufung 
an das Oberlandesgericht Wien für zulässig 
erklärt, wenn der ursächliche Zusammenhang 
des Schadens mit einem Arbeitsunfall oder mit 
einer Berufskrankheit strittig war, daher zu 
entscheiden ist, ob überhaupt ein Leistungs­
anspruch aus der Unfallversicherung zusteht 
oder nicht (lit. a), ferner wenn die Einschätzung 
der Minderung der Erwerbsfahigkeit für' eine 
DfLuerrente bei der erstmaligen Feststellung der 
Dauerrente strittig war (lit. b). Bei Neufest­
stellung der Dauerrente wird sie- dagegen nur 
zugelassen, wenn der letztvorhergehenden 
rechtskräftigen Feststellung der Dauerrente 
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 50 v. H. zugrunde gelegt war oder 
wenn seit dieser letzten rechtskräftigen Fest­
stellung mindestens fünf Jahre verstrichen 
sind, wenn es sich also um die Weiterbelassung 
einer Schwerversehrtenrente oder um die 
Neufeststellung der Rente nach Ablauf einer 
längeren Zeit seit der letzten rechtskräftigen 
Feststellung der Rente handelt (lit. b). Schließ­
lich wird gegen Urteile über Leistungsansprüche 
aus der Unfallversicherung die Berufung auch 
zugelassen, wenn das Vorliegen einer Ausnahme 
von der zweijährigen Ausschlußfrist für die 
Antragstellung im Sinne des § 102 Abs. 3 
strittig ist (lit. c). 

Ausgeschlossen von der Berufung sind also 
alle Urteile über Leistungsansprüche aus der 
Unfallversicherung, wenn nur die Höhe der 
Bemessungsgrundlage oder die Bemessung einer 
Hinterbliebenenrente strittig war oder wenn 
es sich um einen Anspruch auf die im § 367 
Abs. 1 angeführten kurzfristigen oder ein­
maligen Leistungen der Unfallversicherung 
handelt. 

Gegen Urteile über einen Leistungsanspruch 
aus der Pensionsversicherung wird nach Abs. 3 
Z. 2 die Berufung zugelassen, wenn in dem 
Verfahren vor den Schiedsgerichten strittig 
waren das Vorliegen einer geminderten Ar­
beitsfähigkeit oder die Erfüllung der Warte­
zeit, in welchen Fällen es sich regelmäßig 
darum handelt, ob überhaupt eine Rente 
gebührt, ferner wenn strittig war die An­
rechenbarkeit von Versicherungszeiten oder, 
die Bemessungsgrundlage, wobei es sich ge­
wöhnlich um schwierige Streitfragen handelt, 
von deren Entscheidung auch die Höhe der 
Rente wesentlich abhängen kann (lit. a). 
Ferner wird die Berufung zugelassen, wenn 
der Bestand des Anspruches auf Bergmanns-
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treuegeld im Verfahren vor dem Schieds­
gericht strittig war, da es sich bei dieser 
Leistung ·um eine hochwertige einmalige Lei­
stung handelt (lit. b) .. In einer Leistung,,­
sache nach § 354 Z. 3, also bei Streitigkeiten 
über Ersatzansprüche der Fürsorgeträger ge­
mäß Abschnitt II des Fünften Teiles, wird 
die Berufung nach Abs. 3 Z. 3 zugelassen, 
wenn der Streitwert den Betrag von 10.QOO S 
übersteigt, also die Entscheidung der Ange­
legenheit für den Versicherungsträger oder 
den Fürsorgeträger von wirtschaftlicher Be­
deutung sein kann, z. B. wenn es sich um 
einen kleineren Versicherungsträger oder um 
einen finanziell schwachen Fürsorgeträger han­
delt. 

Zu § 401: 

Durch diese Bestimmung wird- sicherge­
stellt, daß alle Beschlüsse, durch welche die 
Einleitung oder die Fortsetzung des gesetz­
mäßigen Verfahrens vor den Schiedsgerichten 
abgelehnt wird, mit Rekurs angefochten und 
vom Oberlandesgericht Wien überprüft wer­
den können. 

Zu § 402: 

Durch die Beßtimmung des Abs. 1 wird 
die ausschließliche Zuständigkeit des Ober­
landesgerichtes Wien zur Entscheidung über 
Berufungen und Rekurse gegen Entschei­
dungen der Schiedsgerichte geschaffen. Da­
durch, daß das Rechtsmittelverfahren bei 
einem Gericht konzentriert ist, wird die 
Einheitlichkeit der Rechtsprechung in Lei­
stungssachen nach § 354 sichergestellt. Ein 
weiterer Rechtszug gegen die Entscheidungen 
des Oberlandesgerichtes Wien erscheint daher 
entbehrlich. 

Berufungen und Rekurse sind beim Schieds­
gericht, dessen Entscheidung. I angefochten 
wird, einzubringen, und zwar Berufungen 
in zweifacher, Rekurse in einfacher Aus­
fertigung. 

Die Frist zur Einbringung der Berufung 
oder des Rekurses und die Frist zur Er­
stattung der Berufungsmitteilung (§ 468 Abs. 2 
der Zivilprozeßordnung) ist abweichend von 
den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 
mit vier Wochen festgesetzt worden. Inner­
halb dieser Frist werden auch rechtsunkundige 
und im Verfahren vor den Schiedsgerichten 
unvertretene Parteien die Möglichkeit halJen, 
sich über ihre Rechtslage beraten zu lassen. 

Nach Abs. 4 sind verspätet erhobene Be­
rufungen sowie unzulässige oder verspätet 
erhobene Rekurse vom Schiedsgericht zu­
rückzuweisen. Diese Regelung entspricht den 
Bestimmungen der Zivilprozeßordnung. 

Da die Urteile der Schiedsgerichte nur 
wegen Nichtigkeit, wegen Aktenwidrigkeit 
oder wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung 
der Sache angefochten werden können, wird 
eine mündliche Berufungsverhandlung in der 
Regel entbehrlich sein. Abs. 5 bestimmt 
daher, daß das Oberlandesgericht Wien über 
Berufungen und Rekurse gegen Entschei­
dungen der Schiedsgerichte in nichtöffent­
licher Sitzung und ohne vorhergehende münd­
liche Verhandlung entscheidet. Es kann' je­
doch eine mündliche Berufungsverhandlung 
anordnen, wenn dies im einzelnen Fall er­
forderlich erscheint. 

Zu § 403: 

Das Oberlandesgericht Wien hat im Lei­
stungsstreitverfahren zweiter Instanz die Vor­
schriften der Zivilprozeßordnung sinngemäß 
anzuwenden. Im Verfahren über Berufungen 
sind insbesondere die Bestimmungen des 
Ersten Abschnittes des Vierten Teiles der 
Zivilprozeßordnung, im Verfahren über Rekurse 
insbesondere die Bestimmungen des Dritten 
Abschnittes des Vierten Teiles des gleichen 
Gesetzes anzuwenden. Nichtigkeits- und Wie­
deraufnahmsklagen sind ebenfalls nach den 
Vorschriften derZivilprozeßordnung zulässig. 

Zu § 404: 

Die im Abs. 1 vorgesehenen Gutachten 
des Oberlandesgerichtes Wien dienen der 
Vereinheitlichung der Rechtsprechung, Das 
Gutachten muß vom Bundesministerium für 
Justiz beantragt werden. Gegenstand des 
Gutachtens kann nur eine Rechtsfrage von 
grundsätzlicher Bedeutung seiri, die in rechts­
kräftigen Urteilen, die in Leistungssachen 
nach' § 354 Z. 1 und 2 ergangen sind, ver­
schieden entschieden worden ist. 

Nach Abs. 2 hat das Oberlandesgericht 
Wien das Gutachten in einem verstärktim 
Senat von fünf Richtern zu beschließen. 
Diesem Senat- muß als Vorsitzender der 
Präsident oder der Vizepräsident dieses Ge­
richtshofes angehören. Die übrigen Mitglieder 
dieses Senats _ müssen jenen Senaten ent­
nommen werden, denen die Entscheidung 
über Rechtsmittel gegen Urteile und Be­
schlüsse der Schiedsgerichte übertragen ist. 

Durch die im Abs. 3 vorgesehene Ver­
öffentlichung der Gutachten im Amtsblatt 
der österreichischen Justizverwaltung wird 
sichergestellt, daß die Gutachten allen Schieds­
gerichten der Sozialversicherung zur Kenntnis 
kommen. -

Zu § 405: 

Auf Grund der Bestimmungen dieses Para­
graphen gelten für das Oberlandesgericht 
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Wien bei Ausübung der ihm im Vierten Unter­
abschnitt übertragenen Aufgaben subsidiär 
die Vorschriften d'er Jurisdiktionsnorm. Es 
finden daher unter anderem die Bestimmungen 
über die Beratung und Abstimmung (§§ 9 ff.), 
im Verfahren über Rechtsmittel gegen Ent­
scheidungen der Schiedsgerichte überdies die 
Bestimmungen über die Zusammensetzung 
der Senate des, Oberlandesgerichtes (§ 8 
Abs. 1) und über die Ablehnung von Richtern 
(§§ 19.ff.) Anwendung. ' 

Zu den §§ 406 und 407: 

In diesen Paragraphen werden die ge­
meinsamen Bestimmungen für das Verfahren 
vor den Schiedsgerichten der Sozialversiche­
rung und vor dem Oberlandesgericht Wien 
geregelt. 

Zu § .406: 

Im Abs. 1 wird für das Verfahren in Lei­
stungssachen nach § 354Z. 1 und 2 sowie 
in Verfahrenskostensachen nach § 359 Abs. 2 
und 4 die Kostenersatzpflicht der Parteien 
in einer v~m den Vorschriften der Zivil­
prozeßordnung abweichenden Art geregelt. 

Diese Regelung wird von dem Gedanken 
beherrscht, daß der meist mittellose Kläger 
nicht durch Kosten belastet werden darf, 
die ihm die Verfolgung seiner Ansprüche 
vor dem Schiedsgericht und vor dem Ober­
landesgericht Wien unter Umständen sogar 
unmöglich machen würden. 

In lit. a wird daher angeordnet, daß die 
beklagte Partei - der Versicherungsträger -
alle Kosten, die ihr durch das Verfahren er­
wachsen sind, ohne Rücksicht auf dessen Aus­
gang zu tragen hat. Der V ersicherungsträge~ 
kann daher diese Kosten, zu denen unter 
anderen auch die Gebühren der Zeugen, 
Sachverständigen und Beisitzer sowie die 
Postgebühren gehören, die er gemäß § 399 
an das. Schiedsgericht zu bezahlen hat, vom 
Kläger grundsätzlich nicht ersetzt verlangen. 
'Der Kläger kann nur unter den Voraus­
setzungen des § 407 Abs. 1 zur Tragung 
dieser Kosten herangezogen werden, wenn 
er sie nämlich durch Mutwillen, Verschleppung 
oder Irreführung veranlaßt hat. 

Der Kläger wird oftmals nicht in der Lage 
sein, die Kosten der Fahrt zur mündlichen 
Verhandlung vor dem Schiedsgericht oder 
dem Oberlandesgericht Wien oder zur Unter­
suchung durch einen ärztlichen Sachverstän­
digen aus eigenem zu trag"en und den mit 
der Zur eise verbun..denen Verdienstentgang 
auf sich zu nehmen. In lit. b wird daher 
angeordnet, daß der Versicherungsträger dem 
Kläger auf dessen Verlangen die notwendigen 
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Barauslagen und den Entgang an Arbeits­
verdienst zu ersetzen hat, wenn dieser auf 
Anordnung des Schiedsgerichtes oder des 
Oberlandesgerichtes Wien zur mündlichen Ver­
handlung oder beim ärztlichen Sachverstän­
digen erschienen ist. Ist der Kläger ohne 
Anordnung zur mündlichen Verhandlung er· 
schienen, so können ihm die Barauslagen 
und der Entgang an Arbeitsverdienst ver­
gütet werden, wenn das Schiedsgericht oder 
das Oberlandesgericht Wien feststellt, daß 
sein Erscheinen erforderlich war. 

Andere als die im ,lit. b genannten Kosten 
hat die beklagte Partei dem Kläger nur zu 
ersetzen, wenn sie in dem Verfahren unter­
legen ist. Diese Kosten, zu denen z. B. die 
anläßlich der Einbringung eines Schriftsatzes 
erwachsenden Barauslagen oder die Kosten 
eines Vertreters gehören, sind vom SGhieds­
gericht oder vom Oberlandesgericlit Wien' 
in der Endentscheidung nach Billigkeit zu 
best.immen (lit. cl. 

Für die Fürsorget.räger brauchen hinsicht­
lich der Kostenersat.zpflicht besondere Schutz­
bestimmungeri nicht geschaffen zu werden. Es 
konnten daher im Abs. 2 für die Verfahren 
in Leistungssachen nach § 354 Z. 3 die V or­
schriften der Zivilprozeßordnung für anwend­
bar er klärt werden. 

Zu § 407: 

Im Abs. 1 wird, abgesehen yon eIUlgen 
terminologischen Änderungen, die Regelung 
des § 21 der Schiedsgerichtsverordnung unver­
ändert übernommen. 

Abs. '2 sieht die Möglichkeit vor, einem 
Zeugen oder Sachverständigen, der ohne ge­
nügenden Grund einer Ladung nicht Folge 
leistet oder die Aussage oder die Abgabe 
des Gutachtens verweigert, die durch die 
Säumnis oder durch die Weigerung ver­
ursachten Verfahrenskosten aufzuerlegen,. 
Diese Vorschrift stellt eine notwendige Er­
gänzung der im Abs. 1 getroffenen Regehing 
dar. 

Zu § 408: 

Die Berechtigung' zur Fortsetzung des Ver­
fahrens zur Feststellung eines Leistungsan­
spruches durch den Versicherungsträger oder 
eines Leistungsst.reitverfahre~s erster oder 
zweiter Instanz wird in diesem Paragraph 
besonders geregelt. Es sind hiezu in einer 
bestimmten Reihenfolge nur gewisse nahe 
Verwandte zugelassen, die mit dem Anspruchs­
berechtigten zur Zeit. seines' Todes in häus­
licher Gemeinschaft gelebt haben. Hiebei 
wird von der Annahme ausgegangen, daß 
diesen nahen Angehörigen auch der Leistungs. 
anspruch, der beim Tode des Anspruchs-
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.werbers oder Anspruchsberechtigten noch nicht 
zuerkannt war, zugute gekommen wäre, be· 
ziehungsweise daß sie auch zwischenweilig 
den Unterhalt des Leistungswerbers bestritten 
haben. Sie sollen daher auch berechtigt sein, 
das Verfahren fortzusetzen, um zu einer 
Deckung ihrer allfälligen Aufwendungen zu 
gelangen. 

Zum Abschnitt III (§§ 409 bis 417): Verfahren 
in Verwaltungssachen. 

Zu § 409: 

Die Zuständigkeit der Versicherungsträger 
in Verwaltungssachen ist konform der Zu­
ständigkeit der Versicherungsträger zur Ent­
gegennahme'der Meldungen und zur ~eitrags­
einhebung (vergleiche die §§ 33, 39, 58 Abs. 3 

,und 6, 78 Abs. 3) geregelt. 

Zu § 410: 

Die im ersten Satz dieses Paragraphen ge­
troffene allgemeine Umsc~reibung, in welchen 
Fällen der Versicherungsträger in Verwaltungs­
sachen einen Bescheid zu erlassen hat, ist dem 
§ 130 Abs. 1 GSVG. 1938 nachgebildet. 
Bekanntlich steht den Versicherungsträgern 
nach dem vorläufig in Österreich geltenden 
Reichsrecht eine Befugnis, in Verwaltungs­
sachen der Rechtskraft fähige Bescheide zu 
erlassen, überhaupt nicht zu. Diesem Mangel, 
der auf die große Zersplitterung der Organi­
sation der Krankenversicherung im ursprüng'. 
lichen Geltungsgebiet dieses Rechtes zurÜck. 
zuführen ist, wird durch die Rückkehr zur 
einschlägigen Regelung des früheren öster­
reichischen Rechtes abgeholfen. Die im zweiten 
Satz enthaltene Aufzählung von Fällen, in 
denen Bescheide zu erlassen sind, ist nicht 
taxativ. Sie entspricht der Praxis, wie sie 
sich bei Anwendung des' früheren österreichi­
~chen Rechtes herausgebildet hat. 

,Zu §411: 

hat, an die Verwaltungsbehörde nur im Rechts­
mittelwege herangetragen werden kann. Das 
Rechtsmittel wird Einspruch genannt. Es 
ist beim Versicherungsträger einzubringen. 
Das Rechtsmittel unterscheidet sich dadurch 
von der Berufung, daß der Einspruch keine 
aufschiebende Wirkung hat, wenn nicht der 
Landeshauptmann aus den im Abs. 2 ange· 
gebenen Gründen den Vollzug aussetzt. -Diese 
abweichende Regelung mußte getroffen werden, 
weil die Versehung des Einspruches mit auf­
schiebender Wirkurig ein geordnetes Funk­
tionieren der Sozialversicherung gefährden 
würde. Sie hätte zum Beispiel zur Folge, daß 
einfach, durch Erhebung eines Einspruches die 
mit Bescheid des' Versicherungsträgers aus­
gesprochene Einbeziehung in die Versicherung' 
und deren Auswirkungen (insbesondere die 
Beitragszahlung) bis zum rechtskräftigen Ab­
schluß des Verfahrens hinausgezogen werden 
könnte. ' 

Zu § 413: 

§ 413 umschreibt die sachliche Zuständigkeit 
des Landeshauptmannes in dem' im vorliegen­
den Siebenten Teil der Vorlage geregelten 
Verfahren über Verwaltungssachen. 

Nach diesem' Paragraph entscheidet der 
Landeshauptmann erstens über Einsprüche 
gegen Bescheide der Versicherungsträger 
(§ 412) und zweitens unter Ausschluß eines 
Bescheidrechtes der Versicherungsträger über 
die Versicherungszugehörigkeit und -zustän­
digkeit, in der Pensionsversicherung auch über 
die Leistungszugehörigkeit und -zuständigkeit. 

Für das Verfahren zur Entscheidung über 
die V ersicherungszugehörigkeit( -zuständigkeit), 
beziehungsweise die Leistungszugehörigkeit 
oder Leistungszuständigkeit(§' 413 Abs.-l 
Z. 2) werden in den Abs. 3 bis 5 des § 413 
nähere Vorschriften 'getroffen, die den Be­
stimmungen des § 132 c GSVG. 1938 nach­
gebildet sind. Abs. 4 sichert, daß ein Kom­
petenzkonflikt bei Entscheidung dieser Fragen 
nicht eintreten kann. Abs. 5 sorgt vor, daß 
die Erbringung der Leistung durch das Ver­
fahren zur Klärung der Zuständigkeit (Zu­
gehörigkeit) nicht übermäßig hinausgezogen 
wird. 

Im übrigen siehe zu § 413 Abs. 1 Z. 2 und 
Abs. 3 bis 5 auch die Bemerkungen zu § 354. 

'Zu § 412: 

Nach Abs. 6 son ~us Gründen der, Zweck· 
mäßigkeit das nach Abs. 1 Z. 2 und Abs. 3 
bis 5 vorgesehene Verfahren zur Entscheidung 

, von Zuständigkeits. und Zugehörigkeitsstrei. 
tigkeiten auch im Verhältnis zu den Sonder· 

Aus dieser Regelung ergibt sich, daß eine versicherungen (Krankenversicherung der Bun­
Angelegenheit, in der nach § 410 der Ver· desangestellten, Meisterkrankenversicherung, 
sicherungsträger einen Bescheid zu erlassen Notarversicherung) Anwendung finden. 

Durclr diese Bestimmung wird vorgesorgt, 
daß in den zahlreichen Fällen, in denen nach 
§ 406 der Träger der Krankenversicherung 
~uch im Namen von Trägern der anderen 
jm vorliegenden Bundesgesetz geregelten Ver­
sicherungen tätig wird, diese die Möglichkeit 
haben, ihre Rechte selbst wahrzunehmen. 
Die ihnen zugestandene Partei~tellung im 
Verfahren vor den VerwaItungsbehörden er· 
möglicht ihnen, Einspruch gegen den Bescheid 
,des Krankenversicherungsträgers zu erheben. 
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Zu § 414: 

In dieser Bestimmung wird die örtliche 
Zuständigkeit der Landeshauptleute entspre­
chend den Bedürfnissen der Sozialversicherung 
geregelt. ' 

Zu § 415: 

119 

bewährt hat. Sie wurde daher, mit Ausnahme 
der Sonderbestimmungen für die Kranken­
ver:sicherung der Bundesangestellten, die Mei­
sterkrankenversicherung und die Notarver­
sicherung, nach Vornahme geringfügigcr Än­
derungen und Ergänzungen, die eine leichte 
Verstärkung des Dienstgebereinflusses auf die 
Verwaltung bewirken, in den Achten Teil 

Gegen den Bescheid des Landeshauptmannes übernommen. Im Abschnitt III des Neunten 
wird ein Berufungsrecht nur eingeräumt, wenn Teiles werden diejenigen Bestimmungen des 
er über die Versicherungszuständigkeit oder Achten Teiles, die schon bisher als gemein­
-zugehörigkeit beziehungsweise die Leistungs- same Bestimmungen über den Aufbauc der 
zustä~digkei~ oder ?ie Leistun~szugehörigkeit Verwaltung für sämtliche Träger der Sozial­
o.der uber dIe V~rslCherungs~fllCht oder Ver- versicherung galten, auch in den genannten 
sI.cherungsberecht~gung entschIeden hat. Durc4 Bonderbestimmungen als anwendbar erklärt 
d~~se Regelu~g Ist das Berufu~.gsrecht auf und zugleich die von der allgemeinen Regelung 
~alle von .großere~ Bedeutun~fur .den Ver- abweichenden Sonderbestimmungen für diese 
slCherten emgeschrankt (vergleIche dIe analoge Sonderversicherungenzusammenfassend dar­
Regelung des § 90 Abs. 2 Schlußsatz SV-ÜG. gestellt. Auf die bezüglichen Erläuternden 
1953). Bemerkungen zum Neunten Teil wird hin-

Zu § 416: 

Zur Entscheidung von Streitigkeiten 
zwischen Versicherungsträgern (siehe § 355 
Z. 5) mit Ausnahme solcher, 
welche die V ersicherungs(Leistungs )zugehö!ig­
keit oder Versicherungs(Leistungs)zuständig­
keit betreffen, die nach § 413 Abs. 1 
Z. 2 in erster Instanz vor den Landeshaupt­
mann gehören - und von Streitigkeiten 
zwischen den Verbänden und Versicherungs'­
trägern wird in erster und zugleich letzter 
Instanz das B,undesministerium für soziale 
Verwaltung als deren oberste Aufsichtsbehörde 
berufen (siehe .auch die einschlägige Be­
merkung zum ~ 355). 

Zu § 417: 

Dieser Paragraph übernimmt mit entspre­
chender Anpassung die Regelung des § 91 
SV-ÜG. 1953. 

Zum Achten Teil: 

Aufbau der Verwaltung. 

Der Aufbau der Verwaltung in der Sozial­
versicherung (Verwaltungskörper der Versiche­
rungsträger, Vermögensverwalttmg, Aufsicht, 
Bedienstete und dergleichen mehr) hat im 
neuen österreichischen Recht bereits eine 
vollständige, sämtliche Sozialversicherungs­
träger umfassende N euregelung durch das 
Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz (A b­
schnitte II bis VII) erfahren; Diese Regelung 
war - namentlich was die Verteilung der 
Mandate der Vetsicherungsvertreter in den 
Verwaltungskörpern auf die Dienstnehmer­
und Dienstgebergruppe anlangt - eine in 
langwierigen. politischen Verhandlungen er­
zielte Kompromißlösung, die sich C praktisch 

gewiesen. 
Ebenfalls bereits derzeit geltende V orschrif­

ten des neuen österreichischen Rechtes, näm­
lich die Bestimmungen des § 17' des 1. Sozial­
versicherungs-Neuregelungsgesetzes, BG BI. 
Nr. 86/1952, über die Versicherungsunterlagen 
in der Renten(Pensions)versicherung, wurden 
in den Abschnitt VIII ohne wesentliche Än­
derungen aufgenommen, weil das bezeichnete 
Gesetz ebenso wie das' Sozial versicherungs­
Überleitungsgesetz 1953 mit dem Wirksam­
keitsbeginn des ASVG. zur Gänze aufgehoben 
werden wird (§ 541 Abs. 2). 
, Nennenswerte materielle Änderungen gegen­
über den derzeit geltenden Vorschriften ent­
halten folgende Bestimmungen des Achten 
Teiles: §§ 418 Abs. 4 und 5, 419, 420 Abs. 1, 
4 und 5, 421 Abs. 1 und 7, 422, 423 Abs. '5 
und 6, 424, 427 Abs. 2, 428, 429, 431, 433, 
437, 438, 442 bis 447, 448, 449, 451 Abs. 2, 
457 bis 460. 

Zu diesen Änderungen wird bemerkt: 

Zu § 418 Abs. 4 und ~: 

. Das derzeit geltende Recht (§ 4 Abs. 1 
Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz 1953) 
hat es bei der Land- und Forstwirtschaft­
lichen Sozialyersicherungsanstalt der satzungs­
mäßigen Regelung überlassen, nach Bedarf 
Landesstellen zu errichten und deren Sprengel 
festzusetzen. Auf Grund dieser Bestimmung 
hat die Anstalt in ihrer Satzung die Errichtung 
je einer Landesstelle in Wien (für die Länder 
Wien, Niederösterreich und Burgenland), Linz 
(für Oberösterreich), Salzburg (für die Länder 
Salzburg, Tirol und Vorarlberg), Graz (für 
Steiermark) und Klagenfurt (für Kärnten) 
vorgesehen. Da sich aber mittlerweile die 
bestehende Organisation bereits eingelebt hat 
und ein Bedürfnis nach einer Änderung in 
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'absehbarer Zeit nicht besteht, werden Sitz 
und' Sprengel der Landesstellen auch bei der 

/ . Land- und Forstwirtschaftlichen Sozialver­
sicherungsanstalt im Gesetz selbst festgesetzt. 

Aus dem im § 4 Abs. 2 SV-ÜG. 1953 derzeit 
umschriebenen Aufgabenkreis der Landes­
stenen werden zwei Aufgaben den Landes­
stellen künftighin nicht mehr übertragen sein, 
und zwar die Überwachung der Krankenkassen 
hinsichtlich der Einhebung und Abfuhr der 
Beiträge zur Unfall- und Alters(InvaJiditäts)­
versicherung und Mitwirkung bei der Abfuhr 
und Abrechnung der als Zuschlag zur Grund­
steuer eingehobenen Beiträge zur landwirt­
schaftlichen Unfallversicherung (§ 4 Abs. 2 
lit. e SV-ÜG. 1953) sowie die Verwaltung der 
im Sprengel der Landesstelle befindlichen 
anstaltseigenen Einrichtungen der Kranken­
behandlung (§ 4 Abs.2 lit. g SV-ÜG. 1953). 
Die erstgenannte Aufgabe hat sich in der 
Praxis als überflüssig erwiesen. Sie hat auch 
Mißstimmung bei den Krankenkassen erregt, 
die nach dem Aufbau der Verwaltung den 
übrigen Versicherungsträgern gleichgeordnet 
siw;l. Die Verwaltung der im Sprengel der 
Landesstelle befindlichen anstaJtseigenen Ein­
richtungen der Krankenbehandlung wird zweck­
mäßigerweise zentral durch die HauptsteIle 
zu besorgen sein. Die HauptsteIle wird aber 
die Büros der Landesstellen jederzeit auch zur 
Mitwirkung an der Durchführung anderer als 
der im § 418 Abs. 5 der Vorlage bezeichneten 
Aufgaben heranziehen können. 

Zu § 419: 

Ebenso wie bei der Pensionsversicherungs­
anstalt der Angestellten und bei der Versiche-
1'ungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
sollen auch bei der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen am Sitze der 
Anstalt in Wien Rentenausschüsse für das ge­
samte Gebiet der Republik Österreich er­
richtet werden. Im § 15 Abs. I Sozialver­
sicherungs-Überleitungsgesetz 1953 ist die Ein­
richtung von Rentenausschüssen bei der letzt­
genannten Anstalt nicht vorgesehen; die Auf­
gaben dieser Ausschüsse werden derzeit vom 
Vorstand der Anstalt besorgt. Es besteht 
aber kein triftiger Grund, diese 'von der all­
gemeinen Regelung abweichende Regelung 
beizubehalten. 

Zu § 420 Abs. 1: 

Bei einzelnen Versicherungsträgern werden 
auf Grund der Bestimmungen im Ersten Teil 
der Vorlage (§ 8 Abs.·l Z. 3 lit. a und b) auch 
selbständig Erwerbstätigepflichtversichert sein, 
die selbst keine Dienstnehmer beschäftigen 
und daher nicht als Dienstgeber im Sinne des 
ersten Satzes dieses Absatzes angesehen werden 

können. Diese Personen werden, um auch 
ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, an der Ver­
waltung der Versicherungsträger teilzunehmen, 
den Dienstgebern als Versicherungsvertreter 
gleichgestellt. 

Zu § 420 Abs. 4: 

Die Aufnahme dieser Bestimmung erschien 
notwendig, weil sich in' der Praxis Zweifel 
ergebenhaben, ob zum Beispiel ein in die Haupt­
versammlung entsendeter Versicherungsver­
treter, der zugleich Stellvertreter eines Vor­
standsmitgliedes ist, in der Hauptversammlung 
nunmehr zwei oder nur eine Stimme hat. 

Zu § 420 Abs. 5: 

Die oft sehr starke zeitliche Inanspruch­
nahme einzelner Mitglieder der Verwaltungs­
körper in der Sozialversicherung durch ihre 
Funktion läßt es unvermeidlich erscheinen, 
daß diesen nicht nur reine ~ ufwandsent­
schädigungen, sondern darüber hinaus noch 
eine weitere Honorierung ihrer Mühewaltung 
in Form einer ständigEm Funktionszulage zu­
gebilligt werden mußte. Hieraus soll nicht 
abgeleitet werden können, daß durch die 
Ausübung einer derart honorierten Funktion 
ein besoldetes Beschäftigungsverhältnis und 
damit eine Pflichtversicherung begründet wird. 
Dies wird durch die neue Formulierung des 
ersten Satzes im Abs. 5 ausdrücklich klar­
gestellt. 

Neu ist im Abs. 5 auch die Vorschrift, daß 
die vom Bundesministerium für soziale Ver­
waltung für die Höhe der Entschädigung 
an die Mitglieder der Verwaltungskörper auf­
zusteUenden Grundsätze einheitliche Höchst­
beträge für Reiseko,stenentschädigungen, 
Sitzungsgelder und Funktionsgebühren fest­
setzen müssen, sodaß in dieser Hinsicht die 
Autonomie der Versicherungsträger im In­
teresse der Erzielung einer bundeseinheit­
lichen Rege).ung eine Einschränkung erfährt. 

Zu § 421 Abs. 1: 

Die aus § 21 Abs. 1 SV-ÜG. 1953 über. 
nommenen Bestimmungen des § 421 Abs. 1 
der Vorlage über die Entsendung der Ver­
sicherungsvertreter wurden nur durch die 
Aufnahme einer.ßonderregelung, betreffend die 
Allgemeine Unfallversicherungs anstalt ,ergänzt. 
Bei dieser Anstalt sollen die VersicheruQgs. 
vertreter aus der Gruppe der Dienstgeber, 
soweit öffentlich-rechtliche Interessenvertre­
tungen für sie nicht bestehen, vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung auf Vor. 
schlag der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft entsendet werd~n. Durch die Ein· 
räumung dieses Vorschlagsrechtes wird der 
genannten Bundeskammer eine über ihren 

/ 
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sonstigen gesetzlichen Wirkungsbereich hinaus­
gehende Ingerenz auf die Zusammensetzung 
der Verwaltungskörper . bei der ausschließlich 
aus Beiträgen der Dienstgeber erhaltenen 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt elll­
geräumt. 

Zu § 421 Abs. 7: 

Um ein reibungsloses }~unktionieren der 
Rentenausschüsse zu gewährleisten und Ver­
zögerungen in der Bearbeitung der Renten­
anträge zu vermeiden, erwies es sich als not­
wendig, in der Vorlage die Möglichkeit vor­
zusehen, daß für ein Mitglied des Rentenaus­
schusses auch mehrere Stellvertreter bestellt 
werden können. 

Zu § 422: 

Bedürfnissen der Praxis entsprechend, wurde 
hier eine Vorschrift aufgenommen, wonach 
ein Versicherungsvertreter mwh mindestens 
zweijähriger Amtsführung seine Wiederbe­
stellung für die näch'ste Amtsdauer ablehnen 
kann. 

Zu § 423 Abs. 5: 

Die aus dem § 17 Abs. 3 SV-ÜG. 1953 iiber­
nommenen Bestimmungen der ersten bei den 
Sätze im Abs. 5 wurden im letzten Satz im 
Hinblick auf die im § 421 Abs. 1 zweiter Satz 
vorgenommene Ergänzung hinsichtlich des 
Vorschlagsrechtes der Bundeskammer der ge­
wer~lichen Wirtschaft bei der. Entsendung 
von Dienst.gebervertret.ern in die Verwaltungs­
körper der Allgemeinen Unfallversicherungs­
anstalt durch eine Bestimmung des Inhalt.~s 
ergänzt, daß die Bestimmungen des ersten 
und zweiten Satzes auch für den Aritrag der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
auf Enthebung der von ihr vorgeschlagenen 
Versicherungsvertreter gelten sollen. Im Falle 
einer\ Neuwahl in die Organe der Bundes-

~ kammer wi~d daher diese Kammer die Mög­
lichkeit haben, die Enthebung der von ihr 
seinerzeit vorgeschlagenen Versicherungsver­
treter bei der Allgemeinen Unfallversicherungs­
anstalt zu beantragen und einen neuen Vor­
schlag zu erstatten. 

Zu § 423 Abs. 6: 

Diese Bestimmung dient lediglich der Klar­
stellung, weil sich bei der Anwendung des 
bisher gelt.enden Recht.es diesbezüglich Zweifel 
ergaben. 

Zu § 424: 

Die Haftung der Versicherungsvertreter ist 
derzeit im § 17 Abs. 4 Sozialversicherungs­
Überleitungsgesetz 1953 geregelt. Die Vorlage 
enthält im § 424 die gleiche Regelung. Neu 

1'21 

ist lediglich die eingefügte BezugnaHme auf 
das Amtshaftungsgesetz vom 18. Dezember 
1948, BGEl. NI'. 20/1949, das auch auf die 
Mitglieder der Verwaltungskörper anzuwenden 
ist (§ 1 des Amtshaftungsgesetzes). Meri­
torisch tritt dadurch gegenüber dcr der­
zeitigen Rechtslage keine Änderung ein, da 
auch nach bisher geltendem Recht die Haftung 
der Mitglieder der Verwaltungskörper dm' 
Sozialversicherungsträger über die im Amts­
haftungsgesetz normierte Haftung hinausgeht. 

Zu § 427 Abs. 2: 

Entsprechend einem Vorschlag des Haupt­
verbandes wurden die derzeit geltenden ein­
schlägigen Vorschriften deR § 20 Abs. 5 Sozial­
versicherungs-Übe:.:leitungsgesetz 195a bei der 
Übernahme in die Vorlage dahingehend er­
weitert, daß auch die Mitglieder der Landes­
stellenausschüsse sowie die Versicherungsver­
treter in den Rentenausschiissen gleichzeitig 
der Hauptversa.mmlung angehören soHen. 

Zu den §§ 428 und 429: 

Hinsichtlich der Zahl der V crsicherungs­
vert.reter im Vorstand und Überwachungs­
ausschuß wird bei einigen Versicherungsträgern, 
und zwar bei der Pensionsvcrsicherungsa.nstalt 
der Angestellten, der PensionRversicherungs­
anstalt der Arbeiter und einigen Gebiets­
krankenkassen eine Änderung der Zahl der 
Versicherungsvertret.cr im Sinne einer Er­
weiterung dieser Verwaltungskörper vorge­
nomnlen. 

Zu § 431: . 

Nach dem derzeit geltenden Recht (§ 25 
Abs. 2 Sozial versicherungs-Überleitungsgesetz 
1953) sind gleichzeitig mit dem Obmann der 
zweite und der dritte Obmann zu wählen. 
Praktisch kommt diesen die Funktion von 
Stellvertretern d~s (ersten) Obmannes zu. 
Dieser Tatsache wird bei der Neuformulierung 
der einschlägigen Bestimmung des § 431 der 
Vorlage dadurch Rechnung getragen, daß 
der bisher als zweiter Obmann bezeichnete 
Funktionär die Bezeichnung erster Obmann­
Stellvertreter und der bisher als dritter Obmann 
bezeichnete Funktionär die Bezeichnung zwei­
ter Obinann-Stellvertreter erhält. Auf Vor­
schlag des Hauptverbandes wurde ferner die 
Vorschrift, wonach der dritte Obmann (jetzt 
zweiter Obmann-Stellvertreter genannt) der­
Gruppe zU,entnehmen ist, der der zweite nicht 
angehört, in die Vorlage nicht mehr auf­
genommen.Dadurch wird .bei der Wahl dieses 
Funktionärs ein größerer Spielraum gegeben 
sein. 

Der letzte Satz des § 431 enthält eine Aus­
nahme von der schon im § 25 Abs. 1 letzter 
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Satz SV·ÜG. 1953 enthaltenen Regel, daß die 
Obmänner der Versicherungsanstalten der An· 
stalt weder als Dienstnehmer noch als Dienst· 
geber angehören müssen, hinsichtlich des 
Obmannes bei der Allgemeinen Unfallver· 
sicherungsanstalt. Für diese Anstalt wird viel· 
mehr ausdrücklich der Grundsatz aufgestellt, 
daß der Obmann der Anstalt als Dienstgeber 
angehören muß. Diese neue Bestimmung, 
die dem Umstand Rechnung trägt, daß die 
Mittel der Unfallversicherung ausschließlich 
aus Beiträgen der Dienstgeber aufgebracht 
werden, soll gemäß § 543 Abs. 2 lit. c erst 
mit dem 1. Jänner 1959 in Kraft treten. Bis 
dahin wird a.]so hinsichtlich des Vorsitzes im 
Vorstand der genannten Anstalt keine Än· 
derung in der Rechtslage eintreten. 

Zu § 433: 

Die Vorschriften über die Verwaltungskörper 
des Hauptverbandes wurden in einem eigenen 
Abschnitt zusammengefaßt. Die entsprechende 
Regelung für den Verband der Meisterkranken· 
kassen wurde in den Neunten Teil aufge. 
nommen. Gegenüber dem gegenwärtigen Zu· 
stand wurden mehrere Abänderungen vor· 
genommen. N ach der bestehenden Gesetzes· 
lage sind als Verwaltungsorgane des Haupt. 
verbandes ein Vorstand, ein überwachungs. 
ausschuß sowie Sektionsausschüsse vorgesehen 
(§ 14 Abs. 4 Sozialversicherungs.Überleitungs. 
gesetz 1953). Dem Vorstand obliegt gemäß 
§ 31 Sozialversicherungs. Überleitungsgesetz 
1953 die gesamte Geschäftsführung, soweit 
diese nicht durch Gesetz oder Satzung an· 
deren Verwaltungskörpern oder Einrichtungen 
zugewiesen ist. Der Vorstand ist aber gemäß 
§ 31 Abs. 1 zweiter Satz SozialversiQherungs. 
Überleitungsgesetz '1953 ermächtigt, einzelne 
seiner Obliegenheiten engeren Ausschüssen 
zu übertragen. Von dieser Ermächtigung 
wurde beim Hauptverband in der Form 
Gebrauch gemacht, daß die vom, Bundes. 
ministerium für soziale Verwaltung genehmigte 
Satzung des Hauptverbandes im § 21 die 
Einrichtung eines Verwaltungsausschusses an· 
ordnet, der aus dem Präsidenten, den Vize· 
präsidenten und aus 30 Mitgliedern, und zwar 
21 Vertretern der Dienstnehmer und 9 Ver· 
tretern der Dienstgeber besteht .. Es ist dem 
Vorstand überlassen, unbeschadet seiner eige. 
nen Verantwortlichkeit zu beschließen, welche 
Aufgaben dem Verwaltungsausschuß zur Vor· 
-beratung oder Beschlußfassung übertragen 
werden können. Im Laufe der Zeit hat es 
sich herausgestellt, daß der Umfang dieser 
Verwaltungskörper , beziehungsweise die große 
Zahl der Mitglieder des Vorstandes, aber auch 
noch die des V erwaltungsaussch usses, die 
Tätigkeit dieser Verwaltungsorgane sehr be­
hinderte und daß diese Organisationen den 

praktischen Anforderungen nicht gerecht wur­
den .. Es ergab sich bald die Notwendigkeit, 
ein kleineres Organ einzurichten, das weder 
im Gesetz noch in der Satzung ausdrücklich 
vorgesehen ist, nämlich den sogenannten 
PräsidialausschuB, der alle dringenden und 
laufenden Angelegenheiten, soweit sie nicht 
dem Büro und dem Präsidenten zur selb­
ständigen Erledigung überlassen sind, zu 
erledigen hat. Diese Einrichtung des Präsidial· 
ausschusses hat sich in der Praxis bewährt. 
Sie soll daher nach dem Vorschlag des Haupt­
verbandes, um die volle rechliche Wirksamkeit 
der Beschlüsse diesesVerwaltungsorgans durch 
eine gesetzliche Bestimmung sicherzustellen, 
in die Vorlage übernommen werden. Zur 
Herbeiführung einheitlicher Bezeichnungen bei 
allen Sozialversicherungsträgern erhält der 
bisherige Vorstand des Hauptverbandes die 
Bezeichnung "Hauptversammlung", während 
das bisher als "Präsidialausschuß'" bezeichnete 
Organ unter der Benennung "Vorstand" im 
Gesetz verankert wird. 

Bei den Sektionsausschüssen tritt insofern 
eine Änderung ein, als die Krimkenversiche· 
rungsallstalt der Bundesangestellten nunmehr 
auch dem Sektionsausschuß für die Träger 
der Krankenversicherung angegliedert wird. 

Die Zusammensetzung der Verwaltungs­
körper beim Hauptverband wird den prak­
tischen ·Bedürfnissen angepaßt, wobei der 
Einfluß der Dienstgeber etwas verstärkt wird. 

Zu § 437: 

'Die hier zusammengefaßten Bestimmungen 
über die Aufgaben des Überwachungsaus­
schusses entsprechen im wesentlichen den 
Bestimmungen im § 32 Abs. 1 bis 4 und im 
§ 33 SV·ÜG. 1953. Nur im letzten Satz 
des Abs. 2 wird das Recht des Überwachungs­
ausschusses auf Mitwirkung bei der Erstellung 
des Jahresvoranschlages dadurch etwas er­
weitert, daß ihm nicht nur Gelegenheit zu 
geben ist, vor der Beschlußfassung durch den 
Vorstand in den Jahresvoranschlag Einsicht 
zu nehmen, sondern daß er auch Gelegenheit 
zu erhalten hat, rechtzeitig zum Jahresvoran· 
schlag Stellung zu nehmen. 

Zu § 438: 

Da~ Recht der Mitwirkung des. Über. 
wachungsausschusses an der Geschäftsführung 
des Versicherungsträgers beziehungsweise des 
Hauptverbandes wqrde gegenüber den der­
zeit geltenden einschlägigen Bestimmungen 
des § 32 Abs. 5, 6 und 8 SV·ÜG. 1953 weiter 
ausgebaut. Das einverständliche Vorgehen 
der beiden Verwaltungskörper wird zusätzlich 
auch bei deI' Bestellung, Kündigung und Ent­
lassung des leitenden Arztes sowie dessen 
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ständigen Stellvertreters,ferner beim Abschluß wescntliche Angelegenheit, handelt und 
von Verträgen mit den Vertragspartnern der es angezeigt erscheint,' eine einheitliche Rege. 
Heilberufe und, soweit es sich um den Haupt· lung bei allen Versicherungsträgern, (Ver. 
verband handelt, auch bei der Beschluß· bänden) herbeizuführen, wurden die Bestim· 
fassung über die Aufstellung von Richtlinien mungen des Abs. 2 im § 442 neu eingefügt. 
nach § 31 Abs. 3 Z. 3 (Regelung der dienst., Ihr Inhalt entspricht im wesentlichen der bei 
besoldungs. und pensionsrechtlichen Verhält· den meisten Versicherungsträgern schon tat· 
nisse der Sozialversicherungsbediensteten und 'sächlich bestehenden Übung. 
Erstellung von Dienstpostenplänen) vorge-
schrieben. Im übrigen wird das Verfahren Zu den §§ 443 und 444: 
für den Fall, daß ein Einverständnis zwischen 
den beiden genannten' Verwaltungskörpern 
nicht zustandekommt, neu geregelt. Während 
bisher in einem solchen Fall der Überwachungs­
ausschuß seine Vorstellungen samt deren 
Begründung dem Vorstand zu übergeben 
und sodann der Obmann die Beschlüsse des 
Vorstandes und des Überwachungsausschusses 
der Aufsichtshehörde zur Entscheidung vor­
zulegen hatte, wird künftighin der Obmann 
den Vorstand und den Überwachungsausschuß 
zu einer gemeinsamen Sitzung und Beschluß­
fassung einzuberufen 'haben.' Der Beschluß 
bedarf der Zweidrittel-Mehrheit der abge­
gebenen Stimmen. Der gemeinsam mit dem 
Überwachungsausschuß beratende Vorstand 
führt die Bezeichnung "erweiterter Vorstand". 
Ist auch im erweiterten Vorstand ein gültiger 
Beschluß nicht zustande zu bringen, so hat 
zunächst der Hauptverband, dem der Ob­
mann des Versicherungsträgers Mitteilung zu 
machen hat, den Versuch zu unternehmen, eine 
gültige Beschlußfassung im Bereich des Ver­
sicherungsträgers herbeizuführen. Scheitert 
auch dieser Versuch, dann bleibt es, dem 
Obmann des Versicherungsträgers anheim ge­
stellt, die Angelegenheit dem Bundesmini. 
sterium für soziale Verwaltung zur Ent·_ 
scheidung vorzulegen. Eine Verpflichtung hiezu 
besteht jedoch nicht. Genehmigt das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung den Be­
schluß des (einfachen) Vorstandes, so ist dieser 
auch ohne Zustimmung des Überwachungs­
ausschusses und ohne gültigen Beschluß des 
erweiterten Vorstandes zu vollziehen. Diese 
Regelung läßt die' Absicht erkennen, auch in 
den im § 438 Abs. I bezeichneten Angelegen. 
heiten von grundsätzlicher Bedeutung eine 
Regelung im Bereich der autonomen Ver· 
waltung herbeizuführen und erst dann, wenn 
alle Versuche diesbezüglich fehlgeschlagen 
haben, einen Eingriff der obersten Verwal-' 
tungsbehörde zuzulassen. 

Zu § 442: 

Nach dem derzeit geltenden Recht war die 
Regelung hinsichtlich der Beschlußfähigkeit 

Hinsichtlich der Rechnungslegung der Ver­
sicherungsträger und des Hauptverbandes 
wurde im § 444 auf die erprobten einschlägigen 
Vorschriften des Gewerblichen Sozial versiche­
rungsgesetzes 1938 zurückgegriffen. Der Rech· 
nungsa bschluß, den die Versicherungsträger für 
jedes Kalenderjahr erstellen sollen, wird dem· 
gemäß so wie das auch derzeit schon auf Grund 
von Weisungen, die das Bundesministerium für 
.soziale Verwaltung erlassen hat, praktisch 
gehandhabt wird - jedenfalls aus einer Er­
folgsrechnung und einer Schluß bilanz zu be­
stehen haben. Außerdem haben die Versiche­
rungsträger .einen Geschäftsbericht und sta­
tistische Nachweisungen ,zu verfassen. Ein 
Termin für die Aufstellung des- Jahresvoran· 
schlages und des Rechnungsab!,!chlusses ist im 
Entwurf nicht vorgesehen. Die Festsetzung 
eines solchen Termins ist vielmehr den nach 
Abs. 5 zu erlassenden Weisungen des Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung vorbe­
halten. Dadurch soll die Möglichkeit geschaffen 
werden, die Regelung hinsichtlich des Termins 
den jeweiligen Gegebenheiten leichter anpassen 
zu können. Abs. 6 sieht die Veröffentlichung 
der Erfolgsrechnung der Versicherungsträger 
im amtlichen Teil der "Wiener Zeitung" 
beziehungsweise in den amtlichen Landes· 
zeitungen vor. Obwohl eine solche 'Veröffent. 
lichung für die Versicherungsträger zweifellos 
mit großen Kosten verbunden ist, glaubt das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung 
dennoch, daß hievon nicht Abstand genommen 
werden kann, weil die öffentliche Rechnungs­
legung wesentlich dazu beitragen wird, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Gebarung 
der Versicherungstr~ger zu stärken. 

Eine bedeutsame Änderung gegenüber dem 
bisherigen Recht enthält Abs. 4; der bei der 
Erstellung des Rechnungsabschlusses und der 
statistischen Nachweisungen . eine Sektionie­
rung nach Arbeitern und Angestellten bei den 
Gebietskrankenkassen, Landwirtschaftski-an· 
kenkassen und Betriebskrankenkassen vorsieht. 
Hiedurch sollen für die weitere Entwicklung 
des Beitrags- und Leistungsrechtes wertvolle 
Unterlagen bereitgestellt werden. 

eines Verwaltungskörpers der· Satzung be. 
ziehungsweise der Geschäftsordnung des Zu § 445: 
Versicherungsträgers überlassen. Da es sich Die bisher geltenden Vorschriften über die 
hier aber um eine immerhin sehr Rechtsbeziehungen der Betriebskranken· 
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kassen zu don Betriebsunternehmern wurden Zu den §§ 457 bis 459: 
hier zusammcngefaßt beziehungsweise soweit Die Vorschriften über dic Versicherungs-
solche Vorschriften bisher fehlten, ergänzt. unterlagen für die Pensionsversicherung wurden 

Zu den §§ 446 und 447: 

Die Aufzählung der zulässigen Vermögens­
Il,nlagen wurde im Abs. 1 Z. 3 durch' die Zu­
lassung der Anlage in inländischen Liegen­
schaften (Grundstücken, Gebäuden) mit Aus­
nahme von Liegenschaften, die ausschließlich 
oder zum größten Teil industriellen, gewerb­
lichen oder land- und forstwirtschaftlichen 
Zwecken dienen, ergänzt. Der Text der derzeit 
geltenden Bestimmungen des § 51 des Sozial­
versicherungs-Überleitungsgesetzes 1953 wurde 
bei der praktischen Anwendung des Gesetzes in 
mehrfacher Hinsicht als unzulänglich empfun­
den. Durch die Neutextierung der einschIa· 
gigen Bestimmungen im § 446 und im darauf­
folgenden § 447 soll die schon derzeit geübte 
Praxis auch im Wortlaut des Gesetzes eine 
unanfechtbare Gl"Undla.ge finden. Materiell­
rechtlich enthalten diese Bestimmungen nur 
insofern eine wesentliche Änderung, als die 
fruchtbringende Anlage von verfü'gbaren Be­
ständen der Versicherungsträger (des Haupt­
verbandes) in Einlagen bei Kreditunterneh­
mungen jeder Art zulässig sein wird, voraus­
gesetzt, daß sie einen anerkannten Ruf genießen. 

Zu den .§§ 448 und 449: 

In die aus den §§ 41 bis 43 SV-ÜG. 1953 
übernommenen Bestimmungen'der §§ 448 und 
449 der Vorlage, betreffend die Aufsichtsbe­
hörden und die Aufgaben der Aufsicht, wurden 
die früher im Zusammenhang mit der Regelung 
der Tätigkeit der Verwaltungskörper im § 36 
SV-ÜG. 1953 enthaltenen Bestimmungen über 
die Entsendung eines Vertreters des Bundes­
ministeriums für Finanzen zu den Sitzungen 
der Verwaltungskörper der Versicherungs­
anstalten, an deren finanzieller Gestion der 
Bund wegen der Beteiligung von Bundesmitteln 
besonders interessiert ist, eingebaut. In diese 
Regelung wurde auch der Hauptverband neu 
einbezogeil. Diese Änderung wurde in der 
Erwägung vorgenommen, daß es sich auch 
hier letzten Endes um eine Angelegenheit 
der bundesstaatlichen Aufsicht handelt. 

Zu § 451 Abs. 2: 

Zur Sicherung der kontinuierlichen Abwick­
lung der Versicherungsgeschäfte im Interesse 
der Versicherten werden als Ergänzung des 
bisher geltenden Rechtes die Bestimmungen 
über die Auflösung eines Verwaltungskörpers 
und die Übertragung der. vorläufigen Geschäfts­
führung und Vertretung auf einen vorläufigen 
Verwalter auch für den :b'all als anwendbar 
erklärt, daß ein Verwaltungskörper die ihm 
obliegenden Geschäfte nicht ausführt. 

im wesentlichen unverändert· aus dem bisher 
geltenden Rec];lt (§ 17 des I.Sozialversichcrungs­
Neuregelungsgesetzes) übernommen. Neu an­
gefügt wurde die Bestimmung des § 458, wo­
nach die Behörden der Arbeitslosenversiche­
rung und der Kriegsopferversorgungverpflichtet 
sind, den Trägern der Krankenversicherung 
alle Tatsachen aus ihrem Geschäftsbereich 
bekanntzugeben, die für die Rentenansprüche 
aus der Pensionsversicherung von Bedeutung 
sind. 

Zu § 460: 

Auf dem Gcbiete des Diol1strcchtes der 
Sozialversicherungsbediensteten wurden im 
Zuge der Schaffung eines vorläufigen Dienst­
rechtes durch § 46 Abs. 1 Sozialversicherungs­
überleitungsgesetz 1953 die Bestimmungen 
des Beamten c Überleitungsgesetzes, StG BI. 
NI'. 134/1945, fÜr anwendbar erklärt. In dem 
letztgenannten Bundesgesetz .:war im § 5 Abs. 1 
die Erstellung von Dienst.postenplänen vor­
gesehen.' Diese Bestimmung war während der 
Geltung des vorUi:ufigen Dienstrechtes g~mäß 
§ 46 Abs. 1 Z. 4 des Sozialversicherungs-Über­
leitungsgesetzes 1953 auf die Sozialversiche­
rungsträger mit der Maßnahme anzuwenden, 
daß bei der Erstellung der Dienstpostenpläne 
auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ver­
sicherungsträger entsprechend Bedacht zu 
nehmen war. In den Richtlinien des Haupt­
verbandes zur Regelung der dienst-, besoldungs­
und pensionsr~cht1ichen Verhältnisse der Sozial­
versicherungsbediensteten, die gemäß § 9 Abs. 3 
lit. c Sozialversicherungs - Überleitungsgesetz 
1953 erlassen wurden Und das verläufige 
Dienstrecht ablösten, ist den Sozialversiche­
rungsträgern die Erstellung eines Dienstposten­
planes nicht auferlegt. Das vorläufige Dienst­
recht kann aber auf Bedienstete, für die der 
Hauptverband bereits Dienstordnungen er­
lassen hat, nicht mehr angewendet werden. 
Es erweist sich daher als notwendig, in die 
Vorlage (§ 460 Abs. 2) eine Bestimmung aufzu­
nehmen, die, entsprechend der seinerzeit be­
standenen Rechtslage, den Sozialversicherungs­
trägern die Erstellung eines Dienstpostenplanes 
unter Rücksichtnahme auf ihre wirtschaJtliche 
Lage aufträgt. 

Zum Neunten Teil: 

Sonderbestimmungen. 

Allgemeine Bemerkungen. 

Der Neunte Teil enthält Sonder bestimmungen 
1. für unständig beschäftigte Arbeiter in der 

Land- und Forstwirtschaft, 
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2. für Eisenbahnbedienstete, 

3. überdieKrankenversicherung der Bundes-
angestellten, 

4. über die Meisterkrankenversicherung, 

5. über die Notarversicherung, 

6. für Geschädigte aus politischen oder reli­
giösen Gründen oder aus Gründen der Abstam­
mung. 

]'ür die unter Z. 1 und 2 bezeichneten Per­
sonengruppen konnten die Sonderbestimmun­
gen nicht in den Teilen I bis V untergebracht 
werden, weil es sich um umfangreiche, von den 
allgemeinen Bestimmungen erheblich abwei­
chende Sonderregelungen handelt, deren zu­
sanullenfassende Darstellung in einem be­
sonderen Abschnitt des Neunten Teiles sich 
als zweckmäßig erweist. Die Sonderbestim­
mungen unter Z. 3, 4 und 5 betreffen die im 
§ 2 Abs. 2 angeführten Sonderversicherungen 
der Krankenversicherung der Bundesangestell­
ten, der, l\1eisterkrankenversicherung und der 
Notarversicherung, für die die Vorschriften des 
Allgemeinen SozialversieheI'ungsgesetzes nur 
soweit gelten sollen, als dies in den Vorschriften 
ü bel' diese Sonderversicherungen oder in Be­
stimmungen des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes angeordnet ist. Die Aufnahme 
solcher Sonderbestimmungen in die Vorlage 
war notwendig, weil das SozialversicheI'ungs­
DbeI'leitungsgesetz 1953, das mit dem Wirk­
samkeitsbegilllJ des Allgemeinen Sozialversiche­
I'ungsgesct.zes zur Gänze aufgehoben werden 
soll, auf gewissen Teilgebieten des Sozialver­
sicherungsrechtes, wie zum Beispiel Arten 
Bildung und Tätigkeit der Verwaltungskörper: 
Aufsicht, Bedienstete, Vermögensanla.ge, auch 
die bezeichneten Sonderversicherungen erfaßte 
und bis zur gesetzlichen Neuregelung der Son­
derversicherungen eine Vbergangsregelung, 
betreffend die Anwendbarkeit der einschlägi­
gell Bestimmungen des Allgemeinen Sozial­
versieherungsgesetzeR auf diese Sonderver­
sicherungen, unerläßlich ist. Die unter Z. 6 
genannten Sonderbestimmungen, betreffend 
Begünstigungen für Geschädigte, entsprechen 
in ihrem Inhalte im wesentlichen den Bestim­
mungen des Abschnittes XIV'(§§ 112 bis 117) 
des Sozialversicherungs-überleitungsgesetzes 
.1953, doch wurden die Begünstigungen nament­
lich hinsichtlich der aus politischen, religiösen 
oder rassischen Gründen seinerzeit Ausgewan­
derten entsprechend einer am 12. Juli 1955 im 
Nationalrat eingebrachten Regierungsvorlage, 
betreffend eine 4. Novelle zum SV-DG. 1953, 
noch erweitert. Auch hier erscheint es zweck­
mäßig, die zusammenfassende Darstellung der 
Begünstigungen in einem eigenen Abschnitt 
beizu bebalten. 

125 

Zum Abschnitt I (§§ 461 bis 471): Versicherung 
der unständig beschäftigten Arbeiter in der 

Land- und Forstwirtschaft. 

Die Sonderregehing , betreffend die Versiche­
rung der unständig beschäftigten Arbeiter in 
der Land- und Forstwirtschaft, wie sie im 
Abschnitt I enthalten ist, knüpft an die 
Bestimmungen des § 5 Abs. 1 Z. 2 über die 
Ausnahme von geringfügig entlohnten Be­
schäftigten von der Vollversicherung und an 
die damit im Zusammenhang stehende Be­
stimmung des § 5 Abs. 2 über die Definition 
des Begriffes "geringfügig Beschäftigter" an. 
N ach diesen Bestimmungen werden Dienst­
nehmer hinsichtlich einer Beschäftigung, die 
nach d~r Höhe des Entgeltes (Einkommens) 
als gerIngfügig anzusehen ist, grundsätzlich 
von der Vollversicherung ausgenommen. Sie 
werden gemäß § 7 Z. 3 lit. a nur in der Unfall· 
versicherung teilversichert . sein. Da es aber 
besonders in der Landwirtschaft Dienstnehmer 
gi~t, di~ derart geringfügig entlohnten Tätig­
kmten m rascher Aufeinanderfolge nachzu­
gehen pflegen und hieraus einen wesentlichen 
Teil ihres Lebensunterhaltes zu bestreiten 
pflegen, unterstellt die Vorlage im Neunten 
Teil auch diese Dienstnehmer dem Schutze der 
Vollversicherung. Wegen der Kurzfristiakeit 
und des oftmaligen Wechsels des Beschäfti­
gungsverhältnisses wie auch wegen der Un­
regelmäßigkeit hinsichtlich der Höhe der Ent­
l~hnung i~t es aber nicht ohne weiteres möglich, 
dIe sonstIgen Bestimmungen übel' die Durch­
führung der Sozialversicherul1C1 hinsichtlich der 
~rfassung des. der V ersich~rung zugrunde 
hegend~n .. ArbCltsverclienstes, der Einhebung 
der BeItrage und der Leistungen anzuwenden. 
Es sind Sonderregelungen unumgänglich not­
wendig, die auf die Eigenart solcher Beschäfti­
gung.sverhältnisse abgestellt sind. Die sonstigen 
BestImmungen des ASVG. über die materiell~ 
rechtliche ~egelung der Sozialversicherung 
~ollen auf dIe unständig beschäftigten Arbeiter 
m der Land· und Forstwirtschaft nur soweit 
angewendet werden, als nicht. im Abschnitt I 
des Neunten Teiles abweichende Sonder­
bestimmungen vorgesehen sind. 

Al~ Vorbild für die Sonderregelung im Ab­
schm~t I, ~etreffend die unständig beschäftigten 
ArbeIter m der Land- und Forstwirtschaft 
diente die seit dem 1. April 1952 in Wirksam~ 
keit stehende Sonderregelung der Kranken­
un~. I~valid.enversicherung der unständig Be­
schaftigten m der Land- und Forstwirtschaft 
wie sie im' Abschnitt II (§§ 18 bis 28) de~ 
1. Sozialversicherungs - Neuregelungsgesetzes, 
BGBl. NI'. 86/1952, getroffen worden war. Die 
praktischen Erfahrungen bei der Durchführung 
des bezogenen Gesetzes wurden in der Vorla~e 
berücksichtigt. 
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Zu § 461: 

Während das 1. Sozialversicherungs-Neu­
regeiungsgesetz im § 18 den Anwendungs­
bereich der Sonderregelung auf die Kranken­
und Invalidenversicherung beschränkte, werden 
die Sonderbestimmungen nach der Vorlage 
auch die Unfallversicherung der unständig 
Beschäftigten umfassen. Nur hinsichtlich der 
Aufbringung der Mittel wird in der Land- und 
Forstwirtschaft die Unfallversicherung inso­
fern eine Sonderstellung haben, als in dieser 
Versicherung die Beiträge nach dem Grundsatz 
der Pauschalierung als Zuschlag zur Grund­
steuer eingehoben werden. 

Zu § 462: 
Die Definition des Begriffes "unständig Be­

schäftigter" wurde mit folgenden .Änderungen 
aus § 19 Abs. 1 des 1. Sozialversicherungs-~eu-
regelungsgesetzes übernommen: ' 

1. Einem Vorschlag des~ Hauptverbandes 
entsprechend wurde die Mindestzahl von 
Arbeitstagen im Kalendermonat, die erforder­
lich ist, um einen geringfügig entlohnten 
Beschäftigten als vollversicherten unständig 
Beschäftigten zu behandeln, von neun Arbeits-
tagen auf zehn Arbeitstage erhöht. ' 

2. Der Begriff des unständig beschäftigten 
Arbeiters wird im § 462 durch die Einführung 
des Begriffes "kurzfristiges Beschäftigungs­
verhältnis" für die praktische Anwendung 
der Sonderbestimmungen klargestellt. Als 
kurzfristig wird jedes Beschäftigungsverhältnis 
in der Land- und Forstwirtschaft anzusehen 
sein, das höchstens zwei unmittelbar aufein­
anderfolgende Arbeitstage dauert, wobei als 
Arbeitstag wieder jeder Kalendertag zu be­
rücksichtigen ist, an dem der unständig be­
schäftigte Arbeiter in einem Beschäftigungs­
verhältnis mindestens vier Stunden tätig. ist. 
Das einzelne kurzfristige Beschäftigungsver­
hältnis begründet; für sich allein noch nicht 
Anwartschaften und Ansprüche auf Leistungen 
aus der Sozialversicherung nach den Sonder­
bestimmungen des Neunten Teiles. . Es ist 
hiezu vielmehr erforderlich, daß der Arbeiter 
derartigen kurzfristigen Beschäftigungen min­
destens an zehn Arbeitstagen im Kalender­
monat nachgegangen ist. Erst dann erlangt er 
den Charakter eines unständig beschäftigten 
Arbeiters. Die Einführung des Begriffes "kurz­
fristiges Beschäftigungsverhältnis" war auch 
deshalb -notwendig, . um die Erfassung der 
unständig beschäftigten Arbeiter' zu ermög­
lichen, da es ja erst nach Ablauf je eines 
Kalendermonates möglich sein wird, festzu-

. stellen, ob der betreffende Arbeiter die erforder­
lichen zehn Arbeitstage im Kalendermonat 
aufzuweisen und damit den Charakter eines 
unständig beschäftigten Arbeiters in dem be­
treffenden Kalendermonat erlangt hat. 

Zu § 463: 

Die Bestimmung des § 463 über die Weiter­
versicherung enthält eine Begünstigung für 
die unständig beschäftigten Arbeiter gegen­
über dem§ 16 Abs. 1 der Vorlage, weil die all­
gemeine Frist für die Geltendmachung des 
Rechtes auf Weiterversicherung, die im § 16 
Abs. 1 der Vorlage mit drei Wochen nach dem 
Ausscheiden 'aus der Pflichtversicherung be­
grenzt ist, für unständig Beschäftigte auf 
fünf Wochen erweitert wird. Diese Be­
günstigung . kann damit begründet werden, 
daß man dem unständig Beschäftigten einen 
längeren Zeitraum einräumen' muß für die 
überlegung, ob er sich weiterversichern soll 
oder nicht, weil er ja von vornherein nicht 
wissen kann, ob es ihm möglich sein wird, die 
erforderliche Anzahl von Arbeitstagen für die 
Pflichtversicherung zu erreichen. 

Zu den §§ 464 und 465: 
Die dem § 22 des 1. Sozialversieherungs­

Neuregelungsgesetzes nachgebildeten V or­
schriften über die Meldungen unständig bec 

schäftigter Arbeiter erfuhren zunächst im 
Abs. 1 im Anschluß an den im § 462 neu 
eingeführten Begriff des kur~fristigen Be­
schäftigungsverhältnisses eine Anderung da­
hingehend, daß die Meldepflicht jeden kurz­
fristig beschäftigten Arbeiter trifft, auch wenn 
noch nicht feststeht, daß er im Beschäftigungs­
monat die erforderliche Zahl von Arbeitstagen 
für die Eigenschaft eines unständig beschäf­
tigten Arbeiters erreichen wird. Auch die 
weiteren Bestimmungen über die Meldungen 
und den Ausweis sind dementsprechend auf 
kurzfristig beschäftigte Arbeiter abgestellt .. 

Zu § 466: 
Die bisherige Regelung des § 24 des 1. Sozial­

versicherungs-N euregelungsgesetzes, betreffend 
die Versicherungbeiträge für unständig Be­
schäftigte, hat sich in der Praxis im allge­
meinen bewährt. Sie konnte daher mit einigen 
wenigen .Änderungen in die Vorlage übet­
nommen werden. Die .Änderungen stehen im 
Zusammenhang mit der Einführung des Be­
griffes . "kurzfristiges Beschäftigungsver­
hältnis" im § 462. Ebenso wie bei den Meldungt\n 
wird auch bei der Beitragsleistung jede'r kurz­
fristig Beschäftigte erfaßt, auch wenn er im 
Laufe des Beschäftigungsmonates die erforder­
liche Mindestanzahl von Arbeitstagen für die 
Qualifikation als nnständig Beschäftigter nicht 
erreicht. Neu ist die Bestimmung des Abs. 6, 
die eine Verwertung nicht rÜckerstatteter Bei­
träge in der Weiterversicherung zuläßt. 

Zu § 467: 

Die Verhältnisse hinsichtlich der Art und 
der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse der 
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unständig Beschäftigten sind bei den einzelnen 
Beschäftigtengruppen und auch in den ein­
zelnen Ländern so verschieden, daß es kaum 
möglich ist, alle diese Beschäftigungsverhält­
nisse versicherüngsrechtlich ganz gleich zu be­
handeln. Es war daher schon bei der Regelung 
der Versicherung der unständig Beschäftigten 
in der Land- und Forstwirtschaft durch das 

127 

beitstage) innerhalb der letzten zwei Kalender­
monate vor dem Beginn der mit Arbeitsun­
fähigkeit verbundenen Erkrankung oder - so 
wie auch derzeit - eine Versicherungszeit von 
mindestens 26 Wochen innerhalb der letzten 
52 Wochen vor dem genannten Zeitpunkt 
erforderlich sein. . 

- 1 t Z.u § 470: 1. Sozialversicherungs-Neurege ungsgesetz no -
wendig, eine weitgehende Ermächtigung für Die hier an Stelle der Regeln des § 27 des 
die Lanclwirtschaftskrankenkassen bezüglich 1. Sozialversicherungs-N euregelungsgesetzes 
abweichender Sonderregelungen für die Mel- aufgenommenen Regeln für die Bemessung 
dun gen und Versicherungsbeiträge aufzu- der Leistungen aus der Pensionsversicherung 
nehmen (§ 25 des 1. Sozialversicherungs-Neu- wurden an das neue Leistungsrecht des Vierten 
regelungsgesetzes). Auch die Vorlage läßt im Teiles angepaßt. Eine solche Anpassung war 
§ 467 eine abweichende Regelung der Meldun- schon deshalb erforderlich, weil nach der Neu­
gen und Versicherungsbeiträge von der nor- regelung im Vierten Teil nicht !Iur die Steige­
malen Regelung zu. Sie wird aber im Gesetz ningsbeträge, sondern auch der Grundbetrag 
selbst getroffen und ist anzuwenden, wenn der der Rente von den Beitragsgrundlagen ab­
kurzfristig beschäftigte Arbeiter dies beantragt hängen (siehe § 261). Eine kleine Verbesserung 
und bereits eine. gewisse Mindestversicherungs- des Leistungsrechtes für die unständig Be­
dauer (60 Monate) aufweist. Diese gegenüber schäftigten bringt die Vorlage durch die Be­
dem 1. Sozialversicherungs-Neuregelungsgesetz stimmungen des § 470, wonach jeder Kalender­
neue Bestimmung ist auf Grund eines Vor- monat, für den im Ausweis mindestens 15 Ar­
schlages des .Hauptverbandes, der sich auf beitstage eingetragen sind, als Beitragsmonat 
praktische Erfahrungen bei der Durchführung der Pflichtversicherung zählt, und daß Kalen­
der bisherigen Bestimmungen stützt, in die dermonate, für welche die Beiträge gemäß 
Vorlage aufgenommen worden. § 467 Abs. 1 auf Antrag des kurzfristig be­

Zu § 468: 

In Ansehung der Leistungen aus der Kran­
kenversicherung wurde die Regelung des § 26 
des 1. Sozialversicherungs-N euregelungsgesetzes 
mit folgenden Änderungen beibehalten: 

1. Durch die Satzung des Versicherungs­
trägers soll die Wartezeit für den Anspruch 
auf die satzungsmäßigen Mehrleistungen 
- einem Vorschlag des Hauptverbandesent­
sprechend - auch länger als mit 26 Wochen 
festgesetzt werden können. Nach den all­
gemeinen Bestimmungen des § 121 Abs. 3 
kann der Anspruch auf Mehrleistungen von 
der Erfüllung einer Wartezeit von 6 Monaten 
innerhalb der letzten 12 Monate vor Eintritt 
des Versicherungsfalles. abhängig gemacht 
werden. 

2. Als Bemessungsgrundlage für die baren 
Leistungen der Krankenversicherung konnte 
nicht mehr ein Grundloh!I herangezogen wer­
den, weil dieser Begriff überhaupt fallengelassen 
wurde. An dessen S.telle sieht die Vorlage 
den Tageswert einer Lohnstufe vor, in die 
der unständig Beschäftigte durch die Satzung 
eingereiht wird. Hiebei können auch Mit­
gliederklassen für einzelne Gruppen von un­
ständig Beschäftigten bestimmt werden .. 

3. Für den Anspruch auf Kranken- und Haus­
geld wird außer der Erfüllung der Wartezeit 
noch die Zurücklegung von mindestens 20 
anrechenbaren Arbeitstagen (derzeit 18 Ar-

schäftigten Arbeiters bei Vorliegen einer län­
geren V orvel'sicherungszeit . fortlaufend für den 
ganzen Kalendermonat berechnet werden, 
jedenfalls als Beitragsmonate der Pflichtver­
sicherung zählen. Nach dem derzeit geltenden 
Recht (§ 27 Abs. 1 des 1. Sozialversicherungs­
Neuregelungsgesetzfls) werden erst für 20 in 
einem Kalendermonat eingetragene Arbeits­
tage vier Wochen gezählt. 

Zum Abschnitt 11 (§§472 bis 479) : Versicherung 
der Bediensteten der dem öffentlichen Verkehr 

dienenden Eisenbahnen. 

Die in diesem Abschnitt zusammenfassend 
dargestellten. Sonderbestimmungen über die 
Versicherung der Eisenbahnbediensteten sollen 
zunächst die Bestimmungen des Bundesgesetzes 
vom 14. Juli 1949, BGBl. NI'. 196, betreffend 
einige Bestimmungen über die Sozialversiche­
rung der Bediensteten der dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Eisenbahnen, in der Fassung 
des Bundesgesetzes vom 14. März 1951, BGBl. 
NI'. 76, ersetzcn. Einig() Bestimmungen dieses 
Abschnittes, wie die §§ 472 Abs. 4, 477 und 479 
treten an die Stelle der entsprechenden, im 
Sozialversicherungs - Überleitungsgesetz 1953 
enthaltenen Bestimmungen über die Versiche­
rung der Eisenbahnbediensteten, und zwar 
des § 84 Abs. 3 übet den Höchstbeitrag, des 
§ 68 über die Erhöhung der Renten a~s der 
Unfallversicherung bei Wegfall der erhöhten 
Haftpflicht der Eisenbahnen bei Dienst- und 
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Arbeitsunfällen und des § 122 über· die Pen­
sionsinstitute. Die Bestimm~ngen des § 476 
sollen die gesetzliche Grundlage für die weitere 
Einbeziehung von kostenlos durch die Eisen­
bahnen beförderten Bundesbediensteten in den 
Unfallversicherungsschutz bilden, die schon 
derzeit auf Grund des § 540 Abs .. 1 RVO. 
durch die Satzung der Anstalt der Unfallver. 
siche!,ung unterstellt sind. Delr Abschnitt II 
enthält daher im großen und ganzen nur eine 
Neukodifikation bereits geltenden Rechtes. 
Neu sind lediglich die Bestimmungen des § 472 
Abs. 2 und des § 474 Abs. 2. § 472 Abs. 2 soll 
es ermöglichen, eine kleine Gruppe von Sonder­
vertragsangestellten der Österreichischen 
Bundesbahnen, die ähnliche besoldungs- und 
pensions rechtliche Verhältnisse aufweisen wie 
die Bundesbalinbeamten, in die Krankenver­
sicherung· der· Bundesangestellten einzube­
ziehen.Es wird hiedurch einem schon sei'G 
langem geäußerten Verlangen des Bundes­
ministeriums für Verkehr und verstaatlichte 
Betriebe Rechnung getragen. § 474 Abs. 2 
läßt hinsichtlich der Auszahlung von Kranken-, 
Familien- und Taggeld eine von § 104 Abs. 1 
abweichende satzungsmäßige Regelung zu, die 
der Organisation der Eisenbahnerversicherung 
Rechnung trägt. Die letzten beiden Sätze im 
§ 474 Abs. 1 wurden in Berücksichtigung des 
Umstandes angefügt, daß sowohl Bundesbahn­
bedienstete wie auch Privatbahnbedienstete, 
denen Angestelltencharakter zukommt, im 
Erkrankungsfall bei Arbeitsunfähigkeit nur 
für längstens drei Tage das Entgelt vom Dienst­
geber weiter erhalten, sodaß also die Versiche­
rungsanstalt ab dem vierten Tag der Arbeits­
unfähigkeit das Krankengeld zu leisten hat. 
Um den dadurch für sie entstehenden Mehr­
aufwand decken zu können, wird durch die 
Sonderbestimmung im § 474 Abs. 1 vorletzter 
und letzter Satz der Höchstbeitragssatz mit 
7 v. H. so wie bei den Arbeitern begrenzt. 

Zum Abschnitt 111 (§§ 480 bis 499): Sonder­
versicherungen. 

Wie schon im Allgemeinen Teil der Er­
läuternden Bemerkungen ausgeführt wurde, 
ist es notwendig, für die im § 2 Abs. 2 genann­
ten Sonderversicherungen der Kr ank en ver­
sicherung der Bundesangestellten, der 
Meisterkrankenvor.sicherung und der 
Notarversicherung bis zur gesetzlichen 
N ouregelung dieser Versicherungen vorläufig 
Bestimmungen in den Entwurf des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes aufzunehmen, wo­
nach auf gewissen Teilgebieten des Sozial­
versicherungsrechtes, für die schon bisher ge" 
meinsame Bestimmungen des Sozialversiche­
rungs-Überleitungsgeseties 1953 gegolten 
haben, auch künftighin die einschlägigen Be-

.. 
stimmungen des Allgemeinen' Sozial versiehe· 
Tungsgesetzes für anwendbar erklärt werden. 
Die in Betracht kommenden gemeinsamen Be­
stimmungen sind im § 480 angeführt. 

Die folgenden Unterabschnitte (2., 3. und 4. 
Unterabschnitt) enthalten darüber hinaus noch 
gewisse Sonderbestimmungen für die einzehlen 
der genannten Sonderversicherungen. Auch 
diese Sonderbestimmungen sollen im wesent­
lichen unverändert bisher geltende Bestim­
m ungen des Sozial versicherungs-Überleitungs­
gesetzes 1953 ablösen. 

In der Kranken versicherung der Bun­
desangestellten handelt es sich um die 
bisherigen Bestimmungen des § 14 Abs. 2 
über die Arten der Verwaltungskörper, des 
§ 19 Abs. I Z. 4 und Abs. 2 über die Zusammen­
setzung der Verwaltungskörper , des § 54 über 
Anstaltsmitglieder und Anstaltsangehörige, des 
§ 54 a Abs. I lit. d letzter Satz über das Ruhen 
des Leistungsanspruches und des § 84 über die 
Versicherungsbeiträge. 

Im § 487, der an die Stelle des § 54 Abs. 2 des 
Sozialversicherungs-Überleitungsgesetzes .1953 
treten wird, wurde eine neue Formulierung 
gewählt, weil der derzeit geltende Text des 
§ 54 Abs. 2 des Sozialversicherungs-Überlei­
tungsgesetzes 1953, der eine sehr weitgehende Er­
mächtigung für die Krankenversicherungs­
anstalt der Bundesangestellten zur Einbezie­
hUllg von Gemeindebediensteten in die Kran-. 
kenversicherung der BundesangesteUten ent­
hält, verfassungsrechtlich anfechtbar war. 
Durch die im §487 nunmehr vorgesehene No­
vellierung des § 1 a Abs. 1 Z. 1 lit. ades Bun­
desangestellten - Krankenversicherungsgesetz~s 
1937, der sich in seinem gegenwärtigen Wortlaut 
nur auf die Angestellten der Länder, der 
bundesunmittelbaren Stadt Wien und der 
landesunmittelbaren Städte bezieht, werden 
die Bediensteten sonstiger Gemeinden den 
Angestellten der Länder und der landesun­
mittelbaren Städte gleichgestellt. Es wird 
daher künftighin die Einbeziehung von Ge­
meindebediensteten gemäß § 1 a Abs. 3 d~s 
Bundesangestellten - Krankenversicherungsge­
setzes 1937 auf Antrag der Gemeinde und nach 
Anhörung der Krankenversicherungsanstalt der 
Bundesangestelltep. vom Bundesministerium 
für soziale Verwaltung durch Verordnung zu 
verfügen sein. Auf Grund des alten Rechtes 
bereits verfügte Erweiterungen des Versicher­
tenkreises werden durch § 487 Abs; 2 auf· 
rechter halten. 

§ 489 nimmt Bezug auf die Bestimmungen 
des § 10 Abs. Uetzter Satz und des § 11 Abs. 5 
im Ersten Teil der Vorlage, betreffend den 
Beginn und das Ende.der Pfl.ichtversicherung 
im Falle der' Aufnahme in ein öffentlieh­
rechtliches Dienstverhältnis oder· beim Aus· 
scheiden aus einem solchen. 
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Da die dort aufgestellten Grundsätze auch 
'für, den Beginn und das Ende der Kranken­
versicherung nach den Vorschriften des Bun­
desangestellten - Krankenversicherungsgesetzes 
1937 von Bedeutung sind, § 10 Abs. 1 letzter 
Satz und § II Abs. 5 aber für diese Kranken­
versicherung unmittelbar nicht gelten werden, 
ist es notwendig, im § 489 die Anwendbarkeit 
der bezogenen Bestimmungen über den Be­
ginn und das Ende der Pflichtversicherung 
auch in der Krankenversicherung der B1;ln­
desangesteUten ausdrücklich anzuordnen. Dies 
bedeutet keine Neuerung gegenüber dem 
derzeit geltenden Recht, weil auch die §§ I 

'und 2 des oben erwähnten Bundesgcsetzes 
vom 8. Juli 1948, BGBl: Nr. 177, die Kranken­
versicherung der Bundesangestellten mit er­
faßten. 

Eine Neuerung gegenüber dem geltenden 
Recht enthält §. 485 Abs. 2 zugunsten der 
schuldlos geschiedenen Ehegattin eines nach 
den Vorschriften über die Krankenversicherung 
der BundesangesteUten Pflichtversicherten. 
Einer solchen Ehegattin wird' das Recht ein­
geräumt, der Krankenversicherung freiwillig 
beizutreten. Damit ,findet ein schon seit 
langem geäußerter Wunsch aus Kreisen der 
Versicherten Erfüllung. 

In der M eist er kr ank en ver sicherung 
werden durch die Sonderbestimmungen des 
3. Unterabschnittes folgende Bestimmungen 
des Sozialversicherungs-Überleitungsgesetzes 
1953 ersetzt: § § 14 ff. über die Arten und 
Bildung der Verwaltungskörper , insbesondere 
§ 19 Abs. 4 über die Zusammensetzung der 
Verwaltungskörper der Meisterkrankenkassen 
durch die Bestimmungen des § 491 Z. 4;über 
die Verwaltungskörper, die §§ 8 Abs. i, 19 
Abs. 4, 22, 31 Abs. 1 über den Verband der 
Meisterkrankenkassen durch § 493. 

Im § 491 wird hinsichtlIch einzelner Teil­
gebiete des Sozialversicherungsrechtes, ,auf 
denen schon bisher die für die Sozialversiche­
rung der Arbeiter und Angestellten geltenden 
Vorschriften auch in der Meisterkranken­
versicherung angewendet worden sind, die 
Anwendbarkeit von Bestimmungen des Ersten, 
Zweiten, Fünften und Achten Teiles in der 
Meisterkrimkenvcrsicherung vorgesehen. Hie­
durch wird die Aufhebung des Erlasses des 
ehemaligen Reichsarbeitsministers vom 13. Ok­
tober 1941, Amtliche Nachrichten für Reichs­
versicherung S. II 415, über die Rechtsstellung 
der Meisterkrankenkassen ermöglicht, in dem 
unter anderem verfügt worden war, daß auf die 
Meisterkrankenkassen gewisse Vorschriften der 
RVO. sinngemäße Anwendung zu finden haben. 
Bei der Auswahl der auch in der Meister­
krankenversicherung anzuwendenden Bestim­
mungen wurde auf die Besonderheiten dieser 

129 

Versicherung hinsichtlich der Eigenart der 
Versicherten (selbständig Erwerbstätige) sowie 
Art und Aufbau der Yersicherungsleistungen 
Bedacht genommen. Die ausgewählten Be­
stimmungen können mit einigen Ergänzungen 
auch in der Meisterkrankenversicherung an­
gewendet werden. 

Durch die Bestimmung des § 490 Abs. I 
letzter Satz wird der Kreis der in die Meister­
krankenversicherung einbezogenen Personen­
gruppen nach dem Stand vom 9. April 1945, 
das ist dem Stichtag für die Übernahme 
früherer reichsrechtlicher Vorschriften als vor­
läufiges österreichisches Recht (§ 1 Abs, I 
SV-ÜG.) beibehalten. Diese Regelung knüpft 
an die Bestimmung des § 30 Abs. 2 der Zweiten 
Verordnung zur Durchführung und Ergänzung 
der sogenannten Einführungsverordnung vom, 
5. Februar 1940, DRGBl. I S. 270, an. Auf 
Grund dieser Verordnung konnte das damalige 
Oberversicherungsamt Wien die Angleichung 
des Bezirkes und des Kreises der Pflichtver­
sicherten der Meisterkrankenkassen an die 
damals eingetretenen Gebietsveränderungen 
und an die Organisation der gewerblichen Wirt­
schaft verfügen und hiebei einerseits den Ver­
sicherungszwang auf Personen ausdehnen, die 
bis dahin der Pflichtversicherung nicht unter­
lagen, andererseits auch einen' bestehenden 
Versicherungszwang aufheben. Die bezüg­
lichen Verfügungen sollen in ihren rechtlichen 
Auswirkungen auch weiterhin aufrecht bleiben, 
obwohl im übrigen alle als vorläufiges öster­
reichisches Recht rezipierten reichsversiche­
rungsrechtlichen Vorschriften durch § 541 
Abs. 2 aufgehoben werden. 

Seit der Überleitung des Sozialversicherungs­
rechtes fehlte eine gesetzliche Grundlage für 
die weitere Entwicklung der Meisterkranken­
versicherung in der Richtung einer Aus­
dehnung des Versicherungsschutzes auf bis­
her nicht einbezogene Gruppen von Gewerbe­
und Handeltreibenden. Dieser Mangel wird 
durch die Bestimmung des § 490 Abs. 2 be­
seitigt. Künftighin werden die Fachgruppen 
der Kammern' der gewerblichen Wirtschaft 
ermächtigt sein, Beschlüsse über die Ver­
pflichtung von Kammermitgliedern zur Pflicht­
krankenversicherung zu fassen, vorausgesetzt, 
daß gleichzeitig der Beitritt: zu der sachlich 
und' örtlich in Betracht kommenden Meister­
krankenkasse beschlossen wird. Desgleichen 
werden die Fachgru~pen ermächtigt sein, die 
Pflichtversicherung innerhalb der Fachgruppe 
auf Mitglieder auszudehnen, die bisher der 
Pflichtversicherung nicht unterlagen. Die im 
3. Unterabschnitt enthaltene Regelung, be­
treffend die Meisterkrankenversicherung, ist 
nur als Provisorium gedacht, das durch eine 
neue Gesamtregelung der Meisterkrankenver-

9 
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sicherung durch ein Sondergesetz abg~löst 
werden soll. 

. Hinsichtlich der Notarversicherung wird 
1m § 494 zunächst in Übereinstimmung mit 
dem bisherigen Recht (§ 14 Abs.3 des Sozial­
versicherungs-Überleitungsgesetzes 1953) ange­
ordnet, daß für die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Notariates die Vorschriften 
des Notarversicherungsgesetzes 1938 über die 
Verwaltungskörper gelten, sodaß also in dieser 
Versicherung die allgemeinen Bestimmungen 
des Achten Teiles über die Verwaltung der 
Sozialversichcrungsträger nicht heranzuziehen 
sein werden. Die §§ 495 und 496 treten an 
die Stelle der bisherigen Bestimmungen der 
§~ 60 und 84 Abs. 3 des Sozialversicherungs­
Überleitungsgesetzes 1953. 

. Im § 4~7 werden die Fälle neu geregelt, 
m denen em Versicherter sowohl in der Pen­
sionsversicherung nach dem N otarversiche­
rungsgesetz 1938 wie auch in der Pensions­
versicherung nach diesem Bundesgesetz Bei­
tragszeiten erworben hat. In diesen Fällen 
~in~ nach Abs. ~ und, 2 dieses Paragraphen 
I~ J~der der belden Pensionsversicherungen 
dIe m der anderen Pensionsversicherung er­
worbenen Beitragsmonate für die Wahrung 
der Anwartschaft beziehungsweise für die 
Anrechenbarkeit der Versicherungszeiten und 
für die Erfüllung der Wartezeit (in der Pen­
sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
au~h für. die Dritteldeckung) wie eigene 
BeItragszeIten zu berücksichtigen. Abs. 3 
verfügt, daß in solchen Fällen bei der Bemes­
sung des Steigerungsbetrages zu Leistunrren 
aus der Pensionsversicherung : nach die~m 
Bundesgesetz der anzuwendende Satz unter 
Be~ücksichtigung der für die Bemessung der 
LeIstung nach dem Notarversicherungsgesetz 
1938 ~nrechenbaren Beitragszeiten zu bestim­
men 1st. Abs. 4 trifft Vorsorge, daß beim 
Zusammentreffen eines Rentenanspruches aus 
der Pensionsversicherung nach diesem Bun­
desgesetz mit einem Rentenanspruch' aus der 
Pensionsversicherung nach dem N otarversiche­
ru~gsgesetz 1938 der Grundbetrag jedes der 
heIden Rentenansprüche insoweit ruht, daß 
dem Rentenberechtigten nur der größere 
Grundbetrag verbleibt, er also nicht besser 
behandelt wird, 'als wenn er seine ganzen Ver­
sicherungszeiten in der Versicherung verbracht 
hätte, aus der ihm der größere Grundbetrag 
erw.uchs. Abs. 5 hebt -die einschlägigen bis­
hengen überholten Bestimmungen des N otar­
versicherungsgesetzes 1938 auf. Abs. 6 bestimmt 
auf welche Fälle die Neuregelung an~ 
zuwenden ist. 

§ 499 verfügt, daß in Fällen des Ausscheidens 
aus einem pensionsversicherungsfreien Dienst­
verhältnis bei nachherigem unmittelbaren tiber­
tritt in die Pensionsversicherung nach dem 
Notarversicherungsgesetz 1938 die Regelung 
det §§ 311 bis 313 mit der Maßgabe anzu­
wenden ist, daß der Überweisungsbetrag an 
die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Notariates zu leisten ist. Diese Regelung 
ist nach Abs. 2 mit gewissen Besonderheiten 
auch anzuwenden, wenn das Ausscheiden aus 
dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhält­
nis vor dem 1. Jänner 1956 erfolgt ist. Durch 
diesen Paragraphen wird eine Lücke der 
Regelung des Notarversicherungsgesetzes aus­
gefüllt, die sich bereits unliebsam bemerkbar 
gemacht hat. 

Zum Abschnitt IV (§§ 500 bis 506): Begün­
stigungen für G.eschädigte a,us politischen oder 
religiösen Gründen oder aus Gründen der Ab-

stammung. 

Im Zuge der Neukodifikation des Sozial­
versicherungsrechtes mußten auch die Be­
stimmungen des Abs.chnittcs XIV (§§ 112 
bis 117) des Sozialversicherungs-Überleitungs­
gesetzes 1953. über die Begünstigungen für 
Geschädigte aus politischen oder religiösen 
Gründen oder aus Gründen der Abstammung, 
soweit sie nicht reinen Überleitungscharakter 
hatten und daher als überholt angesehen 
werden können, in die Vorlage übernommen 
werden. Hiebei wurden die Änderungen und 
Ergänzungen, die diese Bestimmungen durch 
die 2. und 3. Novel1e zum Sozialversicherungs­
Überleitungsgesetz 1953, BGBL Nr. 97/1954 
und. BGEl. N.~. 165/1954, erfahren haben, 
u~d .auch die Anderungen und Ergänzungen, 
dIe m der am 12. Juli 1955 eingebrachten 
Regierungsvorlage, betreffend eine 4. Novelle 
zum SV-ÜG 1953, im Art. I Z. 2 bis 8 enthalten 
sind, berücksichtigt. Auf die Erläuternden 
Bemerkungen zu der letzterwähnten Regie­
rungsvorlage darf hingewiesen werden. 

Zum Zehnten Teil: 

Übergangs- und Schlußbestimmungen. ' 

Zum Abschnitt I (§§ 507 bis 536): Übergangs­
bestimmungen. 

. Die Übergangsbestimmungen der §§ 507 
bis 511 und 513 bis 516 tragen dem Umstand 
Rechnung, daß die Bestimmungen des Ersten 
Teiles der Vorlage gewisse Änderungen im 
Kreis der Versicherungspflichtigen und Ver-

§ 498 paßt die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 sicherungsberechtigten herbeiführen werden. 
des Notarversicherungsgesetzes 1938 an die 'Personen, die bisher versicherungsfrei waren, 
durch das ASVG. geänderte Rechtslage an. werden versicherungspflichtig werden und um-

Zu 599 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)130 von 144

www.parlament.gv.at



gekehrt kann es auch vorkommen, daß Be­
schäftigungsverhältnisse, die nach bisherigem 
Recht den Versicherungsschutz begründeten, 
aus der Versicherung herausgenommen werden. 
In beiden Fällen sind übergangsbestimmungen 
notwendig, um unnötige Härten beim Über­
gang zum neuen Recht nach Möglichkeit 
zu vermeiden. Im einzelnen wäre noch zu 
bemerken, daß sich nach § 510 Abs. 1 in der 
Meisterkrankenversicherung nur Personen, die 
auf Grund einer Erwerbstätigkeit pflicht­
versichert sind, befreien lassen können, nicht 
aber auch Personen, die auf Grund eines 
Rentenbezuges in der allgemeinen Sozialver­
sicherung versichert sind; Stückmeister (Zwi­
schenmeister), die bei· einer Meisterkranken­
kasse versichert sind und als solche gemäß 
§ 5 Abs. 1 Z. 10 von der Vollversicherung 
nach dem ASVG. ausgenommen, gemäß § 7 
Z. 2 lit. b aber in der Unfall- und Pensions­
versicherung nach dem ASVG. teilversichert 
sein werden, sollen von der Befreiungsmöglich­
keit des § 510 ausgeschlossen sein. Sie werden 
in ihrer Tätigkeit als Heimarbeiter beziehungs­
weise Zwischen(Stück)meister jedenfalls in 
der Meisterkrankenversicherung versichert 
bleiben. 

Durch § 512 wird eine kleine Gruppe von 
Dienstnehmern von der Versicherungspflicht 
au~genommen .. Es handelt sich um die stän­
digen . Angestellten des Zentraldienstes und 
der Wiener Liquidatur der Donau-Save-Adria­
Eisenbahngesellsc4aft (vormals Südbahngesell­
sclJ,aft). Diese ist eine protokollierte Firma 

. mit dem Sitz in Wien, auf die gemäß Artikel 4 
Abs. 6 des Südbahnabkommens vom 29. März 
1923, BGBl. Nr. 546, die österreichischen 
Gesetze und sonstigen Vorschriften insoweit 
keine Anwendung finden, als sie mit dem 
Abkommen in Widerspruch stehen. Da nach 
Artikel 17 Abs. 16 des Südbahnabkommens 
für die Bediensteten durch eine eigene Ver­
sorgungseinrichtung des Unternehmens ent­
sprechend vorgesorgt ist, müssen die in Rede 
stehenden Dienstnehmer - es handelt sich 
nach einem Bericht der genannten Gesellschaft 
um etwa zehn Bedienstete - so wie schon 
bisher von der Pflichtversicherung ausge­
nommen bleiben. N eue Versicherte dieser 
Art können nicht mehr anfallen, weshalb 
die bezügliche Bestimmung als Übergangs­
bestimmung in den Zehnten Teil aufge­
nommen wurde. 

Durch die Bestimmungen des § 517 über 
die· Umbenennung bisheriger Versicherungs­
träger wird lediglich zum Ausdruck gebracht, 
daß die umbenanriten Versicherungsträger: 
rechtlich identisch mit den Versicherungs­
trägern sind, die nach bisherigem Recht 
die gleichen Aufgaben hatten wie die ent-
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sprechenden im Ersten Teil vorgesehenen 
Versicherungsträger. Es handelt sich also 
hier nicht um neue Körperschafteri, die 
Rechtsnachfolger früherer Körperschaften sind, 
sondern um bloß umbenannte, schon bisher 
bestehende Körperschaften. 

Die Aufhebung der aus dem Reichsver­
sicherungsrecht als vorläufiges österreichisches 
Recht übernommenen Eigenunfallversicherung 
der Gemeinde Wien im Ersten Teil 'der Vor­
lage läßt es notwendig erscheinen, den Über­
gang der Unfallversicherung von der Ge­
meinde Wien als bisherigem Träger der 
Unfallversicherung für die Bediensteten ihrer 
Hoheitsverwaltung und ihrer Eigenbetriebe 
zu regeln. Die im Ersten Teil vorgesehenen 
Träger der Unfallversicherung werden durch 
§ 518 Abs. 1 verpflichtet, die Entschädi­
gungen aus Arbeitsunfällen (Berufskrank­
heiten), die bis zum Wirksamkeitsbeginn 
<:les ASVG. die Gemeinde Wien zu gewähren 
hatte, weiterhin zu. leisten. Die Gemeinde 
Wien wird hiefür im Abs. 2 des § 518 ihrer­
seits verpflichtet, einen Überweisungsbetrag 
an die übernehmenden Unfallversicherungs­
träger zu leisten. Wenn auch die Gemeinde 
Wien als Träger der Eigenunfallversicherung 
nicht verpflichtet war, eine Rücklage zu 
bilden, so ist es doch gerechtfertigt, sie zur 
Leistung· eines Überweisungsbetrages . anläß­
lich der Übertragung der Versicherungslast 
auf die neuen Versicherungsträger zu ver­
halten, weil diese Versicherungsträger aus 
den Beiträgen, die die Gemeinde Wien als 
Dienstgeberin bei früherer Zuständigkeit der 
anderen Unfallversicherungsträger Zu leisten 
gehabt hätte, auch Mittel für die Rücklagen­
bildung abzweigen hätten müssen. Im gleichen 
Maße, in dem die übernehmenden Träger 
der Unfallversicherung für ihren alten Ver­
sichertenstock Rücklagen angesammelt haben, 
soll die Gemeinde Wien für die von ihr abzu­
gebenden Versicherten durch den Überwei­
sungsbetragzur Rücklagenbildung beitragen. 

Hinsichtlich der Regelung 'der sachlichen 
Zuständigkeit in der Krankenversicherung 
der Rentner tritt gemäß § 26 eine Änderung 
ein. Auf die einschlägigen Erläuternden Be­
merkungen zu § 26 wird hingewiesen. § 519 
läßt diese Änderung in der sachlichen .Zu­
ständigkeit bei Renten, die erstmals vor dem 
allgemeinen Wirksamkeitsbeginn des ASVG., 
das ist· vor dem l. Jänner 1956, festgestellt 
worden sind, beziehungsweise festgestellt wer­
den, erst auf Antrag des Rentenbeziehers 
wirksam werden, und zwar mit dem auf 
die AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 
Eine solche Übergangsregelung ist notwendig, 
weil das amtswegige Herausgreifen der Fälle, 
in denen die neue Regelung die Zust"ändigkeit 
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eines anderen als des bisherigen Trägers des ASVG. gegolten hat, zu behandeln sein. 
der Krankenversicherung begründet, mit einem Es werden also vor allem alle im Zeitpunkt 
ganz beträchtlichen Verwaltungsmehraufwand des Wirksamkeitsbeginnes des ASVG. be­
verbunden wäre, der vermieden werden kann,- reits laufenden Leistungen, insbesondere die 
wenn die Änderung in der sachlichen Zu- laufenden Renten aus der Unfallversicherung 
ständigkeit erst auf Antrag des Beziehers und den Rentenversicherungen, im alten Aus-
der Rente vorgenommen wird. maß weiter zu leisten sein, soweit nicht eine 

. . später eintretende Änderung in den Voraus-
DIe üb~rga,n~sbestimmung des .§ ?21, .be- setzungen eine Neufeststellung des Leistungs­

tre!'fe.n~ ,dIe Bmtragsgr~ndlagen bm blsher~ger anspruches bedingt. Die Bemessungsgrund­
freiwIlliger ~entenversicherur:g, wurden mcht lage für die Leistungen bleibt in· solcheu 
nur auf bIsher ~elbs~verslCherte, son~ern Fällen jedenfalls unverändert. Die Bemes­
auc~ auf nach blsherIge~ Recht. W~Iter- sungsregeln des neuen Rechtes sind auf diese 
ver~lCherte. abgestellt, .:we.tl es bel dl~~en Fälle nicht anzuwenden. Die Aufwertung 
WmterverslCherten unmoghch gewesen ware, dieser alten Re ten wurde durch das Renten­
auf die letzte Beitragsgrundlage in der Pflicht- bemessungsgese~z vom 6. Juli 1954 BGBL 
versicherung zurückzugreifen. Diese hätte Nr 151 vorweggenommen ' 
den seither eingetretenen Lohn- und Preis- . , . 
änderungen entsprechend valorisiert werden Eine Ausnahme von der oben genannten 
müssen. Es wird daher auch bei diesen Hauptregel enthält der § 522 Abs. 2 für 
'Weiterversicherten als Beitragsgrundlage der Hinterbliebenenrenten aus der Pensionsver­
Betrag anzunehmen sein, der der Höhe des sicherung. Bei solchen Hinterbliebenenrenten 
im letzten Beitragszeitraum vor dem Wirk- gilt der Tod des Versicherten als eigener 
samkeitsbeginn des ASVG. in der Weiter- Versicherungsfall. Der durch diesen Ver­
versicherung selbst entrichteten Beitrages ent- sicherungsfall herbeigeführte Stichtag (siehe 
spricht. oben) für die Hinterbliebenenrenten kann 

Die Bestimmungen des § 522 regeln den 
Übergang vom alten Leistungsrecht auf das 
neue Leistungsrecht. Hier wird von dem 
Grundsatz ausgegangen, daß das neue Lei­
stungsrecht; wie es im . Abschnitt VI des 
Ersten Teiles, im Zweiten bis Vierten und 
Neunten Teil dargestellt ist, zunächst nur für 
Leistungen aus neu eintretenden Versiche­
rungsfällen gilt. Maßgebend soll hiefür sein 
bei Leistangen aus der Kranken- und Unfall­
versicherung, ob der Versicherungsfall vor 
oder ab dem allgemeinen Wirksamkeitsbeginn 
des ASVG. (1. Jänner 1956) ·eintreten wird, 
bei Leistungen aus der Pensionsversicherung, 
ob der Stichtag nach § 223 Abs. 2, das ist 
der dem Eintritt des Versicherungsfalles, 
beziehungsweise bei Leistungen nach § 223 

zwar bereits ullter der Wirksamkeit des 
ASVG. eingetreten sein, doch war der Ver­
sicherungsfallder gemiuderten Arbeitsfähig­
keit oder des Alters bereits vor dem Wirk­
samwerden des ASVG. eingetreten. Da das 
Ausmaß der Hinterbliebenenrente vom Aus­
maß der Direktrente des verstorbenen Ver­
sicherten abhängt, muß in solchen Fällen 
auf die noch nach dem alten Recht bemessene. 
Invaliditäts(Alters)rente des verstorbenen "Ver-. 
sicherten bei der Bemessung der Hinter­
bliebenenrente zurückgegriffen werden. Es 
soll hiedurch vermieden werden, daß die 
Invaliditätsrente des verstorbenen Versicher­
ten lediglich zum Zwecke der Bemessung 
der Hinterbliebenenrenten nach dem neuen 
Leistungsrecht neu berechnet werden muß. 

Abs. 1 Z. 1, 2 oder A der der späteren An- Im Abs. 3 des § 522 werden die Bestim­
tragstellung folgende Monatserste, wenn aber 'mungen des neuen Leistungsrechtes erschöp­
der Eintritt des Versicherungsfalles (die An- fend aufgezählt, die auch auf die sogenannten 
tragstellung) auf einen Monatsersten fällt, alten Leistungen im weiteren Verlauf ihrer 
der, Tag des Eintrittes des Versicherungs- Gewährung angewendet werden sollen. An 
falles (der Antragstellung), vor dem 1. Jänner erster Stelle werden hier die Ruhensbestim-
1956 oder nach dem 31. Dezember 1955 liegt. mungen des ASVG. mit Ausnahme der Ruhens­
Leistungen, bei denen der nach vorstehendem bestimmungen der §§ 90 bis 96 ge­
maßgebende Zeitpunkt vor dem 1. Jänner nannt. Ebenso werden auch gewisse 
1956 liegt, aus Versicherungsfällen, die be- gemeinsame Bestimmungen über Leistungs­
reits vor dem Wirksamkeitsbeginn des ASVG. ansprüche im Abschnitt VI des Ersten Teiles, 
eingetreten sind - und zwar gleichgültig, wie zum Beispiel über die Zahlung !;lnd Auf­
ob die Leistung in diesem Zeitpunkt be- rechnung von Leistungen ohne Anderung 
reits . zuerkannt war oder nicht (sogenannte auch auf die Leistungen alten Rechtes ange­
alte Leistungen) - werden, soweit im § 522 .wendet werden können. In der Kranken­
Abs. 3, 4 und 6 nicht ausdrücklich anderes versicherung werden für die Sachleistungen 
bestimmt wird, noch nach dem alten Leistungs- auch in den im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
recht, ·wie es vor dem Wirksamkeitsbeginn des ASYG. bereits anhängigen Versicherungs-
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fällen die Leistungen nicht mehr nach dem wird bei Zusammentreffen mit Entgelt die 
alten Leistungsrecht, sondern bereits nach Freigrenze des neuenRechtes übernommen 
dem neuen Leistungsrecht des ASVG. weiter- und außerdem das Ruhen mit dem bisherigen 
hin zu gewähren !lein. Höchstbetrag von 239 S beziehungsweise 147 S 

In der Unfall- und auch in der Pensions- begrenzt. Ferner wird ein Ruhen wegen 
versicherung sind unter anderem auch die Einkommens aus selbständiger Erwerbstätig­
Bestimmungen der Vorlage über die Hilflosenzu- keit ebenfalls in Anpassung an das neue 
schüsse, die Weitergewährung der Kinder- Recht überhaupt ausgeschlossen. 
zuschüsse über das 18. Lebensjahr, die Ab- Bezüglich der Übergangsbestimmungen des 
fertigung der Witwenrente bei Verheiratung der' § 522 Abs. 7 wird auf die Bemerkungen 
Witwe, und die Wiedergewährung der Witwen-zum Zweiten Teil (§ 141) hingewiesen. . 
rente, in der Pensionsversicherung auch der ge- Die folgenden §§ 523 und 524 enthalten 
änderte Invaliditätsbegriff und die V örschriften Ausnahmeregelungen für die Unfallversiche­
über die Ausgleichszulage auf die Altrenten rung bezüglich der Anwendung von Be­
anzuwenden. stimmungen des neuen Rechtes auf Lei-

Leitgedanke bei der Übergangsregelung des stungen in Fällen, die aus der Zeit vor dem 
§ 522 war, überall dort, wo das neue Leistungs- V\,Tirksamwerden des ASVG. auf die Zeit 
recht aueh in alten VersicherungsfäiIen aus nachher übergreifen. Sie sollen die Durch­
der Zeit vor dem Wirksamkeitsbeginn des führung der Versicherung technisch erleich­
ASVG angewendet werden kann, ohne daß die terno 
Bemessungsgrundlage der Leistung berührt § 525 enthält eine Übergangsbestimmung 
werden muß, auf die weitere Anwendung des für Leistungen bei Berufskrankheiten. Da 
alten Leistungsrechtes zu verzichten. Eine das ASVG. in der Anlage 1 eine vielfach ge­
Ausnahme hievon sieht nur der Abs. 5 des änderte und erweiterte Liste der Berufs­
§ 522 hinsichtlich der Ruhensbestimmungen krankheiten bringt und die erklärte Ab­
der §§ 90 bis 96 beziehungsweise der ein- sicht bestand, die hier durch das ASVG. 
schlägigen Bestimmungen des derzeit geltenden vorgenommenen Verbesserungen mit einer 
Rechtes vor. gewissen Rückwirkung auszustatten, wird im 

Einige Bestimmungen des neuen Leistungs- § 525 die Anwendung des nerten Leistungs­
rechtes können auf die noch .nach dem alten rechtes über Berufskrankheiten auch auf 
Leistungsrecht festgestellten Leistungen aller- alte Versicherungsfälle, sofern sie nach dem 
dings nur mit gewissen Modifikationen ange- 31. Dezember 1952 eingetreten sind, zuge­
wendet werden (§ 522 Abs. 4). Dies gilt lassen, und zwar auf Antrag des Versicherten, 
insbesondere auch für die Anwendung der der im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Bestimmungen über die Ausgleichszulage auf ASVG. noch an einer nach dem neuen Recht 
Altrenten. Hiezu wird im Abs. 4 Z. 4 be- als Berufskrankheit anerkannten Krankheit 
stimmt, daß die Ausgleichszulage erstmalig leidet. Ein derartiger Antrag muß innerhalb 
von Amts wegen festzustellen ist und daß von sechs Monaten nach Kundmachung des 
bei Anwendung der Vorschriften des § 295 ASVG.gestellt werden. 
und des § 299 Abs. 3 an SteUe der dort zi­
tierten Bestimmungen der Vorlage die für die 
Altrentner weitergeltenden Bestimmnngen des 
bisherigen . Rechtes treten. 

Nach § 522 Abs. 3 Z. 1 sind die Ruhens­
bestimmungen des neuen Rechtes über das 
Ruhen von Leistungen aus der Pension!>­
versicherung wegen des Zusammentreffens 
mit anderen Leistungen aus der Pensions­
versicherung, mit Leistungen aus der Unfall­
versicherung; mit Ruhe(Versorgungs)genüssen 
aus pensionsversicherungsfreien Dümstverhält­
nissen, ferner mit Entgelt aus unselbständiger 
Erwerbstätigkeit auf die alten Leistungen 
nicht anzuwenden. Dementsprechend sind 
nach § 522 Abs. 5 die Bestimmungen, die 
bisher über das Zusammentreffen von Lei­
stungen der Rentenversicherung mit anderen 
Bezügen gelten, weiter anzuwenden, wobei 
jedoch gewisse Erleichterungen einzelner 
dieser Bestimmungen vorgesehen sind. So 

Zu § 526: 

Diese Bestimmung stellt eine Ergänzung 
der Vorschrift des § 238 Abs. 4 für die Über­
gangsjahre 1959 bis 1960 dar. In diesen 
Jahren soll nicht eine Erhöhung derBe. 
messungsgrundlage 'über 2400 S, sondern 
schon eine Erhöhung derselben über den 
Betrag von 2000 S im Jahre 1956, von 2100 S 
im Jahre 1957, von 2200 S im Jahre 1958 
und von 2300 S im Jahre 1959 von dem 
Zutreffen der Voraussetzungen' nach § 238 
Abs. 4 abhängen. Die!>e Übergangsbestimmung 
mußte mit Rücksicht darauf getroffen 'w'erden, 
daß erst ab 1. August 1954 die Höchstgrenze 
der Beitragsgrundlage von 1800 Sauf 2400 S 
erhöht wurde und die sofortige uneinge­
schränkte Auswirkung von Beitragsgrundlagen, 
die 1800 S übersteigen, in der Bemessungs­
grundlage ein nicht gerechtfertigtes zu starkes 
Ansteigen der Renten gegenüber Renten, 
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dIe unter sonst gleichen Verhältnissen noch 
zu Ende des Jahres 1955 unter der Geltung 
der bisherigen Vorschriften anfallen, zur Folge 
gehabt hätte. 

Zu § 527: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen ver­
folgen den Zweck, den bisherigen Rechts-

. zustand, wie er sich als Folge der Aufnahme 
in ein pensionsversicherungsfreies Dienstver­
hältnis vor dem 1. April 1952 nach den für 
diese Zeit in Geltung gelassenen Bestimmungen 
des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948,' BGBl. 
NI'. 177 , für die beteiligten Dienstgeber 
und Dienstnehmer ergab, aufrecht zu er­
halten. 

Die dem Dienstgeber nach § 6 des oben 
bezogenen Gesetzes zustehende Rente wird 
daher im Abs. 1 Z. 1 mit dem Betrage, mit 
dem sie zum 31. Dezember 1955 gebührt 
hätte, fixiert und ruhensfrei g~stel1t. 

Für die dem Dienstnehmer allenfalls nach 
§ 7 zuerkennende Rente wird nach Abs. 1 Z. 2 
weiterhin wie bisher die Zeit des pensions­
versicherungsfreien Dienstverhältnisses als neu­
trale Zeit behandelt und für diese Dienst­
nehmerrente bestimmt, daß sie nicht niedriger 
sein darf, als die Rente, die sich bei Bemessung 
dieser Leistung zum 31. Dezember 1955 er­
geben hätte. Auf diesen Leistungsanspruch des 
Dienstnehmers sind dann allenfalls die Ruhens­
bestimm ungen des vorliegenden Bundesgesetzes 
anzuwenden. 

Hiedurch erscheint vorgesorgt, daß weder 
der Dienstgeber in den Erwartungen, auf 
Grund deren er die Pragmatisierung vor­
genomIl1en hat, enttäuscht wird, noch der 
Dienstnehmer eine Beeinträchtigung der ihm 
durch das Bundesgesetz vom 8. Juli 1948, 
BGBL NI'. 177, zugesicherten Anwartschaften 
erfährt. 

Im Abs. 2 wird - in Ausfüllung einer 
Lücke des Anwendungsbereiches des Bundes­
gesetzes vom 8. Juli 1948, BGBL NI'. l'Z7 -
dessen Anwendung auch (ür die Angestellten 
des Dorotheums verfügt, die während der 
Wirksamkeit dieses Gesetzes (10. April 1945 
bis31. März 1952) in ein pensionsversicherungs­
freies Dienstverhältnis beim Dorotheum auf­
genommen worden sind. 

Zu § 528: 

Die Übergangsbestimmung des § 528 hat 
Fälle im Auge, in denen die. Aufnahme in 
ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhält­
nis, aus dem die Anwartschaft auf Ruhe(Ver­
sorgungs)genüsse zugesichert ist, vor dem 
1. Jänner 1956 unter der Bedingung erfolgte, 
daß der aus der Pensionsversicherung er-

wachsende Rentenanspruch auf den Ruhe(Ver­
sorgtmgs)genußanspruch angerechnet wird. Er­
folgt nach dem 31. Dezember 1955 die Auf­
nahme in ein Dienstverhältnis,aus dem die 
Anwartschaft auf Ruhe(Versorgungs)genüsse 
zugesichert ist, unter der erwähnten Bedin­
gung, so ist dieses Dienstverhältnis, da im 
Sinne des § 6 letzter. Satz die Gleichwertigkeit 
der Ruhe(Versorgungs)genüsse mit den Lei­
stungen nach der Vorlage für solche Fälle 
ausgeschlossen ist, auf keinen Fall pensions­
versicherungsfrei und kommt daher auch von 
vornherein die Ruhensbestimmung des § 93 
.( Zusammentreffen eines Ruhe [Versorgungs]­
genußanspruches mit einem Rentenanspruch) 
nicht zur Anwendung. 

Es stünde nun mit diesem von der Vorlage 
eingenommenen Standpunkt nicht im Einklang, 
wenn nach Wirksam werden der Vorlage noch 
in Fällen, in denen die Aufnahme in das pen­
sionsversicherungsfreie Dienstverhältnis vor 
dem Wirksamkeits beginn der Vorlage erfolgte, 
die Ruhensbestimmungen des § 6 Abs. 2 
lit. bund 4 des Rentenbemessungsgesetzes, 
BGBL NI'. 151/1954, die an sich nach § 522 
Abs. 5 nach dem Inkrafttreten der Vorlage 
noch weiter anzuwenden wären, tatsächlich 
weiter angewendet würden, beziehungsweise 
wenn der Rentenanspruch schon unter An­
wendung der Bestimmungen der Vorlage 
zuerkannt wurde, allenfalls § 93 angewendet 
würde; die Anwendung des § 93 konnte näm­
lich auf die Erwägung gestützt werden, 
daß der Ruhe(Versorgungs)genuß aus einem 
Dienstverhältnis stammt, das bei seinem Be­
ginn und sodann bis 31. Dezember 1955 noch 
pensionsversicherungsfrei war. Um diese mit 
dem Geiste der Regelung der Vorlage nicht 
entsprechenden Folgen auszuschließen, wird 
im § 528 ausdrückli'ch für die Zeit nach dem 
Inkrafttreten der Vorlage, also ab 1. Jäpner 
1956, die Anwendung der angeführten Ruhens. 
bestimmungen ausgeschlossen. 

Schließlich sei noch. bemerkt, daß diese 
Bestimmung praktische Bedeutung für die 
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhält­
nis stehenden Angestellten der Gemeinden in 
einzelnen Bundesländern sowie für die prag­
matischen Angestellten der Kammern der 
gewerblichen Wirtschaft hat. 

Zu § 529: 

Mit Rücksicht auf die Aufhebung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 177/1948 im § 541 
Abs. 2 Z. 2 mußte dessen § 9 in das vorliegende 
Gesetz übernommen und eine analoge Rege­
lung auch für die Fälle getroffen werden, in 
denen das Ausscheiden aus dem pensions­
versicherungsfreien Dienstverhältnis nach dem 
31. März 1952 erfolgte, und daher gemäß 
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§ 543 Abs. 2 lit. a schon ein Überweisungs­
betrag zu leisten wäre. 

Zu § 530: 

Di~se Übergangsbestimmungen entsprechen 
den Übergangsbestimmungen der §§ 29 und 30 
des 1. SV-NG. Diese Bestünmungen waren, 
da die bezüglichen Erleichterungen auch nach 
Inkrafttreten der Vorlage Platz greifen sollen, 
in die Vorlage aufzunehmen. 

Zu § 531: 

Für das Ausmaß und die Fälligkeit von 
Beiträgen, die auf Grund des § 31 Abs. 1 
des 1. SV-NG. oder nach § 114 Abs. 4 des 
SV-ÜG. 1953 nach dem Inkrafttreten der 
Vorlage auf Grund einer vorher zugelassenen 
Nachentrichtung geleistet werden oder nach 
§ 502· Abs. 4 nach Inkrafttreten der Vorlage 
zur Nachentrichtung zugelassen werden, sollen 
die Bestimmungen des § 31 des 1. SV-NG. 
weitergelten. Auch diese Bestimmung war 
notwendig, um durch die Aufhebung des 
1. SV-NG.im § 541 Abs. 1 Z. 12 keine Lücke 
entstehen zu lassen. 

Zu § 532: 

Hinsichtlich der Regelung der Beziehungen 
der Versicherungsträger zu den Ärzten und 
anderen Vertragspartnern sollen nach ,§ 532 
die laufenden Verträge auch nach dem Wirk­
samwerden des ASVG zunächst insoweit uno 
verändert weitergelten, als nicht durch die Be­
stimmungen über die Entscheidung von Strei­
tigkeiten aus solchen Verträgen nach § 532 
Abs. 2 schon das neue Recht anzuwenden ist. 
Beim Abschluß neuer Verträge werden aller­
dings die Bestimmungen des neuen Rechtes, 
die im großen und ganzen den Bestimmungen 
des alten Rechtes entsprechen, ausnahmslos 
heranzuziehen sein. Hiedurch wird der Über­
gang vom alten zum neuen Recht gesichert. 

Zu § 533: 

135 

Die im Z~itpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bei den Schiedsgerichten der 
So~ialversicherung anhängigen Verfahren müs­
sen nach Abs. 1 nach den Bestim~ungen 
dieses Bundesgesetzes fortgesetzt werden. Für 
Fälle, in denen dieses Verfahren durch Beru­
fung eingeleitet worden' war, wird in Abs. 2 
lit. a angeordnet, daß die Berufung vom 
Zeitpunkt ihrer Einbringung als Klage im 
Sinne des § 383 Abs. 2 gilt und daß mit dem 
gleichen Zeitpunkt die Wirkungen des § 384 
(Außerkrafttreten des Bescheides, Verpflich­
tung zur vorläufigen Gewährung der dem 
Bescheid entsprechenden Leistung)' eintreten. 

Im Abs. 2 lit. b mußte für die Fälle, in 
denen das Verfahren mit Klage eingeleitet 
worden war., die Anwendbarkeit der Bestim­
mungen des § 383 AbEl. 2 ausgeschlossen 
werden. 

. Da nach diesem Bundesgesetz im Verfahren 
vor den Schiedsgerichten der Eintritt des Ruhens 
des Verfahrens ausgeschlossen ist, müßten 
mangels einer anderen gesetzlichen Regelung 
alle Verfahren, in denen vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes Ruhen des Verfahrens 
eingetreten ist, von Amts wegen auch dann 
fortgesetzt werden, wenn keine der bei den 
Parteien an der Fortsetzung interessiert ist. 
Um die Schiedsgerichte nicht mit überflüssigen 
Arbeiten zu belasten, ordnet daher Abs. 2 
lit. c an, daß solche Verfahren nur dann 
fortzusetzen sind, wenn eine der beiden 
Parteien innerhalb von drei Monaten nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes einen 
diesbezüglichen Antrag stellt. 

Die Aufnahme der Bestimmung des Abs. 4 
im § 533 über das Verbleiben im Amte der 
unmittelbar vor dem Inkrafttreten des ASVG. 
tätigen Beisitzer der Schiedsgerichte bis zum 
31. Dezember 1956 war erforderlich, um den Lan­
deshauptmännern ausreichende Zeit für die N eu­
bestellung sämtlicher Beisitzer einzuräumen. 
Hinsichtlich der Vorsitzenden ist eine gleich­
artige Bestimmung nicht aufgenommen worden, 
weil die Neubestellung der Vorsitzenden keine 
allzu große Verwaltungsarbeit verursacht. Die Bestimmungen des § 533 regeln den 

Übergang vom alten zum neuen Verfahrens­
recht. Als Grundsatz soll hiebei nach Abs. 1 Zu § 534: 
gelten, daß die neuen Verfahrensbestimmungen Der folgende § 534 stellt im Abs. 1 sicher, 
des ASVG. nicht nur auf die ab diesem Zeit- daß mit dem Wirksamkeitsbeginn der neuen 
punkt neu anhängig werdtmden Verfahren, Bestimmungen über die Verwaltungskörper, 
sondern auch auf die Verfahren anzuwenden die ja nur unwesentlich von den derzeit 
sind, die bereits vor dem Wirksamkeitsbeginn geltenden Bestimmungen abweichen, die im 
anhängig gemacht, aber noch nicht rechts- Amt . befindlichen Verwaltungskörper auch 
kräftig abgeschlossen worden sind. Solche nach dem Wirksamwerden' des ASVG im Amt 
Verfahren werden nach den neuen Verfahrens- verbl~iben, bis ihre bis zum 31. Dezember 1958 
vorschriften von der nach diesen Bestimmun- währende Amtsdauer abgelaufen ist (vergleiche 
gen zuständigen Stelle (Versicherungsträger hiezu auch' § 18 Sozial versicherungs-Überlei­
oder Behörde) fortzusetzen und abzuschließen tungsgesetz 1953 in der Fassung des Art I Z. 1 
sein. des Bundesgesetzes vom 3. Dezember 1953, 
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BGBL NI'. 13/1954). Die Abs. 2 bis 4 tragen 
dem Umstand Rechnung, daß die Regelung 
hinsichtlich der Zusammensetzung der Ver­
waltungskörper, wie sie im Achten Teil der 
Vorlage vorgesehen ist, mehrfach von der 
derzeit geltenden Regelung nach dem Sozial­
versicherungs-Überleitungsgesetz 1953 ab­
weicht. Diese abweichende Regelung würde 
eine Neubestellung der in Betracht kommenden 
Verwaltungskörper erfordern. Eine solche Neu­
bestellung soll jedoch aus Gründen der Ver­
waltungsökonomie und im Hinblick auf die 
Kürze des Zeitraumes, der zwischen der 
Kundmachung und dem Wirksamkeitsbeginn 
des ASVG. liegt,' vermieden werden. Es 
genügt bei den Verwaltungskörpern, die nach 
dem neuen Recht eine Erweiterung erfahren, 
eine entsprechende Ergänzung durch Neu­
bestellung der zusätzlich erforderlichen Ver­
sicherungsvertreter . Soweit es sich aber um 
die gleichfalls die Zusammensetzung von Ver­
waltungskörpern berührende neue Bestim­
mung des § 527 Abs. 2 handelt, wonach nicht 
nur die Mitglieder des Vorstandes und des 
Überwachungs ausschusses , sondern auch die 

Verbindung mit § 46 Abs. 1 Sozialversiche­
rungs-Überleitungsgesetz 1953 für eine Gruppe 
von Bediensteten noch ausständig ist. Für 
diese Bediensteten muß daher die weitere 
Anwendung der früheren tarif- und dienst­
ordnungsmäßigen Bestimmungen im Sinne 
des § 46 Abs. .1 Sozial versicherungs-Über­
leitungsgesetz 1953 sicherg~stellt werden. Sollte 
bis zum Wirksamwerden des Allgemeinen So­
zialversicherungsgesetzes die dienstrechtliche 
Neuregelung ausnahmslos für alle Sozial­
.versicherungsbediensteten bereits durchgeführt 
sein, so würde die Übergangsbestimmung des 
§ 535 Abs. 1 als gegenstandslos entfallen; 
Die Bestimmungen des Abs. 2 des § 535 geben 
den sogenannten Spätheimkehrern unter den 
Emigranten und Kriegsgefangenen noch die 
Möglichkeit, die Begünstigungen des Beamten­
Überleitungsgesetzes, namentlich hinsichtlich 
der Rehabilitierung, und im Anschluß ~laran 
auch die Begünstigungen des Beamtenent­
schädigungsgesetzes in Anspruch nehmen zu 
können. Es handelt sich hier nur, mehr um 
wenige vereinzelte Fälle. 

Zu § 536: 

Die Übergangsbestimmung des § 536, be­
treffend die Vermögensanlage, entspricht dem 
§ 51 Abs. 5 Sozialversicherungs-Überleitungs­
gesetz 1953. 

. Mitglieder der Landesstellenausschüsse und 
die Versicherungsvertreter in den Renten­
ausschüssen der Hauptversammlung anzu­
gehören haben, wird das Inkrafttreten dieser 
Bestimmung auf den 1. Jänner 1959 hinaus­
geschoben, ab dem gemäß Abs. 1 des § 534 
die Amtsdauer der alten Verwaltungskörper 
allgemein enden wird. In diesem Zusammen- Zum Abschnitt II (§§ 537 bis 544): 
hang sei auch noch auf die Erläuternden 
Bemerkungen zu § 431' Abs.l letzter Satz, S~hlußbestimmungen. 
betreffend den Obmann bei der Allgemeinen 
Unfallversicherungsanstalt, hingewiesen. Durch Die Schlußbestimmungen des § 539 über die 
Abs. 4 schließlich wird sich _ aus dem gleichen Einstellung von Leistungen uhd die Unwirk­
Grund wie oben angeführt _ die Neubestellung samerklärung des Nachlasses' von Verbind­
von Mitgliedern der Hauptversammlung und lichkeiten auf Grund des Verbotsgesetzes 1947 
des Vorstandes beim Hauptverband der öster- treten an die Stelle der gleichlautenden Be­
reichischen Sozialversicherungsträger erübri~ stimmungen des § 88 Sozialversicherungs-
gen, soweit die in Betracht kommenden Ver- Überleitungsgesetz 1953. ' 
sicherungsvertreter schon bisher dem V or- Die Neukodifikation des österreichischen 
stand beziehungsweise demPräsidialausschuß Sozialversicherungsrechtes durch das ASVG. 
angehörten; nur soweit eine Ergänzung not- ermöglicht es, alle derzeit noch geltenden, 
wendig sein wird, soll diese in Anwendung der durch § 1 Abs. 1 dos Sozialversicherungs­
Bestimmungen des Abs. 3 vorgenommen wer- Überleitungsgesetzes vom 12. Juni 1947, BGBL 
den. Diese Übergangsregelung war möglich, Nr. 142, als vorläufiges österreichisches Recht 
weil der gegenwärtig beim Hauptverband rezipierten reichsrechtliohen' Vorschriften mit 
bestehende Vorstand nach seinem Umfang den sich aus § 522 und aus sonstigen bezüg­
und Aufgabenkreis der Hauptversammlung, lichen Bestimmul1gen der Vorlage ergebenden 
der derzeit bestehende Präsidialausschuß aber Ausnahmen aufzuheben. Diese Aufhebung 
nach seinem Umfang und Aufgabenkreis dem wird durch § 541 Abs. 2 erster Satz verfügt .. 
Vorstand entsprach. , Es werden demnach mit dem Wirksam werden 

Zu § 535: 

Die Übergangsregelung des § 535 wurde in 
die Vorlage aufgenommen, weil die Neu­
regelung de!3 Dienstrechtes durch den Haupt­
verband im Sinne des § 9 Abs. :3 lit. c in 

des ASVG. insbesondere folgende reichsrecht­
liche Vorschriften außer Kraft treten: 

1. die Reichsversicherungsordnung vom 
19. Juli 1911, DRGBL I S. 509; 

2. das Angestelltenversicherungsgesetz vom 
28. Mai 1924, DRGBL I S. 563; 
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3. das Reichsknappschaftsgesetz vom 1. Juli 
1926, DRGBl. I S. 369; 

4. die Verordnungen über die Einführung 
der reichsrechtlichen Sozialversicherung im 
Lande Österreich beziehungsweise die Ver­
ordnungen zur Durchführung und Ergänzung 
dieser Verordnungen, und zwar die . 

Verordnung vom 22. Dezember 1938, 
DRGBl. I S: 1912, 

Verordnung vom 9. Februar 1939, DRGBl. I 
S. 196, 

Zweite Verordnung vom 5. Februar 1940, 
DRGBl. I S. 270, 

Dritte Verordnung vom 5. Februar 1940, 
DRGBl. I S. 279; 

5. die Verordnungen über die Vereinfachung 
des Lohnabzuges, soweit sie das Gebiet der 
Sozialversicherung betreffen, und zwar die 

a) Verordnung vom 1. Juli 1941, DRGBl. I 
S. 362, 

b) Verordnung vom 24. April 1942, DRGBL I 
S. 252. 

Von der Aufhebung werden die früheren 
österreichischen gesetzlichen Vorschriften über 
die Krankenversicherung der Bundesange­
stellten, über die Meisterkrankenversicherung 
und über die Notarversicherung nicht erfaßt. 
Diese Vorschriften bleiben auch nach dem 

137 

Wirksamwerden des ASVG. mit den Ände­
rungen und Ergänzungen, die sich aus dem 
Neunten Teil ergeben, weiterhin in Geltung. 

Außer den als vorläufiges österreichisches 
Recht rezipierten ehemals reichsrechtlichen 
Vorschriften über die Sozialversicherung wer­
den auch alle Gesetze des neuen österreichischen 
Rechtes, die seit April 1945 auf dem Gebiet 
der Sozialversicherung erschienen sind, mit 
der gleichen Einschränkung wie bei den 
reichsrechtlichen Vorschriften, durch § 541 
Abs. 2 aufgehoben. Die bezüglichen Gese~ze 
und einzelnen Gesetzesvorschriften sind im 
§ 54:1 Abs. 2 letzter Satz erschöpfend an· 
geführt. 

Jene sozialversicherungsrechtlichen Vor­
schriften des neuen österreichischen Rechtes, 
die durch die Bestimmungen des ASVG. 
unberührt bleiben sollen, sind im § 54:1 Abs. 5 
angeführt. Diese Aufzählung ist allerdings 
nicht erschöpfend. 

Die Schlußbestimmungen des § 542 über 
die Sonderbeiträge in der Arbeitslosenver­
sicherung übernehmen bereits geltendes Recht 
(siehe § 12 Abs. 1 zweiter Satz des Renten­
bemessungsgesetzes vom 6. Juli 1954, BGBL 
Nr. 151) provisorisch bis zur entsprechenden 
N ovellierung des Ar bei tslosen versicherungs­
gesetzes. 
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Finanzielle Erläuterungen. 

Die Vorlage hat eine Reihe von Änderungen 
. durchgemacht, die zum Teil erst unmittel­
bar vor ihrer Einbringung festgelegt worden 
sind. Gerade die Entscheidungen über die 
wichtigsten Einzelfragen kamen erst in· der 
letzten Zeit zustande. Solche Fragen betrafen 
vor allem auch verschiedene Maßnahmen auf 
dem Gebiete der Pensionsversicherung, denen 
zum Teil eiüe größere finanzielle Tragweite 
zukommt. 

Bei dieser Sachlage war es infolge der Kürze 
der zur Verfügung gestandenen Zeit unmög­
lich, der Vorlage eine alle Details behandelnde 
finanzielle Erläuterung beizuschließen. Die 
Darstellung der finanziellen Auswirkungen 
der Vorlage mußte sich daher darauf be­
schränken, aus dem bereits im Laufe der 
Verhandlungen vorgearbeiteten Zahlenmaterial 
ein rohes Gesamtbild zusammenzusetzen, das 
möglichst weitgehend dem Stand. des Textes 
der Vorlage im Zeitpunkt der Einbringung 
gerecht wird. 

Aus dem gleichen Grunde verzichten die 
finanziellen Erläuterungen auf eine Darstellung 
der Gebarung jener Versicherungszweige, deren 
Träger in der Aufbringung der Mittel teilweise 
oder zur Gänze autonom sind, für welche 
also die Höhe der Versicherungsbeiträge im 
Gesetz nicht unmittelbar vorgeschrieben, son­
dern der Festsetzung durch die Satzung über­
lassen ist. Es handelt sich dabei um die 
Krankenversicher~mg und um die Unfall­
versicherung bei der Land- und Forstwirt­
schaftlichen Sozialversicherungsanstalt. Auch 
die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen deckt den Aufwand der von 
ihr durchgeführten Unfallversicherung im Wege 
der reinen Umlage auf die Eisenbahnunter­
nehmungen, ohne daß es der Festsetzung 
einer bestimmten Beitragshöhe im Gesetz 
bedürfte. 

Die folgenden Darstellungen befassen sich 
daher mit der Schilderung der voraussicht­
lichen Gebarung der fünf Pensionsversiche­
rungsträger einerseits und der Allgemeinen 
U nfallversichcrungsanstalt andererseits. 

Das bereits erwähnte versicherungstechnische 
Grundlagenmaterial ist soweit bearbeitet 
worden, daß daraus die Entwicklung des 
Rentenaufwandes für die Jahre 1956 bis 1970 
abgeleitet werden ka:nn.· Die Fassung des 
§ 80 der Vorlage, durch welche der Bundes­
beitrag zur Pensionsversicherung festgelegt 

ist, läßt jedoch offensichtlich erkennen, daß 
die hiedurch getroffene Regelung der Auf­
bringung der Mittel, soweit es sich ul'll: 
Leistungen des Bundes handelt, den Charakter 
eines fünf jährigen Provisoriums trägt. Die 
Formel zur Bemessung des Bundesbeitrages 
sieht für die Jahre 1958 bis 1960 eine Kon­
struktion vor, durch welche eine - wenn 
auch nur . bescheidene. - Reservenbildung 
der Pensionsversicherungsträger erreicht 
werden sollte; sie eröffnet hingegen für die 
spätere Zeit keinerlei· Möglichkeit einer Re­
servenbildung. Die bis zum Ablauf der 
ersten fünf Jahre gewonnenen. Erfahrungen 
sollen die Grundlage für spätere Verhandlungen 
über die Beteiligung des Bundes an der 
Tragung der Kosten der Pensionsversicherung 
bilden. 

Der geschilderte Umstand läßt es im gegen­
wärtigen Zeitpunkt nicht notwendig erscheinen, 
die Gebarung der Pensionsversicherungsträger 
über das Jahr 1960 hinaus zu verfolgen. 

In technischer Hinsicht wird zu den Grund­
lagen, auf denen die künftige Entwicklung 
des Rentenaufwandes aufgebaut ist, bemerkt, 
daß, soweit dies auS dem gegebenen Be­
obachtungsmaterial der letzten Jahre über: 
haupt möglich war, versucht wurde, in den 
einzelnen Versicherungszweigen Häufigkeits­
~aßzahlen für den Zu- und Abgang von 
Leistungsempfängern abzuleiten, die dann den . 
in der Vorlage enthaltenen Änderungen des 
Leistungsrechtes angepaßt wurden. Hiebei 
wurde auch der Verbesserung der Lebens­
erwartung Rechnung getragen. Bei der Be. 
rechnung der Zahl der künftigen Rentenfälle 
wurde selbstverständlich darauf Bedacht ge­
nommen, daß die Beschäftigten derzeit eine 
abnormale und in den einzelnen Gruppen 
verschiedene Altersschichtung aufweisen. 

Die durchschnittliche Höhe der künftig 
anfallenden Renten wurde für jedes Anfalls­
jaht: gesondert errechnet,wobei die Bestim­
mungsgrößen (Versicherungszeit und Bem.es­
sungsgrundlage) aus einem stichprobenweise 
gewonnenen Erhebungsmaterial der Anstalten 
stammen. 

Die voraussichtliche Höhe der künftigen 
Beitragseinnahmen stützt sich außer auf die 
in der Vorlage festgelegten Beitragssätze und 
die nach den neuen Bestimmungen - ins­
besondere unter· Berücksichtigung der Ober­
grenze von 3.600 S - für die einzelnen Be­
schäftigtenkategorien ermittelte durchschnitt. 
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liche Beitragsgrundlage im allgemeinen auf 
den gegenwärtig gegebenen Umfang des Be­
schäftigtenstandes. 

In den folgenden Tabellen werden zunächst 
die für die finanzielle Entwicklung maß-

gebenden Hauptgrößen : die Zahl der Renten­
empfänger, die Höhe der Durchschnittsrenten, 
die Zahl der Versicherten und die Höhe der 
durchschnittlichen Beitragsgrundlage für die 
drei größten Versichertenkreise wiedergegeben. 

Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter: 

1956 1957 1958 1959 1960 

Technische Zahl der Rentenempfänger: 

Direktrenten ........................... _ 249.900 255.500 260.900 266.400 271.900 

Witwenrenten ............•............. , 131.400 

Waisenrenten ........................... 70.'000 

Durchschnittliche monatliche Rente ohne 
Wohnungsbeihilfe *): 

Direktrente 

Witwenrente 

Waisenrente 

535 S 

273 8 

100 8 

138.600 

70.000 

545 8 

279 8 

1018 

145.500 

70.000 

555 8 

286 S 

102 8 

152.200 

70.000 

566 8 

292 S 

104 8 

Zahl der _ Pilichtversicherten .......... ~ .... . 1,100.000 gleichbleibend 

Durchschnittliche monatliche allgemeine Bei-
tragsgrundlage ......................... . 1.230 8 gleichbleibend 

• ) Die bezüglichen Durchschnittsrenten für 1955 betragen: 

Direktrente ......................................... 517 S 
Witwenrente .•......••.•.....•............ . . . . . . . . .. 234 S 
Waisenrente......................................... 99 S 

158.700 

70.000 

576 8 

299 S 

1068 

Rechnungsgrundlagen für die Land- und Forstwirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt in der 
Pensionsversicherung der Arbeiter: 

1956 1957 1958 1959 1960 

Technische Zahl der Rentenempfänger: 

Direktrenten ........................... 56;600 57.700 58.700 59.700 60.600 

Witwenrenten ........•.................. 14.000 14.900 15.900 16.700 17.600 

Waisenrenten ............................ 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

Durchschnittliche monatliche Rente ohne 
Wohnungsbeihilfe *): 

Direktrente ............................ 493 S 485 S 478 S 472 S 468 8 

Witwenrente ••••••••• 0 ••••••••••••••••• 258 S 258 8 257 8 256 8 255 8 

Waisenrente •• 9,.0 ••••••••••••••••••••••• 90 8 90 8 90 8 90 8 90 S 

Zahl der Pilichtversicherten ................ 172.000 170.000 170.000 170.000 170.000 

Durchschnittlich monatliche allgemeine Bei-
tragsgrundlage .......................... 810 S gleichbleibend 

• ) Die -bezüglichen Durchschnittsrenten für 1955 betragen: 

Direktrente ......................................... 473 S 
Witwenrente .............................. -. . . . . . . . .. 234 S 
Waisenrente. . . . . . • • . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 89 S 
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Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherungsanstaltder Angestellten: 

I '1956 I· 1957 1958 1959 1960 

Technische Zahl der Rentenempfänger: 

Direktrenten ............................. 73.800 77.400. 81.100 84.900 88.900 

Witwenrenten ..... ' ...................... 54.900 57.000 59.100 61.100 63.100 

Waisenrenten ......... : .................. 22.000 22.300 22.600 22.900 23.200 

Durchschnittliche monatliche Rente ohne 
Wohnungsbeihilfe *): 

Direktrente . - . - 746 S 754 S 763 S 774S 786 S ...................................... 

Witwenrente • 0 .............................................. 359 S 363 S 367 S 371 S 376 S 

Waisenrente ................................................ 118S 119 S 120 S 122 S 124 S 

Zahl der PHichtversicherten ................ 425.000 435.000 435.000 435.000 435.000 

Durchschnittliche monatliche allgemeine Bei-
tragsgrundlage ........................... 1.650 S gleichbleibend 

*) Die bezüglichen Duxchschnittsrenten für 1955 betragen: 

Direktrente ......................................... 705 S 
Witwenrente ........................................ 317 S 
Waisenrente ......................................... 117 S 

. Die folgenden Aufstellungen zeigen die I und Einnahmen der fünf Pensionsversiche­
voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben rungsträger in den Jahren 1956 bis 1960 auf. 

Voraussichtliche Ausgaben und Einnahmen der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter: 
Millionen Schilling 

1956 1957 1958 1959 1960 

A usgaben: 

Rentenaufwand ohne Wohnungsbeihilfen ... 2.445·3 2.560'4 2.676·0 2.795,6 2.916,2 

Wohnungsbeihilfen ..................................... .. 106·9 110·6 114·1 117·5 120'8 

Rentenaufwand im weiteren Sinne *) .......... 2.552,2 2.671,0 2.790·1 2.913,1 3.037,0 

Krankenversicherung der Rentner ......... 156·1 163·1 170·2 177'5 184·9 

übriger Aufwand ........................ 170·0 178·0 185·5 193·0 200·0 

Summe der Ausgaben' ... 2.878,3 3.012'1 3.145,8 3.283,6 3.421·9 

Einnahmen: 

Versicherungsbeiträge .................... 2 .. 127,0 2.127,0 2.127·0 2.127·0 2.127,0 

Wohnungsbeihilfen ......................................... 106·9 110·6 114·1 117·5 120·8 

übrige Einnahmen ........................................ 18·0 15·2 12·2 12·1 11·9 

Summe der Einnahmen ohne Bundesbeitrag '1 2.251,9 1 2
.
252

'8 
2.253~3 2.256,6 2.259,7 

Bundesbeitrag ............................ .- 555·5 . 685·3 889·2 L021·4· 1.155·0 

Summe der Einnalunen .... 2.807,4 2.938,1 3.142·5 3.278,0 3.414·7 

Gebarungserfolg (+, -) ................... -70,9 -74'0 - 3·3 - 5·6 7·2 

') Basis für die Ermittlnng des Bundesbeitrages. 
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Voraussichtliche Ausgabelf 'und Einnahmen der Land-. und Forstwirtschaftlichen Sozialversicherungs-
. anstalt in der Pensionsversicherung der Arbeiter: 

Millionen Schilling 

1956 1957 1958 1959 1960 

Ausgaben: 

Rentenaufwand ohne Wohnungsbeihilfen ... 431·4 435·7 440·3 444·9 449·5 

Wohnungsbeihilfen .............. .o ........................... 20·8 21·3 21·9 22·4 22·9 

Rentenaufwand im weiteren Sinne *) .......... 452·2 457·0 462·2 467·3 472·4 

Krankenversicherung der Rentner ......... 22·2 22·4 22·6 22·8 23·0 

übriger Aufwand ........................ 30·0 31·4 32'7 34·0 35·3 

Summe der Ausgaben ... 504'4 510·8 517'5 524·1 530·7 

Einnahmen: . 
Versicherungsbeiträge .................... 227·5 225·0 225·0 225·0 225·0 

Wohnungsbeihilfen .......................................... 20'8 21·3 21·9 22·4 22·9 

übrige Einnahnien ............................................ 1·2 1·0 1·0 1·0 1·0 

Summe der Einnahmen ohne Bundesbeitrag '1 249'5 247·3 247·9 248·4 

1 

248·9 

Bundesbeitrag .. '.' ....................... 247'9 255·4 267·9 273·1 278·4 

Smnme der Einnahmen ... 497'4 502·7 515·8 521-5 527·3 

Gebarungserfolg (+,-) .................................. - 7·0 - 8·1 - 1·7 - 2·6 - 3·4 

*) Basis für die Ermittlung des Bundesbeitrages. 

Voraussichtliche Ausgaben und Einnahmen der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisen-
. bahnen in der Pensionsversicherung der Arbeiter: 

Millionen Schilling 

\0 1956 1957 1958\ 1959 1960 

Ausgaben: 

Rentenaufwand ohne Wohnungsbeihilfen ... 53·0 56·9 61'1 65·2 69·5 

Wohnungsbeihilfen .......................................... 2·3 2·3 2'4 2·4 2·5 

Rentenaufwand im weiteren Sinne *) ......... 55·3 59·2 63·1) 67·6 72·0 

Krankenversicherung deI,' Rentner .............. 5'5 5·6 5'7 5·8 5·9 

übriger Aufwand ........................ 3·0 3·1 3·2 3·3 3'4 

Suriune der Ausgaben ... 63'8 67·9 72'4 76·7 81·3 

Einnahmen: 

Versicherungsbeiträge .................... 44·0 44·0 44·0 44·0 44·0 

Wohnungsbeihilfen .......................................... 2·3 2·3 2'4 2·4 2·5 

übrige Einnahmen .......................................... 3·0 3·0 2·9 2·7 2·5 

Summe der Einnahmen ohne Bundesbeitrag '1 49·3 

1 

49·3 49·3 49·1 49·0 

Bundesbeitrag ........... " .............. 11·5 15·8 18'6 23·7 28·8 

Summe der Einnahmen ... 60·8 65·1 67·9 72·8 77·8 

Gebarungserfolg (+, -) ' .................. - 3·0 - 2·8 - 4'5 - 3·9 - 3·5 

*) Basis für die Ermittlung des Bundesbeitrages. 
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Voraussichtliche Ausgaben und Einnahmen der Pensionsversicherungsanstalt der ·Angestellten: 

Millionen Schilling 

Ausgaben: 

Rentenaufwand ohne Wohnungsbeihilfen .. 
Wohnungsbeihilfen ...................... 

Rentenaufwand im weiteren Sinne *) •.... 1 
Krankenversicherung der Rentner ........ . 
übriger Aufwand ....................... . 

Summe der Ausgab en. ", 

Einnahmen: 

Versicherungsbeiträge ............. . 
Wohnungsbeihilfen ............... . 

. ~ .... 

....... 
übrige Einnahmen ............... . ....... 

1956 

930·2 
30·8 

961,0 
60·0 
85·0 

1.106·0 

1.055:0 
30·8 
36·0 

1.121,8 

1957 I' 1958 

984·0 
32·2 

1.016·2 
63·0 
91·5 

1.170·7 

1.080·0 
"32·2 
36·6 

1.148·8 

. 1.042·3 
33·8 

1.076·1 
66·5 
97·5 

1.240·1 

1.080·0 
33,8 
35·7 

1.149-5 
9-5 

1959 

1.104,7 
35·2 

1

1.139,9 
70·0 

. 103·0 

1.312·9 

1.080·0 
35·2 
32·5 

1.147-7 
87·2 

1960 

1.172·2 
36·7 

1.208·9 
73·9 

108·0 

1.390'8 

1.080·0 
36·7 
29·.4 

1.146,1 
170·2 ~=:b~~~r~~~~~~~~ .o.~~ ~~~~~~~i~~~~: I 

----~------~------+-------~----~~------
Summe der Einnahmen .. '1 ).121-8 1.148-8 1.159-0 1.234-9 1.316·3 

Gebarungserfolg (+, -) , .................. . + 15-8 -21-9 - 81-1 -78,0 -74-5 

.) Basis für die Ermittlung des Bundesbeitrages_ 

Voraussichtliche Ausgaben und Einnahmen der Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
in der knappschaftlichen .Pensionsversicherung: 

Millionen Schilling 

Ausgaben: 

Rentenaufwand ohne Wohnungsbeihilfen ... 
Wohnungsbeihilfen .................. _ ... 

Rentenaufwand im weiteren Sinne *) ...•. 1 
Krankenversicherung der Rentner ........ . 
übriger Aufwand ....................... . 

Summe der Ausgab en ... 

innahmen: 

VersicherUngsbeiträge ............. . ...... 
Wohnungsbeihilfen ............... . ...... 
übrige Einnahmen ............... . •• .o ... .. 

1956 

109·2 
5·8 

1115'0 
14·0 
14·8 

143·8 

147·2 
5·8 

12·0 

.1957 

115·4 
5·8 

121·2 
14·1 
15·2 

150·5 

147·2 
5·8 

12·8 

1958 

121·2 -
5·9 

127'1 
14·2 
15·6 

156·9 

147·2 
5·9 

13·4 

1959 

126-5 
5·9 

132·4 
14·3 
16·0 

162,7 

147,2 
5'·9 

13·8 

1960 

131-1 
6·0 

137·1 
14·4 
16·3 

167·8 

147·2 
6·0 

14·0 

~=:b~~fr~~~~~~ .o.~~ ~~~~~~~i~~~~:1 1,65'0 165·8 166·5 I 166·9 
~~r-----~-----+----~r-----;------

" 
167·2 

Summe der Einnahmen"'1 165·0 1 165,8 166·5 1 166·9 
Gebarungserfolg (+. -) ................... + 21·2 + 15·3 + 9·6 + 4·2 

167·2 

- 0·6 

.) ·Basis für die Ermittlung des BundesbeitrageB. 

Die im vorstehenden aufgezeigten voraus. 
sichtlichen Gebarungsergebnisse der Träger 
der Pensionsversicherung geben zu folgenden 

,summarischen Betrachtungen Anlaß. 
Die Ausgaberiseite des Budgets der ein­

zelnen Träger ist einerseits durch die Be­
stimmungen des Leistungsrechts, andererseits 
durch die versicherungstechnisch bedingte Ent­
wicklung der Rentnerstände bestimmt. Für 

die Bedeckung der Ausgaben stehen, abge­
sehen vom Bundesbeitrag, im wesentlichen die 
Versicherungsbeiträge zur Verfügung, deren. 
Ausmaß 'durch die 'bezüglichen Bestimmungen 
des Entwurfes über die Beitragssätze fest­
gelegt ist. Sowohl der Rentenaufwand als 
auch - innQc4 weit stärkerem Maße - die 
Einnahmen an y'ersicherungsbeiträgen hängen 
von der künftigen Entwicklung' der Wirt-

--~-----------------------------------~------
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schaftslage ab. Bei Erstellung der Voraussage Jahre 1960 noch aktiv gebareIl wird, sogar 
für die nächsten fünf Jahre wurde diesbezüg- ohne in diesem Zeitraum einen Bundesbeitrag 
lich von der Annahme ausgegangen, daß sich in Anspruch zu nehmen. 
der Beschäftigtenstand und das Lohnniveau Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
weiterhin auf ungefähr der gegenwärtigen daß die in der Vorlage getroffene Regelung 
Höhe halten werden. LedigliCh in der Pen- des Bundesbeitrages auch für den Zeitraum 
sionsversicherung der Angestellten ist noch der ersten fünf Jahre der Wirksamkeit des 
mit einem schwachen Ansteigen der Ver- Gesetzes keine befriedigende Lösung in bezug 
sichertenzahl, in der Pensionsversicherung der auf die von den Pensionsversicherungsträgern 
landwirtschaftlichen Arbeiter mit einem angestrebte Anbahnung einer Reservenbildung 
weiteren geringen Rückgang der Zahl der darstellt. 
Beschäftigten gerechnet worden. Durch die Gewährung von Ausgleichszulagen 

Die zweite wesentliche Komponente der an bedürftige Empfänger von Renten, deren 
Einnahmen der Pensionsversicherungsträger Höhe den vorgesehenen Richtsatz nicht er­
bildet der nach der Bestimmung des § 80 der reicht, entsteht ein weiterer Aufwand, der 
Vorlage errechnete Bundesbeitrag. Von seiner jedoch in den oben angeführten Ausgaben der 
Höhe hängt, wenn einerseits die Ausgaben fest- Pensionsversicherungsträger . nicht enthalten 
stehen und andererseits auch an der im Gesetz ist, weil er vorläufig in den Jahren 1956 bis 1960 
festgelegten Belastung . der Versicherten und zu einem Viertel vom Bund und zu drei Viertel 
der Arbeitgeber festgehalten werden soll von den Fürsorgeträgern zu tragen ist. Die 
der Gebarungserfolg der Träger in den ein~ Schätzung dieses Aufwandes hat für das Jahr 
zeInen Geschäftsjahren ab. 1956 zu folgendem Ergebnis geführt, wobei 

angenommen wurde, daß eine Lehrlingsent-
Die Gebarungsentwicklung der Pensions- schädigung auf den Richtsatz angerechnet 

versicherungsanstalt der Arbeiter zeigt deut- wird, eine Kinderbeihilfe jedoch nicht. 
lieh die Wirkung der für die Bemessung des 
Bundesbeitrages festgesetzten Formel auf. Die 
Jahre 1956 und 1957, für welche die Formel 
überhaupt keinerlei Reservebildung anstrebt, 
schließen mit einem Gebarungsabgang von 
je rund 70 Millionen Schilling. In den darauf­
folgenden drei Geschäftsjahren wird durch die 
Beitragsformel wenigstens erreicht, daß die 
Gebarungsabgänge nur eine unbedeutende 
Höhe aufweisen. Zur Bildung von Reserven 
kommt es jedoch nicht. 

Schätzung des vorauSsichtlichen Aufwandes 
an Ausgleichszulagen im Jahre 1956: 

Millionen Schilling 

Pensionsversiche­
rungsanstalt der 
Arbeiter ........ . 

AusglejchszuJagen zu , Zu-

Direkt-I Witwen-IWaisen- sam­
men 

renten 

30·0 59·6 72·8 162·4 
Ein analoges Bild zeigt die Gebarungs-

Land- und Forstwirt­
entwicklung in der Pensionsversicherung der schaftliche Sozial-
landwirtschaftlichen Arbeiter, bei der die versicherungs-
auftretenden Gebarungsabgänge allerdings ge- anstalt ......... . 9·4 8·6 18·3 36·3 
finger sind als bei der Pensionsversicherungs- Pensionsversiche­
anstalt der Arbeiter. Beide Anstalten sind rungsanstalt der 
nicht in der Lage, aus ihren flüssigen Mitteln Angestellten ..... . 3·2 13·3 20·5 37·0 

die Gebarungsabgänge in der rechnungsmäßig 
aufgezeigten Höhe zu decken. 

Die Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen, Abteilung Pensionsversicherung, 
dürfte die Möglichkeit haben, die in den 
nächsten fünf Jahren zu gewärtigenden Ge­
barungsabgänge aus den flüssigen Mitteln 
der Anstalt zu decken. 

Bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten kommt es nach· dem aufge­
stellten Gebarungsplan in den Jahren 1957 
bis 1960 zu Gebarungsabgängen, durch welche 
nahezu ein Viertel des gegenwärtigen Rein­
vermögens aufgezehrt wird; die Liquidität 
der Anstalt wird dadurch nicht gefährdet. 

Die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Bergbaues ist die einzige Anstalt, die in ihrer 
Abteilung Pensionsversicherung bis zum 

Versicherungsa~stalt } 
der österr. EIsen-
bahnen .......... . 

Versicherungsanstalt 
des österr. Berg-
baues ........... . 

1·9 4·0 5·4 11·3 

Insgesamt: ... 144'5 ! 85·5 !1l7'0 1247'0 

Davon belastet den Bund .......... 1 61·8 

die Fürsorgeträger .... 185·2 

Für die ersten Jahre der Wirksamkeit der 
Vorlage muß mit einem geringfügigen Anstieg 
des Gesamtaufwandes gerechnet werden, weil 
in diesen Jahren noch die an Altrentner zu 
gewährenden Ausgleichszulagen das Über­
gewicht haben. Es wird daher der voraussicht­
liche Aufwand an Ausgleichszulagen 
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im Jalire1957 mit zirka 250 Mill. S, 
im Jahre 1958 mit zirka 253 Mill. S, 
im Jahre 1959 mit zirka 255 Mill. Sund 
im Jahre 1960 mit zirka 257 Mill. Sange-

nommen. 
Für spätere . Jahre 

Annahme gerechtfertigt, 
erscheint 

daß der 
die 

Auf-

wand an Ausgleichszulagen geringer werden 
wird. ' 

Die folgep.de Übersicht gibt eine Zusammen­
stellung der Belastung des Bundes durch die 
Bundesbeiträge auf Grund des § 80 und durch 
die Beteiligung an den Kostender Ausgleichs­
zulagen auf Grund des § 299. 

Belastung des Bundes durch Bundesbeitrag und Ausgleichszulagen : 

Millionen Schilling 

, I 1956 1957 1958 1959 1960 

Bundesbeitrag für die 

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter .. 555·5 685'3 889·2 1.021·4 1.155·0 

Land- und Forstwirtschaftliche Sozialver-
sicherungsanstalt ...................... 247·9 255'4 267·9 273·1 278·4 

-

Versicherungsanstalt der ästerr. Eisenbahnen 11·5 15'8 18·6 23·7 28·8 

Pensionsversicherungsanstaltder Angestellten - - 9·5 87·2 170·2 

Versicherungsanstalt des ästerr .lBergbaues - - - - -

Bundesbeitrag zusammen ................•. 'I 814·9 I 956·5 1.185,2 1.405·4 1.632·4 

Ausgleichszulagen (25 v.H.) ................ 61-8 - 62·5 63·3 63·8 64·3 

Insgesamt ... 1 876·7 I 1.019'0 1.248·5 1.469·2 1.696·7 

Abschließend sei nunmehr die bereits er- gegeben. Die aufscheinenden Gebarungsüber­
wähnte Darstellung der voraussichtlichen Ge- schüsse dienen der Ansammlung der not­
barung der Allgemeinen Unfallversicherungs- wendigen Liquiditätsreserve. 
anstalt für die Jahre 1956 bis 1960 wieder-. 

Voraussichtliche Ausgaben und Einnahmen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt: 

Millionen Schilling 

1956 1957 1958 1959 1960 

A usgaben: 

Barleistungen ........................... 192·6 198·5 204·6 210·2 215'5 

Wohnungsbeihilfen ............................ 2·2 2·2 2·3 2·3 2·4 

Sachleistungen .......................... 68·0 68·7 69'4 70·1 70·8 

übriger Aufwand ........................ 3'7·0 37·4 37·7 38·1 38·5 

Summe der Ausgaben ... 299·2 306·8 314·0 320·7 327·2 -
E in nahmen : 

Versicherungsbeiträge ..................... 335·9 337·0 337·0 337·0 337·0 

Wohnungsbeihilfen ........................... 2·2 2·2 2·3 2·3 2·4 

übrige Einnahmen ..................................... 6·5 8·3 9·9 11·3 12·5 

Summe der Einnahmen ... 344'6 347·5 349·2 350·6 351-9 

Gebarungserfolg (+, -) ................... + 45·4 + 40'7 + 35·2 + 29·9 + 24·7 
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